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Vorbemerkung
Wenn	Sie	sich	über	den	Inhalt	dieses	Prospekts	nicht	im	Klaren	
sind,	sollten	Sie	Ihren	Börsenmakler	oder	andere	Anlageberater	
konsultieren.

Dieser	 Prospekt	 darf	 nur	 zusammen	mit	 einer	 oder	mehreren	
seiner	 Ergänzungen	 ausgegeben	 werden.	 Jede	 Ergänzung	
enthält	detaillierte	Informationen	über	einen	bestimmten Fonds.

Dieser	 Prospekt	 ersetzt	 den	 vorhergehenden	 Prospekt	 vom	
27.	September	 2016	 in	 der	 durch	 den	 ersten	 Nachtrag	 vom	
23.	November	2016,	den	zweiten	Nachtrag	vom	2.	Mai	2017	und	
den	dritten	Nachtrag	vom	3.	Juli	2017	geänderten	Fassung.

GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft 
mit variablem Kapital in Form eines offenen Umbrella‑Fonds, die 
nach irischem Recht mit beschränkter Haftung errichtet und von 
der Zentralbank gemäss den irischen Durchführungsbestimmungen 
von 1989 zu den Richtlinien (Organismen für gemeinsame Anlagen 
in übertragbaren Wertpapieren) der Europäischen Gemeinschaften 
(die „OGAW‑Verordnungen von 1989“) zugelassen wurde und den 
irischen Durchführungs‑bestimmungen von 2011 betreffend die 
Richtlinien (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren 
Wertpapieren) der Europäischen Gemeinschaften unterliegt.

Die	Zulassung	der	Gesellschaft	 stellt	weder	 eine	Zusicherung	
oder	 Garantie	 für	 die	 Gesellschaft	 durch	 die	 Zentralbank	
dar	 noch	 ist	 die	 Zentralbank	 für	 die	 Inhalte	 dieses	 Prospekts	
verantwortlich.	 Die	 Zulassung	 der	 Gesellschaft	 durch	 die	
Zentralbank	 beinhaltet	 keine	 Gewährleistung	 hinsichtlich	 des	
Anlageerfolgs	der	Gesellschaft.	Die	Zentralbank	haftet	weder	für	
den	Erfolg	noch	für	den	Misserfolg	der	Gesellschaft.

Weder	die	Zulassung	der	Anteile	zur	amtlichen	Notierung	an	der	
irischen	Börse	noch	die	Genehmigung	des	Prospekts	und	seiner	
Ergänzungen	gemäss	den	Börsenzulassungsanforderungen	der	
irischen	 Börse	 stellen	 eine	 Gewährleistung	 oder	 Zusicherung	
seitens	 der	 irischen	 Börse	 in	 Bezug	 auf	 die	 Kompetenz	 der	
Dienstleister	 der	 Gesellschaft	 oder	 einer	 anderen	 Partei	 im	
Zusammenhang	 mit	 dem	 Prospekt	 und	 seinen	 Ergänzungen	
bzw.	 in	 Bezug	 auf	 die	 Ordnungsmässigkeit	 der	 im	 Prospekt	
und	 seinen	 Ergänzungen	 enthaltenen	 Informationen	 oder	 die	
Eignung	der	Gesellschaft	für	Anlagezwecke	dar.

Niemand ist befugt, im Zusammenhang mit dem Angebot, der 
Platzierung, der Zeichnung oder dem Verkauf von Anteilen 
Werbematerial zu veröffentlichen, sonstige Informationen zu erteilen 
oder Erklärungen abzugeben, die nicht in diesem Prospekt enthalten 
sind. Falls solche Unterlagen oder Informationen ausgegeben oder 
Erklärungen abgegeben werden, kann nicht darauf vertraut werden, 
dass diese von der Gesellschaft genehmigt sind. Die Ausgabe 
dieses Prospekts, das Angebot, die Platzierung, die Zuteilung oder 
Ausgabe von Anteilen stellen in keinem Fall eine Bestätigung oder 
eine Zusicherung dar, dass die in diesem Prospekt enthaltenen 
Informationen zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieses 
Prospekts noch zutreffend sind.

Dieser Prospekt stellt weder ein Angebot noch eine Werbung 
gegenüber einer Person in einer Rechtsordnung dar, in dem ein 
solches Angebot oder eine solche Werbung unzulässig ist, oder 
gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder 
eine solche Werbung ungesetzlich ist. Dieser Prospekt darf auch 
nicht für diese Zwecke verwendet werden. Die Ausgabe dieses 
Prospekts und das Angebot von Anteilen können in bestimmten 
Rechtsordnungen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in 
den Besitz dieses Prospekts gelangen, müssen sich selbstständig 
über etwaige Beschränkungen informieren und diese beachten. 

Anlageinteressenten sollten sich (a) über Gesetzesvorschriften für 
den Kauf und Besitz von Anteilen in ihrer Rechtsordnung, (b) über 
möglicherweise für sie geltende Devisenbeschränkungen und (c) 
über (einkommen‑)steuerliche Folgen, die sich möglicherweise 
für sie in ihrer Rechtsordnung im Zusammenhang mit dem Kauf, 
Besitz oder der Veräusserung von Anteilen ergeben, informieren. 
Insbesondere ist zu beachten, dass die hiermit angebotenen Anteile 
weder von der United States Securities and Exchange Commission 
(„SEC“) noch einer anderen staatlichen Behörde genehmigt oder 
empfohlen wurden und dass weder die SEC noch eine andere 
Behörde der Vereinigten Staaten die Richtigkeit und Angemessenheit 
dieses Prospekts bewertet haben. Alle anders lautenden Erklärungen 
sind strafbar. Es wird erwartet, dass das Angebot und der Verkauf 
von einer Registrierung gemäss dem United States Securities Act 
von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung) („US‑Wertpapiergesetz 
von 1933“) und den entsprechenden Wertpapiergesetzen der 
einzelnen US‑Bundesstaaten ausgenommen werden und die 
Gesellschaft nicht als Investmentgesellschaft nach dem US‑Gesetz 
über Investmentgesellschaften von 1940 (in der jeweils geltenden 
Fassung) („Act von 1940“) registriert wird. Anleger haben keinen 
Anspruch auf die Vorteile des US‑Wertpapiergesetzes von 1933 oder 
des Act von 1940. Die Anteile der Gesellschaft werden nur solchen 
Anlegern aus den Vereinigten Staaten angeboten, die „anerkannte 
Investoren“ im Sinne der Regulation D des US‑Wertpapiergesetzes 
von 1933 und „qualifizierte Käufer“ im Sinne der Section 2(a)(51) 
des Act von 1940 sind, vorausgesetzt, die Verwaltungsgesellschaft 
erhält ausreichende Nachweise, dass der Verkauf von Anteilen an 
diese Investoren von der Registrierung nach US‑Bundesrecht oder 
den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten, 
insbesondere dem US‑Wertpapiergesetz von 1933 befreit ist, und 
dass der Verkauf nicht die Registrierung der Gesellschaft nach dem 
Act von 1940 erfordert sowie in allen Fällen, dass sich aufgrund 
des Verkaufs keine negative steuerlichen Auswirkungen für die 
Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber ergeben.

Die Abgabe dieses Prospekts ist nach Veröffentlichung des jeweils 
letzten Jahres‑ und/oder Halbjahresberichts der Gesellschaft nur in 
Verbindung mit der gleichzeitigen Abgabe dieses Berichts zulässig. 
Diese Berichte und alle Ergänzungen zu diesem Prospekt sind 
Bestandteile dieses Prospekts.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft 
sind davon überzeugt, dass sich aufgrund der Tätigkeit der 
Verwaltungsgesellschaft für andere Fonds keine tatsächlichen 
oder möglichen Interessenkonflikte ergeben. Sollten dennoch 
Interessenkonflikte auftreten, werden die Verwaltungsratsmitglieder 
dafür Sorge tragen, dass solche Konflikte angemessen und im 
Interesse der Anteilsinhaber gelöst werden.

Die Anlageverwalter sind überzeugt, dass sich aufgrund ihrer 
Verwaltungs‑ oder Beratungstätigkeit für andere Fonds keine 
tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikte ergeben. 
Sollten dennoch Interessenkonflikte auftreten, wird der betroffene 
Anlageverwalter dafür Sorge tragen, dass solche Konflikte 
angemessen und im Interesse der Anteilsinhaber gelöst werden.

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf den derzeit in Irland 
geltenden Gesetzen und Rechtspraxis und können im Rahmen 
dieser Gesetze Änderungen erfahren.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass Anlagen in Wertpapieren 
volatil sein können und ihr Wert sowohl fallen als auch steigen 
kann. Es kann daher keine Zusicherung gegeben werden, dass 
ein Fonds sein Anlageziel zu erreichen imstande ist. Der Kurs 
und die Erträge der Anteile können steigen oder fallen und durch 
Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Die Wertentwicklung 
in der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung in 
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der Zukunft dar. Verkaufs‑ und Rücknahmepreis der Anteile der 
Gesellschaft können unterschiedlich hoch sein. Daher ist bei 
einer Anlage von einem mittleren bis langfristigen Anlagehorizont 
auszugehen.

Da bestimmte Fonds der Gesellschaft in Optionsscheinen anlegen 
dürfen, ist eine Anlage in solche Fonds nur für Personen geeignet, 
die einen Verlust des angelegten Betrags tragen können. Sie 
sollte daher keinen wesentlichen Anteil des Investmentportfolios 
eines Anlegers darstellen. Möglicherweise ist sie nicht für jeden 
Anleger geeignet. Ein Anleger erhält den investierten Betrag unter 
Umständen nicht zurück.

Sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, kann ein Fonds zur 
effizienten Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecke Derivate 
einsetzen. Das sich durch den Einsatz von Derivaten ergebende 
Marktrisiko wird gemäss den Anforderungen der Zentralbank 
unter Verwendung eines komplexen Risikomanagement‑Ansatzes 
gesteuert, ausgenommen, wenn der Commitment‑Ansatz zur 
Berechnung des Risikos, wie in der entsprechenden Ergänzung 
veröffentlicht, angewandt wird.

Anleger	sollten	beachten,	dass	ein	Fonds,	der	seine	Dividenden	
ganz	oder	teilweise	dem	Kapital	entnimmt,	dem	Kapitalverzehr	
unterliegt	 und	 die	 Maximierung	 des	 Ertrags	 den	 Verzicht	 auf	
potenzielle	künftige	Kapitalzuwächse	bedingt.	Dieser	Kreislauf	
kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.	Dem	Kapital	
entnommene	 Ausschüttungen	 haben	 möglicherweise	 andere	
steuerliche	 Folgen	 als	 die	 Ausschüttung	 von	 Erträgen.	 Die	
Anleger	sollten	daher	diesbezüglich	eine	unabhängige	Beratung	
in	Anspruch	nehmen.

Wie	 hier	 ausführlicher	 beschrieben,	 können	 bei	 Anteilen	
mit	 Ertragsausschüttung	II	 die	 Gebühren	 ganz	 oder	
teilweise	 dem	 Kapital	 belastet	 werden	 (einschliesslich	 der	
Verwaltungsgebühren),	 was	 die	 Absenkung	 des	 Kapitalwerts	
einer	Anlage	zur	Folge	hat.	Bei	Rücknahme	ihrer	Bestände	von	
Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	II	 erhalten	 Anteilsinhaber	
daher	 möglicherweise	 nicht	 den	 investierten	 Betrag	 in	 voller	
Höhe	zurück.

Bitte beachten Sie auch das Kapitel „Risikofaktoren“.
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Definitionen
Die folgenden Definitionen gelten für den gesamten Prospekt, sofern 
aus dem Kontext nichts anderes hervorgeht.

„AIF“ – ein alternativer Investmentfonds

„Anerkannter	Markt“ – jede Wertpapierbörse bzw. jeder Markt, an 
der/dem die Gesellschaft investieren kann und die/der geregelt, 
anerkannt und für das Publikum offen ist und regelmässig betrieben 
wird. Eine Liste dieser Börsen und Märkte befindet sich in Anhang VI.

„Anerkanntes	Clearingsystem“ – jedes in Section 246A des Taxes 
Act aufgeführte Clearingsystem, so unter anderem Euroclear, 
Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA und CREST, 
sowie jedes andere System zum Clearing von Anteilen, das von 
der irischen Steuerbehörde für die Zwecke von Kapitel 1A, Teil 27 
des Taxes Act in der jeweils geltenden Fassung als anerkanntes 
Clearingsystem bezeichnet wird.

„Anlageverwalter“ – jeder Co‑Investment‑Manager und/oder 
beauftragte Anlageverwalter und/oder jede andere Person, die zum 
jeweiligen Zeitpunkt ordnungsgemäss mit der Anlageberatung oder 
‑verwaltung beauftragt ist.

„Anleger	mit	 gewöhnlichem	Aufenthalt	 in	 Irland“ – im Rahmen 
des vorliegenden Prospekts bezeichnet dieser Begriff:

 – im Falle einer natürlichen Person, jede natürliche Person, die 
ihren gewöhnlichen steuerlichen Wohnsitz in Irland hat,

 – im Falle eines Trust, einen Trust mit gewöhnlichem steuerlichem 
Sitz in Irland.

Eine natürliche Person wird als Person mit gewöhnlichem 
Aufenthalt für ein bestimmtes Steuerjahr betrachtet, wenn sie in 
den vorangegangenen drei Steuerjahren in Irland ansässig war 
(z.B., wenn sie mit Beginn des vierten Steuerjahres eine Person 
mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland wird). Eine Person bleibt 
gewöhnlich in Irland ansässig, bis sie drei aufeinanderfolgende 
Steuerjahre lang nicht mehr in Irland ansässig war. Eine Person, 
die im Steuerjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 
ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat und 
innert dieses Steuerjahres Irland verlässt, gilt somit bis zum Ende 
des Steuerjahres vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
als Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland.

Der Begriff des gewöhnlichen Sitzes eines Trusts ist relativ unklar 
und steht in Beziehung zum steuerlichen Sitz dieses Trusts.

„Anteile“ – gewinnberechtigte Anteile der Gesellschaft, 
einschliesslich der Anteilsbruchteile, zu denen, wo der Kontext dies 
zulässt oder erfordert, Anteile mit oder ohne Ertragsausschüttung, 
Anteile mit Ertragsausschüttung II, Thesaurierungsanteile und 
nicht‑britische RFS‑Anteile gehören.

„Anteile	 mit	 Ertragsausschüttung“ – Anteile, für die die 
Fondserträge im Verhältnis zum Bestand der Anteilsinhaber 
ausgeschüttet und nicht reinvestiert werden.

„Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II“ – Anteile, auf die der Ertrag 
und/oder die realisierten und nicht realisierten Gewinne abzüglich 
der realisierten und nicht realisierten Verluste und/oder das Kapital 
eines Fonds, welche der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) 
zuzurechnen ist, ausgeschüttet und nicht reinvestiert wird.

„Anteile	 mit	 laufender	 Ertragsausschüttung“ die in Anhang I 
aufgeführten Anteile, die die Verwaltungsgesellschaft als MI‑, MO‑, 
MCI‑, MCO‑, PMO‑, PMCO‑, QI‑, QO‑, QCI‑, QCO‑, SI‑, SO‑, SCI‑ und 
SCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung eingestuft hat. Auf 
MO‑ und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung wird der Ertrag 

eines Fonds, welcher der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) 
zuzurechnen ist, monatlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. 
Auf MCO‑ und MCI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, 
die zur Gruppe der Anteile mit Ertragsausschüttung II gehören, 
wird der Ertrag und/oder die realisierten und nicht realisierten 
Gewinne abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste 
und/oder das Kapital eines Fonds, welche der/den jeweiligen 
Klasse(n) oder Serie(n) zuzurechnen ist, monatlich ausgeschüttet 
und nicht reinvestiert. Auf QO‑ und QI‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung wird der Ertrag eines Fonds, welcher 
der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) zuzurechnen ist, 
vierteljährlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. Auf PMO‑Anteile 
mit laufender Ertragsausschüttung wird der Ertrag eines Fonds, 
der der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) zuzurechnen ist, 
monatlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. Auf PMCO‑Anteile 
mit laufender Ertragsausschüttung, die zur Gruppe der Anteile 
mit Ertragsausschüttung II gehören, wird der Ertrag und/oder die 
realisierten und nicht realisierten Gewinne abzüglich der realisierten 
und nicht realisierten Verluste und/ oder das Kapital eines Fonds, 
der der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) zuzurechnen ist, 
monatlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. Auf QCO‑ und QCI‑
Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, die zur Gruppe der Anteile 
mit Ertragsausschüttung II gehören, wird der Ertrag und/oder die 
realisierten und nicht realisierten Gewinne abzüglich der realisierten 
und nicht realisierten Verluste und/oder das Kapital eines Fonds, 
welche der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) zuzurechnen 
ist, vierteljährlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. Auf SO‑ 
und SI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung wird der Ertrag 
eines Fonds, welcher der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) 
zuzurechnen ist, halbjährlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. 
Auf SCO‑ und SCI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, die 
zur Gruppe der Anteile mit Ertragsausschüttung II gehören, wird 
der Ertrag und/oder die realisierten und nicht realisierten Gewinne 
abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste und/oder 
das Kapital eines Fonds, welche der/den jeweiligen Klasse(n) oder 
Serie(n) zuzurechnen ist, halbjährlich ausgeschüttet und nicht 
reinvestiert. Auf QZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung wird 
der Ertrag eines Fonds, der der/den jeweiligen Klasse(n) oder Serie(n) 
zuzurechnen ist, vierteljährlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. 
Auf MZ‑, QZ‑ und SZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
wird der Ertrag eines Fonds, der der/den jeweiligen Klasse(n) oder 
Serie(n) zuzurechnen ist, monatlich, vierteljährlich oder, soweit 
zutreffend, halbjährlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert. Auf 
MCZ‑, QCZ‑ und SCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, 
die zur Gruppe der Anteile mit Ertragsausschüttung II gehören, wird 
der Ertrag und/oder die realisierten und nicht realisierten Gewinne 
abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste und/ oder 
das Kapital eines Fonds, der der/den jeweiligen Klasse(n) oder 
Serie(n) zuzurechnen ist, monatlich, vierteljährlich oder soweit 
zutreffend, halbjährlich ausgeschüttet und nicht reinvestiert.

„Anteile	 ohne	 Ertragsausschüttung“ – Anteile, für die die 
Fondserträge im Verhältnis zum Bestand der Anteilsinhaber 
ausgeschüttet und direkt ohne Zuteilung weiterer Anteile reinvestiert 
werden.

„Anteilsinhaber“ – alle Inhaber von Anteilen oder, wo der Kontext 
dies zulässt, die Inhaber von Anteilen eines bestimmten Fonds oder 
einer bestimmten Klasse eines Fonds bzw. einer bestimmten Serie 
einer Klasse eines Fonds.

„Basiswährung“ – die in der jeweiligen Ergänzung des betreffenden 
Fonds festgelegte Rechnungswährung.

„Beauftragter	 Anlageverwalter“ – der oder die beauftragte(n) 
Anlageverwalter, dessen (deren) Angaben in Anhang II oder in der 
betreffenden Ergänzung aufgeführt sind.
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„Beauftragte	 Verwaltungsstelle“ – State Street Fund Services 
(Ireland) Limited.

„Berichtszeitraum“ – jeder Zwölfmonatszeitraum, der am 1. Juli 
eines Jahres beginnt und am 30. Juni des darauffolgenden Jahres 
endet.

„Bewertungsstichtag“ – ein bestimmter Handelstag und der letzte 
Geschäftstag eines jeden Monats und/oder der letzte Tag eines 
Geschäftsjahres, stets vorausgesetzt, dass ein Fonds bewertet wird, 
so oft er gehandelt wird.

„Bewertungszeitpunkt“ – der Zeitpunkt, zu dem für jeden Fonds 
an jedem Bewertungsstichtag um 23:00 Uhr britischer Ortszeit oder 
zu jedem sonstigen Zeitpunkt, den die Verwaltungsgesellschaft 
bestimmt, der Nettoinventarwert je Anteil festgestellt wird.

„Co‑Investment‑Manager“ – der oder die Co‑Investment‑Manager, 
deren Angaben im Anhang II aufgeführt sind.

„Commitment‑Ansatz“ – Methode, die im Rahmen des 
Risikomanagementprozesse gewisser Fonds laut der 
entsprechenden Ergänzung angewendet wird, um das sich aus 
Derivaten ergebende Risiko gemäss den Anforderungen der 
Zentralbank zu ermitteln. Beim Commitment‑Ansatz errechnet sich 
das Risiko aus dem Einsatz von Derivaten, indem die Derivate in 
äquivalente Positionen der Basiswerte konvertiert werden.

„Delegierte	Verordnung“ – Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten 
der Verwahrstellen.

„EMIR‑Verordnung“	 – (EU) Nr. 648/2012 über OTC‑Derivate, 
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister in der jeweils 
geänderten, ergänzten oder konsolidierten Fassung einschliesslich 
unter anderem delegierter Verordnungen der Kommission zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 durch technische 
Regulierungsstandards.

„Ergänzung“ – eine Ergänzung zu diesem Prospekt, die bestimmte 
Informationen in Bezug auf einen Fonds beinhaltet.

„EU“ – die Europäische Union.

„Festverzinsliche	Wertpapiere“ umfassen unter anderem:

 – Wertpapiere von Mitgliedstaaten, Drittstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Behörden oder Organen;

 – Unternehmensschuldtitel, einschliesslich Wandelanleihen und 
Commercial Paper von Unternehmen;

 – MBS‑ und andere ABS‑Anleihen, bei denen es sich um 
übertragbare Wertpapiere handelt, die durch Forderungen oder 
andere Vermögenswerte besichert sind;

 – indexgebundene Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen 
begeben wurden;

 – Bankeinlagenzertifikate und ‑akzepte; sowie

 – Wertpapiere von internationalen Organisationen oder 
supranationalen Rechtspersonen.

Festverzinsliche Wertpapiere können fest‑ oder variabel verzinslich 
sein, wobei die Zinssätze umgekehrt proportional zu einem festen 
bzw. variablen Zinssatz oder in Abhängigkeit vom relativen Wert von 
Währungen schwanken können.

„Fonds“ – die in Anhang I aufgeführten Fonds, die für die 
betreffenden Anteilsinhaber aufgelegt worden sind und gemäss den 
fondsspezifischen Anlagezielen verwaltet werden.

„Geldmarktinstrumente“ – Finanzinstrumente, die in der Regel 
am Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert 
sich jederzeit genau ermitteln lässt. Geldmarktinstrumente 
gelten als liquide, wenn sie zu begrenzten Kosten (d.h. niedrigen 
Gebühren und geringen Geld‑/Briefkursspannen) und ohne grosse 
Abwicklungsverzögerung zurückgekauft, zurückgenommen oder 
verkauft werden können. Geldmarktinstrumente umfassen unter 
anderem US Treasury Bills, Einlagenzertifikate, Commercial Paper 
und Bankakzepte.

„Geschäftstag“ – ein Tag, an dem die Banken in Dublin üblicherweise 
geöffnet sind, beziehungsweise die von der Verwaltungsgesellschaft 
mit Genehmigung der Verwahrstelle festzulegenden anderen Tage.

„Gesellschaft“ – die GAM Star Fund public limited company, in 
diesem Prospekt auch als GAM Star Fund p.l.c. bezeichnet.

„Gesetz	 von	 1933“ – U.S. Securities Act von 1933 in seiner 
geltenden Fassung, d.h. das US‑Wertpapiergesetz.

„Gesetz	 von	 1940“ – U.S. Investment Company Act von 
1940 in seiner geltenden Fassung, d.h. das US‑Gesetz über 
Kapitalanlagegesellschaften.

„Gewöhnliche	 Anteile“ – alle Anteile ausser institutionelle 
Anteile, nicht‑britische RFS‑Anteile, M‑Anteile, N‑Anteile, P‑Anteile, 
U‑Anteile, W‑Anteile, X‑Anteile, Z‑Anteile, Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung oder Vertriebsstellenanteile.

„Handelsauftrag“ – die Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen 
erfolgt an jedem Handelstag, vorausgesetzt, der Handelsauftrag 
ist bei der Verwaltungsgesellschaft an dem in der betreffenden 
Ergänzung angegebenen Geschäftstag rechtzeitig eingegangen. 
Aufträge, die ausserhalb der Handelsfrist eingehen, werden bis zum 
darauf folgenden relevanten Handelstag zurückgehalten und dann 
ausgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, in freiem 
Ermessen auf Handelsfristen zu verzichten, stets vorausgesetzt, die 
Aufträge sind vor dem relevanten Bewertungszeitpunkt des Fonds 
eingegangen.

„Handelstag“ – jeder Geschäftstag oder alternativ der in der 
Ergänzung des jeweiligen Fonds bezeichnete Geschäftstag und/
oder die jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
anderen Geschäftstage, vorausgesetzt, dass alle Anteilsinhaber 
des betreffenden Fonds im Voraus benachrichtigt werden, insofern 
zusätzliche oder andere Handelstage festgelegt werden und dass 
es in jedem Fall mindestens zwei Handelstage pro Monat gibt, die 
in regelmässigen Abständen angesetzt werden. Dennoch sollen 
Handelstage mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Verwahrstelle nicht (i) auf Geschäftstage in Aussetzungsperioden 
und (ii) im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft nicht auf 
Geschäftstage fallen, an denen die Verwaltungsgesellschaft 
Schwierigkeiten haben könnte, verlässliche Preise zu erhalten 
oder Wertpapiere zu veräussern, zum Beispiel in Perioden, in 
denen die Hauptmärkte oder Börsen, an denen ein Grossteil der 
vom Fonds getätigten Anlagen kotiert ist, geschlossen sind. Ein 
Handelstag soll im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft mit der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Verwahrstelle nicht auf 
einen Geschäftstag fallen, der einer Periode unmittelbar vorangeht, 
in der die Hauptmärkte oder Börsen, an welchen ein Grossteil der 
vom Fonds getätigten Anlagen kotiert ist, geschlossen sind. Jeder 
Geschäftstag, der mit der vorherigen Zustimmung der Verwahrstelle 
im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft nicht als Handelstag 
betrachtet wird, muss den Anteilsinhaber vorab bekannt gegeben 
werden. Eine Liste solcher Geschäftstage ist, soweit zutreffend, im 
Voraus bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
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„Hauptvertriebsgesellschaft“ – GAM Limited oder jede andere 
Person, die zum jeweiligen Zeitpunkt als ordnungsgemäss bestellter 
Rechtsnachfolger von GAM Limited als Hauptvertriebsgesellschaft 
für die Anteile fungiert.

„In	 Irland	 ansässige	 Person“ – im Rahmen des vorliegenden 
Prospekts bezeichnet dieser Begriff:

 – im Falle einer natürlichen Person, jede natürliche Person, die 
ihren steuerlichen Wohnsitz in Irland hat,

 – im Falle eines Trusts, einen Trust mit steuerlichem Sitz in Irland,

 – im Falle einer Gesellschaft, eine Gesellschaft mit steuerlichem 
Sitz in Irland.

Eine natürliche Person gilt für ein Steuerjahr als in Irland 
ansässig, wenn sie sich: (1) mindestens an 183 Tagen dieses 
Steuerjahres oder (2) insgesamt an mindestens 280 Tagen in zwei 
aufeinanderfolgenden Steuerjahren in Irland aufhält, vorausgesetzt, 
dass diese natürliche Person an mindestens 31 Tagen in jeder 
Periode ihren Wohnsitz in Irland hatte. Im Rahmen der Berechnung 
der Aufenthaltstage in Irland gilt eine natürliche Person als in Irland 
anwesend, wenn sie sich während eines Tages zu einem Zeitpunkt 
persönlich in Irland aufhält. Dieses Kriterium trat am 1. Januar 2009 
in Kraft (zur Berechnung der Aufenthaltstage in Irland galt eine 
natürliche Person als in Irland anwesend, wenn sie sich am Ende 
eines Tages (Mitternacht) persönlich in Irland aufhielt).

Ein Trust ist grundsätzlich dann in Irland ansässig, wenn der 
Treuhänder oder die Mehrheit der Treuhänder (falls es mehr als ein 
Treuhänder gibt) Gebietsansässige(r) Irlands ist/sind.

Eine Gesellschaft, deren zentrale Verwaltung und Leitung sich in 
Irland befindet, gilt als in Irland ansässig, unabhängig davon, wo sie 
eingetragen ist. Eine Gesellschaft, deren zentrale Verwaltung und 
Leitung sich nicht in Irland befindet, die jedoch in Irland eingetragen 
ist, gilt als in Irland ansässig, ausser wenn:

 – die Gesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen in Irland 
Geschäfte tätigt und die Gesellschaft letztendlich von Personen 
geleitet wird, die ihren Wohnsitz innerhalb der EU bzw. in Staaten 
haben, mit denen Irland ein Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen hat, oder wenn die Gesellschaft oder 
ein verbundenes Unternehmen an einer anerkannten 
Wertpapierbörse in der EU oder in einem Vertragsstaat, 
mit welchem Irland ein Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen hat, kotiert ist. Diese Ausnahme entfällt, wenn sie 
dazu führen würde, dass ein in Irand errichtetes Unternehmen, 
das in einem betreffenden Gebiet (ausser Irland) geführt oder 
kontrolliert wird, in diesem betreffenden Gebiet nicht ansässig 
wäre, weil es dort nicht errichtet wurde, und damit in keinem 
Gebiet steueransässig wäre;

oder

 – die Gesellschaft unter einem Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Irland und einem anderen Staat als nicht in Irland 
ansässig betrachtet wird.

Der Finance Act 2014 änderte die vorstehenden 
Ansässigkeitsvorschriften für Gesellschaften, deren Gründung 
am oder nach dem 1. Januar 2015 erfolgte. Diese neuen 
Ansässigkeitsvorschriften gewährleisten, dass in Irland gegründete 
Gesellschaften sowie Gesellschaften, die in Irland zwar nicht 
gegründet, aber verwaltet und kontrolliert werden, in Irland steuerlich 
ansässig sind, ausser insofern wie die betreffende Gesellschaft 
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland 
und einem anderen Land als in einem Gebiet ausserhalb Irlands 
ansässig (und daher nicht als in Irland ansässig) angesehen wird.

Für Gesellschaften, deren Gründung vor diesem Datum liegt, treten 
diese neuen Regeln erst am 1. Januar 2021 in Kraft (ausser in 
bestimmten Umständen).

Es ist zu beachten, dass die Feststellung des Sitzes einer 
Gesellschaft für Steuerzwecke in manchen Fällen sehr kompliziert 
sein kann; mögliche Investoren werden in diesem Zusammenhang 
auf die speziellen gesetzlichen Vorschriften in Abschnitt 23A des 
Taxes Act hingewiesen.

„Institutionelle	Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten institutionellen 
Anteile, die die Verwaltungsgesellschaft als institutionelle Anteile 
eingestuft hat.

„Irische	Wertpapierbörse“ – die Irish Stock Exchange plc und alle 
Rechtsnachfolger.

„Irland“ – die Republik Irland.

„Korrespondenzbank/Zahlstelle“ – jede als Korrespondenzbank 
oder Zahlstelle der Gesellschaft oder eines ihrer Fonds eingesetzte 
Gesellschaft bzw. deren Nachfolgegesellschaft.

„M‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als M‑Anteile eingestuft hat.

„Mitgliedstaat“ – ein Mitgliedstaat der Europäischen Union.

„Monat“ – ein Kalendermonat.

„N‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als N‑Anteile eingestuft hat.

„Nettoinventarwert	 je	 Anteil“ – der Wert eines Fondsanteils, 
der gemäss den unter “Bestimmung des Nettoinventarwerts“ 
festgelegten Grundsätzen bestimmt wird.

„Nettoinventarwert“ – der Betrag in Bezug auf die Vermögenswerte 
eines Fonds, der gemäss den unter “Bestimmung des 
Nettoinventarwerts“ festgelegten Grundsätzen ermittelt wird.

„Nicht‑britische	 RFS‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten 
nicht‑britischen RFS‑Anteile, die die Verwaltungsgesellschaft 
als solche klassifiziert hat und die von der britischen Steuer‑ und 
Zollbehörde (HM Revenue and Customs) nicht den Status als 
Meldefonds zu erlangen suchen.

„Nicht‑britische	 RFS‑Vertriebsstellenanteile“ – die in Anhang I 
aufgeführten nicht‑britischen RFS‑Vertriebsstellenanteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als solche klassifiziert hat und die von der 
britischen Steuer‑ und Zollbehörde (HM Revenue and Customs) 
nicht den Status als Meldefonds zu erlangen suchen.

„OGAW“ – ein Organismus für gemeinsame Anlagen in 
übertragbaren Wertpapieren.

„OGAW‑Richtlinie“ – Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates in der durch Richtlinie 2014/91/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates geänderten und hiernach 
jeweils erneut geänderten Fassung.

„OGAW‑Verordnungen	 der	 Zentralbank“ – Central Bank 
(Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
Regulations 2015 in der jeweils geänderten oder ersetzten Fassung.

„P‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als PO‑ und PI‑ Anteile, PA‑ und PC‑
Vertriebsstellenanteile und PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung eingestuft hat.
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„Prospekt“ – der Prospekt der Gesellschaft sowie alle zugehörigen 
Ergänzungen und Anhänge, die im Einklang mit den Verordnungen 
von 2011 veröffentlicht wurden.

„Register“ – Register der Anteilsinhaber.

„Registerstelle“ – GAM Fund Management Limited oder jede 
andere Person, die zum jeweiligen Zeitpunkt ordnungsgemäss zum 
Rechtsnachfolger der besagten Registerstelle ernannt worden ist.

„Relevante	Erklärung“ – Erklärung in Bezug auf den Anteilsinhaber 
gemäss Anlage 2B des Taxes Act.

„Relevante	 Periode“ – Periode von acht Jahren beginnend mit 
dem Kauf von Anteilen durch einen Anleger und jede nachfolgende 
Periode von acht Jahren, die unmittelbar nach der vorangegangenen 
Periode beginnt.

„Satzung“ – Satzung der Gesellschaft.

„Serie“ – eine Serie von Anteilen, die in Bezug auf eine der 
Performancegebühr unterliegenden Klasse eines oder mehrerer 
Fonds ausgegeben wird, wie vom Verwaltungsrat gelegentlich 
festgelegt und in der Ergänzung zum betreffenden Fonds 
angegeben.

„Spezielle	US‑Person“ (i) ein Staatsbürger der Vereinigten Staaten 
oder eine in den Vereinigten Staaten wohnhafte natürliche Person, 
(ii) eine in den Vereinigten Staaten oder nach dem Recht der 
Vereinigten Staaten oder eines ihrer Bundestaaten organisierte 
Kapital‑ oder Personengesellschaft, (iii) ein Trust, wenn (a) ein 
Gericht der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht in allen 
substanziellen Verwaltungsfragen des Trusts zuständig wäre, 
Anordnungen zu erlassen oder Beschlüsse zu fassen, und (b) 
mindestens eine US‑Person die Befugnis besitzt, alle wesentlichen 
Entscheidungen des Trusts zu treffen, oder ein Nachlass eines 
Erblassers, bei der es sich um einen Staatsbürger der Vereinigten 
Staaten oder eine in den Vereinigten Staaten wohnhafte Person 
handelt; ausser (1) Kapitalgesellschaften, deren Aktien an 
mindestens einem etablierten Wertpapiermarkt regelmässig 
gehandelt werden, (2) Kapitalgesellschaften, bei denen es sich um 
Mitglieder derselben erweiterten Gruppe verbundener Unternehmen 
im Sinne von Section 1471(e)(2) des U.S. Internal Revenue Code 
und um Kapitalgesellschaften gemäss Absatz (i) handelt, (3) 
den Vereinigten Staaten oder ihren alleinigen Behörden oder 
Organen, (4) den Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, US‑
Territorien oder Gebietskörperschaften der Vorstehenden oder den 
alleinigen Behörden oder Organen der Vorstehenden, (5) nach 
Section 501(a) steuerbefreiten Organisationen oder individuellen 
Altersvorsorgeplänen im Sinne von Section 7701(a)(37) des U.S. 
Internal Revenue Code, (6) Banken im Sinne von Section 581 des 
U.S. Internal Revenue Code, (7) Immobilientrusts (REIT) im Sinne 
von Section 856 des U.S. Internal Revenue Code, (8) regulierten 
Anlagegesellschaften im Sinne von Section 851 des U.S. Internal 
Revenue Code oder bei der Securities Exchange Commission 
nach dem Investment Company Act von 1940 (15 U.S.C. 80a‑64) 
registrierten Personen, (9) gewöhnlichen Treuhandgesellschaften 
im Sinne von Section 584(a) des U.S. Internal Revenue Code, 
(10) nach Section 664(c) des U.S. Internal Revenue Code 
steuerbefreiten oder in Section 4947(a)(1) des U.S. Internal Revenue 
Code beschriebenen Trusts, (11) Wertpapier‑, Rohstoff‑ oder 
Derivathändlern (einschliesslich der Händler von Derivatekontrakten, 
die auf einer nominellen Kapitalsumme basieren, Terminkontrakten, 
Termingeschäften und Optionen),die als solche nach dem Recht der 
Vereinigten Staaten oder eines Bundesstaats registrierten worden 
sind, oder (12) Maklern im Sinne von Section 6045(c) des U.S. 
Internal Revenue Code. Diese Definition ist gemäss U.S. Internal 
Revenue Code auszulegen.

„Steuerbefreiter	irischer	Anleger“ – im Rahmen des vorliegenden 
Prospekts bezeichnet dieser Begriff:

 – ein Alterssicherungssystem, bei dem es sich um ein 
steuerbefreites, genehmigtes System im Sinne von Section 774 
des Taxes Act handelt, oder einen Altersrentenplan oder ein 
Trust‑System gemäss Section 784 oder 785 des Taxes Act;

 – eine Lebensversicherungsgesellschaft im Sinne von Section 
706 des Taxes Act;

 – einen Anlageorganismus im Sinne von Section 739B(1) des 
Taxes Act;

 – ein spezieller Anlageplan im Sinne von Section 737 des Taxes 
Act;

 – eine wohltätige Stiftung in Form einer Rechtsperson im Sinne 
von Section 739D(6)(f)(i) des Taxes Act;

 – ein offener Investmentfonds im Sinne von Section 731(5)(a) des 
Taxes Act;

 – eine qualifizierte Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Section 
739B des Taxes Act;

 – eine Investment‑Kommanditgesellschaft im Sinne von Section 
739J des Taxes Act,

 – ein qualifizierter Anlageverwalter im Sinne von Section 784A(1)
(a) des Taxes Act, wobei die gehaltenen Anteile Vermögenswerte 
einer genehmigten Pensionskasse bzw. einer genehmigten 
Minimal‑Pensionskasse sind;

 – einen Verwalter von Pensionskassenkonten (Personal Retirement 
Savings Account – PRSA), der im Namen einer Person handelt, 
welche von der Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer 
im Sinne von Section 787I des Taxes Act befreit ist, wobei die 
Anteile zum Vermögen eines PRSA gehören;

 – eine Kreditgenossenschaft im Sinne von Section 2 des Credit 
Union Act von 1997;

 – die National Treasury Management Agency oder ein 
Fondsanlagevehikel (im Sinne von § 37 des National Treasury 
Management Agency (Amendment) Act 2014), dessen alleiniger 
wirtschaftlicher Eigentümer der Finanzminister oder der Staat 
durch die National Treasury Management Agency ist;

 – die National Pensions Reserve Fund Commission;

 – die National Asset Management Agency;

 – ein Unternehmen, das gemäss Section 110(2) des Taxes Act 
hinsichtlich der von der Gesellschaft empfangenen Zahlungen 
körperschaftsteuerpflichtig ist, und

 – jede andere natürliche Person, die in Irland ansässig ist oder 
dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat und der nach dem 
Steuerrecht bzw. durch die schriftliche Genehmigungspraxis 
der Steuerbehörde der Besitz von Anteilen gestattet ist, ohne 
dass sich dadurch die Steuerlast der Gesellschaft erhöht bzw. 
die Steuerbefreiung der Gesellschaft gefährdet wird;

unter der Voraussetzung, dass die Person die Relevante Erklärung 
abgegeben hat.

„Taxes	 Act“ – Taxes Consolidation Act, 1997 (von Irland) in der 
jeweils geltenden Fassung.
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„Übertragbare	 Wertpapiere“ – (i) Aktien von Unternehmen oder 
andere Wertpapiere, die Unternehmensaktien gleichgestellt sind; 
(ii) Anleihen und andere Formen verbriefter Schuldtitel; (iii) alle 
anderen handelbaren Wertpapiere, die das Recht beinhalten, 
diese übertragbaren Wertpapiere durch Zeichnung oder Umtausch 
zu erwerben, ausser Techniken und Instrumente zur effizienten 
Portfolioverwaltung.

„U‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als U‑Anteile eingestuft hat.

„Untervertriebsgesellschaft“ – jede Person, die zur nichtexklusiven 
Vertriebstelle für gewöhnliche Anteile, Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung, M‑Anteile, N‑Anteile, P‑Anteile, U‑Anteile, 
V‑Anteile, W‑Anteile, X‑Anteile, institutionelle Anteile, nicht‑britische 
RFS‑Anteile und Vertriebsstellenanteilen ernannt wurde.

„US‑Person“ – jede in den Vereinigten Staaten ansässige 
Person, alle Kapital‑ und Personengesellschaften und sonstigen 
Rechtspersonen, die gemäss den Gesetzen der Vereinigten Staaten 
gegründet oder errichtet wurden, sowie jede Person, die im Sinne 
der Definition unter der Überschrift “Allgemeine	Informationen“ in 
Anhang III eine US‑Person ist.

„US‑Rohstoffbörsengesetz“ – U. S. Commodity Exchange Act in 
seiner geltenden Fassung.

„V‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als V‑Anteile eingestuft hat.

„Value	 at	 Risk	 (VaR)“ – im Risikomanagementprozess gewisser 
Fonds gemäss den Anforderungen der Zentralbank angewandter 
Ansatz zur Berechnung des mit Derivaten verbundenen Risikos, 
wie in den entsprechenden Ergänzungen dargelegt. VaR ist eine 
statistische Methode, welche auf historischen Daten basiert und 
den maximalen täglichen Verlust ermittelt, den ein Fonds bei einem 
Konfidenzniveau von 99% erleiden kann. Es besteht eine statistische 
Möglichkeit von 1%, dass die täglich berechnete VaR‑Zahl übertroffen 
wird. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank 
darf das VaR 20% des Nettoinventarwerts eines Fonds oder das 
doppelte tägliche VaR eines/einer entsprechenden derivatfreien 
Referenzportfolios oder Benchmark nicht übersteigen.

„Vereinigte	 Staaten“ – die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre 
Territorien, Besitztümer und alle Gebiete, die amerikanischer 
Rechtsprechung unterliegen (einschliesslich der Freistaat Puerto 
Rico).

„Vereinigtes	 Königreich“ – das Vereinigte Königreich von 
Grossbritannien und Nordirland.

„Vermittler“ – eine Person:

  (a) deren Geschäftstätigkeit ausschliesslich oder zum 
Teil darin besteht, Zahlungen eines Anlageorganismus für 
andere Personen entgegenzunehmen, oder

  (b) die Anteile an einem Anlageorganismus zugunsten 
anderer Personen hält.

„Verordnungen	 von	 2011“ – die irischen Durchführungsbestim‑
mungen von 2011 betreffend die Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in 
übertragbaren Wertpapieren) in der jeweils geänderten und ergänzten 
Fassung, zu denen alle diesbezüglichen von der irischen Zentralbank 
jeweils durch Bekanntmachung oder anderweitig auferlegten 
Bedingungen gehören.

„Vertriebsstelle“ – jede Person, die als nicht‑exklusiven 
Vertriebsstelle ernannt wurde, um die Vermarktung und den Vertrieb 
von Vertriebsstellenanteilen zu organisieren und durchzuführen.

„Vertriebsstellenanteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die 
die Verwaltungsgesellschaft als Vertriebsstellenanteile eingestuft hat.
Um Unklarheiten auszuschliessen, sei klargestellt, dass unter diese 
Anteile auch die hier definierten Vertriebsstellenanteile T fallen.

„Vertriebsstellenanteile	 T“ –die in Anhang I aufgeführten Anteile, 
die die Verwaltungsgesellschaft als Vertriebsstellenanteile T und 
nicht‑britische RFS‑Vertriebsstellenanteile eingestuft hat.

„Verwahrstelle“ – State Street Custodial Services (Ireland) 
Limited oder jede andere Person, die zum jeweiligen Zeitpunkt 
ordnungsgemäss zum Rechtsnachfolger der besagten Verwahrstelle 
ernannt worden ist.

Verwahrstellenvertrag“ – Verwahrstellenvertrag vom 23. September 
2016 zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle.

„Verwaltungsgesellschaft“ – GAM Fund Management Limited oder 
jede andere Person, die zum jeweiligen Zeitpunkt ordnungsgemäss 
zum Rechtsnachfolger der besagten Verwaltungsgesellschaft 
ernannt worden ist.

Verwahrstellenvertrag“ – Verwahrstellenvertrag vom 23. September 
2016 zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle.

„Verwaltungsratsmitglieder“ – Mitglieder des Verwaltungsrats der 
Gesellschaft.

„Verwaltungsvertrag“ – Der Verwaltungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft vom 12. März 1998 
in seiner durch den ersten ergänzenden Verwaltungsvertrag 
vom 15. November 2005, durch den zweiten ergänzenden 
Verwaltungsvertrag vom 4. Juni 2013, durch den dritten ergänzenden 
Verwaltungsvertrag vom 10. Februar 2014, durch den vierten 
ergänzenden Verwaltungsvertrag vom 12. Oktober 2015, durch 
den fünften ergänzenden Verwaltungsvertrag vom 7. März 2016 
geänderten und weiter durch einen geänderten und erneuerten 
Verwaltungsvertrag vom 11. Juli 2017 geänderten und erneuerten 
Fassung im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank.

„W‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als W‑Anteile eingestuft hat.

„X‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als X‑Anteile eingestuft hat.

„Zeichnungsgebühr“ – die in Bezug auf einen Fonds bei dem Kauf 
von Anteilen zu entrichtende Gebühr, die für den jeweiligen Fonds 
festgelegt ist.

„Z‑Anteile“ – die in Anhang I aufgeführten Anteile, die die 
Verwaltungsgesellschaft als Z‑Anteile eingestuft hat.

„Zentralbank“ – die irische Zentralbank oder ihre Rechtsnachfolgerin.

„Zulässige	Vermögenswerte“ – Anlagen, die gemäss den OGAW‑
Verordnungen der Zentralbank zur Anlagen durch einen OGAW 
zugelassen sind.

In diesem Prospekt beziehen sich die Währungsbezeichnungen 
„AUD“ und „australischer Dollar“ auf die Währung von Australien, 
„CAD“ oder„kanadischer Dollar“ auf die Währung von Kanada, „€”, 
„EUR“ und „Euro“ auf die Währung der Europäischen Wirtschafts‑ 
und Währungsunion (EWWU), „£“, „GBP“ und „Pfund Sterling“ 
auf die Währung des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien 
und Nordirland, „$“, „USD“ und „US‑Dollar“ auf die Währung der 
Vereinigten Staaten, „¥“, „JPY“ und „Yen“ auf die Währung Japans, 
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„CHF“ und „Schweizer Franken“ auf die Währung der Schweiz, 
„SEK“ oder „schwedische Krone“ auf die Währung Schwedens, 
„SGD“ oder „Singapur‑Dollar“ auf die Währung Singapurs, „NOK“ 
oder „norwegische Krone“ auf die Währung Norwegens, „DKK“ 
oder „dänische Krone“ auf die Währung Dänemarks, „CNY“ oder 
„Renminbi“ auf die Währung der Volksrepublik China, „CNH“ auf 
den Offshore‑Renminbi, „HKD“ und „Hongkong‑Dollar“ auf die 
Währung Hongkongs, „NZD“ und „neuseeländische Dollar“ auf die 
Währung Neuseelands und „ILS“ und „israelischer Schekel“ auf die 
Währung Israels.
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Anschriften
Eingetragener	Sitz	der	Gesellschaft
GAM Star Fund p.l.c.
George’s Court
54‑62 Townsend Street
Dublin 2,
Irland

Verwaltungsratsmitglieder	der	Gesellschaft
Andrew Bates
David Dillon
Andrew Hanges
Daniel O’Donovan
Burkhard Poschadel

Verwaltungsgesellschaft	und	Registerstelle
GAM Fund Management Limited
George’s Court
54‑62 Townsend Street
Dublin 2
Irland

Verwaltungsratsmitglieder	der	Verwaltungsgesellschaft
Gary Coffey
Ray Cullivan
Tom Dowd
David Gray
Michael Keane
William Norris
Michael Whooley
Burkhard Poschadel

Beauftragte	Verwaltungsstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Co‑Investment‑Manager
GAM International Management Limited
20 King Street
London SW1Y 6QY
Vereinigtes Königreich

GAM Hong Kong Limited
Suite 2302, 23/F
Lee Garden One
33 Hysan Avenue
Causeway Bay
Hongkong

GAM USA Inc.
Postanschrift:
One Rockefeller Plaza
21st Floor
New York, NY 10020
USA

Beauftragte	Anlageverwalter
Dalton Investments LLC
1601 Cloverfield Boulevard
Suite 5050 N
Santa Monica
CA 90404

Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairpoint
New York 14450
USA

Wadhwani Asset Management LLP
40 Berkeley Square
London W1J 5AL
Vereinigtes Königreich

GAMCO Asset Management Inc.
One Corporate Center
Rye, New York 10580‑1433
USA

Wellington Management International Limited
Cardinal Place, 80 Victoria Street
London SW1E 5JL
Vereinigtes Königreich

ATLANTICOMNIUM SA
24 Route de Malagnou
Postfach 330
CH‑1211 Genf 17
Schweiz

Fermat Capital Management, LLC
615 Riverside Avenue
Westport
Conneticut 06880
USA

New Horizon Wealth Management Private Limited
1111 – B, Raheja Chambers
Mumbai – 400021
Indien

Cantab Capital Partners LLP
City House
126‑130 Hills Road
Cambridge CB2 1RE
Vereinigtes Königreich
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Sponsor
GAM Limited
Wessex House
45 Reid Street
Hamilton HM 12
Bermuda

Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Hauptvertriebsgesellschaft
GAM Limited
Wessex House
45 Reid Street
Hamilton HM 12
Bermuda

Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Rechtsberater	der	Gesellschaft	und	der	
Verwaltungsgesellschaft	 
in	Angelegenheiten	des	irischen	Rechts
Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Irischer	Börsenzulassungssponsor
Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland
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Einleitung
Die Gesellschaft, die am 20. Februar 1998 nach irischem Recht 
gegründet wurde, ist eine offene Investmentgesellschaft, die von der 
Zentralbank gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen 
von 1989 zugelassen wurde, und den Verordnungen von 2011 
unterliegt. Es handelt sich um eine Gesellschaft mit Umbrella‑Struktur, 
das heisst, dass jeweils Anteile verschiedener Fonds ausgegeben 
werden können. Für jeden Fonds wird ein separates Anlagenportfolio 
unterhalten, das gemäss den Anlagezielen und der Anlagepolitik, 
die für den jeweiligen Fonds gelten, angelegt wird. Die Auflegung 
eines Fonds bedarf der vorherigen Genehmigung der Zentralbank. 
Die Gesellschaft kann für jeden Fonds mehr als eine Anteilsklasse 
auflegen. Sofern in der Ergänzung zu einem Fonds angegeben, 
kann die Gesellschaft ferner Serien von Anteilen einer Klasse 
des betreffenden Fonds ausgeben. Die derzeit bestehenden 
Fonds, die Basiswährungen der einzelnen Fonds, die verfügbaren 
Anteilsklassen und die Nennwährungen dieser Klassen sind in 
Anhang I dieses Prospekts aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können mit vorheriger Genehmigung 
der Zentralbank weitere Fonds und im Einklang mit den Vorschriften 
der Zentralbank weitere Anteilsklassen auflegen. Der Name 
aller Fonds und die jeweiligen Anlageziele, Anlagepolitiken und 
Anlagebeschränkungen sowie die geltenden Gebühren und Kosten 
werden noch in einer Ergänzung zu diesem Prospekt beschrieben. 
Sollten neue Fonds oder Anteilsklassen hinzukommen oder 
bestehende Fonds oder Anteilsklassen geschlossen werden, wird 
Anhang I entsprechend aktualisiert werden.

Die Gesellschaft ist ein Umbrella‑Fonds mit getrennter Haftung 
der Fonds. Dementsprechend wird eine Verbindlichkeit, die im 
Namen eines Fonds entstanden oder einem Fonds der Gesellschaft 
zuzurechnen ist, ausschliesslich aus den Vermögenswerten 
dieses Fonds beglichen, und weder die Gesellschaft noch ein 
Verwaltungsratsmitglied, Konkursverwalter, Prüfer, Liquidator, 
vorläufiger Liquidator oder eine andere Person dürfen die 
Vermögenswerte eines solchen Fonds zur Befriedigung einer 
Verbindlichkeit verwenden, die im Namen eines anderen Fonds 
entstanden oder einem anderen Fonds der Gesellschaft zuzurechnen 
ist, unabhängig davon, wann diese Verbindlichkeit entstanden ist.

Der gesetzliche Jahresabschluss der Gesellschaft lautet auf 
US‑Dollar.

Wenn die Zentralbank eine Verordnung und/oder ein anderes 
Dokument herausgibt, mit dem die OGAW‑Verordnungen der 
Zentralbank in ihrer Gesamtheit ersetzt werden sollen, sind alle 
hier enthaltenen Verweise auf die OGAW‑Verordnungen der 
Zentralbank als Bezugnahmen auf die ersetzende Verordnung und/
oder das ersetzende Dokument auszulegen. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, von den darin vorgesehenen zusätzlichen Spielräumen 
Gebrauch zu machen, die die OGAW‑Verordnungen der Zentralbank 
zum Datum dieses Prospekts begrenzen oder verbieten, ohne 
dass dieses Dokuments aktualisiert werden muss. Sofern die 
Verwaltungsratsmitglieder diese Änderungen für wesentlich 
erachten, werden die Anteilsinhaber über sie informiert.

Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Vermögen eines jeden Fonds wird gemäss den Anlagezielen 
und der Anlagepolitik, wie sie in der betreffenden Ergänzung zu 
diesem Prospekt beschrieben sind, für diesen Fonds gesondert 
angelegt.

Der Anlageertrag für Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds 
bestimmt sich nach dem Nettoinventarwert des betreffenden Fonds, 

welcher wiederum in erster Linie vom Anlageerfolg (der Performance) 
des von diesem Fonds gehaltenen Vermögensportfolios abhängt.

Mit Ausnahme zulässiger Anlagen in Wertpapieren, die nicht an 
einem anerkannten Markt kotiert sind oder gehandelt werden, bzw. 
in derivativen Instrumenten des Freiverkehrs (OTC) sind die Börsen/
Märkte, an denen die Fonds Anlagen tätigen können, in Anhang VI 
zu diesem Prospekt aufgeführt. Die Zentralbank gibt keine Liste der 
anerkannten Märkte heraus.

Jeder Fonds hat die Möglichkeit, bis zu 100% seines Vermögens 
in zusätzlichen liquiden Mitteln wie z.B. Bankeinlagen, 
Einlagenzertifikaten, Commercial Paper und Schatzwechseln 
zu halten. Dies gilt vorbehaltlich der für jeden Fonds geltenden 
Anlagebeschränkungen oder der nachstehenden Bedingungen:

(1) bis zur Anlage des Erlöses aus der Platzierung oder dem 
Angebot von Anteilen;

(2) wenn aussergewöhnliche Marktbedingungen vorliegen, 
z.B. ein Börsen‑Crash oder eine bedeutende Krise, die sich 
nach vernünftiger Einschätzung durch den Anlageverwalter 
wahrscheinlich negativ auf die Performance des Fonds 
auswirken würden und unter denen jeder vernünftige 
Anlageverwalter erwartungsgemäss bis zu 100% der 
betroffenen Anlagewerte vorrangig in andere als die von 
der Anlagepolitik des betreffenden Fonds vorgesehenen 
Anlagen umschichten würde; oder

(3) um das Derivatengagement durch das Halten von 
zusätzlichen liquiden Mitteln zu stützen, damit 
Verbindlichkeiten eines Fonds gedeckt werden können, die 
sich aus dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
ergeben können.

Unter diesen Umständen kann die Verwaltungsgesellschaft mit 
Genehmigung der Verwahrstelle:

(a) den Verkauf der betroffenen Anlagewerte zu dem unter 
diesen Umständen bestmöglichen Preis veranlassen und

(b) den Verkaufserlös in Höhe von bis zu 100% in die vorstehend 
genannten liquiden Werte übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Beträge gemäss den 
Vorschriften der Anlageziele und der Anlagepolitik des betreffenden 
Fonds wieder in denselben oder vergleichbaren Anlagewerten 
anlegen, und zwar zu den Kursen und in dem Umfang, wie sie 
es unter diesen Umständen für angemessen hält, wobei bei einer 
solchen Wiederanlage die für den betreffenden Fonds geltenden 
Anlagebeschränkungen einzuhalten sind.

Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweise zu den 
Anlagezielen und der Anlagepolitik der Fonds:

(i) jeder Fonds, dessen Name eine Bezugnahme auf eine 
bestimmte Wertpapierart, ein bestimmtes Land oder eine 
bestimmte Region enthält, wird mindestens zwei Drittel 
seines nicht‑liquiden Vermögens in dieser Wertpapierart, 
diesem Land oder dieser Region anlegen;

(ii) jeder Fonds, dessen Name auf eine bestimmte Währung 
Bezug nimmt, wird mindestens zwei Drittel seines 
nicht‑liquiden Vermögens in Wertpapieren anlegen, die auf 
diese Währung lauten;

(iii) sofern die Anlagepolitik eines Fonds vorsieht, dass Anlagen 
„vorrangig“ in einer bestimmten Wertpapierart, einem 
bestimmten Land oder einer bestimmten Region erfolgen 
sollen, wird der Fonds entweder direkt oder indirekt über 
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den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten mindestens 
zwei Drittel seines nicht‑liquiden Vermögens in dieser 
Wertpapierart, diesem Land oder dieser Region anlegen;

(iv) sofern die Anlagestrategie eines Fonds Investitionen in 
Unternehmen eines bestimmten Lands oder einer bestimmten 
Region vorsieht, bedeutet dies (vorausgesetzt, dass keine 
andere Definition angegeben ist), dass diese Unternehmen 
in dem angegebenen Land bzw. der angegebenen Region 
ihren eingetragenen Geschäftssitz haben, unabhängig 
davon, ob sie an einer in der Anlagestrategie des Fonds 
erwähnten Aktienbörse kotiert sind.

Vorbehaltlich der Vorschriften der Zentralbank kann jeder der 
Fonds in die anderen Fonds der Gesellschaft investieren. Die 
Verwaltungsgesellschaft darf für den Teil der Vermögenswerte 
eines Fonds, der in andere Fonds der Gesellschaft investiert 
ist, keine Verwaltungsgebühr (bzw. gegebenenfalls jährliche 
Mindestverwaltungsgebühren) erheben. Entsprechend dürfen 
der betreffende Co‑Investment‑Manager bzw. der beauftragte 
Anlageverwalter für den Teil der Vermögenswerte eines Fonds, 
der in andere Fonds der Gesellschaft investiert ist, keine 
Anlageverwaltungsgebühren erheben. Des Weiteren dürfen für die 
Investition des in andere Fonds der Gesellschaft anlegenden Fonds 
keine Verkaufsprovisionen, Rücknahme‑ oder Umtauschgebühren in 
Rechnung gestellt werden. Von einem Fonds werden keine Anlagen 
in einem Fonds getätigt, der seinerseits in einen anderen Fonds der 
Gesellschaft investiert.

Wenn ein Fonds einer Mindestverwaltungsgebühr unterliegt und in 
einen oder mehrere andere Fonds der Gesellschaft investiert, wird 
die Mindestverwaltungsgebühr (je nach Sachlage) anteilig berechnet, 
und nur der anteilige Prozentsatz der Mindestverwaltungsgebühr 
bezogen auf den Nettoinventarwert des investierenden Fonds, der 
nicht in einen oder mehrere andere Fonds der Gesellschaft angelegt 
ist, fällt an.

Anlagen in AIF‑Anlageorganismen

Für Investitionen in AIF‑Anlageorganismen müssen die folgenden 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt sein:

• Ausschliesslicher Zweck des Nicht‑OGAW ist es, beim 
Publikum beschaffte Gelder für gemeinsame Rechnung 
nach dem Grundsatz der Risikobetreuung in übertragbaren 
Wertpapieren und/oder sonstigen liquiden Finanzwerten 
anzulegen;

• es muss sich um einen offenen Fonds handeln;

• der Nicht‑OGAW wurde nach Gesetzen zugelassen, 
die vorsehen, dass er einer Aufsicht unterliegt, die die 
Zentralbank der von den EU‑Gesetzen vorgesehenen 
Aufsicht als vergleichbar erachtet, und dass die Kooperation 
zwischen den Behörden ausreichend gewährleistet ist;

• der Schutz der Anteilsinhaber dieses Organismus muss dem 
Schutz der Anteilsinhaber eines OGAW und insbesondere 
den Regeln für die Vermögenstrennung, die Kreditaufnahme 
und ‑vergabe entsprechen, und der ungedeckte Verkauf 
übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente muss 
gemäss den Vorschriften der OGAW‑Richtlinie erfolgen;

• die Geschäftstätigkeit des Organismus muss in Halbjahres‑ 
und Jahresberichten offengelegt werden, um eine 
Beurteilung der Vermögens‑, Ertrags‑ und Finanzlage in der 
Berichtsperiode zu ermöglichen.

Anlagen	in	chinesischen	A‑Aktien
Sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, darf ein Fonds in 
chinesischen A‑Aktien investieren. Nachfolgend wird erläutert, wie 
die Investitionen der Fonds in chinesischen A‑Aktien zu erfolgen 
haben.

Qualifizierte	ausländische	institutionelle	Renminbi‑
Investoren	(RQFII,	Renminbi	Qualified	Foreign	
Institutional	Investor)
Laut den geltenden RQFII‑Vorschriften der Volksrepublik China („VR 
China“) können ausländische institutionelle Investoren, die direkt 
in den inländischen Wertpapiermarkt der VR China zu investieren 
wünschen, eine RQFII‑Lizenz beantragen. Es ist beabsichtigt, dass 
sich ein Fonds, sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, 
im Rahmen der RQFII‑Quoten des Co‑Investment Managers in 
den in der VR China ausgegebenen Wertpapieren engagieren 
darf. Gemäss den Richtlinien der RQFII‑Quotenverwaltung der 
staatlichen Devisenbehörde (State Administration of Foreign 
Exchange, „SAFE“) kann der Co‑Investment‑Manager seine RQFII‑
Quoten flexibel auf verschiedene offene Fondsprodukte oder 
vorbehaltlich der Genehmigung der SAFE auf Produkte und/oder 
Konten, bei denen es sich nicht um offene Fonds handelt, verteilen. 
Der Co‑Investment‑Manager kann daher jedem betreffenden Fonds 
zusätzliche RQFII‑Quoten zuteilen oder RQFII‑Quoten, die sonst dem 
Fonds zugestanden hätten, anderen Produkten und/oder Konten 
zuweisen. Der Co‑Investment‑Manager darf ferner bei der SAFE 
zusätzliche RQFII‑Quoten beantragen, die er für den betreffenden 
Fonds, andere Kunden oder andere von ihm verwaltete Produkte 
einsetzen kann. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, 
dass der Co‑Investment‑Manager dem betreffenden Fonds jederzeit 
die RQFII‑Quoten bereitstellt, die für seine Anlagen ausreichen.

Die RQFII‑System wird derzeit von Vorschriften und Verordnungen 
der Behörden in Festland‑China geregelt, d. h. der chinesischen 
Wertpapieraufsichtskommission (China Securities Regulatory 
Commission, „CSRC“), der SAFE und der chinesischen Zentralbank 
(„PBOC“). Diese Vorschriften und Verordnungen können sich 
von Zeit zu Zeit ändern und umfassen unter anderem (a) das 
„Pilotprojekt für Anlagen qualifizierter ausländischer institutioneller 
Renminbi‑Investoren in inländischen Wertpapieren“ der CSRC, 
der PBOC und der SAFE, in Kraft getreten am 1. März 2013, (b) 
die „Durchführungsvorschriften für das Pilotprojekt für Anlagen 
qualifizierter ausländischer institutioneller Renminbi‑Investoren 
in inländischen Wertpapieren“ der CSRC, in Kraft getreten am 
1. März 2013, (c) das „Rundschreiben in Bezug auf Probleme des 
Pilotprojekts für Anlagen qualifizierter ausländischer institutioneller 
Renminbi‑Investoren in inländischen Wertpapieren“ der SAFE, in 
Kraft getreten am 21. März 2013, (d) die „Mitteilung der chinesischen 
Zentralbank hinsichtlich relevanter Fragen bei der Durchführung des 
Pilotprojekts für Anlagen qualifizierter ausländischer institutioneller 
Renminbi‑Investoren in inländischen Wertpapieren“ der PBOC, 
wirksam seit 2. Mai 2013, (e) die „Richtlinien für die Verwaltung und 
Operation der RQFII‑Quoten“ der SAFE, in Kraft getreten am 30. Mai 
2014, und (f) sonstige geltende Verordnungen der zuständigen 
Behörden (zusammen die „RQFII‑Verordnungen“).

In Verbindung mit dem RQFII‑System bestehen besondere Risiken. 
Die Anleger werden diesbezüglich auf den nachstehenden Abschnitt 
„Risikofaktoren“ dieses Prospekts hingewiesen.

GAM International Management Limited nimmt möglicherweise eine 
Doppelrolle als Co‑Investment‑Manager des betreffenden Fonds 
und Inhaber der RQFII‑Quote ein. GAM International Management 
Limited ist als RQFII verantwortlich für die Gewährleistung, dass alle 
Transaktionen und Handelsgeschäfte gemäss den Vorkehrungen 
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dieses Prospekts in Einklang mit den relevanten Gesetzen und 
Verordnungen vorgenommen werden. In Interessenkonflikten wird 
die GAM International Management Limited ihre Pflichten gegenüber 
dem betreffenden Fonds in Betracht ziehen und sich bemühen, 
dass sie fair gelöst werden und die Interessen der Anteilsinhaber 
hinreichend gewahrt bleiben.

HSBC Bank (China) Limited („chinesische Verwahrstelle“) wird zum 
Unterverwahrer in China ernannt. Ferner stimmt der Co‑Investment‑
Manager dieser Ernennung zu, insofern sie die Anlagen und 
Barmittel des Fonds in Verbindung mit der RQFII‑Quote in der VR 
China gemäss den RQFII‑Verordnungen und den Bedingungen des 
RQFII‑Verwahrstellenvertrag zum Gegenstand hat.

Shanghai‑Hong	Kong	Stock	Connect	und	Shenzhen‑
Hong	Kong	Stock	Connect	(jeweils	ein	„Stock‑Connect‑
System“	und	zusammen	„Stock	Connect“	oder	„Stock‑
Connect‑Systeme“)
Der Shanghai‑Hong Kong Stock Connect ist ein Wertpapierhandels‑ 
und Clearing‑Link, der von der Hong Kong Exchanges and 
Clearing Limited („HKEX“), der Shanghai Stock Exchange („SSE“) 
und der China Securities Depository and Clearing Corporation 
Limited („ChinaClear“) entwickelt wurde. Der Wertpapierhandels‑ 
und Clearing‑Link Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect wurde 
von der HKEX, der Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) und 
ChinaClear entwickelt. Ziel der Stock‑Connect‑Systeme ist die 
Schaffung eines gegenseitigen Börsenzugangs zwischen der VR 
China und Hongkong.

Der Shanghai‑Hong Kong Stock Connect umfasst einen 
Northbound Shanghai Trading Link („Nordwärtshandel“) und einen 
Southbound Hong Kong Trading Link („Südwärtshandel“). Über den 
Nordwärtshandel des Shanghai‑Hong Kong Stock Connect können 
Anleger aus Hongkong oder dem Ausland (einschliesslich des 
Fonds) über ihre in Hongkong ansässigen Makler und einen von 
der SEHK eingerichteten Wertpapierhandelsdienst mit zulässigen 
chinesischen A‑Aktien handeln, die an der SSE notiert sind, indem 
die Order an die SSE weitergeleitet wird. Über den Südwärtshandel 
des Shanghai‑Hong Kong Stock Connect können Anleger in der 
VR China mit bestimmten an der SEHK notierten Aktien handeln. 
Der Shanghai‑Hong Kong Stock Connect nahm den Handel am 
17. November 2014 nach der am 10. November 2014 erfolgten 
gemeinsamen Ankündigung der SFC und der CSRC auf.

Der Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect umfasst einen 
Northbound Shenzhen Trading Link („Nordwärtshandel“) und einen 
Southbound Hong Kong Trading Link („Südwärtshandel“). Über 
den Nordwärtshandel des Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect 
können Anleger aus Hongkong oder dem Ausland (einschließlich 
des Fonds) über ihre in Hongkong ansässigen Makler und einen von 
der SEHK eingerichteten Wertpapierhandelsdienst mit zulässigen 
chinesischen A‑Aktien handeln, die an der SZSE notiert sind, indem 
die Order an die SZSE weitergeleitet wird. Über den Südwärtshandel 
des Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect können Anleger in der 
VR China mit bestimmten an der SEHK notierten Aktien handeln. 
Der Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect wird den Handel nach der 
gemeinsamen Ankündigung der SFC und der CSRC vom 16. August 
2016 an einem noch anzukündigenden formellen Starttermin auf.

Im Folgenden werden einige wesentliche Punkte des 
Nordwärtshandels nach Shanghai und Shenzhen zusammengefasst 
(den der Fonds für Anlagen in der VR China nutzen darf):

Zugelassene Wertpapiere

Im Rahmen des Shanghai‑Hong Kong Stock Connect können die 
Fonds über ihre in Hongkong ansässigen Makler mit bestimmten an 

der SSE notierten zulässigen Aktien handeln. Zu ihnen gehören die 
jeweils im SSE 180 Index oder SSE 380 Index enthaltenen Aktien 
sowie alle SSE‑notierten chinesischen A‑Aktien, bei denen es sich 
nicht um Bestandteile der relevanten Indizes handelt, für die aber 
korrespondierende H‑Aktien an der SEHK notiert sind. Ausnahmen 
bilden die folgenden Aktien:

(a) SSE‑notierte Aktien, die nicht in RMB gehandelt werden; 
und

(b) SSE‑notierte Aktien, die nicht auf der „Risikoalarmtafel“ zu 
finden sind.

Es wird erwartet, dass die Liste der zulässigen Wertpapiere der 
Prüfung unterliegt.

Im Rahmen des Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect können die 
Fonds über ihre in Hongkong ansässigen Makler mit bestimmten 
an der SZSE notierten zulässigen Aktien handeln. Zu ihnen gehören 
alle jeweils im SZSE Component Index und SZSE Small/Mid Cap 
Innovation Index enthaltenen Aktien mit einer Marktkapitalisierung 
von über RMB 6 Millionen sowie alle an der SZSE notierten Aktien 
von Unternehmen, die sowohl chinesische A‑Aktien und H‑Aktien 
ausgegeben haben. In der Anfangsphase des Nordwärtshandels 
ist der Kreis der Anleger, der im Rahmen des Nordwärtshandels 
zum Handel mit den am ChiNext Board der SZSE notierten Aktien 
zugelassen ist, auf institutionelle professionelle Anleger im Sinne 
der einschlägigen Rechtsvorschriften und Verordnungen von 
Hongkong beschränkt.

Es wird erwartet, dass die Liste der zugelassenen Wertpapiere der 
Prüfung unterliegt.

Handelskontingente

Der über den Shanghai‑Hong Kong Stock Connect laufende 
Handel unterliegt einem Tageskontingent („Tageskontingent“). 
Für den Nordwärtshandel und den Südwärtshandel 
des Shanghai‑Hong Kong Stock Connect gelten jeweils 
unterschiedliche Tageskontingente.

Das Tageskontingent begrenzt den täglichen Netto‑Kaufwert 
im grenzüberschreitenden Handel, der über den Shanghai‑
Hong Kong Stock‑Connect läuft. Der über den Shenzhen‑Hong 
Kong Stock Connect laufende Handel unterliegt ebenfalls 
einem Tageskontingent. Für den Nordwärtshandel und den 
Südwärtshandel des Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect gelten 
jeweils unterschiedliche Tageskontingente. Das Tageskontinent 
begrenzt den täglichen Netto‑Kaufwert im grenzüberschreitenden 
Handel, der über den Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect läuft.

Die Tageskontingente können vorbehaltlich der Prüfung und 
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde in der VR China 
herauf‑ oder herabgesetzt werden. Die SEHK veröffentlicht das 
verbleibende Tageskontingent zu festgelegten Zeiten auf der 
Website der HKEx.

Abrechnung und Verwahrung

Die Hong Kong Securities Clearing Company Limited („HKSCC”), 
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HKEx, ist zuständig 
für das Clearing, die Abrechnung und die Bereitstellung von 
Verwahr‑, Nominee‑ und anderen verbundenen Leistungen für die 
Geschäfte, die von in Hongkong ansässigen Marktteilnehmern und 
Anlegern durchgeführt werden.

Die chinesischen A‑Aktien, die über die Stock‑Connect‑Systeme 
gehandelt werden, werden als Wertrechte geführt, so dass Anleger 
keine physischen chinesischen A‑Aktien halten. Die in Hongkong 
oder im Ausland ansässigen Anleger, die im Nordwärtshandel 
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SSE‑oder SZSE‑Wertpapiere erworben haben, führen ihre SSE‑ oder 
SZSE‑Wertpapiere in den Aktienkonten ihrer Makler oder Verwahrer 
beim CCASS, das heisst, bei dem von der HKSCC betriebenen 
Central Clearing and Settlement System für das Clearing der an der 
SEHK notierten oder gehandelten Wertpapiere.

Kapitalmassnahmen und Aktionärsversammlungen

Ungeachtet der Tatsache, dass die HKSCC keine eigenen Interessen 
an SSE‑ oder SZSE‑Wertpapieren in seinem Aktiensammelkonto 
bei ChinaClear behauptet, behandelt ChinaClear als die 
Aktienregisterstelle der SSE‑ und SZSE‑notierten Gesellschaften 
HKSCC als Aktionär, wenn es die Kapitalmassnahmen in Bezug auf 
die SSE‑ und SZSE‑Wertpapiere bearbeitet.

HKSCC überwacht die Kapitalmassnahmen, die die SSE‑ und 
SZSE‑Wertpapiere betreffen, und hält die betreffenden Makler 
und Verwahrer, die am CCASS teilnehmen („CCASS‑Teilnehmer“), 
über alle Kapitalmassnahmen auf dem Laufenden, bei denen die 
CCASS‑Teilnehmer Massnahmen ergreifen müssen, um sich an 
jenen zu beteiligen.

SSE‑ und SZSE‑notierte Gesellschaften geben die Einzelheiten 
ihrer Jahreshauptversammlung oder ausserordentlichen 
Hauptversammlungen in der Regel rund einen Monat vor dem 
Versammlungstermin bekannt. Für alle Beschlüsse ist eine 
Abstimmung unter Beteiligung aller Stimmen vorgesehen. Die 
HKSCC informiert die CCASS‑Teilnehmer im Einzelnen über die 
Hauptversammlungen, so etwa über den Termin und Ort der 
Versammlung und die Anzahl der Beschlüsse.

Währung

Die in Hongkong oder im Ausland ansässigen Anleger handeln 
und rechnen SSE‑ und SZSE‑Wertpapiere ausschliesslich in RMB 
ab. Folglich muss der betreffende Fonds zu diesem Zweck seine 
RMB‑Gelder einsetzen.

Weitere Informationen über die Stock‑Connect‑Systeme sind im 
Internet auf der folgenden Website erhältlich.

http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/ 
chinaconnect.htm.

Anlegerentschädigung

Die Anlagen der Fonds in SSE‑ und SZSE‑Aktien, die sie über die 
Stock‑Connect‑Systeme tätigen, fallen nicht unter den Schutz des 
Anlegerentschädigungsfonds in Hongkong.

Der Anlegerentschädigungsfonds von Hongkong wurde gegründet, 
um Anleger beliebiger Staatsangehörigkeit zu entschädigen, 
die infolge des Ausfalls eines lizensierten Finanzintermediärs 
oder autorisierten Finanzinstituts in Bezug auf in Hongkong 
börsengehandelte Produkte finanzielle Verluste erleiden.

Da Ausfälle bezüglich der über die Stock‑Connect‑Systeme 
gehandelten SSE‑ und SZSE‑Aktien keine Produkte betreffen, 
die an der SEHK oder der Hong Kong Futures Exchange 
Limited notiert sind oder gehandelt werden, sind sie nicht 
vom Anlegerentschädigungsfonds gedeckt. Daher sind die 
Fonds dem Ausfallrisiko der Makler ausgesetzt, die sie mit dem 
Handel mit chinesischen A‑Aktien über die Stock‑Connect‑Systeme 
betraut haben.

Da der Fonds andererseits den Nordwärtshandel mit Hilfe 
von Wertpapiermaklern durchführt, wird er nicht vom 
Wertpapieranlegerschutzfonds in der VR China gedeckt.

Gebühren und Abgaben

Im Rahmen der Stock‑Connect‑Systeme unterliegen die Anleger 
aus Hongkong oder dem Ausland den Gebühren und Abgaben, 
die die SSE, SZSE, ChinaClear und HKSCC oder die zuständige 
Behörde Festlandchinas für den Handel und die Abwicklung der 
SSE‑ und SZSE‑Wertpapieren erheben. Nähere Informationen über 
die Handelsgebühren und Abgaben siehe online auf der Website 
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/ chinaconnect/
chinaconnect.htm.

Techniken	der	effizienten	Portfolioverwaltung
Vorbehaltlich der ausdrücklichen Bestimmungen in der jeweiligen 
Ergänzung, kann jeder Fonds zur effizienten Portfolioverwaltung 
(z. B. Hedging und Performancesteigerung) Repogeschäfte, 
inverse Repogeschäfte, Aktienleihgeschäfte, Subkonsortialverträge 
und Partizipationsanleihen einsetzen, vorausgesetzt, dass er 
die Bestimmungen einhält, welche die Zentralbank für solche 
Techniken und Instrumente erlässt und gelegentlich ergänzt. Sofern 
in der jeweiligen Ergänzung nicht anders angegeben, sind die 
für jeden Fonds geltenden Bestimmungen und Bedingungen im 
Zusammenhang mit Repogeschäften, inversen Repogeschäften 
und Aktienleihgeschäften zusammen mit den allgemeinen 
Bedingungen für den Einsatz von Partizipationsanleihen und 
Subkonsortialverträgen in Anhang V beschrieben. Informationen 
über die Sicherheitenverwaltungsrichtlinien der Gesellschaft sind in 
Anhang VIII des vorliegenden Prospekts zu finden.

Derivative	Finanzinstrumente
Des Weiteren kann jeder Fonds vorbehaltlich der Bestimmungen in 
der jeweiligen Ergänzung für Anlagezwecke und/oder zur effizienten 
Portfolioverwaltung auch derivative Finanzinstrumente einsetzen, 
vorausgesetzt dass in jedem Fall (i) die entsprechenden Basiswerte des 
derivativen Finanzinstruments aus mindestens einem der folgenden 
Elemente bestehen: Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 
kollektive Kapitalanlagen, die gemäss den Verordnungen von 2011 
zugelassen sind, Einlagen, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen; (ii) das derivative Finanzinstrument den Fonds 
keinen Risiken aussetzt, die dieser sonst nicht übernehmen könnte; 
und (iii) das derivative Finanzinstrument den Fonds nicht von seinen 
Anlagezielen entfernt.

Für die Zwecke der Bereitstellung einer Margin oder einer Sicherheit 
für Transaktionen mit Techniken und Instrumenten kann die 
Gesellschaft entsprechend den marktüblichen Gepflogenheiten 
alle beliebigen Vermögenswerte oder Geldmittel verpfänden 
oder belasten, die einen Bestandteil des entsprechenden 
Fonds bilden. Sicherheiten, die gemäß den Bedingungen für 
derivative Finanzinstrumente bei einem Fonds eingehen, müssen 
jederzeit die Anforderungen in Bezug auf Sicherheiten wie in 
Anhnag V näher erläutert, einhalten. Informationen über die 
Sicherheitenverwaltungsrichtlinien der Gesellschaft sind in Anhang 
VIII des vorliegenden Prospekts zu finden.

Vorbehaltlich der Bestimmungen in der jeweiligen Ergänzung 
kann ein Fonds zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten 
Portfolioverwaltung, wie Hedging und Performancesteigerung, 
in die im Folgenden beschriebenen Arten von derivativen 
Instrumenten anlegen:

Terminkontrakte

Index‑Futures
Index‑Futures werden von einem Fonds vorwiegend, aber nicht 
ausschliesslich, zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet, zum 
Beispiel wenn die Fondsmanager über einen bestimmten Zeitraum 
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ein Risiko absichern wollen. Durch Eingehen von Short‑Positionen in 
diesen Kontrakten schützen die Fondsmanager sich selbst vor dem 
Verlustrisiko des breiteren Marktes. Wird diese Absicherungsstrategie 
optimal umgesetzt, partizipiert das Portfolio des Fondsmanagers 
nicht an Mehrerträgen gegenüber dem Index. Stattdessen 
wird das Portfolio Gewinne in Höhe des risikolosen Zinssatzes 
erzielen. Index‑Futures können auch eingesetzt werden, um die 
Positionierung des Fonds am Markt kostengünstiger und effizienter 
zu steuern, da Futures oftmals liquider und kosteneffizienter sind. 
Der Kauf eines Index‑Futures beispielsweise kann unter bestimmten 
Umständen für die Verwaltung grosser, in einen Fonds einfliessender 
Beträge als eine kostengünstigere und zweckmässigere Alternative 
gegenüber dem direkten Kauf der zugrunde liegenden Aktien 
angesehen werden. Fonds können Index‑Futures auch im Rahmen 
der taktischen Vermögensallokation in erster Linie zur Verwaltung 
ihres Marktengagements einsetzen. Futures können auf diese Weise 
eingesetzt werden, um die Gewichtung eines bestimmten Markts 
oder Marktsegments im Fonds auf Kosten eines anderen Markts oder 
Segments anzupassen, ohne dabei einzelne Aktienengagements zu 
beeinträchtigen.

Futures	auf	Einzelaktien
Hierbei handelt es sich um einen standardisierten Terminkontrakt 
mit einer bestimmten Aktie als Basiswert. Futures auf einzelne Aktien 
können zur Absicherung einer Long‑Position in einem Index‑Future 
eingesetzt werden. Sie verringern Positionen in unerwünschten 
Vermögenswerten in dem dem Future zugrunde liegenden 
Wertpapierkorb bzw. heben sie auf. Aktien‑Futures können zudem 
als kostengünstige Alternative zum Halten der zugrunde liegenden 
Aktie eingesetzt werden. Da diese Kontrakte zum letzten Börsenkurs 
bewertet werden, kann ein Fonds durch Glattstellung seiner 
Positionen von seiner Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf der Aktie 
noch vor dem Liefertermin des Kontrakts zurücktreten. Gelegentlich 
kann ein Fonds Spekulationsgeschäfte zur Steigerung seiner 
Rendite tätigen.

Devisen‑Futures
Ein Devisen‑Future ist ein übertragbarer, börsengehandelter 
Terminkontrakt, der den Kurs festlegt, zu dem eine bestimmte 
Währung an einem zukünftigen Datum gekauft oder verkauft werden 
kann. Devisen‑Futures ermöglichen einem Fonds die Absicherung 
von Wechselkursrisiken. Da diese Kontrakte täglich auf Marktbasis 
bewertet werden, kann ein Fonds durch Schliessen seiner 
Position vor dem im Kontrakt festgelegten Liefertermin von seiner 
Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf der Währung zurücktreten. 
Gelegentlich kann ein Fonds Spekulationsgeschäfte zur Steigerung 
seiner Rendite tätigen.

Terminkontrakte können unter der Bedingung verkauft werden, dass 
das Wertpapier, welches Gegenstand des Kontrakts ist, jederzeit 
im Eigentum eines Fonds bleibt, oder dass alle Vermögenswerte 
eines Fonds oder ein Teil davon, der wertmässig nicht niedriger 
als der Ausübungskurs der verkauften Terminkontrakte sein darf, 
sich voraussichtlich hinsichtlich der Kursbewegungen in derselben 
Weise verhalten wird wie der Terminkontrakt.

Termingeschäfte

Devisentermingeschäfte
Devisentermingeschäfte ermöglichen dem Fondsmanager die 
Anlage in Devisen und/oder die Absicherung von Wechselkursrisiken 
durch Festsetzung des Kurses, zu dem ein Fonds an einem 
zukünftigen Datum Devisen kaufen oder verkaufen kann. 
Devisentermingeschäfte können für folgende Zwecke eingesetzt 
werden:

(a) zur Anlage in Fremdwährungen im Rahmen der 
Anlagestrategie eines Fonds;

(b) zum Schutz der Stärke der Basiswährung eines Fonds; 
und/oder;

(c) zur Verringerung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung eines Fonds und der für die Anteile einer 
Klasse dieses Fonds geltenden Währung, wobei diese 
Nennwährung nicht die Basiswährung des Fonds ist; 
und/oder.

Ein Devisenterminkontrakt ist eine vertragliche Verpflichtung, an 
einem angegebenen künftigen Datum eine bestimmte Währung zu 
kaufen. Devisenterminkontrakte sind hinsichtlich der Menge oder 
dem Zeitpunkt, an dem eine Währung geliefert werden muss, nicht 
einheitlich und werden nicht börsengehandelt. Bei ihnen handelt 
es sich vielmehr um individuell ausgehandelte Transaktionen. 
Devisenterminkontrakte werden über ein Handelssystem 
abgewickelt, das als Interbankenmarkt bekannt ist. Hierbei handelt 
es sich nicht um einen Markt mit einem bestimmten Standort, 
sondern um ein Netzwerk elektronisch verbundener Marktteilnehmer. 
Es gibt kein zentrales Clearingsystem für die auf diesem Markt 
eingegangenen Devisenterminkontrakte, und dementsprechend ist 
der Fonds, wenn er vor dem festgelegten Datum einen derartigen 
Kontrakt „glattstellen“ möchte, auf eine Vereinbarung angewiesen, 
eine angemessene „gegenläufige“ Transaktion einzugehen. Für die 
Kursbewegungen gibt es auf diesem Markt keine Beschränkungen, 
und weder Prime Broker noch andere Kontrahenten sind verpflichtet, 
für Devisenterminkontrakte einen Markt aufrecht zu erhalten. 
Ferner kann die Durchführung von Devisenterminkontrakten mit 
einem etwas geringeren Schutz vor Ausfällen verbunden sein als 
der Handel auf den Rohstoffmärkten oder sonstigen Börsen, da 
weder der Interbankenmarkt noch die auf ihm durchgeführten 
Devisenterminkontrakte von einer Aufsichtsbehörde reguliert sind 
oder von einer Börse oder Clearingstelle garantiert werden.

Nähere Angaben hierzu sind dem Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren – Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ 
dieses Prospekts zu entnehmen.

Optionen

Devisenoptionen
Der Fondsmanager kann sich durch Erwerb einer Verkaufs‑ oder 
Kaufoption gegen das Wechselkursrisiko absichern. Der Inhaber 
dieser Option hat das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, Devisen 
während eines bestimmten Zeitraums zu einem bestimmten 
Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Mit Hilfe von Devisenoptionen 
können aus Bewegungen des Devisenmarkts Vorteile erzielt 
werden. Eine solche Option kann beispielsweise eingesetzt 
werden, um Anleger einer Dollar‑Klasse teilweise abzusichern, die 
möglicherweise Verluste hinnehmen müssten, wenn der Fonds in 
Yen‑Vermögenswerte investiert ist. Optionen können auch eingesetzt 
werden, um die Renditen eines Portfolios bei hoher Volatilität zu 
schützen und zu steigern.

Aktienoptionen
Eine Aktienoption ist ein Bezugsrecht, das eine Partei einer anderen 
verkauft und durch das der Käufer das Recht erwirbt, jedoch nicht 
die Verpflichtung hat, eine Aktie zu einem vereinbarten Kurs während 
eines bestimmten Zeitraums oder an einem bestimmten Datum zu 
kaufen (call) oder zu verkaufen (put). Optionen ermöglichen es 
dem Fondsmanager, Abwärtsrisiken kosteneffizient zu beschränken 
und gleichzeitig die möglichen Kursgewinne einer volatilen 
Aktie voll auszunutzen. Durch Long‑Positionen in Verkaufs‑ und 
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Kaufoptionen auf einzelne Aktien kann der Fonds vor ungünstigen 
Kursbewegungen des Basiswerts geschützt werden. Ein weiterer 
Grund für das Eingehen von Short‑Positionen in Aktienoptionen 
(Verkaufs‑ und Kaufoptionen) kann auch die Steigerung der 
Gesamtrendite und die Vereinnahmung von Erträgen in Form der 
Optionsprämie sein.

Indexoptionen
Eine Indexoption ist eine (vorstehend beschriebene) Verkaufs‑ oder 
Kaufoption auf einen Finanzindex. Der Fonds kann Verkaufsoptionen 
kaufen, um den Wert des Fonds oder eines Fondssegments vor 
erwarteten deutlichen Kursverlusten der Aktienmärkte oder wichtiger 
Branchen, die von diesem Index abgebildet werden, zu schützen. 
Kaufoptionen können vom Fonds gekauft oder auch verkauft werden. 
Ein Kauf zielt auf eine Beteiligung an den möglichen Kursgewinnen 
eines Index oder einer wichtigen Branche ab, während ein Verkauf 
(ausschliesslich gedeckte Verkäufe) eine weitere Ertragsquelle über 
die Prämie bietet, die als Overlay einer bestehenden Long‑Position 
vereinnahmt wird.

Ein Collar ist eine Absicherungsstrategie bei Optionen, die 
umgesetzt wird, nachdem eine Long‑Position in einer Aktie eine 
erhebliche Wertsteigerung verzeichnet hat. Sie wird durch den Kauf 
einer Verkaufsoption „aus dem Geld“ und den gleichzeitigen Verkauf 
einer Kaufoption „aus dem Geld“ erzeugt.

Nicht‑standardisierte	Freiverkehrsoptionen	
(OTC‑Optionen)
Diese Optionen besitzen Merkmale, die sie komplexer als 
die üblicherweise gehandelten klassisch strukturierten 
„Vanilla‑Optionen“ machen, was die Basiswerte oder die Berechnung 
der Art und des Zeitpunkts bestimmter Auszahlungen angeht. Diese 
Optionen werden im Allgemeinen im Freiverkehr (Over the Counter 
– OTC) gehandelt.

Barrier‑Optionen
Eine Barrier‑Option ist eine Transaktion, bei der die Option zur 
Ausübung von Rechten aus dem betreffenden Kontrakt davon 
abhängig ist, ob der Basiswert einen im Voraus bestimmten Preis 
erreicht oder überschritten hat. Zu den Barrier‑Optionen gehören die 
Knock‑in‑, Knock‑out‑, Double‑one‑touch‑, Double‑no‑touch‑ und 
One‑touch‑Optionen.

Digitale	Optionen
Eine digitale Option ist eine Finanztransaktion, deren Auszahlung 
fixiert wird, nachdem der Basiswert die im Voraus festgelegte 
Schwelle oder den Ausübungskurs überschritten hat. Die 
Auszahlung einer digitalen Option wird entweder als Barauszahlung 
(wie bei der Cash‑or‑Nothing‑Option) oder als Einheit der zugrunde 
liegenden Optionen (z.B. bei der Asset‑or‑Nothing‑Option) im 
Voraus fixiert. Digitale Optionen könnte man auch als Binär‑ oder 
Alles‑oder‑Nichts‑Optionen bezeichnen.

Gedeckte	Optionsscheine	(Covered	Warrants)
Ein Optionsschein gibt seinem Inhaber das Recht, vom Emittenten 
des Optionsscheins innert eines festgelegten Zeitraums Aktien zu 
einem bestimmten Kurs zu kaufen. Optionsscheine werden vom 
Emittenten ausgegeben und garantiert. Ein gedeckter Optionsschein 
(Covered Warrant) stellt eine Vereinbarung zwischen Emittent und 
Anleger dar, bei der der Emittent Optionsscheine ausgibt, deren Wert 
einem bestimmten Prozentsatz des Währungsbetrags der Anlage des 
Anlegers entspricht. Dadurch erhält der Anleger keine zusätzliche 
Absicherung gegen Abwärtsrisiken, da die zugrunde liegenden 
Aktien zum selben Kurs ausgegeben würden, der aktuell für die 

Aktie zu bezahlen ist. Jedoch erhält die Anlage durch die Deckung 
des Optionsscheins zusätzliche mögliche Kursgewinne, sofern der 
Aktienkurs des emittierenden Unternehmens über den Optionskurs 
der Aktie steigt.

Wandelbare	Wertpapiere
Eine Wandelschuldverschreibung ist eine Anleihe, die zu 
bestimmten Zeiten während ihrer Laufzeit in eine vorher festgelegte 
Anzahl von Aktien einer Gesellschaft umgewandelt werden kann. 
Daher bieten Wandelanleihen in der Regel für die Gewährung 
der Umwandlungsoption eine geringere Rendite. Umgekehrt 
können Wandelanleihen bei geringer Volatilität als Alternative zu 
Stammaktien eingesetzt werden, da Wandelanleihen unter diesen 
Voraussetzungen eine höhere Rendite abwerfen können als die 
Stammaktien, woraus sich bei schwachem Aktienkurs eine Prämie 
ergibt. Wandelbare Vorzugsaktien bieten ihren Inhabern die Option, 
die Vorzugsaktien gegen eine festgelegte Anzahl von Stammaktien 
zu tauschen. Wandelanleihen sind Schuldtitel mit der Option, diese 
in eine vorab definierte Anzahl von Aktien umzuwandeln.

Swaps	(einschliesslich	Inflations‑,	Zins‑,	
Währungs‑,	Kredit‑,	Index‑,	Volatilitäts‑	und	
Total‑Return‑Swaps)
Swapgeschäfte sind Verträge zwischen zwei Parteien über 
Zeiträume von ein paar Wochen bis zu über einem Jahr. 
Bei einem standardisierten Swapgeschäft einigen sich die beiden 
Parteien darauf, die erzielten oder realisierten Erträge (oder 
Ertragsdifferenzen) aus zuvor festgelegten und unter Umständen 
zinsbereinigten Anlagen oder Instrumenten auszutauschen. Die 
zwischen den Parteien ausgetauschten („swapped“) Bruttoerträge 
werden für gewöhnlich auf der Grundlage eines „Nominalbetrags“ 
berechnet. Ausgetauscht wird somit entweder die Rendite bzw. die 
Wertsteigerung auf einem bestimmten Währungsbetrag, in den zu 
einem bestimmten Zinssatz und in einer bestimmten Fremdwährung 
investiert wurde, oder die Rendite bzw. die Wertsteigerung 
eines „Korbs“ von Wertpapieren, in die investiert wurde und die 
einem bestimmten Index entsprechen. Ein „Quanto‑Swap“ oder 
„Rate‑Differential‑Swap“ beinhaltet sowohl ein Zins‑ als auch ein 
Währungsgeschäft. Weitere Formen von Swapgeschäften umfassen 
unter anderem Zins‑Caps, bei denen sich eine Partei gegen eine 
Prämie bereit erklärt, Zahlungen an die andere Partei zu leisten, 
sobald die Zinsen über eine zuvor festgelegte Obergrenze („Cap“) 
steigen; Mindestzinssätze, bei denen sich eine Partei gegen eine 
Prämie bereit erklärt, Zahlungen an die andere Partei zu leisten, 
sobald die Zinsen unter eine zuvor festgelegte Untergrenze („Floor“) 
fallen; und Interest‑Rate‑Collars, bei denen eine Partei einen „Cap“ 
verkauft und einen „Floor“ kauft bzw. umgekehrt, um sich gegen 
Zinsschwankungen zu schützen, die gewisse Mindest‑ bzw. 
Höchstwerte unter‑ bzw. überschreiten.

Inflations‑Swaps
Inflations‑Swaps kommen im Allgemeinen für Anlagezwecke zum 
Einsatz. Dabei werden, gebunden an eine Inflationskennzahl, fixe 
Zahlungsströme gegen variable Zahlungsströme getauscht.

Zins‑Swaps
Zins‑Swaps kommen im Allgemeinen zum Einsatz, um das Zinsrisiko 
eines Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.
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Index‑Swaps
Index‑Swaps können entweder als Ersatz für den Kauf einer Gruppe 
von Anleihen dienen, vor bestimmten Indexrisiken absichern oder 
Engagements in Indexanlagen ermöglichen oder reduzieren oder 
mit der Performance eines oder mehrerer zugrunde liegender 
Indizes verknüpft werden, die unmittelbar oder mittelbar mit 
bestimmten Wertpapieren verbunden sind. Die Verwendung von 
Indizes muss auf jeden Fall im Rahmen der Bedingungen und 
Beschränkungen liegen, wie sie in den Verordnungen von 2011, 
den OGAW‑Verordnungen der Zentralbank und allen sonstigen von 
der Zentralbank jeweils herausgegebenen Leitlinien erläutert sind. 
Je nach Art des Basiswerts werden die Indizes, sofern sie relevant 
sind, vorab von der Zentralbank genehmigt.

Devisen‑Swaps
Devisen‑Swaps kommen im Allgemeinen zum Einsatz, um das 
Währungsrisiko eines Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für 
ein physisches Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere 
Art der Anlage für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Total‑Return‑Swaps
Total‑Return‑Swaps können als Ersatz für Anlagen in standardisierten 
börsengehandelten Fonds (ETF), Termin‑ oder Optionskontrakten 
eingesetzt werden. Total‑Return‑Swaps werden für die gleichen 
Zwecke wie Terminkontrakte und Optionen (siehe oben) 
gehalten. Wenn sich der Fondsmanager beispielsweise in einem 
Marktsegment engagieren möchte, das über einen standardisierten 
ETF, Termin‑ oder Optionskontrakt nicht umgehend handelbar ist, 
kann es empfehlenswert sein, einen Total‑Return‑Swap zu halten, der 
ein Engagement in einem von einem Broker zusammengestellten 
massgeschneiderten Wertpapierkorb bietet.

Die Kontrahenten eines Total‑Return‑Swaps sind Gesellschaften, die 
(i) die Kriterien der Zentralbank für Freiverkehrskontrahenten erfüllen, 
(ii) sich auf solche Geschäfte spezialisieren und (iii) die Qualitätskriterien 
der Verwaltungsgesellschaft erfüllen. Zu diesen Qualitätskriterien 
gehören unter anderem die externen Kreditratings, die behördliche 
Aufsicht, das Herkunftsland und die Rechtsform der Kontrahenten, das 
Branchen‑ und das Konzentrationsrisiko sowie andere Erwägungen.

Die Nichterfüllung vonseiten eines Kontrahenten eines Swap‑Geschäfts 
kann negative Auswirkungen auf die Rendite der Anteilsinhaber 
haben. Um das mit Kontrahenten verbundene Erfüllungsrisiko so 
gering wie möglich zu halten, beabsichtigt der Anlageverwalter, nur 
Kontrahenten mit einem guten Kreditrating auszuwählen und deren 
Stabilität zu überwachen. Sofern (a) ein Kontrahent ein Kreditrating 
einer Ratingagentur besitzt, die von der ESMA zugelassen und 
beaufsichtigt wird, ist dieses Rating von der Verwaltungsgesellschaft 
im Rahmen des Kreditbewertungsprozesses zu berücksichtigen, 
und sofern (b) ein Kontrahent von der im Unterabsatz (a) genannten 
Ratingagentur unter A‑2 oder ein vergleichbares Kreditrating 
abgestuft wird, führt dies unverzüglich zur Durchführung einer neuen 
Kreditbewertung des Kontrahenten durch die Verwaltungsgesellschaft. 
Darüber hinaus werden solche Geschäfte nur auf der Basis eines 
standardisierten Rahmenvertrages geschlossen (ISDA‑Rahmenvertrag 
mit Kreditsicherungsanhang). Nähere Angaben über die mit Anlagen 
in Total‑Return‑Swaps verbundenen Risiken sind dem Kapitel 
„Risikofaktoren – Kontrahentenrisiko“ zu entnehmen.

Die Kontrahenten von Total‑Return‑Swaps, die der Fonds abschliesst, 
haben keinen Einfluss auf die Zusammensetzung oder Verwaltung des 
Anlageportfolios des Fonds oder die Basiswerte der Total‑Return‑Swaps. 
Jede Abweichung von diesem Grundsatz wird in der betreffenden 
Ergänzung näher erläutert.

Sofern nicht anderweitig in der entsprechenden Ergänzung angegeben, 
werden nur Arten von Vermögenswerten als Total‑Return‑Swaps 
eingesetzt, die im Einklang mit der Anlagepolitik des entsprechenden 
Fonds stehen. Sämtliche Erlöse aus von einem Fonds eingegangenen 
Total‑Return‑Swaps fallen abzüglich der direkten und indirekten 
Betriebskosten an den Fonds zurück. Die Namen der Personen, denen 
direkte und indirekte Kosten und Gebühren gezahlt werden, werden 
im Jahresabschluss der Gesellschaft offengelegt. Zu diesen Personen 
können die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank und mit der 
Depotbank verbundene Personen zählen. Weitere Informationen in 
Bezug auf Transaktionen mit verbundenen Parteien sind nachfolgend 
im Abschnitt „Interessenkonflikte“ aufgeführt.

Bei der Auswahl von Kontrahenten für diese Transaktionen 
berücksichtigt der Anlageverwalter, ob die belasteten Kosten und 
Gebühren zu marktüblichen Sätzen anfallen.

Volatilitäts‑Swaps
Bei Volatilitäts‑Swaps handelt es sich um Terminkontrakte über 
die Schwankungsbreite oder Volatilität von Wertpapieren, deren 
Basiswerte diejenigen Wertpapiere sind, in die der betreffende Fonds 
im Einklang mit seiner Anlagepolitik investieren kann. Demzufolge ist 
die Auszahlung auf einen Volatilitäts‑Swap höher, wenn die Volatilität 
zunimmt. Ein Volatilitäts‑Swap ermöglicht es einem Fonds, auf die 
Volatilität zu spekulieren, wobei es am vorteilhaftesten ist, wenn die 
Volatilität hoch ist oder voraussichtlich hoch sein wird.

Swaptions
Swaptions können eingesetzt werden, damit ein Fonds an einem 
zukünftigen Datum gegen Zahlung einer Optionsprämie eine 
Zins‑Swap‑Vereinbarung schliessen kann. Swaptions kommen 
im Allgemeinen zum Einsatz, um das Zins‑ und Volatilitätsrisiko 
eines Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Credit‑Default‑Swaps
Ein Credit‑Default‑Swap kann eingesetzt werden, um das Kreditrisiko 
eines festverzinslichen Produkts von einer Partei auf eine andere 
zu übertragen. Kauft ein Fonds einen Credit‑Default‑Swap, so 
erhält er damit Schutz vor einem Kreditausfall, während der 
Verkäufer des Swap dem Fonds die Kreditwürdigkeit des Produkts 
garantiert. Credit‑Default‑Swaps können als Ersatz für den Kauf 
von Unternehmensanleihen eingesetzt werden, bestimmte Risiken 
im Zusammenhang mit Unternehmensanleihen absichern oder 
das Basisrisiko verringern. Ein Fonds kann Credit‑Default‑Swaps 
abschliessen. Der „Käufer“ eines Credit‑Default‑Swap‑Kontrakts 
verpflichtet sich, über die Laufzeit des Kontrakts regelmässige 
Zahlungen an den „Verkäufer“ zu leisten, vorausgesetzt, dass es 
zu keinem Ausfall beim zugrunde liegenden Referenzwert kommt. 
Bei einem Ausfall muss der Verkäufer dem Käufer im Gegenzug für 
den Referenzwert den gesamten Nominalbetrag oder Nennwert des 
Referenzwerts bezahlen. Ein Fonds kann entweder als Käufer oder 
Verkäufer eines Credit‑Default‑Swap auftreten. Falls ein Fonds als 
Käufer auftritt und es zu keinem Ausfall kommt, verliert der Fonds 
seine gesamte Anlage. Falls es jedoch zu einem Ausfall kommt, erhält 
der Fonds (sofern er der Käufer ist) den gesamten Nominalbetrag 
des Referenzwerts zurück, wobei der Referenzwert unter Umständen 
nur noch einen geringen oder gar keinen Wert mehr hat. Falls ein 
Fonds als Verkäufer auftritt, erhält er über die Laufzeit des Kontrakts 
einen festen Ertrag. Die Laufzeit eines Kontrakts liegt in der Regel 
zwischen sechs Monaten und drei Jahren, vorausgesetzt, es kommt 
zu keinem Ausfall. Bei einem Ausfall muss der Verkäufer dem Käufer 
den gesamten Nominalbetrag des Referenzwerts bezahlen.
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Strukturierte	Schuldverschreibungen
Eine strukturierte Schuldverschreibung (Structured Note) ist eine 
synthetische und im Allgemeinen mittelfristige Zahlungsverpflichtung 
oder Anleihe, die Komponenten und Merkmale aufweist, durch 
die das Risiko/Rendite‑Profil der Anleihe angepasst werden kann. 
Der Wert der strukturierten Schuldverschreibung wird durch die 
Kursbewegungen des Vermögenswerts bestimmt, welcher ihr 
zugrunde liegt. Diese Kombination setzt den Coupon der Anleihe, 
die durchschnittliche Laufzeit und/oder die Rücknahmewerte unter 
anderem der künftigen Entwicklung verschiedener Indizes, Aktien‑ 
und Wechselkurse sowie der Geschwindigkeit für die Vorauszahlung 
hypothekarisch verbriefter Wertpapiere aus.

Hybride	Wertpapiere
Ein hybrides Wertpapier ist eine Kombination aus zwei oder 
mehreren verschiedenen Finanzinstrumenten. Es beinhaltet in der 
Regel sowohl für Aktien als auch für Anleihen typische Merkmale 
und setzt sich z.B. aus einer herkömmlichen Aktie oder Anleihe und 
einer Option oder einem Termingeschäft zusammen. Meist ist der 
Nominalbetrag, der bei Laufzeitende oder Tilgung fällig wird, oder 
der Zins eines hybriden Wertpapiers (positiv oder negativ) an den 
Stand eines Währungs‑ oder Wertpapierindex, an einen anderen 
Zinssatz oder an einen anderen Wirtschaftsfaktor (alle gelten als 
„Benchmark“) geknüpft. Der Zinssatz oder (im Gegensatz zu den 
meisten festverzinslichen Wertpapieren) der beim Laufzeitende 
fällige Nominalbetrag eines hybriden Wertpapiers kann erhöht oder 
gesenkt werden, je nachdem, wie sich der Wert der Benchmark 
verändert. Das am weitesten verbreitete Beispiel ist die oben 
erwähnte Wandelschuldverschreibung, die Merkmale einer 
normalen Anleihe hat, jedoch von den Kursbewegungen der Aktie, 
in die sie umgewandelt werden kann, stark beeinflusst wird. Einige 
der oben erwähnten strukturierten Schuldverschreibungen können 
hybride Wertpapiere darstellen, dann nämlich, wenn versucht wird, 
ihr Profil durch zusätzliche, modifizierende Strukturen zu verändern. 
Ein Beispiel hierfür wäre eine 5‑jährige Anleihe, die zur Steigerung 
der Renditen mit einem Optionskontrakt kombiniert wird.

Differenzkontrakte,	CFD
CFD sind im Freiverkehr gehandelte Derivate, die sich die 
ökonomischen Vorteile zunutze machen, die eine direkte Anlage 
in bestimmten Wertpapiermärkten nicht bietet. Bei einer Anlage in 
Aktien‑CFD kann ein Fonds beispielsweise von der wirtschaftlichen 
Performance und den Cashflows einer Aktie profitieren, ohne das 
Wertpapier physisch übernehmen oder liefern zu müssen. Ein 
CFD ist ein Finanzinstrument, das an einen zugrunde liegenden 
Aktienkurs gebunden ist. In der Folge gehen mit einem CFD keine 
Rechte oder Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegende 
Aktie einher, und der Fonds kann sowohl als Käufer (Long‑Position) 
als auch als Verkäufer (Short‑Position) auftreten. CFD sind stark 
gehebelte Finanzinstrumente. Demzufolge kann ein Fonds gegen 
die Hinterlegung einer geringen Margin eine im Vergleich zu einer 
traditionellen Direktanlage deutlich grössere Position aufbauen. 
Die aus diesen Transaktionen resultierenden Gewinne bzw. 
Verluste können daher ein Vielfaches der aus einer Direktanlage 
resultierenden Gewinne bzw. Verluste betragen. Im Falle einer 
grösseren, unerwünschten Marktentwicklung geht unter Umständen 
die gesamte hinterlegte Sicherheitsleistung verloren, und es müssen 
unverzüglich zusätzliche Marginzahlungen geleistet werden, 
um den Marginanforderungen weiterhin gerecht zu werden. Die 
Performance eines CFD spiegelt sämtliche Kapitalmassnahmen und 
Ereignisse (wie Dividenden, Bonus‑ und Bezugsrechtsemissionen) 
wider, die auch den zugrunde liegenden Aktienkurs beeinflussen. Im 
Unterschied zum traditionellen Aktienhandel wird jedoch beim Kauf 
eines CFD keine Stempelsteuer fällig. Es stehen CFD für Aktien bzw. 

Anteile an Unternehmen zur Verfügung, die im britischen FTSE 350 
Index und in den US‑amerikanischen Indizes S&P 500, Dow Jones 
und Nasdaq 100 vertreten sind, sowie für die meisten grossen 
kontinentaleuropäischen Unternehmen.

Wertpapiere	per	Erscheinen	(„when	issued“)	
und	per	Termin	(„Forward	Commitments“)	
und	hypothekenbesicherte	Wertpapiere	
mit	Durchlaufzahlung	auf	Termin	oder	auf	
Zuteilungsbasis	(TBA)
Sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, darf ein Fonds 
in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik Wertpapiere per 
Erscheinen erwerben. Geschäfte per Erscheinen kommen zustande, 
wenn ein Fonds im Rahmen eines Wertpapierkaufs vereinbart, dass 
die Zahlung und Lieferung der Wertpapiere erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. Ziel des Fonds ist es dabei, bei Vertragsabschluss 
günstige Kaufkonditionen für den späteren Kauf festzuschreiben.

Sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, darf ein Fonds 
ferner in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik Wertpapiere per 
Termin erwerben. Im Rahmen eines Geschäfts mit Wertpapieren 
per Termin verpflichtet sich der Fonds zum Kauf von Wertpapieren 
zu einem festgesetzten Preis und zu einem zukünftigen Termin, 
der über die normale Abwicklungszeit hinausgeht. Alternativ kann 
der Fonds auch glattstellende Verträge abschliessen, indem er 
andere Wertpapiere, die er im Portfolio hält, per Termin verkauft. 
Mit dem Kauf von Wertpapieren per Erscheinen oder per Termin 
geht das Risiko eines Wertverlusts der zu kaufenden Wertpapiere 
vor dem Abrechnungstermin einher. In der Regel kauft der Fonds 
Wertpapiere per Erscheinen oder per Termin mit der Absicht, die 
Wertpapiere auch tatsächlich für das Portfolio zu kaufen. Wenn 
es der Fondsmanager jedoch für notwendig hält, kann er die per 
Erscheinen bzw. per Termin gekauften Wertpapiere auch vor der 
Abrechnung wieder verkaufen.

Sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, darf ein Fonds 
hypothekenbesicherte Wertpapiere mit Durchlaufzahlung auf Termin 
oder auf Zuteilungsbasis (TBA) einsetzen, die ihn berechtigen, 
so genannte „Pass‑through Securities“ zu kaufen, die von 
unterstaatlichen Emittenten („Agency‑Emittenten“), wie Freddie Mac, 
Fannie Mae und Ginnie Mae, auf Termin oder auf Zuteilungsbasis 
(TBA) ausgegeben werden.

Anlagen	in	Finanzindizes	mittels	derivativer	
Finanzinstrumente
Wie vorstehend und in den betreffenden Ergänzungen ausgeführt, 
kann sich ein Fonds mittels derivativer Finanzinstrumente in 
Finanzindizes engagieren, sofern dies als mit dem Anlageziel und 
der Anlagepolitik des betreffenden Fonds vereinbar erachtet wird.

Diese Finanzindizes können, müssen aber nicht aus zulässigen 
Vermögenswerten bestehen.

Der Anlageverwalter engagiert sich nur in Finanzindizes, die die 
in den OGAW‑Verordnungen der Zentralbank und allen von der 
Zentralbank herausgegebenen Leitlinien genannten Anforderungen 
erfüllen.

Diesbezüglich werden diese Finanzindizes gemäss den Vorschriften 
der Zentralbank in regelmässigen Abständen neu gewichtet/
angepasst, zum Beispiel wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich oder jährlich. Die Häufigkeit der Neugewichtung des 
betreffenden Index wirkt sich auf die Kosten aus, die infolge eines 
Engagements in Finanzindizes entstehen.
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Die Finanzindizes, in denen ein Engagement tatsächlich erfolgen 
kann, lassen sich nicht umfassend angeben, da sie zum Datum des 
vorliegenden Prospekts möglicherweise nicht ausgewählt wurden 
und sich gelegentlich ändern können. Die Liste der Indizes, in denen 
sich ein Fonds zu Anlagezwecken jeweils engagiert, findet sich im 
Jahresabschluss der Gesellschaft. Zudem wird den Anteilsinhabern 
dieses Fonds vom Anlageverwalter auf Anfrage eine Liste der 
Indizes, in denen sich ein Fonds zu Anlagezwecken engagieren 
kann, mit deren Klassifizierung und Anpassungshäufigkeit und den 
Märkten, die sie repräsentieren, zur Verfügung gestellt.

Sofern die Gewichtung eines bestimmten Indexbestandteils die 
Anlagegrenzen in den Verordnungen von 2011 überschreitet, wird 
der Anlageverwalter als vorrangiges Ziel auf die Behebung dieser 
Situation hinwirken, wobei die Interessen der Anteilsinhaber und des 
betreffenden Fonds zu berücksichtigen sind.

Wenn jedoch ein Finanzindex, der aus zulässigen Vermögenswerten 
besteht, nicht die Kriterien in Artikel 9(1) der Richtlinie 2007/16/EG 
des Rates (d.h. er ist nicht hinreichend diversifiziert, keine adäquate 
Bezugsgrundlage für den Markt, auf den er sich bezieht, oder nicht 
in angemessener Weise veröffentlicht) einhält, wird eine Anlage in 
diesen Index, die die Gesellschaft im Namen des Fonds vornimmt, 
nicht als Derivat des Finanzindex angesehen, sondern als Derivat 
der Kombination der im Index enthaltenen Vermögenswerte. 
Ein Fonds darf sich in einen Finanzindex nur engagieren, wenn 
er ist in transparenter Weise in der Lage ist, die Vorschriften 
zur Risikostreuung in den Verordnungen von 2011 einzuhalten, 
wobei das direkte und indirekte Engagement des Fonds in den 
Bestandteilen des betreffenden Index berücksichtigt wird.

Auf den möglichen Einsatz der oben erwähnten derivativen 
Finanzinstrumente für Anlagezwecke und/oder zur effizienten 
Portfolioverwaltung wie Hedging oder Performancesteigerung wird 
in der entsprechenden Ergänzung hingewiesen. Weitere derivative 
Finanzinstrumente, die der Fonds für Anlagezwecke und/oder 
zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen kann, werden in der 
entsprechenden Ergänzung ausgeführt.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, 
die im Kapitel „Einleitung	 –	 Risikofaktoren“ beschrieben 
sind. Alle Derivate, die für Anlagezwecke oder zur effizienten 
Portfolioverwaltung eingesetzt werden, müssen in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen der Zentralbank verwendet werden. Diese 
Anforderungen sind in den Abschnitten 6.1 bis 6.4 im Kapitel 
„Einleitung	 –	 Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts 
beschrieben.

Die Gesellschaft wendet einen Risikomanagementprozess 
an, der es ihr erlaubt, die Risiken im Zusammenhang mit 
den eingesetzten derivativen Finanzinstrumenten akkurat zu 
messen, zu überwachen und zu steuern. Die Einzelheiten 
dieses Prozesses sind der Zentralbank vorgelegt worden. Die 
Gesellschaft verwendet keine derivativen Finanzinstrumente, 
die nicht Teil des Risikomanagementprozesses sind. Solche 
derivativen Finanzinstrumente dürfen erst eingesetzt werden, 
wenn der entsprechend überarbeitete Risikomanagementprozess 
der Zentralbank vorgelegt worden ist. Auf Verlangen stellt die 
Gesellschaft den Anteilsinhabern zusätzliche Informationen über 
die Risikomanagementmethoden der Gesellschaft zur Verfügung, 
einschliesslich der zur Anwendung gelangenden Limits sowie der 
jüngsten Entwicklungen bei den Risiko‑ und Ertragscharakteristiken 
der Hauptanlagekategorien.

Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung aller betroffenen 
Anteilsinhaber oder Mehrheitsbeschluss mit den an einer 

Hauptversammlung abgegebenen Stimmen darf weder das in einer 
Ergänzung zu diesem Prospekt genannte Anlageziel eines Fonds 
geändert oder ergänzt, noch darf die in einer Ergänzung zu diesem 
Prospekt beschriebene Anlagepolitik eines Fonds in wesentlichen 
Punkten geändert werden. Die Verwaltungsratsmitglieder, die in 
Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft für die Formulierung 
der gegenwärtigen Anlageziele und der jeweiligen Anlagepolitik 
der einzelnen Fonds und für zukünftige Änderungen dieser Ziele 
und Anlagepolitik aufgrund politischer und/oder wirtschaftlicher 
Bedingungen verantwortlich sind, können die gegenwärtige 
Anlagepolitik eines Fonds gelegentlich ändern. Im Falle der 
Änderung der Anlageziele und/oder einer wesentlichen Änderung 
der Anlagepolitik kündigen die Verwaltungsratsmitglieder eine solche 
Änderung mit angemessener Frist an, um den Anteilsinhabern die 
Möglichkeit zur Rückgabe ihrer Anteile zu geben, ehe eine solche 
Änderung in Kraft tritt.

Anlagebeschränkungen

1	 Zugelassene	Anlagen
 Die Anlagen eines OGAW sind beschränkt auf:

1.1 Übertragbare Wertpapiere (einschliesslich Schuldtitel) 
und Geldmarktinstrumente, die entweder zur amtlichen 
Notierung an der Börse eines Mitgliedstaates oder 
Drittstaates zugelassen sind oder an einem Markt in einem 
Mitgliedstaat oder Drittstaat gehandelt werden, der geregelt, 
anerkannt und für das Publikum offen ist und regelmässig 
betrieben wird;

1.2 Übertragbare Wertpapiere aus Neuemissionen, die innert 
eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Börse oder 
einem anderen Markt (wie oben beschrieben) zugelassen 
werden;

1.3 Geldmarktinstrumente, die an einem anderen als einem 
geregelten Markt gehandelt werden;

1.4 OGAW‑Anteile;

1.5 Anteile von AIF‑Anlageorganismen;

1.6 Einlagen bei Kreditinstituten gemäss Vorgaben in den 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank‑;

1.7 Derivative Finanzinstrumente gemäss Vorgaben in den 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank.

2	 Anlagebeschränkungen
2.1 Ein OGAW darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens 

in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
anlegen, bei denen es sich nicht um die in den obigen 
Abschnitten 1.1 – 1.7 genannten Wertpapiere handelt.

2.2 Ein OGAW darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens 
in übertragbaren Wertpapieren aus Neuemissionen anlegen, 
die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer 
Börse oder einem anderen Handelsplatz (wie in Abschnitt 1.2 
beschrieben) zugelassen werden. Diese Beschränkung gilt 
nicht für Anlagen des OGAW in bestimmten US‑Wertpapieren 
(sog. „Rule 144A‑Wertpapieren“), vorausgesetzt dass:

 –  diese Wertpapiere mit der Verpflichtung ausgegeben 
werden, dass die Registrierung bei der US Securities 
and Exchange Commission innerhalb eines Jahres 
nach Emission erfolgen muss, und

 –  es sich bei diesen um liquide Wertpapiere handelt, das 
heisst, wenn sie vom OGAW innerhalb von sieben Tagen 
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zum Kurs (oder annähernd zum Kurs) veräussert werden 
können, mit dem sie vom OGAW bewertet werden.

2.3 Ein OGAW darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens 
in übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten 
anlegen, die vom selben Emittenten ausgegeben wurden, 
wobei der Gesamtwert der übertragbaren Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten, in 
welchem der OGAW jeweils mehr als 5% seines Vermögens 
hält, unter 40% liegen muss.

2.4 Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der Zentralbank 
wird die vorstehend in Absatz 2.3 genannte Obergrenze 
von 10% wird auf 25% erhöht, wenn es sich um Anleihen 
handelt, die von einem Kreditinstitut mit eingetragenem 
Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das einer 
besonderen staatlichen Aufsicht zum Schutz der Inhaber 
von Anleihen unterliegt. Legt ein OGAW mehr als 5% seines 
Nettovermögens in die Anleihen eines einzelnen Emittenten 
an, ist der Gesamtwert dieser Anlagen auf unter 80% des 
Werts des OGAW‑Vermögens zu beschränken.

2.5 Die vorstehend in Absatz 2.3 genannte Obergrenze wird von 
10% auf 35% erhöht, wenn die übertragbaren Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder 
dessen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder 
von internationalen öffentlich‑rechtlichen Organisationen 
begeben oder garantiert werden, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehören.

2.6 Die vorstehend in den Absätzen 2.4 und 2.5 genannten 
übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
werden bei der Ermittlung der in Absatz 2.3 genannten 
40%‑Grenze nicht einbezogen.

2.7 Ein OGAW darf nicht mehr als 20% seines Nettovermögens 
in Einlagen beim gleichen Kreditinstitut anlegen.

 Einlagen, die als zusätzliche liquide Mittel bei einem 
Kreditinstitut gehalten werden, das weder im EWR noch 
in einem Vertragsstaat (ausser in einem Mitgliedstaat des 
EWR) der Basler Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 
(Basel I) noch in Jersey, Guernsey, auf der Isle of Man, in 
Australien oder Neuseeland zugelassen ist, dürfen 10% des 
Nettovermögens nicht übersteigen.

 Im Fall von Einlagen beim Treuhänder/bei der Verwahrstelle 
kann diese Obergrenze auf 20% erhöht werden.

2.8 Die gegenüber einem Kontrahenten eines OTC‑Derivats 
eingegangene Risikoposition eines OGAW darf 5% des 
Nettovermögens nicht übersteigen.

 Diese Obergrenze wird auf 10% erhöht, wenn es sich um 
Kreditinstitute handelt, die entweder im EWR oder in einem 
Signatarstaat (ausser in einem Mitgliedstaat des EWR) der 
Basler Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 oder in 
Jersey, Guernsey, auf der Isle of Man, in Australien oder 
Neuseeland zugelassen sind.

2.9 Ungeachtet der vorstehenden Absätze 2.3, 2.7 und 2.8 darf 
eine Kombination von zwei oder mehreren der nachfolgend 
aufgeführten Anlagen, die vom selben Emittenten 
ausgegeben oder mit einem solchen getätigt wurden, 20% 
des Nettovermögens nicht übersteigen:

 –  Anlagen in übertragbaren Wertpapieren oder 
Geldmarktinstrumenten;

 –  Einlagen; und/oder

 –  Risikopositionen im Zusammenhang mit 
OTC‑Derivatgeschäften.

2.10 Die vorstehend in den Absätzen 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 
genannten Obergrenzen können nicht kombiniert werden; 
die Obergrenze für Anlagen in einem einzelnen Emittenten 
darf 35% des Nettovermögens nicht übersteigen.

2.11 Konzerngesellschaften werden im Rahmen der Absätze 2.3, 
2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 als ein (1) Emittent angesehen. 
Auf Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten innerhalb des gleichen Konzerns 
darf jedoch eine Obergrenze von 20% des Nettovermögens 
angewendet werden.

2.12 Die Zentralbank kann einem OGAW erlauben, bis zu 100% 
seines Nettovermögens in verschiedene übertragbare 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anzulegen, die 
von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, 
von einem Drittstaat oder von internationalen 
öffentlich‑rechtlichen Organisationen begeben oder 
garantiert werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten 
angehören.

 Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt 
sein und können der folgenden Liste entnommen werden:

 Regierungen von OECD‑Mitgliedsstaaten (sofern die 
entsprechenden Emissionen ein Investment‑Grade‑Rating 
aufweisen)

 Europäische Investitionsbank

 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

 Internationale Finanz‑Corporation IFC

 Internationaler Währungsfonds

 Euratom

 Asiatische Entwicklungsbank

 Europäische Zentralbank

 Europarat

 Eurofima

 Afrikanische Entwicklungsbank

 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(Weltbank)

 Interamerikanische Entwicklungsbank

 Europäische Union

 Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)

 Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac)

 Government National Mortgage Association (Ginnie Mae)

 Student Loan Marketing Association (Sallie Mae)

 Federal Home Loan Bank

 Federal Farm Credit Bank

 Tennessee Valley Authority

 Straight A Funding LLC

 Regierung von Singapur

 Regierung der Volksrepublik China
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 Regierung von Brasilien (sofern die entsprechenden 
Emissionen ein Investment‑Grade‑Rating aufweisen)

 Regierung von Indien (sofern die entsprechenden 
Emissionen ein Investment‑Grade‑Rating aufweisen)

 Der OGAW muss Wertpapiere aus mindestens sechs 
Emissionen halten, wobei die Wertpapiere einer einzelnen 
Emission 30% des Nettovermögens nicht übersteigen 
dürfen.

3	 	Anlagen	in	kollektiven	Kapitalanlagen	
(„KKA“)

3.1 Ein OGAW darf nicht mehr als 20% seines Nettovermögens 
in einzelnen KKA anlegen.

3.2 Anlagen in Nicht‑OGAW dürfen insgesamt 30% des 
Nettovermögens nicht übersteigen.

3.3 Den KKA ist es untersagt, mehr als 10% des Nettovermögens 
in anderen offenen KKA anzulegen.

3.4 Wenn ein OGAW in Anteilen anderer KKA anlegt, die direkt 
oder mittels Auftrag von der Verwaltungsgesellschaft des 
OGAW oder einer sonstigen Gesellschaft verwaltet werden, 
mit der die Verwaltungsgesellschaft des OGAW durch 
gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch 
eine erhebliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
verbunden ist, darf diese Verwaltungs‑ oder sonstige 
Gesellschaft für die Anlage des OGAW in den Anteilen 
des anderen KKA keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren erheben.

3.5 Erhält die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Anlagemanager 
oder Anlageberater des OGAW im Rahmen einer Anlage in 
Anteilen einer anderen KKA eine Provision (einschliesslich 
ermässigter Provisionen), muss diese Provision dem 
Vermögen des OGAW gutgeschrieben werden.

4	 Indexnachbildende	OGAW
4.1 Ein OGAW darf bis zu 20% seines Nettovermögens in 

Aktien und/oder Anleihen anlegen, die von demselben 
Emittenten ausgegeben wurden, sofern die Anlagepolitik 
des OGAW darin besteht, einen Index nachzubilden, und 
diese Anlagepolitik die in den Verordnungen von 2011 
beschriebenen Kriterien erfüllt und von der Zentralbank 
anerkannt wird.

4.2 Die vorstehend in Absatz 4.1 genannte Obergrenze kann auf 
35% erhöht und auf einen einzelnen Emittenten angewendet 
werden, wenn dies aufgrund aussergewöhnlicher 
Marktumstände gerechtfertigt ist.

5	 Allgemeine	Bestimmungen
5.1 Eine Investment‑, ICAV‑ oder Verwaltungsgesellschaft darf 

im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für sämtliche von ihr 
verwalteten KKA keine Anteile mit Stimmrechten erwerben, 
die es ihr ermöglichen würden, einen erheblichen Einfluss 
auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben.

5.2 Ein OGAW darf nicht mehr erwerben als:

 (i)  10% der stimmrechtslosen Anteile eines einzelnen 
Emittenten;

 (ii)  10% der Rentenwerte eines einzelnen Emittenten;

 (iii) 25% der Anteile eines einzelnen KKA;

 (iv)  10% der Geldmarktinstrumente eines einzelnen 
Emittenten.

 HINWEIS: Die vorstehend unter (ii), (iii) und (iv) genannten 
Grenzen können im Zeitpunkt des Erwerbs ausser 
Acht gelassen werden, wenn zu diesem Zeitpunkt der 
Bruttobetrag der Rentenwerte oder Geldmarktinstrumente 
oder der Nettobetrag der ausgegebenen Wertpapiere nicht 
berechnet werden kann.

5.3 Die Anlagebeschränkungen nach Absatz 5.1 und 5.2 finden 
keine Anwendung auf:

 (i)  übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, 
die von einem Mitgliedstaat oder dessen 
Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden;

 (ii)  übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, 
die von einem Drittstaat begeben oder garantiert 
werden;

 (iii)  übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, 
die von internationalen öffentlich‑rechtlichen 
Organisationen, denen ein Mitgliedstaat oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert 
werden;

 (iv)  Anteile eines OGAW am Kapital einer Gesellschaft, die 
in einem Drittstaat gegründet wurde und ihr Vermögen 
überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in 
diesem Staat anlegt, wobei nach den Gesetzen dieses 
Staates eine solche Anlage die einzige Weise darstellt, 
in der der OGAW in Wertpapieren von Emittenten 
dieses Staates anlegen kann; Dieser Verzicht findet nur 
Anwendung, wenn die Anlagepolitik dieser Gesellschaft 
in dem Drittstaat mit den in den Absätzen 2.3 bis 
2.11, 3.1, 5.1, 5.2, 5.5 und 5.6 aufgeführten Grenzen 
übereinstimmt, und für den Fall, dass diese Grenzen 
überschritten werden, die Vorschriften in nachstehenden 
Absätzen 5.5 und 5.6 eingehalten werden; und

 (v)  Anteile, die eine oder mehrere Investmentgesellschaften 
am Kapital von Tochtergesellschaften halten, die im Land 
der Ansässigkeit der jeweiligen Tochtergesellschaft nur 
das Geschäft der Anlageverwaltung oder ‑beratung 
oder des Vertriebs betreiben, und zwar in Bezug auf 
die von den Anteilsinhabern verlangte Rücknahme 
von Anteilen und ausschliesslich im Namen der 
Investmentgesellschaft(en)

5.4 OGAW brauchen die in diesem Dokument genannten 
Anlagebeschränkungen nicht zu beachten, wenn sie 
Zeichnungsrechte ausüben, die sich aus übertragbaren 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ergeben, die 
einen Teil ihres Vermögens darstellen.

5.5 Die Zentralbank kann es OGAW, die erst in jüngerer Zeit 
zugelassen wurden, gestatten, von den Bestimmungen 
der Absätze 2.3 bis 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 für die Dauer 
von sechs Monaten nach ihrer Zulassung abzuweichen, 
vorausgesetzt, sie halten das Prinzip der Risikostreuung ein.

5.6 Falls die genannten Anlagegrenzen aus Gründen 
ausserhalb der Einflussmöglichkeiten des OGAW oder 
infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten 
werden, wird der OGAW als vorrangiges Ziel bei den 
Verkaufsgeschäften der Gesellschaft auf die Behebung 
dieser Situation hinwirken, wobei die Interessen der 
Anteilsinhaber angemessen zu berücksichtigen sind.
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5.7 Weder eine Investmentgesellschaft noch eine 
Verwaltungsgesellschaft oder ein im Namen eines Unit Trust 
handelnder Treuhänder oder eine Verwaltungsgesellschaft 
eines vertraglichen Gemeinfonds dürfen ungedeckte 
Verkäufe der nachfolgenden Wertpapiere durchführen:

 – übertragbare Wertpapiere;

 – Geldmarktinstrumente;

 – KKA‑Anteile; oder

 – derivative Finanzinstrumente.

5.8 Ein OGAW darf zusätzliche liquide Mittel halten.

6	 Derivative	Finanzinstrumente	(„DFI“)
6.1 Das Gesamtengagement eines OGAW in Bezug auf DFI darf 

das Gesamtnettovermögen des OGAW nicht überschreiten. 
Falls der Commitment‑Ansatz zur Berechnung des damit 
verbundenen Risikos angewendet wird und dies auch in 
der entsprechenden Ergänzung festgelegt ist, wird dieses 
Risiko gemäss den Anforderungen der Zentralbank unter 
Verwendung eines komplexen Risikomanagementansatzes 
gesteuert. Falls ein komplexer Risikomanagementansatz 
verwendet wird, verwendet jeder Fonds, der derivative 
Finanzinstrumente einsetzt, einen Modellansatz, der auf 
dem relativen VaR beruht. Der VaR des Fondsportfolios 
darf demnach höchstens zweimal so hoch sein wie der VaR 
eines vergleichbaren Benchmark‑ oder Referenzportfolios 
(d.h. ein vergleichbares derivatfreies Portfolio), das 
den beabsichtigten Anlagestil des Fonds angemessen 
widerspiegelt. Der absolute VaR eines Fonds darf 20% des 
Nettoinventarwerts dieses Fonds nicht übersteigen. Anleger 
sollten beachten, dass dieser Wert die von der Zentralbank 
zurzeit vorgeschriebene VaR‑Höchstgrenze darstellt. Sollte 
die Zentralbank zukünftig einen anderen Wert festlegen, 
kann der Fonds ebenfalls eine neue Höchstgrenze 
bestimmen. Das absolute VaR oder relative VaR eines 
Fonds beruht auf den folgenden Parametern: (a) einem 
einseitigen Konfidenzniveau von 99%; (b) einer Haltedauer 
von einem Monat (20 Geschäftstage); (c) einem effektiven 
Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 
Geschäftstage), sofern nicht ein erheblicher Anstieg der 
Volatilität (z.B. bei extremen Marktbedingungen) einen 
kürzeren Beobachtungszeitraum rechtfertigt.

6.2 Die Risiken in Bezug auf die Basiswerte der DFI, 
einschliesslich der DFI, die in übertragbare Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente integriert sind, dürfen bei 
einer etwaigen Kombination mit Positionen, die sich aus 
Direktanlagen ergeben, die in den Verordnungen von 
2011 beschriebenen Anlagegrenzwerte insgesamt nicht 
übersteigen. (Für indexbasierte DFI gilt diese Bestimmung 
nicht, vorausgesetzt, der zugrunde liegende Index erfüllt die 
in den Verordnungen von 2011 beschriebenen Kriterien.)

6.3 OGAW dürfen in DFI anlegen, die im Freiverkehr (OTC) 
gehandelt werden, vorausgesetzt, die Kontrahenten des 
OTC‑Geschäfts sind Institutionen, die der Aufsicht durch die 
Zentralbank unterliegen und zu Kategorien gehören, die von 
dieser zugelassen sind.

6.4 Anlagen in DFI unterliegen den durch die Zentralbank 
festgelegten Bedingungen und Grenzwerten.

Kredite
Die Gesellschaft kann bis zu 10% des Nettovermögens eines 
Fonds jederzeit auf Rechnung des Fonds als Kredit aufnehmen, 
sofern es sich um einen kurzfristigen Kredit handelt, und dazu die 
Vermögenswerte des Fonds als Sicherheit für einen solchen Kredit 
belasten. Eine solche Kreditaufnahme kann auch als Deckung 
für spätere Zeichnungen gemäss der in Anhang III des Prospekts 
ausführlicher beschriebenen internationalen Kontovereinbarung 
erfolgen. Für den Fall, dass mehr als ein Co‑Investment‑Manager 
ernannt wurde, um die Anlagen eines Fonds zu verwalten, wird jeder 
einzelne Co‑Investment‑Manager hinsichtlich der ihm zur Verwaltung 
überantworteten Vermögenswerte die obigen Beschränkungen 
einhalten.

Risikofaktoren
Die	nachstehend	aufgeführten	Risiken	sind	nicht	als	Auflistung	
sämtlicher	 möglichen	 Risiken	 für	 Anlageinteressenten	 zu	
betrachten.	 Anleger	 sollten	 sie	 jedoch	 in	 Betracht	 ziehen,	
bevor	sie	eine	Anlage	tätigen.	Anlageinteressenten	sollten	sich	
bewusst	sein,	dass	mit	der	Anlage	in	einem	Fonds	gelegentlich	
andere	Risiken	aussergewöhnlicher	Art	verbunden	sein	können.	
Sie	sollten	ihren	Steuer‑	und	Anlageberater	konsultieren,	bevor	
sie	 eine	 Anlage	 vornehmen.	 Um	 die	 Folgen	 einer	 Anlage	 in	
einem	Fonds	besser	zu	verstehen,	sollten	Anleger	die	folgenden	
Kapitel	 dieses	 Prospekts	 sorgfältig	 lesen:	 „Anlageziele	 und	
Anlagepolitik“,	 „Bestimmung	 des	 Nettoinventarwerts“	 und	
„Aussetzung“	sowie	die	 jeweilige	Ergänzung,	 in	Bezug	auf	die	
eine	Anlage	erwogen	wird.

Allgemeines
Der Preis der Fondsanteile sowie jegliche Erträge daraus können 
steigen und fallen, so dass ein Anteilsinhaber möglicherweise 
den angelegten Betrag nicht vollständig zurückerhält. Die in der 
Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Hinweis 
auf zukünftige Ergebnisse. Änderungen der Wechselkurse zwischen 
den einzelnen Währungen können ebenfalls dazu führen, dass der 
Wert von Anlagen steigt oder fällt. Ein Anleger, der seine Anteile 
nach kurzer Zeit veräussert, wird überdies möglicherweise wegen 
der Zeichnungsgebühr, die bei der Ausgabe von Anteilen erhoben 
wird, den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. 
Die Differenz zwischen dem Kaufpreis (einschliesslich der 
Zeichnungsgebühr) und dem Rücknahmepreis der Anteile weist 
darauf hin, dass die Anlage als mittel‑ bis langfristig betrachtet 
werden sollte.

Getrennte	Haftung
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Umbrella‑Fonds mit 
getrennter Haftung der Fonds. Infolge dessen kann im Rahmen 
des irischen Rechts eine Verbindlichkeit, die einem bestimmten 
Fonds zugewiesen werden kann, nur aus dem Vermögen dieses 
Fonds beglichen werden. Das Vermögen anderer Fonds darf nicht 
zur Begleichung der Verbindlichkeit dieses Fonds herangezogen 
werden. Des Weiteren beinhaltet jeder von der Gesellschaft 
eingegangene Kontrakt kraft Gesetzes eine stillschweigende 
Bedingung mit der Wirkung, dass der Kontrahent dieses Kontrakts 
ausschliesslich Rückgriff auf das Vermögen des Fonds hat, für den 
der Kontrakt eingegangen wurde. Diese Bestimmungen sind sowohl 
für Gläubiger als auch bei einer Insolvenz bindend, verhindern aber 
nicht die Anwendung von Verordnungen oder Rechtsgrundsätzen, 
welche die Verwendung des Vermögens eines Fonds zur 
Begleichung einiger oder aller Verbindlichkeiten eines anderen 
Fonds aufgrund von Betrug oder Falschdarstellung vorschreiben. 
Zudem sind diese Bestimmungen, wenngleich sie vor einem irischen 
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Gericht bindend sind, das primär für eine Klage zur Durchsetzung 
einer Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschaft zuständig ist, in 
anderen Rechtsordnungen noch nicht auf den Prüfstand gestellt 
worden, und es besteht die Möglichkeit, dass ein Gläubiger in einer 
Rechtsordnung, die den Grundsatz der Haftungstrennung zwischen 
Fonds nicht anerkennt, versuchen wird, Vermögenswerte eines 
Fonds zur Befriedigung einer Verbindlichkeit im Zusammenhang mit 
einem anderen Fonds zu pfänden.

Marktkapitalisierungsrisiko
Die Wertpapiere kleiner und mittelständischer Unternehmen 
(bezogen auf die Marktkapitalisierung) oder die Finanzinstrumente, 
die sich auf solche Wertpapiere beziehen, können gegenüber den 
Wertpapieren grösserer Unternehmen einen eingeschränkten Markt 
haben. Es kann daher unter Umständen schwieriger sein, Verkäufe 
dieser Wertpapiere zu einem günstigen Zeitpunkt durchzuführen, 
bzw. eventuell nur mit einem erheblichen Preisnachlass, als 
dies bei Wertpapieren eines Unternehmens mit einer grösseren 
Marktkapitalisierung und einem umfassenden Handel am Markt der 
Fall wäre. Darüber hinaus können Wertpapiere von Unternehmen 
kleiner oder mittlerer Grösse eine höhere Kursvolatilität aufweisen, 
da sie im Allgemeinen für negative Markteinflüsse, wie ungünstige 
Wirtschaftsdaten, anfälliger sind.

Marktrisiko
Die Entwicklung der Fonds hängt zu einem grossen Teil von der 
zutreffenden Einschätzung der Kursbewegung von Anleihen, Aktien, 
ausländischen Währungen und anderen Finanzinstrumenten wie 
Derivaten ab. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der 
Anlageverwalter des Fonds diese Kurse zutreffend prognostizieren 
kann.

Liquiditätsrisiko
Der Fonds ist bestrebt, nur solche Finanzinstrumente zu erwerben, 
für die ein liquider Markt gegeben ist. Allerdings sind nicht alle 
Wertpapiere, in die die Fonds anlegen, börsenkotiert oder mit einem 
Rating bewertet, was zu einer niedrigen Liquidität führen kann. 
Darüber hinaus kann es vorkommen, dass der Kauf und Verkauf 
von Beteiligungen an solchen Anlagen zeitaufwändig ist und zu 
ungünstigen Kursen durchgeführt werden muss. Bei ungünstigen 
Marktbedingungen können sich für den Fonds Schwierigkeiten 
ergeben, die Vermögenswerte zu einem angemessenen Kurs zu 
veräussern, was zu eingeschränkter Liquidität führt.

Rücknahmerisiko
Aufgrund von grösseren Anteilsrücknahmen der Fonds könnte ein 
Fonds dazu gezwungen sein, Vermögenswerte des Fonds zu einem 
Zeitpunkt, zu Bedingungen und zu einem Kurs zu verkaufen, zu 
denen die Vermögenswerte normalerweise nicht verkauft worden 
wären.

Risiko	des	Kapitalverzehrs
Bestimmte Fonds und Anteilsklassen haben als vorrangiges 
Anlageziel nicht Kapitalzuwachs, sondern die Erzielung eines 
Ertrags. Anleger sollten beachten, dass es unabhängig von der 
Entwicklung des jeweiligen Fonds zum Kapitalverzehr kommen 
kann, wenn der Schwerpunkt auf dem Ertrag liegt, Dividenden sowie 
Kosten und Gebühren (einschliesslich der Verwaltungsgebühren) 
dem Kapital entnommen werden, und dass der Fonds in diesen 
Fällen seine Möglichkeit zu künftigem Kapitalwachstum verliert. 
In diesem Zusammenhang sollten Ausschüttungen während der 
Laufzeit eines Fonds oder einer betreffenden Anteilsklasse als eine 
Art Kapitalrückzahlung verstanden werden.

Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds bedingen daher 
den Verzicht auf potenzielle künftige Kapitalzuwächse, und dieser 
Kreislauf kann sich fortsetzen, bis das Kapital erschöpft ist.

Falls die Gebühren und/oder Kosten dem Kapital belastet werden, 
erhalten die Anteilsinhaber bei Rücknahme ihrer Bestände in 
betroffenen Fonds oder Klassen aufgrund der Kapitalminderung 
möglicherweise nicht den investierten Betrag in voller Höhe zurück.

Währungsrisiko
Die Vermögenswerte eines Fonds können in anderen Währungen 
als der Basiswährung des betreffenden Fonds denominiert sein. 
Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und 
der Währung des Vermögenswerts können zu einer Abwertung 
der Vermögenswerte des Fonds, jeweils ausgedrückt in der 
Basiswährung, führen. Der Anlageverwalter des Fonds kann 
versuchen, dieses Risiko durch den Einsatz von Finanzinstrumenten 
zu begrenzen, ohne dass hierzu eine Verpflichtung besteht.

Die Fonds können zu gegebener Zeit Devisengeschäfte 
eingehen, entweder als Kassaposition (d.h. Bargeschäfte) oder 
durch den Kauf von Währungsderivaten. Weder Kassageschäfte 
noch Währungsderivate beseitigen Fluktuationen der 
Wertpapierkurse eines Fonds oder Wechselkursschwankungen 
oder verhindern Verluste, falls diese Wertpapiere im Wert fallen. 
Währungsderivatgeschäfte werden nur in denjenigen Währungen 
abgeschlossen, in denen der Fonds in der Regel Transaktionen 
tätigt.

Ein Fonds darf Devisengeschäfte eingehen, um sich für bestimmte 
Wertpapiertransaktionen oder erwartete Wertpapiertransaktionen 
gegen Wechselkursänderungen zwischen dem Tag des 
Geschäftsabschlusses und dem Rechnungsdatum abzusichern. 
Ein Fonds kann auch Termingeschäfte durchführen, um sich 
gegen Änderungen solcher Wechselkurse abzusichern, die den 
Wert bestehender Anlagewerte des Fonds mindern würden, 
welche auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds 
lauten oder in erster Linie in einer anderen Währung als der 
Basiswährung gehandelt werden. Zu diesem Zweck kann der Fonds 
ein Termingeschäft abschliessen, beispielsweise zum Verkauf der 
Währung, auf die der Anlagewert lautet oder in der der Anlagewert 
in erster Linie gehandelt wird, und im Gegenzug die Basiswährung 
des Fonds ankaufen. Obwohl durch diese Transaktionen das 
Verlustrisiko aufgrund eines Kursrückgangs der abgesicherten 
Währung minimiert werden soll, wird gleichzeitig ein potenzieller 
Kursgewinn eingeschränkt, der erzielt werden könnte, wenn der 
Wert der abgesicherten Währung steigen würde. Eine genaue 
Entsprechung der Beträge der Terminkontrakte und des Werts der 
betroffenen Wertpapiere ist in der Regel nicht möglich, da sich der 
zukünftige Wert dieser Wertpapiere aufgrund von Marktbewegungen 
dieser Wertpapiere zwischen dem Tag, an dem der Terminkontrakt 
geschlossen wurde und dem Tag, an dem er fällig wird, ändern 
wird. Die erfolgreiche Durchführung einer Absicherungsstrategie, 
die dem Anlageprofil eines Fonds exakt entspricht, kann nicht 
garantiert werden. Der Einsatz von Finanzinstrumenten, welcher der 
Reduzierung des Währungsrisikos dient, kann sich auf Fondsebene 
negativ auf den Nettoinventarwert der verschiedenen Anlageklassen 
des Fonds auswirken.

Wenn die oben ausgeführten Strategien nicht verfolgt werden, kann 
die Performance eines Fonds durch Wechselkursschwankungen 
stark beeinflusst werden, da die vom Fonds gehaltenen 
Devisenpositionen eventuell nicht mit den Währungen der 
gehaltenen Wertpapierpositionen übereinstimmen.

Darüber hinaus würde in dem Fall, dass ein Fonds in eine Währung 
investiert, (i) die abgeschafft wird oder (ii) in Bezug auf die ein 
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Mitglied aus dem betreffenden Währungsraum ausscheidet, die 
Liquidität eines Fonds wahrscheinlich beeinträchtigt werden.

Risiko	hinsichtlich	der	Nennwährung	der	Anteile
Eine Anteilsklasse eines Fonds kann auf eine andere als die 
Basiswährung eines Fonds lauten. Änderungen der Wechselkurse 
zwischen der Basiswährung und der Nennwährung können zu 
einem Wertverlust dieser Anteile, ausgedrückt in der Nennwährung, 
führen. Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I als abgesichert 
geführt wird, wird der Anlageverwalter des Fonds diese Risiken 
abzumildern versuchen, indem er sich der unter	„Währungsrisiko“	
beschriebenen Finanzinstrumente bedient.

Aufgrund von Faktoren, auf die der Anlageverwalter keinen 
Einfluss hat, kann es zu unbeabsichtigten über‑ bzw. 
unterbesicherten Positionen kommen. Es erfolgt jedoch eine 
Kontrolle der abgesicherten Positionen, die sicherstellen soll, 
dass die Überbesicherung nicht 105% des Nettoinventarwerts der 
Anteilsklasse übersteigt und dass die Positionen, die über 100% des 
Nettoinventarwerts der Anteilsklasse hinausgehen, nicht von Monat 
zu Monat übertragen werden. Anleger sollten sich dessen bewusst 
sein, dass diese Strategie die Anteilsinhaber der betreffenden 
Anteilsklasse in erheblichem Masse daran hindert, davon zu 
profitieren, wenn die Nennwährung gegenüber der Basiswährung 
und/oder der oder den Währungen fällt, auf die die Anlagen des 
Fonds lauten. In einem solchen Fall können Anteilsinhaber der 
betreffenden Anteilsklasse Fluktuationen des Nettoinventarwerts je 
Anteil ausgesetzt sein, die die Gewinne/Verluste und die Kosten der 
jeweiligen Finanzinstrumente widerspiegeln.

Obwohl Absicherungsstrategien nicht unbedingt im Hinblick auf 
jede Anteilsklasse eines Fonds eingesetzt werden, stellen die zur 
Umsetzung dieser Strategien eingesetzten Finanzinstrumente 
Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten des Fonds als Ganzes 
dar. Gewinne/Verluste aus und Kosten der betreffenden 
Finanzinstrumente werden jedoch jeweils nur der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds zugerechnet. Wenn der Name einer Klasse 
darauf hinweist, dass sie speziell abgesichert wird, oder wenn der 
Name einer Klasse nicht darauf hinweist, dass sie speziell abgesichert 
wird, aber in Anhang I des vorliegenden Prospekts vorgesehen ist, 
dass diese Klasse eigens abzusichern ist, ist das Währungsrisiko 
dieser Klasse gegen die Basiswährung des betreffenden Fonds 
abzusichern. Währungsrisiken einer Anteilsklasse können nicht 
mit den Risiken einer anderen Klasse eines Fonds kombiniert oder 
aufgerechnet werden. Das Währungsrisiko der Vermögenswerte, die 
der Anteilsklasse zu zurechnen sind, kann nicht auf andere Klassen 
übertragen werden.

Mit Bezug auf nicht abgesicherte Währungsklassen findet eine 
Währungsumrechnung bei Zeichnungen, Rücknahmen, einem 
Umtausch und Aufteilung zum aktuellen Umrechnungskurs statt, 
wobei der Wert des Anteils ausgedrückt in der Währung der Klasse 
Gegenstand des Wechselkursrisikos für die Basiswährung ist.

Anlagen	in	festverzinslichen	Wertpapieren
Eine Anlage in festverzinslichen Wertpapieren ist Zins‑, Sektor‑, 
Wertpapier‑ und Kreditrisiken ausgesetzt. Wertpapiere mit 
niedrigerem Rating (die, sofern in der jeweiligen Ergänzung 
angegeben, Wertpapiere unter Investment‑Grade beinhalten können) 
bieten in der Regel höhere Renditen als Titel mit höherem Rating, 
um die mit ihnen verbundene geringere Kreditwürdigkeit und das 
höhere Ausfallrisiko zu kompensieren. Wertpapiere mit niedrigerem 
Rating neigen im Allgemeinen dazu, die kurzfristige Entwicklung 
des jeweiligen Unternehmens oder Markts in einem höheren Masse 
widerzuspiegeln als Wertpapiere mit höherem Rating, die vorrangig 

Schwankungen aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus unterliegen. 
Es gibt weniger Anleger, die in Wertpapiere mit niedrigerem Rating 
investieren, und es könnte schwieriger sein, diese Wertpapiere zum 
günstigsten Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Das Volumen der Transaktionen, das auf bestimmten internationalen 
Rentenmärkten erzielt wird, kann spürbar unter dem der 
weltweit grössten Märkte, z.B. den Vereinigten Staaten, liegen. 
Dementsprechend kann die Anlage eines Fonds in diesen Märkten 
weniger liquide sein und deren Kurs stärker schwanken als eine 
Anlage in vergleichbaren Wertpapieren, die auf Märkten mit 
grösserem Börsenumsatz gehandelt werden. Hinzu kommt, dass 
die Berechnungsperiode auf bestimmten Märkten länger sein kann 
als auf anderen, was sich auf die Liquidität des Portfolios auswirken 
kann.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittenten von 
festverzinslichen Wertpapieren, in die ein Fonds investiert, in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten, die einen Verlust eines Teils 
der oder aller in diese Wertpapiere oder Instrumente investierten 
Beträge oder fälligen Zahlungen auf dieselben zur Folge haben.

Die besonderen Risiken in Verbindung mit der Anlage eines 
Fonds in festverzinslichen Wertpapieren ohne Anlagequalität sind 
nachstehend erläutert.

Festverzinsliche	Wertpapiere	ohne	Anlagequalität	
(non‑investment	grade)
Festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität gelten nach 
herkömmlichen Anlagestandards als vorwiegend spekulativ und 
ihre Aussichten, die Investment‑Grade‑Ränge der Bonitätsskala 
zu erreichen, sind möglicherweise nicht gut. Wertpapiere ohne 
Anlagequalität und Wertpapiere ohne Rating von vergleichbarer 
Kreditqualität (allgemein als Schrottanleihen oder „Junk Bonds“ 
bekannt) sind mit dem erhöhten Risiko behaftet, dass der 
Emittent seiner Zins‑ und Tilgungspflicht nicht nachkommen 
kann. Diese Wertpapiere, auch Hochzinstitel genannt, unterliegen 
möglicherweise einer höheren Kursvolatilität aufgrund besonderer 
Unternehmensentwicklungen, ihrer Sensitivität gegenüber 
Zinssatzänderungen, einer negativen Wahrnehmung oder 
Beurteilung des Hochzinsmarkts im Allgemeinen (unabhängig 
davon, ob dies fundamental begründet ist) und einer geringeren 
Liquidität auf dem Sekundärmarkt.

Festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität werden häufig 
im Zuge der Neuorganisation oder Restrukturierung eines 
Unternehmens oder im Rahmen einer Fusion, Akquisition, Übernahme 
oder eines vergleichbaren Vorfalls emittiert. Auch weniger etablierte 
Unternehmen, die expandieren wollen, machen von ihnen Gebrauch. 
Diese Emittenten sind oft stark fremdfinanziert und generell weniger 
fähig als etabliertere oder weniger fremdfinanzierte Unternehmen, 
im Falle nachteiliger Entwicklungen oder Geschäftsbedingungen 
planmässige Tilgungs‑ und Zinszahlungen zu leisten.

Im Marktwert festverzinslicher Wertpapiere ohne Anlagequalität 
schlagen sich individuelle Unternehmensentwicklungen tendenziell 
stärker nieder als im Marktwert von Wertpapieren mit Anlagequalität, 
die in erster Linie auf die Schwankungen des allgemeinen 
Zinsniveaus reagieren. Infolgedessen hängt bei einem Fonds, der 
in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität investiert, die 
Erreichung der Anlageziele in höherem Masse vom Urteilsvermögen 
des Anlageverwalters hinsichtlich der Kreditwürdigkeit der Emittenten 
ab als bei Fonds, die in Wertpapieren mit Anlagequalität anlegen. 
Emittenten festverzinslicher Wertpapiere ohne Anlagequalität 
können womöglich nicht die herkömmlichen Finanzierungsformen 
nutzen, und ihre Fähigkeit zur Bedienung der Schulden kann von 
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Wirtschaftsabschwüngen, besonderen Unternehmensentwicklungen 
oder nicht erfüllten Geschäftsprognosen des Emittenten nachteiliger 
beeinflusst werden, als dies bei Emittenten von Wertpapieren mit 
Anlagequalität der Fall wäre.

Das ausfallbedingte Verlustrisiko ist für Inhaber festverzinslicher 
Wertpapiere ohne Anlagequalität erheblich grösser als für Inhaber 
anderer Schuldtitel, weil Wertpapiere ohne Anlagequalität in der 
Regel unbesichert sind und den Ansprüchen anderer Gläubiger des 
Emittenten häufig im Rang nachstehen. Anlagen in ausgefallenen 
Wertpapieren sind mit zusätzlichen Verlustrisiken verbunden, wenn 
sich die Nichtzahlung von Tilgung und Zinsen fortsetzen sollte. 
Auch wenn die Wertpapiere bis zur Fälligkeit gehalten werden, sind 
die Beitreibung der ursprünglichen Anlage durch den Fonds und 
etwaige erwarteten Erträge oder Wertzuwächse ungewiss.

Der Sekundärmarkt für festverzinsliche Wertpapiere ohne 
Anlagequalität konzentriert sich auf relativ wenige Marktmacher und 
wird von institutionellen Anlegern beherrscht. Entsprechend ist der 
Sekundärmarkt dieser Wertpapiere nicht so liquide und volatiler 
als der Sekundärmarkt höher eingestufter Wertpapiere. Darüber 
hinaus ist das Handelsvolumen am Markt für hochverzinsliche 
Wertpapiere generell geringer, und unter widrigen Markt‑ oder 
Wirtschaftsbedingungen könnte der Sekundärmarkt dieser 
Wertpapiere unabhängig von besonderen nachteiligen Änderungen 
in der Lage eines bestimmten Emittenten kontrahieren. Diese 
Faktoren können einen nachteiligen Einfluss auf den Marktkurs und 
die Möglichkeiten des Fonds haben, bestimmte Portfolioanlagen 
zu veräussern, was sich unter Umständen in höheren Geld‑Brief‑
Spannen niederschlägt, als es bei Wertpapieren mit Anlagequalität 
der Fall wäre. Ein weniger liquider Sekundärmarkt kann es dem Fonds 
auch erschweren, präzise Bewertungen für die hochverzinslichen 
Wertpapiere in seinem Portfolio zu erlangen.

Die Kreditratings der Ratingagenturen dienen der Bewertung 
der Sicherheit der Tilgungs‑ und Zinszahlungen der bewerteten 
Wertpapiere. Sie bewerten jedoch nicht das Marktwertrisiko 
der Wertpapiere ohne Anlagequalität und reflektieren daher 
möglicherweise nicht die wahren Risiken einer Anlage. Ferner 
ändern die Ratingagenturen ihre Ratings möglicherweise nicht 
rechtzeitig, um wirtschaftlichen Änderungen oder die Änderungen 
in der Lage des Emittenten zu erfassen, die sich auf den Marktwert 
und die Liquidität des Wertpapiers auswirken. Folglich werden 
die Kreditratings nur als vorläufige Indikatoren der Anlagequalität 
eingesetzt. Anlagen in Schuldverschreibungen ohne Anlagequalität 
und vergleichbare Schuldverschreibungen ohne Ratings sind 
stärker von der Kreditanalyse des Anlageverwalters abhängig als 
Anlagen in Schuldverschreibungen mit Anlagequalität (investment 
grade). Der Anlageverwalter führt ein eigenes Kreditresearch und 
eine eigene Kreditanalyse durch, deren Gegenstand die bestehende 
Verschuldung, die Kapitalstruktur, die Schuldentilgungs‑ und 
Dividendenfähigkeit, die Empfindlichkeit des Emittenten gegenüber 
wirtschaftlichen Veränderungen, seine betriebliche Entwicklung 
und seine aktuelle Ertragsentwicklung sind. Der Anlageverwalter 
beobachtet kontinuierlich die Anlagen im Portfolio des Fonds 
und prüft, ob sich das Kreditrating oder die Kreditqualität der 
Wertpapiere ohne Anlagequalität und vergleichbaren Wertpapiere 
ohne Ratings womöglich geändert hat und ob sie zu veräussern 
oder beizubehalten sind.

Anlagen	in	forderungs‑	und	hypothekenbesicherte	
sowie	hypothekenbezogene	Wertpapiere
Sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, kann 
ein Fonds in forderungs‑ und hypothekenbesicherten und 
hypothekenbezogenen Wertpapieren anlegen, darunter auch in 
zweitklassigen Hypothekendarlehen, den sogenannten Subprime‑

Hypotheken, die mit gewissen zusätzlichen Risiken, wie dem Risiko 
der vorzeitigen Tilgung und dem Kündigungsrisiko, verbunden 
sind. Wenn Hypotheken und andere Schuldverschreibungen 
vorzeitig zurückgezahlt und Wertpapiere gekündigt werden, 
muss der betreffende Fonds die frei werdenden Gelder unter 
Umständen in niedriger rentierende Wertpapiere reinvestieren 
oder kann zusätzliche Beträge (d. h. Prämien) nicht vereinnahmen, 
die auf Wertpapiere mit höheren Zinsen gezahlt werden. Die 
Folge ist ein unerwarteter Kapitalverlust und/oder ein Rückgang 
von Dividenden und Rendite. In Phasen steigender Zinsen 
trägt der betreffende Fonds möglicherweise das Risiko einer 
nicht rechtzeitigen Kapitalrückzahlung durch nicht fristgerechte 
Tilgungen. Infolgedessen kann er in solchen Phasen eine 
zusätzliche Volatilität aufweisen. In Phasen problematischer oder 
eingefrorener Kreditmärkte, wesentlicher Zinsänderungen oder 
sich verschlechternder Wirtschaftsbedingungen können diese 
Wertpapiere im Wert fallen, mit Bewertungsproblemen behaftet sein 
und an Volatilität und/oder Illiquidität zunehmen.

CMO (Collateralised Mortgage Obligations, 
Hypothekenverbriefungen) und SMBS (Stripped Mortgage‑Backed 
Securities, hypothekenbesicherte Wertpapiere mit abgetrennten 
Zinsscheinen), einschliesslich solcher, die als Interest‑Only (IO) 
und Principal‑Only (POs) strukturiert sind, sind volatiler und 
reagieren auf die Vorauszahlungsquote empfindlicher als andere 
hypothekenbezogene Wertpapiere. Das unter „Kontrahentenrisiko“ 
beschriebene Ausfallrisiko von Subprime‑Hypotheken ist generell 
höher als bei anderen Typen hypothekenbesicherter Wertpapiere. 
Einige dieser Wertpapiere können komplex strukturiert sein, und es 
können weniger Informationen zur Verfügung stehen als bei anderen 
Typen von Schuldverschreibungen.

Ein Fonds, der sich in diesen Instrumenten engagiert, ist mit 
zusätzlichen Risiken behaftet, insofern er „Reverse Floater“ mit 
einem variablen Zinssatz und inverse IO („Interest‑only“) einsetzt. 
Dabei handelt es sich um Schuldverschreibungen, deren Zinssätze 
umgekehrt zur Entwicklung der Marktzinsen festgelegt werden. Sie 
sind volatiler und reagieren auf Zinsänderungen empfindlicher als 
andere Typen von Schuldverschreibungen. Wenn sich die Zinsen 
auf eine vom Anlageverwalter nicht erwartete Weise ändern, könnte 
der betreffende Fonds seine Anlage in inversen IO vollständig oder 
im Wesentlichen vollständig verlieren.

Forderungsbesicherte Wertpapiere sind mit Kreditrisiken behaftet, 
die hypothekenbesicherte Wertpiere nicht aufweisen, da sie 
im Allgemeinen nicht mit Sicherungsrechten an Sicherheiten 
verbunden sind, die den Hypothekenwerten gleichwertig wären. In 
einigen Fällen besteht die Möglichkeit, dass keine Rückflüsse aus 
zurückgenommenen Sicherheiten greifbar sind, um die Zahlungen 
auf die Wertpapiere zu stützen.

Anlagen	in	anderen	kollektiven	Kapitalanlagen
Ein Fonds kann Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen in einem 
Umfang erwerben, der mit seinem Anlageziel, seiner Anlagepolitik 
und seinen Anlagebeschränkungen im Einklang steht. Da die 
Gesellschaft in kollektive Kapitalanlagen investieren darf, tragen 
die Anteilsinhaber der Gesellschaft die Risiken, die mit einem 
Engagement in diesen Fonds verbunden sind. Darüber hinaus 
unterliegt der Wert einer Anlage in diesen kollektiven Kapitalanlagen, 
in die die Gesellschaft investiert, unter Umständen dem Einfluss der 
Schwankungen der Landeswährung, in die der Fonds investiert, 
den Devisenvorschriften und der Anwendung der diversen 
Steuergesetze, etwa der Quellensteuer, den Regierungswechseln 
und den Veränderungen in der Geld‑ und Wirtschaftspolitik in den 
jeweiligen Ländern.
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Hebelrisiko

In solchen Fällen kann der betreffende Fonds in zugrunde liegende 
Organismen investieren, die mit einem starken Hebel für ihre 
Anlagen arbeiten. Der Gesellschaft ist es unter Umständen nicht 
möglich, im Namen des betreffenden Fonds einen Höchstwert für 
die Hebelwirkung festzulegen, da bestimmte Anlagestrategien, etwa 
reine Arbitrage‑Strategien, standardmässig einen höheren Hebel als 
andere Strategien verwenden, ohne dass dadurch zwingenderweise 
höhere Risiken entstehen. In Zeiten, in denen zugrunde liegende 
Organismen Hebel einsetzen, könnte jedes Ereignis, das den Wert 
eines Organismus negativ beeinflussen kann, erhebliche negative 
Auswirkungen auf das Nettovermögen des betreffenden Fonds 
haben. Das Ausmass der Hebel, die in den zugrunde liegenden 
Organismen zum Einsatz kommen (welches unbegrenzt sein kann) 
wird im Rahmen der Due‑Diligence‑Verfahren des Fondsmanagers 
überwacht. Die Gesellschaft wird den Hebel daher je nach Fall 
unter Berücksichtigung der Anlagestrategie und des Ereignisrisikos 
prüfen.

Ungewollte Konzentration: Es ist möglich, dass mehrere kollektive 
Kapitalanlagen über eine bedeutende Position in demselben 
Wertpapier gleichzeitig verfügen. Diese ungewollte Konzentration 
würde dem Diversifizierungsziel der Gesellschaft zuwiderlaufen. 
Der Anlageverwalter wird sich im Rahmen seines regulären 
Beobachtungs‑ und Reallokationsprozesses um die Abschwächung 
solcher ungewollten Konzentrationen bemühen. Umgekehrt kann 
der Anlageverwalter jederzeit die gegenläufigen Positionen halten, 
die die verschiedenen kollektiven Kapitalanlagen eingegangen sind. 
Für die Gesellschaft ist jede derartige Position mit Transaktionskosten 
verbunden, ohne dass sie unbedingt zu einem Verlust oder Gewinn 
führt. Ausserdem darf der Anlageverwalter das Vermögen auf die 
kollektiven Kapitalanlagen neu verteilen, Anlagen in denselben 
liquidieren und jederzeit weitere kollektive Kapitalanlagen 
hinzunehmen. Die Neuverteilung des Vermögens kann die 
Entwicklung einer oder mehrerer der kollektiven Kapitalanlagen 
negativ beeinflussen.

Künftige Renditen: Es kann keine Zusicherung gegeben werden, 
dass die Strategien, die die zugrunde liegenden kollektiven 
Kapitalanlagen in der Vergangenheit zur Erzielung attraktiver 
Renditen eingesetzt haben, auch weiterhin zum Erfolg führen 
werden oder dass die Rendite der Anlagen der Gesellschaft mit 
der Rendite vergleichbar sein wird, die die Gesellschaft oder die 
kollektiven Kapitalanlagen in der Vergangenheit erzielt haben.

Risiken der speziellen Anlagetechniken kollektiver Kapitalanlagen: 
Viele kollektive Kapitalanlagen, in die der betreffende 
Anlageverwalter investieren kann, setzen spezielle Anlagetechniken 
ein, die die Anlagen der Gesellschaft Risiken aussetzen, die sich von 
den Risiken der Anlagen in Aktien‑ und Rentenfonds unterscheiden. 
Die Gesellschaft wurde ohnehin nicht konzipiert, um mit dem 
allgemeinen Aktienmarkt zu korrelieren, und sollte nicht als Ersatz für 
Anlagen in Aktien oder festverzinsliche Anlagen betrachtet werden.

Risiken der Kreditaufnahme: Die Aufnahme von Geldern zum 
Kauf von Wertpapieren bietet einer kollektiven Kapitalanlage 
möglicherweise die Chance auf grössere Kapitalzuwächse, 
erhöht aber die laufenden Kosten und darüber hinaus zugleich ihr 
Kapitalrisiko und damit indirekt das Kapitalrisiko des betreffenden 
Fonds. Wenn ferner das Vermögen der zugrunde liegenden 
kollektiven Kapitalanlage nicht ausreicht, um bei Fälligkeit das 
Kapital und die Zinsen auf die Verschuldung zu zahlen, könnte der 
betreffende Fonds den Totalverlust seiner Anlage in der kollektiven 
Kapitalanlage erleiden.

Währungsrisiko: Der Wert einer Anlage in eine zugrunde liegende 
kollektive Kapitalanlage, in die ein Fonds investiert, unterliegt unter 

Umständen dem Einfluss der Schwankungen der Landeswährung, 
in die die kollektive Kapitalanlage investiert, den Devisenvorschriften 
und der Anwendung der diversen Steuergesetze, etwa der 
Quellensteuer, den Regierungswechseln und den Veränderungen in 
der Geld‑ und Wirtschaftspolitik in den jeweiligen Ländern.

Volatilität/Konzentration: Viele kollektive Kapitalanlagen können 
stark gehebelt sein und gelegentlich grosse Positionen mit hoher 
Volatilität aufnehmen. Die kollektiven Kapitalanlagen konzentrieren 
sich möglicherweise nur auf einen geografischen Bereich oder eine 
Vermögenskategorie und sind damit dem Risiko des jeweiligen 
Marktes und der plötzlichen Veränderung des geografischen 
Bereichs oder der Vermögenskategorie ausgesetzt. Diese Anlagen 
können spekulativer Natur sein.

Die Kosten der Anlage in einem Fonds, der Anteile anderer kollektiver 
Kapitalanlagen kauft, sind in der Regel höher als die Kosten für die 
Anlage in einem Investmentfonds, der direkt in einzelne Aktien und 
Rentenwerte investiert. Durch eine Anlage in dem betreffenden Fonds 
fallen für den Anleger zusätzlich zu den direkten Gebühren und 
Kosten des Fonds indirekte Gebühren und Kosten an, die von den 
zugrunde liegenden Fonds in Rechnung gestellt werden. Wenn ein 
Fonds in grossem Stil in andere kollektive Kapitalanlagen investiert, 
können die mit einer Anlage in diesem Fonds verbundenen Risiken 
in hohem Mass den Risiken entsprechen, die mit den Wertpapieren 
und anderen Kapitalanlagen verbunden sind, die von den anderen 
kollektiven Kapitalanlagen gehalten werden.

Investitionen in sonstige kollektive Kapitalanlagen werden von der 
Verwaltungsgesellschaft bewertet, wenn es sich (i) um kollektive 
Kapitalanlagen handelt, die an einer anerkannten Markt notiert 
sind oder gehandelt werden, wie in Absatz (i) des nachstehenden 
Abschnitts „Bestimmung des Nettoinventarwerts“ aufgeführt, 
oder (ii) um nicht notierte kollektive Kapitalanlagen gemäss 
Absatz (viii) des nachstehenden Abschnitts „Bestimmung des 
Nettoinventarwerts“. Allerdings können Fonds, die in kollektive 
Kapitalanlagen investieren, dem Risiko ausgesetzt sein, dass (i) 
die Bewertungen des Fonds den tatsächlichen Wert der zugrunde 
liegenden kollektiven Kapitalanlagen nicht genau widerspiegeln, 
was erhebliche Verluste oder nicht gerechtfertigte Preise für den 
Fonds nach sich ziehen könnte und/oder (ii) die Bewertung am 
jeweiligen Bewertungsstichtag für den Fonds möglicherweise nicht 
verfügbar ist. In solchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft 
mit Zustimmung der Verwahrstelle den Wert solcher Investitionen 
anpassen oder eine andere Bewertungsmethode wählen, wenn 
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft gemäss den im 
nachstehenden Abschnitt „Bestimmung des Nettoinventarwerts“ 
dargelegten Kriterien eine solche Anpassung oder die Heranziehung 
einer anderen Bewertungsmethode erforderlich ist, um den Wert 
der zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen angemessener 
darzustellen.

Anlagen	in	kollektiven	Kapitalanlagen	Dritter
Die Gesellschaft darf in kollektiven Kapitalanlagen Dritter anlegen. 
Diese Dritten unterliegen nicht der Kontrolle oder Weisung durch 
GAM, und der Anlageverwalter hat eventuell nicht die Möglichkeit, 
die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften durch diese 
kollektiven Kapitalanlagen zu prüfen.

Anlagen	in	kollektiven	Kapitalanlagen,	die	mit	
GAM	verbunden	sind
Jeder Fonds darf in den Wertpapieren anderer kollektiver 
Kapitalanlagen anlegen. Zu ihnen können auch Anlagevehikel 
gehören, die von der GAM‑Gruppe initiiert worden sind oder mit 
ihr verbunden sind. Der Anlageverwalter nimmt solche Anlagen nur 
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dann vor, wenn er in eigenem Ermessen feststellt, dass sie im besten 
Interesse der Anteilsinhaber des Fonds liegen. Diese Engagements 
werden gemäss den einschlägigen Vorschriften über Geschäfte 
mit nahestehenden Personen zu marktüblichen Bedingungen 
durchgeführt.

Anlagen	in	alternative	Kapitalanlagen
Die Fonds können in Zukunft Chancen hinsichtlich anderer alternativer 
Anlageinstrumente wahrnehmen, die gegenwärtig nicht zur Nutzung 
durch Fonds vorgesehen oder zurzeit nicht verfügbar sind, die sich 
jedoch dahingehend entwickeln, dass die Chancen im Einklang mit 
den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden Fonds 
stehen und den Verordnungen von 2011 entsprechen. Bestimmte 
alternative Anlageinstrumente können verschiedenen Risikoarten 
unterliegen, einschliesslich des Marktrisikos, des Liquiditätsrisikos, 
des Kontrahentenrisikos und hier insbesondere des Risikos der 
finanziellen Stärke und Kreditwürdigkeit des Kontrahenten, sowie 
des Rechtsrisikos und des Betriebsrisikos.

Anlagen	in	REITs	(Real	Estate	Investment	Trusts)
Die Preise von Aktien‑REITs werden durch Wertänderungen der 
zugrunde liegenden Immobilien, die Eigentum der REITs sind, 
sowie Änderungen an den Kapitalmärkten und Zinsänderungen 
beeinflusst. Des Weiteren hängen Aktien‑REITs von den Fähigkeiten 
ihres Managements ab, können in der Regel nicht diversifiziert 
werden und reagieren sensibel auf die Entwicklung der Cashflows, 
Ausfälle von Kreditnehmern und Selbstliquidationen. Die Fähigkeit, 
REITs auf dem Sekundärmarkt zu handeln, kann weitaus begrenzter 
sein, als dies bei anderen Aktien der Fall ist.

Anlagen	in	chinesischen	A‑Aktien

Mit	China	und	chinesischen	A‑Aktien	verbundene	
Marktrisiken
Der chinesische Markt / Anlagen in ein einzelnes Land. Durch 
Anlagen in Wertpapieren, die in Festlandchina ausgegeben worden 
sind, ist ein Fonds, der Engagements in China eingeht, mit den 
Risiken behaftet, die mit dem chinesischen Markt verbunden 
sind. Das planwirtschaftliche System der VR China wurde von der 
Zentralregierung vor über 50 Jahren eingeführt. Seit 1978 unternimmt 
sie zur wirtschaftlichen Entwicklung der VR China schrittweise 
Wirtschaftsreformen, in deren Mittelpunkt die Dezentralisation 
und Nutzung der Marktkräfte stehen. Diese Reformen waren 
die Grundlage für ein bedeutendes Wirtschaftswachstum und 
wesentliche soziale Fortschritte. Viele der wirtschaftspolitischen 
Massnahmen sind jedoch experimenteller Natur oder vorbildlos und 
unterliegen unter Umständen einer Anpassung oder Modifizierung, 
die nicht immer einen positiven Effekt auf die Auslandsinvestitionen in 
Gemeinschaftsunternehmen in der VR China oder auf börsennotierte 
Wertpapiere wie die chinesischen A‑Aktien hat.

Was die Kapitalmärkte und Gemeinschaftsunternehmen in der 
VR China betrifft, ist der rechtliche und regulatorische Rahmen im 
Vergleich zu den Industrieländern wenig entwickelt.

Die ansässigen Unternehmen müssen den Standards und der Praxis 
der Rechnungslegung folgen, die in der VR China üblich sind und in 
gewissem Masse den internationalen Rechnungslegungsstandards 
entsprechen. Allerdings kann es zu erheblichen Differenzen 
kommen, wenn Finanzausweise gemäss den Standards und der 
Praxis der Rechnungslegung in der VR China und den internationalen 
Rechnungslegungsstandards erstellt werden.

Die Börsen in Shenzhen und Shanghai befinden sich beide noch im 
Wandel und in der Entwicklung. Dies kann zu Kursschwankungen, 

Problemen bei der Abwicklung und Verbuchung von Transaktionen 
sowie Schwierigkeiten in der Auslegung und Anwendung relevanter 
Vorschriften führen.

Die herrschende Steuerpolitik in der VR China sieht für 
Auslandsinvestitionen gewisse Steueranreize vor. Es kann jedoch 
keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Steueranreize 
künftig nicht abgeschafft werden.

Investitionen in der VR China reagieren empfindlich auf alle 
wesentlichen Änderungen der politischen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Richtlinien. Diese Anfälligkeit kann aus den 
genannten Gründen das Kapitalwachstum und damit auch die 
Wertentwicklung der Investitionen beeinträchtigen.

Die Devisenkontrollen der Regierung der VR China und die künftigen 
Bewegungen der Wechselkurse können die geschäftlichen und 
finanziellen Ergebnisse der Unternehmen, in die der betreffende 
Fonds investiert, beeinträchtigen. Obgleich die Regierung der VR 
China erst jüngst ihre Absicht wiederholt hat, die Stabilität des 
Renminbi zu gewährleisten und zugleich eine moderate Aufwertung 
zuzulassen, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der 
Renminbi nicht schneller infolge von Massnahmen aufwertet, die 
den Anliegen der Handelspartner der VR China entgegenkommen. 
Ferner kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der 
Renminbi nicht abwertet. Eine Abwertung des Renminbi könnte 
den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber in den betreffenden Fonds 
beeinträchtigen.

Konzentrationsrisiko. Sofern in der betreffenden Ergänzung 
angegeben, darf ein Fonds im Wesentlichen sein gesamtes 
Vermögens in chinesischen A‑Aktien anlegen. Obgleich die Absicht 
besteht, den betreffenden Fonds wie von den OGAW‑Verordnungen 
vorgeschrieben hinsichtlich der Anzahl der zulässigen Bestände 
und Emittenten wohl zu diversifizieren, unterliegt er einem 
Konzentrationsrisiko. Anlegern sollte bewusst sein, dass jeder 
solche Fonds wahrscheinlich volatiler als ein breit aufgestellter 
Fonds ist, etwa ein globaler oder regionaler Aktienfonds, da er für 
Wertschwankungen infolge widriger Bedingungen in der VR China 
anfälliger ist.

Risiken in Bezug die Abhängigkeit vom Handel auf dem chinesischen 
A‑Aktien‑Markt. Ob ein liquider Handelsplatz für chinesische 
A‑Aktien besteht, kann davon abhängen, ob sie überhaupt 
angeboten und nachgefragt werden. Wenn Handelsmärkte für 
chinesische A‑Aktien nur eingeschränkt oder gar nicht vorhanden 
sind, können der Kurs, zu dem die Wertpapiere vom Fonds gekauft 
oder verkauft werden können, sowie der Nettoinventarwert des 
betreffenden Fonds beeinträchtigt werden. Anteilsinhaber sollten 
beachten, dass sich die Börsen in Shenzhen und Shanghai, an 
denen chinesische A‑Aktien gehandelt werden, in der Entwicklung 
befinden und hinsichtlich Marktkapitalisierung und Handelsvolumina 
kleiner als die Börsen der entwickelten Märkte sind. Der Markt der 
chinesischen A‑Aktien ist unter Umständen volatiler und weniger 
stabil als ein weiter entwickelter Markt (beispielsweise aufgrund 
des Risikos der Aussetzung einer Aktie vom Handel oder einer 
Regierungsintervention). Die Marktvolatilität und die Aussetzung des 
Handels mit chinesischen A‑Aktien können ebenfalls zu erheblichen 
Kursschwankungen bei den Wertpapieren dieses Markts führen und 
den Wert des Fonds beeinflussen.

Risiken in Verbindung mit der Aussetzung des Handels auf dem 
Markt für chinesische A‑Aktien. Die Wertpapierbörsen in China 
haben in der Regel das Recht, den Handel mit den an ihnen 
gehandelten Wertpapieren auszusetzen oder zu begrenzen. Eine 
Aussetzung macht es dem Co‑Investment‑Manager unmöglich, 
Positionen zu liquidieren, und kann im Fonds zu Verlusten führen. 
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Wenn einige chinesische A‑Aktien im Portfolio eines Fonds vom 
Handel ausgesetzt werden, kann es für die Verwaltungsgesellschaft 
schwierig sein, den Nettoinventarwert des Fonds zu bestimmen. Ist 
eine erhebliche Anzahl chinesischer A‑Aktien im Portfolio eines Fonds 
vom Handel ausgesetzt, können die Verwaltungsratsmitglieder die 
Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Fonds aussetzen.

Infolge der Handelslimits der chinesischen Wertpapierbörsen für 
chinesische A‑Aktien kann es erforderlich sein, dass die Gesellschaft 
den Handel mit den Anteilen eines Fonds gemäss Abschnitt 
„Aussetzung“ des Prospekts aussetzt. Dies kann für den Fonds mit 
Verlusten verbunden sein.

Besteuerung	in	der	VR	China
Die Steuervorschriften der VR China unterliegen Änderungen, 
möglicherweise auch mit rückwirkendem Effekt. Änderungen der 
Steuervorschriften der VR China könnten erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf einen Fonds und seine Anlagen haben. So 
könnten sie die Renditen schmälern, den Wert der Anlagen des 
Fonds mindern und unter Umständen das vom Fonds investierte 
Kapital beeinträchtigen.

Obgleich mit dem Gesetz über die Besteuerung von 
Unternehmensgewinnen in der VR China angestrebt 
wurde, die Anwendung bestimmter Vorschriften zur 
Unternehmensgewinnbesteuerung zu klären, bestehen nach wie 
vor erhebliche Unsicherheiten. Diese Unsicherheiten können den 
Fonds daran hindern, die Steuerergebnisse zu erzielen, die er 
mit der Strukturierung seiner Anlagen in der VR China angestrebt 
hat. Laut Rundschreiben (Caishui) 2014 Nr. 79 vom 14. November 
2014, das das Finanzministerium der VR China, die staatliche 
Steuerverwaltung und die CRSC gemeinsam („Rundschreiben 
Nr. 79“) herausgegeben haben, sind Kapitalgewinne, die 
RQFIIs mit dem Handel mit chinesischen A‑Aktien und 
anderen Anlagen in Eigenkapitalbeteiligungen in der VR China 
erzielen, ab dem 17. November 2014 vorübergehend von der 
Unternehmensgewinnsteuer befreit. Kapitalgewinne, die RQFIIs vor 
dem 17. November 2014 erzielt haben, unterliegen jedoch gemäss 
geltendem Recht der Unternehmensgewinnbesteuerung. Obwohl 
die Steuerbehörden in der VR China weiterhin berechtigt sind, die 
von RQFIIs vor dem 17. November 2014 realisierten Kapitalgewinne 
zu besteuern, bleibt es in der Praxis unklar, wann sie mit der 
Erhebung dieser Steuer beginnen werden und wie sie berechnet 
wird. Die Kapitalgewinne, die ein Fonds ab dem 17. November 2014 
mit der Veräusserung von Aktien in der VR China (einschliesslich 
chinesischer A‑Aktien) durch RQFIIs realisiert, sind folglich 
vorübergehend von der Kapitalgewinn(‑quellen‑)steuer befreit. Es 
ist jedoch ungewiss, wie lange die vorübergehende Steuerbefreiung 
in Kraft bleibt.

Es gibt keine Garantie, dass die vorübergehende Steuerbefreiung 
für RQFIIs und Stock Connect, die oben und nachstehend 
im Unterabschnitt „Mit Stock Connect verbundene Risiken – 
Besteuerungsrisiko“ erläutert ist, auch künftig Anwendung findet, 
nicht abgeschafft oder nachträglich erneut verhängt wird und keine 
neue steuerliche Vorschrift oder Praxis speziell für RQFIIs und 
Stock Connect veröffentlicht wird. Diese Unsicherheiten können 
sich zum Vorteil oder Nachteil der Anteilsinhaber auswirken und die 
Wertentwicklung eines Fonds beeinflussen.

Mit	dem	Renminbi	verbundene	Risiken
Mit dem Renminbi verbundene Währungsrisiken. Seit 2005 ist der 
Wechselkurs des Renminbi nicht mehr an den US‑Dollar gekoppelt. 
Der Renminbi wurde nun auf ein kontrolliertes System flexibler 
Wechselkurse umgestellt, das auf der Angebot‑Nachfrage‑Situation 
auf dem Markt unter Berücksichtigung eines Fremdwährungskorbs 

beruht. Der tägliche Handelskurs des Renminbi in anderen grossen 
Währungen auf dem Interbanken‑Devisenmarkt darf innerhalb 
eines engen Bands um den von der PBOC veröffentlichten Leitkurs 
schwanken. Da die Wechselkurse in erster Linie auf Marktkräften 
beruhen, sind die Wechselkurse des Renminbi gegenüber anderen 
Währungen einschliesslich des US‑Dollar abhängig von externen 
Faktoren.

Der RMB ist gegenwärtig keine frei konvertierbare Währung, 
da sie der Wechselkurskontrolle, der Finanzpolitik und den 
Kapitalverkehrsbeschränkungen der chinesischen Regierung 
unterliegt. Es gibt derzeit keine Limits für die Kapitalrückführung, die 
den Fonds betreffen. Falls sich diese Politik künftig ändern sollte, 
kommt es möglicherweise zur Beeinträchtigung der Position des 
Fonds oder der Anteilsinhaber.

Da der betreffende Fonds auf USD lautet, sind die Anteilsinhaber 
den Schwankungen des Wechselkurses des RMB gegenüber 
der Basiswährung des Fonds ausgesetzt. Aufgrund des 
Wechselkursrisikos können ihnen erhebliche Kapitalverluste 
entstehen. Es gibt keine Zusicherung, dass der RMB nicht abwertet, 
wobei in diesem Fall der Wert ihrer Anlagen beeinträchtigt wird.

Mit dem Offshore‑RMB verbundenes Marktrisiko. Der Onshore‑
RMB („CNY“), die einzige amtliche Währung der VR China, wird bei 
sämtlichen Finanzgeschäften der natürlichen Personen, des Staats 
und der Gesellschaften in der VR China („Onshore‑RMB‑Markt“) 
verwendet. Hongkong ist der erste Rechtsraum, der die Bildung von 
RMB‑Einlagen ausserhalb der VR China erlaubt („Offshore‑RMB‑
Markt“). Seit Juni 2010 wird der Offshore‑RMB („CNH“) amtlich 
gehandelt und gemeinsam von der Hongkonger Währungsbehörde 
(Hong Kong Monetary Authority, HKMA) und der PBOC reguliert. 
Aufgrund der grenzüberschreitenden Kapitalverkehrskontrollen 
zwischen Hongkong und China sind der Onshore‑RMB‑Markt und 
der Offshore‑RMB‑Markt in gewissem Masse getrennt. Die Märkte 
können hinsichtlich des Renminbi unterschiedlichen regulatorischen 
Vorschriften unterliegen. Es ist daher möglich, dass der CNY zu 
einem anderen Wechselkurs als der CNH gehandelt wird. Aufgrund 
der starken Nachfrage wird der CNH höher als der CNY gehandelt, 
obwohl gelegentlich auch das Gegenteil zu beobachten ist. Die 
Anlagen eines Fonds können sowohl auf CNY als auch auf CNH 
lauten, so dass er mit grösseren Wechselkursrisiken und/oder 
höheren Anlagekosten verbunden sein kann (zum Beispiel bei 
Umtausch anderer Währungen in Renminbi zum CNH‑Wechselkurs).

Das aktuelle Volumen der auf RMB lautenden finanziellen 
Vermögenswerte ausserhalb der VR China ist allerdings begrenzt. 
Darüber hinaus werden teilnehmende zugelassene Institute von der 
HKMA verpflichtet, auf RMB lautende Vermögenswerte in Höhe von 
insgesamt nicht weniger als 25% ihrer RMB‑Einlagen zu unterhalten 
(unter anderem in Form von in Hongkong vom Finanzministerium 
der VR China begebenen RMB‑Staatsanleihen, von auf dem 
Interbanken‑Anleihemarkt der VR China erworbenen Anleihen, RMB‑
Zahlungsmitteln und der Salden der Abrechnungskonten des Instituts 
bei RMB‑ Clearingbanken), was die Verfügbarkeit von RMB, die die 
teilnehmenden zugelassenen Institute für Umtauschdienstleistungen 
zugunsten ihrer Kunden nutzen können, weiter begrenzt. Die am 
RMB‑Geschäft teilnehmenden Banken erhalten von der PBOC keine 
direkte RMB‑Liquidität. Die Renminbi‑Clearingbank hat nur Zugang 
zu Onshore‑Liquidität von der PBOC (vorbehaltlich der von ihr 
festgelegten jährlichen und vierteljährlichen Quoten), um sich aus 
einigen wenigen Transaktionstypen ergebende offene Positionen 
der teilnehmende Banken glattzustellen, so unter anderem solche, 
die sich aus dem Währungsumtausch im grenzüberschreitenden 
Handel der Unternehmen ergeben. Die Renminbi‑Clearingbank 
ist nicht verpflichtet, für teilnehmende Banken offene Positionen 
glattzustellen, die sich aus anderen Wechselkursgeschäften oder 
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Umtauschdienstleistungen ergeben, und die teilnehmenden Banken 
müssen zur Glattstellung solcher offenen Positionen RMB auf dem 
Offshore‑RMB‑Markt beziehen.

Es wird zwar erwartet, dass der Offshore‑RMB‑Markt weiter an Tiefe 
und Breite gewinnen wird, doch unterliegt sein Wachstum aufgrund 
der Devisengesetze und ‑vorschriften in der VR China zahlreichen 
Beschränkungen. Es gibt keine Zusicherung, dass es künftig nicht 
zur Verkündung, Aufhebung oder Änderung neuer Gesetze und 
Vorschriften in der VR China kommt, die einen beschränkenden 
Effekt auf die Offshore‑Verfügbarkeit des RMB haben. Die begrenzte 
Verfügbarkeit des RMB ausserhalb der VR China kann die Liquidität 
des Fonds beeinflussen. Insofern ein Co‑ Investment‑Manager 
RMB auf dem Offshore‑RMB‑Markt beziehen muss, gibt es keine 
Zusicherung, dass er hierzu, wenn überhaupt, zu befriedigenden 
Bedingungen in der Lage sein wird.

Mit dem Offshore‑RMB („CNH“) verbundenes Überweisungsrisiko. 
Der RMB ist gegenwärtig keine frei konvertierbare Währung. Die 
Regierung der VR China reguliert nach wie vor den Umtausch des RMB 
in Fremdwährungen, obwohl sie die Kontrolle von routinemässigen 
Fremdwährungstransaktionen auf Girokonten im Laufe der Jahre 
erheblich verringert hat. Teilnehmenden Banken in Hongkong ist es 
im Rahmen eines im Juli 2009 eingeführten Pilotprojekts gestattet, 
auf RMB lautende Handelsgeschäfte abzuwickeln. Hierbei handelt 
es sich um Bewegungen auf Girokonten. Das Pilotprojekt wurde im 
Juni 2010 verlängert und auf 20 Provinzen und Stadtgemeinden in 
der VR China ausgedehnt. Ausserdem ist es nun möglich, RMB‑
Handelsgeschäfte und andere Girokontoposten weltweit in allen 
Ländern abzuwickeln. Am 25. Februar 2011 veröffentlichte das 
Handelsministerium (MOFCOM) das Rundschreiben über Fragen zur 
Steuerung der Auslandinvestitionen („MOFCOM‑Rundschreiben“). 
Das MOFCOM‑Runschreiben stellt fest, dass Auslandsinvestoren, 
die Investitionen in der VR China (gleich ob durch Gründung 
eines neuen Unternehmens, Erhöhung des Grundkapitals eines 
bestehenden Unternehmens, Erwerb eines Inlandsunternehmens 
oder Bereitstellung von Kreditfazilitäten) in RMB tätigen wollen, die 
sie im grenzüberschreitenden Handel erworben oder ausserhalb 
der VR China rechtmässig erhalten haben, dafür die vorherige 
schriftliche Zustimmung des MOFCOM einholen müssen. Im 
MOFCOM‑Rundschreiben wird zwar ausdrücklich festgehalten, 
dass für eine Rücküberweisung von RMB in die VR China die 
vorherige schriftliche Zustimmung des MOFCOM erforderlich ist, 
doch ist es möglich, dass Auslandsinvestoren für Transaktionen 
in Kapitalkonten darüber hinaus auch die Genehmigung anderer 
Aufsichtsbehörden der VR China, etwa der PBOC und der SAFE, 
benötigen. Da weder die PBOC noch die SAFE einschlägige 
Vorschriften für die Überweisung von RMB in die VR China zur 
Abrechnung von Kapitalkontoposten verkündet haben, können 
Auslandsinvestoren für die Zwecke eines Kapitalkontos, etwa ein 
Darlehen oder eine Kapitaleinlage der Gesellschafter, nur CNH in 
die VR China überweisen, nachdem sie die besondere fallweise 
erteilte Genehmigung der zuständigen Behörden eingeholt haben. 
Es gibt keine Zusicherung, dass die Regierung der VR China die 
grenzüberschreitenden RMB‑Überweisungen künftig weiterhin 
schrittweise freigeben wird, dass sie das im Juli 2009 eingeführte (im 
Juni 2010 verlängerte) Pilotprojekt nicht einstellt und dass künftig 
nicht neue Vorschriften in der VR China verkündet werden, die die 
Überweisung von RMB in die VR China oder ausserhalb der VR 
China beschränken oder unterbinden. Dies könnte schwerwiegende 
nachteilige Auswirkungen auf den Betrieb eines Fonds haben. 
Der Fonds könnte beispielsweise beschränkt werden, Anteile 
zurückzunehmen und die Rücknahmeerlöse in RMB zu zahlen, und 
die Gesellschaft daran gehindert werden, Anteile zu schaffen und in 
bar zurückzunehmen und so mit den zugrunde liegenden Kunden in 
RMB abzurechnen.

Derzeit ist die Bank of China (Hong Kong) Limited die einzige 
Clearingbank für CNH in Hongkong. Eine Clearingbank ist eine 
Offshore‑Bank, die von der PBOC zur Glattstellung der Netto‑RMB‑
Positionen anderer teilnehmender Banken Finanzmittel in RMB 
erhalten kann. Die Bank of China (Hong Kong) Limited nahm ihren 
RMB‑Clearingservice nach ihrer Bestellung durch die PBOC im 
Februar 2004 auf.

Die Überweisung von auf RMB‑lautenden Geldern nach China hängt 
möglicherweise von den technischen Systemen ab, die die Bank of 
China (Hong Kong) Limited für diese Zwecke entwickelt hat, und es 
kann keine Zusicherung geben, dass es bei Überweisungen nicht zu 
Verzögerungen kommt.

Kürzlich wurden in Grossbritannien wesentliche Schritte zur 
Verbesserung der RMB‑Liquidität unternommen. So kam es unter 
anderem im Oktober 2013 zu einer Vereinbarung zwischen China 
und dem Vereinigten Königreich, die die direkte Konvertierbarkeit 
zwischen RMB und GBP zum Gegenstand hatte. Auch gab es im 
Vereinigten Königreich im November 2013 Überlegungen, eine 
Clearingbank für Offshore‑RMB in London zu errichten.

Mit	dem	RQFII‑System	verbundene	Risiken
RQFII‑Risiko. Fonds sind keine RQFII, können aber Zugang zu 
chinesischen A‑Aktien oder sonstigen zulässigen Anlagen erlangen, 
indem sie die RQFII‑Quoten eines RQFII direkt nutzen. Unter 
dem Vorbehalt, dass GAM International Management Limited als 
Co‑Investment‑Manager die notwendige RQFII‑Lizenz erlangt, darf 
ein Fonds, sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, direkt 
in RQFII‑zulässigen Anlagen anlegen.

Anleger sollten beachten, dass der RQFII‑Status des Co‑Investment‑
Managers im Insolvenzfall oder bei Verletzung der RQFII‑
Massnahmen (im nachstehenden Sinne) vorübergehend ausser Kraft 
gesetzt oder widerrufen werden kann, was unter Umständen einen 
nachteiligen Effekt auf die Wertentwicklung des betreffenden Fonds 
hat, da der Fonds dann möglicherweise seine Wertpapierbestände 
veräussern muss.

Darüber hinaus kann die chinesische Regierung den RQFIIs 
Beschränkungen auferlegen, die die Liquidität und Wertentwicklung 
eines Fonds beeinträchtigen. Die SAFE reguliert und überwacht 
die Rückführung von Geldern aus der VR China durch die RQFII 
gemäss seines „Rundschreibens über Fragen bezüglich des 
Pilotprojekts für Anlagen qualifizierter ausländischer institutioneller 
Renminbi‑Investoren in inländischen Wertpapieren“ (die „RQFII‑
Massnahmen“). Für das Kapital, das offene RQFII‑Fonds 
überweisen (zum Beispiel die Fonds innerhalb der Gesellschaft), 
wird keine Veräusserungssperrre verhängt. Kapitalrückführungen, 
die RQFIIs für einen offenen RQFII‑Fonds in RMB vornehmen, 
sind derzeit täglich gestattet, und unterliegen weder 
Rückführungsbeschränkungen noch der vorherigen Genehmigung 
der SAFE, obwohl die Verwahrstelle in der VR China Echtheits‑ 
und Konformitätsprüfungen durchführt und der SAFE monatlich 
Berichte über die Überweisungen und Kapitalrückführungen vorlegt. 
Es gibt jedoch keine Zusicherung, dass sich die Vorschriften und 
Verordnungen in der VR China nicht ändern oder dass künftig keine 
Rückführungsbeschränkungen eingeführt werden. Ferner können 
Änderungen an den Vorschriften und Verordnungen in der VR China 
rückwirkend in Kraft treten. Etwaige Rückführungsbeschränkungen 
für investiertes Kapital und Nettogewinne können es dem Fonds 
erschweren, die Rücknahmeanträge der Anteilsinhaber zu erfüllen. 
Da die chinesische Verwahrstelle ferner die Echtheit und Konformität 
einer Kapitalrückführung prüft, kann sie von ihr bei Nicht‑Einhaltung 
der RQFII‑Vorschriften verzögert oder sogar abgelehnt werden. 
In diesem Fall ist zu erwarten, dass die Rücknahmeerlöse dem 
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zurückgebenden Anteilsinhaber so bald wie möglich nach Abschluss 
der Rückführung der betroffenen Gelder gezahlt werden.

Die Regelungen und Beschränkungen der RQFII‑Vorschriften gelten 
im Allgemeinen für den RQFII als Ganzes und nicht einfach nur 
für die Anlagen des betreffenden Fonds. Die RQFII‑Vorschriften 
sehen vor, dass die SAFE die Quoten kürzen oder annullieren 
kann, wenn der RQFII nicht gelingt, seine RQFII‑Quoten innerhalb 
eines Jahres nach Zuteilung effektiv zu nutzen. Wenn die SAFE die 
Quoten des RQFII kürzt, kann dies die Fähigkeit des Co‑Investment‑
Managers beeinträchtigen, die die Anlagestrategie des betreffenden 
Fonds effektiv zu verfolgen. Andererseits ist die SAFE befugt, 
aufsichtsrechtliche Sanktionen zu verhängen, wenn der RQFII oder 
die chinesische Verwahrstelle gegen Bestimmungen der RQFII‑
Massnahmen verstösst. Derartige Verstösse könnten den Widerruf 
der Quoten des RQFII oder andere aufsichtsrechtliche Sanktionen 
zur Folge haben und den Teil der RQFII‑Quote beeinträchtigen, der 
für die Anlagen des Fonds zur Verfügung steht.

Mit den RQFII‑Quoten verbundene Risiken. Anleger sollten 
beachten, dass es keine Zusicherung gegeben werden kann, dass 
der Co‑Investment‑Manager seinen einmal erhaltenen RQFII‑Status 
aufrechterhalten oder zusätzliche RQFII‑Quoten beschaffen kann. Es 
ist daher möglich, dass der Anteil eines Fonds an den RQFII‑Quoten 
nicht ausreicht, um alle Zeichnungen des Fonds zu erfüllen, und es 
infolge dessen erforderlich sein kann, eine Zeichnung abzulehnen. 
Sofern in der betreffenden Ergänzung angegeben, beabsichtigt 
ferner jeder betreffende Fonds, in der VR China über die RQFII‑
Quote des Co‑ Investment‑Managers anzulegen, von der er als 
RQFII‑Inhaber ihm einen Anteil zur Verfügung stellt. Entsprechend 
können die Anlagen eines Fonds in der VR China vom zugeteilten 
Anteil an der RQFII‑Quote begrenzt sein. Es ist möglich, dass der 
Fonds weitere Zeichnungen nicht annehmen kann, weil es dem 
Co‑Investment‑Manager nicht gelingt, eine zusätzliche RQFII‑Quote 
zu beschaffen, und dass der Fonds daher möglicherweise nicht in 
der Lage ist, weitere Grössenvorteile zu erzielen oder anderweitig 
von einer stärkeren Kapitalbasis zu profitieren.

Anwendung der RQFII‑Regelungen. Die RQFII‑Vorschriften, die 
vorstehend im Abschnitt „Qualifizierte	ausländische	institutionelle	
Renminbi‑Investoren“ erläutert worden sind, befinden sich in der 
Frühphase ihrer Anwendung, und hinsichtlich ihrer Gültigkeit und 
Entwicklung können Unsicherheiten bestehen. Die Anwendung 
dieser Regelungen hängt möglicherweise von Auslegung der 
zuständigen chinesischen Behörden ab. Die chinesischen Behörden 
und Aufsichtsorgane wurde in den Investitionsvorschriften ein 
grosser Ermessensspielraum eingeräumt, und es gibt weder 
Präzedenzfälle noch Gewissheit, wie dieser Ermessenspielraum 
heute oder in Zukunft genutzt wird.

Etwaige Änderungen der einschlägigen Regelungen können 
die Anlage der Anteilsinhaber in einen Fonds beeinträchtigen. 
Im schlechtesten Fall können die Verwaltungsratsmitglieder 
beschliessen, den betreffenden Fonds einzustellen, wenn es 
aufgrund von Änderungen in der Anwendung der einschlägigen 
Regelungen weder rechtmässig noch wirtschaftlich vertretbar ist, 
den Fonds zu betreiben.

Verwahrungsrisiko. Die chinesische Verwahrstelle nimmt das 
Eigentum des betreffenden Fonds in Verwahrung oder in ihre 
Verfügungsgewalt und hält es zu treuen Händen für die Anteilsinhaber. 
Das in den Wertpapierkonten gehaltene/gutgeschriebene 
Vermögen wird vom eigenen Vermögen der chinesischen 
Verwahrstelle getrennt und unabhängig gehalten. Anleger sollten 
jedoch beachten, dass die Zahlungsmittel, die bei der chinesischen 
Verwahrstelle in den Kassenkonten eines Fonds (die im Namen des 
Co‑Investment‑Managers als RQFII‑Inhaber und des betreffenden 

Fonds als Teilfonds der Gesellschaft geführt werden) eingelegt 
sind, nach dem Recht der VR China nicht getrennt werden, sondern 
eine Verbindlichkeit der chinesischen Verwahrstelle gegenüber 
dem Fonds als Einleger darstellen. Diese Zahlungsmittel werden 
mit Zahlungsmitteln zusammengefasst, die anderen Kunden oder 
Gläubigern der chinesischen Verwahrstelle gehören. Bei Konkurs 
oder Liquidation der chinesischen Verwahrstelle hat der Fonds keine 
eigenen Rechte auf die Zahlungsmittel, die in diesen Kassenkonten 
hinterlegt wurden, und der Fonds ist ein nicht bevorrechtigter 
Gläubiger, gleichrangig mit allen anderen nicht bevorrechtigten 
Gläubigern der chinesischen Verwahrstelle.

Ein Fonds kann bei der Eintreibung dieser Schuld mit Schwierigkeiten 
und/oder Verzögerungen konfrontiert sein oder sie nicht vollständig 
oder gar nicht eintreiben. In diesem Fall wird der Fonds Verluste 
hinnehmen müssen.

Wenn darüber hinaus die chinesische Verwahrstelle bei der 
Abrechnung einer Transaktion oder Übertragung von Geldern oder 
Wertpapieren in der VR China ausfällt, kann es zu Verzögerungen 
bei der Wiedererlangung seiner Vermögenswerte kommen, was sich 
wiederum auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirkt.

Maklerrisiko in der VR China. Die Transaktionen können von den 
Maklern in der VR China ausgeführt werden, die der RQFII bestellt 
hat. In der Praxis kann für jede Börse in der VR China nur ein Makler 
in der VR China bestellt werden. Ein Fonds hängt an jeder Börse 
in der VR China nur auf einem einzigen Wertpapiermakler ab, bei 
dem es sich um denselben in der gesamten VR China handeln 
kann. Falls der Co‑Investment‑Manager nicht in der Lage ist, seinen 
designierten Makler in der VR China zu verwenden, wird der Betrieb 
des betreffenden Fonds beeinträchtigt. Der Betrieb des Fonds kann 
ferner von beliebigen Handlungen oder Unterlassungen des Maklers 
in der VR China beeinträchtigt werden.

Wenn nur ein einziger Makler in der VR Chna bestelt wird, zahlt ein 
Fonds nicht unbedingt die geringste Courtage, die auf dem Markt 
verfügbar ist. Der RQFII‑Inhaber jedoch berücksichtigt bei der 
Auswahl des Maklers in der VR China die Wettbewerbsfähigkeit 
der Provisionen, die Grösse der relevanten Order, die 
Ausführungsstandards sowie weitere Faktoren.

Es besteht das Risiko, dass ein Fonds aufgrund des Ausfalls, 
Konkurses oder Ausschlusses des Maklers in der VR China Verluste 
erleiden kann. In diesem Fall kann der Fonds bei der Ausführung einer 
Transkation und in der Folge auch der Nettoinventarwert des Fonds 
beeinträchtigt werden. Vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und 
Vorschriften trifft der Co‑Investment‑Manager Vorkehrungen, um 
sich selbst zu überzeugen, dass die Makler in der VR China über 
angemessenen Verfahren verfügen, um die Wertpapiere des Fonds 
von den eigenen Wertpapieren ordnungsgemäss zu trennen.

Mit der Prämie aufgrund ungenügender RQFII‑Quote verbundene 
Risiken. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass 
zusätzliche RQFII‑Quoten beschafft werden können, um 
die Zeichnungsanträge vollständig zu erfüllen, so dass die 
Verwaltungsgesellschaft diese Anträge ablehnen wird. Die führt 
möglicherweise dazu, dass die Verwaltungsratsmitglieder einen 
Fonds für weitere Zeichnungen schliessen müssen.

Mit	dem	Handel	und	der	Abrechnung	von	RMB	
verbundene	Risiken
Risiken, die mit der nicht auf RMB lautenden oder verspätet 
abgerechneten Rücknahme verbunden sind. Gegenwärtig kann 
der RMB nicht frei in die VR China überwiesen werden, und 
Überweisungen unterliegen gewissen Beschränkungen. Falls 
die Überweisungen von RMB von Hongkong in die VR China 
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unterbrochen sind, kann sich dies auf die Möglichkeit des Fonds, 
chinesische A‑Aktien zu kaufen, auswirken. Infolge dessen kann ein 
Fonds nicht imstande sein, seine Ziele vollständig zu erfüllen.

Wenn andererseits die Überweisung oder Zahlung von 
auf RMB lautenden Geldern zur Rücknahme von Anteilen 
in aussergewöhnlichen Fällen aufgrund rechtlicher oder 
regulatorischer Umstände ausserhalb der Kontrolle des 
Co‑Investment‑Managers nach seiner Ansicht nicht wie üblich 
durchgeführt werden kann, können die Rücknahmeerlöse verspätet 
oder, falls in aussergewöhnlichen Fällen erforderlich, in US‑Dollar 
statt in RMB gezahlt werden (zum vom Co‑Investment‑Manager 
bestimmten Wechselkurs ). Daher besteht das Risiko, dass die 
Anteilsinhaber eine verspätete Abrechnung in RMB erhalten oder 
die Rücknahmeerlöse nicht in RMB vereinnahmen können (d.h. 
diese Erlöse werden möglicherweise in US‑Dollar gezahlt).

Mit	den	Stock‑Connect‑Systemen	verbundene	Risiken

Begrenzung der Kontingente

Die Stock‑Connect‑Systeme unterliegen Kontingentbegrenzungen. 
Insbesondere gelten für sie Tageskontingente, die nicht dem 
Fonds gehören und nur in der Reihenfolge des Auftragseingangs 
genutzt werden können. Ist das Tageskontingent ausgeschöpft, 
werden neue Kaufaufträge abgelehnt (Anleger können ihre 
grenzüberschreitenden Wertpapiere jedoch unabhängig vom 
Kontingentsaldo weiter verkaufen). Die Kontingentbegrenzungen 
können daher die Möglichkeiten des betreffenden Fonds, über 
die Stock‑Connect‑Systeme in chinesischen A‑Aktien anzulegen, 
zeitweilig einschränken, so dass der betreffende Fonds seine 
Anlagestrategie nicht effektiv verfolgen kann.

Besteuerungsrisiko

Laut Rundschreiben (Caishui) 2014 Nr. 81 vom 14. November 
2014, das das Finanzministerium der VR China, die staatliche 
Steuerverwaltung und die CRSC gemeinsam herausgegeben 
haben, geniessen Kapitalgewinne, die der Fonds mit dem über 
die Stock‑Connect‑Systeme laufenden Handel zugelassener 
chinesischer A‑Aktien an der SSE und der SZSE realisiert hat, in 
der VR China gegenwärtig eine vorübergehende Befreiung von der 
Einkommen‑ und Körperschaftsteuer. Es ist jedoch ungewiss, wann 
diese Befreiung ausläuft und ob nicht künftig andere Steuern für 
den über die Stock‑Connect‑Systeme laufenden Handel an der SSE 
gelten. Die mit SSE‑ und SZSE‑Wertpapieren erzielten Dividenden 
werden in der VR China an der Quelle mit einem Satz von 10% 
besteuert. Davon ausgenommen sind Anleger mit einer steuerlichen 
Ansässigkeit in Ländern, deren Besteuerungsabkommen mit China 
vorsieht, dass ein auf Dividenden anwendbarer Steuersatz von 
unter 10% in der Zuständigkeit der entsprechenden Steuerbehörde 
liegt. In der VR China fällt ferner für über die Stock‑Connect‑
Systeme laufende Geschäfte mit SSE‑ und SZSE‑Wertpapieren eine 
Stempelsteuer an. Es bestehen Unsicherheiten in der Frage, wie die 
Richtlinien in der Praxis umgesetzt werden. Darüber hinaus können 
die Steuerbehörden in der VR China jederzeit weitere Richtlinien für 
die steuerlichen Konsequenzen für SSE‑ und SZSE‑Wertpapiere 
veröffentlichen und sich die steuerlichen Positionen eines Fonds in 
der VR China infolge dessen entsprechend ändern.

Dem gemäss bildet ein Fonds erst Rückstellungen für Einkommen‑
und Körperschaftsteuern auf realisierte und unrealisierte Gewinne, 
die in der VR China im über Stock Connect laufenden Handel 
mit SSE‑ und SZSE‑Wertpapieren erzielt werden, wenn sie 
von einer weiteren Richtlinie der Steuerbehörden der VR China 
vorgeschrieben werden.

Rechtliches und wirtschaftliches Eigentum

Die Depotbank/Unterverwahrstelle hält die SSE‑ und SZSE‑
Aktien für den Fonds in Depots im von der HKSCC als zentrale 
Wertpapierverwahrstelle geführten Hong Kong Central Clearing 
and Settlement System. Die HKSCC wiederum hält die SEE‑ und 
SZSE‑Aktien als bevollmächtige Inhaberin (Nominee) durch ein 
Sammelwertpapierdepot, das in ihrem Namen für beide Sock‑
Connect‑Systeme bei ChinaClear registriert ist. Das genaue Wesen 
und die Rechte des Fonds als wirtschaftlicher Eigentümer der SSE‑ 
und SZSE‑Aktien durch HKSCC als Nominee wurden in der VR China 
rechtlich nicht genau definiert. Es fehlt im Recht der VR China eine 
klare Definition und Abgrenzung von „rechtlichem Eigentum“ und 
„wirtschaftlichem Eigentum“, und bisher gab es vor den Gerichten 
der VR China nur wenige Fälle, die eine Nominee‑Depotstruktur 
zum Gegenstand hatten. Die genaue Form und die Verfahren zur 
Durchsetzung der Rechte und Interessen des Fonds sind daher nach 
dem Recht der VR China unsicher. Aufgrund dieser Unsicherheit 
ist in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die HKSCC in Hongkong 
Gegenstand einer Zwangsliquidation wird, keineswegs klar, ob die 
SSE‑ und SZSE‑Aktien als das wirtschaftliche Eigentum des Fonds 
oder als Teil des allgemeinen Vermögens der HKSCC angesehen 
werden, das zur Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung steht.

Bei einem Ausfall von ChinaClear handelt HKSCC gemäss den 
Anweisungen seiner teilnehmenden Mitglieder, um Massnahmen 
gegen die Emittenten der über die Stock‑Connect‑Systeme 
gehaltenen Wertpapiere zu ergreifen. Jedoch können die 
Regressmöglichkeiten bei einem Ausfall von ChinaClear genauso 
wie bei Anlagen in chinesischen A‑Aktien, die im Rahmen von 
Vereinbarungen mit chinesischen Banken getätigt werden, begrenzt 
sein. Folglich ist es bei einem Ausfall von ChinaClear möglich, dass 
dem Fonds Verluste oder die über die Stock‑Connect‑Systeme 
gehandelten Wertpapiere nicht vollständig ersetzt werden oder dass 
sich das Verfahren zu deren Wiedererlangung verzögert.

Aussetzungsrisiko

Die SEHK, SSE und SZSE behalten sich jeweils das Recht vorden 
Handel, falls nötig, auszusetzen, um einen ordnungsgemässen 
und fairen Markt und die umsichtige Steuerung der Risiken zu 
gewährleisten. Vor einer Aussetzung wird die Zustimmung der 
zuständigen Aufsicht eingeholt. Wenn eine Aussetzung in Kraft tritt, 
wirkt sich dies nachteilig auf den Zugang des Fonds zum Markt der 
VR China aus.

Handelsunterschiede

Stock Connect ist nur an den Tagen in Betrieb, an denen die Märkte 
sowohl in der VR China als auch in Hongkong für den Handel geöffnet 
sind und für die die Banken beider Märkte an den entsprechenden 
Abrechnungstagen öffnen. Folglich besteht die Möglichkeit, dass es 
für den Markt der VR China ein üblicher Handelstag ist, ein Fonds 
aber nicht über Stock Connect mit chinesischen A‑Aktien handeln 
kann. Infolge dessen unterliegt ein Fonds unter Umständen in 
Phasen, in denen nicht über Stock Connect gehandelt wird, dem 
Kursschwankungsrisiko chinesischer A‑Aktien.

Betriebsrisiko

Die Stock‑Connect‑Systeme beruhen auf der Funktionsfähigkeit 
der betrieblichen Systeme der betreffenden Marktteilnehmer. 
Marktteilnehmer können an diesem Programm teilnehmen, wenn 
sie, ihre EDV und ihr Risikomanagement gewisse von der jeweiligen 
Börse und/oder Clearingstelle festgelegte Anforderungen erfüllen.

Die Wertpapier‑ und Rechtssysteme der beiden Märkte weisen 
erhebliche Unterschiede auf, und möglicherweise müssen sich 
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die Marktteilnehmer laufend mit den sich aus ihnen ergebenden 
Fragen befassen.

Es gibt keine Zusicherung, dass die Systeme der SEHK und der 
Marktteilnehmer ordnungsgemäss funktionieren und künftig an 
die Änderungen und Entwicklungen in beiden Märkten angepasst 
werden. Falls die relevanten Systeme nicht ordnungsgemäss 
funktionieren, könnte der über das Programm laufende Handel in 
beiden Märkten gestört sein. Es ist möglich, dass sich dies nachteilig 
auf den Zugang des Fonds zum Markt der chinesischen A‑Aktien 
(und somit auf die Umsetzung seiner Anlagestrategie) auswirkt.

Clearing‑ und Abrechnungsrisiko

Die HKSCC und ChinaClear haben Clearingverbindungen 
geschaffen, und jede Partei ist ein Teilnehmer der jeweils 
anderen Partei, um das Clearing und die Abrechnung der 
grenzüberschreitenden Handelsgeschäfte zu erleichtern. Beide 
Clearingstellen nehmen einerseits in Bezug auf die in ihrem Markt 
eingeleiteten grenzüberschreitenden Handelsgeschäfte das 
Clearing und die Abrechnung mit ihren Teilnehmern vor, andererseits 
verpflichten sie sich, die Clearing‑ und Abrechnungspflichten ihrer 
Clearingteilnehmer mit der Gegenpartei, der anderen Clearingstelle, 
zu erfüllen.

Als nationale zentrale Gegenpartei des Wertpapiermarkts der VR 
China betreibt ChinaClear ein umfassendes Clearing‑, Abrechnungs‑
und Aktieninfrastrukturnetz. Für sein Risikomanagement hat 
ChinaClear einen Rahmen und Messgrössen etabliert, die von der 
CSRC genehmigt und beaufsichtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit, 
das ChinaClear ausfällt, gilt als gering.

Falls ChinaClear ausfällt und zum säumigen Schuldner erklärt wird, 
ist die Haftung der HKSCC für SSE‑ und SZSE‑Aktien gemäss 
seinen Marktverträgen mit den Clearingteilnehmern auf die 
Hilfestellung bei der Verfolgung ihrer Forderungen gegen ChinaClear 
begrenzt. HKSCC sollte in gutem Glauben die Wiedererlangung 
der ausstehenden Aktien und Gelder von ChinaClear auf dem 
Rechtsweg oder im Rahmen der Liquidierung von ChinaClear 
anstreben. In diesem Fall ist es möglich, dass sich das Verfahren zu 
deren Wiedererlangung verzögert oder die Verluste des Fonds von 
ChinaClear nicht vollständig ersetzt werden.

Verkaufsbeschränkungen durch Front‑End‑Überwachung

Die Vorschriften der VR China schreiben vor, dass die Anzahl 
von Aktien in einem Konto vor einem Verkauf ausreichen sollte. 
Andernfalls wird die SSE die betreffende Verkaufsorder ablehnen. 
Die SEHK prüft vor dem Handelsgeschäft die chinesischen A‑Aktien 
in den Verkaufsaufträgen ihrer Teilnehmer (d. h. der Aktienmakler), 
um sicherzustellen, dass nicht über den Bestand hinaus verkauft 
wird.

Hat ein Fonds die Absicht, bestimmte chinesische A‑Aktien in 
seinem Bestand zu verkaufen, muss er sie auf die entsprechenden 
Konten beim Makler übertragen, bevor der Markt am Verkaufstag 
öffnet („Handelstag“). Falls er diesen Termin verpasst, kann er die 
Aktien am Handelstag nicht verkaufen. Aufgrund dieser Vorschrift 
ist der Fonds unter Umständen nicht in der Lage, seine Bestände an 
chinesischen A‑Aktien zeitnah zu veräussern.

Aufsichtsrechtliches Risiko

Es sei darauf hingewiesen, dass die aktuellen Vorschriften der 
Stock‑Connect‑Systeme relativ unerprobt sind und dass man nicht 
mit Gewissheit sagen kann, wie sie angewendet werden. Ferner 
unterliegen die derzeitigen Vorschriften Änderungen. Es kann keine 
Zusicherung gegeben werden, dass die Stock‑Connect‑Systeme 
nicht abgeschafft werden. Die Regulierungsbehörden/Börsen 

können von Zeit zu Zeit neue Vorschriften bezüglich des Betriebs 
und der grenzüberschreitenden rechtlichen Durchsetzbarkeit 
grenzüberschreitender Handelsgeschäfte im Rahmen von Stock 
Connect erlassen. Ein Fonds, der auf den Märkten der VR China 
über die Stock‑Connect‑Systeme anlegen darf, kann von diesen 
Änderungen nachteilig beeinflusst werden.

Ausschluss zugelassener Aktien

Ist eine Aktie aus dem Spektrum der zum Handel über Stock 
Connect zugelassenen Aktien ausgeschlossen worden, kann sie nur 
verkauft werden, während sie zum Kauf gesperrt ist. Dies kann das 
Anlageportfolio oder die Anlagestrategien eines Fonds beeinflussen, 
wenn der Anlageberater beispielsweise eine aus dem Spektrum der 
zugelassenen Aktien ausgeschlossene Aktie erwerben möchte.

Keine Absicherung durch einen Anlegerentschädigungsfonds

Wie im vorstehenden Abschnitt „Anlagen in chinesischen A‑Aktien“ 
dargelegt, werden Anlagen in SSE‑ und SZSE‑Aktien im Rahmen 
der Stock‑Connect‑Systeme über Makler durchgeführt. Sie 
unterliegen dem Risiko, dass diese Makler in ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen. Die Anlagen der Fonds fallen nicht unter den 
Schutz des Anlegerentschädigungsfonds in Hongkong. Da Ausfälle 
bezüglich der über die Stock‑Connect‑Systeme gehandelten SSE‑ 
und SZSE‑Aktien keine Produkte betreffen, die an der SEHK oder der 
Hong Kong Futures Exchange Limited notiert sind oder gehandelt 
werden, sind sie nicht vom Anlegerentschädigungsfonds gedeckt. 
Daher ist der Fonds dem Ausfallrisiko der Makler ausgesetzt, die er 
mit dem Handel mit chinesischen A‑Aktien über die Stock_Connect‑
Systeme betraut hat.:

Risiken in Verbindung mit dem Segment der kleineren und 
mittleren Unternehmen und/oder dem ChiNext‑Markt

Der Fonds kann über das Shenzhen‑Hong Kong Stock Connect in 
das Segment der kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) und/
oder den ChiNext‑Markt der SZSE anlegen. Anlagen in das KMU‑
Segment und/oder den ChiNext‑Markt können für den Fonds und 
seine Anleger erhebliche Verluste zur Folge haben. Es bestehen 
die folgenden zusätzlichen Risiken:

• Höhere Schwankungen der Aktienkurse

Die im KMU‑Segment und/oder ChiNext‑Markt notierten 
Unternehmen sind gewöhnlich aufstrebender Natur mit kleinerem 
operativem Umfang. Sie unterliegen daher höheren Kurs‑ und 
Liquiditätsschwankungen und sind mit höheren Risiken und 
Umschlagshäufigkeiten als Unternehmen verbunden, die im 
Hauptsegment der SZSE notieren.

• Überbewertungsrisiko

Die im KMU‑Segment und/oder ChiNext‑Markt notierten Aktien 
können überbewertet sein, und außergewöhnlich hohe Bewertungen 
sind womöglich nicht nachhaltig. Der Aktienkurs kann aufgrund 
der geringeren Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien anfälliger für 
Manipulationen sein.

• Regulatorische Unterschiede

Die Vorschriften und Regeln sind für die im ChiNext‑Markt notierten 
Unternehmen im Hinblick auf die Rentabilität und das Aktienkapital 
weniger strikt als für die Unternehmen im Hauptsegment oder 
KMU‑Segment.

• Risiko des Verlusts der Börsenzulassung

Es ist für die im KMU‑Segment und/oder ChiNext‑Markt notierten 
Unternehmen üblicher und leichter, die Börsenzulassung zu 
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verlieren. Es kann sich auf den Fonds negativ auswirken, wenn die 
Unternehmen, in die er angelegt ist, ihre Börsenzulassung verlieren.

Politische	und/oder	aufsichtsrechtliche	Risiken
Der Wert des Vermögens eines Fonds kann durch 
Unsicherheitsfaktoren wie internationale politische Entwicklungen, 
Änderung der Regierungspolitik, Steueränderungen, 
Beschränkungen ausländischer Anlagen und Beschränkungen 
der Kapitalrückführung, Devisenkursschwankungen und andere 
Entwicklungen der Gesetze und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in 
Ländern betroffen sein, in denen Anlagen vorgenommen werden. 
Des Weiteren können in bestimmten Ländern, in denen Anlagen des 
Fonds getätigt werden, die Rechtsstruktur sowie die Buchführungs‑, 
Buchprüfungs‑ und Berichterstattungsstandards den Anlegern unter 
Umständen nicht denselben Schutz bieten und nicht dieselben 
Informationen zur Verfügung stellen, wie dies im Allgemeinen an den 
führenden Wertpapiermärkten der Fall wäre.

Brexit
Die Gesellschaft sieht sich zum Datum des vorliegenden Prospekts 
den möglichen Risiken in Verbindung mit dem Referendum über 
die fortgesetzte Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in 
der EU ausgesetzt. Die Abstimmung fand am 23. Juni 2016 statt 
und führte zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Die 
Austrittsentscheidung könnte sich wesentlich und nachteilig auf das 
Aufsichtsrecht auswirken, dem einige der Dienstleistungsanbieter 
und Kontrahenten der Gesellschaft im Vereinigten Königreich 
insbesondere hinsichtlich der Regulierung und Besteuerung 
der Finanzdienstleistungen gegenwärtig unterliegen. Anleger 
sollten beachten, dass die Gesellschaft verpflichtet werden 
kann, Änderungen an der Art seiner Struktur vorzunehmen 
und Dienstleistungsanbieter oder Beauftragte neu einzusetzen, 
zu ersetzen oder zusätzlich zu bestellen und/oder die Bedingungen 
der Bestellung der Personen oder Einrichtungen zu modifizieren, 
die derzeit mit der Erbringung von Leistungen für die Gesellschaft 
beauftragt sind, so unter anderem GAM International Management 
Limited, Wadhwani Asset Management LLP und Wellington 
Management International Limited. Obwohl die Gesellschaft bestrebt 
ist, die Kosten und anderen Konsequenzen dieser Änderungen so 
gering wie möglich zu halten, sollte Anlegern bewusst sein, dass sie 
ganz oder teilweise von der Gesellschaft getragen werden.

Ferner kann die Entscheidung, die EU zu verlassen, zu einer 
erheblichen Volatilität auf den Devisenmärkten führen, was 
wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder 
ihre Dienstleistungsanbieter haben kann. Mit der Entscheidung des 
Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen, kann eine ausgedehnte 
Phase der Unsicherheit einsetzen, da die Austrittsbedingungen 
verhandelt werden. Außerdem ist es möglich, dass einige oder alle 
der verbleibenden 27 Mitglieder der EU und/oder der Eurozone 
destabilisiert werden, was ebenfalls wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Gesellschaft, ihre Dienstleistungsanbieter 
und/oder Kontrahenten haben kann.

Marktkrisen	und	staatliche	Interventionen
Die globalen Finanzmärkte können zuweilen tiefgreifende und 
fundamentale Erschütterungen erleben, die umfangreiche und 
beispiellose staatliche Interventionen nach sich ziehen können. 
Solche Interventionen können unter Umständen mit wenig oder 
ohne Vorankündigung auf „Notfallbasis“ erfolgen. In diesen Fällen 
kann es Marktteilnehmern unmöglich sein, Strategien umzusetzen 
oder das Risiko ihrer offenen Positionen zu kontrollieren.

Foreign	Account	Tax	Compliance	Act	(FATCA)
Der „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA) enthält 
Bestimmungen über die Einhaltung von Steuervorschriften für 
bestimmte Zahlungen und ist Teil des US‑amerikanischen „Hiring 
Incentives to Restore Employment Act 2010“. Diese Bestimmungen 
sehen im Wesentlichen eine Meldepflicht für spezielle US‑Personen 
mit direktem und indirektem Eigentum an Nicht‑US‑Finanzkonten 
und Nicht‑US‑Gesellschaften vor. Die Nichtvorlage der verlangten 
Angaben führt zu einer US‑Quellensteuer in Höhe von 30% auf direkte 
US‑Investitionen (und möglicherweise indirekte US‑Investitionen). 
Zur Vermeidung der US‑Quellensteuer sind US‑Anleger ebenso 
wie Nicht‑US‑Anleger wahrscheinlich verpflichtet, Angaben über 
sich und ihre Anleger zu machen. Zu diesem Zweck haben die 
irische und die US‑amerikanische Regierung am 21. Dezember 
2012 ein zwischenstaatliches Abkommen über die Umsetzung 
des FATCA geschlossen („zwischenstaatliches Abkommen 
Irlands“). Näheres siehe Abschnitt „Einhaltung der US‑Melde‑ und 
Einbehaltungspflichten“.

Insoweit die Gesellschaft in Bezug auf ihre Anlagen wegen FATCA der 
US‑Quellensteuer unterliegt oder nicht zur Einhaltung von FATCA‑
Vorschriften in der Lage ist, darf die im Namen der Gesellschaft 
handelnde Verwaltungsgesellschaft bezüglich der Anlage der 
Anteilsinhaber in der Gesellschaft Massnahmen zur Behebung 
der Nichteinhaltung ergreifen und/oder sicherstellen, dass der 
Quellensteuerabzug wirtschaftlich von demjenigen Anteilsinhaber 
getragen wird, dessen Versäumnis, die erforderlichen Angaben 
vorzulegen oder ein teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut 
zu werden, oder dessen sonstige Handlung oder Unterlassung 
zum Steuerabzug oder zur Nichteinhaltung geführt hat. Zu diesen 
Massnahmen gehört unter anderem die Zwangsrücknahme einiger 
oder aller Anteile dieses Anteilsinhabers an der Gesellschaft.

Anteilsinhaber und interessierte Anleger sollten hinsichtlich 
der US‑staatlichen, bundesstaatlichen, kommunalen und 
ausländischen steuerlichen Melde‑ und Bescheinigungspflichten 
in Verbindung mit einer Anlage in die Gesellschaft ihre eigenen 
Steuerberater hinzuziehen.

Gemeinsamer	Meldestandard
Um die Frage der Offshore‑Steuervermeidung auf globaler Ebene 
anzugehen, entwickelte die OECD den gemeinsamen Meldestandard 
(Common Reporting Standard „CRS“), der sich in weiten Teilen 
am zwischenstaatlichen Ansatz zur Umsetzung von FATCA 
orientiert. Der gemeinsame Meldestandard umfasst einheitliche 
Standards für die Sorgfalts‑, Melde‑ und Austauschpflichten von 
Finanzkonteninformationen. Die teilnehmenden Länder erhalten 
gemäss dem gemeinsamen Meldestandard von den meldenden 
Finanzinstituten jährlich Finanzinformationen über alle Konten, die 
jene aufgrund der einheitlichen Sorgfalts‑ und Meldeverfahren als 
meldepflichtig identifiziert haben, und tauschen diese automatisch 
mit den Austauschpartnern aus. Der erste Informationsaustausch 
wird für 2017 erwartet. Irland hat die Gesetze zur Umsetzung des 
gemeinsamen Meldestandards verabschiedet. Infolge dessen muss 
die Gesellschaft die von Irland verabschiedeten Sorgfalts‑ und 
Meldepflichten einhalten. Die Anteilsinhaber sind daher womöglich 
verpflichtet, der Gesellschaft zusätzliche Angaben vorzulegen, damit 
die Gesellschaft den sich aus dem gemeinsamen Meldestandard 
ergebenden Pflichten nachkommen kann. Bei einem Versäumnis, 
die verlangten Anlagen vorzulegen, ist es möglich, dass der Anleger 
für die resultierenden Strafen oder Belastungen haftet und/oder der 
Zwangsrücknahme seiner Anteile am betreffenden Fonds unterliegt.
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Anteilsinhaber und interessierte Anleger sollten hinsichtlich ihrer mit 
einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Zertifizierungspflichten 
ihren eigenen Steuerberater hinzuziehen.

Verwendung	von	Tochtergesellschaften
Die Gesellschaft darf zu speziellen Zwecken hundertprozentige 
Tochtergesellschaften gründen, mit denen sie in bestimmten 
Hoheitsgebieten das Anlageprogramm eines Fonds voranbringt, 
sofern sie der Ansicht ist, dass sich mit ihnen gemäss den Vorschriften 
der Zentralbank gewisse Kosten eines Fonds mindern lassen. Die 
Errichtung und die Verwaltung solcher Zweckgesellschaften können 
jedoch für einen Fonds mit gewissen erhöhten Kosten verbunden 
sein. Darüber hinaus können die Vorteile, die die Durchführung 
der Anlagetätigkeit durch Tochtergesellschaften mit sich bringt, 
von politischen oder rechtlichen Entwicklungen in den Ländern in 
denen der Fonds investiert, negativ beeinflusst werden. Falls die 
Gesellschaft eine Tochtergesellschaft gründet, wird die betreffende 
Ergänzung hierüber informieren.

Marktstörungen
Jedem Fonds können im Fall von Marktstörungen und anderen 
ausserordentlichen Ereignissen, die die Märkte in einer Weise 
beeinflussen, die nichts mit historischen Kursbeziehungen gemein 
hat, grössere Verluste entstehen. Das Verlustrisiko aus einer 
Entkoppelung von den historischen Kursen wird durch den Umstand 
erschwert, dass bei Marktverwerfungen zahlreiche Positionen 
illiquide werden, was es schwer oder unmöglich macht, Positionen 
glattzustellen, für die sich die Märkte nachteilig entwickeln. Die 
auf dem Markt von Banken, Händlern oder anderen Kontrahenten 
verfügbaren Finanzierungen werden bei Marktstörungen in der 
Regel zurückgefahren. Zudem können durch unerwartete politische 
oder militärische Ereignisse und durch Terroranschläge verursachte 
Marktstörungen bisweilen massive Verluste für einen Fonds zur Folge 
haben. Ereignisse dieser Art führen häufig dazu, dass ansonsten 
historisch nahezu risikofreie Strategien einer beispiellosen Volatilität 
und einem hohem Risiko ausgesetzt sind. Eine Börse kann den 
Handel von Zeit zu Zeit aussetzen oder beschränken. Eine solche 
Aussetzung könnte es für den betreffenden Fonds schwierig 
oder unmöglich machen, die jeweiligen Positionen zu liquidieren, 
wodurch ihm Verluste entstehen könnten. Des Weiteren kann nicht 
garantiert werden, dass Freiverkehrsmärkte ausreichend liquide 
bleiben, damit der betreffende Fonds Positionen glattstellen kann.

Kontrahentenrisiko
Jeder Fonds ist durch Anlagepositionen, die er in Swaps, Optionen, 
Differenzkontrakten, Repogeschäften, inversen Repogeschäften, 
Wertpapierleihgeschäften, Devisentermingeschäften und anderen 
Kontrakten hält, dem Bonitätsrisiko des Kontrahenten ausgesetzt. 
Gerät der Kontrahent mit den geschuldeten Leistungen in Verzug, 
sodass der Fonds seine Rechte in Bezug auf die Anlagen in 
seinem Portfolio entweder nicht pünktlich oder überhaupt nicht 
ausüben kann, können ihm sowohl ein Wertverlust seiner Position 
und Gewinnausfälle als auch Kosten im Zusammenhang mit der 
Durchsetzung seiner Rechte entstehen.

Dies triftt auf alle Kontrahenten zu, mit denen derivative 
Geschäfte, Repogeschäfte und inverse Repogeschäfte oder 
Wertpapierleihgeschäfte geschlossen werden. Der Handel mit nicht 
besicherten derivativen Finanzinstrumenten ist mit einem direkten 
Kontrahentenrisiko behaftet. Ein Fonds kann das Kontrahentenrisiko 
aus Geschäften mit Derivaten erheblich mindern, indem er von 
dem betreffenden Kontrahenten Sicherheiten mindestens in Höhe 
der Verbindlichkeit verlangt. Werden andererseits Derivate nicht 
vollständig durch Sicherheiten gedeckt, kann die Nichterfüllung 

vonseiten des Kontrahenten den Wert des Fonds mindern. Neue 
Kontrahenten werden zunächst einer formellen Prüfung unterzogen 
und nach ihrer Zulassung vom Co‑Investment‑Manager laufend 
kontrolliert und begutachtet. Die Gesellschaft gewährleistet, dass 
ihr Kontrahentenrisiko und ihre Sicherheitenverwaltung aktiv 
gesteuert werden.

Verwahrungsrisiko
Ein Fonds kann in Märkten anlegen, in denen die Verwahrungs‑ 
und/oder Abrechnungssysteme noch nicht voll entwickelt sind. 
Zu diesen Märkten gehören Jordanien, Bangladesch, Indonesien, 
Südkorea, Pakistan und Indien. Folgende Risiken können eintreten:

 – keine Abwicklung Zug um Zug (non‑true delivery) gegen 
Bezahlung;

 – ein physischer Markt, und infolgedessen die Verbreitung 
gefälschter Wertpapiere;

 – geringe Informationen über Kapitalmassnahmen und Ereignisse 
(corporate action);

 – ein Registrierungsverfahren, durch das die Verfügbarkeit von 
Wertpapieren eingeschränkt sein kann;

 – fehlen angemessener Beratung zur rechtlichen oder 
steuerlichen Infrastruktur in dem Land; Fehlen eines Ausgleichs‑/
Entschädigungsfonds bei der zentralen Wertpapiersammelbank 
(Central Depository).

Risiken	in	Zusammenhang	mit	US‑Staatspapieren
Ein Fonds darf in Wertpapieren anlegen, die von der US‑Regierung 
oder ihren Behörden und Organen, zum Beispiel Ginnie Mae, 
Fannie Mae oder Freddie Mac, begeben oder garantiert werden. 
US‑Staatspapiere sind mit dem Marktrisiko, dem Zinsrisiko und 
dem Kreditrisiko verbunden. Bei den von Ginnie Mae oder dem 
US‑Schatzamt begebenen oder garantierten Titeln und anderen 
Wertpapieren, die durch das volle Vertrauen in die Kreditwürdigkeit 
der Vereinigten Staaten gestützt sind, wird die termingerechte 
Zahlung von Zinsen und Kapital nur bei Fälligkeit garantiert. Die 
Marktkurse dieser Wertpapiere sind Schwankungen unterworfen. 
Ungeachtet der Tatsache, dass diese Wertpapiere durch das 
volle Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten 
gestützt sind, könnten Umstände entstehen, die die Zins‑ und 
Tilgungszahlungen verhindern, was im betreffenden Fonds zu 
Verlusten führen würde. Die Titel, die von regierungsnahen US‑
Organisationen wie Fannie Mae und Freddie Mac begeben oder 
garantiert wurden, werden nicht durch das volle Vertrauen in die 
Kreditwürdigkeit der US‑Regierung gestützt, und es kann keine 
Zusicherung gegeben werden, dass die US‑Regierung ihnen 
finanzielle Unterstützung gewähren würde. Es ist daher möglich, 
dass die regierungsnahen US‑Organisationen nicht über die Mittel 
verfügen, um ihre künftigen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Risiken	im	Zusammenhang	mit	der	Eurozone
Neben bestimmten nationalen Problemen erlebt die Eurozone derzeit 
eine kollektive Schuldenkrise. Einige Länder haben von anderen 
Mitgliedern der Europäischen Union finanzielle Unterstützungen 
in beträchtlicher Höhe erhalten, und die Inanspruchnahme 
weiterer Hilfen ist noch unklar. Das Anlegervertrauen in andere 
EU‑Mitgliedstaaten sowie in europäische Banken mit Engagements 
in Staatsanleihen von Ländern der Eurozone, die in eine finanzielle 
Schieflage geraten sind, wurde schwer beschädigt, wodurch 
die Kapitalmärkte der gesamten Eurozone unter Druck gerieten. 
Wenngleich die Ressourcen diverser Finanzstabilitätsmechanismen 
in der Eurozone weiter ausgebaut werden, kann nicht garantiert 

39



JOB: A17‑4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 40 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

werden, dass die dafür bereitgestellten Mittel ausreichen werden, 
um eine weitere Ausbreitung der Krise zu verhindern. Auch ist unklar, 
ob man sich in der Eurozone letztendlich politisch darauf einigen 
kann, ob und in welcher Weise die Staatsschulden umstrukturiert 
werden sollen. Die Konsequenzen einer Staatspleite würden mit 
grosser Wahrscheinlichkeit ernst und weitreichend sein und dazu 
führen, dass ein oder mehrere Länder aus der Eurozone austreten 
oder gar der Euro abgeschafft wird. Der Austritt eines oder mehrerer 
Länder aus der Eurozone oder die Abschaffung des Euro könnten 
hohe Wechselkursschwankungen zur Folge haben und sich negativ 
auf die Finanzmärkte – nicht nur innerhalb Europas sondern weltweit 
– und den Wert der Kapitalanlagen der Fonds der Gesellschaft 
auswirken.

Darüber hinaus entstehen dem Fonds unter Umständen Risiken 
in Verbindung mit der am 23. Juni 2016 gefallenen Entscheidung 
Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen. Diese 
Entscheidung könnte sich in wesentlicher Hinsicht nachteilig 
auf die Regulierungsbedingungen auswirken, denen bestimmte 
Anlageverwalter derzeit im Vereinigten Königreich unterliegen, 
vor allem was die Regulierung der Finanzdienstleistungen und 
die Besteuerung betrifft. Die Entscheidung kann ferner zu einer 
erheblichen Volatilität auf den Devisenmärkten führen und für das 
Vereinigte Königreich selbst und andere EU‑Mitgliedstaaten und 
weitere globale Finanzmärkte eine längere Phase der Unsicherheit 
zur Folge haben, während über den Austritt aus der Europäischen 
Union verhandelt wird. Es kann auch zu Veränderungen in der 
Bereitschaft oder Fähigkeit finanzieller oder anderer Gegenparteien, 
Vereinbarungen mit dem Fonds einzugehen, kommen. Möglich sind 
darüber hinaus Änderungen an den rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen, die für die Gesellschaft, ihre Anlageverwalter 
und/oder bestimmte Vermögenswerte eines Fonds gelten und die 
jeweils die Gesellschaft und ihre Fonds nachteilig beeinflussen 
können. Jede Anlage eines Fonds im Vereinigten Königreich 
kann von einer aus der Austrittsentscheidung resultierenden 
Konjunkturverlangsamung des Vereinigten Königreichs 
beeinträchtigt werden.

Schwellenmarktrisiken
Für Fonds, die in Wertpapieren aus Ländern mit einem noch in der 
Entwicklung befindlichen Markt (Schwellenmarkt) anlegen, können 
zu den üblicherweise mit Anlagen in konventionellen Wertpapieren 
verbundenen Risiken noch weitere Risiken hinzukommen. Hierzu 
zählen:

Währungsabwertung: Die Vermögenswerte eines Fonds können in 
Wertpapieren angelegt werden, welche auf eine andere Währung 
lauten als die Währung eines Industrielandes. Alle Erträge, die 
der Fonds aus solchen Anlagen erhält, werden in dieser anderen 
Währung eingenommen. In der Vergangenheit haben die meisten 
Währungen der Schwellenländer gegenüber den Währungen 
der Industrieländer erhebliche Abwertungen erfahren. Einige 
der Schwellenmarktwährungen können im Verhältnis zu den 
Währungen der Industrieländer weiter fallen. Ein Fonds kann 
seinen Nettoinventarwert in einer anderen Währung berechnen 
als der Währung der jeweiligen Anteilsklasse, so dass sich ein 
Wechselkursrisiko ergeben kann, welches den Wert der Anteile 
eventuell beeinträchtigt.

Länderrisiko: Der Wert der Vermögenswerte eines Fonds kann 
von Unsicherheiten innerhalb eines jeden Schwellenmarkts, 
in dem angelegt wird, beeinträchtigt werden, beispielsweise durch 
eine neue Regierungspolitik, Verstaatlichung von Unternehmen, 
Besteuerung, Beschränkung der Deviseneinfuhr sowie sonstige 
Entwicklungen der Gesetzeslage oder der Verordnungen der Länder, 
in denen ein Fonds anlegen kann, insbesondere auch Änderungen 

der Gesetzgebung bezüglich der maximal zulässigen ausländischen 
Beteiligung an Unternehmen in einigen Schwellenländern.

Börsenpraxis: Viele Schwellenmärkte befinden sich in einem 
Prozess des schnellen Wachstums und sind weniger streng 
reguliert als viele der führenden Aktienmärkte der Welt. Überdies 
können sich aus der Marktpraxis in Bezug auf die Durchführung von 
Wertpapiergeschäften und die Verwahrung von Vermögenswerten 
in Schwellenmärkten erhöhte Risiken für einen Fonds sowie 
Verzögerungen bei der Beschaffung genauer Informationen über 
den Wert der Wertpapiere ergeben (was wiederum die Berechnung 
des Nettoinventarwerts beeinflussen kann).

Die Abwicklung, Abrechnung und Registrierung von 
Wertpapiertransaktionen sowie die Standards der 
Unternehmensführung (Corporate Governance) und des 
Anlegerschutzes unterliegen in gewissen Schwellenmarktländern 
erheblichen Risiken, die üblicherweise in den Märkten Westeuropas 
und der Vereinigten Staaten nicht auftreten. Für die Börsen in 
Schwellenmarktländern gelten möglicherweise andere Vorschriften 
und Kontrollmechanismen als für die besser entwickelten Börsen 
in westlichen Ländern. Insbesondere sind die Abwicklungs‑ und 
Zahlungssysteme insofern allgemein weniger entwickelt, als es 
keine anerkannten Abwicklungsverfahren gibt und Geschäfte durch 
die freie Lieferung der Aktien gegen Zahlung von Bargeld in einer 
ungesicherten Art und Weise erfolgen.

Liquiditätsrisiko: Die Aktienmärkte der Schwellenländer sind im 
Allgemeinen weniger liquide als die weltweit führenden Aktienmärkte. 
Der Kauf und Verkauf von Anlagen kann länger dauern, als man 
dies ansonsten bei entwickelten Aktienmärkten erwarten würde, 
und Geschäfte müssen möglicherweise zu ungünstigen Kursen 
abgewickelt werden.

Informationsqualität: Der Standard und die Praxis hinsichtlich der 
Rechnungslegung, der Buchprüfung und der Finanzberichterstattung 
sowie die Offenlegungsbestimmungen, die für manche Unternehmen 
der Schwellenmärkte, in denen ein Fonds anlegen kann, gelten, 
können von denjenigen in den Industrieländern insofern abweichen, 
als Anlegern weniger Informationen zur Verfügung stehen und diese 
Informationen überholt oder weniger zuverlässig sein können.

Mit	Anlagen	in	russischen	Wertpapieren	
verbundene	Risiken
Anlagen in russischen Wertpapieren stellen nicht den wichtigsten 
Anlageschwerpunkt der Fonds dar. Vielmehr handelt es sich bei 
russischen Anlagen um einen Ausschnitt im Anlageuniversum 
gewisser Fonds. Die Fonds dürfen einen Teil ihres Vermögens in 
Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in Russland investieren. Über 
die im Abschnitt „Schwellenmarktrisiken“ angegebenen Risiken 
hinaus können Anlagen in Wertpapieren russischer Emittenten 
eventuell mit einem besonders hohen Risikograd einhergehen 
und mit besonderen Erwägungen verbunden sein, die bei Anlagen 
in entwickelten Märkten in der Regel nicht üblich sind. Viele 
dieser Risiken haben ihren Grund in der anhaltenden politischen 
und wirtschaftlichen Instabilität Russlands und der langsamen 
Entwicklung seiner Marktwirtschaft. Insbesondere unterliegen 
Anlagen in Russland dem Risiko, dass das Ausland unter Umständen 
Wirtschaftssanktionen verhängt, die Unternehmen in den Sektoren 
Energie, Finanzdienstleistungen und Rüstung sowie zahlreichen 
anderen Bereichen treffen. Dies hat unter Umständen negative 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds und/oder dessen 
Fähigkeit, sein Anlageziel zu erreichen. Bestimmte Anlagen können 
zum Beispiel illiquide werden, wenn den Fonds etwa Geschäfte mit 
gewissen Titeln aufgrund ihrer Verbindungen zu Russland untersagt 
sind. Dies könnte für die Fonds zur Folge haben, dass sie andere 
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Portfoliobestände zu einem unvorteilhaften Kurs oder Zeitpunkt 
verkaufen müssen, um die Rücknahmen der Anteilsinhaber 
zu erfüllen. Es ist ferner möglich, dass Sanktionen die nicht‑
russischen Dienstleister der Fonds daran hindern, mit russischen 
Organisationen Geschäfte durchzuführen. Unter diesen Umständen 
gehen bei den Fonds für bestimmte Anlagen möglicherweise fällige 
Zahlungen nicht ein, etwa solche in Zusammenhang mit der Position 
eines Fonds in einem festverzinslichen Wertpapier. Allgemein 
sollten Anlagen in russischen Wertpapieren als hochspekulativ 
angesehen werden. Zu den Risiken und besonderen Erwägungen 
gehören die folgenden: (a) Verzögerungen bei der Abrechnung 
der Portfoliogeschäfte und das Verlustrisiko, das sich aus dem in 
Russland bestehenden System zur Registrierung und Verwahrung 
von Aktien ergibt, (b) die Verbreitung von Korruption, Insider‑Handel 
und Kriminalität in der russischen Wirtschaft, (c) bei zahlreichen 
russischen Wertpapieren Schwierigkeiten bei der Einholung 
akkurater Marktbewertungen, was teilweise auf der begrenzten 
Verfügbarkeit öffentlicher Informationen beruht, (d) die allgemeine 
Finanzlage russischer Unternehmen, zu der ein besonders hoher 
konzerninterner Schuldenstand gehören kann, (e) das Risiko, 
dass das russische Steuersystem nicht reformiert wird, um eine 
uneinheitliche, rückwirkende und/oder exorbitante Besteuerung 
zu verhindern, oder umgekehrt das Risiko, dass eine Steuerreform 
möglicherweise zu einer uneinheitlichen und unberechenbaren 
Durchsetzung des neuen Steuerrechts führt, (f) das Risiko, dass die 
russische Regierung oder sonstige exekutive oder legislative Organe 
möglicherweise beschliessen, die seit Auflösung der Sowjetunion 
umgesetzten Wirtschaftsreformen nicht mehr zu unterstützen, (g) 
fehlende in Russland generell geltende Bestimmungen für eine 
gute Unternehmensführung (Corporate Governance), und (h) die 
fehlenden Vorschriften und Verordnungen für den Anlegerschutz.

Einige russische Wertpapiere werden in stückloser Form 
ausgegeben, wobei das Eigentum an ihnen in einem 
Aktienregister bei der Registerstelle des Emittenten verzeichnet 
ist. Eigentumsübertragungen erfolgen durch Eintragung in die 
Bücher der Registerstelle. So haben Erwerber von Aktien keine 
Eigentumsrechte an ihren Aktien, bis ihr Name im Aktionärsregister 
des Emittenten erscheint. Das Recht und die Praxis der Registrierung 
von Aktienbeständen sind in Russland wenig entwickelt, und bei 
der Registrierung von Aktien können Verzögerungen und Fehler 
auftreten. Gemeinsam mit anderen Schwellenmärkten hat Russland 
keine zentrale Quelle für die Herausgabe oder Veröffentlichung von 
Informationen über Kapitalmassnahmen gibt. Die Verwahrstelle 
kann daher die Vollständigkeit oder Aktualität der Verbreitung der 
Kapitalmassnahmen nicht garantieren.

Hebelrisiko
Bestimmte Anlagemethoden, darunter die Verwendung von 
Derivaten und anderen Anlagemethoden, können mit besonderen, 
beträchtlichen Risiken einhergehen. Eine Hebelwirkung (Leverage) 
kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden, beispielsweise 
durch die Aufnahme von Fremdkapital und den Einsatz von 
Terminkontrakten, Optionsscheinen, Optionen und anderen 
Derivaten. Durch diese Hebelwirkung lässt sich im Allgemeinen 
das Gesamtinvestitionsniveau eines Portfolios erhöhen. Höhere 
Investitionsniveaus bieten unter Umständen das Potenzial für 
höhere Renditen. Die Anleger sind dabei einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt, da durch die Hebelwirkung unter Umständen Marktrisiko 
und Volatilität des Portfolios ansteigen. So kann aufgrund der 
Hebelwirkung bei Terminkontrakten und Optionsscheinen bereits 
eine kleine Kursänderung zu grossen Verlusten bzw. Gewinnen 
führen. Es kann nicht zugesichert werden, dass für bestimmte 
Terminkontrakte jederzeit ein liquider Markt verfügbar ist. Sofern 
sich die unterstellten Annahmen des Co‑Investment‑Managers 

bzw. beauftragten Anlageverwalters als falsch erweisen oder sich 
die Instrumente nicht wie erwartet entwickeln, kann der betreffende 
Fonds unter Umständen grössere Verluste verzeichnen, als er ohne 
den Einsatz dieser Anlagemethoden verzeichnet hätte.

Das Gesamtengagement in DFI darf den Nettoinventarwert 
eines Fonds nicht übersteigen. Falls der Commitment‑Ansatz 
zur Berechnung eines damit verbundenen Risikos angewendet 
und dies auch in der entsprechenden Ergänzung festgelegt ist, 
wird dieses Risiko gemäss den Anforderungen der Zentralbank 
unter Verwendung eines komplexen Risikomanagementansatzes 
gesteuert.

Aufgrund der beschriebenen Hebelwirkung kann der Wert des 
Nettovermögens eines Fonds deutlich ansteigen, wenn die 
Kapitalgewinne der mithilfe von Derivaten erworbenen Anlagen 
grösser sind als die resultierenden Kosten (konkret die Prämien 
für die verwendeten Derivate). Bei fallenden Kursen dagegen wird 
dieser Einfluss durch den entsprechenden starken Rückgang des 
Werts des Nettovermögens des Fonds ausgeglichen.

Zinsrisiko
Der Wert der Anleihen oder sonstigen Schuldverschreibungen im 
Bestand des Fonds ist von der Zinsentwicklung abhängig. Wenn die 
Zinsen steigen, geht der Wert solcher Anlagen in der Regel zurück. 
Ein Fonds darf in variabel verzinslichen Wertpapieren anlegen. 
Obwohl diese Instrumente auf Zinsänderungen im Allgemeinen 
weniger empfindlich als festverzinsliche Instrumente reagieren, kann 
sich ihr Wert rückläufig entwickeln, wenn ihre Zinsen nicht ebenso 
schnell oder hoch wie die allgemeinen Zinsen steigen. Angesichts 
des Umfelds historisch niedriger Zinsen befinden sich die mit 
Zinssteigerungen verbundenen Risiken auf einem erhöhten Niveau.

Mit	der	Cybersicherheit	verbundene	Risiken
Die Gesellschaft und ihre Dienstleister sind anfällig für Risiken, 
die mit der Betriebs‑ und Datensicherheit verbunden sind oder 
mit Störungen der Cybersicherheit in Beziehung stehen. Generell 
können Störungen der Cybersicherheit die Folge vorsätzlicher 
Angriffe oder unbeabsichtigter Vorfälle sein. Zu den Angriffen auf 
die Cybersicherheit gehört unter anderem die Erlangung des nicht 
autorisierten Zugangs zu digitalen Systemen etwa durch Hacking 
oder Schadsoftware, um sich Vermögenswerte oder vertrauliche 
Informationen widerrechtlich anzueignen, Daten zu beschädigen 
oder betriebliche Störungen herbeizuführen. Cyberangriffe 
lassen sich auch ausführen, ohne dass ein nicht autorisierter 
Zugang erforderlich ist, zu Beispiel durch Überlastangriffe (DoS) 
auf Webseiten, um Dienstleistungen für die vorgesehenen 
Nutzer unverfügbar zu machen. Vorfälle, die Cybersicherheit der 
Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Co‑Investment‑
Manager, der beauftragten Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle 
oder sonstiger Dienstleister wie Finanzintermediäre betreffen, 
können Störungen verursachen und den Geschäftsbetrieb 
beeinträchtigen und potenziell finanzielle Verluste zur Folge haben. 
Zu diesen gehören Eingriffe in die Fähigkeit der Gesellschaft, den 
Nettoinventarwert zu berechnen; Behinderungen beim Handel für 
die Portfolios der Fonds; die Möglichkeit, dass Anteilsinhaber mit 
einem Fonds keine Geschäfte tätigen können; Verstösse gegen 
die geltenden Persönlichkeits‑ und Datenschutzgesetze oder 
sonstigen Gesetze; Bussgelder und Strafen der Aufsichtsbehörden; 
Reputationsverluste; Schadensersatz oder sonstige Kompensations‑ 
oder Mängelbeseitigungskosten; Anwaltskosten und zusätzliche 
Compliance‑Kosten. Ähnliche nachteilige Folgen könnten Vorfälle 
der Cybersicherheit haben, die die Wertpapieremittenten, in die einer 
Fonds investiert, die Gegenparteien, mit denen die Gesellschaft 
Transaktionen eingeht, staatliche oder sonstige aufsichtsbehördliche 

41



JOB: A17‑4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 42 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Stellen, Börsen und andere Finanzmarktbetreiber, Banken, 
Makler, Händler, Versicherer und sonstige Finanzinstitute und 
Parteien betreffen. Obwohl EDV‑Risikomanagementsysteme und 
Geschäftskontinuitätspläne entwickelt wurden, die die mit der 
Cybersicherheit verbundenen Risiken mindern sollen, sind den 
Risikomanagementsystemen und Geschäftskontinuitätsplänen 
für die Cybersicherheit natürliche Grenzen gesetzt. So besteht 
zum Beispiel die Möglichkeit, dass bestimmte Risiken bisher 
unbekannt sind.

Steuerrisiken
Interessierte Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle Anlagen 
in Fonds der Gesellschaft mit einem Steuerrisiko verbunden sind. 
Für nähere Informationen siehe den nachstehenden Abschnitt 
„Besteuerung“.

Ungewisse	steuerliche	Positionen
Interessierten Anlegern sollte bewusst sein, dass sich die 
Steuergesetze und ‑vorschriften kontinuierlich und unter Umständen 
auch rückwirkend ändern. Ferner ist die Auslegung und Anwendung 
der Steuergesetze und ‑vorschriften durch bestimmte Steuerbehörden 
möglicherweise weder eindeutig, noch einheitlich oder transparent. 
Infolge der Ungewissheit möglicher Steuerverbindlichkeiten 
der Gesellschaft, so etwa aufgrund früherer realisierter oder 
nicht realisierter Gewinne, sowie infolge der Ungewissheit der 
Steuerverbindlichkeiten, die sich nicht in der Bewertung der Anlagen 
des betreffenden Fonds niederschlagen, ist es möglich, dass diese 
Verbindlichkeiten (einschliesslich der rückwirkend erhobenen 
Steuern) vom Nettoinventarwert der Fonds an einem Handelstag 
nicht akkurat wiedergegeben werden. Darüber hinaus können sich 
im Nettoinventarwert der Fonds handelstäglich Rückstellungen für 
mögliche Steuerverbindlichkeiten niederschlagen, die in der Folge 
nicht gezahlt werden. Die Rechnungslegungsstandards können 
sich ebenfalls ändern, so dass die Gesellschaft Rückstellungen für 
mögliche Steuerverbindlichkeiten bilden muss, zu denen sie zuvor 
nicht verpflichtet war oder die die Gesellschaft eigenen Erwartungen 
zufolge letztlich nicht benötigen dürfte.

Falls die Gesellschaft nachfolgend beschliesst, für 
Steuerverbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden, und/oder zur 
Zahlung von Steuerverbindlichkeiten verpflichtet ist, für die sie 
keine Rückstellungen gebildet hat, und/oder Fondsanlagen zu 
Steuerverbindlichkeiten führen, die sich in der Bewertung nicht 
niedergeschlagen haben (einschliesslich früherer Anlagen), wird 
der Beschluss oder die Zahlung generell den Anteilsinhabern 
des betreffenden Fonds zugeordnet, und zwar zum Zeitpunkt des 
Beschlusses oder der Zahlung und nicht bei Ertragserzielung 
oder Geschäftsabschluss, auf die die Steuern anfallen. Falls 
die Gesellschaft ferner nachfolgend beschliesst, dass die 
Rückstellung für mögliche Steuerverbindlichkeiten die Steuerschuld 
übersteigt, wird der Nutzen dieses Beschlusses generell den 
Anteilsinhabern des betreffenden Fonds zugeordnet, und zwar 
zum Zeitpunkt des Beschlusses und nicht bei Ertragserzielung 
oder Geschäftsabschluss, für die die Rückstellung gebildet wurde. 
Anteilsinhaber, die ihre Anteile des Fonds vorher zurückgegeben 
haben, werden nicht zusätzlich kompensiert oder am Nutzen 
beteiligt. Anteilsinhaber werden über die vorstehenden Beschlüsse 
oder Zahlungen nicht unterrichtet.

Anteilsinhaber, die die Anteile eines Fonds vor der Bildung von 
Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten kaufen, investieren zu 
einem höheren Nettoinventarwert als Anteilsinhaber, die erst nach 
der Bildung von Rückstellungen kaufen. Darüber hinaus können 
die Renditen des Fonds als mit einer ungewollten Hebelwirkung 
behaftet gelten, insofern das zusätzliche Vermögen gemäss der 

gewöhnlichen Anlagepolitik des Fonds investiert worden ist. 
Andererseits erhalten Anteilsinhaber, die Anteile des Fonds nach der 
Bildung von Rückstellungen für mögliche Steuerverbindlichkeiten 
zurückgeben, einen niedrigeren Nettoinventarwert je Anteil, als wenn 
sie die Anteile vor Bildung der Rückstellung zurückgegeben hätten. 
In dieser Situation kann der Fonds als ungewollt unterinvestiert 
gelten, insofern die Steuerrückstellung später nicht vollständig 
gezahlt wird.

Sonstiges
Wenn die Gesellschaft oder ein Fonds infolge der Rechtsstellung 
eines Anteilsinhabers in einem Hoheitsgebiet zur Abgabe von 
Steuern verpflichtet ist, wozu auch die Zahlung etwaiger Zinsen 
oder Strafgelder gehört, falls die Steuerpflicht von einem Ereignis 
begründet wird, ist die Gesellschaft oder der Fonds berechtigt, 
von einer Zahlung, die für dieses Ereignis fällig wird, einen Betrag 
abzuziehen, welcher der entsprechenden Steuer nach Abzug 
etwaiger Rücknahmegebühren entspricht, oder eine Anzahl von 
Anteilen, die der Anteilsinhaber oder wirtschaftliche Eigentümer 
hält, zwangsweise zurückzunehmen oder zu stornieren, deren 
Wert ausreicht, um die Steuerverbindlichkeit zu begleichen. Der 
betreffende Anteilsinhaber stellt die Gesellschaft oder den Fonds frei 
und hält sie gegen Verluste schadlos, die der Gesellschaft oder dem 
Fonds dadurch entstehen, dass sie infolge eines eine Steuerpflicht 
begründenden Ereignisses zur Zahlung einer Steuer und etwaiger 
Zinsen oder Strafgelder verpflichtet sind, auch wenn ein Abzug, eine 
Aneignung oder eine Stornierung nicht vorgenommen worden sind.

Anteilsinhaber und interessierte Anteilsinhaber sollten ihre 
Steuerberater hinsichtlich ihrer besonderen steuerlichen Situation 
und der steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in einen bestimmten 
Fonds zu Rate ziehen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass alle 
Anlagen in die Gesellschaft mit einem Steuerrisiko verbunden sind. 
Für nähere Informationen siehe Abschnitt „Besteuerung“.

Stimmrechte	und	Aktiensperre
Die Gesellschaft kann alle Stimmrechte und sonstigen Rechte, die 
in Bezug auf die Anlagen eines Fonds ausübbar sind, in eigenem 
Ermessen ausüben oder ausüben lassen. Diesbezüglich kann die 
Gesellschaft Leitlinien zur Ausübung der Stimmrechte und sonstigen 
Rechte einführen und in eigenem Ermessen beschliessen, die 
Stimmrechte und sonstigen Rechte nicht auszuüben oder ausüben 
zu lassen.

Bei bestimmten Anlagen kann eine „Aktiensperre“ vorliegen. In diesem 
Fall wird eine Anlage im System der Verwahrstelle „eingefroren“, um 
den Verwahrstellen, die als Vertreter der wirtschaftlichen Eigentümer 
der betroffenen Anlagen handeln, die Ausübung der Stimmrechte 
oder sonstigen Rechte zu ermöglichen. Aktien werden in der Regel 
ein bis zwanzig Tage vor einer anstehenden Anlegerversammlung 
gesperrt. Solange die Anlagen „eingefroren“ sind, können sie nicht 
gehandelt werden. Zur Reduzierung der fehlenden Liquidität kann 
die Gesellschaft (oder ihre Beauftragten) bei Anlagen, für die eine 
Aktiensperre in Frage kommt, auf die Ausübung ihrer Stimmrechte 
verzichten.

Interessenkonflikte

Allgemeine	Konflikte	in	Verbindung	mit	der	Gesellschaft
Die GAM (worunter in diesem Abschnitt „Interessenkonflikte“ die GAM 
Holding AG, die Co‑Investment‑Manager, Verwaltungsratsmitglieder, 
Partner, Treuhänder, Manager, Mitglieder, Führungskräfte und 
Mitarbeiter der GAM‑Gruppe und ihrer verbundenen Unternehmen 
zu verstehen sind) erbringt für Institutionen, Intermediäre, 
Privatanleger und karitative Organisationen Anlagedienstleistungen 
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in den Finanzzentren auf der ganzen Welt. So versorgt GAM 
einen bedeutenden und diversifizierten Kundenkreis mit einer 
breiten Palette von Finanzdienstleistungen. In diesen und anderen 
Funktionen berät GAM Kunden in einer Vielzahl von Märkten 
und Transaktionen und kauft, verkauft, hält und empfiehlt die 
verschiedensten Anlagen auf eigene Rechnung und Rechnung 
seiner Kunden mittels Kundenkonten und von ihm initiierten, 
verwalteten und beratenen Beziehungen und Produkten, etwa 
GAM‑Konten, sonstigen Kundenkonten einschliesslich der 
Gesellschaft, Beziehungen und Produkten (zusammen als die 
„Konten“ bezeichnet). Die Geschäfts‑ und Handelstätigkeiten der 
GAM können sich auf die Gesellschaft auf eine Weise auswirken, 
die den Fonds benachteiligt oder behindert und/oder der GAM oder 
anderen Konten zugutekommt.

Nachstehend werden gewisse bestehende oder mögliche Konflikte 
erläutert, die in Verbindung mit den finanziellen oder sonstigen 
Interessen der Co‑Investment‑Manager und der GAM bei Geschäften 
von und im Namen der Gesellschaft entstehen.

Die nachstehend beschriebenen bestehenden und potenziellen 
Interessenkonflikte treffen unter Umständen auch auf die beauftragten 
Anlageverwalter zu. Daneben bestehen beim beauftragten 
Anlageverwalter möglicherweise über die beschriebenen hinaus 
weitere Interessenkonflikte.

Verkauf	von	Anteilen,	Allokation	der	
Anlagemöglichkeiten

Finanzielle und sonstige Interessen können für GAM einen Anreiz 
darstellen, den Verkauf von Anteilen zu fördern

GAM und Mitarbeiter von GAM sind an der Verkaufsförderung der 
Anteile der Gesellschaft beteiligt, und deren Verkauf wird unter 
Umständen besser vergütet als der Verkauf von Beteiligungen 
an anderen Konten. GAM und Mitarbeiter von GAM haben daher 
möglicherweise ein grösseres finanzielles Interesse am Verkauf der 
Anteile des Fonds als am Verkauf der Beteiligungen an anderen 
Konten.

Der jeweilige Co‑Investment‑Manager verwaltet parallel 
möglicherweise Konten, für die er höhere Gebühren oder sonstige 
Vergütungen (etwa Performancegebühren oder Allokationen) erhält, 
als sie die Gesellschaft zahlt. Die parallele Verwaltung mehrerer 
Konten kann zu Interessenkonflikten führen, da der Co‑Investment‑
Manager mit den potenziell höheren Gebühren einen Anreiz zur 
Begünstigung der besser vergüteten Konten gegenüber den Konten 
der Gesellschaft erhält. Zum Beispiel ist der Co‑Investment‑Manager 
mit einem Interessenkonflikt konfrontiert, wenn er bei der Allokation 
seltener Anlagemöglichkeiten mit erfolgsvergüteten Konten unter 
Umständen höhere Gebühren erzielen kann. In Anbetracht dieses 
Interessenkonflikttyps hat der Co‑Investment‑Manager Richtlinien 
und Verfahren eingeführt, denen zufolge er Anlagemöglichkeiten 
so zuteilt, wie es seines Erachtens mit seinen regulatorischen 
und treuhänderischen Pflichten als Co‑Investment‑Manager 
vereinbar ist.

Interessenkonflikte aufgrund finanzieller und sonstiger 
Beziehungen zwischen GAM und Intermediären

GAM und die Gesellschaft können zur Verkaufsförderung Zahlungen 
an Finanzintermediäre und Vertriebspersonal leisten, die dem 
Vermögen von GAM entnommen oder mit Zahlungen an GAM 
bestritten werden. Sie stellen für diese Personen einen Anreiz dar, 
auf die Gesellschaft aufmerksam zu machen, diese zu präsentieren 
oder zu empfehlen.

Verteilung der Anlagemöglichkeiten auf die Gesellschaft und 
andere Konten

Der jeweilige Co‑Investment‑Manager kann mehrere Konten 
verwalten oder beraten (auch Konten, an denen GAM und 
Mitarbeiter von GAM beteiligt sind), deren Anlageziele denen 
der Gesellschaft vergleichbar sind und die Anlagen in denselben 
Wertpapiere oder sonstigen Instrumenten, Sektoren oder 
Strategien wie die Gesellschaft tätigen oder verkaufen. Dies führt 
zu potenziellen Interessenkonflikten, insbesondere in Situationen, in 
denen die Verfügbarkeit solcher Anlagemöglichkeiten (z.B. in Lokal‑ 
und Schwellenmärkten, hochverzinslichen und festverzinslichen 
Wertpapieren, regulierten Branchen, Immobilienwerten, Primär‑ 
und Sekundärbeteiligungen an alternativen Investmentfonds 
und Börseneinführungen/Neuemissionen) oder deren Liquidität 
begrenzt ist.

In Anbetracht dieses Interessenkonflikttyps hat GAM 
Allokationsrichtlinien und ‑verfahren entwickelt, denen 
zufolge die Entscheidungsträger der GAM‑Portfolios Kauf‑ 
und Verkaufsentscheidungen für die Konten treffen und die 
Anlagemöglichkeiten zuteilen, so dass sie mit den treuhänderischen 
Pflichten des zuständigen Co‑Investment‑Managers vereinbar 
sind. Diese Richtlinien und Verfahren können dazu führen, dass 
begrenzt verfügbare Anlagemöglichkeiten anteilig auf die von 
einem Portfoliomanagementteam verwalteten geeigneten Konten 
verteilt werden (auf der vom betreffenden Co‑Investment‑Manager 
festgelegten Basis), während den Allokationen in anderen Fällen, 
wie nachstehend erläutert, auch andere Faktoren zugrunde liegen 
können.Die von verschiedenen Portfoliomanagementteams 
verwalteten Konten werden für Allokationszwecke separat 
betrachtet. Es wird Fälle geben, in denen gewissen Konten eine 
Anlagemöglichkeit zugeteilt wird, der Gesellschaft jedoch nicht.

Die Allokationsentscheidungen hinsichtlich der Gesellschaft und 
anderer Konten werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie 
oder des Anlagestils, des Risikoprofils und der Anlageziele, 
Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen des Kontos (so 
unter anderem rechtlicher und regulatorischer Beschränkungen, 
die gewisse Konten oder Bestände in Konten betreffen) sowie 
aufgrund von Erwägungen hinsichtlich Barmitteln und Liquidität 
getroffen. Die Entwicklung der Konten, deren Strategien denen der 
Gesellschaft vergleichbar sind, kann aufgrund dieser Erwägungen 
unterschiedlich ausfallen. Ausserdem kann der Anlageverwalter 
Konten Anlagen empfehlen, wenn diese die Anlagen unabhängig 
vornehmen. Wenn eine Anlagemöglichkeit nur begrenzt verfügbar 
ist und diese Konten vor den Fonds in jene investieren, reduziert 
sich ihre Verfügbarkeit für den betreffenden Fonds ungeachtet der 
GAM‑Richtlinien für die Allokation von Anlagen.

Der betreffende Co‑Investment‑Manager kann von Zeit zu Zeit 
neue Handelsstrategien und Anlagemöglichkeiten entwickeln 
und umsetzen oder sich an ihnen beteiligen. Diese Strategien 
und Möglichkeiten werden möglicherweise nicht von allen Konten 
oder von den Konten nur anteilig genutzt, auch wenn sie mit deren 
Anlagezielen vereinbar sind.

Tätigkeiten von GAM und des Co‑Investment‑Managers im Namen 
anderer Konten

Die Entscheidungen und Handlungen, die der Co‑Investment‑
Manager für den betreffenden Fonds und die anderen Konten 
vornimmt, können unterschiedlich ausfallen. Die Beratung und die 
Anlage‑ oder Abstimmungsentscheidungen, die für andere Konten 
und die Gesellschaft zum Tragen kommen, können in Konkurrenz 
oder im Widerspruch zueinander stehen, sich gegenseitig 
beeinflussen, voneinander abweichen oder sich im Timing 
unterscheiden.
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Die Geschäfte dieser Konten können die Wertpapiere oder 
sonstigen Instrumente, in die auch die Gesellschaft investiert, oder 
verwandte Wertpapiere oder Instrumente betreffen, und sie können 
die Gesellschaft, die Kurse oder die Bedingungen, zu denen die 
Geschäfte des Fonds durchgeführt werden, negativ beeinflussen. 
Fonds und andere Konten dürfen ferner hinsichtlich desselben 
Wertpapiers unterschiedlich abstimmen oder unterschiedliche 
Massnahmen ergreifen oder unterlassen, was sich für die Fonds als 
unvorteilhaft erweisen kann.

GAM kann für andere Konten gemäss ihrer Verwaltung derselben eine 
Anlageentscheidung oder Anlagestrategie zeitlich vor, gleichzeitig 
mit oder nach den Anlageentscheidungen oder Anlagestrategien 
des betreffenden Fonds umsetzen. Das relative Timing, mit dem 
die Anlageentscheidungen oder Anlagestrategien der Konten und 
der Gesellschaft umgesetzt werden, kann für den betreffenden 
Fonds von Nachteil sein. Die Marktwirkung, Liquiditätsengpässe 
oder gewisse andere Faktoren könnten zur Folge haben, dass 
ein Fonds weniger günstige Handelsergebnisse erzielt, ihm durch 
die Umsetzung der Anlageentscheidungen oder Anlagestrategien 
höhere Kosten entstehen oder er sonst einen Nachteil erleidet.

Vorbehaltlich des geltenden Rechts kann der Co‑Investment‑
Manager einen Fonds veranlassen, in Wertpapieren oder sonstigen 
Schuldverschreibungen von Unternehmen zu investieren, die mit 
GAM verbunden sind, die von GAM beraten werden oder denen 
GAM oder die Konten Eigenkapital, Fremdkapital oder sonstige 
Beteiligungen zur Verfügung gestellt haben. Auch kann er sich 
im Namen eines Fonds an Anlagegeschäften beteiligen, in deren 
Folge andere Konten Schuldverschreibungen veräussern oder sich 
anderweitig von Anlagen trennen können, was unter Umständen 
die Rentabilität der Anlagen der GAM oder anderer Konten in den 
Aktivitäten dieser Unternehmen erhöht.

Fondsbezogene	Funktionen	von	GAM	ausser	der	
Funktion	des	Co‑Investment‑Managers

Eigen‑ und Überkreuzgeschäfte

Wenn vom geltenden Recht und den Richtlinien des Co‑Investment 
Managers erlaubt, kann der Co‑Investment Manager im Namen 
des betreffenden Fonds mit oder durch GAM oder für vom 
betreffenden Co‑Investment‑Manager verwaltete Konten Geschäfte 
mit Wertpapieren und sonstigen Instrumenten abschliessen und den 
Fonds veranlassen, sich an Geschäften zu beteiligen, bei denen GAM 
als Eigenhändler im eigenen Namen handelt (Eigengeschäft) oder 
beide Seiten der Transaktion berät (Überkreuzgeschäft). In Bezug 
auf solche Geschäfte bestehen potenzielle Interessenkonflikte oder 
regulatorische Fragen, die den Co‑Investment‑Manager in seiner 
Entscheidung hinsichtlich einer Teilnahme an den Geschäften für die 
Gesellschaft einschränken könnten. GAM befindet sich gegenüber 
den Parteien dieser Geschäfte in einem potenziellen Loyalitäts‑ und 
Kompetenzkonflikt und hat entsprechende Richtlinien und Verfahren 
eingeführt. Jedes Eigen‑ oder Überkreuzgeschäft wird in Einklang 
mit den treuhänderischen Pflichten gemäss den geltenden Gesetzen 
durchgeführt.

Vorbehaltlich des geltenden Rechts können GAM oder die Konten 
auch in die oder parallel zur Gesellschaft investieren. Sofern nicht 
gegenteilig vereinbart, können GAM oder die Konten ihre Beteiligung 
an der Gesellschaft jederzeit auflösen, ohne die Anteilsinhaber 
zu informieren oder die Auswirkungen auf das Portfolio des 
betreffenden Fonds zu berücksichtigen, die abträglich sein können.

Stimmrechtsvertretung	durch	den	betreffenden	
Co‑Investment‑Manager
Der Co‑Investment‑Manager hat Richtlinien und Verfahren 
eingeführt, um Interessenkonflikte zu vermeiden, die sich aus einer 
möglichen Einflussnahme auf Beschlüsse durch die Wahrnehmung 
von Stimmrechten in Vertretung seiner Beratungskunden ergeben, 
einschliesslich der Gesellschaft. Damit soll sichergestellt werden, 
dass die Beschlüsse in Einklang mit seinen treuhänderischen 
Pflichten gegenüber seinen Kunden getroffen werden. 
Ungeachtet dieser Richtlinien und Verfahren können die 
Beschlüsse, die der betreffende Co‑Investment‑Manager durch 
die Stimmrechtsvertretung hinsichtlich der vom Fonds gehaltenen 
Wertpapiere herbeiführt, ausser dem Fonds auch den Interessen 
von GAM und der Konten dienen.

Potenzielle	Begrenzungen	oder	Einschränkungen	
der	Anlagemöglichkeiten	und	Anlagetätigkeiten	
von	GAM	und	der	Gesellschaft
Der betreffende Co‑Investment‑Manager kann seine 
Anlageentscheidungen und Anlagetätigkeiten im Namen des Fonds 
unter Umständen einschränken, zum Beispiel infolge geltender 
regulatorischer Pflichten, aufgrund von Informationen im Besitz 
von GAM und wegen interner GAM‑Richtlinien. Darüber hinaus 
ist es dem Co‑Investment‑Manager nicht erlaubt, für börsliche 
Wertpapiertransaktionen des betreffenden Fonds wesentliche nicht‑
öffentliche Informationen einzuholen oder zu verwenden.

Zusammenfassung	von	Handelsgeschäften	durch	
den	Co‑Investment‑Manager
Der Co‑Investment‑Manager folgt Richtlinien und Verfahren, denen 
gemäss die Kauf‑ und Verkaufsaufträge mehrerer Konten (auch der 
Konten, an denen die GAM beteiligt ist) für dasselbe Wertpapier 
kombiniert oder zusammengefasst werden dürfen, so dass die 
Aufträge gleichzeitig ausgeführt werden können (gelegentlich auch 
„Bündelung“ genannt). Der Co‑Investment‑Manager fasst Aufträge 
zusammen (Sammelaufträge), wenn er dies für angemessen 
hält und es allgemein im Interesse seiner Kunden liegt. Darüber 
hinaus können die Handelsgeschäfte des betreffenden Fonds 
unter bestimmten Umständen auch mit Konten zusammengefasst 
werden, an denen GAM beteiligt ist.

Wenn ein Sammelauftrag vollständig erfüllt wurde, wird der 
Co‑Investment‑Manager den beteiligten Konten die gekauften 
Wertpapiere oder die Verkaufserlöse gemäss ihrem Anteil am 
Kauf‑ oder Verkaufsauftrag zuteilen. Wird der Auftrag von einem 
bestimmten Makler im Rahmen mehrerer Teilausführungen zu 
mehreren verschiedenen Kursen erfüllt, erhalten alle beteiligten 
Konten vorbehaltlich der Bruchteilanteile, Rundungen und 
Marktgepflogenheiten im Allgemeinen den Durchschnittskurs und 
zahlen die durchschnittliche Provision. Es kann gebündelte oder 
Sammelaufträge geben, bei denen nicht allen Konten dieselben 
Provisionen oder Provisionssätze berechnet werden.

Auch wenn dieses Vorgehen in bestimmten Situationen möglich ist, 
wird der Co‑Investment‑Manager die Aufträge verschiedener Konten 
(einschliesslich der Gesellschaft) im Allgemeinen nicht bündeln oder 
zusammenfassen oder Kauf‑ und Verkaufsaufträge der Gesellschaft 
miteinander verrechnen, wenn die Auftragsentscheidungen von 
verschiedenen Portfoliomanagementteams getroffen wurden, 
wenn eine Zusammenfassung oder Verrechnung aus betrieblicher 
oder anderer Sicht des betreffenden Co‑Investment Managers 
nicht angemessen oder praktikabel oder dieses Vorgehen unter 
Berücksichtigung anwendbarer regulatorischer Erwägungen 
nicht angemessen wäre. Der Co‑Investment‑Manager ist unter 
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Umständen in der Lage, für Sammelaufträge einen besseren Preis 
oder niedrigeren Provisionssatz als für nicht zusammengefasste 
Geschäfte der Konten auszuhandeln, und bei verrechneten 
Handelsgeschäften entstehen geringere Transaktionskosten als bei 
nicht verrechneten Handelsgeschäften. Wenn die Geschäfte des 
betreffenden Fonds nicht mit anderen Aufträgen zusammengefasst 
oder verrechnet werden, kann der Fonds nicht von besseren Preisen, 
niedrigeren Provisionssätzen oder geringeren Transaktionskosten 
profitieren.

Sonstige	Interessenkonflikte
Jede Verwaltungsgesellschaft, jeder Co‑Investment‑Manager 
und jeder beauftragte Anlageverwalter kann im gewöhnlichen 
Geschäftsgang unter anderen als den oben genannten Umständen 
in einen Interessenkonflikt mit der Gesellschaft geraten. Die 
Verwaltungsgesellschaft, der betreffende Co‑Investment‑Manager 
und der betreffende beauftragte Anlageverwalter werden in einem 
solchen Fall jedoch ihrer Pflicht nachkommen, bei mit möglichen 
Interessenkonflikten behafteten Anlagen im besten Interesse der 
Anteilsinhaber zu handeln, und werden sich um eine angemessene 
und faire Lösung dieser Konflikte bemühen. Sofern ein Konflikt 
hinsichtlich der Allokation von Anlagemöglichkeiten auftritt, werden 
die Verwaltungsgesellschaft, der betreffende Co‑Investment‑
Manager und der betreffende beauftragte Anlageverwalter eine 
angemessene und faire Lösung dieses Konflikts sicherstellen.

Performancegebühr
Die zahlbaren Performancegebühren basieren auf den realisierten 
und nicht realisierten Nettogewinnen oder ‑verlusten am Ende einer 
jeden Berechnungsperiode. Dadurch können Bonuszahlungen auf 
nicht realisierte Gewinne bezahlt werden, welche in der Folge unter 
Umständen niemals realisiert werden.

Finanzindizes
Wenn dies in der jeweiligen Ergänzung angegeben ist, darf sich 
ein Fonds durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, 
etwa Total‑Return‑Swaps, in einem oder mehreren Indizes (jeder ein 
„Index“) engagieren. Die im Folgenden angeführten Risiken sind 
relevant, wenn sich ein Fonds in einem Index engagiert.

Indexentwicklung
Sofern in der jeweiligen Ergänzung nicht anders angegeben, strebt 
der betreffende Fonds keine Replikation oder Nachbildung der 
Indexentwicklung an. Das Engagement des betreffenden Fonds in 
einem Index kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, 
einschliesslich der Ermessensentscheidung des Fondsmanagers, sich 
auf andere Teile der oben ausgeführten Anlagepolitik dieses Fonds zu 
konzentrieren. Auch erhöht (oder verringert) der betreffende Fonds 
den Nennbetrag des Swap an jedem Handelstag, um die an dem 
Handelstag eingegangenen Zeichnungen (oder Rücknahmen) zu 
berücksichtigen. Die Entwicklung dieses Fonds kann deshalb erheblich 
von der Entwicklung eines Index abweichen.

Die Entwicklung eines Index in der Vergangenheit ist nicht unbedingt 
ein Hinweis auf seine künftige Entwicklung.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Index auch 
künftig berechnet, veröffentlicht und nicht wesentlich verändert 
wird. Änderungen an einem Index (die auf der in der jeweiligen 
Ergänzung genannten Website veröffentlicht werden) können den 
Wert der Anteile des betreffenden Fonds nachteilig beeinflussen.

Das Engagement in einem Index kann durch Anlage in einem (oder 
mehreren) Swap(s) erreicht werden. In Anbetracht des Wesens 
der Swaps und der mit ihrem Einsatz verbundenen Kosten ist es 

möglich, dass der Kurs der Swaps (letztlich der entscheidende 
Faktor für die Rendite, die Anteilsinhaber erhalten) den Indexstand 
nicht präzise abbildet. Die vom betreffenden Fonds eingegangenen 
Swaps weisen in der Regel eine begrenzte Laufzeit auf. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Swaps zu einem späteren 
Zeitpunkt zu vergleichbaren Bedingungen abgeschlossen werden 
können.

Wenn sich ein Fonds in einem Index engagiert, ist er dem Risiko 
ausgesetzt, dass der Swap‑Kontrahent seinen Verpflichtungen 
aus der Swap‑Vereinbarung nicht nachkommen kann. Bei der 
Beurteilung dieses Risikos sollten Anleger beachten, dass das 
Kontrahentenrisiko den Anlagebeschränkungen des betreffenden 
Fonds entspricht und dass die vom Fondsmanager ausgewählten 
Kontrahenten alle von der Zentralbank jeweils festgelegten 
Kriterien für zulässige Kontrahenten erfüllen sollen. Ungeachtet 
der vom Fonds zur Verringerung des Kontrahentenkreditrisikos 
durchgeführten Massnahmen kann jedoch keine Zusicherung 
gegeben werden, dass kein Kontrahent ausfällt und der betreffende 
Fonds in der Folge keine Verluste aus dem Geschäft erleidet.

Mit	dem	Einsatz	von	Derivativen	
Finanzinstrumenten	verbundene	Risiken
Falls der Co‑Investment‑Manager oder beauftragte Anlageverwalter 
infolge seiner Derivatstrategie für einen Fonds die Zinsentwicklung, 
die Marktwerte oder andere Wirtschaftsfaktoren falsch voraussagt, 
wäre die Lage für den Fonds unter Umständen besser, wenn er das 
Geschäft nicht abgeschlossen hätte. Solche Strategien beinhalten 
besondere Risiken, darunter eine allenfalls mangelhafte oder gar 
fehlende Korrelation zwischen der Kursentwicklung der derivativen 
Instrumente und der Kursentwicklung ihrer Basiswerte. Einige 
Strategien mit derivativen Instrumenten können zwar das Verlustrisiko 
verringern, andererseits aber auch die Gewinnchancen mindern und 
sogar zu Verlusten führen, wenn sie günstige Kursbewegungen der 
Basiswerte aufheben. Verluste können auch dann entstehen, wenn 
ein Fonds einen Portfoliotitel zu einem grundsätzlich günstigen 
Zeitpunkt nicht mehr kaufen oder verkaufen kann, wenn er einen 
Portfoliotitel zu einem ungünstigen Zeitpunkt plötzlich verkaufen 
muss oder wenn es ihm nicht mehr gelingt, seine Derivatpositionen 
aufzulösen oder glattzustellen.

Synthetische Leerverkäufe von Derivaten beinhalten das Risiko 
eines theoretisch unbegrenzten Anstiegs der Marktpreise der 
zugrunde liegenden Positionen und somit auch das Risiko eines 
unbegrenzten Verlusts.

Swapgeschäfte	und	Swaptions
Der Erfolg eines Fonds bei Swapgeschäften und Optionen 
auf Swapgeschäften hängt von den Fähigkeiten des 
Co‑Investment‑Managers oder des beauftragten Anlageverwalters 
ab, vorauszusagen, ob gewisse Anlagearten grössere Erträge 
abwerfen werden als andere. Swapgeschäfte gelten als nicht liquide 
Anlagen, da es sich bei ihnen um Kontrakte zwischen zwei Parteien 
handelt und die Laufzeiten der Kontrakte unter Umständen mehr als 
sieben Tage betragen. Bei Ausfall oder Konkurs des Kontrahenten 
eines Swapgeschäfts trägt ein Fonds zudem das Verlustrisiko in 
Bezug auf den Betrag, der ihm im Rahmen des Swapgeschäfts 
zusteht. Die Entwicklungen am Swap‑Markt, wie zum Beispiel 
staatliche Regulierungsmassnahmen, könnten sich negativ auf 
einen Fonds auswirken und ihn daran hindern, bestehende 
Swapgeschäfte zu kündigen oder die Beträge zu realisieren, die ihm 
im Rahmen solcher Geschäfte zustehen.

Ein Fonds kann Credit‑Default‑Swaps abschliessen. Der „Käufer“ 
eines Credit‑Default‑Swap‑Kontrakts verpflichtet sich, über die 
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Laufzeit des Kontrakts regelmässige Zahlungen an den „Verkäufer“ 
zu leisten, vorausgesetzt, dass es zu keinem Ausfall beim zugrunde 
liegenden Referenzwert kommt. Bei einem Ausfall muss der 
Verkäufer dem Käufer im Gegenzug für den Referenzwert den 
gesamten Nominalbetrag oder Nennwert des Referenzwerts 
bezahlen. Ein Fonds kann entweder als Käufer oder Verkäufer 
eines Credit‑Default‑Swap auftreten. Falls ein Fonds als Käufer 
auftritt und es zu keinem Ausfall kommt, verliert der Fonds seine 
gesamte Anlage. Falls es jedoch zu einem Ausfall kommt, erhält der 
Fonds (sofern er der Käufer ist) den gesamten Nominalbetrag des 
Referenzwerts zurück, wobei der Referenzwert unter Umständen 
nur noch einen geringen oder gar keinen Wert mehr hat. Falls ein 
Fonds als Verkäufer auftritt, erhält er über die Laufzeit des Kontrakts 
einen festen Ertrag. Die Laufzeit eines Kontrakts liegt in der Regel 
zwischen sechs Monaten und drei Jahren, vorausgesetzt, es kommt 
zu keinem Ausfall. Bei einem Ausfall muss der Verkäufer dem Käufer 
den gesamten Nominalbetrag des Referenzwerts bezahlen.

Der Fonds kann Total‑Return‑Swap‑Vereinbarungen eingehen. 
Bei ihnen handelt es sich um Derivate, mit denen der gesamte 
wirtschaftliche Erfolg einer Referenzanleihe von einem Kontrahenten 
auf einen anderen Kontrahenten übertragen wird. Wenn die 
Volatilität oder die Volatilitätserwartungen des Referenzwerts oder 
der Referenzwerte schwanken, kann sich dies nachteilig auf den 
Marktwert dieser Finanzinstrumente auswirken. Der Fonds ist dem 
Kreditrisiko des Kontrahenten des Swap sowie des Emittenten 
der Referenzanleihe ausgesetzt. Wenn der Kontrahent eines 
Swap‑Kontrakts ausfällt, stehen dem Fonds gemäß den in Bezug 
auf das Geschäft getroffenen Vereinbarungen nur vertragliche 
Rechtsbehelfe zur Verfügung. Es gibt keine Zusicherung, dass die 
Kontrahenten von Swap‑Kontrakten in der Lage sind, ihren sich aus 
den Swap‑Kontrakten ergebenden Verpflichtungen nachzukommen, 
oder dass die Gesellschaft im Namen des Fonds bei einem Ausfall 
die vertraglichen Rechtsbehelfe erfolgreich ausschöpfen kann. Ein 
Fonds übernimmt daher das Risiko, dass die Vereinnahmung von 
Geldern, die ihm gemäß einem Swap‑Kontrakt zustehen, verzögert 
oder verhindert wird.

Strukturierte	Schuldverschreibungen
Eine strukturierte Schuldverschreibung („Structured Note“) ist eine 
derivative Schuldverschreibung, bei der ein Festzinsinstrument mit 
einer Reihe von derivativen Komponenten kombiniert wird. Diese 
Kombination setzt den Coupon der Anleihe, die durchschnittliche 
Laufzeit und/oder die Rücknahmewerte unter anderem der künftigen 
Entwicklung verschiedener Indizes, Aktien‑ und Wechselkurse 
sowie der Geschwindigkeit für die Vorauszahlung hypothekarisch 
verbriefter Wertpapiere aus.

Differenzkontrakte,	CFD
Die mit einem CFD einhergehenden Risiken hängen von der 
Positionierung des Fonds ab: Durch CFD kann ein Fonds eine 
Long‑Position in der zugrunde liegenden Aktie aufbauen. In diesem 
Fall profitiert der Fonds von einem Kursanstieg der zugrunde 
liegenden Aktie. Bei einem Kursverlust des Basiswerts verzeichnet 
er dagegen Verluste. Die mit einer Long‑Position verbundenen 
Risiken entsprechen den Risiken, die aus dem Kauf des Basiswerts 
resultieren. Auf der anderen Seite kann ein Fonds eine Short‑Position 
in der zugrunde liegenden Aktie eingehen. In diesem Fall profitiert 
der Fonds von einem Kursverlust der zugrunde liegenden Aktie. Bei 
einem Kursanstieg des Basiswerts verzeichnet er dagegen Verluste. 
Folglich beinhaltet eine Short‑Position grössere Risiken als eine 
Long‑Position: Während bei einer Long‑Position der Verlust nach 
unten beschränkt und der Kurs des Basiswerts im schlimmsten Fall 
null ist, hängt der maximale Verlust einer Short‑Position vom Anstieg 
des Kurses des Basiswerts ab, der theoretisch unbegrenzt ist.

Zu beachten ist, dass der Fondsmanager seine Long‑ bzw. 
Short‑Positionierung in einem CFD von seiner Einschätzung 
der zukünftigen Entwicklung des Basiswerts abhängig macht. 
Diese Positionierung kann sich unter Umständen negativ auf die 
Performance des Fonds auswirken. Aus der Verwendung eines 
CFD resultiert zudem ein zusätzliches Ausfallrisiko. Der Fonds geht 
das Risiko ein, dass der Kontrahent unter Umständen nicht in der 
Lage ist, die eingegangenen Verpflichtungen auch tatsächlich zu 
erfüllen. Der Fondsmanager stellt jedoch sicher, dass die an dieser 
Transaktion beteiligten Kontrahenten sorgfältig ausgewählt werden 
und das Ausfallrisiko beschränkt und streng überwacht wird.

Devisenkontrakte
Sofern dies in der jeweiligen Ergänzung angegeben ist, kann ein 
Fonds Optionen auf Devisenkassa‑ und Devisenterminkurse sowie 
Devisen‑Futures kaufen und verkaufen, in erster Linie um Positionen 
im Wertpapierportfolio abzusichern. Devisenkontrakte sind unter 
Umständen volatiler und riskanter als Anlagen in Wertpapieren. 
Der erfolgreiche Einsatz von Devisenkontrakten hängt davon ab, 
wie gut der Fonds den Markttrend und die politischen Umstände 
vorherzusagen vermag. Hierfür sind andere Fähigkeiten und 
Methoden erforderlich als für die Vorhersage von Änderungen an den 
Wertpapiermärkten. Schätzt das Fondsmanagement die Entwicklung 
dieser Faktoren falsch ein, würde die Anlageperformance des Fonds 
geringer ausfallen als bei einem Verzicht auf den Einsatz dieser 
Anlagestrategie.

Optionen	und	Terminkontrakte
Sofern dies in der jeweiligen Ergänzung angegeben ist, kann ein Fonds 
Optionen auf bestimmte Wertpapiere und Währungen sowie Aktien‑, 
Devisen‑ und Index‑Futures und entsprechende Optionen kaufen 
und verkaufen. Diese Anlagen können als Absicherungsinstrument 
gegen eine Änderung der Marktbedingungen genutzt werden; 
allerdings kann der Kauf und Verkauf derartiger Anlagen auch 
spekulativer Natur sein.

Die Kurse von Terminkontrakten sind äusserst volatil, da sie von 
zahlreichen Faktoren beeinflusst werden. Dazu zählen unter 
anderem veränderte Angebot‑Nachfrage‑Verhältnisse, das Wetter, 
Regierungen, die Agrar‑, Handels‑, Finanz‑ und Geldpolitik, 
Devisenkontrollen, nationale und internationale politische und 
wirtschaftliche Ereignisse sowie Zinsänderungen. Darüber hinaus 
intervenieren Staaten gelegentlich entweder direkt oder im Rahmen 
der Regulierung auf bestimmten Märkten, insbesondere den 
Devisen‑ und Goldmärkten. Ziel dieser Interventionen ist häufig die 
Beeinflussung von Kursen.

Das Engagement auf dem Options‑ oder Terminmarkt birgt 
Anlagerisiken und verursacht Transaktionskosten, die ein Fonds 
bei Verzicht auf diese Strategien nicht tragen müsste. Schätzt ein 
Fondsmanager die Entwicklung der Wertpapiermärkte falsch ein, 
kann der Fonds in eine problematische Situation geraten, in die 
er ohne den Einsatz dieser Strategien nicht geraten wäre. Diese 
Transaktionen sind sehr stark gehebelt, sodass sich Gewinne bzw. 
Verluste vervielfachen können.

Andere Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Optionen und 
Index‑Futures sind unter anderem (i) die Abhängigkeit von den 
Fähigkeiten des Fondsmanagements, die Entwicklung bestimmter 
abzusichernder Wertpapiere oder die Veränderung der Indizes 
einzuschätzen; (ii) die unvollkommene Korrelation zwischen dem 
Preis von Optionen und Futures sowie Optionen darauf und den 
Veränderungen der Preise der abzusichernden Vermögenswerte; 
(iii) die Tatsache, dass für den Einsatz dieser Strategien andere 
Fähigkeiten erforderlich sind als für die Auswahl einzelner 
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Wertpapiere; und (iv) das jederzeit mögliche Fehlen eines liquiden 
Sekundärmarkts für die Instrumente.

Derivative Instrumente bergen für einen Fonds andere und unter 
Umständen grössere Risiken als Direktanlagen in Wertpapieren 
und andere eher traditionelle Anlageinstrumente. Die nachfolgende 
Auflistung enthält Angaben zu den wesentlichen Risikofaktoren im 
Zusammenhang mit allen derivativen Instrumenten, die von den 
Fonds eingesetzt werden können.

Risikofaktoren	in	Verbindung	mit	den	von	den	
Fonds	eingesetzten	Derivaten
Managementrisiko. Derivative Produkte sind hoch spezialisierte 
Instrumente, die nicht die gleichen Anlagetechniken und 
Risikoanalysen erfordern wie Aktien und Anleihen. Der Einsatz eines 
Derivats bedingt nicht nur die Kenntnis des Basiswerts, sondern auch 
des Derivats selbst. Dabei ist es nicht möglich, die Wertentwicklung 
des Derivats unter allen denkbaren Marktbedingungen zu 
analysieren.

Exposure‑Risiko. Durch Derivattransaktionen können Fonds 
zusätzlichen Risiken ausgesetzt werden. Transaktionen, die künftige 
Verpflichtungen eines Fonds zur Folge haben oder haben können, 
werden entweder durch den betreffenden Basiswert oder liquide 
Mittel gedeckt.

Kreditrisiko. Der Einsatz eines derivativen Instruments beinhaltet 
ein Verlustrisiko, wenn eine andere Vertragspartei (in der Regel 
als „Kontrahent“ bezeichnet) die erforderlichen Zahlungen 
unterlässt, oder sich nicht an die Vertragsbedingungen hält. 
Zudem können Credit‑Default‑Swaps zu Verlusten führen, falls 
ein Fonds die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft, auf welcher der 
Credit‑Default‑Swap beruht, falsch beurteilt.

Liquiditätsrisiko. Ein Liquiditätsrisiko ist gegeben, wenn ein 
bestimmtes derivatives Instrument schwer zu kaufen bzw. zu 
verkaufen ist. Bei besonders grossen Derivatgeschäften oder 
bei Illiquidität des entsprechenden Markts (was auf viele privat 
verhandelte Derivate zutrifft) ist es unter Umständen nicht möglich, 
eine Transaktion auszulösen oder eine Position zu einem günstigen 
Zeitpunkt oder Preis glattzustellen.

Terminkontraktpositionen können illiquide sein, da gewisse Börsen 
die Schwankungen beim Tageskurs bestimmter Terminkontrakte 
durch Vorschriften beschränken, die sie als „Kursschwankungslimits 
pro Tag“ oder „Tageslimits“ bezeichnen. Aufgrund solcher Tageslimits 
können an einem Handelstag keine Transaktionen zu Kursen 
unter den Tageslimits ausgeführt werden. Sobald der Kurs eines 
Kontrakts für ein bestimmtes Termingeschäft um einen Betrag zu‑ 
oder abgenommen hat, der dem Tageslimit entspricht, können die 
Futures‑Positionen weder eingegangen noch glattgestellt werden, es 
sei denn, die Händler sind bereit, die Transaktion innerhalb des Limits 
durchzuführen. Dies könnte einen Fonds daran hindern, ungünstige 
Positionen glattzustellen.

Terminhandel. Im Gegensatz zu Terminkontrakten werden 
Termingeschäfte und diesbezügliche Optionen weder an Börsen 
noch in standardisierter Form gehandelt; Banken und Händler 
treten an diesen Märkten als Eigenhändler auf und verhandeln 
jede Transaktion individuell. Der Termin‑ und Kassahandel 
ist im Wesentlichen nicht reguliert, und es gibt auch keine 
Beschränkungen in Bezug auf die täglichen Kursschwankungen und 
die Anzahl spekulativ ausgerichteter Positionen. Die Teilnehmer am 
Terminhandel sind nicht verpflichtet, Märkte für die Währungen oder 
Rohstoffe bereitzustellen, mit denen sie handeln. Deshalb können 
diese Märkte – manchmal sogar während längerer Zeit – illiquide 

sein. Illiquidität oder Störungen des Markts können für einen Fonds 
zu grösseren Verlusten führen.

Mangelnde Verfügbarkeit. Da die Märkte für bestimmte derivative 
Instrumente relativ neu und noch im Aufbau begriffen sind, 
kann es sein, dass die für das Risikomanagement oder andere 
Zwecke geeigneten Derivatgeschäfte nicht unter allen Umständen 
verfügbar sind. Nach Ablauf eines bestimmten Kontrakts kann der 
Portfoliomanager die Position des Fonds im derivativen Instrument 
beibehalten und dazu einen ähnlichen Kontrakt abschliessen. Dies 
ist aber unter Umständen nicht möglich, wenn der Kontrahent 
des ursprünglichen Kontrakts nicht bereit ist, den neuen Kontrakt 
einzugehen, und sich kein anderer geeigneter Kontrahent finden 
lässt. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Fonds immer oder 
von Fall zu Fall Derivatgeschäfte tätigt. Die Möglichkeiten eines 
Fonds, Derivate einzusetzen, können zudem durch gewisse 
aufsichtsrechtliche und steuerliche Gründe beschränkt sein.

Markt‑ und andere Risiken. Wie die meisten anderen Anlagen 
unterliegen auch derivative Instrumente dem Risiko, dass sich ihr 
Marktwert zum Nachteil eines Fonds verändern kann. Falls ein 
Portfoliomanager aufgrund seines Einsatzes von Derivaten für 
einen Fonds den Wert von Wertpapieren, Währungen, Zinsen oder 
anderen Wirtschaftsfaktoren falsch voraussagt, wäre die Lage für 
den Fonds unter Umständen besser, wenn er das Geschäft nicht 
abgeschlossen hätte. Einige Strategien mit derivativen Instrumenten 
können zwar das Verlustrisiko verringern, andererseits aber auch 
die Gewinnchancen mindern und sogar zu Verlusten führen, wenn 
sie günstige Kursbewegungen anderer Fondsanlagen aufheben. 
Unter Umständen muss ein Fonds ein Wertpapier zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt oder Kurs kaufen oder verkaufen, da er von 
Gesetzes wegen verpflichtet ist, gegenläufige Positionen oder die 
Anlagedeckung im Zusammenhang mit gewissen Derivatgeschäften 
aufrechtzuerhalten. Im Anschluss daran kann es dazu kommen, 
dass ein Fondsmanager Positionen zu einem Verlust verkaufen 
muss.

Margin. Bestimmte Derivate, die ein Fonds eingeht, können vom Fonds 
Sicherheiten beim Kontrahenten erfordern, um eine Verpflichtung zur 
Zahlung einer abgedeckten Position abzusichern. Die angewandte 
Margin muss täglich auf Marktbasis bewertet werden, wobei ein 
zusätzlicher Einschuss fällig wird, wenn die betreffenden Positionen 
einen Verlust ausweisen, der die eingeschossenen Beträge unter das 
erforderliche Sicherheitenniveau drückt. Umgekehrt, falls die Position 
einen Gewinn über das erforderliche Sicherheitenniveau hinaus 
darstellt, dürfen diese Gewinne für den Fonds aufgelöst werden. 
Kontrahenten können nach eigenem Ermessen die Mindestmargin 
erhöhen, insbesondere in Zeiten erheblicher Volatilität. Diese und 
andere Anforderungen an die Marktbewertung könnten plötzlich zu 
einer sehr erheblichen Erhöhung der Margin führen, die gehalten 
werden muss.

Rechtliche Risiken. OTC‑Derivate werden grundsätzlich auf der 
Grundlage des von der International Securities Dealers Association 
aufgestellten Master Agreements für Derivate, welches von den 
beiden Vertragsparteien verhandelt wird, abgeschlossen. Der Einsatz 
solcher Verträge kann einen Fonds dem rechtlichen Risiko 
aussetzen, dass ein solcher Vertrag den Willen der Vertragsparteien 
nicht genau wiedergibt oder der Vertrag gegen den Kontrahenten in 
dessen Rechtsprechung nicht geltend gemacht werden kann.

Fehlende Regulierung. Ausfall eines Kontrahenten: Grundsätzlich besteht 
auf den Freiverkehrsmärkten (auf denen im allgemeinen Währungen, 
Spot‑ und Optionskontrakte, bestimmte Optionen auf Währungen 
und Swaps gehandelt werden) weniger staatliche Regulierung und 
Aufsicht über die Geschäfte, als bei Transaktionen auf anerkannten 
Märkten. Darüber hinaus stehen viele der Schutzmöglichkeiten, die 
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Teilnehmern an einigen anerkannten Märkten gewährt werden, etwa die 
Performance‑Garantie eines Clearing‑Hauses, im Zusammenhang mit 
dem Freihandel nicht zur Verfügung. Im Freiverkehr gehandelte Optionen 
unterliegen nicht der Regulierung. Bei OTC‑Optionen handelt es sich um 
nicht an der Börse gehandelte Optionsvereinbarung, die spezifisch auf 
die Bedürfnisse eines individuellen Anlegers zugeschnitten sind. Diese 
Optionen ermöglichen es den Inhabern, Termin, Marktniveau und Kurs 
einer bestimmten Position präzise zu strukturieren. Der Kontrahent bei 
diesen Vereinbarungen ist eher das spezifische Unternehmen, das in 
das Geschäft eingebunden ist, als der anerkannte Markt. Daher kann 
der Konkurs oder Ausfall des Kontrahenten des Fonds im Freiverkehr 
zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen. Darüber hinaus könnte 
ein Kontrahent eine Transaktion nicht gemäss ihren allgemeinen 
Bedingungen abwickeln, da der Kontrakt rechtlich nicht durchsetzbar 
ist, die Absichten der Parteien nicht exakt wiedergibt, kein Konsens 
über die Vertragsbedingungen erzielt wurde (unabhängig davon, 
ob gutgläubig) oder ein Kredit‑ oder Liquiditätsproblem besteht und 
damit der Fonds einen Verlust erleidet. Gerät der Kontrahent mit den 
geschuldeten Leistungen in Verzug, sodass der Fonds seine Rechte 
auf die Anlagen in seinem Portfolio entweder nicht pünktlich oder 
überhaupt nicht ausüben kann, können ihm sowohl ein Wertverlust 
seiner Position und Gewinnausfälle als auch Kosten im Zusammenhang 
mit der Durchsetzung seiner Rechte entstehen. Das Kontrahentenrisiko 
entspricht den Anlagebeschränkungen des Fonds. Ungeachtet der 
Massnahmen, die der Fonds zur Verringerung des Kontrahentenrisikos 
einsetzt, besteht keine Sicherheit, dass ein Kontrahent nicht ausfällt oder 
dass der Fonds für diese Geschäfte letztlich keine Verluste erleidet.

Kontrahentenbewertungsrisiko. Wenn die Bewertung durch den 
Kontrahenten für ein im Freiverkehr gehandeltes Derivat von einer 
unabhängigen Stelle innerhalb der Organisation des Kontrahenten 
genehmigt bzw. verifiziert wird, besteht keine Sicherheit, dass 
umfassende Preismodelle und ‑verfahren für die ordnungsgemässe 
Prüfung der Bewertung durch den Kontrahenten bestehen oder dass 
solche Preismodelle und ‑verfahren angewendet werden. Wenn 
die unabhängige Stelle über Preismodelle und ‑verfahren für die 
Genehmigung bzw. Prüfung der Bewertung durch den Kontrahenten 
verfügt, unterscheiden sich diese Preismodelle und ‑verfahren 
möglicherweise nicht hinreichend von den vom Kontrahenten selbst 
verwendeten Preismodellen und ‑verfahren, sodass eine vollständig 
unabhängige Prüfung der Bewertung durch den Kontrahenten nicht 
garantiert werden kann.

Weitere Risiken, die der Einsatz von Derivaten mit sich bringt, sind 
Preisverzerrungen oder ungenaue Bewertungen von Derivaten 
sowie die Tatsache, dass Derivate nicht immer optimal mit den 
Basiswerten, Zinssätzen und Indizes korrelieren. Viele Derivate, 
insbesondere jene, die privat ausgehandelt werden, sind komplex 
und oft subjektiv bewertet. Unangemessene Bewertungen 
können für die Kontrahenten zu einem Anstieg der erforderlichen 
Barzahlungen oder zu einem Wertverlust für einen Fonds führen. 
Zudem korreliert der Wert von Derivaten nicht immer optimal – wenn 
überhaupt – mit dem Wert der Anlagen, Referenzsätze oder Indizes, 
welche die Derivate nachbilden sollen.

Rücknahmerisiko
Ein Fonds könnte einen Verlust erleiden, wenn er Wertpapiere 
verkauft, um die Rücknahmeanträge der Anteilsinhaber zu erfüllen. 
Das Verlustrisiko steigt, wenn die Rücknahmeanträge ungewöhnlich 
hoch oder zahlreich sind, in Phasen allgemeiner Marktturbulenzen, 
wenn die Kurse der verkauften Wertpapiere rückläufig sind oder 
die Wertpapiere, die der betreffende Fonds verkaufen möchte oder 
muss, nicht liquide sind.

Auflösungsrisiko
Im Fall einer vorzeitigen Auflösung eines Fonds müsste der Fonds 
die verhältnismässige Beteiligung am Vermögen des Fonds 
an die Anteilsinhaber ausschütten. Es ist möglich, dass zum 
Zeitpunkt eines solchen Verkaufs bzw. einer solchen Ausschüttung 
bestimmte vom Fonds gehaltene Kapitalanlagen weniger wert sind 
als die ursprünglichen Kosten dieser Kapitalanlagen, was für die 
Anteilsinhaber einen erheblichen Verlust zur Folge haben kann. 
Darüber hinaus würden Gründungskosten eines Fonds, die noch 
nicht vollständig abgeschrieben sind, zu diesem Zeitpunkt dem 
Kapital des Fonds belastet werden. Die Umstände, unter denen ein 
Fonds aufgelöst werden kann, werden im Kapital „Auflösung	eines	
Fonds	oder	einer	Anteilsklasse“ im Prospekt erläutert.

Um die Folgen einer Anlage in einem Fonds der GAM Star Fund 
p.l.c. vollständig zu verstehen, werden die Anleger auch auf die 
folgenden Kapitel dieses Prospekts verwiesen, die sie sorgfältig 
lesen sollten: „Anlageziele	und	Anlagepolitik“, „Bestimmung	des	
Nettoinventarwerts“, „Aussetzung“ und „Ausschüttungen“.

Führung	von	Sammelgeldkonten
Die Gesellschaft hat auf der Umbrella‑Ebene in ihrem Namen 
Zeichnungskonten eingerichtet, die auf verschiedene Währungen 
lauten. Ferner führt die Gesellschaft auf Umbrella‑Ebene auch 
getrennte Rücknahmekonten in ihrem Namen, die auf verschiedene 
Währungen lauten. Schliesslich werden Dividendenzahlungen 
vor Ausschüttung an die jeweiligen Anteilsinhaber auf Umbrella‑
Ebene in getrennte Dividendenkonten im Namen der Gesellschaft 
eingezahlt. Alle Zeichnungen, Rücknahmen oder Dividenden, die 
an die Fonds oder von den Fonds zu zahlen sind, fliessen über 
diese Sammelgeldkonten (zusammen als „Sammelgeldkonten“ 
bezeichnet) und werden mit ihrer Hilfe verwaltet.

Bestimmte mit der Führung von Sammelgeldkonten verbundene 
Risiken sind in den Abschnitten mit den Überschriften „Kauf von 
Anteilen – Zahlungsabwicklung beim Anteilskauf“, „Verkauf von 
Anteilen“ und „Dividenden“ dargelegt.

Darüber hinaus sollten die Anleger das Folgende beachten:

Insolvenz eines Fonds

Falls Gelder in einem Sammelgeldkonto, die Fonds A zuzurechnen 
sind, verwendet werden, um die offenen Geschäfte von Fonds B 
auszugleichen, und Fonds B vor Rückzahlung dieser Gelder an 
Fonds A insolvent wird, ist die Wiedererlangung der Beträge, auf 
die Fonds A Anspruch hat, von den Grundsätzen des irischen 
Treuhandrechts und den Modalitäten der Sammelgeldkonten 
abhängig.

Unter diesen Umständen belegen die von der Verwaltungsgesellschaft 
geführten Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft, 
dass Fonds B dem Fonds A die Gelder schuldet. Obwohl die 
Verwaltungsratsmitglieder alle notwendigen Schritte unternehmen 
werden, um die zeitnahe Wiedererlangung dieser Gelder in voller 
Höhe vom für Fonds B bestellten Insolvenzverwalter zu gewährleisten, 
und dem Insolvenzverwalter alle notwendigen Einzelheiten und 
zugehörigen Unterlagen bereitstellen, sollte beachtet werden, dass 
es in allen Liquidierungsfällen bei der Wiedererlangung solcher 
Beträge zu Verzögerungen und/oder Streitigkeiten kommt, und die 
Mittel von Fonds B reichen möglicherweise nicht aus, um die an 
Fonds A fälligen Beträge zurückzuzahlen. Unter diesen Umständen 
bildet Fonds A bei der Berechnung des Nettoinventarwerts 
Rückstellungen für die Gelder, die Fonds B schuldet. Wenn sich 
jedoch die Wiedererlangung von Fonds B ganz oder teilweise als 
nicht erfolgreich erweist, müssen diese Rückstellungen in der Folge 
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aufgelöst werden, was zu einer Minderung des Nettoinventarwerts je 
Anteil von Fonds A führt.

Auswirkungen des Verlusts von Geldern in Sammelgeldkonten auf 
die bestehenden Anteilsinhaber eines Fonds

In Fällen, in denen Zeichnungsgelder bei einem Fonds vor Ausgabe 
der Anteile ab dem betreffenden Handelstag eingehen und in einem 
Sammelgeldkonto gehalten werden, ist der Anleger ein allgemeiner 
Gläubiger des Fonds, bis die Anteile ab dem betreffenden Handelstag 
ausgegeben worden sind. Falls diese Gelder vor Ausgabe der Anteile 
ab dem betreffenden Handelstag an den betreffenden Anleger 
verloren gehen, kann die Gesellschaft deshalb im Namen des Fonds 
verpflichtet sein, etwaige Verluste, die dem Fonds in Zusammenhang 
mit dem Verlust dieser Gelder entstehen, dem Anleger zu ersetzen (in 
seiner Eigenschaft als Gläubiger des Fonds).

In den vergleichbaren Fällen, in denen Rücknahme‑ oder 
Ausschüttungsgelder in einem Sammelgeldkonto gehalten werden 
und vor Zahlung an den betreffenden Anleger bzw. Anteilsinhaber 
verloren gehen, kann die Gesellschaft im Namen des betreffenden 
Fonds verpflichtet sein, etwaige Verluste, die dem Anleger/
Anteilsinhaber in seiner Eigenschaft als allgemeiner Gläubiger des 
Fonds entstehen, zu ersetzen.

In Fällen, in denen ein Fonds verpflichtet ist, dem Anleger/
Anteilsinhaber unter diesen Umständen die Gelder zurückzuzahlen, 
unternehmen die Verwaltungsratsmitglieder alle Schritte, die sie 
für angemessen erachten, um ihren treuhänderischen Pflichten im 
besten Interesser aller Anteilsinhaber nachzukommen. Zu diesen 
Schritten gehört auch die Verfolgung der Partei, die die für den 
Verlust dieser Anlegergelder verantwortlich ist. Falls zum Beispiel 
der Verlust von Geldern in einem Sammelgeldkonto nach Ansicht 
der Verwaltungsratsmitglieder einer leichtfertigen, fahrlässigen, 
betrügerischen Führung des Sammelgeldkontos durch die 
Verwaltungsgesellschaft zuzuschreiben ist, könnte die Gesellschaft 
die Verwaltungsgesellschaft gemäss den Bestimmungen der 
Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der 
Verwaltungsgesellschaft für diese Verluste verfolgen. Unter 
diesen Umständen bildet der betreffende Fonds Rückstellungen 
für die Gelder, die die verantwortliche Partei für den verlorenen 
Betrag schuldet. Wenn sich jedoch die Wiedererlangung von der 
verantwortlichen Partei ganz oder teilweise als nicht erfolgreich 
erweist, müssen diese Rückstellungen in der Folge aufgelöst 
werden, was zu einer Minderung des Nettoinventarwerts je Anteil 
des betreffenden Fonds führt.

Ferner sollte beachtet werden, dass die Gesellschaft im Insolvenzfall 
des Kreditinstituts, bei dem die Sammelgeldkonten eröffnet worden 
sind, bezüglich der eingelegten Gelder ein allgemeiner Gläubiger 
dieses Kreditinstituts ist. Es ist deshalb unter diesen Umständen 
möglich, dass ein Fonds nicht alle ihm zuzurechnenden Gelder in 
dem Sammelgeldkonto wiedererlangt. Gelder, die der betreffende 
Fonds nicht wiedererlangt, würden zu einer Minderung des 
Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds führen.

Mit	Rohstoffanlagen	verbundene	Risiken
Engagements in Rohstoffen sind möglicherweise mit einer höheren 
Volatilität verbunden als Anlagen in traditionellen Wertpapieren. 
Die Rohstoffmärkte haben Phasen extremer Volatilität durchlaufen. 
Ähnliche Bedingungen auf den Terminmärkten können zu einem 
rapiden und erheblichen Anstieg oder Rückgang des Werts der 
Bestände eines in Rohstoffen engagierten Fonds führen.

Die Bewegungen der Rohstoffpreise können unter anderem von den 
folgenden Faktoren beeinflusst werden: der Regierungs‑, Handels‑, 
Finanz‑ oder Geldpolitik oder Devisenbewirtschaftungsprogrammen; 

wechselnden Markt‑ und Wirtschaftsbedingungen; der 
Marktliquidität; Änderungen in den Beziehungen zwischen Angebot 
und Nachfrage und in der heimischen Produktion oder Einfuhr von 
Rohstoffen; Änderungen der Lagerkosten; den lokalen, inner‑ und 
zwischenstaatlichen Transportsystemen und ihrer Verfügbarkeit; 
Energieeinsparungen; dem Erfolg von Explorationsprojekten; 
Änderungen der internationalen Zahlungs‑ und Handelsbilanzen; 
der Inflation im In‑ und Ausland; der Abwertung und Aufwertung 
von Währungen; politischen und wirtschaftlichen Ereignissen im 
In‑ und Ausland; den Zinsen im In‑ und Ausland und/oder den 
diesbezüglichen Anlegererwartungen; den Fremdwährungs‑/
Wechselkursen; der staatlichen Regulierung und Besteuerung im 
In‑ und Ausland; Krieg, Terroranschlägen und sonstigen politischen 
Umbrüchen und Konflikten; Verstaatlichungen; den Investment‑ 
und Handelsaktivitäten von Spekulanten; den Änderungen in der 
Philosophie und der Gefühlslage der Marktteilnehmer. Die Häufigkeit 
und Bedeutung solcher Veränderungen lässt sich nicht vorhersagen.

Die Rohstoffpreise können auch aufgrund von Störungen der 
Angebot‑ und Nachfrage‑Situation in den grossen Erzeuger‑ oder 
Verbraucherregionen schwanken. Bestimmte Rohstoffe oder 
natürliche Ressourcen können in einer begrenzten Anzahl von 
Ländern produziert oder von einer kleinen Anzahl von Produzenten 
oder Produzentengruppierungen kontrolliert werden. Infolgedessen 
könnten politische, wirtschaftliche und angebotsrelevante Ereignisse 
in diesen Ländern einen unverhältnismässig grossen Einfluss auf die 
Preise dieser Rohstoffe haben. Rückgange in der Produktion eines 
physischen Rohstoffs oder seines Volumens, das zum Transport, 
zum Abbau, zur Verarbeitung, zur Lagerung oder zum Vertrieb zur 
Verfügung steht, beeinträchtigen möglicherweise die finanzielle 
Entwicklung eines Rohstoffunternehmens oder rohstoffnahen 
Unternehmens, das einen Teil seiner Geschäftstätigkeit diesem 
Rohstoff widmet. Produktions‑ und Volumenrückgänge könnten 
von verschiedenen Faktoren verursacht werden, zum Beispiel 
katastrophalen Ereignissen, die die Produktion in Mitleidenschaft 
ziehen, der Erschöpfung der Ressourcen, Personalproblemen, 
Umweltverfahren, strengerer Regulierung, Anlagenausfällen 
und unerwarteten Wartungsproblemen, Importstörungen, 
Verstaatlichungen, politischen Umbrüchen und Konflikten oder 
zunehmendem Wettbewerb seitens alternativer Energiequellen oder 
höheren Rohstoffpreisen.

Die Rohstoffmärkte unterliegen temporären Verzerrungen 
und anderen Störungen aufgrund mangelnder Liquidität, der 
Anwesenheit der Spekulanten, staatlicher Regulierung und anderer 
Massnahmen und sonstigen Faktoren.

Rohstoffnahe Unternehmen können schlechter als der Aktienmarkt 
an sich abschneiden. Der Wert der von rohstoffnahen Unternehmen 
ausgegebenen Wertpapieren kann von Faktoren beeinträchtigt 
werden, die eine bestimmte Branche oder einen bestimmten 
Rohstoff betreffen. Die betriebliche und finanzielle Entwicklung 
rohstoffnaher Unternehmen kann direkt von den Rohstoffpreisen 
beeinflusst werden, insbesondere wenn sie den Basisrohstoff 
besitzen. Die Aktienkurse dieser Unternehmen können ferner mit 
einer grösseren Kursvolatilität behaftet sein als andere Arten von 
Stammaktien. Die von rohstoffnahen Unternehmen ausgegebenen 
Wertpapiere reagieren empfindlich auf Änderungen in der Angebot‑ 
und Nachfrage‑Situation von Rohstoffen und damit auch auf deren 
Preise. Die Volatilität der Rohstoffpreise, die zu einer Produktions‑ 
und Angebotsverringerung führen kann, kann die Entwicklung 
derjenigen rohstoffnahen Unternehmen beeinträchtigen, die sich 
ausschliesslich mit dem Transport, der Verarbeitung, der Lagerung, 
dem Vertrieb und der Vermarktung von Rohstoffen beschäftigen. 
Ferner kann die Volatilität der Rohstoffpreise rohstoffnahen 
Unternehmen die Kapitalbeschaffung erschweren, insoweit deren 
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Entwicklung in der Wahrnehmung des Marktes direkt oder indirekt 
an die Rohstoffpreise gekoppelt ist.

Die Regulierung des Rohstoffgeschäfts ist ein sich rasch änderndes 
Rechtsgebiet und unterliegt der laufenden Modifizierung durch 
staatliche und juristische Massnahmen. Darüber hinaus haben 
sich verschiedene nationale Regierungen über die Derivatmärkte 
besorgt gezeigt und die Notwendigkeit ihrer Regulierung betont. 
Strengere Gesetze, Vorschriften oder Durchsetzungsmassnahmen 
könnten in Zukunft beschlossen werden, was die Compliance‑Kosten 
wahrscheinlich steigen liesse und die betriebliche und finanzielle 
Entwicklung der rohstoffnahen Unternehmen beeinträchtigen kann. 
Die Wirkung künftiger regulatorischer Änderungen lässt sich für die 
Fonds, die in Rohstoffen engagiert sind, unmöglich vorhersagen, 
könnte für jene aber erheblich und nachteilig sein. Wechselnde 
Regulierungsansätze können negative Auswirkungen auf die 
Unternehmen und Wertpapiere haben, die an den zugrunde liegenden 
Preis der Rohstoffe, in die ein Fonds investiert, gekoppelt sind.

Schuldverschreibungen, die Engagements in Rohstoffen bieten, 
können mit erheblichen Risiken verbunden sein, so unter anderem 
mit dem Risiko, einen bedeutenden Teil oder die Gesamtheit des 
Kapitalwerts zu verlieren. Ausser dem Rohstoffrisiko können 
rohstoffbezogene Schuldverschreibungen mit zusätzlichen 
speziellen Risiken behaftet sein, zum Beispiel dem Risiko des 
Kapitalverlusts, des fehlenden Sekundärmarkts und der höheren 
Volatilität, die auf traditionelle Aktien oder Schuldtitel nicht zutreffen. 
Ferner sind sie mit dem Kontrahentenkreditrisiko des Emittenten 
behaftet. Das heisst, bei Fälligkeit einer rohstoffbezogenen 
Schuldverschreibung besteht das Risiko, dass der Emittent nicht 
in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gemäss den Bestimmungen 
der rohstoffbezogenen Schuldverschreibung nachzukommen. 
Geht der Emittent in Konkurs oder fällt er anderweitig aus, könnte 
der betreffende Fonds Geld verlieren. Der Wert rohstoffbezogener 
Schuldverschreibungen im Bestand des Fonds kann erheblich 
schwanken, da die Werte der Basisanlagen, an die sie gekoppelt 
sind, selbst volatil sind.

Risiken	in	Verbindung	mit	
Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Allgemeines

Transaktionen in Zusammenhang mit Repogeschäften, inversen 
Repogeschäften und Aktienleihgeschäften („Wertpapier‑
finanzierungsgeschäfte“) sind für die Gesellschaft und ihre Anleger 
mit verschiedenen Risiken behaftet:

(i) dem Kontrahentenrisiko, insofern der Kontrahent eines 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfts seiner Verpflichtung 
nicht nachkommt, Werte zurückzugeben, die den vom 
betreffenden Fonds gestellten Werten äquivalent sind,

(ii) dem Liquiditätsrisiko, insofern der Fonds nicht in der Lage 
ist, die ihm gestellten Sicherheiten zu liquidieren, um den 
Kontrahentenausfall zu decken,

(iii) dem rechtlichen Risiko, insofern der Einsatz von 
Standardverträgen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
einen Fonds den rechtlichen Risiken aussetzt, dass ein 
solcher Vertrag den Willen der Vertragsparteien nicht genau 
wiedergibt oder der Vertrag gegen den Kontrahenten im 
Rechtsgebiet seiner Gründung nicht geltend gemacht 
werden kann,

(iv) betrieblichen Risiken, insofern der Einsatz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Verwaltung 
der entgegengenommenen Sicherheiten dem Verlustrisiko 
unterliegen, das sich aus unzureichenden oder fehlerhaften 

internen Prozessen, Mitarbeitern und Systemen oder 
externen Ereignissen ergibt; und

(v) Risiken in Verbindung mit dem Recht des Kontrahenten, 
die Sicherheiten wiederzuverwenden. Daraus ergibt 
sich unter anderem, dass diese Werte bei einer 
Wahrnehmung des Wiederverwendungsrechts nicht 
mehr dem betreffenden Fonds gehören, so dass dessen 
Anspruch auf Rückgabe vergleichbarer Werte nur noch 
vertraglicher Art ist. Im Insolvenzfall eines Kontrahenten 
ist der Fonds ein nicht bevorrechtigter Gläubiger, der 
seine Werte vom Kontrahenten möglicherweise nicht 
wiedererlangt. Allgemeiner gesagt, können Werte, die 
von einem Kontrahenten wiederverwendet werden dürfen, 
eine komplexe Transaktionskette bilden, die für die 
Gesellschaft oder ihre Beauftragten weder transparent 
noch kontrollierbar ist.

Wertpapierleihen

Bestimmte Fonds können sich an Aktienleihgeschäften beteiligen. 
Wie alle Ausreichungen von Krediten sind sie mit Verzugs‑ und 
Ausfallrisiken verbunden. Sollte der Leihnehmer der Wertpapiere 
finanziell ausfallen oder einer seiner Verpflichtungen im Rahmen 
eines Aktienleihgeschäfts nicht nachkommen, wird die Sicherheit 
abgerufen, die in Zusammenhang mit dem Geschäft gestellt wurde. 
Die Sicherheit wird so geführt, dass ihr Wert immer größer oder gleich 
dem Wert der übertragenen Aktien ist. Es besteht jedoch das Risiko, 
dass der Wert der Sicherheit unter den Wert der übertragenen Aktien 
fällt. Da ein Fonds außerdem entgegengenommene Barsicherheiten 
vorbehaltlich der Bedingungen und in den Grenzen der Zentralbank 
investieren kann, ist ein Fonds dem mit diesen Anlagen verbundenen 
Risiko ausgesetzt, zum Beispiel der Nichterfüllung oder dem Ausfall 
des Emittenten oder des betreffenden Wertpapiers.

Repogeschäfte

Wenn ein Fonds ein Repogeschäft eingeht, trägt er das Verlustrisiko für 
den Fall, dass die andere Partei des Geschäfts ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommt und er bei der Wahrnehmung seiner Rechte, die 
Basiswerte zu veräußern, Verzögerungen hinnehmen muss oder 
an der Ausübung dieser Rechte gehindert ist. Der Fonds unterliegt 
insbesondere dem Risiko eines möglichen Wertrückgangs des 
Basiswerts in dem Zeitraum, in dem er seine Rechte geltend machen 
will, dem Risiko, dass ihm in Verbindung mit der Geltendmachung 
dieser Rechte Kosten entstehen, und dem Risiko, dass er den Ertrag 
des Repogeschäfts ganz oder teilweise einbüßt.
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Verwaltung	der	Gesellschaft
Gesellschaft
Die Befugnisse zur Verwaltung der Gesellschaft und ihrer 
Vermögenswerte liegen bei den Verwaltungsratsmitgliedern. 
Der Verwaltungsrat hat das Tagesgeschäft und die tägliche 
Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft 
delegiert. Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder ist der 
eingetragene Sitz der Gesellschaft.

Die nachstehend genannten Personen sind Mitglieder des 
Verwaltungsrats der Gesellschaft:

Andrew	Hanges
Andrew Hanges kam im Februar 1997 zur GAM‑Gruppe und ist für 
die Bereiche Global Operations einschliesslich Kundenservice und 
Fondsverwaltung der gesamten GAM‑Gruppe zuständig. Vor seiner 
Tätigkeit bei GAM arbeitete Andrew Hanges – seit 1994 – bei der First 
Union National Bank als President Central New Jersey Area. Von 1987 
bis 1994 war er als Director of Operations bei der Midland Bank plc, 
London, tätig und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung 
auf den Gebieten Banking und Finanzdienstleistungen. Er besitzt 
einen B.Sc. in Management and International Business der New York 
University sowie einen MBA der University of Southern California.

David	Dillon
David Dillon, irischer Staatsbürger, ist Fachanwalt für Wirtschaftsrecht 
und war von 1992 bis 2015 Partner bei Dillon Eustace, Solicitors, 
wo er hauptsächlich mit den Bereichen Unternehmensfinanzierung, 
Finanzdienstleistungen und Banken befasst war. Vor seiner Tätigkeit 
in dieser Sozietät war David Dillon von 1984 bis 1992 Partner bei 
Cawley Sheerin Wynne. Ferner arbeitete er von 1983 bis 1984 bei 
Hamada & Matsumoto, einer internationalen Anwaltskanzlei in 
Tokio. David Dillon hat seinen Wohnsitz in Irland.

Andrew	Bates
Andrew Bates, irischer Staatsbürger, ist Fachanwalt für 
Wirtschaftsrecht. Seit 1996 ist er Partner bei Dillon Eustace, 
und dort hauptsächlich für die Bereiche Fondsmanagement, 
Lebensversicherung und Wertpapieremissionen zuständig. Zuvor 
war Andrew Bates seit 1992 Anwalt bei Cawley Sheerin Wynne. Er 
hat seinen Wohnsitz in Irland.

Burkhard	Poschadel
Dr. Burkhard Poschadel dient derzeit in einer Reihe von Organen 
deutscher und schweizerischer Anlageberatungsgesellschaften. Bis 
Mai 2004 war er Chief Executive Officer von GAM und bis Dezember 
2005 Vice‑Chairman der GAM Group. In seiner Funktion als Chief 
Executive Officer war Dr. Burkhard Poschadel für den Ausbau der 
Geschäfte von GAM in den Bereichen der Vermögensverwaltung 
für private und institutionelle Kunden und des Vertriebs von 
Investmentfonds zuständig. Bevor er im April 2000 zu GAM kam, war 
er Leiter der Abteilung Portfoliomanagement und Anlageberatung 
der Schweizerischen Bankgesellschaft („SBG“ – heute UBS). Er 
kam 1984 nach einer langen Laufbahn als Ökonom und Dozent in 
der Erwachsenenbildung der Universität Freiburg zur SBG. Er hat in 
Finanztheorie an der Universität Freiburg i.Br. promoviert.

Daniel	O’Donovan
Daniel O’Donovan besitzt über 35 Jahre Erfahrung in der 
Finanzdienstleistungsbranche und war als Manager und Händler von 
Anleiheportfolios bei der Investment Bank of Ireland tätig. Zudem ist 
er Gründungsaktionär von NCB Stockbrokers. Er fungierte zwischen 

1988 und 2007 ausserdem als Executive Director von Montgomery 
& Govett, Managing Director von New Ireland Investment Managers, 
Managing Director von Setanta Asset Management Limited und 
geschäftsführender Direktor von Canada Life in Irland. Daniel 
O’Donovan sitzt derzeit als nicht‑geschäftsführendes Mitglied 
im Verwaltungsrat zahlreicher Finanzdienstleister. Er studierte 
Mathematik und Wirtschaft am University College Cork, was er mit 
einem BA abschloss.

Verwaltungsgesellschaft
GAM Fund Management Limited, die auch als Registerstelle für die 
Gesellschaft fungiert, ist Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, 
wobei die Verwaltung eines jeden Fonds und die allgemeine 
Führung der Gesellschaft unter Aufsicht und Überwachung 
des Verwaltungsrats zu ihrer Verantwortung gehört. GAM Fund 
Management Limited darf ihre Funktionen delegieren.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 27. März 1990 in Irland 
gegründet und ist eine Aktiengesellschaft. Sie untersteht der Aufsicht 
der Irischen Zentralbank. Einziger Geschäftszweck ist die Verwaltung 
von Unit Trusts und Investmentgesellschaften. Das ausgegebene 
und voll eingezahlte Kapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt 
EUR 126.974 und ist in 100.000 Anteile zu je EUR 1,2697381 
aufgeteilt. Es handelt sich um eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
GAM Holding AG, welche zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, 
verbundenen und nahestehenden Unternehmen im Folgenden als 
die „GAM‑Gruppe“ bezeichnet wird.

Die GAM Holding AG ist Eigentümerin der GAM Group AG, der 
Muttergesellschaft der GAM‑Gruppe.

Die GAM Holding AG hatte am 31. Dezember 2016 einen 
Nettoinventarwert von insgesamt rund 120,7 Mrd. CHF unter 
Verwaltung.

Die folgenden Personen sind Mitglieder des Verwaltungsrats der 
Verwaltungsgesellschaft:

Gary	Coffey
Gary Coffey ist Director des Anteilsinhaberservice von GAM Fund 
Management Limited. Er trat im Februar 2001 bei GAM ein und war 
bis zu seiner Ernennung zum Director im November 2011 als Head 
of Shareholder Services Senior Manager. Er hat einen BA Hons in 
Volkswirtschaft von der University of Ulster und einen MA in Informatik 
von der University of Nottingham im Vereinigten Königreich.

Ray	Cullivan
Ray Cullivan ist stellvertretender Geschäftsführer von GAM Fund 
Management Limited und in Dublin ansässig. Er trat im Juni 1998 bei 
GAM ein und arbeitete vor seiner Bestellung zum stellvertretenden 
Geschäftsführer im März 2015 als Leiter der Abteilung Bewertung, 
Abrechnung und Preisstellung. Ray Cullivan ist Mitglied des Institute 
of Chartered Accountants und hält einen BA in Rechnungslegung 
und Finanzen vom University College Dublin.

Tom	Dowd
Tom Dowd, irischer Staatsbürger, ist Managing Director von GAM 
Fund Management Limited. Sein Dienstsitz ist Dublin. Bevor er 
diese Position im März 2015 übernahm, war er als Deputy Managing 
Director tätig. Er kam im September 1994 zu GAM und war zuvor bei 
Eagle Star beschäftigt. Er ist seit 1987 in der Finanzbranche tätig. 
Im November 1994 wurde Tom Dowd als Mitglied des Institute of 
Certified Public Accountants in Irland bestätigt.
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David	Gray
David Gray kam im Dezember 1995 zu GAM Fund Management 
Limited. Bevor er im Oktober 2002 zum Verwaltungsratsmitglied 
bestellt wurde, war er als Leiter der Bereiche Fund Financial Reporting 
und Institutional Client Services tätig. David Gray verfügt über mehr 
als zwölf Jahre Erfahrung auf dem Gebiet Finanzdienstleistungen 
und arbeitete zuvor sowohl in Dublin als auch auf den Kaimaninseln 
bei Coopers & Lybrand (heute PricewaterhouseCoopers). Er ist 
Mitglied des Institute of Chartered Accountants in Irland und hält 
einen BA in Wirtschaftswissenschaften vom University College 
Dublin.

Michael	Keane
Michael Keane kam im September 1995 zu GAM Fund Management 
Limited. Bevor er zum Verwaltungsratsmitglied bestellt wurde, war er 
als Leiter des Bereichs Finance tätig. Michael Keane hat die letzten 
14 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet. Davor war 
er für die öffentliche Hand im Vereinigten Königreich tätig gewesen. 

Er studierte Betriebswirtschaft und Buchhaltung und ist Mitglied der 
Association of Chartered Certified Accountants.

William	Norris
William Norris, irischer Staatsbürger, ist Head of Operations von 
GAM (UK) Limited. Von November 2004 bis März 2015 war er 
Managing Director von GAM Fund Management Limited. William 
Norris kam im März 1993 von International Fund Managers (Ireland) 
Limited zu GAM und arbeitet seit 1990 in der Finanzbranche. William 
Norris verfügt über einen MBA des britischen Henley Management 
College und ist Mitglied des Institute of Accounting Technicians in 
Irland. Sein Dienstsitz ist London.

Michael	Whooley
Michael Whooley kam im Juli 1999 zu GAM Fund Management Limited 
in Dublin. Bevor er im Februar 2005 zum Verwaltungsratsmitglied 
bestellt wurde, war er als Leiter des Bereichs Compliance tätig. Vor 
seinem Wechsel zu GAM war Michael Whooley als Compliance 
Manager bei Perpetual Fund Management (Jersey) Limited 
beschäftigt; zu Perpetual war er im Jahr 1995 gestossen. Zuvor 
hatte er sechs Jahre lang für KPMG Dublin in der Abteilung für 
Unternehmenssteuern gearbeitet. Er ist Mitglied des Institute of 
Chartered Accountants in Irland und verfügt über ein Handelsdiplom 
des University College Dublin.

Burkhard	Poschadel
Die biografischen Angaben über Burkhard Poschadel finden sich 
vorstehend im Abschnitt „Verwaltung der Gesellschaft“.

Ausser Burkhard Poschadel bekleiden alle Verwaltungsratsmitglieder 
der Verwaltungsgesellschaft leitende Positionen innerhalb der 
GAM‑Gruppe.

Amy Carroll ist Secretary der Gesellschaft und der 
Verwaltungsgesellschaft.

Beauftragte	Verwaltungsstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited wurde von der 
Verwaltungsgesellschaft zur beauftragten Verwaltungsstelle aller 
Fonds ernannt.

Die beauftragte Verwaltungsstelle wurde am 23. März 1992 als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und ist 
letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der State Street 
Corporation. State Street Corporation ist ein weltweit führendes 
Unternehmen, das anspruchsvollen Anlegern rund um den Globus 

spezialisierte Anlagebetreuungs‑ und Anlageverwaltungsleistungen 
anbietet. State Street Corporation hat seinen Hauptsitz in Boston, 
Massachusetts, USA, und wird an der New York Stock Exchange 
unter dem Kürzel „STT“ gehandelt.

Die beauftragte Verwaltungsstelle ist für bestimmte 
verwaltungstechnische Aufgaben zuständig, so unter anderem für 
die Führung der Finanz‑ und Buchungsunterlagen der Gesellschaft, 
die Berechnung des Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts 
je Anteil, die Erstellung der Finanzausweise, die Organisation 
der Buchführungsdienste und die Verbindung zur Gesellschaft 
zur Zahlung der Vergütungen unter der Gesamtaufsicht der 
Verwaltungsgesellschaft.

Co‑Investment‑Manager
Die Verwaltungsgesellschaft hat an die Co‑Investment‑Manager 
die Befugnis delegiert, die Anlagen bestimmter Fonds unter der 
Gesamtaufsicht durch die Verwaltungsgesellschaft zu verwalten. 
Angaben zu den beauftragten Co‑Investment‑Managern und den 
Fonds, für die diese tätig sind, sind in Anhang II zu diesem Prospekt 
enthalten.

Beauftragte	Anlageverwalter
Jeder Co‑Investment‑Manager kann seine Zuständigkeiten für die 
Anlageverwaltung oder ‑beratung bezüglich des Vermögens eines 
Fonds an einen beauftragten Anlageverwalter abgeben. Angaben 
zu den beauftragten Anlageverwaltern und den Fonds, für die 
diese tätig sind, sind in Anhang II zu diesem Prospekt enthalten. 
Alternativ wird der beauftragte Anlageverwalter in der Ergänzung 
des betreffenden Fonds angegeben.

Sponsor
GAM Limited („Sponsor“) wurde für alle Fonds zum Sponsor 
ernannt und erbringt Marketingberatung und ‑leistungen hinsichtlich 
aller Fonds. Die Aufgaben des Sponsors sind im Sponsorvertrag 
festgehalten. Weitere Informationen dazu finden sich in Anhang III. 
Weitere Informationen dazu finden sich in Anhang III.

GAM Limited, der Promotor der Gesellschaft, ist eine in Bermuda 
errichtete Gesellschaft und eine 100%ige Tochtergesellschaft 
der GAM (Schweiz) AG, welche wiederum eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der GAM Holding AG ist.

Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited wurde zur 
Verwahrstelle bestellt. Es handelt sich um eine von der Zentralbank 
zugelassene irische Bankgesellschaft. Ihre Haupttätigkeit 
umfasst die Wertpapierverwaltung sowie die Erbringung von 
Verwahrstellefunktionen. Die Verwahrstelle wurde am 22. Mai 1991 
als Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und 
ist letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der State 
Street Corporation. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Verwahrstelle 
besteht in der Erbringung von Depotbank‑ und Treuhandleistungen 
für kollektive Kapitalanlagen und andere Portfolios.

Die Verwahrstelle wurde damit den folgenden wesentlichen 
Funktionen betraut, nämlich

– zu gewährleisten, dass der Verkauf, die Ausgabe, die 
Rücknahme und die Stornierung von Anteilen der 
Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Verordnungen 
von 2011 und der Satzung erfolgen,

– zu gewährleisten, dass der Wert der Anteile in 
Übereinstimmung mit den Verordnungen von 2011 und der 
Satzung berechnet wird,
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– den Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft im Namen 
der Gesellschaft Folge zu leisten, soweit sie nicht den 
Verordnungen von 2011 oder der Satzung entgegenstehen,

– zu gewährleisten, dass bei Geschäften mit den 
Vermögenswerten eines Fonds die Gegenleistung innerhalb 
der üblichen Fristen überwiesen wird,

– zu gewährleisten, dass der Ertrag der Gesellschaft in 
Übereinstimmung mit den Verordnungen von 2011 und der 
Satzung verwendet wird,

– die Geschäftsführung der Gesellschaft in jedem 
Geschäftsjahr zu prüfen und den Anteilsinhabern hierüber 
Bericht zu erstatten,

– die Barmittel und Kapitalflüsse der Gesellschaft in 
Übereinstimmung mit den Verordnungen von 2011 zu 
überwachen; und

– das Vermögen der Gesellschaft zu verwahren, einschliesslich 
der Finanzinstrumente, die in Übereinstimmung mit den 
Verordnungen von 2011 in Verwahrung gehalten werden 
können, und das Eigentum und die Buchführung in Bezug 
auf die sonstigen Vermögenswerte zu verifizieren.

Haftung der Verwahrstelle

Bei der Erfüllung ihrer Pflichten muss die Verwahrstelle ehrlich, 
redlich, professionell und unabhängig allein im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Anteilsinhaber handeln.

In Übereinstimmung mit den Verordnungen von 2011 haftet die 
Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilsinhabern 
für Verluste von Finanzinstrumenten, die sie oder von ihr bestellte 
Dritte in Verwahrung halten.

Falls ein verwahrtes Finanzinstrument in Übereinstimmung mit 
den Verordnungen von 2011 und insbesondere mit Artikel 18 der 
Delegierten‑Verordnung verloren geht, hat die Verwahrstelle der 
Gesellschaft unverzüglich Finanzinstrumente desselben Typs oder 
den entsprechenden Betrag zurückzugeben.

Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie gemäss den Verordnungen 
von 2011 und der Delegierten‑Verordnung nachweisen kann, dass 
der Verlust eines verwahrten Finanzinstruments auf ein externes 
Ereignis ausserhalb ihrer Kontrolle zurückzuführen ist, soweit die 
Folgen auch bei Anwendung aller zumutbaren Anstrengungen 
unvermeidlich gewesen wären.

Die Anteilsinhaber können die Haftung der Verwahrstelle 
unmittelbar oder mittelbar durch die Gesellschaft oder die 
Verwaltungsgesellschaft geltend machen, sofern dies nicht zu 
einer Verdoppelung der Wiedergutmachung oder einer ungleichen 
Behandlung der Anteilsinhaber führt.

Die Verwahrstelle haftet ferner gemäss den Verordnungen von 
2011 gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilsinhabern für 
alle anderen Verluste, die der Gesellschaft entstehen, weil es 
die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich versäumt hat, ihren 
Verpflichtungen ordnungsgemäss nachzukommen.

Soweit dies nicht nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften, 
so unter anderen der OGAW‑Richtlinie, untersagt ist, haftet die 
Verwahrstelle nicht für in Folge auftretende, indirekte oder konkrete 
Schäden oder Verluste, die aufgrund oder in Verbindung mit 
der Erfüllung oder Nicht‑Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten 
entstanden sind.

Erteilung von Untervollmachten

Gemäss Verwahrstellenvertrag ist die Verwahrstelle uneingeschränkt 
befugt, ihre Verwahrungsaufgaben ganz oder teilweise zu 
übertragen, jedoch bleibt die Haftung davon unberührt, dass sie 
die Vermögenswerte in ihrer Verwahrung teilweise oder insgesamt 
einem Dritten anvertraut hat. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt 
von der Übertragung ihrer Verwahrungsaufgaben nach der 
Verwahrstellenvereinbarung unberührt.

Informationen über die übertragenen Verwahrungsaufgaben und 
die Namen der betreffenden Beauftragten und Unterbeauftragten 
befinden sich in Anhang IX des Prospekts.

Interessenkonflikte der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle gehört zu einer internationalen Gruppe von 
Unternehmen, die im normalen Geschäftsgang für eine grosse 
Anzahl von Kunden gleichzeitig sowie auf eigene Rechnung tätig 
ist, was zu tatsächlichen oder potenziellen Konflikten führen 
kann. Interessenkonflikte entstehen, wenn die Verwahrstelle 
oder ihre verbundenen Unternehmen Tätigkeiten gemäss 
Verwahrstellenvertrag oder einer separaten vertraglichen oder 
sonstigen Vereinbarung ausüben. Hierzu können die folgenden 
Tätigkeiten gehören:

(i) Nominee‑, Verwaltungs‑, Research‑, Wertpapierleihstellen‑, 
Anlageverwaltungs‑, Finanzberatungs‑ und/oder sonstige 
Beratungsleistungen, die für die Gesellschaft erbracht 
werden,

(ii) Bank‑, Verkaufs‑ und Handelsgeschäfte, einschliesslich 
Fremdwährungs‑, Derivat‑, Kreditvergabe‑, Makler‑, 
Market‑Maker‑ oder sonstige Finanzgeschäfte mit der 
Gesellschaft, die sie entweder als Auftraggeber und im 
eigenen Interesse oder für andere Kunden eingeht.

Im Zusammenhang mit den vorstehenden Tätigkeiten werden oder 
können die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen

(i)  bestrebt sein, von diesen Tätigkeiten zu profitieren, und sie 
sind berechtigt, Gewinne oder Vergütungen jeder Art zu 
vereinnahmen und zu behalten, und nicht verpflichtet, der 
Gesellschaft die Art oder die Höhe dieser Gewinne oder 
Vergütungen offenzulegen, einschliesslich aller Gebühren, 
Belastungen, Provisionen, Umsatzanteile, Spreads, 
Zuschläge, Abschläge, Zinsen, Rabatte, Preisnachlässe 
oder sonstigen Leistungen, die sie Zusammenhang mit 
diesen Tätigkeiten vereinnahmt;

(ii)  Wertpapiere oder andere Finanzprodukte oder 
Finanzinstrumente als Auftraggeber im eigenen Interesse, 
im Interesse ihrer verbundenen Unternehmen oder 
anderer Kunden kaufen, verkaufen, ausgeben, handeln 
oder halten;

(iii) in dieselbe oder die entgegengesetzte Richtung der 
übernommenen Geschäfte handeln, so unter anderem 
auf der Basis von Informationen in seinem Besitz, die der 
Gesellschaft nicht zur Verfügung stehen;

(iv)  anderen Kunden dieselben oder vergleichbare Leistungen 
erbringen, auch den Wettbewerbern der Gesellschaft;

(v)  von der Gesellschaft Gläubigerrechte erhalten, die sie 
wahrnehmen können.

Die Vorschriften der Zentralbank für Geschäfte zwischen 
der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft mit der 
Verwahrstelle oder einem Beauftragten, Unterbeauftragten, 
verbundenen Unternehmen oder Konzernunternehmen der 
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Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle finden sich in 
Anhang III des Prospekts im Abschnitt „Interessenkonflikte“.

Die Gesellschaft kann ein verbundenes Unternehmen der 
Verwahrstelle verwenden, um Fremdwährungs‑, Kassa‑ oder Swap‑
Geschäfte auf Rechnung eines Fonds durchzuführen. In diesen 
Fällen handelt das verbundene Unternehmen in seiner Eigenhaft als 
Auftraggeber und nicht als Makler, Beauftragter oder Treuhänder der 
Gesellschaft in Bezug auf den betreffenden Fonds. Das verbundene 
Unternehmen ist bestrebt, von diesen Geschäften zu profitieren, und 
es ist berechtigt, Gewinne zu behalten und nicht der Gesellschaft 
offenzulegen. Das verbundene Unternehmen geht diese Geschäfte 
zu den mit der Gesellschaft vereinbarten Bedingungen ein.

Sofern Barmittel eines Fonds bei einem verbundenen Unternehmen 
eingezahlt werden, bei dem es sich um eine Bank handelt, entsteht 
ein potenzieller Interessenkonflikt bezüglich der etwaigen Zinsen, 
die das verbundene Unternehmen zahlen oder dem Konto belasten 
kann, und der Gebühren und sonstigen Leistungen, die es mit 
dem Halten dieser Barmittel als Bank und nicht als Treuhänder 
erwirtschaftet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auch ein Kunde oder Kontrahent 
der Verwahrstelle oder seiner verbundenen Unternehmen sein.

Insofern diese Einzelheiten nicht in diesem Prospekt erfasst sind 
oder falls sie sich ändern und in einer revidierten Fassung dieses 
Prospekts nicht enthalten sind, werden die aktuellen Angaben über 
die Verwahrstelle, ihre Pflichten, möglichen Interessenkonflikte und 
die von der Verwahrstelle übertragenen Verwahrungsaufgaben 
sowie die Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten mit den 
Interessenkonflikten, die sich aus einer solchen Erteilung von 
Untervollmachten ergeben, den Anteilsinhabern auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt.

Hauptvertriebsgesellschaft
GAM Limited wurde für alle Fonds als Hauptvertriebsgesellschaft 
ernannt. Nähere Angaben finden sich weiter oben. Die 
Hauptvertriebsgesellschaft ist berechtigt, ihre Aufgaben an 
Untervertriebsgesellschaften und/oder Vertriebsstellen zu 
delegieren. Die Aufgaben der Hauptvertriebsgesellschaft sind 
im Hauptvertriebsgesellschaftsvertrag festgehalten. Weitere 
Informationen dazu finden sich in Anhang III.

Korrespondenzbanken	und	Zahlstellen
Die jeweiligen Gesetze/Vorschriften in den Mitgliedstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums können die Bestellung von 
Korrespondenzbanken und Zahlstellen erfordern, welche die 
Führung von Konten und die Zahlung von Zeichnungs‑ und 
Rücknahmegeldern übernehmen. Anleger, die entweder freiwillig oder 
aufgrund lokaler Vorschriften Zeichnungs‑ und Rücknahmegelder 
nicht direkt über die Verwahrstelle der Gesellschaft, sondern 
über Vermittler abwickeln (z.B. Untervertriebsgesellschaften 
oder Zahlstellen in der betreffenden Rechtsordnung), tragen 
das Kreditrisiko gegenüber diesem Vermittler im Hinblick auf (a) 
Zeichnungsgelder vor dem Transfer der Gelder an die Verwahrstelle 
auf Rechnung des betreffenden Fonds und (b) Rücknahmegelder 
zahlbar durch die Zahlstelle an den betreffenden Anleger.

Die Gebühren und Kosten der Korrespondenzbanken und 
Zahlstellen werden in Höhe eines marktüblichen Prozentsatzes 
vom betreffenden Fonds getragen. Die Gebühren, die an die 
Korrespondenzbanken und Zahlstellen zu zahlen sind und die auf 
der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet werden, beziehen 
sich lediglich auf den Nettoinventarwert desjenigen Fonds, welcher 
der (den) Anteilsklasse(n) oder –serie(n) zuzurechnen ist, deren 

Anteilsinhaber die Dienstleistungen der Vermittler in Anspruch 
nehmen können.

Korrespondenzbanken und Zahlstellen können in einem oder 
mehreren Ländern ernannt werden. Einzelheiten zu den für die 
einzelnen Länder ernannten Korrespondenzbanken und Zahlstellen 
sind auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anlagen	in	der	Gesellschaft
Beschreibung	der	Anteile
Gewöhnliche Anteile, institutionelle Anteile, M‑Anteile, N‑Anteile, 
U‑Anteile, V‑Anteile, W‑Anteile und Z‑Anteile können Fondsanteile 
mit bzw. ohne Ertragsausschüttung umfassen (Anteile, die Erträge 
ausschütten bzw. wiederanlegen). Bei gewissen in Anhang I 
angegebenen Fonds sind die obigen Anteile unter Umständen 
auch Anteile mit Ertragsausschüttung II. P‑Anteile können 
Fondsanteile mit bzw. ohne Ertragsausschüttung (Anteile, die 
Erträge ausschütten bzw. wiederanlegen) und, sofern in Anhang I 
angegeben, auch Anteile mit Ertragsausschüttung II umfassen. 
Anteile mit laufender Ertragsausschüttung sind stets Fondsanteile mit 
Ertragsausschüttung ausser bei gewissen in Anhang I angegebenen 
Fonds, bei deren Anteilen mit laufender Ertragsausschüttung es 
sich unter Umständen auch um Anteile mit Ertragsausschüttung II 
handelt. X‑Anteile und Vertriebsstellenanteile können ausschliesslich 
als Fondsanteile ohne Ertragsausschüttung ausgegeben werden, 
ausser bei gewissen in Anhang I angegebenen Fonds, bei deren 
Vertriebsstellenanteilen es sich unter Umständen auch um Anteile 
mit Ertragsausschüttung oder Anteile mit Ertragsausschüttung II 
handelt. Weder Thesaurierungsanteile noch Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung oder Anteile mit Ertragsausschüttung II gehören 
zu den nicht‑britischen RFS‑Anteilen und nicht‑britischen RFS‑
Vertriebsstellenanteilen. Erträge, die auf nicht‑britische RFS‑Anteile 
und nicht‑britische RFS‑Vertriebsstellenanteile anfallen, werden nicht 
(i) ausgeschüttet oder (ii) ausgeschüttet und reinvestiert.

Der Verwaltungsrat kann mehr als eine Anteilsklasse eines 
Fonds ausgeben, wobei sich die einzelnen Klassen durch 
Zeichnungsgebühren, Gebühren und Kosten in unterschiedlicher 
Höhe, bestimmte Mindestzeichnungsbeträge für Erstanleger, die 
Nennwährung oder andere Merkmale unterscheiden können, die 
vom Verwaltungsrat bei Einführung der Anteilsklasse festgelegt 
werden. Gibt es im Rahmen eines Fonds Anteile verschiedener 
Typen, Klassen oder Serien, kann der Nettoinventarwert je 
Anteil in den verschiedenen Klassen oder Serien voneinander 
abweichen, wodurch zum Ausdruck kommt, ob Erträge thesauriert 
oder ausgeschüttet werden, ob unterschiedliche Gebühren und 
Kosten mit ihnen verbunden sind bzw. ob sie auf unterschiedliche 
Währungen lauten, sowie dass ihnen allfällige Gewinne/Verluste 
und Kosten verschiedener Finanzinstrumente zugerechnet werden, 
die zur Währungssicherung zwischen einer Basiswährung und 
einer Nennwährung eingesetzt werden. Sämtliche Bezugnahmen 
auf Anteile schliessen Anteilsbruchteile mit ein, die auf das nächste 
Hundertstel eines Anteils berechnet werden. Soweit hierin nicht 
abweichend angegeben, sind alle Anteile innerhalb einer Klasse 
oder Serie eines Fonds untereinander gleichrangig.

Während des Erstausgabezeitraums, d. h. dem am ersten Handelstag 
bzw. an einem anderen in der jeweiligen Ergänzung angegebenen Tag 
endenden Zeitraum, der im Ermessen des Verwaltungsrats im Einklang 
mit den Anforderungen der Zentralbank verlängert oder verkürzt 
werden kann, werden den Anlegern, mit Ausnahme der X‑Anteile, 
Anteile zu einem Erstausgabepreis von EUR 10 für auf Euro lautende 
Anteile, GBP 10 für auf Pfund Sterling lautende Anteile, CHF 10 für 
auf Schweizer Franken lautende Anteile, USD 10 für auf US‑Dollar 
lautende Anteile, JPY 1.000 für auf Yen lautende Anteile, SEK 100 für 
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auf schwedische Kronen lautende Anteile, SGD 10 für auf Singapur‑
Dollar lautende Anteile, NOK 100 für auf norwegische Kronen lautende 
Anteile, DKK 100 für auf dänische Kronen lautende Anteile, CAD 10 
für auf kanadische Dollar lautende Anteile, HKD 10 für auf Hongkong‑
Dollar lautende Anteile, NZD 10 für auf neuseeländische Dollar 
lautende Anteile, AUD 10 für auf australische Dollar lautende Anteile 
und ILS 40 für auf israelische Schekel lautende Anteile angeboten, 
sofern die Verwaltungsratsmitglieder nicht etwas anderes bestimmen 
und in der entsprechenden Ergänzung offenlegen. X‑Anteile werden 
den Anlegern zu einem Erstausgabepreis von EUR 10.000 für auf Euro 
lautende Anteile, GBP 10.000 für auf Pfund Sterling lautende Anteile, 
USD 10.000 für auf US‑Dollar lautende Anteile und JPY 1.000.00 für auf 
Yen lautende Anteile angeboten. Danach werden die Anteile zu einem 
Preis ausgegeben, der dem Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich einer 
etwaigen Verwässerungsgebühr entspricht, die für den betreffenden 
Fonds anfällt (siehe nachstehend Abschnitt „Verwässerungsgebühr“). 
Der Nettoinventarwert wird für jeden Fonds zum betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag berechnet.

Zulässige	Anleger
Die Anteile der Gesellschaft werden nur solchen Anlegern aus den 
Vereinigten Staaten angeboten, die „anerkannte Investoren“ im 
Sinne der Regulation D des Act von 1933 und „qualifizierte Käufer“ 
im Sinne von Section 2(a)(51) des Act von 1940 sind, vorausgesetzt, 
die Verwaltungsgesellschaft erhält zufriedenstellende Belege 
dafür, dass der Verkauf von Anteilen an diese Investoren von der 
Registrierung nach US‑Bundesrecht oder den einzelstaatlichen 
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten, insbesondere dem 
Act von 1933 befreit ist und der Verkauf nicht die Registrierung der 
Gesellschaft nach dem Act von 1940 erfordert sowie in allen Fällen, 
in denen sich aufgrund des Verkaufs keine negative steuerlichen 
Auswirkungen für die Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber ergeben.

Ausgenommen mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft 
oder des Umstands, dass ein solches Angebot bzw. ein Verkauf 
einer entsprechenden Befreiung unterliegt, dürfen die Anteile weder 
mittelbar noch unmittelbar an US‑Personen („US‑Personen“) wie in 
Anhang III dieses Prospekts erläutert oder an andere Personen in 
Situationen angeboten, verkauft, übertragen, abgetreten oder von 
ihnen gehalten werden, in denen die Gesellschaft (i) eine steuerliche 
Verpflichtung übernimmt oder sonstige finanzielle Nachteile erleidet, 
welche die Gesellschaft sonst nicht übernommen bzw. erlitten hätte, 
oder (ii) verpflichtet wäre, sich nach dem Act von 1940 registrieren zu 
lassen oder (iii) ein Unternehmen der GAM‑Gruppe verpflichtet wäre, 
sich gemäss dem US‑Commodity Exchange Act in seiner jeweils 
geltenden Fassung oder wegen einer sonstigen Aufsichtsbehörde, 
eines Gesetzes oder einer Verordnung registrieren zu lassen. Die 
Anteile dürfen Personen nicht angeboten, verkauft übertragen, 
abgetreten, ausgehändigt oder von ihnen gehalten werden, bei 
denen der Anteilsbesitz gegen Gesetze oder Verordnungen eines 
Landes oder einer staatlichen Behörde verstösst, insbesondere 
gegen Devisenkontrollbestimmungen.

M‑ und N‑Anteile stehen nur Anlegern offen, die spezielle 
Geschäftsbedingungen mit der GAM‑Gruppe vereinbart haben. Die 
Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, auf die für Anlagen in M‑ 
und N‑Anteilen geltenden Einschränkungen im eigenen Ermessen 
zu verzichten.

P‑Anteile sind nur für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich, die 
in Übereinstimmung mit den in Hongkong geltenden Vorschriften 
für die Privatplatzierung in die Gesellschaft investieren. Inhaber 
von P‑Anteilen müssen jederzeit die nachstehend unter „Kauf von 
Anteilen – Mindestbestand“ erläuterten Mindestbestands‑ und 
Mindestzeichnungsvorschriften dieser Anteile erfüllen.

U‑ und V‑Anteile stehen nur Untervertriebsgesellschaften offen, die 
mit ihren Kunden eigene Gebührenvereinbarungen getroffen haben. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, auf die für Anlagen in 
U‑Anteilen geltenden Einschränkungen im eigenen Ermessen zu 
verzichten.

Z‑Anteile stehen nur Anlegern zur Verfügung, die der GAM‑Gruppe 
ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt oder eine sonstige 
Vereinbarung mit ihr geschlossen haben.

Vertriebsstellenanteile T stehen nur Anlegern zur Verfügung, die 
Anteile über eine Vertriebsstelle zeichnen und mit der GAM‑Gruppe 
einen entsprechenden Vertrag geschlossen haben.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, welches sie auch 
auszuüben beabsichtigt, in ihrem alleinigen Ermessen alle Anteile 
zwangsweise zurückzunehmen, die unter Nichtbeachtung dieses 
Verbotes angeboten, verkauft, übertragen, abgetreten, ausgehändigt 
oder gehalten werden.

Personen, die einen Antrag auf den Kauf von Anteilen gestellt haben, 
oder Übertragungsempfänger von Anteilen können aufgefordert 
werden, der Verwaltungsgesellschaft ihre Identität zufriedenstellend 
nachzuweisen.

Personen, die in Irland ansässig sind bzw. dort ihren gewöhnlichem 
Aufenthalt haben, können Anteile erwerben, sofern diese Anteile 
über ein anerkanntes Clearingsystem erworben und gehalten 
werden. Steuerbefreite irische Anleger können die Anteile direkt bei 
der Gesellschaft erwerben.

Übermittlung	von	Anweisungen	an	die	Gesellschaft
Jeder Anleger bestätigt, dass er sich der mit der Einreichung 
schriftlicher Anträge auf Rücknahme, Verkauf oder Umtausch von 
Anteilen per Post, Telefax, Telefon oder E‑Mail verbundenen Risiken 
bewusst ist, und stellt die ordnungsgemässe Übermittlung von 
Anweisungen sicher. Jeder Anleger erklärt sich damit einverstanden, 
dass weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Gesellschaft 
für Verluste durch Nichterhalt von Anweisungen eine Haftung 
übernehmen. Jeder Anleger trägt die alleinige Verantwortung für 
Ansprüche, die sich aus Verlusten durch verspätete oder nicht 
erhaltene Anweisungen oder Bestätigungen derselben ergeben, 
und stellt die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft von 
diesen Ansprüchen frei.

Nach den in der jeweiligen Ergänzung angegebenen Fristen 
angenommene Anträge werden am darauf folgenden Handelstag 
bearbeitet. Wenn Anträge auf den Kauf von Anteilen an der 
Gesellschaft zum ersten Mal per Telefax, Telefon oder E‑Mail 
gestellt werden, müssen diese nachfolgend schriftlich bestätigt 
werden und das Originalantragsformular (sowie alle dazugehörigen 
Belege im Zusammenhang mit Vorschriften zur Verhinderung von 
Geldwäsche) muss unmittelbar danach eingehen. Kauf‑, Verkaufs‑ 
oder Umtauschanträge per Telefon (durch einen bereits bestehenden 
Anleger) werden dagegen als feste Aufträge behandelt, auch wenn 
sie nicht schriftlich bestätigt werden. Zeichnungsanträge im Rahmen 
eines Sparplans werden ebenfalls als feste Aufträge behandelt.

Bei Anträgen auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von Anteilen, 
die per Telefax, Telefon oder E‑Mail gestellt werden, behält sich die 
Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, sich mit dem Antragsteller 
und/oder der Vertretung in Verbindung zu setzen und sich von diesem/
dieser die im Antrag gemachten Angaben bestätigen zu lassen, bevor 
die Anweisung bearbeitet wird. Ein Antrag auf Zeichnung, Rücknahme 
oder Umtausch von Anteilen ist nach dessen Erteilung unwiderruflich, 
es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stimmt einer abweichenden 
Regelung zu. Dies gilt nicht in Zeiten, in denen die Bestimmung des 
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Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds, wie nachstehend unter 
„Aussetzung“ beschrieben, ausgesetzt wird.

Führung	der	auf	den	Namen	der	Gesellschaft	lautenden	
Geldkonten
Die Gesellschaft hat auf der Umbrella‑Ebene in ihrem Namen auf 
verschiedene Währungen lautende Zeichnungskonten eingerichtet, 
auf die die von Anlegern fälligen Zeichnungsgelder aller Fonds 
eingezahlt werden müssen. Ferner hat die Gesellschaft auf der 
Umbrella‑Ebene in ihrem Namen getrennte, auf verschiedene 
Währungen lautende Rücknahmekonten eingerichtet, auf denen die 
Rücknahmegelder der Anleger, die ihre Anteile an den Fonds haben, 
bis zur Auszahlung an die zurückgebenden Anleger liegen.

Schliesslich werden Dividendenzahlungen vor Ausschüttung an 
die jeweiligen Anteilsinhaber auf Umbrella‑Ebene in getrennte, auf 
verschiedene Währungen lautende Dividendenkonten im Namen 
der Gesellschaft eingezahlt. Alle Zeichnungen, Rücknahmen oder 
Dividenden, die an die Fonds oder von den Fonds zu zahlen sind, 
fliessen über diese Sammelgeldkonten und werden mit ihrer Hilfe 
verwaltet. Auf der Ebene der einzelnen Fonds gibt es keine derartigen 
Konten. Die Sammelgeldkonten werden gemäss den Bestimmungen 
der Satzung geführt.

Die gemeinsamen („gepoolten“) Sammelgeldkonten werden von 
der Gesellschaft zur möglichst effizienten Steuerung der Geldflüsse 
eingesetzt, um die Bankgebühren zu vermeiden, die bei Führung der 
Konten auf der Einzelfondsebene angefallen wären.

Es sollte beachtet werden, dass jedes Sammelgeldkonto im Namen 
der Gesellschaft und nicht in Bezug auf die Fonds eröffnet wird und 
dass deshalb nicht die betreffenden Fonds, sondern die Gesellschaft 
der allgemeine Gläubiger des Kreditinstituts ist, bei dem die Gelder 
auf dem Sammelgeldkonto hinterlegt werden.

Gemäss den Vorschriften der Zentralbank muss die 
Verwaltungsgesellschaft jedoch sicherstellen, dass für jeden Fonds in 
Einklang mit den Bestimmungen der Satzung getrennte Bücher und 
Aufzeichnungen geführt werden, in denen sämtliche Geschäfte des 
betreffenden Fonds erfasst werden, einschliesslich derjenigen, die die 
Gelder in einem Sammelgeldkonto betreffen.

Gelder auf den Sammelgeldkonten werden als ein Vermögenswert des 
betreffenden Fonds behandelt und unterliegen entsprechend gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank den auf Barmittel zutreffenden 
Überwachungs‑ und Verwahrungspflichten der Verwahrstelle.

Bei den Geldern auf den Sammelgeldkonten handelt es sich um 
zusammengelegte Gelder. Die Sammelgeldkonten, auf denen 
Zeichnungsgelder liegen, werden so geführt, dass der Ausgleich 
mit dem Handelskonto des betreffenden eines Fonds (d. h. Fonds 
B) unter Verwendung der Gelder auf dem Sammelgeldkonto vor 
dem jeweiligen Abrechnungstermin abgeschlossen werden kann, 
ungeachtet der Tatsache, dass die dem Fonds zuzurechnenden 
Gelder auf dem Sammelgeldkonto hierfür nicht reichen können. 
Unter diesen Umständen können die einem oder mehreren Fonds 
zuzurechnenden Gelder (d. h. Fonds A), die noch nicht auf das 
jeweilige Handelskonto übertragen worden sind, herangezogen 
werden, um die Geschäfte auf dem Handelskonto von Fonds B 
auszugleichen, falls es ein Anleger von Fonds B versäumt hat, 
seine Zeichnungsgelder vor dem Abrechnungstermin von Fonds 
B zu zahlen. Die Verwaltungsgesellschaft verzeichnet unter diesen 
Umständen in den Büchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft, 
dass die Fonds A zuzurechnenden Gelder auf dem Sammelgeldkonto 
von Fonds B verwendet worden sind, um es ihm zu erlauben, 
Geschäfte auf seinem Handelskonto auszugleichen und dass Fonds 
B dem Fonds A einen Betrag in dieser Höhe schuldet. Wenn es der 

betreffenden Anleger von Fonds B versäumt, die Zeichnungsgelder 
einzuzahlen, storniert die Verwaltungsgesellschaft die dem Anleger 
zugeteilten Anteile und verfolgt den Anleger in Bezug auf die Verluste, 
die Fonds B infolge dieses Versäumnisses entstanden sind. Ferner 
hat Fonds B unter diesen Umständen eine Kreditfazilität aufzurufen, 
um die den Fonds A geschuldeten Betrag so schnell wie möglich 
auszugleichen. Fonds B trägt die Kosten dieser Kreditfazilität selber, 
insofern es ihm nicht möglich ist, diese Kosten in voller Höhe vom 
ausfallenden Anleger wiederzuerlangen, was den Nettoinventarwert 
je Anteil von Fonds B negativ beeinflusst.

Nähere Informationen über diese Konten sind in den nachstehenden 
Abschnitten mit den Überschriften „Kauf von Anteilen – 
Zahlungsabwicklung beim Anteilskauf“, „Verkauf von Anteilen“ bzw. 
„Dividenden“ enthalten. Zusätzlich werden Sie auf den vorstehenden 
Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift „Risikofaktoren – Führung 
von Sammelgeldkonten“ hingewiesen.

Kauf	von	Anteilen
Antragsverfahren
Beim erstmaligen Erwerb von gewöhnlichen Anteilen, X‑Anteilen, 
institutionellen Anteilen, Anteilen mit laufender Ertragsausschüttung, 
nicht‑britischen RFS‑Anteilen, M‑Anteilen, N‑Anteilen, P‑Anteilen, 
U‑Anteilen, W‑Anteilen oder Z‑Anteilen der Gesellschaft ist die 
Verwaltungsgesellschaft zu kontaktieren, die dem jeweiligen 
Antragsteller ein nummeriertes Antragsformular zuschickt. 
Qualifizierte US‑Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft 
als zulässige Anleger genehmigt wurden (siehe Abschnitt 
„Zulässige Anleger“) und Anteile eines Fonds zeichnen wollen, 
müssen ausserdem die Zeichnungsvereinbarung sowie das 
Zeichnungsinformationsblatt für US‑Anleger ausfüllen, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind. Vertriebsstellenanteile 
können nur über die Vertriebsstellen oder über von diesen 
benannte Vertriebsgesellschaften gekauft und verkauft werden, 
und der Umtausch kann nur über diese erfolgen. Wenn Sie 
Vertriebsstellenanteile kaufen wollen, wenden Sie sich bitte an die 
Vertriebsstelle oder die Verwaltungsgesellschaft, damit Sie weitere 
Angaben zu den Vertriebsstellen erhalten.

Ein Zeichnungsantrag für Anteile sollte der Verwaltungsgesellschaft 
schriftlich per Post, Telefax, Telefon oder E‑Mail (oder anderweitig wie 
von der Verwaltungsgesellschaft gelegentlich festgelegt) zugestellt 
werden und bei dieser zu dem in der jeweiligen Ergänzung im Abschnitt 
„Handelsaufträge“ festgelegten Zeitpunkt bzw. in jedem Fall zu 
einem anderen von der Verwaltungsgesellschaft für den betreffenden 
Handelstag festgelegten und den Anteilsinhabern mitgeteilten 
Zeitpunkt eingehen, stets vorausgesetzt, dass der Handelsschluss 
vor dem Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Fonds liegt. Der 
Verwaltungsrat kann in seinem eigenen Ermessen beschliessen, bei 
Vorliegen aussergewöhnlicher Marktbedingungen nach dem in der 
jeweiligen Ergänzung im Abschnitt „Handelsaufträge“ angegebenen 
Handelsschluss eingegangene Anträge anzunehmen, sofern diese 
Anträge vor dem Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Fonds 
eingegangen sind.

Inhaber von Vertriebsstellenanteilen sollten sich bei ihren 
Vertriebsstellen oder bei einer von ihnen ernannten Vertriebsstelle 
erkundigen, ob für diese Anteile ein abweichender Handelsschluss 
gilt. Die Verwaltungsgesellschaft nimmt einen Antrag auf den 
Kauf von Vertriebsstellenanteilen an, der von der Vertriebsstelle 
per Fax oder E‑Mail bzw. über einen anerkannten Handelsdienst 
(oder andere Methoden, die die Verwaltungsgesellschaft 
gelegentlich festlegt) gestellt wird und bis zu dem Zeitpunkt bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingeht, der in der jeweiligen Ergänzung 
im Abschnitt „Handelsaufträge“ angegeben ist bzw. in jedem 
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Fall zu einem anderen von der Verwaltungsgesellschaft für den 
betreffenden Handelstag festgelegten und den Anteilsinhabern 
mitgeteilten Zeitpunkt, stets vorausgesetzt, dass der Handelsschluss 
vor dem Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Fonds liegt. 
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen beschliessen, 
beim Vorliegen aussergewöhnlicher Marktbedingungen nach 
dem in der jeweiligen Ergänzung im Abschnitt „Handelsaufträge“ 
angegebenen Handelsschluss eingegangene Anträge anzunehmen, 
sofern diese Anträge vor dem Bewertungszeitpunkt für den 
betreffenden Fonds eingegangen sind.

Anträge auf Kauf von Anteilen sind über einen bestimmten Betrag 
und im Fall eines Antrags von einem von der Verwaltungsgesellschaft 
anerkannten Anleger oder Vermittler über eine bestimmte Anzahl 
von Anteilen zu stellen. Der Verwaltungsrat ist nach eigenem 
Ermessen berechtigt, einen Zeichnungsantrag ganz oder teilweise 
anzunehmen oder abzulehnen, einschliesslich eines Antrags im 
Rahmen eines Sparplans. Für den Fall, dass ein Antrag abgelehnt 
wird, wird die Verwaltungsgesellschaft auf Risiko des Antragstellers 
den Zeichnungsbetrag oder einen etwaigen Differenzbetrag innert 
vier Geschäftstagen nach Ablehnung per Scheck oder auf Kosten 
des Antragstellers per Überweisung ohne Erstattung aufgelaufener 
oder theoretischer Zinsen an diesen zurückzahlen.

Anteilsbruchteile im Wert von mindestens einem Hundertstel eines 
Anteils können ausgegeben werden. Zeichnungsbeträge über 
einen geringeren Wert als ein Hundertstel eines Anteils können 
nicht an den Antragsteller ausgezahlt werden, sondern fallen dem 
betreffenden Fonds anheim.

Nach Annahme des Antrags erhalten die Antragsteller eine 
Anteilsinhabernummer, die zusammen mit den persönlichen 
Daten eines Anteilsinhabers dessen Identität ausweist. Diese 
Anteilsinhabernummer ist bei allen weiteren Geschäften zwischen 
dem Anteilsinhaber und der Verwaltungsgesellschaft zu verwenden. 
Änderungen der persönlichen Daten des Anteilsinhabers oder der 
Verlust der Anteilsinhabernummer sind der Verwaltungsgesellschaft 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Verwaltungsgesellschaft 
behält sich vor, eine von einer Bank, einem Makler oder einer 
anderen annehmbaren Person eine gegengezeichnete Garantie 
oder Bescheinigung zu verlangen, bevor sie eine solche schriftliche 
Anweisung annimmt.

In jedem Fall wird jeder Antragsteller so behandelt, als hätte er die 
Angaben in dem jeweils geltenden Antragsformular gemacht.

Mindesterstzeichnung
Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt für gewöhnliche 
Anteile, für MO‑, MCO‑, QO‑, QCO‑, SO‑ und SCO‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung, für N‑Anteile, für nicht‑britische RFS‑Anteile 
(ausgenommen nicht‑britische RFS‑Anteile des GAM Star Credit 
Opportunities (USD), des GAM Star Credit Opportunities (EUR) und 
des GAM Star Credit Opportunities (GBP)), für Vertriebsstellenanteile 
und für nicht‑britische RFS‑Vertriebsstellenanteile jeder Anteilsklasse 
eines Fonds USD 10.000, EUR 10.000, GBP 6.000, JPY 1.100.000, 
CHF 13.000, CAD 10.000, AUD 10.000, SEK 70.000, SGD 10.000, 
NOK 70.000, DKK 70.000 oder ILS 40.000 (oder den Gegenwert in 
Fremdwährung), sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes 
vereinbart hat.

Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt für U‑und 
V‑Anteile USD 1.000.000, EUR 1.000.000, GBP 600.000, 
JPY 100.100.000, CHF 1.300.000, CAD 1.000.000, AUD 1.000.000, 
SEK 7.000.000, SGD 1.000.000, NOK 7.000.000, DKK 7.000.000 oder 
ILS 4.000.000 (oder den Gegenwert in Fremdwährung), sofern die 
Verwaltungsgesellschaft nichts anderes vereinbart hat.

Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt für P‑Anteile 
HKD 500.000 (oder den Gegenwert in Fremdwährung).

Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt für institutionelle 
Anteile (ausgenommen Anteile des GAM Systematic Core Macro 
und GAM Systematic Global Equity Market Neutral), MI‑, MCI‑, QI‑, 
QCI‑, SI‑ und SCI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, M‑Anteile 
(mit Ausnahme von GAM Systematic Macro wie unten ausgeführt), 
nicht‑britische RFS‑Anteile (die für den GAM Star Credit Opportunities 
(USD), den GAM Star Credit Opportunities (EUR) und den GAM 
Star Credit Opportunities (GBP) erhältlich sind) und X‑Anteile USD 
20.000.000, EUR 20.000.000, GBP 12.000.000, JPY 2.200.000.000, 
CHF 26.000.000, CAD 20.000.000, AUD 20.000.000, SEK 
140.000.000, SGD 20.000.000, NOK 140.000.000, DKK 140.000.000 
oder ILS 75.000.000 (oder den Gegenwert in Fremdwährung), sofern 
die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes vereinbart hat.

Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt im Fall von 
GAM Systematic Core Macro für M‑Anteile USD 100.000.000, 
EUR 100.000.000, GBP 60.000.000, JPY 10.100.000.000, CHF 
130.000.000, CAD 100.000.000, AUD 100.000.000, SEK 700.000.000, 
SGD 100.000.000, NOK 700.000.000, DKK 700.000.000 oder ILS 
400.000.000 (oder den Gegenwert in Fremdwährung), sofern die 
Verwaltungsgesellschaft nichts anderes vereinbart hat.

Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt für institutionelle 
Anteile und X‑Anteile in GAM Systematic Core Macro und GAM 
Systematic Global Equity Market Neutral USD 10.000.000, EUR 
10.000.000, GBP 6.000.000, JPY 1.100.000.000, CHF 13.000.000, 
CAD 10.000.000, AUD 10.000.000, SEK 70.000.000, SGD 10.000.000, 
NOK 70.000.000, DKK 70.000.000 oder ILS 37.500.000 (oder den 
Gegenwert in Fremdwährung), sofern die Verwaltungsgesellschaft 
nichts anderes vereinbart hat.

Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt für W‑Anteile USD 
40.000.000, EUR 40.000.000, GBP 24.000.000, JPY 4.000.000.000, 
CHF 36.000.000, CAD 40.000.000, AUD 40.000.000, SEK 260.000.000, 
SGD 40.000.000, NOK 260.000.000, DKK 260.000.000 oder ILS 
150.000.000 (oder den Gegenwert in Fremdwährung), ausser es ist 
nachstehend etwas anderes vorgesehen.

Die Mindesterstzeichnung jedes Anlegers beträgt für W‑Anteile in 
GAM Systematic Core Macro und GAM Systematic Global Equity 
Market Neutral USD 50.000.000, EUR 50.000.000, GBP 30.000.000, 
JPY 5.000.000.000, CHF 45.000.000, CAD 50.000.000, AUD 
50.000.000, SEK 325.000.000, SGD 50.000.000, NOK 325.000.000, 
DKK 325.000.000 oder ILS 187.500.000 (oder den Gegenwert in 
Fremdwährung).

Für Z‑Anteile gelten keine Mindestanlagebeträge.

Mindestbestand	(nur	P‑Anteile)
Der Mindestbestand beträgt für P‑Anteile HKD 500.000 (oder den 
Gegenwert in Fremdwährung). Inhaber von P‑Anteilen sind nicht zu 
einer Teilrücknahme ihres Bestands an P‑Anteilen einer bestimmten 
Klasse berechtigt, wenn (a) dies dazu führen würde, dass ihr Bestand 
in dieser Klasse unter HKD 500.000 fällt (oder den Gegenwert in 
Fremdwährung) oder (b) ihr Bestand in dieser Klasse infolge eines 
Wertverlusts ihres Bestands seit Kauf der Anteile der Klasse bereits 
unter HKD 500.000 liegt (oder den Gegenwert in Fremdwährung).

Bestätigungsanzeigen
Die Anteile werden ohne Anteilsschein ausgegeben. Bei Annahme 
des Antrags wird dem Antragsteller eine Bestätigungsanzeige 
zugestellt, in der sämtliche Details der Transaktion aufgeführt sind 
und mit der das Eigentum an den Anteilen bestätigt wird. Alle 
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ausgegebenen Anteile werden als Namensanteile eingetragen, das 
Anteilsregister gilt als endgültiger Eigentumsnachweis.

Zahlungsabwicklung	beim	Anteilskauf
Einzelheiten zur Zahlungsabwicklung für jeden Fonds sind im 
betreffenden Nachtrag, der Teil dieses Prospekts ist, enthalten. Sofern 
die Verwaltungsgesellschaft keiner abweichenden Verfahrensweise 
zugestimmt hat, gelten die nachstehend beschriebenen Angaben 
zur Abwicklung. Der Kaufpreis für Anteile, die im Rahmen eines 
Sparplans gekauft wurden, ist in jedem Fall an dem betreffenden 
Handelstag zur Zahlung fällig.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, eine Zuteilung 
von Anteilen rückgängig zu machen, wenn der Zahlungseingang 
bei Fälligkeit nicht erfolgt ist; sie ist berechtigt, daraus entstandene 
Verluste dem Antragsteller in Rechnung zu stellen. Wenn die 
Gutschrift der Zahlung an einem Handelstag fällig ist und nicht 
bis zum in der jeweiligen Ergänzung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt ist, wird der Antrag bis zu dem Handelstag verschoben, 
an dem die Gutschrift über den Zahlungseingang erfolgt ist. Die 
Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Abwicklung 
von Transaktionen für einen Anteilsinhaber so lange aufzuschieben, 
bis die Zahlung für die betreffenden Anteile vollständig geleistet 
worden ist.

Zeichnungsgelder, die beim betreffenden Fonds vor Ausgabe der 
Anteile ab dem betreffenden Handelstag eingehen, werden auf 
Sammelgeldkonten gehalten und bei Eingang als Aktivposten des 
betreffenden Fonds behandelt. Sie geniessen nicht die Vorteile, die 
bestimmte Vorschriften zum Schutz von Anlegergeldern gewähren. 
In dieser Situation sind die Anleger hinsichtlich des gezeichneten und 
von der Gesellschaft gehaltenen Betrags ungesicherte Gläubiger 
des betreffenden Fonds, bis die Anteile ab dem betreffenden 
Handelstag ausgegeben werden. Im Insolvenzfall des Fonds 
oder der Gesellschaft gibt es keine Garantie, dass die Mittel des 
Fonds oder der Gesellschaft ausreichen, um die Forderungen der 
ungesicherten Gläubiger in voller Höhe zu befriedigen. Die Anleger 
stehen allen anderen ungesicherten Gläubigern des betreffenden 
Fonds im Rang gleich und haben anteiligen Anspruch auf die 
Gelder, die der Insolvenzverwalter den ungesicherten Gläubigern 
zuteilt. Daher ist es unter diesen Umständen möglich, dass der 
Anleger nicht alle ursprünglich in das Sammelkonto eingezahlten 
Gelder wiedererlangt.

Nähere Informationen über die Führung der Sammelgeldkonten 
finden sich oben im Abschnitt „Führung der auf den Namen der 
Gesellschaft lautenden Geldkonten“. Siehe auch vorstehenden 
Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift „Risikofaktoren – 
Führung von Sammelgeldkonten“.

Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen (sofern sowohl 
er als auch die Verwahrstelle zu dem Schluss gelangt sind, dass 
den bestehenden Anteilsinhabern kein wesentlicher Nachteil 
entsteht und soweit gemäss dem Companies Act 2014 zulässig) 
Anteile einer Klasse gegen Einbringung von Anlagewerten in 
die Verwahrstelle auf Rechnung der Gesellschaft ausgeben, die 
Bestandteil des Vermögens des betreffenden Fonds wären und mit 
den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen 
des betreffenden Fonds im Einklang stehen. Die Zahl der auf diese 
Weise auszugebenden Anteile entspricht der Zahl, die am Tag der 
Einbringung der Anlagewerte in die Gesellschaft für einen Barbetrag 
ausgegeben worden wäre, der dem Wert der Summe der Anlagewerte 
entspricht. Der Wert der so eingebrachten Anlagewerte wird auf einer 
vom Verwaltungsrat festgelegten Basis berechnet. Dieser Wert darf 
jedoch nicht höher liegen als der höchste Betrag, zu dem diese durch 

Anwendung der unter „Bestimmung	 des	 Nettoinventarwerts“ 
genannten Bewertungsmethoden bewertet würde.

Zahlungsmethoden

Zahlung	mittels	elektronischer	Überweisung
Antragsteller, die Anteile zeichnen und mittels elektronischer 
Überweisung bezahlen, müssen ihre Bank zum Zeitpunkt der 
Antragstellung anweisen, dem im zutreffenden Antragsformular 
genannten Bankkonto die entsprechenden Beträge gemäss 
der Verfahrensweise für Zeichnungen am jeweiligen Datum 
gutzuschreiben. Sämtliche Kosten, die sich aus der Bezahlung 
durch elektronische Überweisung ergeben, sind vom Antragsteller 
zu tragen. Zahlungen müssen in voller Höhe ohne Abzug von 
Gebühren eingehen.

Bezahlung	per	Scheck
Antragstellern wird nachdrücklich empfohlen, die Bezahlung auf das 
im zutreffenden Antragsformular angegebene Bankkonto zu tätigen. 
Müssen Zahlungen per Scheck erfolgen, sind letztere zu Gunsten 
von GAM Fund Management Limited Collection Account – GAM 
Star [Name des betreffenden Fonds einfügen] auszustellen, dem 
vollständig ausgefüllten Antragsformular beizulegen und per Post 
an GAM Fund Management Limited zu senden. Die Anleger werden 
darauf hingewiesen, dass die Abrechnung von Schecks längere Zeit in 
Anspruch nehmen kann. Anträge, denen ein Scheck beiliegt, werden 
erst an dem Handelstag bearbeitet, der auf den Handelstag folgt, 
an dem die Bestätigung darüber eingegangen ist, dass der Scheck 
gutgeschrieben worden ist. Die sich aus der Bearbeitung von Schecks 
ergebenden Kosten sind vom Anteilsinhaber zu tragen. Barzahlungen 
oder Zahlungen per Reisescheck werden nicht angenommen.

Vorschriften	zur	Verhinderung	von	Geldwäsche
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, von Anlegern 
Identitätsnachweise in der Form zu verlangen, welche der 
Verwaltungsrat für angemessen hält, um die Verpflichtungen der 
Gesellschaft aufgrund der Gesetzgebung gegen Geldwäsche zu 
erfüllen. Falls kein geeigneter Nachweis erbracht wird sowie aus 
anderen Gründen kann die Gesellschaft einen Antrag ganz oder 
teilweise ablehnen. Der Verwaltungsrat kann die Ausübung dieses 
Rechts sowie seine Ermessensfreiheit an die Verwaltungsgesellschaft 
mit der Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten delegieren. Wenn 
der Antrag abgelehnt wird, erstattet die Verwaltungsgesellschaft die 
Zeichnungsgelder oder den verbleibenden Betrag auf Gefahr des 
Antragstellers in einer der Verwaltungsgesellschaft angemessen 
erscheinenden Zahlungsweise auf Kosten des Anlegers ohne 
aufgelaufene oder theoretische Zinsen in der Regel innert von vier 
Geschäftstagen nach der Ablehnung zurück.

Zeichnungsbeschränkungen
Der Verwaltungsrat darf während eines Zeitraums, in dem die 
Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds gemäss 
der unter „Aussetzung“ beschriebenen Art einstweilig ausgesetzt 
ist, keine Anteile ausgeben. Antragsteller werden über die 
einstweilige Aussetzung informiert, und ihre Anträge werden so 
behandelt, als wären sie am darauf folgenden Handelstag nach 
Ende der einstweiligen Aussetzung gestellt worden.

Verkauf	von	Anteilen
Ein Antrag auf den Verkauf bzw. die Rücknahme von Anteilen sollte 
der Verwaltungsgesellschaft schriftlich per Post, Telefax, Telefon 
oder E‑Mail (oder anderweitig wie von der Verwaltungsgesellschaft 
jeweils festgelegt) zugestellt werden und bei dieser zu dem 
in der jeweiligen Ergänzung im Abschnitt „Handelsaufträge“ 
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festgelegten Zeitpunkt bzw. in jedem Fall zu einem anderen von 
der Verwaltungsgesellschaft für den betreffenden Handelstag 
festgelegten und den Anteilsinhabern mitgeteilten Zeitpunkt 
eingehen, stets vorausgesetzt, dass der Handelsschluss vor 
dem Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Fonds liegt. Der 
Verwaltungsrat kann in seinem eigenen Ermessen beschliessen, 
bei Vorliegen aussergewöhnlicher Marktbedingungen nach dem 
in der jeweiligen Ergänzung im Abschnitt „Handelsaufträge“ 
angegebenen Handelsschluss eingegangene Rücknahmeanträge 
anzunehmen, sofern diese Anträge vor dem Bewertungszeitpunkt 
für den betreffenden Fonds eingegangen sind.

Inhaber von Vertriebsstellenanteilen sollten sich bei ihren 
Vertriebsstellen oder bei einer von ihnen ernannten Vertriebsstelle 
erkundigen, ob für diese Anteile ein abweichender Handelsschluss 
gilt. Die Verwaltungsgesellschaft nimmt einen von der Vertriebsstelle 
per Telefax, Telefon oder E‑Mail oder über einen anerkannten 
Handelsdienst (oder anderweitig wie von der Verwaltungsgesellschaft 
jeweils festgelegt) zugestellten Verkaufs‑ bzw. Rücknahmeantrag 
für Vertriebsstellenanteile an, der zum in der jeweiligen Ergänzung 
im Abschnitt „Handelsaufträge“ angegebenen Zeitpunkt oder 
jedenfalls zu einem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Zeitpunkt bei ihr eingehen muss. Der Verwaltungsrat kann nach 
eigenem Ermessen beschliessen, bei Vorliegen aussergewöhnlicher 
Marktbedingungen nach dem in der jeweiligen Ergänzung im 
Abschnitt „Handelsaufträge“ angegebenen Handelsschluss 
eingegangene Rücknahmeanträge anzunehmen, sofern diese 
Anträge vor dem Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Fonds 
eingegangen sind.

Rücknahmeanträge müssen die vollständigen Registrierungsdaten 
enthalten sowie die Anzahl der Anteile des betreffenden Fonds 
bzw. der betreffenden Klasse oder Serie von Anteilen, die 
zurückgenommen werden sollen.

Jedes Versäumnis, der Verwaltungsgesellschaft die von ihr verlangten 
Dokumente zur Durchführung der Verfahren zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzulegen, kann zu 
Verzögerungen bei der Abrechnung der Rücknahmeerlöse führen. 
Unter diesen Umständen wird die Verwaltungsgesellschaft einen 
Rücknahmeantrag des Anteilsinhabers bearbeiten. Die Anleger 
sollten jedoch beachten, dass die dem betreffenden Fonds („Fonds 
A“) zuzurechnenden Rücknahmeerlöse in den betreffenden 
Sammelgeldkonten gehalten werden. Unter diesen Umständen 
können die Fonds A zuzurechnenden Gelder in dem Sammelgeldkonto 
in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die einem anderen Fonds 
(„Fonds B“) zuzurechnenden Gelder in dem Sammelgeldkonto für 
Fund B nicht reichen, die Geschäfte mit seinen zurückgebenden 
Anlegern auszugleichen, bis zum Eingang der relevanten 
ausstehenden Dokumente zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zum Ausgleich der Geschäfte von Fonds B mit 
seinen zurückgebenden Anlegern verwendet werden. Im Insolvenzfall 
von Fonds B reichen dessen Mittel möglicherweise aus, die an Fonds 
A fälligen Beträge zu zahlen. In diesem Fall würden die Anteilsinhaber 
von Fonds A beeinträchtigt werden, da dies wie nachstehend 
unter „Insolvenz eines Fonds“ hervorgehoben zur Minderung des 
Nettoinventarwerts je Anteil von Fonds A führen würde.

Anteilsinhabern wird daher empfohlen, der Verwaltungsgesellschaft 
bei Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft alle relevanten 
Dokumente, die sie zur Durchführung ihrer Verfahren zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verlangt, umgehend 
vorzulegen, um eine zeitnahe Freigabe der Rücknahmeerlöse zu 
gewährleisten.

Siehe vorstehenden Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift 
„Risikofaktoren – Führung von Sammelgeldkonten“.

Der Rücknahmepreis je Anteil wird für jeden Fonds zum 
Bewertungszeitpunkt am betreffenden Handelstag als 
der Nettoinventarwert je Anteil abzüglich einer etwaigen 
Verwässerungsgebühr, die für den betreffenden Fonds anfällt (siehe 
nachstehend Abschnitt „Verwässerungsgebühr“), berechnet.

Der Nettoinventarwert wird gemäss der Bewertungsmethode für 
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (einschliesslich der 
Gebühren und Aufwendungen), wie im Kapitel „Bestimmung	des	
Nettoinventarwerts“ beschrieben, festgesetzt.

Es ist keine Rücknahmegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zu 
bezahlen. Für Vertriebsstellenanteile der Klasse B eines Fonds kann 
jedoch ein bedingter Rücknahmeabschlag (Contingent Deferred 
Sales Charge – CDSC) erhoben werden, der bei Rücknahme der 
Vertriebsstellenanteile der Klasse B an die Vertriebsstelle zu entrichten 
ist. Nähere Informationen zu den Rücknahmeabschlägen sind unter 
„Gebühren	 und	 Aufwendungen	 –	 Vertriebsstellenanteile	 der	
Klasse	B	–	Bedingter	Rücknahmeabschlag“ zu finden.

Der bei Rücknahme der Anteile an den Fonds fällige Betrag wird 
ohne Zinsen in der Regel innert vier Geschäftstagen nach dem 
betreffenden Handelstag auf das zuvor angegebene Bankkonto 
gezahlt, jedenfalls im Einklang mit den jeweils von der Zentralbank 
festgelegten Fristen.

Zurückgebende Anteilsinhaber verlieren hinsichtlich der 
zurückgegebenen Anteile ihren Status als Anteilsinhaber und werden 
ungesicherte Gläubiger des betreffenden Fonds an dem Handelstag, 
an dem die Anteile zurückgenommen werden. Im Insolvenzfall des 
Fonds oder der Gesellschaft gibt es keine Garantie, dass die Mittel 
des Fonds oder der Gesellschaft ausreichen, um die Forderungen 
der ungesicherten Gläubiger in voller Höhe zu befriedigen. Die 
zurückgebenden Anleger stehen allen anderen ungesicherten 
Gläubigern des betreffenden Fonds im Rang gleich und haben 
anteiligen Anspruch auf die Gelder, die der Insolvenzverwalter 
den ungesicherten Gläubigern zuteilt. Daher ist es unter diesen 
Umständen möglich, dass der Anleger nicht alle ursprünglich in das 
Sammelkonto eingezahlten und an ihn zu überweisenden Gelder 
wiedererlangt.

Siehe vorstehenden Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift 
„Risikofaktoren – Führung von Sammelgeldkonten“.

Das zuvor bezeichnete Bankkonto muss vom Anteilsinhaber 
angegeben werden und sollte auf dessen Namen lauten. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Auszahlung von 
Rücknahmeerlösen auf ein Konto ablehnen, das nicht auf den 
Namen des Anteilsinhabers lautet.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Anzahl der Anteile eines Fonds, 
die an einem Handelstag zurückgenommen werden können, auf 
10% der Gesamtanzahl der ausgegebenen Anteile dieses Fonds 
bzw. auf 10% oder mehr des Nettoinventarwerts eines bestimmten 
Fonds zu begrenzen. In diesem Fall gilt die Begrenzung anteilmässig, 
sodass alle Anteilsinhaber, die ihre Anteile an dem Fonds an dem 
betreffenden Handelstag zurückgeben möchten, jeweils denselben 
Prozentsatz ihrer Anteile, für die der Antrag auf Rücknahme von 
der Verwaltungsgesellschaft angenommen wurde, zurückgeben 
können, und alle nicht zurückgenommenen Anteile, die ansonsten 
zurückgenommen worden wären, zur Rücknahme auf den darauf 
folgenden Handelstag vorgetragen werden. Falls Rücknahmeanträge 
in dieser Weise vorgetragen werden, informiert der Verwaltungsrat die 
betroffenen Anteilsinhaber.

Die Satzung enthält besondere Bestimmungen für den Fall, dass 
Rücknahmeanträge, die von einem Anteilsinhaber gestellt werden, 
dazu führen würden, dass mehr als 5% des Nettoinventarwerts der 
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Anteile an dem Fonds von den Anteilsinhabern der Gesellschaft 
an einem Handelstag zurückgenommen werden würden. In 
diesem Fall kann die Gesellschaft die gewünschte Rücknahme 
ohne Zustimmung der Anteilsinhaber durch Sachausschüttung 
der Anlagewerte durchführen. Der Verwaltungsrat kann dann 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Anteilsinhaber solche 
Vermögenswerte diesem Inhaber zuteilen und auf ihn übertragen, 
um den Rücknahmepreis oder einen Teil des Rücknahmepreises 
zu bezahlen oder teilweise zu bezahlen, wobei jedoch eine solche 
Zuteilung die Interessen der verbleibenden Anteilsinhaber nicht 
erheblich beeinträchtigen darf. Soweit eine solche Mitteilung an einen 
Anteilsinhaber ergeht, kann der Anteilsinhaber durch eine weitere 
Erklärung an die Gesellschaft verlangen, dass die Gesellschaft 
anstelle der Übertragung der betreffenden Vermögenswerte dafür 
sorgt, dass die Vermögenswerte im Namen des Antragstellers 
nach dem Wirksamwerden des Rückkaufs in einer Weise und zu 
einem Preis verkauft werden, die von der Gesellschaft nach freiem 
Ermessen festgesetzt werden, und dass der Nettoerlös aus dem 
Verkauf an den Anteilsinhaber gezahlt wird.

Umtausch	von	Anteilen
Soweit in der jeweiligen Ergänzung zu einem Fonds nichts 
anderes angegeben ist, können Anteilsinhaber vorbehaltlich der 
Bestimmungen in den Abschnitten „Kauf	von	Anteilen“ und „Verkauf	
von	 Anteilen“ dieses Prospekts und den Handelsaufträgen, wie 
in den entsprechenden Nachträgen erläutert, Anteile zwischen 
verschiedenen Klassen und/oder Serien der Fonds umtauschen. 
Anteilsinhaber, die zwischen den Fonds wechseln möchten, 
sind hierzu berechtigt. Es ist zu beachten, dass der Handelstag 
des zu kaufenden Fonds vom Abschluss der Berechnung des 
Nettoinventarwerts des verkauften Fonds abhängen kann.

Inhaber von gewöhnlichen Anteilen, institutionellen Anteilen, 
Anteilen mit laufender Ertragsausschüttung, M‑Anteilen, N‑Anteilen, 
P‑Anteilen, U‑Anteilen, V‑Anteilen, W‑Anteilen, X‑Anteilen, Z‑Anteilen 
oder nicht‑britischen RFS‑Anteilen können ihre Anteile innerhalb 
eines Fonds und zwischen den einzelnen Fonds innerhalb 
der entsprechenden Anteilsklasse oder, sofern relevant, der 
entsprechenden Serie umtauschen: Wenn ein Anteilsinhaber 
beispielsweise gewöhnliche Anteile der USD‑Klasse eines Fonds 
hält, kann er sie innerhalb dieses Fonds oder zwischen zwei Fonds 
in gewöhnliche Anteile der EUR‑Klasse umtauschen. Ein Umtausch 
von gewöhnlichen Anteilen in institutionelle Anteile, Anteile mit 
laufender Ertragsausschüttung, M‑Anteile, N‑Anteile, P‑Anteile, 
U‑Anteile, V‑Anteile, W‑Anteile, X‑Anteile, Z‑Anteile, nicht‑britische 
RFS‑Anteile oder Vertriebsstellenanteile innerhalb des Fonds 
oder zwischen Fonds ist dagegen nicht zulässig, ausser die 
Verwaltungsgesellschaft stimmt zu.

Für Anteilsinhaber von Vertriebsstellenanteilen sind 
die Umtauschrechte beschränkt. Anteilsinhaber mit 
Vertriebsstellenanteilen können diese nur gemäss den Bedingungen 
des jeweiligen Vertriebsstellenvertrags in die entsprechende Klasse 
oder Serie von Anteilen eines anderen Fonds umtauschen: Wenn ein 
Anteilsinhaber beispielsweise Anteile der Klasse A USD hält, kann er 
diese in Anteile der Klassen A USD oder A EUR, aber nicht in Anteile 
der Klassen B USD oder B EUR eines anderen Fonds umtauschen.

Umtauschanweisungen müssen der Verwaltungsgesellschaft 
schriftlich per Post, Telefax, Telefon oder E‑Mail (oder in einer 
anderen von der Verwaltungsgesellschaft jeweils festgelegten Form) 
erteilt werden. Dabei müssen die vollständigen Registrierungsdaten 
sowie die Anzahl der Anteile, die zwischen den betreffenden, 
namentlich benannten Fonds und, sofern zutreffend, Klassen oder 
Serien umgetauscht werden sollen, angegeben werden

Umtauschanweisungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft zu 
dem in der jeweiligen Ergänzung im Abschnitt „Handelsaufträge“ 
festgelegten Zeitpunkt bzw. jedenfalls zu einem von der 
Verwaltungsgesellschaft festgelegten Zeitpunkt eingehen, werden 
in der Regel am betreffenden Handelstag bearbeitet. Sofern 
relevant sollten Umtauschanweisungen vor dem Handelsschluss 
für Rücknahmen von Anteilen der ursprünglichen Klasse und 
dem Handelsschluss für Zeichnungen von Anteilen der neuen 
Klasse wie in der bzw. den jeweiligen Ergänzung(en) angegeben 
eingehen, je nachdem, welches Datum zuerst eintritt. Inhaber 
von Vertriebsstellenanteilen sollten sich bei ihren Vertriebsstellen 
oder bei einer von ihnen ernannten Vertriebsstelle erkundigen, 
ob für diese Anteile ein abweichender Handelsschluss gilt. Die 
Verwaltungsgesellschaft nimmt einen von der Vertriebsstelle per Fax, 
E‑Mail oder über einen anerkannten Handelsdienst (oder anderweitig 
wie von der Verwaltungsgesellschaft gelegentlich festgelegt) 
zugestellten Umtauschantrag für Vertriebsstellenanteile an, der 
zum in der jeweiligen Ergänzung im Abschnitt „Handelsaufträge“ 
angegebenen Zeitpunkt oder jedenfalls zu einem von der 
Verwaltungsgesellschaft festgelegten Zeitpunkt bei ihr eingehen muss. 
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen beschliessen, bei 
Vorliegen aussergewöhnlicher Marktbedingungen nach dem in der 
jeweiligen Ergänzung im Abschnitt „Handelsaufträge“ angegebenen 
Handelsschluss eingegangene Umtauschanträge anzunehmen, 
sofern diese Anträge vor dem Bewertungszeitpunkt für den 
betreffenden Fonds eingegangen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die 
Abwicklung von Transaktionen für einen Anteilsinhaber so lange 
aufzuschieben, bis die vollständige Zahlung für die betreffenden 
Anteile geleistet worden ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, den Umtausch 
zwischen Anteilsklassen oder Serien, die auf verschiedene 
Währungen lauten, am selben Tag durchzuführen.

Die Anzahl der in der neuen Klasse bzw. Serie aufgrund des 
Umtauschs auszugebenden Anteile wird nach folgender Formel 
berechnet:

wobei:

 S = R x (RP x ER)
 SP

R der im Umtauschantrag angegebenen Anzahl der Anteile 
der ursprünglichen Klasse oder Serie;

S der Anzahl der in der neuen Klasse oder Serie zu kaufenden 
Anteile;

SP dem Ausgabepreis je Anteil der neuen Klasse oder Serie 
entspricht, wobei dieser Ausgabepreis an dem Handelstag 
berechnet wird, an dem der Kauf neuer Anteile aufgrund des 
Umtauschs durchgeführt werden soll;

ER entspricht im Fall, dass der Umtausch von Anteilen in 
derselben Währung abgewickelt wird, dem Faktor 1. In allen 
anderen Fällen ist ER der Währungsumrechnungsfaktor, der 
von der Verwaltungsgesellschaft an dem/den betreffenden 
Handelstag(en) als der effektive Wechselkurs bestimmt wird, 
der bei der Übertragung von Vermögen zwischen Fonds 
bezüglich der ursprünglichen Klasse oder Serie und der 
neuen Klasse oder Serie Anwendung findet, gegebenenfalls 
angepasst um einen Faktor, der den tatsächlichen Kosten 
einer solchen Übertragung entspricht; und

RP entspricht dem Rücknahmepreis je Anteil der ursprünglichen 
Klasse oder Serie, wobei dieser Rücknahmepreis an dem 
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Handelstag berechnet wird, an dem die Rücknahme der 
Anteile aufgrund des Umtauschs durchgeführt werden soll.

UND die Anzahl der Anteile der neuen Klasse oder Serie, die 
geschaffen oder ausgegeben werden sollen, so geschaffen oder 
ausgegeben werden, dass diese im Hinblick auf einen Anteil der 
ursprünglichen Klasse oder Serie entsprechend dem Verhältnis von 
S zu R (oder so nah wie möglich in diesem Verhältnis) umgetauscht 
werden, wobei S und R die oben angegebene Bedeutung haben.

Obwohl bei Umtausch der betreffenden Anteile, in der Regel keine 
Umtauschgebühr erhoben wird, behält sich der Verwaltungsrat 
das Recht vor, unter aussergewöhnlichen Umständen eine 
Umtauschgebühr von bis zu 1% des Werts der umzutauschenden 
Anteile zu erheben. Ferner behält sich der Verwaltungsrat vor, 
bei mehr als 10 Anträgen auf Umtausch dieser Anteile, zwischen 
den oder innerhalb der Fonds pro Kalendervierteljahr durch einen 
Anteilsinhaber eine Umtauschgebühr in Höhe von 1% des Werts der 
betreffenden umzutauschenden Anteile zu erheben.

Der betreffende Fonds kann auch eine Umtauschgebühr von 
bis zu 0,5% des Werts der Vertriebsstellenanteile erheben, die in 
Vertriebsstellenanteile anderer Fonds umgetauscht werden sollen. 
Ein Anteil davon kann an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt 
werden, die wiederum diese Umtauschgebühr an die Vertriebsstelle 
entrichten wird.

Devisenhandelsservice
Die Bezahlung der Anteile des GAM Star Fund kann in der 
Nennwährung der betreffenden Anteilsklasse erfolgen. Erfolgt 
die Bezahlung in einer anderen Währung als der Nennwährung 
der jeweiligen Anteilsklasse, wird davon ausgegangen, dass 
die Anleger die Verwaltungsgesellschaft angewiesen haben, die 
Zeichnungsgelder in die Nennwährung der jeweiligen Anteilsklasse 
umzutauschen, wofür der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zu 
handelsüblichen Sätzen zu zahlen ist. Dieser Service wird auf Gefahr 
des Anlegers erbracht.

Auf ähnliche Weise werden die Rücknahmen, für die eine Auszahlung 
in einer anderen Währung als der Nennwährung der jeweiligen 
Anteilsklasse beantragt wird, von der Verwaltungsgesellschaft 
abgewickelt, wobei dieselben Bedingungen gelten, wie oben 
beschrieben.

Übertragung	von	Anteilen
Die Anteile eines jeden Fonds können per schriftlicher 
Übertragungsurkunde übertragen werden, die von dem 
Übertragenden, oder im Fall der Übertragung durch eine 
Körperschaft, im Namen des Übertragenden unterzeichnet wird. 
Im Fall des Ablebens eines Anteilsinhabers (der alleiniger Inhaber 
eines Anteils ist) ist der Testamentsvollstrecker des Nachlasses 
dieses Anteilsinhabers aufgefordert, der Verwaltungsgesellschaft 
ein Testamentsvollstreckerzeugnis im Original oder als gerichtlich 
beglaubigte Kopie zusammen mit Originalanweisungen im Hinblick 
auf die weitere Verfahrensweise vorzulegen. Bei gemeinsamen 
Anteilsinhabern wird im Fall des Ablebens eines dieser Anteilsinhaber 
von der Gesellschaft ein Eigentumstitel oder sonstiger Anspruch 
hinsichtlich dieser als gemeinsam gehalten eingetragenen Anteile nur 
für den/die verbleibende/n Anteilsinhaber anerkannt. Fondsanteile 
können nur mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft 
an US‑Personen übertragen werden.

Die Gesellschaft behält sich vor, Nachweise bezüglich der Identität 
des Erwerbers einzuholen, und zwar in der vom Verwaltungsrat 
für die Einhaltung der Geldwäschegesetze durch die Gesellschaft 
als angemessen angesehene Weise. Bei Nichtvorliegen 

zufriedenstellender Nachweise oder aus anderen Gründen kann die 
Gesellschaft einen Antrag ganz oder teilweise ablehnen.

Verwässerungsgebühr
Wenn ein Fonds Basiswerte erwirbt oder veräussert, um einem 
Antrag auf Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen zu entsprechen, 
entstehen in der Regel Kosten, die sich aus den Handelskosten 
und dem Differenzbetrag zwischen Geldkurs und Briefkurs für die 
betreffenden Anlagen zusammensetzen. Diese schlagen sich nicht 
im Ausgabe‑ oder Rücknahmepreis nieder, der vom Anteilsinhaber 
zu zahlen ist. Um diese Kosten (die, sollten sie beträchtlich sein, 
die übrigen Anteilsinhaber des Fonds benachteiligen würden) 
zu reduzieren und den Wert des Vermögens des betreffenden 
Fonds zu erhalten, hat die Verwaltungsgesellschaft das Recht, 
die Zahlung einer Verwässerungsgebühr zu verlangen, welche 
dem Nettoinventarwert je Anteil zugeschlagen bzw. abgezogen 
wird, wenn dies in der jeweiligen Ergänzung angegeben ist. 
Die Verwaltungsgesellschaft wird bei Eingang von Anträgen 
zur Bearbeitung von Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen 
(einschliesslich der Zeichnungen und/oder Rücknahmen, die im 
Rahmen eines Umtauschs von Anteilen eines Teilfonds in Anteile 
eines anderen Teilfonds der Gesellschaft ausgeführt werden) 
üblicherweise eine Verwässerungsgebühr von bis zu 1 (einem) 
Prozent des Nettoinventarwerts je Anteil in Rechnung stellen. Ob 
eine Verwässerungsgebühr erforderlich ist, hängt vom Volumen 
der Käufe, Umtäusche oder Rücknahmen von Anteilen an einem 
Handelstag ab, was die Verwaltungsgesellschaft ohne vorherige 
Benachrichtigung der betreffenden Anteilsinhaber beurteilt.

Dividenden
Es ist die Politk der Gesellschaft, bei der HM Revenue and Customs 
(„HRMC“) für alle Anteilsklassen eine Bescheinigung als Meldefonds 
im Sinne der Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 zu beantragen 
(ausgenommen Anteile des GAM Star Alpha Spectrum, nicht‑britische 
RFS‑Anteile und nicht‑britische RFS‑Vertriebsstellenanteile der 
betreffenden Fonds).

Die Gesellschaft wird am oder vor dem 31. Dezember im Einklang 
mit dem Regelwerk für Meldefonds für jeden Meldefonds auf der 
Website www.gam.com einen Bericht in Bezug auf jeden vorherigen 
Berichtszeitraum zum 30. Juni für Anleger im Vereinigten Königreich 
bereitstellen, die an einem Meldefonds beteiligt sind. Wenn ein 
Anleger keinen Zugang zu diesem Bericht im Internet hat, kann 
er auf Antrag auch von der Verwaltungsgesellschaft bezogen 
werden.Im Hinblick auf Anteile mit Ertragsausschüttung II stellt die 
Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage auch Informationen über das 
Verhältnis zwischen den an die Anleger geleisteten Zahlungen zur 
Verfügung, aus denen das Verhältnis zwischen (i) Ertrag und (ii) 
realisierten und unrealisierten Gewinnen abzüglich der realisierten 
und unrealisierten Verluste und / oder dem Kapital hervorgeht.

Es ist zu beachten, dass im Rahmen des Regelwerks für Meldefonds 
der ausgewiesene Gewinn zu einer steuerlichen Belastung führen 
kann, unabhängig davon, ob eine entsprechende Ausschüttung 
erfolgt. Die Gesellschaft beabsichtigt allerdings derzeit, ihre bisherige 
Ausschüttungspolitik beizubehalten. Weitere Informationen erhalten 
Anleger im Abschnitt „Besteuerung	im	Vereinigten	Königreich“.

Obwohl sich der Verwaltungsrat um eine Bescheinigung als 
„Meldefonds“ bemühen wird, kann nicht garantiert werden, dass 
er sie erhält oder dass sie nach dem Erhalt auch für zukünftige 
Rechnungsperioden der Gesellschaft ausgestellt werden wird. Der 
Verwaltungsrat wird insbesondere alle im Rahmen der geltenden 
Gesetze und aufsichtsbehördlichen Vorschriften sowie im Einklang mit 
den Anlagezielen und der Anlagepolitik der Anteilsklassen umsetzbaren 
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Massnahmen ergreifen, die diese Bescheinigung begünstigen (vgl. 
dazu Kapitel „Besteuerung im Vereinigten Königreich“). Die genauen 
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um eine Bescheinigung zu 
erhalten, können sich durch eine Änderung der HMRC‑Praxis oder der 
Bestimmungen der einschlägigen Gesetze ändern.

Ausser für Anteile des GAM Star Alpha Spectrum, nicht‑britische 
RFS‑Anteile und nicht‑britische RFS‑Vertriebsstellenanteile der 
betreffenden Fonds wird für jeden Fonds ein Ausgleichskonto 
geführt, sodass der ausgeschüttete Betrag für alle Anteile derselben 
Art, ungeachtet der unterschiedlichen Ausgabezeitpunkte, gleich 
ist. Ein Betrag in Höhe jenes Teils des Ausgabepreises eines 
Anteils, der etwaige aufgelaufene, aber bis per Ausgabetag nicht 
ausgeschüttete Erträge darstellt, gilt als Ausgleichszahlung und 
wird als Rückzahlung an die Anteilsinhaber des jeweiligen Fonds 
behandelt, die mit der ersten Dividende, auf die der Anteilsinhaber 
Anspruch hatte, im selben Abschlusszeitraum erfolgt, in dem die 
Anteile ausgegeben wurden.

Anteile mit Ertragsausschüttung schütten den Nettoertrag an die 
Anteilsinhaber wie nachfolgend ausführlicher beschrieben aus.

Anteile mit Ertragsausschüttung II schütten den Nettoertrag und/
oder die realisierten und nicht realisierten Gewinne abzüglich der 
realisierten und nicht realisierten Verluste und/oder das Kapital aus.

Bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II (mit denen für die 
Anteilsinhaber eine verbesserte Rendite erzielt werden soll) zahlen 
die Verwaltungsratsmitglieder die Gebühren und Kosten aus dem 
Kapital, sofern dazu der Nettoertrag und /oder die realisierten und 
nicht realisierten Nettogewinne nicht ausreichen, und berücksichtigen 
dabei die Renditedifferenz zwischen den betreffenden abgesicherten 
Anteilen und den Anteilen in der Basiswährung (was einer 
Ausschüttung aus dem Kapital gleichkommt). Die Renditedifferenz 
kann positiv oder negativ ausfallen und ergibt sich aus der Differenz 
zwischen der impliziten Rendite der jeweiligen Währung der 
abgesicherten Anteile und der Basiswährung des Fonds. Falls die 
bei Veräusserung der Anlagen realisierten Gewinne nach Abzug 
der realisierten und nicht realisiertenVerluste negativ sind, kann der 
Fonds daher die Dividenden auf Anteile mit Ertragsausschüttung II 
immer noch aus dem Nettoanlageertrag und/oder den realisierten 
und nicht realisierten Gewinnen abzüglich der realisierten und 
nicht realisierten Verluste und/oder dem Kapital zahlen. Die 
Dividendenzahlung wird unter diesen Umständen dem Kapital 
entnommen, damit der Fonds die Möglichkeit erhält, den Betrag 
zu maximieren, der jenen Anlegern ausgeschüttet wird, die eine 
Anlageklasse mit einer höheren Dividende bevorzugen.

Inhaber von Anteilen mit Ertragsausschüttung II werden auf den 
Abschnitt „Risiko des Kapitalverzehrs“ dieses Prospekts verwiesen. 
Diese Anteilsinhaber werden auch darauf hingewiesen, dass 
eine Ausschüttung aus dem Kapital andere steuerliche Folgen 
haben kann als die Ausschüttung von Erträgen (die steuerliche 
Behandlung hängt von der Steuergesetzgebung ab, die in der 
Rechtsordnung des jeweiligen Anlegers anwendbar ist). Inhaber 
von Anteilen mit Ertragsausschüttung II sollten daher diesbezüglich 
eine unabhängige Steuerberatung in Anspruch nehmen. In 
Grossbritannien ansässige Anteilsinhaber sollten den Abschnitt 
mit der Überschrift „Besteuerung im Vereinigten Königreich“ lesen, 
der weitere Informationen über die steuerliche Behandlung von 
Ausschüttungen aus dem Kapital enthält.

Sofern in einer Ergänzung nicht anders angegeben, kotieren die 
Klassen oder Serien eines Fonds, der eine Ertragsausschüttung I 
oder II anbietet, in der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes 
Jahres „ex‑Dividende“. Die jährliche Ausschüttung für die betreffende 
Klasse oder Serie eines jeden Fonds wird an die Anteilsinhaber bis 
spätestens 31. August eines jeden Jahres gezahlt.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in Anhang I 
aufgeführten MO‑ und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, 
die den Ertrag monatlich ausschütten und in der Regel am ersten 
Handelstag nach Monatsende „ex‑Dividende“ kotieren, wobei die 
Auszahlung in der Regel am oder gegen Monatsende geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in 
Anhang 1 aufgeführten MCO‑ und MCI‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung, die den Ertrag und/oder die realisierten und 
nicht realisierten Gewinne abzüglich der realisierten und nicht 
realisierten Verluste und/oder das Kapital monatlich ausschütten 
und in der Regel am ersten Handelstag nach Monatsende „ex‑
Dividende“ kotieren, wobei die Auszahlung in der Regel am oder 
gegen Monatsende geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in Anhang I 
aufgeführten PO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, die den 
Ertrag monatlich laufend ausschütten und in der Regel am ersten 
Handelstag nach Monatsende „ex‑Dividende“ kotieren, wobei die 
Auszahlung in der Regel am oder gegen Monatsende geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in Anhang I 
aufgeführten PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, die 
den Ertrag und/oder die realisierten und nicht realisierten Gewinne 
abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste und/ oder 
das Kapital monatlich laufend ausschütten und in der Regel am 
ersten Handelstag nach Monatsende „ex‑Dividende“ kotieren, 
wobei die Auszahlung in der Regel am oder gegen Monatsende 
geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in Anhang I 
aufgeführten QO‑ und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, 
die den Ertrag quartalsweise ausschütten und in der Regel am ersten 
Handelstag nach Quartalsende „ex‑Dividende“ kotieren, wobei die 
Auszahlung in der Regel am oder gegen Monatsende geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in 
Anhang I aufgeführten QCO‑ und QCI‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung, die den Ertrag und/oder die realisierten und 
nicht realisierten Gewinne abzüglich der realisierten und nicht 
realisierten Verluste und/oder das Kapital quartalsweise ausschütten 
und in der Regel am ersten Handelstag nach Quartalsende „ex‑
Dividende“ kotieren, wobei die Auszahlung in der Regel am oder 
gegen Monatsende geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in Anhang I 
aufgeführten SO‑ und SI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, 
die den Ertrag halbjährlich ausschütten und in der Regel am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ kotieren, wobei die 
Auszahlung an die Anteilsinhaber in der Regel jeweils am oder vor 
dem 28. Februar und dem 31. August geleistet wird.

Einige Fonds verfügen über die in Anhang I aufgeführten SCO‑ und 
SCI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, die den Ertrag und/
oder die realisierten und nicht realisierten Gewinne abzüglich der 
realisierten und nicht realisierten Verluste und/oder das Kapital 
halbjährlich ausschütten und in der Regel am ersten Handelstag 
nach Monatsende „ex‑Dividende“ kotieren, wobei die Auszahlung in 
der Regel am oder gegen Monatsende geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in 
Anhang I aufgeführten MZ‑, QZ‑ und SZ‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung, die den Ertrag monatlich, vierteljährlich bzw. 
halbjährlich ausschütten und in der Regel am ersten Handelstag nach 
dem betreffenden Periodenende „ex‑Dividende“ kotieren, wobei die 
Auszahlung an die Inhaber von MZ‑ und QZ‑Anteilen mit laufender 
Ertragsausschüttung in der Regel jeweils {2] am oder vor dem Ende 
[1} des entsprechenden Monats oder Quartals und die Auszahlung 
an die Inhaber von SZ‑Anteilen mit laufender Ertragsausschüttung in 
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der Regel jeweils am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August 
nach der entsprechenden Halbjahresperiode geleistet wird.

Einige Fonds verfügen unter Umständen über die in Anhang 
I aufgeführten MCZ‑, QCZ‑ und SCZ‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung, die den Ertrag und/oder die realisierten und 
nicht realisierten Gewinne abzüglich der realisierten und nicht 
realisierten Verluste und/ oder das Kapital monatlich, vierteljährlich 
bzw. halbjährlich ausschütten und in der Regel am ersten Handelstag 
nach dem betreffenden Periodenende „ex‑Dividende“ kotieren, wobei 
die Auszahlung an die Inhaber von MCZ‑ und QCZ‑Anteilen mit 
laufender Ertragsausschüttung in der Regel jeweils am oder vor dem 
Ende des entsprechenden Monats oder Quartals und die Auszahlung 
an die Inhaber von SCZ‑Anteilen mit laufender Ertragsausschüttung in 
der Regel jeweils am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August 
nach der entsprechenden Halbjahresperiode geleistet wird.

Einige Fonds verfügen über die in Anhang I aufgeführten AQ‑, CQ‑ und 
TQ‑Vertriebsstellenanteile, die den Ertrag quartalsweise ausschütten 
und in der Regel am ersten Handelstag nach Quartalsende 
„ex‑Dividende“ kotieren, wobei die Auszahlung an die Anteilsinhaber 
in der Regel am oder gegen Monatsende geleistet wird.

Ausschüttungen können auf Verlangen, auf Gefahr und auf Kosten des 
Anteilsinhabers ausgezahlt werden, indem der fällige Betrag durch 
telegrafische Überweisung auf ein vom Anteilsinhaber benanntes 
Konto, welches auf den Namen des Anteilsinhabers geführt wird, 
überwiesen wird.

Eine Ausschüttung, die nicht innert sechs Jahren nach Fälligkeit 
beansprucht wird, verfällt und fällt an den jeweiligen Fonds zurück. 
Dividenden werden von der Gesellschaft nicht verzinst.

Mit Ausnahme der Inhaber von Anteilen mit laufender 
Ertragsausschüttung können Inhaber von Anteilen mit 
Ertragsausschüttung und Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Dividenden von der Verwaltungsgesellschaft in den Kauf zusätzlicher 
Anteile derselben Klasse des jeweiligen Fonds reinvestieren lassen. 
Für den Antrag ist der entsprechende Abschnitt des Antragsformulars 
auszufüllen.

Wenn für einen Fonds Anteile mit Ertragsausschüttung, Anteile 
mit Ertragsausschüttung II und Anteile ohne Ertragsausschüttung 
ausgegeben worden sind, so werden alle Erträge und/oder 
realisierten und unrealisierten Netto‑Gewinne und/oder das 
Kapital (sofern zutreffend) des Fonds, die/das für diese Anteile zur 
Ausschüttung zur Verfügung stehen/steht, nach Abzug der Kosten 
auf die Inhaber von Anteilen ohne Ertragsausschüttung, von Anteilen 
mit Ertragsausschüttung und von Anteilen mit Ertragsausschüttung 
II im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligungen aufgeteilt. Erträge, 
die auf Anteile ohne Ertragsausschüttung entfallen, gelten als am 
ersten Handelstag eines Rechnungsjahres als wiederangelegt, 
sodass der Nettoinventarwert je Anteil hinsichtlich eines Anteils 
ohne Ertragsausschüttung im Verhältnis zu einem Anteil mit 
Ertragsausschüttung steigt. Erträge, die auf nicht‑britische RFS‑Anteile 
und nicht‑britische RFS‑Vertriebsstellenanteile anfallen, werden nicht 
(i) ausgeschüttet oder (ii) ausgeschüttet und reinvestiert.

Dividendenzahlungen werden vor Ausschüttung an die jeweiligen 
Anteilsinhaber auf einem Konto im Namen der Gesellschaft gehalten, 
so dass die Anteilsinhaber, die zu der Ausschüttung berechtigt sind, 
zu ungesicherten Gläubigern des Fonds werden. Im Insolvenzfall des 
Fonds oder der Gesellschaft gibt es keine Garantie, dass die Mittel 
des Fonds oder der Gesellschaft ausreichen, um die Forderungen 
der ungesicherten Gläubiger in voller Höhe zu befriedigen. Die 
Anleger stehen deshalb hinsichtlich dieser Dividendenzahlungen 
allen anderen ungesicherten Gläubigern des betreffenden Fonds 
im Rang gleich und haben anteiligen Anspruch auf die Gelder, die 
der Insolvenzverwalter den ungesicherten Gläubigern zuteilt. Unter 

diesen Umständen ist es möglich, dass ein Anteilsinhaber nicht 
alle ursprünglich in das Sammelkonto eingezahlten und an ihn zu 
überweisenden Dividendengelder wiedererlangt.

Dividenden werden nur an verifizierte Konten überwiesen, und jedes 
Versäumnis, der Verwaltungsgesellschaft die von ihr verlangten 
Dokumente zur Durchführung der Verfahren zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzulegen, kann 
zu Verzögerungen bei der Zahlung der Dividendenerlöse führen. 
Unter diesen Umständen wird die Verwaltungsgesellschaft die 
Dividendenzahlung des Anteilsinhabers bearbeiten, jedoch 
bleiben die Erlöse der Dividendenzahlung bis zur Zahlung an 
den betreffenden Anteilsinhaber ein Vermögenswert des Fonds 
(„Fonds A“). In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die einem anderen 
Fonds („Fonds B“) zuzurechnenden Gelder in dem betreffenden 
Sammelgeldkonto für Fund B nicht reichen, die Dividendenzahlungen 
an seine Anteilsinhaber zu leisten, können die Fonds A 
zuzurechnenden Gelder in dem Sammelgeldkonto bis zum Eingang 
der ausstehenden Dokumente zur Bekämfung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung seitens des betreffenden Anteilsinhabers 
zum Ausgleich der Dividendenzahlungen an die Anteilsinhaber von 
Fonds B verwendet werden. Im Insolvenzfall von Fonds B reichen 
dessen Mittel möglicherweise aus, die an Fonds A fälligen Beträge 
zu zahlen. In diesem Fall würden die Anteilsinhaber von Fonds A 
beeinträchtigt werden, da dies wie nachstehend unter „Insolvenz 
eines Fonds“ hervorgehoben zur Minderung des Nettoinventarwerts 
je Anteil von Fonds A führen würde.

Anteilsinhabern wird daher empfohlen, der Verwaltungsgesellschaft 
bei Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft alle relevanten 
Dokumente, die sie zur Durchführung ihrer Verfahren zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verlangt, umgehend 
vorzulegen.“

Siehe vorstehenden Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift 
„Risikofaktoren – Führung von Sammelgeldkonten“.

Gebühren	und	Aufwendungen
Einzelheiten zu den Gebühren, die für jeden Fonds gelten, sind in 
den jeweiligen Ergänzungen zu finden.

Entnahme	der	Gebühren	und	Kosten	aus	dem	
Kapital
Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass Gebühren und Kosten 
(einschliesslich der Verwaltungsgebühren), die von Anteilen mit 
Ertragsausschüttung II zu entrichten sind, dem Kapital dieser Klassen 
entnommen werden können, sofern dazu der Nettoertrag und/oder 
die realisierten und nicht realisierten Nettogewinne nicht ausreichen. 
Bei Rücknahme von Beständen in diesen Klassen erhalten sie 
daher aufgrund der Kapitalminderung unter Umständen nicht den 
investierten Betrag in voller Höhe zurück. Die Gebühren und Kosten 
werden dem Kapital entnommen, damit der betreffende Fonds 
die Möglichkeit erhält, den Betrag zu maximieren, der an Anleger 
ausgeschüttet wird, die eine Anteilklasse mit höheren Dividenden 
bevorzugen. Inhaber von Anteilen mit Ertragsausschüttung II 
werden auf den Abschnitt „Risiko des Kapitalverzehrs“ dieses 
Prospekts verwiesen.

Rückvergütungen	und	Bestandskommissionen
Der Sponsor kann aus seiner Gebühr gewissen qualifizierten 
Anlegern, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die 
Fondsanteile für Dritte halten, Rückvergütungen bezahlen. Dazu 
zählen Lebensversicherungsgesellschaften, Pensionskassen 
und andere Altersvorsorgeinstitutionen, Anlagestiftungen, 
schweizerische Fondsleitungen, ausländische Fondsleitungen und 
‑gesellschaften sowie Investmentgesellschaften.
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Sodann kann der Sponsor aus seiner Gebühr an die nachstehend 
bezeichneten Vertriebsträger und ‑partner Bestandskommissionen 
bezahlen. Es sind dies bewilligte Vertriebsträger, Fondsleitungen, 
Banken, Effektenhändler, die schweizerische Post, 
Versicherungsgesellschaften, Vertriebspartner, die Fondsanteile 
ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller 
Tresorerie platzieren und Vermögensverwalter.

Gewöhnliche	Anteile,	M‑Anteile,	N‑Anteile,	PO‑Anteile,	
PI‑Anteile,	U‑Anteile,	V‑Anteile,	W‑Anteile,	X‑Anteile,	
Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung,	
institutionelle	Anteile	und	nicht‑britische	RFS‑Anteile

Gebühren	des	Sponsors,	des	
Co‑Investment‑Managers	und	des	beauftragten	
Anlageverwalters
Jeder Fonds zahlt eine Jahresgebühr, die sich aus Gebühren für 
den Sponsor, den Co‑Investment‑Manager und den beauftragten 
Anlageverwaltern zusammensetzt. Diese Gebühr wird an jedem 
Bewertungsstichtag abgegrenzt, monatlich rückwirkend gezahlt und 
wie in der jeweiligen Ergänzung angegeben ausgewiesen. Ein Teil 
dieser Gebühr kann für den Vertrieb der Fonds verwendet werden.

Gebühren	der	Verwaltungsgesellschaft
Jeder Fonds bezahlt an die Verwaltungsgesellschaft für die 
Leitung und Verwaltung des Fonds eine Jahresgebühr wie in der 
jeweiligen Ergänzung angegeben. Diese Gebühr wird an jedem 
Bewertungsstichtag abgegrenzt und monatlich rückwirkend gezahlt. 
Der Verwaltungsgesellschaft obliegt die Zahlung der Gebühren und 
Aufwendungen der beauftragten Verwaltungsstelle aus der Gebühr 
der Verwaltungsgesellschaft, die sie vom betreffenden Fonds erhält.

Zeichnungsgebühr
Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Zeichnungsgebühr 
von bis zu 5% der Bruttozeichnungen, sofern dies in der jeweiligen 
Ergänzung angegeben ist. Sie kann die Zeichnungsgebühr ganz 
oder teilweise als Provision an die Hauptvertriebsgesellschaft und/
oder an zugelassene Vermittler zahlen bzw. in Form eines Rabatts 
auch ganz oder teilweise auf eine solche Zeichnungsgebühr 
verzichten.

Performancegebühr
Sofern dies in der jeweiligen Ergänzung angegeben ist, hat 
der Co‑Investment‑Manager Anspruch auf den Erhalt einer 
Performancegebühr. Vorbehaltlich der Angaben in der Ergänzung 
eines Fonds kann die Gesellschaft im Rahmen einer Klasse des 
betreffenden Fonds Anteilsserien auflegen, um die gerechte 
Anwendung der Performancegebühr sicherzustellen, die in Bezug 
auf eine bestimmte Anteilsklasse der Gesellschaft zahlbar ist.

Alle	Vertriebsstellenanteile

Gebühren	des	Sponsors,	des	
Co‑Investment‑Managers	und	des	beauftragten	
Anlageverwalters
Hinsichtlich der Vertriebsstellenanteile zahlt jeder betreffende 
Fonds eine jährliche Gesamtgebühr an den Sponsor, den 
Co‑Investment‑Manager und den beauftragten Anlageverwalter, wie 
sie in der jeweiligen Ergänzung angegeben ist, von der bis zu 0,25% 
pro Jahr seines Nettoinventarwerts (gegebenenfalls zuzüglich 
Mehrwertsteuer) an die Vertriebsstellen sämtlicher betreffender 
Fonds zu zahlen sind.

Gebühren	der	Verwaltungsgesellschaft
Jeder Fonds bezahlt an die Verwaltungsgesellschaft für die 
Leitung und Verwaltung des Fonds eine Jahresgebühr wie in der 
jeweiligen Ergänzung angegeben. Diese Gebühr wird an jedem 
Bewertungsstichtag abgegrenzt und monatlich rückwirkend gezahlt. 
Der Verwaltungsgesellschaft obliegt die Zahlung der Gebühren und 
Aufwendungen der beauftragten Verwaltungsstelle aus der Gebühr 
der Verwaltungsgesellschaft, die sie vom betreffenden Fonds erhält.

Anlegerservicegebühr
Eine Anlegerservicegebühr wie in der jeweiligen Ergänzung 
angegeben, wird an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt, die 
diese Gebühr ihrerseits als Entgelt an die Vertriebsstellen für 
die von ihnen laufend erbrachten Dienste für die Anteilsinhaber 
weiterleitet, einschliesslich der Abwicklung von Anteilstransaktionen, 
der Bereitstellung von Informationen über die Performance 
der betreffenden Fonds, den aktuellen Anlagebestand eines 
Anteilsinhabers, wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen und 
Trends und andere Informationen und Hilfeleistungen, die benötigt 
werden. Diese Gebühr wird an jedem Bewertungsstichtag berechnet 
und vierteljährlich nachträglich aus dem Vermögensbestand des 
betreffenden Fonds, der auf die Vertriebsstellenanteile entfällt, gezahlt.

Performancegebühr
Sofern dies in der jeweiligen Ergänzung angegeben ist, hat 
der Co‑Investment‑Manager Anspruch auf den Erhalt einer 
Performancegebühr. Vorbehaltlich der Angaben in der Ergänzung 
eines Fonds kann die Gesellschaft im Rahmen einer Klasse des 
betreffenden Fonds eine Anteilsserie auflegen, um die gerechte 
Anwendung einer Performancegebühr in Bezug auf eine bestimmte 
Anteilsklasse der Gesellschaft sicherzustellen.

Sonstige	Gebühren,	die	auf	Vertriebsstellenanteile	der	
Klassen	A,	C,	F,	G,	PA,	PC,	AQ,	CQ	und	T	anfallen

Zeichnungsgebühr
Sofern in der jeweiligen Ergänzung angegeben, kann eine 
Zeichnungsgebühr von bis zu 5% der Bruttozeichnungen für 
Anteile der Klassen A, C, F, G, AQ, CQ, PA, PC und/oder T eines 
betreffenden Fonds an die Vertriebsstellen gezahlt und bereits vor 
Verwendung des Zeichnungsbetrags für den Kauf der betreffenden 
Anteile in Abzug gebracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft 
kann im Rahmen eines Preisnachlasses ganz oder teilweise auf die 
Zeichnungsgebühr verzichten.

Bei einem Umtausch von Anteilen der Klassen A, C, F, G, AQ, CQ, PA, 
PC und/oder T in Anteile der Klassen A, C, F, G, AQ, CQ, PA, PC und/
oder T eines anderen relevanten Fonds wird eine Umtauschgebühr 
in Höhe von bis zu 0,5% des Werts der umzutauschenden Anteile 
erhoben, die ganz oder teilweise an die Hauptvertriebsgesellschaft 
gezahlt werden kann, die diese Umtauschgebühr wiederum an die 
Vertriebsstelle weiterleitet.

Sonstige	Gebühren,	die	auf	Vertriebsstellenanteile	der	
Klasse	B	anfallen

Vertriebsgebühr
Eine Vertriebsgebühr wie in der jeweiligen Ergänzung angegeben, 
die an jedem Bewertungsstichtag auf der Grundlage des 
Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse B des betreffenden Fonds 
berechnet wird, ist monatlich an die Hauptvertriebsgesellschaft (die 
diese Vertriebsgebühr wiederum an die Vertriebsstelle weiterleitet) 
aus dem Vermögen zu zahlen, welches den Anteilen der Klasse B 
zuzurechnen ist.
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Bedingter	Rücknahmeabschlag
Zusätzlich wird ein bedingter Rücknahmeabschlag erhoben, der bei 
Rücknahme von Vertriebsstellenanteilen der Klasse B des jeweiligen 
Fonds, sofern die Rücknahme innert vier Jahren ab dem Tag der 
Kaufpreiszahlung erfolgt, wie folgt an die Vertriebsstelle zu zahlen ist:

Besitzdauer seit Kauf CDSC 
(Abrechnungstag für Zeichnungen)

1 Jahr oder weniger 4%
1 bis 2 Jahre 3%
2 bis 3 Jahre 2%
3 bis 4 Jahre 1%
Über 4 Jahre Keiner

Ein bedingter Rücknahmeabschlag (CDSC) für Anteile der Klasse B 
wird nach der Fifo‑Methode (First‑In‑First‑Out) ab dem Handelstag 
der Zeichnung bis zum Handelstag der Rücknahme als Prozentsatz 
vom niedrigeren Wert aus dem ursprünglichen Ausgabepreis und 
dem gegenwärtigen Rücknahmepreis berechnet. Zum Zweck 
der Berechnung des bedingten Rücknahmeabschlags wird eine 
Übertragung als eine Rücknahme des Übertragenden und eine 
Zeichnung des Übertragungsempfängers gewertet.

Sonstige	Gebühren,	die	auf	Vertriebsstellenanteile	der	
Klassen	C,	CQ,	F,	G	und	PC	anfallen

Vertriebsgebühr
Eine Vertriebsgebühr wie in der jeweiligen Ergänzung angegeben, 
die an jedem Bewertungsstichtag auf der Grundlage des 
Nettoinventarwerts der Anteile der Klassen C, CQ, F, G bzw. PC 
des betreffenden Fonds berechnet wird, ist monatlich an die 
Hauptvertriebsgesellschaft (die diese Vertriebsgebühr wiederum 
an die Vertriebsstelle weiterleitet) aus dem Vermögen zu zahlen, 
welches den Anteilen der jeweiligen Klassen zuzurechnen ist.

Z‑Anteile
Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind 
gegebenenfalls auf Anfrage von GAM Fund Management Limited 
(Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Verwahrstelle
Jeder Fonds bezahlt der Verwahrstelle aus den Vermögenswerten 
des jeweiligen Fonds eine jährliche Gebühr, berechnet durch 
Bezugnahme auf den letzten Bewertungszeitpunkt in jedem Monat, 
welche an jedem Bewertungsstichtag aufläuft und monatlich 
rückwirkend zahlbar ist, zuzüglich einer Transaktionsgebühr für 
die Anlagetransaktionen, die mit der Verwaltungsgesellschaft in 
Höhe eines marktüblichen Prozentsatzes vereinbart werden kann. 
Die Gebühren und Kosten eines von der Verwahrstelle ernannten 
Unterverwahrers können in Höhe eines marktüblichen Prozentsatzes 
aus den Vermögenswerten des betreffenden Fonds gezahlt werden. 
Die als Prozentsatz ausgedrückten Gebühren der Verwahrstelle der 
einzelnen Klassen oder Serien innerhalb eines Fonds weichen in 
keinem Fall voneinander ab

Gebühren	der	Korrespondenzbank	und	Zahlstellen
Die Gebühren und Aufwendungen von Korrespondenzbanken und 
Zahlstellen werden in Höhe eines marktüblichen Prozentsatzes aus 
dem jeweiligen Fonds beglichen. Die Gebühren, die an die Vermittler 
zu zahlen sind und die auf der Grundlage des Nettoinventarwerts 
berechnet werden, beziehen sich lediglich auf den Nettoinventarwert 
desjenigen Fonds, welcher der/den Anteilsklasse(n) bzw. Serie(n) 
zuzurechnen ist, deren Anteilsinhaber die Dienstleistungen der 
Korrespondenzbank und Zahlstelle in Anspruch nehmen können.

Allgemeines
Alle in Verbindung mit einem Wertpapierleihvertrag, Repo‑Vertrag 
und/oder Buy‑and‑Sell‑Back‑Vertrag erzielten Erlöse aus Anlagen 
von Barsicherheiten oder Gebührenerträgen, die aus einem solchen 
Wertpapierleih‑/Repo‑/Buy‑and‑Sell‑Back‑Geschäft erwachsen, werden 
nach Abzug aller in diesem Zusammenhang zu zahlenden Beträge 
zwischen dem betreffenden Fonds und der betreffenden Wertpapierleih‑/
Repo‑/Buy‑and‑Sell‑Back‑Partei gemäss den jeweils schriftlich 
vereinbarten Prozentsätzen (gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer) 
aufgeteilt. Die Gesellschaft kann der Verwaltungsgesellschaft eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe eines marktüblichen Prozentsatzes für 
die Verwaltungsdienstleistungen zahlen, die diese für solche von 
der Gesellschaft abgeschlossenen Programme erbringt. Die der 
Verwaltungsgesellschaft für diese Dienstleistungen eventuell bezahlten 
Gebühren werden jeweils im Jahresabschluss der Gesellschaft 
ausgewiesen. Die Verwaltungsgebühr wird der Gesellschaft in diesen 
Fällen getrennt in Rechnung gestellt. Der Verwaltungsrat prüft diese 
Vereinbarungen und die damit verbundenen Kosten formell mindestens 
einmal pro Jahr.

Die Satzung berechtigt die Verwaltungsratsmitglieder, eine Gebühr für 
ihre Dienste zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Satz zu erheben. 
Die Verwaltungsratsmitglieder, mit Ausnahme der Personen, die 
Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Mitarbeiter anderer 
mit der Verwaltungsgesellschaft verbundener Gesellschaften sind, 
haben Anspruch auf eine vom Verwaltungsrat festgelegte Vergütung 
für ihre Leistungen, die EUR 30.000 p.a. nicht übersteigen darf. Die 
Verwaltungsratsmitglieder haben ferner Anspruch auf Erstattung ihrer 
Spesen, die in angemessenem Umfang bei der Erfüllung ihrer Pflichten 
als Verwaltungsratsmitglieder entstehen.

Die Gesellschaft zahlt aus den Vermögenswerten eines jeden 
Fonds alle Gebühren und Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entstehen, darunter unter anderem 
Steuern, Kosten für Rechtsberatung und Prüfungen, Maklerkosten, 
staatliche Abgaben und Gebühren, Börsennotierungskosten 
und Gebühren für Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, 
einschliesslich der Kosten für die Eintragung und Aufrechterhaltung 
der Eintragung, damit die Anteile der Gesellschaft in verschiedenen 
Ländern vermarktet werden können; Kosten im Zusammenhang mit 
der Einholung und Aufrechterhaltung von Kredit‑Ratings der einzelnen 
Fonds; Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und 
für die Zahlung von Ausschüttungen, Registrierungsgebühren, 
Versicherungsprämien, Zinsen und die Kosten der Berechnung 
und Veröffentlichung von Anteilspreisen sowie Porto, Telefon, 
Telex und Telefax; die Kosten für das Drucken von Vollmachten, 
Erklärungen, Berichten an die Anteilsinhaber, Dokumenten und 
ergänzender Dokumentation, erklärende Broschüren sowie sonstige 
periodische Informationen oder Dokumentationen, und Spesen von 
Gesellschaften, die Leistungen an die Gesellschaft erbringen.

Die Gründungskosten für die Gesellschaft und die bestehenden 
Fonds der GAM Star Funds, die anfänglichen Kosten für das 
Angebot und die Ausgabe von Anteilen an den Fonds der GAM Star 
Funds und die Kosten des Erstausgabeangebots, einschliesslich der 
Ausgabe von Anteilen an den Fonds der GAM Star Funds, Erstellung 
und Druck eines Prospekts sowie der Gebühren aller darauf 
bezogenen Beratungsleistungen, die sich auf rund USD 500.000 
beliefen, wurden von der Gesellschaft getragen und in den ersten 
fünf Jahren der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft abgeschrieben. 
Die Kosten für die Errichtung weiterer Fonds werden durch die 
Verwaltungsgesellschaft getragen, und die Verwaltungsgesellschaft 
kann anstreben, innert zwei Jahren nach Auflegung weiterer Fonds 
aus dem Fondsvermögens des betreffenden Fonds dafür entschädigt 
zu werden. Diese Kosten werden voraussichtlich USD 10.000 pro 
Fonds nicht übersteigen. Bei Schliessung eines Fonds werden alle 
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zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschriebenen Gründungskosten 
sowie die Schliessungskosten von dem jeweiligen Fonds getragen.

Vergütungspolitik	der	Verwaltungsgesellschaft
In Einklang mit Richtlinie 2014/91/EU („OGAW‑V‑Richtlinie“) hat 
die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütungspolitik gemäss den 
Grundsätzen in Artikel 14(b) der OGAW‑V‑Richtlinie eingeführt. 
Diese Vergütungspolitik ist vereinbar mit einem soliden und 
wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich. 
Sie konzentriert sich auf die Kontrolle des Risikoverhaltens der 
Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 
und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in 
derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsführung 
und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf 
die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft und der Fonds haben.

In Einklang mit den Bestimmungen der OGAW‑V‑Richtlinie 
und den ESMA‑Leitlinien, die beide geändert werden können, 
erfolgt die Anwendung der Vergütungspolitik und ‑praxis der 
Verwaltungsgesellschaft in einer Weise, die hinsichtlich ihrer Grösse 
und der Grösse der Gesellschaft, ihrer internen Organisation 
und der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte 
angemessen ist.

Weitere Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der 
Verwaltungsgesellschaft sind unter www.gam.com erhältlich. Sie 
umfasst unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und 
die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität 
der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen 
zuständigen Personen. Eine Kopie in Papierform wird von der 
Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Bestimmung	des	Nettoinventarwerts
Der „Nettoinventarwert je Anteil“ wird für jeden Fonds an jedem 
Handelstag zum Bewertungszeitpunkt des Fonds oder zu jedem 
anderen Zeitpunkt, den die Verwaltungsgesellschaft bestimmt, 
in der Basiswährung für den betreffenden Fonds festgestellt. Er 
wird berechnet, indem der „Nettoinventarwert“ für den Fonds, 
bei dem es sich um den Wert der Vermögenswerte abzüglich der 
Verbindlichkeiten handelt (gemäss der Bewertungsmethode für 
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in der Satzung 
der Gesellschaft festgelegt und nachstehend zusammengefasst 
ist), durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile geteilt 
wird. Der Nettoinventarwert je Anteil für gewöhnliche Anteile, 
institutionelle Anteile, Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, 
M‑Anteile, N‑Anteile, P‑Anteile (ausgenommen PA‑ und PC‑
Vertriebsstellenanteile), U‑Anteile, W‑Anteile, X‑Anteile, Z‑Anteile 
oder nicht‑britische RFS‑Anteile wird auf vier Dezimalstellen oder 
– soweit angemessen – auf die kleinste Rechnungseinheit der 
jeweiligen Basiswährung oder gegebenenfalls der Nennwährung, 
auf welche die jeweilige Klasse oder Serie von Anteilen lautet, 
berechnet, sofern im Prospekt nichts anderes ausgeführt ist. Derzeit 
findet die Berechnung für alle ausgegebenen gewöhnlichen Anteile, 
institutionellen Anteile, Anteile mit laufender Ertragsausschüttung, 
M‑Anteile, N‑Anteile, P‑Anteile (ausgenommen PA‑ und PC‑
Vertriebsstellenanteile), U‑Anteile, W‑Anteile, X‑Anteile, Z‑Anteile 
oder nicht‑britischen RFS‑Anteile auf vier Dezimalstellen statt – 
mit Ausnahme der auf Yen lautenden Klassen oder Serien der 
betreffenden Fonds, die nur auf zwei Dezimalstellen berechnet 
werden. Alle Klassen oder Serien von Vertriebsstellenanteilen 
werden auf zwei Dezimalstellen (mit Ausnahme der auf Pfund 
Sterling lautenden Klassen oder Serien, die auf vier Dezimalstellen 
berechnet werden) oder – soweit angemessen – auf die kleinste 
Rechnungseinheit der jeweiligen Basiswährung oder gegebenenfalls 

der Nennwährung, auf welche die jeweilige Klasse oder Serie von 
Anteilen lautet, berechnet.

Wenn sowohl Anteile ohne Ertragsausschüttung, Anteile mit 
Ertragsausschüttung oder Anteile mit Ertragsausschüttung II und/
oder mehr als eine Klasse oder Serie von Anteilen an einem Fonds 
ausgegeben wurden, wird der Nettoinventarwert je Anteil der 
jeweiligen Art, Klasse oder Serie angepasst, um die Thesaurierung 
oder Ausschüttung von Erträgen und/oder realisierten und 
unrealisierten Netto‑Gewinnen und/oder des Kapitals (sofern 
zutreffend), die Kosten, die Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte, 
welche der jeweiligen Art, Klasse oder Serie der Anteile zuzurechnen 
sind, zu berücksichtigen (einschliesslich Gewinne/Verluste aus und 
Kosten im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten, die zum Zweck 
der Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung und der 
Nennwährung eingesetzt wurden).

Die Methode zur Feststellung des Werts von Vermögenswerten und 
von Verbindlichkeiten eines Fonds ist in der Satzung beschrieben.

Die Satzung sieht insbesondere Folgendes vor:

(i) Der Wert einer Anlage, die börsenkotiert ist oder üblicherweise 
an einem Wertpapiermarkt gehandelt wird, wird in der Regel 
auf der Grundlage des Schlusskurses oder (falls Geld‑ und 
Briefkurse vorliegen) zum Mittelkurs auf demjenigen Markt 
für den Betrag und die Menge der Anlage bewertet, wie sie 
nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft ein geeignetes 
Kriterium darstellen. Wird eine Anlage an mehr als einem Markt 
kotiert oder gehandelt, kann die Verwaltungsgesellschaft 
nach freiem Ermessen einen dieser Märkte für Zwecke der 
Bewertung auswählen. Der betreffende Markt soll derjenige 
sein, der den Hauptmarkt darstellt (oder alternativ derjenige, 
welcher nach Feststellung durch die Verwaltungsgesellschaft 
die angemessensten Bewertungskriterien für einen 
Anlagewert aufweist). Für die Bewertung der Wertpapiere, die 
zwar an einem anerkannten Markt kotiert sind oder gehandelt 
werden, aber zu einem Auf‑ oder Abschlag ausserhalb des 
anerkannten Markts erworben wurden, darf die Höhe des 
Auf‑ oder Abschlags zum jeweiligen Bewertungsstichtag 
berücksichtigt werden. Die Verwahrstelle stellt in diesem 
Zusammenhang sicher, dass ein solches Verfahren zur 
Bestimmung des vermutlichen Veräusserungswerts des 
Wertpapiers gerechtfertigt ist. Die Verwaltungsratsmitglieder 
können die Anlagen eines Fonds wie folgt bewerten: (i) zu den 
niedrigsten notierten Geldkursen, wenn an einem Handelstag 
der Wert aller für diesen Handelstag eingegangenen 
Rücknahmeanträge den Wert aller für diesen Handelstag 
eingegangenen Zeichnungsanträge übersteigt, oder zu den 
höchsten notierten Briefkursen, wenn an einem Handelstag 
der Wert aller für diesen Handelstag eingegangenen 
Zeichnungsanträge den Wert aller für diesen Handelstag 
eingegangenen Rücknahmeanträge übersteigt, um in jedem 
Fall den Wert der Anteile der bestehenden Anteilsinhaber 
zu erhalten; (ii) zu Geld‑ und Briefkursen, wenn Geld‑ und 
Briefkurse zur Festlegung der Preise, zu denen Anteile 
ausgegeben und zurückgenommen werden, verwendet 
werden; oder (iii) zu Mittelkursen; jeweils vorausgesetzt, 
dass die von den Verwaltungsratsmitgliedern gewählten 
Bewertungsgrundsätze in Bezug auf die einzelnen Fonds für 
die Dauer ihres Bestehens einheitlich angewendet werden;

(ii) Soweit in Bezug auf eine börsenkotierte Anlage der 
Marktpreis nicht erhältlich ist, wird der Wert anhand 
des vermutlichen Veräusserungswerts von (i) der 
Verwaltungsgesellschaft, (ii) einer kompetenten Person, 
welche von der Verwaltungsgesellschaft hierfür ernannt und 

66

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17‑4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 67 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

67

von der Verwahrstelle genehmigt wird, oder (iii) auf anderem 
Wege sorgfältig und nach bestem Wissen geschätzt, 
vorausgesetzt, er wird von der Verwahrstelle genehmigt;

(iii) Nicht‑börsenkotierte Anlagen werden in Höhe ihres 
vermutlichen Veräusserungswerts bewertet, der von (i) der 
Verwaltungsgesellschaft, (ii) einer kompetenten Person, welche 
von der Verwaltungsgesellschaft hierfür ernannt und von der 
Verwahrstelle genehmigt wird, oder (iii) auf anderem Wege 
sorgfältig und nach bestem Wissen geschätzt oder ermittelt 
wird, vorausgesetzt, er wird von der Verwahrstelle genehmigt;

(iv) Die Satzung bestimmt, dass Bareinlagen und 
ähnliche Anlagen in der Regel in Höhe des Nennwerts 
(zusammen mit aufgelaufenen Zinsen) bewertet werden; 
Einlagenzertifikate und andere handelbare Instrumente 
werden unter Bezugnahme auf den besten Angebotspreis 
für vergleichbare Instrumente mit ähnlicher Fälligkeit, 
Höhe und mit ähnlichem Kreditrisiko zu dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt bewertet;

(v) Zinsen auf sonstige Erträge und Verbindlichkeiten werden 
täglich abgegrenzt, soweit dies praktikabel ist;

(vi) Devisentermingeschäfte werden unter Bezugnahme auf die 
im nächsten Abschnitt beschriebenen Bewertungsgrundsätze 
für Derivate oder unter Bezugnahme auf frei zugängliche 
Kursnotierungen bewertet;

(vii) Der Wert aller derivativen Kontrakte, die an einem 
anerkannten Markt gehandelt werden, ist der 
Abrechnungspreis (Settlement Price), der vom betreffenden 
anerkannten Markt zum betreffenden Bewertungsstichtag 
ermittelt wird. Falls es für den entsprechenden anerkannten 
Markt nicht üblich ist, einen Abrechnungspreis zu 
ermitteln, oder falls ein solcher Abrechnungspreis zum 
Bewertungsstichtag aus irgendeinem Grund nicht verfügbar 
ist, entspricht der Wert des derivativen Kontrakts dem 
wahrscheinlichen Veräusserungswert, der von (i) der 
Verwaltungsgesellschaft, (ii) einer kompetenten Person, 
welche von der Verwaltungsgesellschaft hierfür ausgewählt 
und von der Verwahrstelle genehmigt wird, oder (iii) auf 
anderem Wege sorgfältig und nach bestem Wissen ermittelt 
wird, vorausgesetzt, er wird von der Verwahrstelle genehmigt.

 Derivatkontrakte, die nicht an einem anerkannten Markt 
gehandelt werden, unter anderem Swaps und Swaptions, 
werden entweder anhand der Bewertung durch den 
Kontrahenten oder auf der Grundlage einer alternativen 
Bewertung, die z.B. durch die Gesellschaft oder einen 
unabhängigen Kurssteller ermittelt wird, bewertet. Die 
Gesellschaft muss ein im Freiverkehr gehandeltes Derivat 
(OTC‑Derivat) auf täglicher Basis bewerten. Wenn die 
Gesellschaft den Wert eines OTC‑Derivats feststellt, das nicht 
von einem Clearing‑Kontrahenten abgerechnet wird, erfolgt 
die Bewertung zum Marktwert des derivativen Kontrakts 
(mark‑to‑market) oder, falls die Marktbedingungen eine 
Marktbewertung verhindern, kann eine zuverlässige und 
vorsichtige Bewertung zum Modellpreis erfolgen (mark‑to‑
model). Wenn die Gesellschaft den Wert eines OTC‑Derivats 
feststellt, das von einem Clearing‑Kontrahenten anhand von 
seiner Bewertung abgerechnet wird, muss die Bewertung 
von einer Partei, die zu diesem Zweck von der Verwahrstelle 
zugelassen und unabhängig vom Kontrahenten ist, 
genehmigt bzw. geprüft werden. Diese unabhängige Prüfung 
findet mindestens wöchentlich statt. Die Bezugnahme auf 
eine unabhängige Partei schliesst Anlageverwalter ein. Sie 
kann ausserdem eine Partei einschliessen, die in Verbindung 

mit dem Kontrahenten steht, sofern diese Partei eine 
selbstständige Einheit innerhalb der Gruppe des Kontrahenten 
bildet, die nicht dieselben Preismodelle wie der Kontrahent 
einsetzt. Steht die unabhängige Partei in Verbindung mit dem 
OTC‑Kontrahenten, und kann die im Zusammenhang mit 
dem Kontrahenten eingegangene Risikoposition durch die 
Bereitstellung von Sicherheiten reduziert werden, muss die 
Position ebenfalls auf sechsmonatiger Basis von einer vom 
Kontrahenten unabhängigen Partei geprüft werden;

(viii) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die vorsehen, dass 
diese Anteile nach Wahl ihrer Inhaber gegen Vermögenswerte 
des Organismus zurückgenommen werden, werden in Höhe 
des zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwerts je Anteil oder 
(falls Geld‑ und Briefkurse veröffentlicht werden) in Höhe 
des Mittelkurses zwischen dem letzten vorhandenen Geld‑ 
und Briefkurs bewertet; und

(ix) Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger 
als drei Monaten können nach der Bewertungsmethode der 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, bei der 
die Wertpapiere keine besondere Sensitivität gegenüber den 
Marktparametern, einschliesslich des Marktrisikos, aufweisen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle 
den Wert einer Anlage oder sonstiger Vermögenswerte anpassen 
oder eine sonstige Bewertungsmethode zulassen, falls sie unter 
Berücksichtigung der Währung, des anwendbaren Zinssatzes, der 
Fälligkeit, der Handelskosten, der Marktgängigkeit sowie sonstiger 
Umstände, die der Verwaltungsgesellschaft relevant erscheinen, 
der Auffassung ist, dass eine solche Anpassung oder eine andere 
Bewertungsmethode erforderlich ist, um den Wert der Anlage oder 
des Vermögens angemessener auszudrücken.

Veröffentlichung	von	Preisen
Sofern die Bestimmung des Nettoinventarwerts eines Fonds nicht 
– wie nachstehend unter „Aussetzung“ beschrieben – ausgesetzt 
wurde, sind die Zeichnungs‑ und Rücknahmepreise für jeden Fonds 
bei der Verwaltungsgesellschaft und auf www.gam.com erhältlich 
und wird nach jeder neuen Berechnung aktualisiert und umgehend 
danach an die irische Börse weitergeleitet. Die endgültigen Preise 
stehen bei der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Zwangsrücknahme	von	Anteilen
Die Gesellschaft wird Anteile zwangsweise zurücknehmen, die 
unmittelbar oder mittelbar von US‑Personen erworben werden 
(ausser gemäss einer Ausnahmeregelung des Act von 1933) oder 
von Personen, die dadurch gegen Gesetze oder Vorschriften in 
einem Land verstossen, oder von Personen, wenn als Folge ihres 
Anteilsbesitzes der Gesellschaft direkt oder indirekt steuerliche oder 
sonstige finanzielle Nachteile entstehen.

Für den Fall, dass der Nettoinventarwert der Gesellschaft, des 
Fonds, der Klasse oder der Serie unter USD 10 Mio. (bzw. dem 
Gegenwert in ausländischer Währung) liegt, kann der Verwaltungsrat 
gemeinsam mit dem Co‑Investment‑Manager nach freiem 
Ermessen beschliessen, dass es im Interesse der Anteilsinhaber 
der Gesellschaft, des Fonds, der Klasse oder der Serie liegt, alle 
umlaufenden Anteile der Gesellschaft, des Fonds, der Klasse oder 
der Serie zwangsweise zurückzunehmen. Sollte der Verwaltungsrat 
eine Zwangsrücknahme aller umlaufenden Anteile der Gesellschaft, 
des Fonds, der Klasse oder der Serie beschliessen, ergeht eine 
Mitteilung des Verwaltungsrats über die Zwangsrücknahme an 
die Anteilsinhaber der Gesellschaft, des Fonds, der Klasse oder 
der Serie. In dieser Mitteilung wird das Datum festgelegt, an dem 
diese Zwangsrücknahme in Kraft tritt; dieses Datum liegt nach einer 
nach freiem Ermessen vom Verwaltungsrat festgelegten Frist ab der 
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Zustellung dieser Mitteilung. Die Entscheidung des Verwaltungsrats ist 
für alle betroffenen Parteien endgültig und verbindlich. Die Mitglieder 
des Verwaltungsrats haften jedoch nicht für das Versäumnis, alle 
sich im Umlauf befindenden Anteile der Gesellschaft, des Fonds, 
der Klasse oder der Serie zwangsweise zurückzunehmen. Eine auf 
diese Weise vorgenommene Zwangsrücknahme muss im Einklang 
mit den Vorschriften der Zentralbank erfolgen.

Wenn alle Anteile einer Klasse oder Serie vom Verwaltungsrat 
zwangsweise zurückgenommen werden, kann der Verwaltungsrat 
gemeinsam mit dem Co‑Investment‑Manager und in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank im 
Anschluss an die Zwangsrücknahme eine Erstausgabe von Anteilen 
dieser Klasse oder Serie zu einem vom Verwaltungsrat bestimmten 
Festpreis je Anteil durchführen.

Sollte die Gesellschaft oder ein Fonds infolge der Rechtsstellung 
eines Anteilsinhabers in einem Rechtsgebiet zur Abgabe einer 
Steuererklärung einschließlich einer Zahlung von Zinsen oder 
Strafgeldern, falls ein Ereignis die Steuerpflicht begründet, verpflichtet 
sein, ist die ICAV oder der Fonds berechtigt, die aufgrund dieses 
Ereignisses fällig werdende Zahlung um einen Betrag zu mindern, 
der dem Steuerbetrag nach Abzug etwaiger Rücknahmegebühren 
entspricht, oder die Anzahl der vom Anteilsinhaber oder 
wirtschaftlichen Eigentümer gehaltenen Anteilen zwangsweise 
zurückzunehmen oder zu stornieren, die zur Begleichung der 
Steuerschuld ausreicht. Der jeweilige Anteilsinhaber entschädigt 
die Gesellschaft für alle Verluste, die dieser durch eine Steuerpflicht 
in einer Rechtsordnung aufgrund eines steuerpflichtigen Vorgangs 
entstehen, und hält diese schadlos, sofern kein Abzug bzw. keine 
Entwertung, Stornierung oder Zwangsrücknahme erfolgt ist.

Falls von der Gesellschaft verlangte Erklärungen oder Informationen 
seitens eines Anteilsinhabers ausstehen, so etwa die Erklärungen 
oder Informationen gemäss den Vorschriften zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, dürfen die 
Verwaltungsratsmitglieder ihre Absicht, die Anteile dieser 
Person am betreffenden Fonds zwangsweise zurückzunehmen, 
in der Form bekanntgeben, die ihnen geeignet erscheint. 
Die Verwaltungsratsmitglieder können diesem Anteilsinhaber 
alle mit der Zwangsrücknahme verbundenen Rechts‑, 
Buchhaltungs‑ und Verwaltungskosten in Rechnung stellen. Im 
Falle einer Zwangsrücknahme wird der Rücknahmepreis zum 
Bewertungszeitpunkt des betreffenden Handelstags festgestellt, 
den die Verwaltungsratsmitglieder dem Anteilsinhaber in 
ihrem Schreiben mitteilen. Die Erlöse einer Zwangsrücknahme 
werden in Übereinstimmung mit den oben ausgeführten 
Rücknahmebestimmungen ausgezahlt, ausser dies steht in 
Widerspruch zu den geltenden AML‑Vorschriften.

Auflösung	eines	Fonds	oder	einer	Anteilsklasse
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Fonds, eine Anteilsklasse 
oder eine Anteilsserie eines Fonds schliessen oder auflösen und 
alle Anteile nach freiem Ermessen veräussern, wenn zu einem 
beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum der Erstausgabe von Anteilen 
des Fonds, der Klasse oder der Serie der Nettoinventarwert des 
Fonds, der Anteilsklasse oder der Serie unter USD 50.000.000 (oder 
dem Gegenwert in Fremdwährung) liegt.

Aussetzung
Der Verwaltungsrat kann jederzeit eine einstweilige Aussetzung 
der Berechnung des Nettoinventarwerts für einen Fonds sowie der 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an einem Fonds und des 
Umtauschs von Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds, 
einer anderen Klasse oder Serie des Fonds beschliessen, solange 
(i) die wichtigsten Märkte oder Börsen, an denen ein erheblicher 

Teil der Anlagen des betreffenden Fonds kotiert ist, geschlossen 
sind, ausser während der üblichen Feiertage oder solange 
der Handel dort eingeschränkt oder ausgesetzt ist; (ii) infolge 
politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder finanzieller Ereignisse 
oder eines Umstands ausserhalb der Einflussmöglichkeiten, 
der Verantwortung oder der Befugnisse des Verwaltungsrats 
die Verfügung über Anlagen des betreffenden Fonds oder die 
Bewertung solcher Anlagen nicht praktikabel ist, ohne dass dies 
die Interessen der Anteilsinhaber der jeweiligen Klasse oder Serie 
erheblich beeinträchtigen würde, oder solange nach Auffassung des 
Verwaltungsrats die Rücknahmepreise nicht zutreffend berechnet 
werden können; (iii) solange die Kommunikationsmittel, die in der 
Regel für die Feststellung der Preise für eine Anlage des Fonds 
oder für sonstige Vermögensgegenstände verwendet werden, 
ausgefallen sind oder solange aus einem sonstigen Grund der 
derzeitige Preis von Vermögenswerten des betreffenden Fonds an 
einem Markt oder an einer Börse nicht unverzüglich und zutreffend 
festgestellt werden kann; oder (iv) solange es der Gesellschaft nicht 
möglich ist, Mittel, die für den Zweck der Leistung von Zahlungen 
nach Rücknahme von Anteilen an Anteilsinhaber eines Fonds 
erforderlich sind, zurückzuführen, oder solange die Übertragung 
von Mitteln, die mit der Veräusserung oder dem Erwerb von Anlagen 
zusammenhängen, oder die bei Rücknahme von Anteilen fälligen 
Zahlungen nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht zu normalen 
Preisen oder Wechselkursen durchgeführt werden können.

Die Anteilsinhaber, welche die Ausgabe oder die Rücknahme 
von Anteilen an einem Fonds oder den Umtausch von Anteilen 
eines Fonds in einen anderen beantragt haben, werden in der 
vom Verwaltungsrat bestimmten Weise über jede Aussetzung 
informiert. Vorbehaltlich der vorstehenden Beschränkungen werden 
diese Anweisungen am ersten Handelstag nach Beendigung 
der Aussetzung bearbeitet. Jede solche Aussetzung wird der 
Zentralbank und der irischen Börse am selben Geschäftstag, an 
dem eine solche Aussetzung eintritt, mitgeteilt.

Grundsätze	zum	Market	Timing	und	Frequent	Trading
Die Gesellschaft gestattet nicht bewusst Handelsaktivitäten, die 
mit Market Timing oder Frequent Trading in Verbindung stehen, da 
derartige Praktiken die Interessen aller Anteilsinhaber schädigen 
können.

Market Timing bedeutet Zeichnung von, Umtausch zwischen oder 
Rücknahme von Anteilen verschiedener Anteilsklassen mit der 
tatsächlichen oder vermeintlichen Absicht, Gewinne durch Arbitrage 
oder Preisineffizienz aufgrund von Zeitdifferenzen zu erzielen. 
Frequent Trading bedeutet Zeichnung von, Umtausch zwischen 
oder Rücknahme von Anteilen verschiedener Anteilsklassen oder 
Serien, die durch ihre Häufigkeit oder ihr Volumen die Betriebskosten 
eines jeden Fonds in einem Masse erhöhen, das den Interessen der 
übrigen Anteilsinhaber des Fonds abträglich ist und darüber hinaus 
einer effizienten Verwaltung des Fondsportfolios zuwiderläuft.

Dementsprechend kann der Verwaltungsrat, sofern er dies für 
angemessen hält, eine oder beide der folgenden Massnahmen 
treffen:

1. Die Verwaltungsratsmitglieder oder ihre Stellvertreter können 
die Kontenbewegungen der Anteilsinhaber überwachen, 
um derartige Praktiken zu entdecken und zu verhindern. Sie 
behalten sich das Recht vor, Anträge auf Umtausch und/
oder Kauf von Anteilen von Anlegern abzulehnen, denen der 
Verwaltungsrat Market Timing oder Frequent Trading unterstellt.

2. Falls ein Fonds auf Märkten tätig ist, die zum Zeitpunkt der 
Bewertung des Fonds für den Handel geschlossen sind, kann 
der Verwaltungsrat mit den vorstehend unter „Bestimmung 
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des Nettoinventarwerts“ genannten Regelungen eine 
Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil zulassen, 
um den beizulegenden Zeitwert der Fondsanlagen im 
Bewertungszeitpunkt präziser zu erfassen.

Sofern aufgrund der obigen Ausführungen eine Anpassung erfolgt, 
wird sie einheitlich für alle Anteilsklassen oder Serien desselben 
Fonds durchgeführt.

Aufzeichnung	telefonischer	Anweisungen
Es wird darauf hingewiesen, dass alle Telefongespräche mit 
GAM Fund Management Limited zum Schutz aller Beteiligten 
routinemässig aufgezeichnet werden.

Änderung	der	Angaben	zum	Anteilsinhaber
Die im Register aufgeführten Angaben zum Anteilsinhaber wie 
Name und Adresse können durch schriftliche Mitteilung an die 
Verwaltungsgesellschaft aktualisiert werden. Die Mitteilung ist 
von allen für dieses Konto eingetragenen Anteilsinhabern zu 
unterzeichnen.

Beschwerden
Beschwerden sind in schriftlicher Form an den Beschwerdebeauftragten 
unter der Adresse der Verwaltungsgesellschaft zu richten.
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GAM Star Fund p.l.c.

Anhang	II
Co‑Investment‑Manager	und	beauftragte	Anlageverwalter, 
Korrespondenzbanken	und	Zahlstellen

A.	Co‑Investment‑Manager	und	beauftragte	Anlageverwalter
Die Verwaltungsgesellschaft hat an die Co‑Investment‑Manager die Befugnis delegiert, die Anlagen bestimmter Fonds unter der Gesamtaufsicht durch 
die Verwaltungsgesellschaft zu verwalten.

Jeder Co‑Investment‑Manager kann seine Zuständigkeiten für die Anlageverwaltung oder ‑beratung bezüglich des Vermögens eines Fonds an einen 
beauftragten Anlageverwalter abgeben.

Die bestellten Co‑Investment‑Manager und beauftragten Anlageverwalter sowie die Fonds, für die diese tätig sind, sind nachstehend oder alternativ in 
der jeweiligen Ergänzung aufgeführt.

Fonds	 Co‑Investment‑Manager

GAM Star Alpha Spectrum GAM International Management Limited

GAM Star Alpha Technology GAM International Management Limited

GAM Star Alternative Fixed Income GAM International Management Limited

GAM Star Asian Equity GAM Hong Kong Limited & GAM International Management Limited

GAM Star Asia‑Pacific Equity GAM Hong Kong Limited & GAM International Management Limited

GAM Star Balanced GAM International Management Limited

GAM Star Capital Appreciation US Equity GAM International Management Limited

GAM Star Cat Bond GAM International Management Limited

GAM Star Cautious GAM International Management Limited

GAM Star China A Equity GAM Hong Kong Limited & GAM International Management Limited

GAM Star China Equity GAM Hong Kong Limited & GAM International Management Limited

GAM Star Composite Global Equity GAM International Management Limited

GAM Star Continental European Equity GAM International Management Limited

GAM Star Credit Opportunities (EUR) GAM International Management Limited

GAM Star Credit Opportunities (GBP) GAM International Management Limited

GAM Star Credit Opportunities (USD) GAM International Management Limited

GAM Star Defensive GAM International Management Limited

GAM Star Discretionary FX GAM International Management Limited

GAM Star Dynamic Global Bond GAM International Management Limited

GAM Star Emerging Market Rates GAM International Management Limited

GAM Star European Equity GAM International Management Limited

GAM Star Flexible Global Portfolio GAM International Management Limited

GAM Star GAMCO US Equity GAM International Management Limited

GAM Star Dynamic Growth GAM International Management Limited
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Fonds	 Co‑Investment‑Manager

GAM Star Global Quality GAM International Management Limited

GAM Star Global Rates GAM International Management Limited

GAM Star Global Selector GAM International Management Limited

GAM Star Growth GAM International Management Limited

GAM Star India Equity GAM International Management Limited

GAM Star Japan Equity GAM International Management Limited

GAM Star Keynes Quantitative Strategies GAM International Management Limited

GAM Star MBS Total Return GAM USA Inc.

GAM Star Emerging Equity GAM International Management Limited

GAM Star Tactical Opportunities GAM International Management Limited

GAM Star Target Return GAM International Management Limited

GAM Star Target Return Plus GAM International Management Limited

GAM Star Technology GAM International Management Limited

GAM Star US All Cap Equity GAM International Management Limited

GAM Star Worldwide Equity GAM International Management Limited

GAM Systematic Alternative Risk Premia GAM International Management Limited

GAM Systematic Core Macro GAM International Management Limited

GAM Systematic Global Equity Market Neutral  GAM International Management Limited

GAM	International	Management	Limited
GAM International Management Limited ist eine Aktiengesellschaft, 
die in England und Wales eingetragen ist. Sie ist eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft der GAM Group 
AG. Im Vereinigten Königreich ist sie zur Erbringung von 
Anlageberatungsdiensten und zur Anlageverwaltung zugelassen 
und unterliegt der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority 
(„FCA“). Im Rahmen des Co‑Investment‑Management‑Vertrags vom 
11. Mai 2006 in seiner gültigen Fassung hat der Co‑Investment‑
Manager unter der Gesamtaufsicht der Verwaltungsgesellschaft 
die Verpflichtung zur Verwaltung der Anlagen der folgenden 
Fonds übernommen: GAM Star Alpha Spectrum, GAM Star Alpha 
Technology, GAM Star Alternative Fixed Income, GAM Systematic 
Alternative Risk Premia, GAM Star Balanced, GAM Star Capital 
Appreciation US Equity, GAM Star Cat Bond, GAM Star Cautious, 
GAM Star Continental European Equity, GAM Star Composite 
Global Equity, GAM Star Credit Opportunities (EUR), GAM Star 
Credit Opportunities (GBP), GAM Star Credit Opportunities (USD), 
GAM Star Defensive, GAM Star Discretionary FX, GAM Star Dynamic 
Global Bond, GAM Star Emerging Market Rates, GAM Star European 
Equity, GAM Star Target Return, GAM Star Target Return Plus, GAM 
Star Flexible Global Portfolio, GAM Star GAMCO US Equity, GAM 
Star Dynamic Growth, GAM Star Global Rates, GAM Star Global 
Quality, GAM Star Global Selector, GAM Star Growth, GAM Star 
India Equity, GAM Star Japan Equity, GAM Star Keynes Quantitative 
Strategies, GAM Star Emerging Equity, GAM Systematic Global 
Equity Market Neutral, GAM Systematic Core Macro, GAM Star 
Tactical Opportunities, GAM Star Technology, GAM Star US All Cap 
Equity und GAM Star Worldwide Equity.

Jede Partei kann diesen Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen kündigen, 
wobei in bestimmten Fällen auch eine fristlose schriftliche Kündigung 
durch eine der Parteien gegenüber der anderen Vertragspartei 
möglich ist. Der Vertrag sieht auch bestimmte Freistellungsansprüche 
zugunsten von GAM International Management Limited vor, die 
jedoch im Fall von Fahrlässigkeit, Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen 
Treu und Glauben oder Missachtung der Verordnungen von 2011 
von Seiten von GAM International Management Limited, ihres 
Verwaltungsrats, der leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder ihrer 
Vertreter in der Ausübung ihrer Pflichten ausgeschlossen sind.

GAM International Management Limited fungiert zusammen 
mit GAM Hong Kong Limited unter der Gesamtaufsicht der 
Verwaltungsgesellschaft als Co‑Investment‑Manager des GAM Star 
Asia‑Pacific Equity, GAM Star Asian Equity, GAM Star China A Equity 
und GAM Star China Equity. Die einzelnen Bestimmungen dieses 
Co‑Investment‑Management‑Vertrags können dem nachstehenden 
Abschnitt „GAM Hong Kong Limited“ entnommen werden.

GAM	Hong	Kong	Limited
GAM Hong Kong Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft 
der GAM Group AG, wurde in Hongkong speziell zum Zweck 
der Verwaltung von Anlagen und zur Beratung hinsichtlich aller 
Aktienmärkte des Pazifikraums gegründet. Sie ist für diese 
Geschäftstätigkeit von der Securities and Futures Commission 
in Hongkong zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. 
Im Rahmen eines Co‑Investment‑Management‑Vertrags vom 
11. Mai 2006 in seiner jeweils geltenden Fassung zwischen 
der Verwaltungsgesellschaft, GAM International Management 
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Limited und GAM Hong Kong Limited haben die Co‑Investment‑
Manager unter der Gesamtaufsicht der Verwaltungsgesellschaft 
die Verpflichtung zur Verwaltung der Anlagen der folgenden Fonds 
übernommen: GAM Star Asia‑Pacific Equity, GAM Star Asian Equity, 
GAM Star China A Equity und GAM Star China Equity. Jede Partei 
kann diesen Co‑Investment‑Management‑Vertrag mit einer Frist 
von 30 Tagen kündigen, wobei in bestimmten Fällen auch eine 
fristlose schriftliche Kündigung durch eine der Parteien gegenüber 
den anderen Vertragsparteien möglich ist. Der Vertrag sieht auch 
bestimmte Freistellungsansprüche zugunsten von GAM Hong Kong 
Limited und GAM International Management Limited vor, die jedoch 
im Fall von Fahrlässigkeit, Vorsatz und Betrug, Verstoss gegen 
guten Glauben oder Missachtung der Verordnungen von 2011 von 
Seiten der GAM Hong Kong Limited oder GAM International Limited, 
ihres Verwaltungsrats, der leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder 
ihrer Vertreter in der Ausübung ihrer Pflichten ausgeschlossen sind.

GAM	USA	Inc.
GAM USA Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
GAM Group AG, ist als Anlageberater bei der Securities and 
Exchange Commission der Vereinigten Staaten („SEC“) gemäss 
dem Investment Advisers Act von 1940 in seiner geltenden Fassung 
und als Warenterminverwalter (CPO, Commodity Pool Operator) 
und Terminhandelsberater (CTA, Commodity Trading Advisor) bei 
der US‑Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel (CFTC, US 
Commodity Futures Trading Commission) registriert.

Im Rahmen eines Co‑Investment‑Management‑Vertrags vom 
10. Juli 2014 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und GAM 
USA Inc. in der jeweils gemäss den Vorschriften der Zentralbank 
geänderten Fassung hat Letztere unter der Gesamtaufsicht der 
Verwaltungsgesellschaft die Verpflichtung zur ausschliesslichen 
Verwaltung des Vermögens der folgenden Fonds übernommen: 
GAM Star MBS Total Return.

Jede Partei kann diesen Vertrag mit einer Frist von dreissig 
Tagen kündigen, wobei in bestimmten Fällen auch eine fristlose 
schriftliche Kündigung durch eine Partei gegenüber der anderen 
Vertragspartei möglich ist. Der Vertrag sieht auch bestimmte 
Freistellungsansprüche zu Gunsten der GAM USA Inc. vor, die 
jedoch im Fall von Fahrlässigkeit, Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen 
Treu und Glauben oder Missachtung der Verordnungen von 2011 
von Seiten der GAM USA Inc., ihres Verwaltungsrats, der leitenden 
Angestellten, Mitarbeiter oder ihrer Vertreter in der Ausübung ihrer 
Pflichten ausgeschlossen sind.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Star US All Cap Equity Manning & Napier Advisors LLC  
GAM Star Global Quality

Manning	&	Napier	Advisors	LLC
Manning & Napier Advisors LLC ist als Anlageberater bei der 
Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten 
gemäss dem Investment Advisers Act von 1940 registriert. Der 
unabhängige Anlagemanager steht zu 100% im Eigentum der 
Mitarbeiter und verwaltet derzeit rund USD 51,1 Mrd. für Mandate mit 
Verfügungsvollmacht. Im Rahmen des Vertrags über die beauftragte 
Anlageverwaltung vom 15. Mai 2007 zwischen GAM International 
Management Limited und Manning & Napier Inc., der an Manning 
& Napier LLC abgetreten wurde und jeweils im Einklang mit den 
Anforderungen der Zentralbank geändert werden kann, hat der 
beauftragte Anlageverwalter die Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Anlagemanagementdiensten für die vorstehend genannten Fonds 
übernommen. Jede Partei kann diesen Vertrag mit einer Frist von 
30 Tagen kündigen, wobei in bestimmten Fällen auch eine fristlose 

schriftliche Kündigung durch eine der Parteien gegenüber der 
anderen Vertragspartei möglich ist.

Fonds	 Beauftragte	Anlageverwalter
GAM Star Global Selector Dalton Investments LLC

Dalton	Investments	LLC
Dalton Investments LLC hat ihren Sitz in Los Angeles und ist seit 
1999 als eingetragener Anlageberater, reguliert durch die United 
States Securities and Exchange Commission (SEC), tätig. Dalton 
Investments LLC verwaltet derzeit USD 3,3 Milliarden in Hedgefonds 
und auf separat verwalteten Konten. Im Rahmen des Vertrags 
über die beauftragte Anlageverwaltung vom 11. November 2009, 
der jeweils im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank 
geändert werden kann, hat der beauftragte Anlageverwalter die 
Verpflichtung zur Bereitstellung von Anlagemanagementdiensten 
für den vorstehend genannten Fonds übernommen. Jede Partei 
kann diesen Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen kündigen, wobei in 
bestimmten Fällen auch eine fristlose schriftliche Kündigung durch 
eine der Parteien gegenüber der anderen Vertragspartei möglich ist.

Der Vertrag sieht auch bestimmte Freistellungsansprüche zugunsten 
von ATLANTICOMNIUM SA vor, die jedoch im Fall von Fahrlässigkeit, 
Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen Treu und Glauben oder Verstoss 
gegen die Verordnungen von 2011 bzw. rücksichtsloser Missachtung 
ihrer Pflichten ausgeschlossen sind.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Star Keynes  Wadhwani Asset Management LLP 
Quantitative Strategies

Wadhwani	Asset	Management	LLP
Wadhwani Asset Management LLP ist eine nach dem Recht von 
England und Wales errichtete Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die der Aufsicht durch die britische Regulierungsbehörde 
FCA (Financial Conduct Authority) untersteht und von ihr für die 
Bereitstellung von Anlagediensten zugelassen wurde. Im Rahmen 
des Vertrags über die beauftragte Anlageverwaltung vom 29. März 
2010, der jeweils im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank 
geändert werden kann, hat der beauftragte Anlageverwalter die 
Verpflichtung zur Bereitstellung von Anlagemanagementdiensten 
für den vorstehend genannten Fonds übernommen. Jede Partei 
kann diesen Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen kündigen, wobei in 
bestimmten Fällen auch eine fristlose schriftliche Kündigung durch 
eine der Parteien gegenüber der anderen Vertragspartei möglich ist. 
Der Vertrag sieht auch bestimmte Freistellungsansprüche zugunsten 
von Wadhwani Asset Management LLP vor, die jedoch im Fall von 
Fahrlässigkeit, Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen Treu und Glauben 
oder rücksichtslose Missachtung ihrer Pflichten ausgeschlossen sind.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Star Credit  ATLANTICOMNIUM SA 
Opportunities (EUR)  
GAM Star Credit  
Opportunities (GBP)  
GAM Star Credit  
Opportunities (USD)

ATLANTICOMNIUM	SA
ATLANTICOMNIUM SA ist eine 1976 in Genf, Schweiz, errichtete 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die der Aufsicht der Schweizer 
FINMA untersteht. Im Rahmen des Vertrags über die beauftragte 
Anlageverwaltung vom 20. Dezember 2010, der jeweils im Einklang 
mit den Anforderungen der Zentralbank geändert werden kann, hat 
der beauftragte Anlageverwalter die Verpflichtung zur Bereitstellung 
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von Anlagemanagementdiensten für die vorstehend genannten 
Fonds übernommen. Jede Partei kann diesen Vertrag mit einer 
Frist von 30 Tagen kündigen, wobei in bestimmten Fällen auch eine 
fristlose schriftliche Kündigung durch eine der Parteien gegenüber 
der anderen Vertragspartei möglich ist.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Star GAMCO US GAMCO Asset Management Inc. 
Equity

GAMCO	Asset	Management	Inc.
GAMCO Asset Management Inc. ist ein nach dem Recht des 
US‑Bundesstaats New York errichtetes Unternehmen, das von 
der Securities and Exchange Commission als Anlageberater 
zugelassen ist. Im Rahmen des Vertrags über die beauftragte 
Anlageverwaltung vom 20. Dezember 2010, der jeweils im Einklang 
mit den Anforderungen der Zentralbank geändert werden kann, hat 
der beauftragte Anlageverwalter die Verpflichtung zur Bereitstellung 
von Anlagemanagementdiensten für den vorstehend genannten 
Fonds übernommen. Jede Partei kann diesen Vertrag mit einer 
Frist von 30 Tagen kündigen, wobei in bestimmten Fällen auch eine 
fristlose schriftliche Kündigung durch eine der Parteien gegenüber 
der anderen Vertragspartei möglich ist.

Der Vertrag sieht auch bestimmte Freistellungsansprüche 
zugunsten von GAMCO Asset Management vor, die jedoch im 
Fall von Fahrlässigkeit, Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen Treu und 
Glauben oder Verstoss gegen die Verordnungen von 2011 bzw. 
rücksichtsloser Missachtung ihrer Pflichten ausgeschlossen sind.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Star Capital   Wellington Management 
Appreciation US Equity  International Limited

Wellington	Management	International	Limited
Wellington Management International Limited ist eine in England 
und Wales eingetragene Aktiengesellschaft („Limited Company”), 
die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority 
(FCA) zur Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen 
zugelassen wurde.

Wellington Management International Limited ist der beauftragte 
Anlageverwalter des GAM Star Capital Appreciation US Equity Fund.

Gemäss dem Vertrag über die beauftragte Anlageverwaltung kann 
jede Partei diesen Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen kündigen, wobei 
in bestimmten Fällen auch eine fristlose schriftliche Kündigung durch 
eine der Parteien gegenüber der anderen Vertragspartei möglich ist.

Der Vertrag sieht auch bestimmte Freistellungsansprüche zugunsten 
des beauftragten Anlageverwalters vor, die jedoch im Fall von 
Fahrlässigkeit, Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen Treu und Glauben oder 
rücksichtsloser Missachtung ihrer Pflichten ausgeschlossen sind.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Star Cat Bond Fermat Capital Management LLC

Fermat	Capital	Management	LLC
Fermat Capital Management, LLC („Fermat“) ist eine im August 
2001 in Connecticut gegründete Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die der Aufsicht der Securities and Exchange Commission 
untersteht.

Im Rahmen des Vertrags über die beauftragte Anlageverwaltung 
vom 30. September 2011, der jeweils im Einklang mit den 
Anforderungen der Zentralbank geändert werden kann, hat Fermat 
die Verpflichtung zur Bereitstellung von Anlagemanagementdiensten 

für den vorstehend genannten Fonds übernommen. Jede Partei 
kann diesen Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen kündigen, wobei in 
bestimmten Fällen auch eine fristlose schriftliche Kündigung durch 
eine der Parteien gegenüber der anderen Vertragspartei möglich ist.

Der Vertrag sieht auch bestimmte Freistellungsansprüche zugunsten 
von Fermat vor, die jedoch im Fall von Fahrlässigkeit (bzw. grober 
Fahrlässigkeit bei Verlusten infolge einer von ihr getroffenen 
Portfolioanlageentscheidung), Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen Treu 
und Glauben oder Verstoss gegen die Verordnungen von 2011 bzw. 
rücksichtsloser Missachtung ihrer Pflichten ausgeschlossen sind.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Star India Equity  New Horizon Wealth Management 

Private Limited

New	Horizon	Wealth	Management	Private	Limited
New Horizon Wealth Management Private Limited ist eine in 
Indien errichtete Aktiengesellschaft. Als Portfoliomanagerin, die 
von der Securities and Exchange Board of India reguliert wird, 
ist sie zur Erbringung von Beratungs‑ und treuhänderi‑schen 
Portfoliomanagementdienstleistungen befugt. Im Rah‑men des 
Vertrags über die beauftragte Anlageverwaltung vom 12. Dezember 
2014, der jeweils im Einklang mit den Anforde‑rungen der Zentralbank 
geändert werden kann, hat sich der be‑auftragte Anlageverwalter 
mit der Bereitstellung von Anlagema‑nagementdiensten für den 
vorstehend genannten Fonds einver‑standen erklärt. Jede Partei 
kann diesen Vertrag mit einer Frist von 90 Tagen kündigen, wobei in 
bestimmten Fällen auch eine fristlose schriftliche Kündigung durch 
eine der Parteien gegen‑über der anderen Vertragspartei möglich ist.

Der Vertrag sieht auch bestimmte Freistellungsansprüche zu‑gunsten 
des beauftragten Anlageverwalters vor, die jedoch im Fall von 
Fahrlässigkeit, Vorsatz, Betrug, Verstoss gegen Treu und Glauben 
oder rücksichtsloser Missachtung seiner vertrags‑gemässen Pflichten 
ausgeschlossen sind.

Fonds	 Beauftragter	Anlageverwalter
GAM Systematic Core Macro  Cantab Capital Partners LLP
GAM Systematic Global Equity
Market Neutral

Cantab	Capital	Partners	LLP
GAM International Management Limited hat in seiner Eigenschaft 
als Co‑Investment‑Manager des Fonds Cantab Capital Partners 
LLP (der „beauftragte Anlageverwalter“) mit der Verwaltung der 
Vermögenswerte des Fonds auf diskretionärer Basis betraut. Der 
beauftragte Anlageverwalter mit eingetragenem Sitz in City House, 
Hills Road, Cambridge CB2 1RE, Vereinigtes Königreich, ist eine 
nach dem Recht von England und Wales errichtete Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung und untersteht gemäß dem Financial Services 
and Markets Act von 2000 bei der Ausübung ihrer Anlagetätigkeit 
der Aufsicht durch die britische Aufsichtsbehörde FSA (Financial 
Services Authority). Im Rahmen des Vertrags über die beauftragte 
Anlageverwaltung zwischen dem Co‑Investment‑Manager und dem 
beauftragten Anlageverwalter (der „Vertrag“) hat sich der beauftragte 
Anlageverwalter bereit erklärt, Anlageverwaltungsdienste für den 
Fonds zu erbringen. Jede Partei kann diesen Vertrag mit einer 
Frist von 30 Tagen kündigen, wobei in bestimmten Fällen auch 
eine fristlose schriftliche Kündigung durch eine der Parteien 
gegenüber der anderen Vertragspartei möglich ist. Der Vertrag sieht 
auch bestimmte Entschädigungen zugunsten des beauftragten 
Anlageverwalters vor, die jedoch beschränkt sind, um Fahrlässigkeit, 
Vorsatz, Betrug, Arglist oder Rücksichtslosigkeit auszuschließen.
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Der Co‑Investment Manager oder der beauftragte Anlageverwalter 
können eine andere Körperschaft für die Verwaltung einiger 
oder aller Vermögenswerte des Fonds auf diskretionärer Basis 
ernennen. Anlegern werden auf Antrag der Verwaltungsgesellschaft 
Informationen über solche Körperschaften (deren Gebühren nicht 
direkt vom Fonds abgeführt werden) zugestellt.
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Anhang	III
Allgemeine	Informationen

Gründung	und	Anteilskapital
Die Gesellschaft wurde am 20. Februar 1998 in Irland gemäss 
dem Companies Act 2014 und auf Basis der Verordnungen von 
2011 als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital unter der 
Registernummer 280599 gegründet und eingetragen.

Zum 31. Dezember 2016 betrug das

(i) genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft EUR 60.000, 
aufgeteilt in 30.000 Zeichnungsanteile zu je EUR 2,00, und 
10.000.000.000 nennwertlose Anteile, die ursprünglich als 
klassenlose Anteile galten;

(ii) ausgegebene Anteilskapital der Gesellschaft EUR 60.000, 
aufgeteilt in 30.000 Zeichnungsanteile zu je EUR 2,00, 
wovon EUR 9.529,70 eingezahlt worden sind und im 
wirtschaftlichen Eigentum der Verwaltungsgesellschaft 
stehen sowie 1.148.767.891 nennwertlose Anteile, die auf 
verschiedene Klassen unterschiedlicher Fonds lauten.

Die klassenlosen Anteile stehen im Ermessen der 
Verwaltungsgesellschaft als Anteile zur Ausgabe zur Verfügung. 
Der Ausgabepreis muss bei Annahme vollständig eingezahlt 
werden. Mit den Anteilen sind keine Vorzugs‑ oder Vorkaufsrechte 
verbunden.

Zeichnungsanteile berechtigen den Inhaber nicht zum Erhalt 
von Ausschüttungen, räumen ihm aber im Fall der Auflösung der 
Gesellschaft einen Anspruch auf den auf die Anteile eingezahlten 
Betrag ein, nicht jedoch auf eine anderweitige Beteiligung am 
Vermögen der Gesellschaft. Einzelheiten zu den Stimmrechten, 
die für Zeichnungsanteile gelten, sind nachstehend unter 
„Stimmrechte“ zusammengefasst. Die Satzung bestimmt, dass 
Zeichnungsanteile, die nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder 
ihren Bevollmächtigten gehalten werden, der Zwangsrücknahme 
durch die Gesellschaft unterliegen.

Gründungsurkunde	und	Satzung
Absatz 2 der Gründungsurkunde bestimmt, dass der alleinige 
Zweck der Gesellschaft, die nach dem Prinzip der Streuung 
des Anlagerisikos betrieben wird, die gemeinsame Anlage in 
übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen in Ziffer 68 der 
Verordnungen von 2011 beschriebenen liquiden Finanzanlagen 
bzw. in beiden ist, wofür öffentlich Kapital beschafft wird.

Die Satzung enthält dazu folgende Bestimmungen:

(i) Änderung von Rechten: Die Rechte, die mit einer Klasse 
oder Serie von Anteilen verbunden sind, können – gleich, ob 
die Gesellschaft aufgelöst wird oder nicht – mit schriftlicher 
Zustimmung der Inhaber von drei Vierteln der ausgegebenen 
Anteile dieser Klasse oder Serie oder mit Genehmigung 
durch Sonderbeschluss einer separaten Hauptversammlung 
der Inhaber der betreffenden Klasse oder Serie geändert 
oder aufgehoben werden. Die Bestimmungen der Satzung 
in Bezug auf Hauptversammlungen finden auf jede 
separate Versammlung dergestalt Anwendung, dass die 
Versammlung (mit Ausnahme einer vertagten Versammlung) 
beschlussfähig ist, wenn zwei Personen im Besitz von 
mindestens einem Drittel der ausgegebenen Anteile der 
betreffenden Klasse oder Serie anwesend oder durch 
Stimmrechtsvollmacht vertreten sind. Bei einer vertagten 
Versammlung ist eine Person mit Anteilen der betreffenden 
Klasse oder Serie, die persönlich anwesend oder durch 

Stimmrechtsvollmacht vertreten ist, ausreichend. Jeder 
Inhaber der Anteile der betreffenden Klasse oder Serie, der 
persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvollmacht 
vertreten.

 Die Rechte der Inhaber von Anteilen einer Klasse oder 
Serie, die mit Vorzugsrechten oder sonstigen Rechten 
ausgegeben werden, gelten durch die Schaffung oder 
die Ausgabe weiterer gleichrangiger Anteile nicht als 
geändert, sofern dies nicht ausdrücklich anderweitig in 
den Ausgabebedingungen für die Anteile der betreffenden 
Klasse oder Serie festgelegt wurde.

(ii) Stimmrechte: Die Satzung bestimmt, dass bei einer 
Abstimmung durch Handzeichen jeder persönlich oder 
durch Stellvertreter anwesende Anteilsinhaber eine Stimme 
hat und die persönlich oder durch Stellvertreter anwesenden 
Anteilsinhaber von Zeichnungsanteilen nur eine Stimme 
für alle Zeichnungsanteile haben. Bei einer schriftlichen 
Abstimmung hat jeder Anteilsinhaber, der persönlich oder 
durch Stellvertreter anwesend ist, eine Stimme für jeden 
vollständigen Anteil, den er hält, und bei einer schriftlichen 
Abstimmung aller Inhaber von Anteilen von mehr als einer 
Klasse oder Serie werden die Stimmrechte der Anteilsinhaber 
vorläufig in einer vom Verwaltungsrat bestimmten Weise 
an den zuletzt berechneten Rücknahmepreis je Anteil 
jeder betreffenden Klasse oder Serie angepasst. Bei 
einer schriftlichen Abstimmung hat jeder Inhaber eines 
Zeichnungsanteils, der persönlich oder durch Stellvertreter 
anwesend ist, eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen 
Zeichnungsanteil.

(iii) Veränderung des Anteilskapitals: Die Gesellschaft kann 
jeweils durch ordentlichen Beschluss ihr Anteilskapital um 
den Betrag, der durch ordentlichen Beschluss bestimmt 
wird, erhöhen. Die Gesellschaft kann auch jeweils durch 
ordentlichen Beschluss ihr Anteilskapital ändern (ohne 
es herabzusetzen), indem das gesamte Anteilskapital 
zusammengefasst oder in Anteile höherer Nennbeträge als 
die bestehenden Anteile aufgeteilt wird, und auch indem 
die Anteile oder einzelne Anteile in kleinere Stückelungen 
aufgeteilt werden, oder indem Anteile ungültig gemacht 
werden, soweit die Anteile am Tag der Beschlussfassung 
noch nicht von einer Person übernommen wurden und noch 
keine entsprechende Verpflichtung eingegangen wurde. 
Zusätzlich zum Recht der Gesellschaft, das Anteilskapital 
kraft ausdrücklicher Bestimmung der Satzung zu verringern, 
darf die Gesellschaft durch Sonderbeschluss jeweils ihr 
Anteilskapital in jeder Weise verringern, insbesondere 
und ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit des 
vorausgehenden Bestimmungen, um die Haftung 
im Zusammenhang mit ihren Anteilen bezüglich des 
Anteilskapital, welches noch nicht eingezahlt wurde, 
aufzuheben oder zu reduzieren. Ferner darf die Gesellschaft 
mit oder ohne Aufhebung oder Minderung der Haftung das 
für ihre Anteile eingezahlte Anteilskapital streichen, welches 
verloren ist oder nicht durch verfügbare Vermögenswerte 
repräsentiert wird, sowie eingezahltes Kapital, welches 
über die Anforderungen der Gesellschaft hinausgeht, 
ausbezahlen. Die Gesellschaft kann durch.

(iv) Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder: Kein aktives 
oder vorgesehenes Mitglied des Verwaltungsrats ist wegen 
seines Amtes daran gehindert, Verträge mit der Gesellschaft 
entweder als Verkäufer, Käufer oder in sonstiger Funktion 
abzuschliessen, und kein solcher Vertrag sowie keine 
Verträge oder Vereinbarungen, die von der Gesellschaft oder 
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für die Gesellschaft abgeschlossen werden und an denen 
ein Verwaltungsratsmitglied in irgendeiner Weise beteiligt ist, 
müssen vermieden werden; kein Verwaltungsratsmitglied, 
das einen solchen Vertrag abschliesst oder ein solches 
Interesse besitzt, muss gegenüber der Gesellschaft 
Rechenschaft für Gewinne ablegen, die es aus einem 
solchen Vertrag oder einer solchen Vereinbarung oder 
aus dem Grund, dass das Verwaltungsratsmitglied dieses 
Amt inne hat, oder wegen der dadurch begründeten 
treuhänderischen Beziehung erzielt, wobei jedoch die Art 
seines Interesses von ihm auf der Verwaltungsratssitzung, 
auf welcher die Frage des Abschlusses des Vertrags oder der 
Vereinbarung erstmals erörtert wird, erklärt werden muss. 
Falls ein solches Interesse eines Verwaltungsratsmitglieds 
an dem vorgesehenen Vertrag oder der Vereinbarung 
am Sitzungstermin noch nicht bestanden hat, muss das 
Verwaltungsratsmitglied sein derartiges Interesse auf 
der nächsten Verwaltungsratssitzung erklären, die nach 
Erlangung eines solchen Interesses stattfindet, und für den 
Fall, dass das Verwaltungsratsmitglied nach Abschluss eines 
Vertrags oder einer Vereinbarung ein Interesse daran erwirbt, 
auf der ersten darauffolgenden Verwaltungsratssitzung.

 Ein Verwaltungsratsmitglied darf in Bezug auf einen 
Vertrag oder eine Vereinbarung nicht abstimmen oder 
für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
berücksichtigt werden, soweit es daran in anderer Weise als 
durch seine Anteile oder Schuldverschreibungen oder durch 
sonstige Wertpapiere oder eine sonstige Beteiligung an der 
oder durch die Gesellschaft ein wesentliches Interesse hat. 
Stimmt es dennoch ab, so zählt seine Stimme nicht, wobei 
jedoch das vorstehende Verbot keine Anwendung findet 
auf:

 (a)  Verträge oder Vereinbarungen mit einem 
Verwaltungsratsmitglied zu dem Zweck, Anteile oder 
Schuldverschreibungen der Gesellschaft oder einer 
ihrer Tochtergesellschaften zu garantieren oder zu 
übernehmen;

 (b)  Verträge oder Beschlüsse, um einem 
Verwaltungsratsmitglied Sicherheit oder Freistellung 
in Bezug auf ihm gewährte Darlehen oder von ihm 
übernommene Verpflichtungen zugunsten der 
Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften zu 
gewähren;

 (c)  Verträge oder Geschäfte mit einem Unternehmen, 
bei denen das alleinige Interesse eines 
Verwaltungsratsmitglieds darin liegt, dass es 
Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter oder 
Schuldner des Unternehmens ist, jedoch nicht 
Inhaber oder wirtschaftlich an einem Prozent oder 
mehr der ausgegebenen Anteile einer Klasse des 
Unternehmens oder an einer dritten Gesellschaft, von 
welcher sein Interesse abgeleitet wird, oder an den 
durch diese Gesellschaft ausgeübten Stimmrechten 
beteiligt ist (wobei jede solche Beteiligung für die 
Zwecke der Satzung unter allen Umständen als 
erhebliches Interesse gilt).

Die vorstehenden Verbote können jederzeit und in beliebigem 
Umfang durch ordentlichen Beschluss entweder allgemein 
oder in Bezug auf bestimmte Verträge, Vereinbarungen oder 
Geschäfte aufgehoben oder gelockert werden. Die Gesellschaft 
kann in einer Hauptversammlung durch ordentlichen Beschluss 
jedes Geschäft genehmigen, welches wegen eines Verstosses 

gegen diese Bestimmung (iv) nicht zulässig war. Eine allgemeine 
schriftliche Mitteilung eines Verwaltungsratsmitglieds an 
den Verwaltungsrat dahingehend, dass es einer bestimmten 
Gesellschaft angehört und als an einem Vertrag interessiert 
anzusehen ist, welcher zu einem späteren Zeitpunkt mit dem 
betreffenden Unternehmen abgeschlossen werden könnte, gilt 
(soweit das Verwaltungsratsmitglied diese Erklärung auf einer 
Verwaltungsratssitzung abgibt oder angemessene Massnahmen 
trifft, um sicherzustellen, dass die Erklärung auf der nächsten 
Verwaltungsratssitzung nach Abgabe der Erklärung zur Sprache 
kommt und verlesen wird) als ausreichende Offenlegung seiner 
Interessen in Bezug auf jeglichen Vertrag.

Wird auf einer Sitzung die Wesentlichkeit eines Interesses 
eines Verwaltungsratsmitglieds oder die Berechtigung des 
Verwaltungsratsmitglieds, sein Stimmrecht auszuüben, in Frage 
gestellt und diese Frage nicht dadurch gelöst, dass es sich freiwillig 
der Stimme enthält, so wird die Frage dem Vorsitzenden vorgelegt. 
Seine Entscheidung ist in Bezug auf jedes Verwaltungsratsmitglied 
endgültig und verbindlich, ausser in Fällen, in denen die Art und 
das Ausmass des Interesses des Verwaltungsratsmitglieds nicht 
ordnungsgemäss offen gelegt wurden.

Ungeachtet seiner Interessen darf ein Verwaltungsratsmitglied 
für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit auf einer 
Versammlung, auf der ein Vertrag oder eine Vereinbarung, an 
welchem bzw. welcher es ein erhebliches Interesse hat, behandelt 
wird (ausser in Bezug auf seine Ernennung für ein Amt oder eine 
gewinnbringende Position innerhalb der Gesellschaft), berücksichtigt 
werden, und es darf über alle Angelegenheiten abstimmen, mit 
Ausnahme derjenigen, bezüglich derer ihm die Ausübung des 
Stimmrechts gemäss vorstehenden Bestimmungen verwehrt ist.

(v) Befugnisse zur Darlehensaufnahme: Vorbehaltlich der 
Verordnungen von 2011 dürfen die Verwaltungsratsmitglieder 
alle Befugnisse der Gesellschaft zur Aufnahme von Darlehen 
(einschliesslich der Befugnis zur Aufnahme von Darlehen 
zum Zweck der Rücknahme von Anteilen) und zur Belastung 
oder Verpfändung ihres gesamten oder eines Teils ihres 
Unternehmens, ihrer Grundstücke und ihres Vermögens 
ausüben.

(vi) Rücktritt von Verwaltungsratsmitgliedern: Es gibt keine 
Vorschrift über den Rücktritt von Verwaltungsratsmitgliedern 
bei Erreichen einer bestimmten Altersgrenze. 
Verwaltungsratsmitglieder scheiden nicht durch Rotation 
aus dem Amt aus und bedürfen nach ihrer Ernennung nicht 
der Wiederwahl durch die Hauptversammlung.

(vii) Vergütung des Verwaltungsrats: Soweit nicht anderweitig 
von der Gesellschaft durch die Hauptversammlung 
bestimmt, hat jedes Verwaltungsratsmitglied Anspruch 
auf eine Vergütung für seine Leistungen, die jeweils per 
Beschluss des Verwaltungsrats festgelegt wird. Diese 
Vergütung wird taggenau abgerechnet. Ihnen werden 
ferner alle Reise‑, Hotel‑ und sonstigen Kosten erstattet, 
die ihnen für die Teilnahme an und Rückkehr von Sitzungen 
des Verwaltungsrats, eines Verwaltungsratsausschusses 
oder den Hauptversammlungen der Gesellschaft oder im 
Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 
entstehen. Überdies sind Sondervergütungen geregelt, die 
einem Verwaltungsratsmitglied zu gewähren sind, das nach 
Aufforderung besondere oder zusätzliche Leistungen an die 
Gesellschaft oder auf Verlangen der Gesellschaft erbringt.

(viii) Übertragung von Anteilen: Soweit nicht vorstehend 
unter „Anlagen in der Gesellschaft – Zulässige Anleger” 
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anders angegeben, sind die Anteile frei übertragbar und 
gewähren die gleiche Beteiligung am Gewinn und an den 
Ausschüttungen des Fonds, auf den sie sich beziehen, sowie 
an dessen Vermögen im Fall der Liquidation. Die Anteile, 
die keinen Nennwert haben und bei Ausgabe vollständig 
bezahlt werden müssen, gewähren keine Vorzugs‑ oder 
Vorkaufsrechte.

(ix) Dividenden: Der Verwaltungsrat kann zu jedem Zeitpunkt, der 
ihm geeignet erscheint, Dividenden aus dem Vermögen eines 
Fonds oder dem Vermögen, das der relevanten Klasse oder 
Serie von Anteilen zuzuordnen ist, erklären und auszahlen 
oder wiederanlegen, einschliesslich Zwischendividenden auf 
die Anteile bzw. eine Klasse oder Serie von Anteilen, deren 
Ausschüttung der Verwaltungsrat für angemessen hält, und 
zwar im Hinblick auf (i) die Gewinne, d. h. die Nettoerträge, 
bestehend aus allen aufgelaufenen Erträgen, einschliesslich 
Zinsen und Dividenden und realisierte und nicht realisierte 
Gewinne aus der Verfügung/Bewertung von Anlagen und 
sonstigen Mitteln, abzüglich realisierter und nicht realisierter 
Verluste (einschliesslich Gebühren und Aufwendungen), 
die jeweils gemäss den Grundsätzen ordnungsmässiger 
Rechnungslegung des jeweiligen Fonds und/oder (ii) im 
Einklang mit den Bestimmungen der Zentralbank festgestellt 
werden. Der Verwaltungsrat darf mit Zustimmung der 
Gesellschaft durch die Hauptversammlung den Inhabern 
der Anteile zustehende Dividenden insgesamt oder teilweise 
ausbezahlen, indem an die Anteilsinhaber Vermögenswerte 
der Gesellschaft im Rahmen einer Sachauskehrung verteilt 
werden, insbesondere Anlagen, welche der Gesellschaft 
gehören. Alle nicht in Anspruch genommenen Dividenden 
auf Anteile können investiert werden oder in sonstiger Weise 
vom Verwaltungsrat zum Vorteil der Gesellschaft genutzt 
werden, bis darauf Anspruch erhoben wird. Dividenden 
werden von der Gesellschaft nicht verzinst. Dividenden, 
die nach Ablauf eines Zeitraums von sechs Jahren ab dem 
Datum der Erklärung der Dividende nicht abgerufen werden, 
verfallen und fallen an den betreffenden Fonds zurück.

(x) Fonds: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, einen separaten 
Fonds in folgender Weise zu errichten:

 (a)  Die Gesellschaft führt separate Bücher und 
Aufzeichnungen, in denen alle Geschäfte des 
jeweiligen Fonds aufgezeichnet werden. Insbesondere 
werden die Erlöse aus der Zuteilung und Ausgabe 
von Anteilen an dem Fonds, die Anlagen und die 
Verbindlichkeiten, die Erträge und Ausgaben, die ihm 
zuzuschreiben sind, dem Fonds gutgeschrieben oder 
belastet und gegebenenfalls der jeweiligen Klasse 
oder Serie von Anteilen oder der Art von Anteilen, 
die in Bezug auf den Fonds ausgegeben wurden, 
gemäss den Bestimmungen der Satzung zugeteilt 
oder zugerechnet.

 (b)  Vermögenswerte, die von anderen Vermögenswerten 
(Bargeld oder sonstige), die in dem Fonds enthalten 
sind, abgeleitet sind, werden in den Büchern der 
Gesellschaft demselben Fonds zugeschrieben wie 
die Vermögenswerte, von denen sie sich ableiten, und 
jede Erhöhung oder Verringerung des Werts eines 
solchen Vermögenswerts wird dem betreffenden 
Fonds zugeschrieben.

 (c)  Für den Fall, dass es Vermögenswerte der 
Gesellschaft gibt (die nicht Zeichnungsanteilen 
zuzuschreiben sind), welche der Verwaltungsrat nicht 
als einem bestimmten Fonds oder bestimmten Fonds 

zurechenbar betrachtet, teilt der Verwaltungsrat mit 
Zustimmung der Verwahrstelle diese Vermögenswerte 
in der Weise und auf der Grundlage zwischen 
einem oder mehreren Fonds auf, die ihm nach 
eigenem Ermessen fair und angemessen erscheint. 
Der Verwaltungsrat hat dabei die Befugnis, jederzeit 
und jeweils mit Zustimmung der Verwahrstelle diese 
Grundlage in Bezug auf Vermögenswerte, die noch 
nicht zugeteilt wurden, zu ändern.

 (d)  Alle derartigen Verbindlichkeiten, Aufwendungen, 
Kosten, Gebühren oder Rücklagen der Gesellschaft, 
die keinem oder keinen bestimmten Fonds 
zuzuschreiben sind, werden vom Verwaltungsrat mit 
Zustimmung der Verwahrstelle in der Weise und auf 
der Grundlage zugeteilt und belastet, welche dem 
Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen als fair und 
angemessen erscheinen. Der Verwaltungsrat hat die 
Befugnis, jederzeit und jeweils mit Zustimmung der 
Verwahrstelle diese Grundlage zu ändern.

 (e)  Soweit die Vermögenswerte der Gesellschaft, 
die gegebenenfalls den Zeichnungsanteilen 
zuzurechnen sind, zu Nettogewinnen führen, kann 
der Verwaltungsrat Vermögenswerte, welche die 
Nettogewinne repräsentieren, dem oder denjenigen 
Fonds zuteilen, wie es ihm angemessen erscheint.

 (f)  In Fällen, in denen in Bezug auf Anteilsklassen 
oder Serien Absicherungsstrategien oder 
gemäss den Vorschriften der Zentralbank 
Nicht‑Absicherungsstrategien eingesetzt werden, 
stellen die zur Umsetzung dieser Strategien 
eingesetzten Finanzinstrumente Aktiva bzw. 
Passiva des betreffenden Fonds als Ganzes dar. 
Gewinne/Verluste aus und Kosten der betreffenden 
Finanzinstrumente werden jedoch jeweils nur der 
betreffenden Klasse oder Serie von Anteilen des 
Fonds zugerechnet.

Soweit in der Satzung nicht anders angegeben, werden die 
Vermögenswerte eines jeden Fonds ausschliesslich in Bezug 
auf Anteile der Klasse oder Serie, auf die sich der Fonds bezieht, 
verwendet.

(xi) Auflösung: Die Satzung enthält dazu folgende 
Bestimmungen:

 (a)  Nach Massgabe der Bestimmungen des Companies 
Act 2014 werden vom Liquidator im Fall einer 
Liquidation der Gesellschaft die Vermögenswerte 
eines jeden Fonds in der von ihm für angemessen 
gehaltenen Weise und Reihenfolge zur Befriedigung 
der Forderungen der Gläubiger an den Fonds 
verwendet.

 (b)  Die zur Ausschüttung an die Anteilsinhaber zur 
Verfügung stehenden Vermögenswerte werden 
sodann in folgender Rangfolge verwendet:

  (1)  Zunächst zur Zahlung eines Betrags an die 
Anteilsinhaber jedes Fonds in der Währung, auf 
welche der Fonds lautet, oder in jeder anderen 
Währung, die vom Liquidator in einer Höhe 
ausgewählt wird, die (unter Zugrundelegung 
eines Wechselkurses, der vom Liquidator 
bestimmt wird) möglichst dem Nettoinventarwert 
der Anteile oder gegebenenfalls der 
betreffenden Serie, Klasse oder Art von Anteilen 
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des Fonds, die von den Inhabern zu Beginn der 
Auflösung gehalten werden, entspricht. Dies gilt 
jedoch mit der Massgabe, dass im betreffenden 
Fonds ausreichende Mittel zur Verfügung 
stehen, um diese Zahlungen zu ermöglichen. 
Stehen in Bezug auf Anteile an einem Fonds 
nur unzureichende Mittel zur Verfügung, sodass 
eine solche Zahlung nicht möglich ist, wird 
zurückgegriffen:

   (A)  zunächst auf die Vermögenswerte der 
Gesellschaft, die nicht in einem Fonds 
enthalten sind; und

   (B)  zweitens auf die Vermögenswerte, die 
im Fonds für die anderen Anteilsklassen 
oder Serien verbleiben (nach Zahlung an 
die Inhaber der Anteile der Klassen oder 
Serien, auf welche sie sich beziehen, 
in der Höhe, die ihnen jeweils gemäss 
dieser Bestimmung (1) zusteht), anteilig 
im Verhältnis des Gesamtwerts dieser 
Vermögenswerte, die innerhalb eines 
jeden solchen Fonds verbleiben.

  (2)  zweitens zur Zahlung an die Inhaber der 
Zeichnungsanteile von Beträgen bis zu einer 
Höhe des dafür gezahlten Nennwerts aus 
dem Vermögen der Gesellschaft, das keinem 
Fonds zugewiesen ist und nach Rückgriff 
darauf gemäss vorstehendem Absatz (b) (1) (A) 
verbleiben. Für den Fall, dass unzureichende 
Vermögenswerte vorhanden sind, um die 
vollständige Zahlung zu ermöglichen, wird kein 
Rückgriff auf das einem Fonds zugewiesene 
Vermögen genommen.

  (3)  drittens zur Zahlung an die Inhaber der Anteile 
in Höhe des dann in den jeweiligen Fonds 
verbleibenden Saldos an die Anteilsinhaber, 
wobei diese Zahlung im Verhältnis der 
Anzahl der Anteile, die vom jeweiligen Fonds 
ausgegeben wurden, geleistet wird.

  (4)  viertens zur Zahlung an die Anteilsinhaber in 
Höhe des dann verbleibenden Saldos, der 
nicht in einem Fonds enthalten ist, wobei diese 
Zahlung im Verhältnis der Anzahl der dann 
gehaltener Anteile zu leisten ist.

 (c)  Für den Fall, dass die Gesellschaft liquidiert wird 
(gleich, ob die Liquidation freiwillig ist oder unter 
Aufsicht oder durch das Gericht erfolgt), kann der 
Liquidator kraft eines ordentlichen Beschlusses 
und jeglicher sonstiger Zustimmung, die nach 
dem Companies Act von Irland erforderlich ist, auf 
die Anteilsinhaber die Gesamtheit oder einen Teil 
der Vermögenswerte der Gesellschaft im Rahmen 
einer Sachauskehrung verteilen, gleich, ob es sich 
bei den Vermögenswerten um Vermögenswerte 
einheitlicher Art handelt oder nicht; er kann für 
diesen Zweck einer oder mehreren Klassen von 
Vermögenswerten den von ihm als angemessen 
betrachteten Wert zuschreiben und bestimmen, 
wie diese Aufteilung zwischen den Gesellschaftern 
oder verschiedenen Arten von Gesellschaftern 
vorzunehmen ist. Ein Gesellschafter kann den 
Liquidator per Mitteilung auffordern, den Verkauf 

der jeweiligen Vermögenswerte und die Zahlung 
der Nettoverkaufserlöse an den Gesellschafter zu 
veranlassen. Die Kosten dieses Verkaufs werden 
vom betreffenden Anteilsinhaber getragen. Der 
Liquidator kann mit derselben Befugnis zugunsten 
der Gesellschafter Teile der Vermögenswerte zur 
treuhänderischen Verwaltung in der vom Liquidator 
für angemessen gehaltenen Weise auf Treuhänder 
übertragen, und die Liquidation der Gesellschaft 
kann abgeschlossen und die Gesellschaft aufgelöst 
werden, jedoch in einer solchen Weise, dass kein 
Anteilsinhaber dazu verpflichtet ist, Vermögenswerte 
zu akzeptieren, bezüglich derer eine Verbindlichkeit 
besteht.

(xii) Anteilsqualifikation: Die Satzung schreibt nicht vor, dass die 
Verwaltungsratsmitglieder Anteilsinhaber sein müssen.

Berichte	und	Abschlüsse
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet jeweils am 30. Juni. 
Der Jahresbericht und die geprüften Abschlüsse der Gesellschaft 
werden den Anteilsinhabern auf www.gam.com und auf Anfrage von 
der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt und ausserdem 
dem Companies Announcement Office der irischen Börse innert vier 
Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und mindestens 
21 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft, bei welcher 
sie zur Genehmigung vorgelegt werden, übermittelt.

Die Gesellschaft stellt den Anteilsinhabern innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf jedes Halbjahreszeitraums Halbjahresberichte 
und ungeprüfte Abschlüsse auf www.gam.com und auf 
Anfrage durch die Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Die 
Halbjahresberichte des Fonds sind auf den 31. Dezember jedes 
Jahres datiert. Diese Berichte und Abschlüsse enthalten die 
Aufstellung der Nettoinventarwerte jedes Fonds und der darin 
enthaltenen Kapitalanlagen zum Ende bzw. Halbjahresende des 
Geschäftsjahres.

Interessenkonflikte
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abschnitts können 
die Verwahrstelle, die beauftragte Verwaltungsstelle, die 
Verwaltungsgesellschaft, der Sponsor, jeder Co‑Investment‑Manager, 
jeder beauftragte Anlageverwalter und jeder Beauftragte und 
Unterbeauftragte und jede mit ihnen verbundene Person oder 
Gesellschaft („interessierte Parteien“ und jeweils einzeln eine 
„interessierte Partei“) miteinander oder mit der Gesellschaft Verträge 
abschliessen oder Finanz‑, Bank‑ oder sonstige Geschäfte tätigen, 
unter anderem einschliesslich der Investition einer interessierten 
Partei in eine Gesellschaft oder eine Körperschaft, deren Anlagen 
Teil der Vermögenswerte darstellen, die in einem Fonds enthalten 
sind. Sie können auch ein Interesse an solchen Verträgen oder 
Geschäften haben und unter anderem in Anteilen eines Fonds 
handeln oder in diesen anlegen oder in Vermögenswerten der 
Art, wie sie im Gesellschaftsvermögen vorhanden sind, auf eigene 
Rechnung oder auf Rechnung eines anderen anlegen oder mit 
solchen Vermögenswerten handeln.

Bargeld der Gesellschaft darf überdies vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Verordnungen von 2011 bei einer interessierten 
Partei (die eine Bank oder ein sonstiges Finanzinstitut ist) eingezahlt 
werden; diese Bank oder dieses sonstige Finanzinstitut zahlt darauf 
Zinsen gemäss der üblichen Bankpraxis für Einlagen zu einem Satz, 
der nicht unter dem üblichen Satz für Einlagen ähnlicher Höhe und 
Dauer liegt.

Die Verwaltungsgesellschaft, ein Co‑Investment‑Manager, ein 
beauftragter Anlageverwalter oder jede sonstige mit ihnen 
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verbundene Gesellschaft oder Konzerngesellschaft kann Anlagen 
auf Rechnung der Gesellschaft als Vertreter der Gesellschaft kaufen 
und verkaufen, und ist dazu berechtigt, der Gesellschaft Provisionen 
und/oder Maklergebühren für solche Geschäfte zu berechnen, kann 
Zahlungen entgegennehmen und darf alle Vorteile einbehalten, 
welche sich aus oder im Zusammenhang mit einem solchen Kauf 
oder Verkauf ergeben.

Jede interessierte Partei darf auf Rechnung der Gesellschaft Anlagen 
an die Gesellschaft verkaufen oder an die Verwahrstelle übertragen. 
Interessierte Parteien dürfen Anlagen von der Gesellschaft mit 
denselben Rechten kaufen, die sie haben würden, wenn sie keine 
interessierte Partei gewesen wären. Es besteht keine Verpflichtung 
einer interessierten Partei, den Anteilsinhabern gegenüber aufgrund 
der sich derart ergebender Vorteile Rechenschaft abzulegen. Alle 
Vorteile verbleiben bei der betreffenden Partei, vorausgesetzt, dass 
das jeweilige Geschäft zu üblichen Bedingungen wie unter Dritten 
ausgeführt wird und im besten Interesse der Anteilsinhaber ist, und 
dass:

(a) eine bestätigte Bewertung des Geschäfts von einer 
Person, die von der Verwahrstelle als unabhängig und 
qualifiziert anerkannt wurde, (oder bei Geschäften unter 
Beteiligung der Verwahrstelle von einer Person, die von der 
Verwaltungsgesellschaft als unabhängig und qualifiziert 
anerkannt wurde) eingeholt wurde; oder

(b) das Geschäft zu den besten Bedingungen einer organisierten 
Wertpapierbörse gemäss deren Bestimmungen 
abgeschlossen wurde; oder

(c) sich die Verwahrstelle zu ihrer Zufriedenheit davon 
überzeugt hat, dass das Geschäft zu üblichen Bedingungen 
wie unter Dritten ausgeführt wird und im besten Interesse 
der Anteilsinhaber ist (oder sich bei Geschäften unter 
Beteiligung der Verwahrstelle die Verwaltungsgesellschaft zu 
ihrer Zufriedenheit davon überzeugt hat, dass das Geschäft 
zu üblichen Bedingungen wie unter Dritten ausgeführt wird 
und im besten Interesse der Anteilsinhaber ist).

Die Verwahrstelle (oder bei Geschäften unter Beteiligung der 
Verwahrstelle die Verwaltungsgesellschaft) muss dokumentieren, 
wie sie die Bestimmungen in den Absätzen (a), (b) oder (c) oben 
eingehalten hat. Insofern Geschäfte in Übereinstimmung mit (c) oben 
ausgeführt werden, muss die Verwahrstelle (oder bei Geschäften 
unter Beteiligung der Verwahrstelle die Verwaltungsgesellschaft) die 
Gründe dokumentieren, warum das Geschäft zu ihrer Zufriedenheit 
den vorstehend erläuterten Grundsätzen entsprochen hat.

Soweit ein Geschäft von der Verwaltungsgesellschaft, der 
beauftragten Verwaltungsstelle oder der Verwahrstelle 
abgeschlossen wird, ist vorgesehen, Gebühren und Provisionen zu 
üblichen Marktsätzen zu erheben

Bei jeder Verwaltungsgesellschaft, jeder beauftragten 
Verwaltungsstelle, jedem Co‑Investment‑ Manager und 
sonstigen beauftragten Anlageverwalter können im Laufe einer 
Geschäftsverbindung Interessenkonflikte mit der Gesellschaft 
unter Umständen auftreten, wie sie vorstehend nicht beschrieben 
wurden, darunter die Bewertung nicht kotierter Wertpapiere und 
OTC‑Derivate (in Situationen, in denen die an die Körperschaft, die 
diese Wertpapiere bewertet, zahlbaren Gebühren mit zunehmendem 
Wert der Wertpapiere steigen können). Die Verwaltungsgesellschaft 
beachtet jedoch in einem solchen Fall ihre Pflicht, im besten Interesse 
der Anteilsinhaber zu handeln, wenn sie eine Anlage vornimmt, bei 
welcher sich ein Interessenkonflikt ergeben kann, und wird sich 
darum bemühen, solche Konflikte angemessen und fair zu lösen. Der 
jeweilige Co‑Investment‑Manager oder beauftragte Anlageverwalter 
beachtet in diesem Fall seine Pflicht, im besten Interesse der 

Gesellschaft und eines jeden Fonds zu handeln, wenn Anlagen 
durchgeführt werden, bei denen mögliche Interessenkonflikte 
entstehen können. Sofern ein Konflikt hinsichtlich der Allokation 
von Anlagemöglichkeiten auftritt, wird die Verwaltungsgesellschaft 
sicherstellen, dass dieser angemessen und fair gelöst wird.

Nähere Informationen über Interessenkonflikte der Verwahrstelle 
finden sich oben im Abschnitt „Interessenkonflikte der Verwahrstelle“ 
des Prospekts.

Obwohl es die Satzung der Verwaltungsgesellschaft gestattet, mit 
Anteilen an einem der Fonds zu handeln, beabsichtigt diese nicht, 
mit Anteilen zu handeln.

Soft	Commissions
Anlageverwalter dürfen Transaktionen mit oder durch Vermittlung 
eines Dritten durchführen, mit dem sie eine Vereinbarung getroffen 
haben, aufgrund derer der Dritte für sie Dienste erbringt oder erbringen 
lässt, oder andere Leistungen bereitstellt, deren Natur dergestalt 
ist, dass im Ergebnis diese Bereitstellung eine Verbesserung 
der Leistungen des Anlageverwalters bei der Erbringung von 
Dienstleistungen an seine Kunden bewirkt bzw. bewirken soll, wobei 
der jeweilige Anlageverwalter hierfür keine direkte Zahlung leistet, 
sondern sich stattdessen verpflichtet, Geschäfte (einschliesslich 
Geschäften für seine Kunden) bei oder durch die Vermittlung 
dieses Dritten zu platzieren. Solche Vereinbarungen werden nur 
unter der Bedingung eingegangen, dass ungeachtet solcher 
Vereinbarungen und der Vorteile, die dem Anlageverwalter hieraus 
direkt oder indirekt entstehen könnten, der Anlageverwalter für die 
bestmögliche Ausführung in Bezug auf die Transaktionen für den 
Fonds sorgt. Vorteile, die aus einer solchen Vereinbarung entstehen, 
müssen der Bereitstellung von Anlagediensten für den betreffenden 
Fonds dienlich sein, und es muss eine hinreichende Offenlegung in 
den periodisch veröffentlichten Berichten der Gesellschaft erfolgen. 
Der Anlageverwalter hält sämtliche Vorschriften in Bezug auf 
Soft‑Commission‑Offenlegungspflichten ein.

Rechtsstreitigkeiten
Die Gesellschaft ist an keinen Gerichts‑ oder Schiedsverfahren 
beteiligt, und dem Verwaltungsrat sind keine anhängigen oder 
drohenden Gerichts‑ oder Schiedsverfahren bekannt.

Definition	von	„US‑Person“
Im Rahmen dieses Prospekts, jedoch vorbehaltlich geltender 
Gesetze und der Änderungen, die die Verwaltungsstelle den 
Antragstellern auf Anteile und Empfängern von Anteilsübertragungen 
jeweils mitteilt, bezeichnet „US‑Person“: (i) eine in den Vereinigten 
Staaten wohnhafte natürliche Person; (ii) nach dem Recht der 
Vereinigten Staaten organisierte oder errichtete Kapital‑ oder 
Personengesellschaften oder andere Körperschaften oder 
Gesellschaften mit Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten 
Staaten, Pensionspläne für Angestellte, leitende Angestellte oder 
Führungskräfte solcher Körperschaften; (iii) einen Nachlass, dessen 
Verwalter oder Nachlassverwalter eine US‑Person ist oder dessen 
Einkünfte ungeachtet der Herkunft der US‑Einkommensteuer 
unterliegt; (iv) ein Trust, bei dem einer der Treuhänder eine 
US‑Person ist oder dessen Einkünfte, unabhängig von seiner Quelle, 
der US‑Einkommensteuer unterliegt; (v) eine Niederlassung oder 
Zweigstelle einer ausländischen Körperschaft in den Vereinigten 
Staaten; (vi) ein Konto ohne Verfügungsvollmacht (non‑discretionary) 
oder ein vergleichbares Konto (ausser einem Nachlass oder 
einem Trust), welches ein Händler oder sonstiger Treuhänder 
zum wirtschaftlichen Nutzen oder auf Rechnung einer US‑Person 
hält; (vii) ein Konto mit Verfügungsvollmacht (discretionary) oder 
ein vergleichbares Konto (ausser einem Nachlass oder einem 
Trust), welches ein Händler oder sonstiger Treuhänder hält, der in 
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den Vereinigten Staaten organisiert oder gegründet ist oder (bei 
einer natürlichen Person) in den Vereinigten Staaten ansässig ist; 
(viii) eine Personen‑ oder Kapitalgesellschaft, wenn diese (A) nach 
ausländischem Recht errichtet oder gegründet ist und (B) durch 
eine US‑Person in erster Linie zwecks (1) der Anlage in Wertpapieren 
der Gesellschaft oder (2) der Anlage in nicht gemäss dem U.S. 
Securities Act von 1933 registrierten Wertpapieren gebildet wurde, 
es sei denn, sie ist durch akkreditierte Anleger (Accredited Investors) 
im Sinne von Rule 501(a) des vorstehend bezeichneten Gesetzes 
errichtet oder gegründet und in deren Eigentum, bei denen es sich 
nicht um natürliche Personen, Nachlass‑ oder Treuhandvermögen 
handelt; und (ix) eine Körperschaft, die in erster Linie für passive 
Anlagen geschaffen wurde, wie z.B. ein (a) Commodity Pool, eine 
Investmentgesellschaft oder eine vergleichbare Körperschaft 
(ausser einem Pensionsplan für Angestellte, leitende Angestellte 
oder Führungskräfte einer Körperschaft, die ausserhalb der 
Vereinigten Staaten errichtet ist und dort ihren Hauptgeschäftssitz 
hat), an der US‑Personen, die nicht als Qualified Eligible Participants 
(im Sinne der Definition in Rule 4.7 des US‑Commodity Exchange 
Act) gelten, Beteiligungen von insgesamt mindestens 10% des 
wirtschaftlichen Eigentums an dieser Körperschaft halten oder 
deren Hauptzweck die Erleichterung von Anlagen einer US‑Person 
in einem Commodity Pool ist, hinsichtlich dessen der Betreiber 
von bestimmten Vorschriften gemäss Teil 4 des United States 
Commodity Exchange Act dadurch befreit ist, dass seine Teilnehmer 
keine US‑Personen sind.

Beteiligungen	der	Verwaltungsratsmitglieder
(a) Es bestehen keine Dienstverträge zwischen der Gesellschaft 

und ihren Verwaltungsratsmitgliedern, und es sind auch 
keine solchen Verträge vorgesehen.

(b) Zum Datum dieses Prospekts hält kein Verwaltungsratsmitglied 
eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen an 
Vermögenswerten, welche von der Gesellschaft gekauft 
oder veräussert oder an diese ausgegeben wurden oder 
deren Kauf, Verkauf oder Ausgabe vorgesehen ist, und kein 
Verwaltungsratsmitglied ist wesentlich an Verträgen oder 
Vereinbarungen beteiligt, die zum Datum dieses Prospekts 
bestehen und nach Art und Umfang ungewöhnlich oder 
bedeutsam für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sind.

(c) Zum Datum dieses Prospekts haben die 
Verwaltungsratsmitglieder weder ein wirtschaftliches 
Eigentum am Anteilskapital der Gesellschaft noch 
irgendwelche Optionen in Bezug auf dieses Kapital.

(d) Andrew Hanges, Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, 
ist Region Head (UK) der GAM UK Unternehmensgruppe. 
Angaben zu seiner Person finden sich im Abschnitt 
„Verwaltung	der	Gesellschaft“.

(e) Andrew Bates, Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, 
ist auch Partner bei Dillon Eustace, dem Rechtsberater 
der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft in 
Angelegenheiten des irischen Rechts. Angaben zu 
seiner Person finden sich im Abschnitt „Verwaltung	 der	
Gesellschaft“.

(f) Burkhard Poschadel ist Verwaltungsratsmitglied von GAM 
Fund Management Limited. Seine biografischen Angaben 
finden sich im Abschnitt „Verwaltung	der	Gesellschaft“.

Massgebliche	Verträge
Die folgenden Verträge wurden über den normalen, von der 
Gesellschaft beabsichtigten Geschäftsbetrieb hinaus abgeschlossen 
und sind wesentlich bzw. können wesentlich sein:

(a) Der Verwaltungsvertrag bestimmt, dass die Ernennung der 
Verwaltungsgesellschaft solange wirksam bleibt, bis sie 
von einer Partei durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der anderen mit einer Frist von mindestens 90 Tagen 
gekündigt wird, wobei jedoch unter gewissen Umständen 
der Vertrag fristlos durch schriftliche Erklärung der einen 
Partei gegenüber der anderen beendet werden kann. Der 
Vertrag enthält bestimmte Freistellungen zugunsten der 
Verwaltungsgesellschaft, die allerdings Angelegenheiten 
ausschliessen, die sich aus Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem 
Unterlassen bzw. Fehlverhalten der Verwaltungsgesellschaft 
in Erfüllung ihrer Pflichten Verpflichtungen ergeben.

(b) der Verwahrstellenvertrag vom 23. September 2016 
zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle, dem 
zufolge Letztere vorbehaltlich der Gesamtaufsicht der 
Gesellschaft zur Verwahrstelle des Vermögens der 
Gesellschaft ernannt worden ist.

 Der Verwahrstellenvertrag kann von jeder Partei schriftlich 
mit einer Frist von 90 Tagen oder unter gewissen Umständen 
fristlos gekündigt werden, zum Beispiel im Insolvenzfall einer 
Partei oder bei einer nach Benachrichtigung nicht behobenen 
Vertragsverletzung, vorausgesetzt, dass die Verwahrstelle 
ihre Funktionen wahrnimmt, bis die Gesellschaft eine von der 
Zentralbank zugelassene Nachfolgeverwahrstelle ernannt 
hat oder die Zentralbank die Zulassung der Gesellschaft 
widerrufen hat. Die Verwahrstelle ist befugt, ihre Pflichten 
zu delegieren, jedoch bleibt ihre Haftung davon unberührt, 
dass sie einige oder alle bei ihr verwahrten Vermögenswerte 
in die Obhut eines Dritten gegeben hat.

 Der Verwahrstellenvertrag sieht vor, dass die Gesellschaft 
die Verwahrstelle für alle Klagen, Verfahren, Ansprüche, 
Kosten, Forderungen und Aufwendungen gleich welcher 
Art oder Ursache, die der Depotbank aufgrund ihre 
Eigenschaft als Verwahrstelle entstehen, freistellen 
und schadlos halten muss, ausser wenn sie aufgrund 
einer Verletzung der zutreffenden Mindesthaftungsnormen 
durch die Verwahrstelle gemäss den Verordnungen von 
2011 oder sonst aufgrund einer von ihr zu vertretenden 
Nichterfüllung oder fahrlässigen Missachtung ihrer 
Verpflichtungen entstehen.

(c) der Sponsorvertrag zwischen der Gesellschaft, der 
Verwaltungsgesellschaft und GAM Limited (der „Sponsor“) 
vom 11. Mai 2006 in seiner jeweils geltenden Fassung, 
gemäss dem der Sponsor Marketingberatung und ‑dienste 
in Bezug auf den Fonds erbringt. Dieser Vertrag kann von 
jeder Partei durch schriftliche Erklärung mit einer Frist von 
einem Monat gekündigt werden, wobei er unter gewissen 
Umständen von jeder Partei per schriftliche Erklärung 
gegenüber den anderen Parteien fristlos gekündigt werden 
kann. Der Vertrag enthält auch bestimmte Freistellungen 
zugunsten des Sponsors, die allerdings Angelegenheiten 
ausschliessen, die sich aus Fahrlässigkeit, Betrug oder 
vorsätzlicher Vertragsverletzung durch den Sponsor oder 
dessen Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, 
Mitarbeitern oder Bevollmächtigten in Erfüllung ihrer 
Pflichten ergeben.

(d) der internationale Kontovertrag vom 21. Januar 2016 
zwischen der Gesellschaft und der Bank of America 
Corporation („Bank of America“) in seiner jeweils 
gültigen Fassung, dem zufolge die Gesellschaft von 
Überziehungskrediten Gebrauch machen kann, die die 
Bank of America in ihrem Ermessen für einen oder mehrere 
Fonds erweitern kann. Gemäss den Bestimmungen des 
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internationalen Kontovertrags übernimmt die Gesellschaft 
gegenüber der Bank of America die Verantwortung für 
die Rückzahlung aller einem Fonds zuzurechnenden 
Schulden nebst Zinsen und Kosten aus dem Vermögen 
dieses Fonds. Die Gesellschaft muss die Bank of America 
für alle Verluste, Ansprüche, Klagen, Verfahren, Urteile, 
Verbindlichkeiten, Forderungen, Entschädigungen, Kosten 
und Aufwendungen, so unter anderem Anwaltskosten und 
für interne juristische Dienstleistungen angefallene Kosten 
(zusammen der „Schaden“), gleich welcher Art oder 
Ursache, die der Bank of America entstehen, freistellen und 
schadlos halten, ausser wenn der Schaden direkt durch 
eine Verletzung der Sorgfaltspflicht oder ein vorsätzliches 
Fehlverhalten der Bank of America entsteht.

(e) der Kreditvertrag (Facility Agreement) vom 19. August 
1999 zwischen der Verwaltungsgesellschaft als Vermittler 
für die Teilnehmer (einschliesslich der Gesellschaft), und 
der Bank of America in seiner jeweils gültigen Fassung. 
Die Gesellschaft hat gegenüber der Bank of America die 
Verantwortung für die Rückzahlung der Schulden nebst 
Zinsen und Kosten, die ihren Zeichnern zuzurechnen 
sind, übernommen. Der Verwaltungsgesellschaft stehen 
Zinsen zu, die die Bank of America auf Guthaben zahlt, 
die sich auf den Fondszeichnungskonten befinden. Die 
Verwaltungsgesellschaft ist des Weiteren berechtigt, einem 
Teilnehmer Zinsen zu den gemäss dem Kreditvertrag 
geltenden Sätzen für verspätete oder an den Teilnehmer 
nicht geleistete Zahlungen an den Teilnehmer zu 
berechnen, obwohl diese Zinsen an die Bank of America 
gezahlt werden, soweit der Überziehungskredit in Anspruch 
genommen wird. Der Vertrag kann mit einer Frist von drei 
Monaten gegenüber der jeweils anderen Partei gekündigt 
werden, wobei Vorkehrungen für das Ausscheiden eines 
Teilnehmers zu treffen sind. In bestimmten Fällen kann 
dieser Vertrag auch fristlos durch Mitteilung gegenüber der 
jeweils anderen Partei gekündigt werden;

Die Verwaltungsgesellschaft kann auch einen oder mehrere 
Co‑Investment‑Management‑Verträge schliessen, aufgrund derer 
sie einen oder mehrere Co‑Investment‑Manager bestellt, um das 
Vermögen bestimmter Fonds zu verwalten, und/oder einen oder 
mehrere Verträge über die beauftragte Anlageverwaltung, welche 
die Bereitstellung von Anlageverwaltungsdiensten für einen oder 
mehrere Fonds regeln. Diese Verträge werden in Anhang II zu 
diesem Prospekt näher beschrieben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ferner am 4. März 2016 
einen Verwaltungsstellenbeauftragungsvertrag (den 
„Verwaltungsstellenvertrag“) zwischen der Gesellschaft, der 
Verwaltungsgesellschaft und der beauftragten Verwaltungsstelle 
in seiner jeweils gültigen Fassung eingegangen, dem zufolge die 
beauftragte Verwaltungsstelle von der Verwaltungsgesellschaft 
bestellt wurde, unter anderem die Finanz‑ und Geschäftsbücher 
der Gesellschaft zu führen, den Nettoinventarwert und den 
Nettoinventarwert je Anteil zu bestimmen und die Finanzabschlüsse 
der Gesellschaft zu erstellen. Der Verwaltungsstellenvertrag kann 
entweder von der Verwaltungsgesellschaft oder der beauftragten 
Verwaltungsstelle schriftlich mit einer Frist von 60 Tagen oder bei 
Eintritt gewisser Vorfälle fristlos gekündigt werden, zum Beispiel im 
Insolvenzfall der anderen Partei. Der Verwaltungsstellenvertrag sieht 
ferner vor, dass die Gesellschaft die beauftragte Verwaltungsstelle 
für alle Verluste, die jener bei der Erfüllung ihrer vertragsgemässen 
Pflichten entstehen, freistellen und schadlos halten muss, ausser 
wenn sie aufgrund einer Verletzung der Sorgfaltspflicht oder 
unredlichen, betrügerischen, fahrlässigen oder vorsätzlichen 

Missachtung der Verpflichtungen der beauftragten Verwaltungsstelle, 
ihrer Beauftragten, Bediensteten oder Vertreter entstehen.

Es können auch mehrere Korrespondenzbank‑ bzw. 
Zahlstellenverträge geschlossen werden, nach denen eine oder 
mehrere Korrespondenzbank(en) oder Zahlstelle(n) bestellt werden 
können, um Korrespondenzbank‑ bzw. Zahlstellenfunktionen für die 
Gesellschaft in einem Land oder mehreren Ländern zu übernehmen.

Weitere, zu einem späteren Zeitpunkt und nicht im Rahmen des 
üblichen Geschäftsbetriebs geschlossene Verträge, die wesentlich 
sind oder sein können, werden im betreffenden Anhang oder in der 
betreffenden Ergänzung zu diesem Vertrag genannt.

Verschiedenes
Soweit unter „Gründung	 und	 Anteilskapital“ nichts anderes 
angegeben ist, ist kein Anteils‑ oder Darlehenskapital der 
Gesellschaft ausgegeben oder zur Ausgabe freigegeben worden, 
weder aufgrund von Optionen noch auf sonstige Weise.

Soweit sich dies für die Gesellschaft nicht aus dem Abschluss der 
Verträge ergibt, die vorstehend unter „Massgebliche	 Verträge“ 
aufgeführt sind, und mit Ausnahme von gezahlten Honoraren, 
Provisionen oder Aufwendungen, wurden an die Promoter der 
Gesellschaft keine Beträge oder Gutschriften gezahlt oder geleistet, 
noch ist dies beabsichtigt.

Soweit im Prospekt nichts anderes angegeben ist, wurden für 
Anteile oder Darlehenskapital der Gesellschaft weder Provisionen, 
Rabatte oder Maklergebühren gezahlt oder sonstige besondere 
Bedingungen gewährt, noch sind diese für die Zeichnung oder 
eine Verpflichtung zur Zeichnung oder für die Vermittlung von 
Zeichnungen zahlbar.

Kein Verwaltungsratsmitglied:

(i) hat ausstehende Strafen aus Verurteilungen im 
Zusammenhang mit strafbaren Handlungen; oder

(ii) hat je Insolvenz angemeldet, noch wurde sein Vermögen 
einer Zwangsverwaltung unterstellt oder war Gegenstand 
eines Zwangsvergleichs; oder

(iii) war Verwaltungsratsmitglied eines Unternehmens, das 
während seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied mit 
geschäftsführender Funktion oder innert eines Zeitraums von 
zwölf Monaten, nachdem er dort Verwaltungsratsmitglied mit 
geschäftsführender Funktion war, einem Insolvenzverwalter 
unterstellt wurde oder in Zwangsliquidation ging, ein 
freiwilliges Abwicklungs‑, Vermögensverwaltungs‑ oder 
Insolvenzverfahren durchführen musste, oder allgemein 
einen Vergleich oder andere Vereinbarungen mit den 
Gläubigern oder einer Kategorie der Gläubiger schliessen 
musste; oder

(iv) war Gesellschafter einer Personengesellschaft, die, während 
er dort als Gesellschafter tätig war oder innert zwölf Monaten 
nach seiner Tätigkeit als Gesellschafter, zwangsaufgelöst 
oder zwangsverwaltet wurde oder einen freiwilligen 
Vergleich mit den Gesellschaftern durchgeführt hat, noch 
wurden Vermögensverwalter für bestimmte Vermögensteile 
der Gesellschaft eingesetzt; oder

(v) wurde öffentlich durch staatliche oder aufsichtsbehördliche 
Behörden (einschliesslich anerkannten Berufsverbänden) 
gerügt; oder
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(vi) wurde durch ein Gericht dahingehend mit einem Berufsverbot 
belegt, dass er seine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied 
oder im Management oder in der Geschäftsführung eines 
Unternehmens nicht weiter ausüben darf.

Dokumente	zur	Einsichtnahme
Kopien der folgenden Dokumente können am Sitz der Gesellschaft 
und der Verwaltungsgesellschaft während der üblichen 
Geschäftszeiten an Wochentagen mit Ausnahme von Samstagen 
und öffentlichen Feiertagen eingesehen werden:

(a) die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft;

(b) die vorstehend genannten massgeblichen Verträge;

(c) der Risikomanagementprozesse der Gesellschaft;

(d) die Verordnungen von 2011 und die OGAW‑Verordnungen 
der Zentralbank; und

(e) die Auflistung der derzeitigen bzw. früheren Ämter als 
Verwaltungsratsmitglied oder Gesellschafter in den letzten 
fünf Jahren für jedes einzelne Verwaltungsratsmitglied.

Exemplare der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft, 
des Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen 
(sowie der periodischen Berichte und Abschlüsse nach deren 
Veröffentlichung) können bei der Verwaltungsgesellschaft und der 
jeweiligen Korrespondenzbank oder Zahlstelle angefordert werden.

Exemplare des jüngsten geprüften Geschäftsberichts werden auf 
Antrag an Anteilsinhaber oder interessierte Anleger versandt.
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Anhang	IV
Besteuerung

Allgemeines
Die Besteuerung von Einkommen und Veräusserungsgewinnen der 
Gesellschaft und der Anteilsinhaber unterliegt den Steuergesetzen 
und der Steuerpraxis von Irland sowie den Steuergesetzen und der 
Steuerpraxis derjenigen Länder, in denen Anteilsinhaber ansässig 
sind oder anderweitig der Steuerpflicht unterliegen.

Die folgende Zusammenfassung bestimmter relevanter 
Steuervorschriften beruht auf der Grundlage des derzeitigen 
Rechts und der derzeitigen Praxis und stellt keine erschöpfende 
rechtliche oder steuerrechtliche Beratung hinsichtlich aller 
steuerlichen Aspekte dar. Sie beruht auf dem derzeit geltenden 
Recht und seiner Ausübung sowie auf der offiziellen Auslegung, 
die allesamt Änderungen unterliegen. Künftige Anleger sollten 
bei ihren jeweiligen Beratern fachlichen Rat für die im Land ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihrer Ansässigkeit oder ihres Aufenthaltsortes 
jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen im Hinblick auf den 
käuflichen Erwerb, den Besitz, den Umtausch und den Verkauf von 
Anteilen sowie der diesbezüglichen Verfügung und den Erhalt von 
Ausschüttungen einholen.

Dividenden, Zinsen und Veräusserungsgewinne (sofern vorhanden), 
die die Gesellschaft aus ihren Anlagen (ausgenommen aus 
Wertpapieren irischer Emittenten) erzielt, können der Steuerpflicht 
unterliegen, darunter auch der Quellensteuer in Ländern, in denen 
die Emittenten der Anlagewerte ansässig sind. Es ist der Gesellschaft 
in der Regel nicht möglich, von Steuervergünstigungen aufgrund 
bestehender Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und 
diesen Staaten zu profitieren. Sollte sich diese Situation in der Zukunft 
ändern und ein niedrigerer Steuersatz zu Steuererstattungen an die 
Gesellschaft führen, wird der Nettoinventarwert der Gesellschaft 
nicht neu berechnet; die Rückzahlungen werden stattdessen 
anteilmässig auf die zum Zeitpunkt der Erstattung bestehenden 
Anteilsinhaber aufgeteilt.

Irland
Nach dem Verwaltungsrat vorliegenden Informationen und unter 
der Voraussetzung, dass die Gesellschaft ihren steuerlichen Sitz in 
Irland hat, stellt sich die steuerliche Situation der Gesellschaft und 
der Anteilsinhaber wie nachstehend ausgeführt dar.

Die	Gesellschaft
Die Gesellschaft hat ihr Steuerdomizil in Irland, falls die zentrale 
Verwaltung und Kontrolle der Geschäftsaktivitäten in Irland ausgeübt 
wird und die Gesellschaft nicht anderswo ihr Steuerdomizil hat. Es 
ist die Absicht des Verwaltungsrats, die Geschäftsaktivitäten der 
Gesellschaft derart zu führen, dass die Gesellschaft ihr Steuerdomizil 
in Irland hat.

Der Verwaltungsrat wurde darüber unterrichtet, dass sich die 
Gesellschaft nach geltendem irischem Recht und angewandter 
Praxis als Anlageorganismus im Sinne von Section 739B des 
Taxes Act qualifiziert. Gemäss dem geltenden irischen Recht und 
seiner Praxis unterliegt sie hinsichtlich ihres Einkommens und ihrer 
Gewinne nicht der irischen Besteuerung.

Allerdings kann die Gesellschaft durch einen „steuerpflichtigen 
Vorgang“ steuerpflichtig werden. Als steuerpflichtiger Vorgang 
zählen Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber oder 
Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen, Übertragungen oder 
angenommene Verkäufe (ein angenommener Verkauf ergibt 
sich bei Ablauf eines relevanten Berichtszeitraums) von Anteilen 
oder die Inbesitznahme oder Stornierung von Anteilen eines 

Anteilsinhabers durch die Gesellschaft zum Zweck der Begleichung 
der zahlbaren Steuer für einen Gewinn aus einer Übertragung. 
Ein steuerpflichtiger Vorgang begründet keine Steuerpflicht für die 
Gesellschaft, wenn dieser Vorgang einen Anteilsinhaber betrifft, 
bei dem es sich zum jeweiligen Zeitpunkt nicht um eine in Irland 
ansässige Person bzw. eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt 
in Irland handelt, und vorausgesetzt, dass die relevante Erklärung 
vorliegt und die Gesellschaft nicht im Besitz von Informationen ist, 
aus denen sich nach angemessenen Massstäben schliessen lassen 
könnte, dass die darin enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht 
länger richtig sind. Wenn weder eine relevante Erklärung vorliegt 
noch die Gesellschaft äquivalente Massnahmen getroffen und 
wahrgenommen hat (siehe nachstehenden Abschnitt „Äquivalente 
Massnahmen“), wird unterstellt, dass der Anleger eine in Irland 
ansässige Person bzw. eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt 
in Irland ist. Folgendes stellt keinen steuerpflichtigen Vorgang dar:

 – der Umtausch von Anteilen der Gesellschaft durch einen 
Anteilsinhaber in andere Anteile der Gesellschaft nach dem 
„arms length“‑Prinzip eines unabhängigen Geschäfts wie unter 
Dritten, bei dem keine Zahlung an den Anteilsinhaber erfolgt;

 – Transaktionen (die sonst unter Umständen als steuerpflichtiger 
Vorgang gelten könnten) im Zusammenhang mit Anteilen, die 
über ein anerkanntes Clearingsystem gehalten werden, wie von 
der irischen Steuerbehörde IRC festgelegt;

 – eine Übertragung von Ansprüchen an einem Anteil durch einen 
Anteilsinhaber, sofern die Übertragung zwischen Ehegatten und 
früheren Ehegatten, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, 
erfolgt; oder

 – der Umtausch von Anteilen, der sich aus einer Verschmelzung 
oder Umstrukturierung der Gesellschaft (im Sinne von Section 
739H des Taxes Act) mit einem anderen Anlageorganismus 
ergibt.

Für den Fall, dass die Gesellschaft durch den Eintritt eines 
steuerpflichtigen Vorgangs steuerpflichtig wird, ist die Gesellschaft 
berechtigt, von der jeweiligen Zahlung, die zu dem steuerpflichtigen 
Vorgang geführt hat, einen Betrag in Höhe der entsprechenden Steuer 
in Abzug zu bringen und/oder gegebenenfalls die entsprechende 
Anzahl von Anteilen des Anteilsinhabers bzw. des wirtschaftlichen 
Eigentümers einzuziehen oder zu entwerten, die zur Deckung des 
Steuerbetrags erforderlich ist. Der jeweilige Anteilsinhaber stellt die 
Gesellschaft von allen Verlusten frei, die ihr dadurch entstehen, dass 
sie einer Steuerpflicht aufgrund eines steuerpflichtigen Vorgangs 
unterliegt, und kein Abzug bzw. keine Einziehung oder Entwertung 
erfolgt ist.

Von der Gesellschaft erhaltene Dividenden aus Anlagen in irischen 
Aktien können der irischen Quellensteuer für Dividenden in 
Höhe des Standardsatzes der Einkommensteuer (derzeit 20%) 
unterliegen. Die Gesellschaft kann jedoch gegenüber demjenigen, 
der die Dividenden ausschüttet, die Erklärung abgeben, dass sie ein 
Organismus für gemeinsame Anlagen und wirtschaftlich Berechtigte 
der Dividenden ist, um so die Dividenden ohne Abzug der irischen 
Quellensteuer zu erhalten.

Die Ausgabe, der Rückkauf, die Rücknahme oder die Übertragung 
von Anteilen an der Gesellschaft unterliegen in Irland nicht 
der Stempelsteuer. Erfolgt eine Zeichnung für Anteile oder 
eine Rücknahme von Anteilen gegen die Übertragung von 
Sachwerten in Form von irischen Wertpapieren oder anderen 
irischen Vermögenswerten, kann eine irische Stempelsteuer für 
die Übertragung dieser Wertpapiere oder Vermögenswerte fällig 
werden.
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Für die Gesellschaft fällt keine irische Stempelsteuer für die Abtretung 
bzw. Übertragung von Aktien oder börsengängigen Wertpapieren an, 
vorausgesetzt, dass diese Aktien oder börsengängigen Wertpapiere 
nicht von einer in Irland eingetragenen Gesellschaft ausgegeben 
wurden und sich die Abtretung bzw. Übertragung nicht auf in Irland 
liegende Immobilien bzw. Rechte oder Beteiligungen an solchen 
Immobilien oder auf Aktien oder börsengängige Wertpapiere einer 
Gesellschaft bezieht (mit Ausnahme einer Gesellschaft, bei der es 
sich um einen Anlageorganismus im Sinne von Section 739B des 
Taxes Act oder eine „qualifizierte Gesellschaft“ im Sinne von Section 
110 des Taxes Act handelt), die in Irland eingetragen ist.

Steuern	des	Anteilsinhabers

Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden

Zahlungen an einen Anteilsinhaber oder Einlösungen, 
Rücknahmen, Stornierungen oder Übertragungen von in einem 
anerkannten Clearing‑System gehaltenen Anteilen führen bei 
der Gesellschaft nicht zu einem steuerpflichtigen Vorgang (in der 
Gesetzgebung ist jedoch nicht eindeutig erkennbar, ob die in 
diesem Absatz beschriebenen Regeln für die in einem anerkannten 
Clearing‑System gehaltenen Anteile im Fall von steuerpflichtigen 
Vorgängen gelten, welche durch eine angenommene Veräusserung 
entstehen. Anteilsinhaber sollten daher, wie bereits oben empfohlen, 
in diesem Zusammenhang ihre eigene Steuerberatung in Anspruch 
nehmen). Die Gesellschaft muss daher auf solchen Zahlungen 
keine irischen Steuern einbehalten, unabhängig davon, ob diese 
von Anteilsinhabern gehalten werden, welche in Irland ansässig 
sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben oder ein nicht in 
Irland ansässiger Anteilsinhaber die relevante Erklärung abgegeben 
hat. Jedoch können Anteilsinhaber, die in Irland ansässig sind bzw. 
dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder Anteilsinhaber, die 
nicht in Irland ansässig sind oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, deren Anteile aber einer Niederlassung oder Vertretung in 
Irland zugerechnet werden, bezüglich einer Ausschüttung auf ihre 
bzw. einer Einlösung, Rücknahme oder Übertragung ihrer Anteile in 
Irland steuerpflichtig sein.

Soweit Anteile zum Zeitpunkt des Steuerereignisses nicht in 
einem anerkannten Clearing‑System gehalten werden (und 
vorbehaltlich der Erläuterungen im vorstehenden Absatz bezüglich 
der Entstehung eines steuerpflichtigen Vorgangs aufgrund einer 
angenommenen Veräusserung) entstehen durch ein Steuerereignis 
folgende steuerliche Konsequenzen:

Anteilsinhaber,	die	weder	in	Irland	ansässig	sind	noch	
dort	ihren	gewöhnlichem	Aufenthalt	haben
Die Gesellschaft muss bei Eintritt des steuerpflichtigen Vorgangs 
keine Steuerabzüge vornehmen, falls (a) der Anteilsinhaber weder in 
Irland ansässig noch gewöhnlich ansässig ist, (b) der Anteilsinhaber 
zum oder um den Zeitpunkt, an dem der Anteilsinhaber die 
Zeichnung der Anteile beantragt oder diese erworben hat, eine 
relevante Erklärung abgegeben hat und (c) die Gesellschaft über 
keinerlei Informationen verfügt, aus denen man auf angemessene 
Weise schliessen könnte, dass die in der Erklärung enthaltenen 
Angaben in wesentlichen Punkten nicht mehr richtig sind. Wenn 
weder eine relevante Erklärung vorliegt (die zeitnah bereitgestellt 
wird) noch die Gesellschaft äquivalente Massnahmen getroffen 
und wahrgenommen hat (siehe nachstehenden Abschnitt 
„Äquivalente Massnahmen“), entsteht der Gesellschaft bei Eintritt 
eines steuerpflichtigen Vorgangs eine Steuerschuld ungeachtet 
der Tatsache, dass der Anleger weder in Irland ansässig ist noch 
in Irland seinen gewöhnlichem Aufenthalt hat. Der angemessene 
Steuerbetrag wird wie nachfolgend beschrieben abgezogen.

Soweit ein Anteilsinhaber als Vermittler für andere Personen tätig 
ist, die in Irland weder ansässig noch gewöhnlich ansässig sind, 
muss von Seiten der Gesellschaft kein Steuerabzug bei Eintritt eines 
steuerpflichtigen Vorgangs vorgenommen werden, vorausgesetzt, 
dass entweder (i) die Gesellschaft äquivalente Massnahmen 
getroffen und wahrgenommen oder (ii) der Vermittler eine relevante 
Erklärung abgegeben hat, dass er im Namen dieser Personen 
handelt und die Gesellschaft über keinerlei Informationen verfügt, 
aus denen man auf angemessene Weise schliessen könnte, dass 
die in der Erklärung enthaltenen Angaben in wesentlichen Punkten 
nicht mehr richtig sind.

Anteilsinhaber, die in Irland weder ansässig noch gewöhnlich 
ansässig sind, sind, wenn entweder (i) die Gesellschaft äquivalente 
Massnahmen getroffen und wahrgenommen hat oder (ii) derlei 
Anteilsinhaber eine relevante Erklärung abgegeben haben, im 
Hinblick auf Erträge aus ihren Anteilen bzw. auf Gewinne aus der 
Veräusserung ihrer Anteile in Irland nicht steuerpflichtig, sofern 
die Gesellschaft über keinerlei Informationen verfügt, aus denen 
man auf angemessene Weise schliessen könnte, dass die in der 
Erklärung enthaltenen Angaben in wesentlichen Punkten nicht mehr 
richtig sind. Handelt es sich bei dem Anteilsinhaber jedoch um eine 
in Irland nicht ansässige Gesellschaft, die Anteile direkt oder indirekt 
über eine irische Zweigstelle oder Niederlassung hält, so ist diese 
Gesellschaft im Hinblick auf Erträge aus ihren Anteilen bzw. auf 
Gewinne aus der Veräusserung ihrer Anteile in Irland steuerpflichtig.

Sofern Steuern von der Gesellschaft auf der Grundlage einbehalten 
werden, dass vom Anteilsinhaber keine relevante Erklärung 
eingereicht wurde, ist nach irischem Recht eine Steuerrückerstattung 
nur für Unternehmen vorgesehen, die der irischen Körperschaftsteuer 
unterliegen, sowie für bestimmte geschäftsunfähige Personen und 
unter bestimmten begrenzten Umständen.

Anteilsinhaber,	die	in	Irland	ansässig	sind	oder	dort	
ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben
Sofern es sich bei dem Anteilsinhaber nicht um einen steuerbefreiten 
irischen Anleger handelt, der diesbezüglich eine relevante Erklärung 
abgegeben hat, und der Gesellschaft keinerlei Informationen 
vorliegen, die auf angemessene Weise darauf schliessen lassen, 
dass die in der Erklärung enthaltenen Angaben in wesentlichen 
Punkten nicht mehr richtig sind, oder sofern die Anteile nicht 
vom Courts Service (Gerichtsdienst) erworben wurden, bringt die 
Gesellschaft von jeder Ausschüttung an einen Anteilsinhaber, der 
in Irland ansässig oder dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
die Steuer zum Satz von 41% in Abzug (25%, wenn es sich beim 
Anteilsinhaber um eine Kapitalgesellschaft handelt, die eine relevante 
Erklärung vorgelegt hat) (sofern die Ausschüttungen jährlich 
oder in kürzeren Zeitabständen erfolgen). Des Weiteren bringt 
die Gesellschaft bei allen anderen Ausschüttungen oder Erträgen 
im Zusammenhang mit der Einlösung, Rücknahme, Stornierung 
oder Übertragung von Anteilen durch einen Anteilsinhaber, der 
eine in Irland ansässige Person ist oder dort seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat (bei dem es sich jedoch nicht um einen steuerbefreiten 
irischen Anleger handelt, der eine relevante Erklärung abgegeben 
hat), den Steuersatz von 41% zum Abzug (25%, wenn es sich 
beim Anteilsinhaber um eine Kapitalgesellschaft handelt, die eine 
relevante Erklärung vorgelegt hat).

Der Finance Act 2006 hat Regeln (die anschliessend durch den 
Finance Act 2008 geändert wurden) zur automatischen Exit‑Tax 
hinsichtlich der Anteile an der Gesellschaft eingeführt, welche 
von Anteilsinhabern, die in Irland ansässig sind oder dort ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, am Ende der betreffenden Periode 
gehalten werden. Bei solchen Anteilsinhabern (juristische und 
natürliche Personen) wird angenommen, dass sie am Ende der 
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betreffenden Steuerperiode die Anteile verkaufen. Diese werden 
sodann mit dem Steuersatz von 41% (25%, wenn es sich beim 
Anteilsinhaber um eine Kapitalgesellschaft handelt, die eine relevante 
Erklärung vorgelegt hat) auf den angenommenen Gewinn besteuert 
(ohne Anrechnung des Steuerabzugs zur Berücksichtigung des 
Lebenshaltungsindexes), der auf dem gestiegenen Wert der Anteile 
seit dem Kauf (falls anwendbar) oder der letzten belasteten Exit‑Tax 
basiert, wobei das Spätere von beiden massgebend ist.

Um zu berechnen, ob weitere Steuern bei einem nachfolgenden 
steuerpflichtigen Vorgang anfallen (ausser steuerpflichtige Vorgänge, 
welche aus dem Ablauf der vorangegangenen Steuerperiode bzw. 
jährlich oder öfter geleisteten Zahlungen entstehen), wird der vorab 
angenommene Verkauf anfänglich ignoriert und die jeweilige Steuer 
wie üblich berechnet. Nach Berechnung dieser Steuer wird darauf 
für bereits bezahlte Steuern infolge der vorab angenommenen 
Veräusserung unverzüglich eine Gutschrift erteilt. Falls die bei 
einem nachfolgenden steuerpflichtigen Vorgang anfallende Steuer 
höher ausfällt als bei der vorab angenommenen Veräusserung, 
muss die Gesellschaft die Differenz abziehen. Falls die bei einem 
nachfolgenden steuerpflichtigen Vorgang anfallende Steuer geringer 
ausfällt als bei der vorab angenommenen Veräusserung, erstattet 
die Gesellschaft dem Anteilsinhaber die Differenz (vorbehaltlich des 
nachstehenden Absatzes „15%‑Schwelle“).

10%‑Schwelle
Die Gesellschaft muss keine Steuer (“Exit‑Tax”) hinsichtlich der 
angenommenen Veräusserung einbehalten, wenn der Wert der 
steuerpflichtigen Anteile an der Gesellschaft (oder dem Fonds als 
Umbrella‑Struktur) (d.h. derjenigen Anteile des Anteilsinhabers 
an der Gesellschaft, die nicht dem Veranlagungsverfahren 
unterliegen), weniger als 10% des Werts der gesamten Anteile an 
der Gesellschaft (oder am Fonds) beträgt und die Gesellschaft 
sich entschieden hat, bestimmte Einzelheiten hinsichtlich jedes 
betroffenen Anteilsinhabers (der „betroffene Anteilsinhaber“) den 
Finanzbehörden für jedes Jahr zu melden, für das die Mindestgrenze 
gilt. In einer derartigen Situation liegt die Verpflichtung zur 
Abrechnung der Steuer auf Kapitalerträge aus einer angenommenen 
Veräusserung im Verantwortungsbereich des Anteilsinhabers auf 
Selbstveranlagungsbasis („Selbstveranlager“), im Gegensatz zur 
Gesellschaft oder ihren Fonds (oder ihrer Dienstleister). Es wird 
davon ausgegangen, dass die Gesellschaft die Option zur Meldung 
gewählt hat, wenn sie die betroffenen Anteilsinhaber schriftlich 
darüber unterrichtet hat, dass sie die erforderliche Meldung 
vornehmen wird.

15%‑Schwelle
Falls, wie zuvor angegeben, die bei einem nachfolgenden 
steuerpflichtigen Vorgang anfallende Steuer geringer ist als 
beim vorangegangen steuerpflichtigen Vorgang (z.B. aufgrund 
nachfolgender Verluste auf tatsächliche Veräusserungen), erstattet 
die Gesellschaft den überschüssigen Betrag an den Anteilsinhaber. 
Wenn jedoch unmittelbar vor dem nachfolgenden steuerpflichtigen 
Vorgang der Wert der steuerpflichtigen Anteile an der Gesellschaft 
(oder dem Fonds als einer Umbrella‑Struktur) 15% des Werts der 
gesamten Anteile nicht übersteigt, kann die Gesellschaft wählen, 
die überschüssige Steuer direkt von der Finanzbehörde an den 
Anteilsinhaber auszuzahlen. Man geht davon aus, dass die 
Gesellschaft die Option zur Meldung gewählt hat, wenn sie den 
betroffenen Anteilsinhaber schriftlich darüber unterrichtet hat, dass 
allfällige Rückzahlungen auf Antrag des Anteilsinhabers direkt durch 
die Finanzbehörde erfolgen.

Sonstiges
Zur Vermeidung mehrfacher angenommener Veräusserungen für 
mehrere Anteile kann nach § 739D(5B) von der Gesellschaft die 
unwiderrufliche Wahl getroffen werden, die von ihr gehaltenen 
Anteile zum 30. Juni oder 31. Dezember jedes Jahres vor Eintritt 
der angenommenen Veräusserung zu bewerten. Wiewohl die 
Gesetzgebung hier nicht eindeutig ist, herrscht die Meinung vor, es 
sei beabsichtigt, dem Fonds die Gruppierung von Anteilen in Pakete 
von sechs Monaten zu erlauben und dadurch die Berechnung der 
Exit‑Tax einfacher zu gestalten, um zu vermeiden, dass Bewertungen 
zu unterschiedlichen Terminen während des Jahres durchgeführt 
werden müssen, was eine hohe administrative Belastung darstellen 
würden.

Die Irish Revenue Commissioners haben Richtlinien für 
Investmentunternehmen herausgegeben, in denen die praktischen 
Aspekte des Umgangs mit den oben genannten Berechnungen/
Zielen behandelt werden.

Anteilsinhaber (je nach ihrer eigenen persönlichen Steuersituation), 
die in Irland ansässige Personen sind oder dort ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, können weiter verpflichtet sein, Steuern oder 
weitere Steuern auf Ausschüttungen oder Erträge aus der Einlösung, 
Rücknahme, Stornierung, Übertragung oder angenommenen 
Veräusserung von Anteilen zu bezahlen. Alternativ können sie 
berechtigt sein, die gesamte oder einen Teil der von der Gesellschaft 
abgezogene(n) Steuer aus dem Eintritt eines steuerbaren Vorgangs 
zurückzufordern.

Äquivalente	Massnahmen
Der Finance Act 2010 („Act“) hat Massnahmen eingeführt, die 
allgemein als äquivalente Massnahmen bezeichnet werden und die 
die Vorschriften hinsichtlich der relevanten Erklärungen ergänzen. 
Vor Verabschiedung des Act wurde die Position vertreten, dass für 
eine Investmentgesellschaft in Bezug auf steuerpflichtige Vorgänge 
im Hinblick auf einen Anteilsinhaber, der zum Datum des Eintritts 
des steuerpflichtigen Vorgangs in Irland weder ansässig war, noch 
seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hatte, keine Steuerschuld 
entsteht, sofern eine relevante Erklärung abgegeben wurde und die 
Investmentgesellschaft nicht im Besitz von Informationen war, die 
angemessen darauf schliessen lassen, dass die darin enthaltenen 
Informationen nicht länger richtig sind. Lag keine relevante 
Erklärung vor, wurde unterstellt, dass der Anleger eine in Irland 
ansässige Person war bzw. dort ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort 
hatte. Der Act beinhaltet jedoch Vorschriften, die die vorstehende 
Befreiung in Bezug auf Anteilsinhaber erlauben, welche in Irland 
weder ansässig sind noch dort ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort 
haben, wenn die Investmentgesellschaft gegenüber diesen Anlegern 
nicht aktiv vermarktet wird und von der Investmentgesellschaft die 
entsprechenden äquivalenten Massnahmen angewendet werden, 
um zu gewährleisten, dass diese Anteilsinhaber in Irland weder 
ansässig sind, noch dort ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, 
und die Investmentgesellschaft diesbezüglich eine Genehmigung 
von den Revenue Commissioners erhalten hat.

Personal	Portfolio	Investment	Undertaking
Der Finance Act 2007 hat Bestimmungen betreffend die Besteuerung 
von in Irland ansässigen Personen oder Personen mit gewöhnlichem 
Aufenthalt in Irland eingeführt, die Anteile an Investmentunternehmen 
halten. Diese Bestimmungen führten das Konzept einer Personal 
Portfolio Investment Undertaking („PPIU“) ein. Im Wesentlichen 
wird eine Investmentgesellschaft bezogen auf einen bestimmten 
Anleger als PPIU angesehen, wenn der Anleger die Auswahl der 
Vermögenswerte, welche von der Investmentgesellschaft gehalten 
werden, entweder direkt oder durch Personen, die in seinem Namen 
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handeln oder mit ihm verbunden sind, ganz oder teilweise beeinflussen 
kann. Abhängig von der individuellen Situation des einzelnen Anlegers 
kann eine Investmentgesellschaft für einige, keine oder alle Anleger 
als PPIU angesehen werden, d.h. sie wird nur hinsichtlich derjenigen 
Anleger als PPIU angesehen, welche die Auswahl „beeinflussen“ 
können. Jeglicher Gewinn, der durch einen steuerpflichtigen Vorgang 
bei einer Investmentgesellschaft entsteht, die in Bezug auf eine Person 
am oder nach dem 20. Februar 2007 als PPIU angesehen wird, wird 
mit einem Satz von 60% besteuert. Spezifische Ausnahmen gelangen 
zur Anwendung, wo das investierte Vermögen öffentlich vermarktet 
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde oder wo durch die 
Investmentgesellschaft in Nichtanlagevermögen investiert wurde. 
Bei Anlagen in Grundstücken oder nicht‑kotierten Anteilen, die ihren 
Wert aus Grundstücken ableiten, können weitere Beschränkungen 
notwendig werden.

Kapitalerwerbsteuer
Die Veräusserung von Anteilen kann der irischen Schenkung‑ oder 
Erbschaftsteuer (Kapitalerwerbsteuer) unterliegen. Sofern die 
Gesellschaft unter die Definition eines Anlageorganismus (gemäss 
Section 739B des Taxes Act) fällt, unterliegt die Verfügung eines Anteils 
durch einen Anteilsinhaber jedoch keiner Kapitalerwerbsteuer, wenn 
(a) zum Zeitpunkt der Schenkung oder der Erbschaft der Beschenkte 
oder der Erbe weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in Irland hat, (b) zum Zeitpunkt der Verfügung der 
Anteilsinhaber, der über die Anteile verfügt („Verfügender“), weder 
in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland 
hat, und (c) die Anteile zum Zeitpunkt der Schenkung oder Erbschaft 
und am Bewertungsstichtag in der Schenkung oder der Erbschaft 
enthalten sind.

In Bezug auf den irischen Steuerwohnsitz für die Kapitalerwerbsteuer 
kommen spezielle Regelungen für nicht in Irland ansässige 
Personen zur Anwendung. Ein nicht in Irland ansässiger 
Schenkungsempfänger oder Verfügender wird am massgeblichen 
Datum nicht als in Irland Ansässiger oder Person mit gewöhnlichem 
Aufenthalt betrachtet, sofern nicht:

(i) diese Person während fünf aufeinander folgenden Jahren der 
Steuerveranlagung unmittelbar vor dem Veranlagungsjahr, 
in welches das Datum fällt, in Irland ansässig war; und

(ii) diese Person an diesem Datum entweder in Irland ansässig 
ist oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.

Berichterstattung
Gemäß Section 891C des Taxes Act und der Return of Values 
(Investment Undertakings) Regulations von 2013 ist die Gesellschaft 
verpflichtet, den Irish Revenue Commissioners jährlich gewisse 
Informationen über die von den Anlegern gehaltenen Anteile 
zu melden. Die meldepflichtigen Informationen beinhalten den 
Namen, die Anschrift und, sofern aktenkundig, das Geburtsdatum 
des Anteilsinhabers sowie den Wert der vom Anteilsinhaber 
gehaltenen Anteile. Bei Anteilen, die ab dem 1. Januar 2014 
erworben wurden, gehören zu den meldepflichtigen Informationen 
auch die Steueridentifikationsnummer des Anteilsinhabers (das 
heißt eine irische Steueridentifikationsnummer oder Umsatzsteuer‑
Identifikationsnummer oder im Falle einer natürlichen Person 
ihre PPS‑Nummer) oder in Ermangelung einer Steuernummer 
ein Zeichen, dass ihr Nichtvorliegen anzeigt. Für die folgenden 
Anteilsinhaber müssen keine Informationen gemeldet werden:

• Steuerbefreite irische Anleger (im Sinne der vorstehenden 
Definition)

• Anteilsinhaber, die weder in Irland ansässig sind noch dort 
ihren gewöhnlichem Aufenthalt haben, (vorausgesetzt, dass 
eine relevante Erklärung vorliegt)

• Anteilsinhaber, deren Anteile in einem anerkannten 
Clearingsystem gehalten werden

Besteuerung	im	Vereinigten	Königreich
Wir	 möchten	 Anleger	 im	 Vereinigten	 Königreich	 auf	 die	
folgenden	 Bestimmungen	 der	 Steuergesetzgebung	 im	
Vereinigten	 Königreich	 hinweisen.	 Diese	 Anmerkungen	 sind	
lediglich	 allgemeiner	 Natur,	 erheben	 nicht	 den	 Anspruch,	
sämtliche	steuerliche	Überlegungen	vollständig	wiederzugeben,	
und	stellen	keine	Rechts‑	oder	Steuerberatung	dar.	Sie	beziehen	
sich	 auf	 komplexe	 Gebiete	 des	 Steuerrechts	 und	 basieren	
auf	 dem	 derzeitigen	 britischen	 Recht	 und	 der	 Praxis	 der	 HM	
Revenue	 &	 Customs	 (britische	 Finanz‑	 und	 Zollbehörde	 –	
„HRMC“)	und	unterliegen	Änderungen.	Künftige	Anleger	sollten	
bei	 ihren	 jeweiligen	 Beratern	 fachlichen	 Rat	 für	 die	 jeweils	
geltenden	steuerlichen	Bestimmungen	im	Hinblick	auf	den	Kauf,	
den	 Erwerb,	 den	 Besitz,	 den	 Umtausch	 und	 den	 Verkauf	 von	
Anteilen	sowie	der	diesbezüglichen	Verfügung	und	den	Erhalt	
von	Ausschüttungen	einholen.

Die	Gesellschaft
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte die Geschäfte der 
Gesellschaft dergestalt verwalten und führen, dass diese aus 
britischer steuerlicher Sicht nicht als im Vereinigten Königreich 
ansässig gilt. Unter diesen Umständen unterliegt die Gesellschaft 
nicht der Besteuerung von Erträgen und Kursgewinnen durch 
das Vereinigte Königreich, (abgesehen von der Quellensteuer auf 
Zins‑ und andere Erträge der Gesellschaft, welche ihren Ursprung 
im Vereinigten Königreich haben), vorausgesetzt, dass alle 
Handelstransaktionen der Gesellschaft im Vereinigten Königreich 
über einen Broker oder Anlageberater ausgeführt werden, der seine 
Aktivitäten oder seinen Sitz nicht nur im Vereinigten Königreich hat 
und so eine „ständige Betriebsstätte“ oder einen „UK‑Vertreter“ 
nach den Steuerregelungen im Vereinigten Königreich begründet. 
Die Gewinne aus britischen Handelsaktivitäten sollten nicht der 
britischen Steuer zugerechnet werden, vorausgesetzt, dass die 
Gesellschaft und der Anlageverwalter die Voraussetzungen für 
eine gesetzliche Befreiung als Makler oder für eine gesetzliche 
Befreiung gemäss UK Corporation Tax Act 2010, die so genannte 
„Anlageverwalterbefreiung“, erfüllen. Verwaltungsrat und 
Anlageverwalter beabsichtigen, die jeweiligen Geschäfte der 
Gesellschaft des Anlageverwalters (zusammen mit einem etwaigen 
Co‑Investment‑Manager oder beauftragten Anlageverwalter) so 
abzuwickeln, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Jedoch kann 
nicht garantiert werden, dass die notwendigen Bedingungen zur 
Einhaltung dieser Voraussetzungen zu jedem Zeitpunkt ausreichend 
sind.

Anteilsinhaber
Dividenden oder andere Ertragsausschüttungen mit 
Einkunftscharakter auf Anteile von Anteilsinhabern, die im 
Vereinigten Königreich ansässig sind oder dort Geschäfte über 
eine Niederlassung oder Vertretung tätigen („Gebietsansässige im 
Vereinigten Königreich“), unterliegen unter gewissen Umständen der 
britischen Einkommensteuer, wenn die Dividenden ausgeschüttet, in 
weitere Anteile angelegt oder thesauriert werden. Dies gilt auch für 
Ertragsausschüttungen auf Anteile mit Ertragsausschüttung II (und 
umfasst auch Ausschüttungen aus realisierten oder unrealisierten 
Gewinnen und/oder Kapital). Anteilsinhaber, bei denen es sich 
um natürliche Personen handelt, die für Steuerzwecke nicht im 
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Vereinigten Königreich domiziliert sind oder als domiziliert gelten (und 
die gegebenenfalls für das Steuerjahr, in dem diese Kapitalgewinne 
vereinnahmt werden, die überwiesenen ausländischen Einkünfte 
als Bemessungsgrundlage gewählt haben), sind in der Regel 
im Vereinigten Königreich hinsichtlich dieser Kapitalgewinne je 
nach ihren persönlichen Umständen nur insofern steuerpflichtig, 
wie jene in das Vereinigte Königreich überwiesen werden. Die 
vorstehenden Regelungen sind komplex. Deshalb sollten Anleger 
eine unabhängige Steuerberatung in Anspruch nehmen.

Anleger, bei denen es sich um im Vereinigten Königreich ansässige 
Unternehmen handelt, sind in der Regel von der Besteuerung der 
Dividenden befreit (dies gilt auch für Dividenden, die im Hinblick 
auf Anteile mit Ertragsausschüttung II ausgezahlt werden). Dies 
hängt jedoch von ihren Umständen und von der Erfüllung gewisser 
Bedingungen ab.

Anleger sollten jedoch beachten, dass im Rahmen des Corporation 
Tax Act 2009 in Bezug auf Dividenden von Offshore‑Fonds, die im 
Wesentlichen in verzinslichen Vermögenswerten investiert sind (sie 
halten meist mehr als 60% ihres Vermögens in verzinslichen oder 
wirtschaftlich ähnlichen Vermögenswerten) Ausschüttungen oder 
den ausgewiesenen Gewinn übersteigende Erträge als Bezahlung 
jährlicher Zinsen und nicht als Dividende betrachtet werden, weshalb 
die Steuersätze, die für im Vereinigten Königreich ansässige Anleger 
gelten, denen für Zinsen entsprechen. Unter diesen Umständen 
werden Anleger, bei denen es sich um Unternehmen mit Sitz 
im Vereinigten Königreich handelt, normalerweise nicht von der 
dividendenbezogenen Befreiung profitieren. Diese Regelungen sind 
komplex, und Anlegern wird empfohlen, ihren eigenen Steuerberater 
zu konsultieren.

Wird die Verteilung des Einkommens erstmalig für Anteile 
mit Ertragsausschüttung und/oder Ertragsausschüttung II 
durchgeführt, die innerhalb einer Ausschüttungsperiode erworben 
werden, gilt der den Ertragsausgleich repräsentierende Anteil 
am Kaufpreis in der Regel als Kapitalertrag. Dieser Betrag wird 
dann von den Erwerbskosten der Anteile bei der Berechnung der 
Veräusserungsgewinne aus nachfolgenden Verfügungen über diese 
Anteile abgezogen. Bei Anteilen ohne Ertragsausschüttung bildet der 
Gesamtbetrag der Erwerbskosten für die Anteile die massgebliche 
Basis für die Berechnung der Veräusserungsgewinne. Allerdings 
kommt für diesen Ausschüttungsbetrag, der bei diesen Anteilen 
ohne Ertragsausschüttung wiederangelegt wird (einschliesslich 
Beträge im Rahmen des Ertragsausgleichs), erst ab dem Zeitpunkt 
der Wiederanlage eine Indexierung in Frage.

Zurzeit ist vorgesehen, dass die Geschäfte einer jeden Klasse oder 
Serie von Anteilen der Gesellschaft – mit Ausnahme des GAM 
Star Alpha Spectrum und der nicht‑britischen RFS‑Anteile der 
jeweiligen Fonds – so geführt werden, dass sie die Anerkennung 
als „Meldefonds“ jeweils gemäss den Offshore Funds (Tax) 
Regulations 2009 (die „Regelungen“) bei der HMRC beantragen 
und aufrechterhalten können.

Durch diese Anerkennung finden die weiter unten beschriebenen 
Bestimmungen für Offshore‑Fonds keine Anwendung auf den 
Verkauf, den Umtausch und die Rücknahme der von Anlegern 
gehaltenen Anteile, die ausschliesslich in den Rechnungsperioden 
gehalten werden, für welche die Anerkennung gilt. Stattdessen 
unterliegen alle Gewinne aus einem solchen Verkauf, Umtausch 
und einer solchen Rücknahme von Anteilen der im Vereinigten 
Königreich gebietsansässigen Anleger in der Regel der Steuer auf 
Veräusserungsgewinne.

Im Rahmen der Verordnungen muss ein „Meldefonds“ jedem 
britischen Anleger in die betreffenden Anteilsklassen für jede 

Berichtsperiode einen Bericht über den Gewinn der Anteilsklasse 
für diese Berichtsperiode vorlegen, der der Kapitalbeteiligung 
des Anlegers zurechenbar ist (ganz gleich, ob dieser Gewinn 
ausgeschüttet worden ist oder nicht), und dieser ausgewiesene 
Gewinn wird als zusätzliche Ausschüttung der Anteilsklasse an 
den Anleger behandelt. Ein im Vereinigten Königreich ansässiger 
Anleger der betreffenden Anteilsklasse wird daher (vorbehaltlich 
seiner jeweiligen Steuerposition) wahrscheinlich der britischen 
Besteuerung dieses ausgewiesenen Gewinns unterliegen, so als ob 
dieser ausgewiesene Gewinn eine Ausschüttung auf seine Anteile 
wäre, ganz gleich, ob diese nun tatsächlich erfolgt ist. Im Hinblick auf 
Anteile mit Ertragsausschüttung II sollten die Anleger beachten, dass 
die an die Anleger vorgenommenen Dividendenzahlungen und/oder 
Ertragsausschüttungen den ausgewiesenen Gewinn übertreffen 
können, da die Möglichkeit besteht, dass Ausschüttungen aus 
realisierten oder unrealisierten Gewinnen oder Kapital vorgenommen 
werden. Die Gesellschaft wird am oder vor dem 31. Dezember im 
Einklang mit dem Regelwerk für Meldefonds für jeden Meldefonds 
auf der Website www.gam.com einen Bericht in Bezug auf jeden 
vorherigen Berichtszeitraum zum 30. Juni für Anleger im Vereinigten 
Königreich bereitstellen, die an einem Meldefonds beteiligt sind. 
Wenn ein Anleger keinen Zugang zu diesem Bericht im Internet hat, 
kann er auf Antrag auch von der Verwaltungsgesellschaft bezogen 
werden. Im Hinblick auf Anteile mit Ertragsausschüttung II stellt die 
Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage auch Informationen über das 
Verhältnis zwischen den an die Anleger geleisteten Zahlungen zur 
Verfügung, aus denen das Verhältnis zwischen (i) Ertrag und (ii) 
realisierten und unrealisierten Gewinnen abzüglich der realisierten 
und unrealisierten Verluste und / oder dem Kapital hervorgeht.

Hinsichtlich der Anteile, die dem Regelwerk für Meldefonds 
unterliegen, sollten Gebietsansässige im Vereinigten Königreich 
beachten, dass der Teil der Erlöse aus einer Veräußerung, einem 
Verkauf (an die Verwaltungsgesellschaft) oder einer Rücknahme 
von Anteilen, der die zugeflossenen Einkünfte umfasst (d. h. die 
„Ausgleichszahlungen“, wie im Umtausch‑ oder Rücknahmeauftrag 
ausgeführt), im Vereinigten Königreich in der Regel der Steuer auf 
Veräußerungsgewinne unterliegt, obwohl diese Behandlung nicht 
in allen Fällen zutreffen muss (zum Beispiel bestehen für Nicht‑
Meldefonds gesonderte Vorschriften). Das genannte Regelwerk 
ist komplexer Natur, und Anlegern wird geraten, ihre eigenen 
Steuerberater hinzuziehen.

Obwohl Obwohl sich der Verwaltungsrat um eine solche 
Bescheinigung als „Meldefonds“ und deren Aufrechterhaltung 
bemühen wird, kann nicht garantiert werden, dass er sie erhält oder 
dass sie nach dem Erhalt auch für zukünftige Rechnungsperioden 
der Gesellschaft oder der betreffenden Anteilsklassen ausgestellt 
werden wird.

In dem Fall, in dem eine Anteilsklasse der Gesellschaft 
die Bescheinigung als „Meldefonds“ nicht für die gesamte 
abzudeckende Periode oder generell keine derartige Bescheinigung 
erhält, haben im Vereinigten Königreich Gebietsansässige, die 
bei Veräusserung, Umtausch oder Rücknahme der Anteile einen 
Gewinn erzielen, einen „Offshore‑Ertrag“ erzielt. Dieser Offshore‑
Ertrag wird wie ein Kapitalertrag behandelt und ist vom Anleger 
als einkommensteuerpflichtiger Betrag anzugeben (der sich bei 
Unternehmen ohne Inflationsausgleich errechnet). Die Folgen 
dieser Behandlung hängen im Einzelnen von der individuellen 
Steuersituation eines Anteilsinhabers ab.

Der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen 
Teilfonds wird grundsätzlich als steuerpflichtige Veräusserung 
in Verbindung mit einem nachfolgenden Erwerb von Anteilen 
behandelt. Nach Section 103F des Taxation of Chargeable Gains 
Act von 1992, dem britischen Kapitalertragsteuergesetz von 1992, 
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findet dies in der Regel keine Anwendung, wenn Anleger Anteile 
mit Ertragsausschüttung in Anteile ohne Ertragsausschüttung 
desselben Fonds oder umgekehrt umtauschen. Wenn Anleger 
jedoch Anteile zwischen Anteilsklassen eines Fonds umtauschen, 
kann für britische Steuerzwecke nach Regulations 36A und 37 ein 
Offshore‑Ertrag entstehen, wenn die ursprüngliche Anteilsklasse 
nicht zu allen relevanten Zeitpunkten eine Bescheinigung als 
„Meldefonds“ besass, während die neue Anteilsklasse über eine 
Bescheinigung als „Meldefonds“ von der HMRC verfügte.

Anteilsinhaber, bei denen es sich um natürliche Personen handelt 
und, die für Steuerzwecke nicht im Vereinigten Königreich domiziliert 
sind oder als domiziliert gelten (und die gegebenenfalls für das 
Steuerjahr, in dem diese Kapitalgewinne vereinnahmt werden, die 
überwiesenen ausländischen Einkünfte als Bemessungsgrundlage 
gewählt haben), sind in der Regel im Vereinigten Königreich 
hinsichtlich dieser Kapitalgewinne je nach ihren persönlichen 
Umständen nur insofern steuerpflichtig, wie jene in das Vereinigte 
Königreich überwiesen werden.

Das Regelwerk ist komplexer Natur, und Anlegern wird geraten, ihre 
eigenen Steuerberater hinzuziehen.

Anteilsinhaber, bei denen es sich um natürliche Personen mit 
steuerlichem Wohnsitz im Vereinigten Königreich handelt, werden 
auf die Bestimmungen der Sections 714 bis 751 des britischen 
Income Tax Act von 2007 verwiesen. Hierbei handelt es sich um 
Vorschriften, mit denen verhindert werden soll, dass mithilfe von 
Geschäften, bei denen einkommensteuerpflichtige Erträge an 
Personen (oder Unternehmen) im Ausland übertragen werden, 
Einkommensteuern im Vereinigten Königreich umgangen werden. 
Durch diese Vorschriften sind diese Personen mit den nicht 
ausgeschütteten Erträgen und Gewinnen der Gesellschaft auf 
jährlicher Basis steuerpflichtig. Da jeder Fonds beabsichtigt, im 
Wesentlichen sein gesamtes Einkommen auszuschütten, wird nicht 
erwartet, dass diese Vorschriften für Anteilsinhaber mit Wohnsitz im 
Vereinigten Königreich wesentliche Auswirkungen haben werden. 
Die gesetzlichen Bestimmungen zielen nicht auf die Besteuerung 
von Veräusserungsgewinnen ab.

Anteilsinhaber, bei denen es sich um natürliche Personen mit 
steuerlichem Wohnsitz im Vereinigten Königreich handelt, werden 
ferner auf die Bestimmungen in Section 13 des britischen Taxation 
of Chargeable Gains Act von 1992 verwiesen („Section 13“). Sollte 
ein Anteilsinhaber zu einem Zeitpunkt, zu dem der Gesellschaft 
ein Ertrag zugeht und die Gesellschaft selbst zugleich von einer 
hinreichend geringen Anzahl an Personen kontrolliert wird, nach 
Section 13 für die Zwecke der britischen Steuer ein „Teilhaber“ (dazu 
gehören auch die Anteilinhaber) sein, könnten die Bestimmungen in 
Section 13 dazu führen, dass dieser Anteilsinhaber für die Zwecke 
der britischen Steuer so behandelt wird, als wäre ein Teil des 
Ertrags, der der Gesellschaft zugeht, ihm selbst zugegangen. Einem 
Anteilsinhaber würde jedoch nach Section 13 keine Verbindlichkeit 
entstehen, wenn der Gesamtanteil am Ertrag, der dieser Personen 
und verbundenen Personen zugeordnet wird, ein Viertel des Ertrags 
nicht übersteigt.

Der CTA 2009 legt die britischen Regelungen für die Besteuerung 
der meisten Unternehmens‑schuldverschreibungen fest (das 
„Loan Relationships Regime“). Das Loan Relationships Regime 
kann für eine Person Anwendung finden, welche der britischen 
Körperschaftsteuer unterliegt und erhebliche Beteiligungen an 
einem Offshore‑Fonds im Sinne der relevanten Bestimmungen der 
CTA 2009 hält. Diese Anteile stellen wahrscheinlich eine wesentliche 
Beteiligung an einem Offshore‑Fonds dar. Wenn während einer 
Berichtsperiode, in der ein Anleger eine wesentliche Beteiligung 
hält, der betreffende Fonds den „non‑qualifying investment test“ 

nicht besteht, wird die wesentliche Beteiligung des Anlegers für 
die Berichtsperiode so behandelt, als wären es Rechte im Rahmen 
einer Gläubigerbeziehung für die Zwecke des Loan Relationships 
Regime.

Ein Fonds hat den „non‑qualifying investment test“ nicht 
bestanden, wenn der Marktwert seiner „qualifying investments“ 
zu einem beliebigen Zeitpunkt 60% des Marktwerts aller seiner 
Anlagen übersteigt. Zu den „qualifying investments“ zählen 
verzinsliche Bareinlagen, Wertpapiere oder Schuldinstrumente 
bzw. gewisse Derivatkontrakte sowie Anlagen in Unit Trusts, 
offene Investmentgesellschaften oder Offshore‑Fonds, welche 
wiederum ihrerseits zu keinem Zeitpunkt den „non‑qualifying 
investment test“ bestehen. Wenn der betreffende Fonds den 
„non‑qualifying investment test“ nicht besteht, werden die Anteile 
für körperschaftsteuerrechtliche Zwecke so behandelt, als 
wären sie Teil eines Loan Relationship Regimes. Als Folge davon 
können sämtliche Erträge (einschliesslich Gewinne, Verluste 
und Wechselkursgewinne und ‑verluste) aus den Anteilen dieses 
Fonds mit Bezug auf die Berichtsperiode jedes Anlegers aus dem 
Geschäftskundensektor, während der der Test nicht bestanden 
worden ist, abhängig von den jeweiligen Umständen dieses Anlegers 
auf einer „Fair‑Value‑Rechnungslegungsbasis“ als realisierter Ertrag 
oder Verlust besteuert oder befreit werden. Dementsprechend 
kann eine Anleger aus dem Geschäftskundensektor abhängig von 
seinen jeweiligen Umständen mit der Körperschaftssteuer auf den 
unrealisierten Wertanstieg seiner gehaltenen Anteile belastet werden 
(und gleichermassen eine Befreiung von der Körperschaftssteuer 
für einen realisierten Wertverlust seiner gehaltenen Anteile erhalten). 
Diese Regelungen sind komplex, und Anlegern wird empfohlen, ihre 
eigenen Steuerberater zu konsultieren.

Wenn die Gesellschaft für die Zwecke der britischen Steuer von 
Personen kontrolliert wird (gleich ob von Gesellschaften, natürliche 
Personen oder sonstige), die für diese Zwecke im Vereinigten 
Königreich ansässig sind, oder von zwei Personen kontrolliert wird, 
von denen eine für diese Zwecke im Vereinigten Königreich ansässig 
ist und mindestens über 40 % der Anteile, Rechte und Befugnisse 
besitzt, durch die die zwei Personen zusammen die Kontrolle über 
die Gesellschaft ausüben und die andere mindestens 40 %, aber 
nicht mehr als 55 % dieser der Anteile, Rechte und Befugnisse 
besitzt, ist der Fonds für die Zwecke von Part 9A des United 
Kingdom Taxation (International and Other Provisions) Act von 2010 
eine „beherrschte ausländische Gesellschaft“ (controlled foreign 
company, CFC). Sofern ein im Vereinigten Königreich ansässiges 
Unternehmen entweder allein oder zusammen mit Personen, die 
für die Zwecke der britischen Steuer verbunden sind oder in einem 
Verhältnis mit ihr stehen, eine Beteiligung von 25 % oder mehr an 
den „steuerpflichtigen Gewinnen“ einer beherrschten ausländischen 
Gesellschaft hat, kann das im Vereinigten Königreich ansässige 
Unternehmen der Besteuerung im Vereinigten Königreich in Bezug 
auf seinen Beteiligungsanteil an diesen „steuerpflichtigen Gewinnen“ 
unterliegen. Die „steuerpflichtigen Gewinne“ einer „beherrschten 
ausländischen Gesellschaft“ werden unter Anwendung eines 
„Gateway‑Test“ berechnet, wobei nur diejenigen Gewinne der 
beherrschten ausländischen Gesellschaft, die verschiedene 
gesetzliche „Gateways“ passieren können, „steuerpflichtige 
Gewinne“ darstellen, die gewisse besondere Befreiungen geniessen 
und in keinem Fall ihre Kapitalgewinne umfassen. Anteilsinhabern, 
bei denen es um im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen 
handelt, sollte daher bewusst sein, dass sie in einigen Fällen im 
Vereinigten Königreich steuerpflichtig sind, und zwar in Bezug auf 
einen Betrag, der auf den nicht ausgeschütteten Gewinnen des 
Fonds beruht.
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Bei Anteilsinhabern, bei denen es sich um natürliche Personen handelt 
und die für Steuerzwecke nicht im Vereinigten Königreich domiziliert 
sind oder als domiziliert gelten, unterliegen unter bestimmten 
Umständen nur die in das Vereinigte Königreich überwiesenen 
Beträge einigen der vorstehend beschriebenen steuerlichen 
Belastungen. Das genannte Regelwerk ist komplexer Natur, und 
Anlegern wird geraten, ihre eigenen Steuerberater hinzuziehen.

Stempelsteuer
Die folgenden Bemerkungen geben eine Orientierungshilfe 
hinsichtlich der allgemeinen Stempelsteuer und SDRT‑Position 
und betreffen nicht die „Marktmacher“, Broker, Händler, 
Vermittler und sonstigen Personen in Zusammenhang mit den 
Verwahrungsvereinbarungen oder Clearanceleistungen, für die 
besondere Vorschriften gelten.

Die Ausgabe von Anteilen unterliegt im Vereinigten Königreich weder 
der Stempelsteuer noch der SDRT. Stempelsteuer ist zahlbar auf 
alle Urkunden, die im Vereinigten Königreich zur Anteilsübertragung 
ausgefertigt oder in bestimmten Fällen dorthin gebracht wird (zum 
Satz von 0,50 Prozent vom Wert der Übertragung, gegebenenfalls 
aufgerundet auf die nächsten £5). Sofern die Anteile nicht in einem 
im Vereinigten Königreich geführten Register des Fonds eingetragen 
sind, unterliegt die Vereinbarung, die Anteile zu übertragen, nicht 
der britischen SDRT.

FATCA
Der „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA) enthält 
Bestimmungen über die Einhaltung von Steuervorschriften für 
Nicht‑US‑Finanzkonten und ist Teil des US‑amerikanischen „Hiring 
Incentives to Restore Employment Act 2010“. Dabei handelt es 
sich um von der USA erlassene Bestimmungen, die umfassende 
Meldepflichten vorsehen, um somit sicherzustellen, dass spezielle 
US‑Personen mit finanziellen Vermögenswerten im Ausland 
den ordnungsgemässen Steuersatz entrichten. Im Rahmen von 
FATCA wird eine Quellensteuer von bis zu 30% eingeführt, die auf 
bestimmte US‑basierte Erträge (einschliesslich Dividenden und 
Zinsen) erhoben wird sowie auf Brutto‑Erlöse aus dem Verkauf oder 
der Veräusserung von Vermögenswerten, die US‑basierte Zins‑ oder 
Dividendenerträge generieren können, die an ein ausländisches 
Kreditinstitut (Foreign Financial Institution – FFI) entrichtet 
werden, es sei denn, das FFI schliesst mit der US‑amerikanischen 
Steuerbehörde IRS („Internal Revenue Service“) eine entsprechende 
Vereinbarung („FFI‑Vereinbarung“) beziehungsweise hat seinen 
Sitz in einem Land, mit dem ein zwischenstaatliches Abkommen 
besteht (siehe unten). Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich das 
FFI, bestimmte Informationen über US‑Anleger direkt an die US‑
amerikanische Steuerbehörde weiterzugeben und im Falle nicht 
kooperationswilliger Anleger eine Quellensteuer aufzuerlegen. Im 
Sinne von FATCA fällt die Gesellschaft unter die Definition eines FFI.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Zielsetzung von FATCA in 
der Durchsetzung der Meldepflichten besteht (und nicht nur in der 
Erhebung von Quellensteuern) und angesichts der Schwierigkeiten, 
die in manchen Ländern im Hinblick auf die Einhaltung von FATCA 
durch FFI entstehen können, setzen die USA bei der Einführung 
von FATCA auf die zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Zu diesem 
Zweck haben die irische und die US‑amerikanische Regierung 
am 21. Dezember 2012 ein zwischenstaatliches Abkommen 
(Intergovernmental Agreement – „Irish IGA“) geschlossen, 
und das Finanzgesetz von 2013 (Finance Act 2013) wurde mit 
einer Bestimmung für die Umsetzung des zwischenstaatlichen 
Abkommens versehen. Diese gestattet es der irischen Steuerbehörde, 
Verordnungen hinsichtlich der Registrierungs‑ und Meldepflichten zu 
erlassen, die mit dem Abkommen einhergehen. Diesbezüglich gab 

die irische Steuerbehörde (in Verbindung mit dem Finanzminsterium) 
die Regulations – S.I. No. 292 von 2014 heraus, die am 1. Juli 
2014 in Kraft traten. Am 1. Oktober 2014 wurden von den irischen 
Steuerbehörden Supporting Guidance Notes (Ergänzende Leitlinien) 
veröffentlicht (die anlassbezogen aktualisiert werden).

Das zwischenstaatliche Abkommen zielt darauf ab, irischen FFI 
die Einhaltung der FATCA‑Vorschriften zu erleichtern, indem es 
den Compliance‑Prozess vereinfacht und das Quellensteuerrisiko 
minimiert. Gemäss dem „Irish IGA“ stellen alle irischen FFI (es sei 
denn, sie wurden von den FATCA‑Vorschriften befreit) der irischen 
Steuerbehörde einmal jährlich Informationen über relevante US‑
Anleger zur Verfügung. Die irische Steuerbehörde gibt diese Daten 
dann direkt an die IRS weiter (bis zum 30. September des folgenden 
Jahres), ohne dass das FFI eine FFI‑Vereinbarung mit der IRS 
schliessen muss. Trotzdem müssen sich die FFI generell bei der IRS 
registrieren, um eine Global Intermediary Identification Number, die 
so genannte GIIN, zu erhalten.

Gemäss dem Irish IGA sind die FFI wohl generell nicht verpflichtet, 
die Quellensteuer in Höhe von 30% anzuwenden. Wenn die Anlagen 
der Gesellschaft infolge der FATCA‑Bestimmungen mit einer US‑
Quellensteuer belegt werden, kann der Verwaltungsrat Massnahmen 
im Hinblick auf die Anlage eines Anlegers in der Gesellschaft 
ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Quellensteuer von jenem 
Anleger entrichtet wird, der diese verursacht hat, indem er nicht die 
notwendigen Informationen eingereicht hat oder kein teilnehmendes 
FFI geworden ist.

Gemeinsamer	Meldestandard	(CRS)
Am 14. Juli 2014 veröffentlichte die OECD den Standard für den 
automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (den 
„Standard“), der den gemeinsamen Meldestandard (Common 
Reporting Standard, „CRS“) beinhaltet. Die nachfolgende Einführung 
der mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden über den automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten und der Richtlinie 2014/107/EU des Rates (zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU) bietet den internationalen 
Rahmen für die Umsetzung der gemeinsamen Meldestandards 
durch die teilnehmenden Staaten. In diesem Zusammenhang wurde 
der gemeinsame Meldestandard durch Aufnahme der betreffenden 
Bestimmungen in den Finance Act von 2014 und 2015 und den Erlass 
von Regulation S.I Nr. 583 von 2015 in irisches Recht umgesetzt.

Wesentliches Ziel des gemeinsamen Meldestandard ist der jährliche 
automatische Austausch gewisser Informationen über Finanzkonten 
zwischen den zuständigen Steuerbehörden der teilnehmenden 
Staaten.

Der gemeinsame Meldestandard orientiert sich weitgehend an dem 
zwischenstaatlichen Ansatz, der bei der Umsetzung von FATCA zur 
Anwendung kam, und daher gibt es wesentliche Übereinstimmungen 
zwischen den beiden Meldeverfahren. Während FATCA im 
Wesentlichen aber nur die Meldung bestimmter Informationen über 
spezielle US‑Personen an die US‑Steuerbehörde IRS verlangt, haben 
die gemeinsamen Meldestandards (CRS) einen wesentlich grösseren 
Geltungsbereich, da vielfältige Staaten an dem System teilnehmen.

Allgemein gesprochen, verlangt der gemeinsame Meldestandard 
von den irischen Finanzinstituten, die in einem anderen 
teilnehmenden Staat ansässigen Kontoinhaber zu identifizieren und 
jährlich bestimmte Informationen über diese Kontoinhaber an die 
Irish Revenue Commissioners zu melden (die diese Informationen 
wiederum an die betreffende Steuerbehörde im Ansässigkeitsstaat 
des Kontoinhabers weiterleitet). Beachten Sie bitte in diesem 
Zusammenhang, dass die Gesellschaft für die Zwecke des 
gemeinsamen Meldestandards als irisches Finanzinstitut gilt.
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Nähere Informationen über sich aus dem gemeinsamen 
Meldestandard ergebenden Anforderungen an die Gesellschaft 
finden sich nachstehend im Abschnitt „Kundeninformationsanzeige“.

Kundeninformationsanzeige
Die Gesellschaft plant die Ergreifung aller erforderlichen 
Massnahmen, um den Pflichten nachzukommen, die sich aus (i) 
dem Standard und insbesondere dem gemeinsamen Meldestandard 
oder (ii) den Bestimmungen des irischen Rechts ergeben, das aus 
dem Standard oder einem internationalen Gesetz zur Umsetzung 
des Standard hervorgeht (zur Einbeziehung der mehrseitigen 
Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den 
automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten 
und der Richtlinie 2014/107/EU des Rates (zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU)), um die Einhaltung bzw. vorgesehene 
Einhaltung des Standards und des darin enthaltenen gemeinsamen 
Meldestandards ab dem 1. Januar 2016 zu gewährleisten.

Die Gesellschaft ist nach Section 891F und Section 891G des Taxes 
Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung und 
den demgemäss erlassenen Verordnungen verpflichtet, gewisse 
Informationen über die steuerliche Gestaltung jedes Anteilsinhabers 
zu erfassen.

Unter bestimmten Umständen kann die Gesellschaft gesetzlich 
verpflichtet sein, diese und andere Finanzinformationen über die 
Beteiligung eines Anteilsinhabers an der Gesellschaft den Irish 
Revenue Commissioners mitzuteilen. Insofern das Konto als 
meldepflichtiges Konto identifiziert wurde, werden die Irish Revenue 
Commissioners diese Informationen über das meldepflichtige Konto 
wiederum mit dem Wohnsitzland der meldepflichtigen Personen 
austauschen.

Insbesondere werden die folgenden Informationen über ein 
meldepflichtiges Konto von der Gesellschaft von der Gesellschaft an 
die Irish Revenue Commissioners gemeldet:

 – Name, Anschrift, Ansässigkeitsstaat, Steueridentifikation‑
snummer und Geburtsdatum und ‑ort (bei natürlichen Personen) 
jeder meldepflichtigen Person, die Inhaber des Kontos ist, sowie 
bei einem Rechtsträger, die Kontoinhaber ist, und für die nach 
Anwendung der Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
nach den gemeinsamen Meldestandard eine oder mehrere 
beherrschende Personen ermittelt wurden, die meldepflichtige 
Personen sind, Name, Anschrift, Ansässigkeitsstaat und 
Steueridentifikationsnummer des Rechtsträgers sowie Name, 
Anschrift, Ansässigkeitsstaat, Steueridentifikationsnummer und 
Geburtsdatum und ‑ort jeder meldepflichtigen Person;

 – Kontonummer (oder funktionale Entsprechung, wenn keine 
Kontonummer vorhanden);

 – Kontosaldo oder ‑wert zum Ende des betreffenden Kalenderjahrs 
oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, wenn 
das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums 
aufgelöst wurde, die Auflösung des Kontos;

 – Gesamtbruttoerlöse, die während des Kalenderjahrs oder eines 
anderen geeigneten Meldezeitraums auf das Konto eingezahlt 
oder dem Kontoinhaber gutgeschrieben wurden und für die 
das meldende Finanzinstitut Schuldner ist, einschliesslich 
der Gesamthöhe aller Rücknahmebeträge, die während des 
Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums 
an den Kontoinhaber geleistet wurden;

 – die Währung, auf die die Beträge lauten.

Zu beachten ist, dass es unter gewissen beschränkten Umständen 
nicht notwendig ist, die Steueridentifikationsnummer und das 
Geburtsdatum und den Geburtsort einer meldepflichtigen Person zu 
melden.

Zusätzlich um Vorstehenden haben die Irish Revenue 
Commissioners und die Irish Data Protection Commissioner 
bestätigt, dass die irischen Finanzinstitute, zum Beispiel die 
Gesellschaft, eine „umfassendere Herangehensweise“ an die 
gemeinsamen Meldestandards übernehmen können. Dies erlaubt 
es der Gesellschaft, von allen nicht‑irischen Anteilsinhabern Daten 
über das Wohnsitzland und die Steueridentifikationsnummer zu 
erfassen. Die Gesellschaft kann diese Daten an die Irish Revenue 
Commissioners senden, die festlegen, ob das Herkunftsland ein 
teilnehmender Staat für die Zwecke des gemeinsamen Standards 
ist, und, falls ja, mit ihm Daten austauschen. Sie werden alle Daten 
für nicht‑teilnehmende Staaten löschen.

Die Irish Revenue Commissioners und die Irish Data Protection 
Commissioner haben bestätigt, dass die umfassendere 
Herangehensweise für einen festgesetzten Zeitraum von 2‑3 
Jahren durchgeführt werden kann, bis die endgültige Liste der am 
gemeinsamen Meldestandard teilnehmenden Staaten vorliegt.

Anteilsinhaber finden weitere Informationen über die 
Steuererklärungspflichten der Gesellschaft auf der Website der 
Irish Revenue Commissioners unter
http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html
und Informationen über den gemeinsamen Meldestandard unter 
dem folgenden Link:
http://www.oecd.org/tax/automatic‑exchange/.

Sofern in diesem Absatz nicht anders definiert, haben alle 
vorstehenden grossgeschriebenen Begriffe dieselbe Bedeutung wie 
im Standard bzw. in der EU‑Richtlinie 2014/107/EU des Rates.

Mit	besonderen	Besteuerungsvorschriften	in	
anderen	Ländern	verbundene	Risiken
Die Gesellschaft kann für einige oder alle Fonds in Ländern 
wie Deutschland, Österreich und der Schweiz einschlägige 
steuerrelevante Angaben bereitstellen. Steuerliche Informationen 
für Frankreich werden nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
Wenngleich die Gesellschaft rechtlich nicht verpflichtet ist, solche 
Angaben zur Verfügung zu stellen, werden diese von der Gesellschaft 
bereitgestellten Angaben basierend auf den zum Zeitpunkt der 
Auskunft bekannten Informationen und Vorschriften berechnet. Die 
Gesellschaft garantiert nicht, dass diese Angaben keinen Änderungen 
aufgrund neuer Vorschriften oder Auslegungen durch die jeweiligen 
Steuerbehörden in den relevanten Rechtsordnungen unterliegen.

Des Weiteren muss die Gesellschaft den relevanten Steuerbehörden 
eventuell auf Verlangen Unterlagen vorlegen, damit diese 
beispielsweise zur Verifizierung der Richtigkeit der veröffentlichten 
steuerrelevanten Angaben herangezogen werden können. Da die 
Grundlage, auf der solche Zahlen berechnet werden, verschiedene 
Auslegungen zulässt, kann nicht gewährleistet werden, dass 
die relevanten Steuerbehörden die Berechnungsmethode der 
Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht akzeptieren werden. Wenn 
sich herausstellt, dass die relevanten Steuerbehörden nicht mit der 
Berechnungsmethode der Gesellschaft einverstanden sind, werden 
alle Korrekturen als Faustregel keine rückwirkenden Auswirkungen 
haben und sich nur während des laufenden Steuerjahres auswirken.
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Fragen	zum	Employee	Retirement	Income	Security	Act	
(ERISA)
Die Gesellschaft kann nach ihrem freien Ermessen Zeichnungen 
von Personen sowie Übertragungen an Personen ablehnen (und 
gegebenenfalls die Anteilsrückgabe von ihnen verlangen), wenn 
diese Personen die genannten Transaktionen im Rahmen eines 
leistungsorientierten Pensionsplans tätigen möchten. In diesem 
Zusammenhang steht „leistungsorientierter Pensionsplan“ für 
(i) jeden „leistungsorientierten Pensionsplan für Mitarbeiter“ gemäss 
Section 3(3) des US Employee Retirement Income Security Act von 
1974 in seiner jeweils geltenden Fassung („ERISA“), der unter die 
Bestimmungen von Teil 4 Kapitel I ERISA fällt, (ii) jeden Pensionsplan 
für die Belegschaft, Keogh‑Plan oder anderen in Section 4975(e)(1) 
des US Internal Revenue Code von 1986 in seiner jeweils geltenden 
Fassung („IRC“) aufgeführten Plan, (iii) eine Einrichtung, deren 
zugrunde liegende Anlagen „Planvermögen“ beinhalten, indem 
mindestens 25% der Aktienbeteiligungen dieser Körperschaft in einem 
der unter (i) oder (ii) beschriebenen Pläne gehalten werden; oder (iv) 
jede andere Einrichtung (wie getrennte oder allgemeine Konten einer 
Versicherungsgesellschaft, ein Konzern oder ein Common Trust), 
deren zugrunde liegende Anlagen „Planvermögen“ beinhalten, 
indem sie Investitionen aus den unter (i) oder (ii) beschriebenen 
Plänen enthält. Sollten Anleger im Rahmen eines leistungsorientierten 
Pensionsplans mehr als 25% einer Anteilsklasse halten, gilt 
das Vermögen der Gesellschaft gemäss ERISA als „Planvermögen“, 
was sich nachteilig auf die Gesellschaft und ihre Anteilsinhaber 
auswirken könnte.
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Anhang	V
Techniken	und	Instrumente	zur	effizienten	
Portfolioverwaltung
Techniken und Instrumente wie Derivatkontrakte, Wertpapiere per 
Erscheinen und per Termin, Repogeschäfte, inverse Repogeschäfte, 
Aktienleihgeschäfte und Partizipationsanleihen können zur 
effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, wenn die 
Techniken und Instrumente folgende Ziele haben:

(i) Absicherung/Hedging (d.h. Risikominderung) und/oder

(ii) Performancesteigerung (d.h. Kostenreduzierung, Erwirtschaf‑
tung zusätzlicher Kapital‑ und Ertragsströme mit einem 
Risikoniveau, das mit dem Risikoprofil des betreffenden 
Fonds und den Risikostreuungsvorschriften in den 
Verordnungen von 2011 usw. im Einklang steht).

Voraussetzung hierfür ist, dass solche Techniken und Instrumente 
nicht zu einer Abweichung des Fonds von seinen Anlagezielen 
führen oder im Vergleich zur im Prospekt offengelegten allgemeine 
Risikostrategie mit wesentlichen zusätzlichen Risiken verbunden 
sind und dass ihre Risiken vom Risikomanagementprozess der 
Gesellschaft in angemessener Weise erfasst werden.

Derivatkontrakte
Ein Fonds kann in einem anerkannten Markt und im Freiverkehr 
gehandelte derivative Instrumente zu Anlagezwecken einsetzen, 
aber auch wie vorstehendend erläutert für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements, um zum Beispiel das 
Gesamtrisiko seiner Anlagen abzusichern oder zu mindern und/oder 
das Zins‑ und Währungsrisiko zu steuern.Die Fähigkeit eines Fonds, 
diese Strategien einzusetzen, kann durch Marktbedingungen, 
aufsichtsbehördliche Beschränkungen und steuerliche 
Erwägungen begrenzt sein. Zudem dürfen diese Strategien nur in 
Übereinstimmung mit den Anlagezielen des Fonds verfolgt werden.

Bitte beachten Sie hierzu die Abschnitte 6.1 bis 6.4 unter „Einleitung 
– Anlagebeschränkungen“ in diesem Prospekt bezüglich der 
Anforderungen der Zentralbank in Fällen, in denen derivative 
Finanzinstrumente verwendet werden.

Sicherheiten, die ein Fonds gemäß den Bedingungen eines 
derivativen Finanzinstruments entgegennimmt, müssen 
jederzeit die Anforderungen erfüllen, die in Anhang V unter 
„Repogeschäfte, inverse Repogeschäfte und Aktienleihgeschäfte“ 
dargelegt sind, unabhängig davon, ob das derivative 
Instrument zu Anlagezwecken oder die Zwecke eines effizienten 
Portfoliomanagements eingesetzt wird.

Aus dem Einsatz von Derivatkontrakten zur effizienten 
Portfolioverwaltung können sich für einen Fonds die im Abschnitt 
„Einleitung – Risikofaktoren“ genannten Risiken ergeben.

Repogeschäfte,	inverse	Repogeschäfte	und	
Aktienleihgeschäfte
Im	 Rahmen	 dieses	 Abschnitts	 bezieht	 sich	 „relevante	
Institutionen“	 auf	 die	 in	 Abschnitt	 2.7	 der	 „Einleitung	 –	
Anlagebeschränkungen“	 in	 diesem	 Prospekt	 angeführten	
Kreditinstitute.

1. Repogeschäfte und inverse Repogeschäfte 
(„Repo‑Verträge“) und Aktienleihgeschäfte dürfen nur 
im Einklang mit üblichen Marktpraktiken abgeschlossen 
werden.

2. Sicherheiten, die im Rahmen eines Repo‑Vertrags oder 
Aktienleihgeschäfts erlangt werden, müssen jederzeit die 
folgenden Kriterien erfüllen:

(i) Liquidität: Alle entgegengenommenen Sicherheiten, 
die keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein 
und zu einem transparenten Preis auf einem 
geregelten Markt oder innerhalb eines multilateralen 
Handelssystems gehandelt werden, sodass sie 
kurzfristig zu einem Preis veräussert werden können, 
der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten 
Bewertung liegt. Die entgegengenommenen 
Sicherheiten sollten ausserdem die Bestimmungen 
in Vorschrift 74 der Verordnungen von 2011 erfüllen.

(ii) Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten 
sollten mindestens auf Tagesbasis bewertet 
werden. Vermögenswerte, die eine hohe 
Preisvolatilität aufweisen, sollten nur als Sicherheit 
akzeptiert werden, wenn geeignete konservative 
Bewertungsabschläge (Haircuts) vorgenommen 
werden. Angesichts der erforderlichen liquiden 
Natur der Sicherheiten nutzt die Gesellschaft zur 
Bewertung unbarer Sicherheiten den Marktwert, 
und für Sicherheiten, deren Wert unter die 
vorgeschriebene Deckungsquote fällt, besteht eine 
tägliche Nachschusspflicht.

(iii) Kreditqualität der Emittenten: Entgegengenommene 
Sicherheiten sollten eine hohe Bonität aufweisen. 
Die Verwaltungsgesellschaft stellt Folgendes sicher:

(a) sofern der Emittent ein Kreditrating einer 
Ratingagentur besitzt, die von der ESMA 
zugelassen und beaufsichtigt wird, wird 
dieses Rating von der Verwaltungsgesell‑
schaft im Rahmen des Kreditbewertung‑
sprozesses berücksichtigt, und (b) sofern 
ein Emittent von der in (i) genannten 
Ratingagentur unter die zwei höchsten 
kurzfristigen Kreditratings abgestuft wird, 
führt dies unverzüglich zur Durchführung 
einer neuen Kreditbewertung des Emittenten 
durch die Verwaltungsgesellschaft.

(iv) Korrelation: Entgegengenommene Sicherheiten 
sollten von einem Rechtsträger ausgegeben 
werden, der vom Kontrahenten unabhängig ist 
und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der 
Entwicklung des Kontrahenten aufweist.

(v) Diversifizierung (Anlagekonzentration): Die Sicher‑
heiten sollten in Bezug auf Länder, Märkte und 
Emittenten hinreichend diversifiziert sein, wobei das 
sich aus einem bestimmten Emittenten ergebende 
Risiko 20% des Nettoinventarwerts eines Fonds 
nicht übersteigt. Wenn ein Fonds unterschiedliche 
Kontrahenten hat, sollten die verschiedenen 
Sicherheitenkörbe aggregiert werden, um die 
20%‑Grenze für das Risiko aus einem einzelnen 
Emittenten zu berechnen. Abweichend von 
den vorstehenden Diversifizierungspflichten ist 
es möglich, dass ein Fonds in vollem Umfang 
durch verschiedene übertragbare Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente besichert ist, die 
von den EU‑Mitgliedstaaten, mindestens einer 
ihrer Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
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oder den im Absatz 2.12 des Abschnitts 
„Anlagebeschränkungen“ des Prospekts genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen 
Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat 
angehört, begeben oder garantiert werden, 
vorausgesetzt, dass der Fonds Wertpapiere von 
mindestens sechs verschiedenen Emissionen 
erhält, wobei die Wertpapiere einer Emission nicht 
mehr als 30% seine Nettoinventarwerts ausmachen.

(vi) Sofortige Verfügbarkeit: Der Fonds sollte die 
Möglichkeit haben, entgegengenommenen 
Sicherheiten jederzeit ohne Bezugnahme auf 
den Kontrahenten oder dessen Genehmigung 
vollständig zu verwertet.

3. In Fällen von Rechtsübertragungen sollten die 
entgegengenommenen Sicherheiten von der 
Verwahrstelle verwahrt werden. Für andere Arten von 
Sicherheitsvereinbarungen können die Sicherheiten von 
einem Dritten verwahrt werden, der einer Aufsicht unterliegt 
und mit dem Sicherheitengeber in keinerlei Verbindung 
steht.

4. Unbare Sicherheiten können weder veräussert, verpfändet 
noch neu angelegt werden.

5. Barsicherheiten

 Barmittel dürfen ausschliesslich in die folgenden Instrumente 
angelegt werden:

(i) Einlagen bei relevanten Institutionen;

(ii) Staatsanleihen hoher Bonität;

(iii) inverse Repogeschäfte, sofern die Transaktionen 
mit Kreditinstituten durchgeführt werden, die der 
Aufsicht durch die Zentralbank unterliegen, und der 
OGAW den Barbetrag jederzeit in voller Höhe und 
verzinst zurückfordern kann;

(iv) kurzfristige Geldmarktfonds im Sinne der Guidelines 
on a Common Definition of European Money Market 
Funds der CESR;.

 Im Einklang mit Abschnitt 2(iv) der OGAW‑Verordnungen 
der Zentralbank sollten investierte Barsicherheiten 
gemäss den für nichtbare Sicherheiten geltenden 
Diversifizierungsvorschriften diversifiziert angelegt 
werden. Investierte Barsicherheiten dürfen nicht bei dem 
Kontrahenten oder einem seiner verbundenen Unternehmen 
als Einlagen platziert werden.

6. Ein Fonds, der für mindestens 30% seiner Vermögenswerte 
Sicherheiten entgegennimmt, sollte über eine angemessene 
Stressteststrategie verfügen, um sicherzustellen, dass 
sowohl unter normalen als auch unter aussergewöhnlichen 
Liquiditätsbedingungen regelmässig Stresstests 
durchgeführt werden, damit der OGAW das mit der 
Sicherheit verbundene Liquiditätsrisiko bewerten kann. 
Die Strategie für Liquiditätsstresstests sollte mindestens 
Vorgaben zu folgenden Aspekten beinhalten:

a.) das Konzept für die Stresstest‑Szenarioanalyse, 
einschliesslich der Kalibrierungs‑, Zertifizierungs‑ 
und Sensitivitätsanalyse,

b.) empirischer Ansatz für die Folgenabschätzung, 
einschliesslich Backtesting von Liquiditätsrisiko‑
schätzungen,

c.) Berichtshäufigkeit und Meldegrenzen/
Verlusttoleranzschwelle(n),

d.) Massnahmen zur Eindämmung von Verlusten, 
einschliesslich Haircut‑Strategie und Gap‑ Risiko‑ 
Schutz.

7. Jeder Fonds sollte über eine eindeutige Haircut‑Strategie 
verfügen, die auf alle als Sicherheiten entgegengenommenen 
Arten von Vermögenswerten abgestimmt ist. Bei der 
Erarbeitung der Haircut‑Strategie sollte ein Fonds 
die Eigenschaften der Vermögenswerte, z. B. die 
Kreditwürdigkeit oder die Preisvolatilität, und die Ergebnisse 
der gemäss dem vorstehenden Absatz durchgeführten 
Stresstests berücksichtigen. Diese Strategie ist zu 
dokumentieren und dient der Rechtfertigung der Anwendung 
eines bestimmten Bewertungsabschlags bzw. des Verzichts 
auf die Anwendung eines Bewertungsabschlags auf eine 
bestimmte Art von Vermögenswerten.

8. Unbeschadet der vorstehenden Absätze über Sicherheiten 
ausser Bargeld und Barsicherheiten kann es einem 
Fonds erlaubt sein, Repogeschäfte zu tätigen, in deren 
Rahmen durch die Reinvestition von Sicherheiten eine 
zusätzliche Hebelwirkung entsteht. In diesem Fall muss das 
Repogeschäft bei der Ermittlung des Gesamtrisikos gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank berücksichtigt werden. 
Das entstandene Gesamtrisiko muss dem Gesamtrisiko 
hinzugefügt werden, dass sich aus dem Einsatz von 
Derivaten ergibt, und die Summe beider darf 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Sofern 
die Sicherheiten in Finanzwerte reinvestiert werden, die 
eine Rendite über der risikolosen Rendite bieten, muss der 
OGAW bei der Berechnung des Gesamtrisikos folgende 
Beträge berücksichtigen:

(i) den erhaltenen Betrag, wenn es sich um 
Barsicherheiten handelt;

(ii) den Marktwert des betreffenden Instruments, wenn 
es sich um unbare Sicherheiten handelt.

9. Der Kontrahent eines Repogeschäfts oder eines 
Aktienleihgeschäfts ist Gegenstand einer geeigneten 
internen Kreditbewertung der Verwaltungsgesellschaft, 
die externen Kreditratings, die behördliche Aufsicht, das 
Herkunftsland und die Rechtsform der Kontrahenten, 
das Branchen‑ und das Konzentrationsrisiko sowie 
andere Erwägungen umfasst. Sofern der Kontrahent (a) 
ein Kreditrating einer Ratingagentur besitzt, die von der 
ESMA zugelassen und beaufsichtigt wird, wird dieses 
Rating von der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des 
Kreditbewertungsprozesses berücksichtigt, und (b) sofern 
ein Kontrahent von der im Unterabsatz (a) genannten 
Ratingagentur unter A‑2 oder ein vergleichbares Kreditrating 
abgestuft wird, führt dies unverzüglich zur Durchführung 
einer neuen Kreditbewertung des Kontrahenten durch die 
Verwaltungsgesellschaft

10. Ein Fonds muss das Recht haben, das Aktienleihgeschäft 
jederzeit zu kündigen und zu verlangen, dass die verliehenen 
Wertpapiere ganz oder teilweise zurückgegeben werden.
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11. Ein Fonds, der ein inverses Repogeschäft vereinbart, muss 
dafür sorgen, dass er jederzeit den vollen Geldbetrag 
zurückfordern oder das inverse Repogeschäft entweder in 
aufgelaufener Gesamthöhe oder auf Basis des Marktwerts 
beenden kann. Kann der Geldbetrag jederzeit zum Marktwert 
zurückgefordert werden, sollte der Marktwert des inversen 
Repogeschäfts zur Berechnung des Nettoinventarwerts des 
Fonds herangezogen werden.

12. Ein Fonds, der ein Repogeschäft vereinbart, sollte 
dafür sorgen, dass er jederzeit die dem Repogeschäft 
unterliegenden Wertpapiere zurückfordern oder das 
vereinbarte Repogeschäft beenden kann.

13. Repokontrakte oder Aktienleihgeschäfte stellen keine 
Darlehen oder Leihgeschäfte im Sinne der Ziffern 103 und 
111 der Verordnungen von 2011 dar.

Kosten in Verbindung mit dem Einsatz von Repokontrakten und 
Aktienleihverträgen zur effizienten Portfolioverwaltung

Alle Erträge, die sich aus den Repogeschäften, inversen 
Repogeschäften,und Aktienleihgeschäften eines Fonds ergeben, 
fliessen abzüglich direkter und indirekter operationeller Kosten an 
den jeweiligen Fonds. Die Rechtsträger, an die diese direkten und 
indirekten operationellen Kosten und Gebühren gezahlt werden, 
werden im Jahresabschluss der Gesellschaft genannt. Zu ihnen 
gehören unter anderen die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle 
oder die mit der Verwahrstelle verbundenen Unternehmen. Näheres 
über Geschäfte mit nahestehenden Personen findet sich im 
vorstehenden Abschnitt „Interessenkonflikte“.

Bei der Auswahl der Kontrahenten dieser Vereinbarungen wird 
der Anlageverwalter unter anderem in Erwägung ziehen, ob diese 
Kosten und Gebühren zu handelsüblichen Sätzen anfallen.

Auswirkungen des Einsatzes von Repokontrakten und 
Aktienleihverträgen zur effizienten Portfolioverwaltung

Wenn ein Fonds ein Repogeschäft vereinbart, in dessen Rahmen 
er einem Kontrahenten Wertpapiere verkauft, entstehen ihm aus 
seiner Beteiligung an diesem Geschäft Finanzierungskosten, die 
an den betreffende Kontrahenten gezahlt werden. Legt der Fonds 
die Barerlöse aus dem Geschäft an, um diese Kosten zu decken, 
sollte die Anlage in risikofreien Vermögenswerten erfolgen und der 
betreffende Fonds kein zusätzliches Marktrisiko übernehmen.

Infolge inverser Repogeschäfte erzeugt der Fonds weder ein 
Gesamtrisiko noch kommt es zur Übernahme eines zusätzlichen 
Marktrisikos.

Wenn ein Fonds im Rahmen eines Aktienleihgeschäfts 
Barsicherheiten entgegennimmt, die in risikofreien Vermögenswerten 
angelegt werden, wird er kein zusätzliches Marktrisiko übernehmen.

Der Einsatz der vorstehend beschriebenen Techniken kann für 
den Fonds mit den im Abschnitt „Einleitung – Risikofaktoren – 
Kontrahentenrisiko“ genannten Risiken behaftet sein.

Arten von Vermögenswerten, die für Repogeschäfte und 
Aktienleihgeschäfte verwendet werden können

Sofern nicht anderweitig in der entsprechenden Ergänzung 
angegeben, werden jene Arten von Vermögenswerten für 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwendet, die im Einklang mit 
der Anlagepolitik des entsprechenden Fonds stehen.

Partizipationsanleihen
Jeder Fonds kann Partizipationsanleihen für die Zwecke einer 
effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern es sich bei diesen 
Partizipationsanleihen um übertragbare Wertpapiere handelt. Dem 
zufolge unterliegen diese Partizipationsanleihen den auf übertragbare 
Wertpapiere anwendbaren Anlagebeschränkungen, die im Abschnitt 
„Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben sind, und 
insbesondere jedoch der Anlagebeschränkung, der zufolge nicht 
mehr als insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in 
nicht‑börsenkotierte übertragbare Wertpapiere angelegt werden 
dürfen. Bei Partizipationsanleihen handelt es sich um eine Form 
der mittelfristigen Schuldverschreibung, die von einer Maklerfirma 
oder einem anderen Kontrahenten begeben wird. Er bietet dem 
Käufer (i) eine Short‑Position in einem einzelnen Aktienwert, einem 
Aktienkorb oder einem Aktienindex, bzw. (ii) ein Engagement in 
die relative Performance dieser Art von Vermögenswerten mit dem 
Vorteil der Kapitalabsicherung über den gesamten Anlagezeitraum. 
Partizipationsanleihen werden im Allgemeinen im Freiverkehr 
gehandelt. Allerdings wird bei Partizipationsanleihen der grösste Teil 
der Investition eines Anlegers über den gesamten Anlagezeitraum 
garantiert, während im Fall eines Leerverkaufs oder eines Pairs Trade 
der Anleger möglicherweise einem Verlustrisiko in unbegrenzter 
Höhe unterliegt. Hinzu kommt, dass Partizipationsanleihen 
ohne Kapitalgarantie strukturiert sein können. In einem solchen 
Fall ist das Verlustrisiko des Anlegers auf den Kaufpreis der 
Partizipationsanleihen beschränkt.

In der Regel haben Partizipationsanleihen eine Laufzeit von zehn 
bis fünfzehn Jahren, einen Nennwert von EUR 1.000 („Nennwert“) 
und einen Coupon auf Basis des aktuellen Euribor (gewöhnlich 
zum Satz des 1‑Monats‑Euribor mit einem Abschlag, der mit dem 
Emittenten zu vereinbaren ist). Partizipationsanleihen können von 
einem Käufer täglich gegen Bargeld umgetauscht werden, wobei 
der Wert dem wirtschaftlichen Wert der Anlageposition entspricht, 
die in den Partizipationsanleihen eingebettet ist (wird im Weiteren 
als „Parität“ bezeichnet). Partizipationsanleihen können jederzeit 
vom Emittenten per schriftlicher Mitteilung an den Käufer gekündigt 
werden, wobei der höhere der folgenden Werte zu bezahlen ist: (i) die 
Parität oder (ii) der Barwert des Nennwerts der Partizipationsanleihen. 
Bei Fälligkeit werden Partizipationsanleihen mit der Parität oder 
dem aktuellen Nennwert abgelöst. Der Käufer erhält bei Fälligkeit 
keinesfalls weniger als den Nennwert (sofern die Partizipationsanleihe 
mit einer Kapitalgarantie ausgestattet ist). Für den Fall, dass vor der 
Fälligkeit der Partizipationsanleihe die Parität der Anleihen unter den 
aktuellen Nennwert der Partizipationsanleihe fällt,

(i) wird die eingebettete Anlage aufgelöst;

(ii) wird der Zinssatz des Coupons der Partizipationsanleihe auf 
null Prozent (0%) zurückgesetzt; und

(iii) wird dem Käufer bei Fälligkeit der Nennwert ausbezahlt 
(sofern die Partizipationsanleihe über eine Kapitalgarantie 
verfügt).

Der Anleger sollte folgende Punkte berücksichtigen:

(i) Kontrahentenrisiko. Das Hauptrisiko für den Anleger liegt 
beim Emittenten. In dieser Hinsicht wird erwartet, dass der 
jeweilige Emittent voraussichtlich ein S&P‑Kreditrating von 
A oder besser bzw. ein Moody’s‑Kreditrating von A2 oder 
besser aufweist.

(ii) Risiko einer frühzeitigen Ablösung bei Underperformance 
(wie oben erläutert).
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(iii) Eine Reihe von Faktoren beeinflusst den Wert der 
Partizipationsanleihen über den Anlagezeitraum, darunter 
unter anderem Änderungen des Werts der zugrunde 
liegenden Wertpapiere, Änderungen des Zinsniveaus, 
Änderungen bei den Kosten und der Verfügbarkeit von 
Wertpapierleihen.

Subkonsortialverträge
Die Gesellschaft kann jeweils Subkonsortialverträge mit einer 
Investmentbank abschliessen, welche die Gesellschaft verpflichten, 
gezeichnete Aktien einer von einer Investmentbank übernommenen 
Aktienemission zum massgeblichen Angebotspreis oder einen 
entsprechenden Abschlag zum Angebotspreis zu übernehmen. Für 
den Fall, dass die Aktienemission vollständig gezeichnet wurde, 
erhält die Gesellschaft von der betreffenden Investmentbank 
eine Übernahmegebühr. Ziel solcher Vereinbarungen ist es, 
Wertpapiere zu erwerben, in die die Gesellschaft investieren 
darf, und/oder zusätzliche Erträge zu vereinnahmen. 
Der Erwerb der diesen Subkonsortialvereinbarungen zugrunde 
liegenden Wertpapiere stellt in keinem Fall eine Verletzung der 
Anlagebeschränkungen der Gesellschaft dar, die im vorstehenden 
Kapitel „Anlagebeschränkungen“ beschrieben sind. Die 
liquiden Vermögenswerte der Gesellschaft decken stets etwaige 
Verpflichtungen der Gesellschaft gemäss den Bedingungen dieser 
Subkonsortialverträge.
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Anhang	VI
Anerkannte	Märkte
Die nachfolgende Liste enthält geregelte Börsen und Märkte, 
an denen die Vermögenswerte der einzelnen Fonds jeweils 
angelegt werden können; sie entspricht den Anforderungen der 
Zentralbank. Die Zentralbank gibt keine Liste der genehmigten 
Börsen bzw. Märkte heraus. Mit Ausnahme zulässiger Anlagen in 
nicht‑börsenkotierten Wertpapieren und im Freiverkehr gehandelten 
derivativen Finanzinstrumenten sind Anlagen in Wertpapieren und 
derivativen Instrumenten auf die nachstehend aufgeführten Börsen 
und Märkte beschränkt.

(i) Sämtliche Börsen:

– in einem EU‑Mitgliedstaat;

– in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) (ausser Island und Liechtenstein);

– in den folgenden Ländern:

 Australien 
 Kanada 
 Japan 
 Hongkong 
 Neuseeland 
 Schweiz 
 Vereinigte Staaten von Amerika

(ii) Sämtliche Börsen, die in der folgenden Liste aufgeführt sind:

Ägypten	 die Börsen in Kairo und Alexandria;

Argentinien die Börsen in Buenos Aires, Cordoba, Mendoza 
Rosario und La Plata;

Bahrain die Börse in Manama;

Bangladesch die Börsen in Dhaka und Chittagong;

Bermuda die Börse in Bermuda;

Botsuana die Börse in Serowe;

Brasilien die Börsen in São Paulo, Brasília, 
Bahia‑Sergipe‑Alagoas, Extremo Sul Porto Alegre, 
Parana Curitiba, Regional Fortaleza, Santos, 
Minas‑Espírito Santo Brasília, Pernambuco e Bahia 
Recife und Rio de Janeiro;

Chile die Börsen in Santiago und Valparaiso;

China die Börsen in Shanghai, Fujian, Hainan und 
Shenzhen;

Ghana die Börse in Accra;

Indien die Börsen in Mumbai, Chennai, Delhi, Ahmedabab, 
Bangalore, Kochi, Guwahati, Magadh, Pune, 
Hyderabad, Ludhiana, Uttar Pradesh, Kalkutta und 
die National Stock Exchange of India;

Indonesien die Börsen in Jakarta and Surabaya;

Island die Börse in Reykjavik;

Israel die Börse in Tel Aviv;

Jordanien die Börse in Amman;

Kaimaninseln die Börse auf den Kaimaninseln;

Kasachstan die Kazakhstan Stock Exchange und die Central 
Asian Stock Exchange;

Katar die Börse in Doha;

Kenia die Börse in Nairobi;

Kolumbien die Börsen in Bogota, Medellin und Occidente

Kroatien die Börse in Zagreb;

Kuwait die Börse in Kuwait;

Libanon die Börse in Beirut;

Mauritius Stock Exchange of Mauritius Ltd.;

Malaysia die Börse in Kuala Lumpur;

Mexiko die Börse in Mexiko‑Stadt;

Marokko die Börse in Casablanca;

Namibia die Börse in Windhoek;

Nigeria die Börsen in Lagos, Kaduna und Port Harcourt;

Oman die Börse in Maskat;

Pakistan die Börsen in Karatschi, Islamabad und Lahore;

Peru die Börse in Lima;

Philippinen die Philippines Stock Exchange;

Sambia die Börse von Sambia;

Saudi‑Arabien die Börse in Riad;

Singapur die Börse in Singapur;

Sri	Lanka die Börse in Colombo;

Südafrika die Börse in Johannesburg;

Südkorea die Börse in Seoul;

Taiwan die Börse in Taipei und der Gre Tai Securities Market;

Thailand die Börse in Bangkok;

Trinidad	und die Börse in Port of Spain;
Tobago

Tunesien die Börse in Tunis;

Türkei die Börse in Istanbul;

Uruguay die Börse in Montevideo;

Vereinigte die Börsen in Abu Dhabi, Dubai Financial Market,  
Arabische	 Dubai International Financial Exchange; 
Emirate

Venezuela die Börsen in Caracas und Maracaibo und die 
Venezuela Electronic Stock Exchange;

Vietnam die Börsen in Hanoi und Ho‑Chi‑Minh‑Stadt;

(iii) alle folgenden Märkte:

 Wertpapiere, die an der Moscow Exchange kotiert sind;

 der von der International Securities Market Association 
(ISMA) organisierte Markt;

  (i) der von Banken und anderen Finanzinstituten geführte 
Markt, der von der Prudential Regulation Authority 
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des Vereinigten Königreichs reguliert wird und den 
Verhaltensvorschriften des Financial Stability and Market 
Confidence Sourcebook unterliegt, und (ii) der Geldmarkt, 
der den Richtlinien des von den Teilnehmern des Markts in 
London einschliesslich der Bank of England aufgestellten 
Verhaltenskodex (Non‑Investment Products Code) 
unterliegt.

 AIM – (Alternative Investment Market) im Vereinigten 
Königreich, der von der Londoner Börse (London Stock 
Exchange) geregelt und betrieben wird;

 der OTC‑Markt in Japan, der von der Securities Dealers 
Association of Japan reguliert wird;

 der NASDAQ in den Vereinigten Staaten von Amerika;

 der Markt in US‑Staatstiteln, der von Primärhändlern geführt 
und von der Federal Reserve Bank of New York und der US 
Securities and Exchange Commission reguliert wird;

 der OTC‑Markt in den Vereinigten Staaten von Amerika, der 
von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert 
wird (kann auch als OTC‑Markt in den Vereinigten Staaten 
von Amerika beschrieben werden, der von Primär‑ und 
Sekundärhändlern geführt wird, die unter der Aufsicht 
der Securities and Exchange Commission und der 
Financial Industry Regulatory Authority stehen (und von 
Kreditinstituten, die ihrerseits vom US‑Comptroller of the 
Currency, dem Federal Reserve System bzw. der Federal 
Deposit Insurance Corporation reguliert werden));

 die französischen OTC‑Märkte für Titres de Créances 
Négotiables (OTC‑Markt für begebbare Schuldtitel);

 NASDAQ OMX Europe;

 der OTC‑Markt in kanadischen Staatsanleihen, der von der 
Investment Dealers Association of Canada geregelt wird.

 Alle Derivatbörsen, an denen zugelassene derivative 
Finanzinstrumente gelistet oder gehandelt werden dürfen:

– in einem EU‑Mitgliedstaat;

– in einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums (ausser Island und Liechtenstein);

In den Vereinigten Staaten von Amerika an den folgenden Börsen:

 –  Chicago Board Options Exchange;

 –  Chicago Mercantile Exchange;

 –  NYSE Liffe US;

 –  ICE Futures US;

 –  New York Board of Trade;

in China an der Shanghai Futures Exchange;

in Hongkong an den Hong Kong Exchanges and Clearing;

in Japan an den folgenden Börsen:

 –  Osaka Securities Exchange;

 –  Tokyo Commodity Exchange;

Tokyo Financial Exchange;

 –  Tokyo Stock Exchange;

 – in Neuseeland an der New Zealand Futures and Options 
Exchange;

in Singapur an den folgenden Börsen:

 –  Singapore Exchange;

 –  Singapore Commodity Exchange;

in Australien an der Sydney Futures Exchange;

in Brasilien an der BM&F Bolsade Mercadorias and Futures Exchange;

in Kanada an der Montreal Exchange, der ICE Futures Canada, der 
Toronto Stock Exchange und der TSX Ventures;

in Chile an der Bolsa Comercio;

in Ägypten an der Egyptian Exchange;

in Malaysia an der Bursa Malaysia Derivatives;

in Mexiko an der Mexican Derivatives Exchange;

in Südafrika an der South Africa Futures Exchange;

in Südkorea an der Korea Exchange;

in Russland an der Moscow Exchange;

in Taiwan an der Taiwan Futures Exchange;

in Thailand an der Thailand Futures Exchange;

in der Türkei an der Turkish Derivatives Exchange;

Darüber hinaus an den folgenden elektronischen Handelssystemen:

EUREX

KOSDAQ

SESDAQ

TAISDAQ/Gretai Market

RASDAQ

Für die Feststellung des Werts der Vermögenswerte eines Fonds 
umfasst der Begriff „anerkannter Markt“ im Zusammenhang mit vom 
Fonds verwendeten Futures oder Optionen sämtliche organisierten 
Börsen oder Märkte, an denen diese Futures oder Optionen regulär 
gehandelt werden.
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Anhang	VII
Länderspezifische	Informationen

Österreich

Zahlstelle und Informationen

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 
110 Wien, Österreich, wurde im Rahmen einer Vereinbarung mit der 
Gesellschaft zur Zahlstelle der Gesellschaft in Österreich ernannt. 
In Österreich können Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von 
Anteilen mit oder ohne Ertragsausschüttung bei der Zahlstelle in 
Österreich einreichen.

Mitteilungen an Anteilsinhaber in der Republik Österreich sind bei 
der Informationsstelle in Österreich erhältlich.

Die Ausgabe‑ und Rücknahmepreise sind bei der österreichischen 
Informationsstelle an jedem Bankgeschäftstag in Wien erhältlich. 
Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Fonds wird an jedem 
Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, 
auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht.

Hongkong
Exemplare des Prospekts, des vereinfachten Prospekts, der Satzung, 
der zusätzlichen Informationen zum Risikomanagementprozess 
der Gesellschaft sowie der Jahres‑und Halbjahresberichte können 
kostenlos bei der Vertretung in Hongkong bezogen werden.

Italien
Privatanleger in Italien können Anträge auf Rücknahme oder 
Umtausch von Anteilen mit oder ohne Ertragsausschüttung 
bei den Korrespondenzbanken in Italien einreichen. Die 
Korrespondenzbanken des Fonds in Italien sind auf dem 
italienischen Zeichnungsformular des Prospekts und in der Liste der 
Vertriebsstellen aufgeführt und unter www.gam.com einsehbar.

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Fonds wird an jedem 
Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, 
auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht.

Liechtenstein

Zahlstelle und Informationen

LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL‑9490 Vaduz („Zahlstelle“) wurde 
im Rahmen einer Vereinbarung mit der Gesellschaft zur Zahlstelle 
des Fonds in Liechtenstein ernannt.

Der Prospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den 
Anleger (KIID), die Satzung sowie die Jahres‑ und Halbjahresberichte 
können von der Repräsentanz und Zahlstelle in Liechtenstein 
kostenfrei bezogen werden.

Die Ausgabe‑ bzw. Rücknahmepreise der in Liechtenstein 
vertriebenen Anteile werden bewertungstäglich auf www.gam. com 
veröffentlicht.

Erfüllungsort und Gerichtstand der in Liechtenstein vertriebenen 
Anteile ist Vaduz.

Luxemburg

Zahlstelle und Informationen

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L‑2633 
Senningerberg, Luxemburg („Zahlstelle“) wurde im Rahmen einer 
Vereinbarung mit der Gesellschaft zur Zahlstelle des Fonds in 
Luxemburg ernannt.

Anleger sind folglich berechtigt, die Zeichnung, den Umtausch und 
die Rücknahme von Anteilen der Gesellschaft sowie die Zahlung von 
Ausschüttungen in Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts 
von der Zahlstelle zu verlangen.

Die folgenden Dokumente der Gesellschaft können von den 
Niederlassungen der Zahlstelle kostenlos bezogen werden:

(a) die Satzung der Gesellschaft in der jeweils geltenden 
Fassung;

(b) der jüngste von der Gesellschaft herausgegebene Prospekt 
in Verbindung mit allen Ergänzungen;

(c) das jüngste von der Gesellschaft herausgegebene 
Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger; 
und

(d) die jüngst veröffentlichten Jahres‑ und Halbjahresberichte 
der Gesellschaft.

Schweden

Zahlstelle und Informationen

MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, SE‑114 
38 Stockholm, Schweden („Zahlstelle“) wurde im Rahmen einer 
Vereinbarung mit der Gesellschaft zur Zahlstelle des Fonds in 
Schweden ernannt.

Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Informationen 
für den Anleger (KIID), der Satzung sowie der Jahres‑ und 
Halbjahresberichte können kostenlos bei der Zahlstelle in Schweden 
bezogen werden. Anträge auf Rücknahme können bei der Zahlstelle 
zur Weiterleitung an die Verwaltungsgesellschaft gestellt und 
etwaige Rücknahmeerlöse über die Zahlstelle in Schweden an die 
schwedischen Anteilsinhaber ausgezahlt werden.

Vereinigtes	Königreich

Zahlstelle und Informationen

GAM Sterling Management Ltd. („Fazilitätsstelle“) wurde im 
Rahmen einer Vereinbarung mit der Gesellschaft zur Zahlstelle der 
Gesellschaft im Vereinigten Königreich ernannt. Die Zahlstelle hat 
sich im Rahmen der Vereinbarung bereit erklärt, für die Gesellschaft 
in ihren Geschäftsräumen in 20 King Street, London, SW1Y 6QY, 
Vereinigtes Königreich, gewisse Leistungen zu erbringen.

Mitteilungen an Anteilsinhaber im Vereinigten Königreich sind bei 
der Zahlstelle im Vereinigten Königreich und Nordirland erhältlich.

Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Informationen für den 
Anleger (KIID), der Satzung, der zusätzlichen Informationen zum 
Risikomanagementprozess der Gesellschaft sowie der Jahres‑ und 
Halbjahresbericht können kostenlos bei der Zahlstelle im Vereinigten 
Königreich bezogen werden.

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds sowie die Zeichnungs‑ 
und Rücknahmepreise können bei der Zahlstelle im Vereinigten 
Königreich angefragt werden. Die Rücknahmeerlöse, sofern 
vorhanden, können per schriftlichem Antrag der Anteilsinhaber im 
Vereinigten Königreich über die Zahlstelle im Vereinigten Königreich 
an sie ausgezahlt werden. Dasselbe gilt auch für andere Zahlungen 
jeglicher Art.
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Anteilsinhaber im Vereinigten Königreich können bei der Zahlstelle 
im Vereinigten Königreich eine Beschwerde in Bezug auf die 
Gesellschaft einreichen, die dann an die Verwaltungsgesellschaft 
weitergeleitet wird.

Anleger	 sollten	 beachten,	 dass	 hinsichtlich	 des	
Vertriebsangebots	der	Gesellschaft	 in	Deutschland,	Dänemark	
und	 der	 Schweiz	 getrennte	 Länderergänzungen	 für	 diesen	
Prospekt	 erstellt	 worden	 sind	 und	 darüber	 hinaus	 auch	
hinsichtlich	 anderer	 Hoheitsgebiete,	 in	 denen	 die	 Anteile	
zum	 Vertrieb	 registriert	 sind,	 erstellt	 werden	 können.	 Für	
diesbezügliche	weitere	Informationen	wenden	Sie	sich	bitte	an	
die	Verwaltungsgesellschaft.
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Anhang	VIII
Sicherheitenverwaltung
Ein Fonds stellt seinen Kontrahenten gegebenenfalls Sicherheiten 
in Form von Barmitteln und/oder staatlich garantierten Wertpapieren 
verschiedener Laufzeiten. Sofern erforderlich, akzeptiert ein Fonds 
von seinen Kontrahenten Sicherheiten, um das Kontrahentenrisiko 
aus dem Einsatz ausserbörslicher derivativer Instrumente, 
Repogeschäfte und Aktienleihvereinbarungen zu mindern. Die 
von einem Fonds entgegengenommenen Sicherheiten umfassen 
Barsicherheiten und/oder staatlich garantierte Wertpapiere 
verschiedener Laufzeiten, die die EMIR‑Verordnungen (sofern 
zutreffend) und die Anforderungen der Zentralbank erfüllen. 
Entgegengenommene Sicherheiten können gemäss den 
Vorschriften der Zentralbank im Ermessen des Anlageverwalters 
neu angelegt werden. Sofern Barsicherheiten, die ein Fonds 
entgegennimmt, gemäß den von der Zentralbank vorgeschriebenen 
Bedingungen neu angelegt werden, ist der Fonds dem Risiko der 
Nichterfüllung oder des Ausfalls des Emittenten des Wertpapiers 
ausgesetzt, in die die Barsicherheit angelegt wurde.

Sofern einem Kontrahenten Sicherheiten in Form einer 
Vollrechtsübertragung gestellt werden oder sofern die Gesellschaft 
im Namen eines Fonds dem Kontrahenten im Rahmen einer 
Sicherungsvereinbarung ein Wiederverwendungsrecht gewährt, 
das er anschließend ausübt, hat die Gesellschaft im Namen des 
Fonds nur einen nicht bevorrechtigten vertraglichen Anspruch auf 
Rückgabe vergleichbarer Werte. Im Insolvenzfall eines Kontrahenten 
ist der betroffene Fonds ein nicht bevorrechtigter Gläubiger, der die 
Werte möglicherweise nicht in vergleichbarer Form oder in voller 
Höhe wiedererlangt. Anleger sollte davon ausgehen, dass die 
Insolvenz eines Kontrahenten für den betroffenen Fonds Verluste 
zur Folge hat, die wesentlich sein könnten. Darüber hinaus können 
Werte, die von einem Kontrahenten wiederverwendet werden dürfen, 
eine komplexe Transaktionskette bilden, die für die Gesellschaft 
oder ihre Beauftragten weder transparent noch kontrollierbar ist.

Die Höhe der erforderlichen Sicherheiten, kann je nach Kontrahent 
des Fonds unterschiedlich sein, und insofern der Austausch 
von Sicherheiten für OTC‑Derivate, die nicht durch ein zentrales 
Clearing laufen, eine Einschuss‑ und Nachschusspflicht betreffen, 
bestimmt sich die Höhe der Sicherheit nach den EMIR‑Vorschriften. 
Die Haircut‑Strategie, die für die gestellten Sicherheiten gilt, wird 
mit den Kontrahenten jeweils verhandelt und ist von der Art der 
entgegengenommenen Vermögenswerte abhängig, wobei die 
Kreditwürdigkeit und Preisvolatilität des Kontrahenten sowie etwaige 
Stresstests zur Bewertung des mit der Anlageklasse verbundenen 
Liquiditätsrisikos berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter 
bemüht sich, angemessen marktübliche Sicherungsvereinbarungen 
auszuhandeln, und insofern diese Vereinbarungen OTC‑Derivate 
betreffen, die nicht durch ein zentrales Clearing laufen, wird er 
sicherstellen, dass die Sicherungsvereinbarungen die EMIR‑
Vorschriften berücksichtigen.

Ein Fonds kann vollständig durch verschiedene übertragbare 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besichert sein, die von den 
EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. In diesem Fall sollte ein Fonds Wertpapiere aus mindestens 
sechs Emissionen erhalten, wobei die Wertpapiere einer einzelnen 
Emission 30% des Nettovermögens nicht übersteigen dürfen. Die 
Länder, Gebietskörperschaften oder internationalen Organismen 
öffentlich‑rechtlichen Charakters, die Wertpapiere begeben oder 
garantieren, die ein Fonds als Sicherheiten für über 20% seines 
Nettoinventarwerts annehmen kann, finden sich um Absatz 2,12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts.
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Anhang	IX
Beauftragte	der	Verwahrstelle
Die Verwahrstelle hat State Street Bank and Trust Company mit eingetragenem Sitz in Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, 
Massachusetts 02116, USA zu ihrem globalen Unterverwahrer bestellt.

State Street Bank and Trust Company als globaler Unterverwahrer hat die nachstehend zum Datum dieses Prospekts aufgeführten lokalen 
Unterverwahrer aus dem State Street Global Custody Network eingesetzt.

Eine aktuelle Liste der Beauftragten der Verwahrstelle kann auf Anfrage von der Gesellschaft werden.

MARKT SUBCUSTODIAN

Albanien Raiffeisen Bank sh.a.
Australien The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
Österreich Deutsche Bank AG 

UniCredit Bank Austria AG
Bahrain HSBC Bank Middle East Limited 

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Bangladesch Standard Chartered Bank
Belgien Deutsche Bank AG, Niederlande  

(Durchführung durch die Niederlassung Amsterdam mit Unterstützung der Niederlassung Brüssel)
Benin via Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien	und	Herzegowina UniCredit Bank d.d.
Botswana Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien Citibank, N.A.
Bulgarien Citibank Europe plc, Niederlassung Bulgarien

UniCredit Bulbank AD
Burkina	Faso	 via Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Kanada State Street Trust Company Canada
Chile Banco Itaú Chile S.A.
Volksrepublik	China HSBC Bank (China) Company Limited  

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
China Construction Bank Corporation  
(nur für den A‑Aktien‑Markt)
Citibank N.A. 
(für Shanghai – nur für den Markt Hong Kong Stock Connect)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
(für Shanghai – nur für den Markt Hong Kong Stock Connect)
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 
(für Shanghai – nur für den Markt Hong Kong Stock Connect)

Kolumbien Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Costa	Rica Banco BCT S.A.
Kroatien Privredna Banka Zagreb d.d.

Zagrebacka Banka d.d.
Zypern BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland 

(Durchführung durch die Niederlassung Athen)
Tschechien Československá obchodní banka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Dänemark Nordea Bank AB (publ), Schweden 

(Durchführung durch die Tochtergesellschaft Nordea Bank Danmark A/S)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden 
(Durchführung durch die Niederlassung Kopenhagen)

Ägypten HSBC Bank Egypt S.A.E. 
(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

Estland AS SEB Pank
Finnland Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ), Schweden (Durchführung durch die Niederlassung Helsinki)
Nordea Bank AB (publ), Schweden 
(Durchführung durch die Tochtergesellschaft Nordea Bank Finland Plc.)

Frankreich Deutsche Bank AG, Niederlande 
(Durchführung durch die Niederlassung Amsterdam mit Unterstützung der Niederlassung Paris) 

Georgien JSC Bank of Georgia
Deutschland State Street Bank GmbH

Deutsche Bank AG
Ghana Standard Chartered Bank Ghana Limited
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Griechenland BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Guinea‑Bissau via Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 
Ungarn Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Island Landsbankinn hf.
Indien Deutsche Bank AG

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesien Deutsche Bank AG 
Irland State Street Bank and Trust Company, Niederlassung Vereinigtes Königreich
Israel Bank Hapoalim B.M.
Italien Deutsche Bank S.p.A.
Elfenbeinküste Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A.
Japan Mizuho Bank, Limited

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Jordanien Standard Chartered Bank
Kasachstan JSC Citibank Kazakhstan
Kenia Standard Chartered Bank Kenya Limited
Südkorea Deutsche Bank AG

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Kuwait HSBC Bank Middle East Limited 

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Lettland AS SEB banka 
Libanon HSBC Bank Middle East Limited

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Litauen AB SEB bankas 
Malawi Standard Bank Limited
Malaysia Deutsche Bank (Malaysia) Berhad

Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Mali via Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Mauritius The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko Banco Nacional de México, S.A.
Marokko Citibank Maghreb
Namibia Standard Bank Namibia Limited
Niederlande Deutsche Bank AG
Neuseeland The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niger via Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen Nordea Bank AB (publ), Schweden 

(Durchführung durch die Tochtergesellschaft Nordea Bank Norge ASA)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden 
(Durchführung durch die Niederlassung Oslo)

Oman HSBC Bank Oman S.A.O.G. 
(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

Pakistan Deutsche Bank AG
Palästina HSBC Bank Middle East Limited 

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Panama Citibank, N.A.
Peru Citibank del Perú, S.A.
Philippinen Deutsche Bank AG 
Polen Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Polska Kasa Opieki S.A
Portugal Deutsche Bank AG, Niederlande 

(Durchführung durch die Niederlassung Amsterdam mit Unterstützung der Niederlassung 
Lissabon)

Puerto	Rico Citibank N.A.
Katar HSBC Bank Middle East Limited 

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Rumänien Citibank Europe plc, Dublin – Niederlassung Rumänien
Russland Limited Liability Company Deutsche Bank
Saudi‑Arabien HSBC Saudi Arabia Limited 

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Senegal	 via Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien UniCredit Bank Serbia JSC 
Singapur Citibank N.A.

United Overseas Bank Limited
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Slowakei UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien UniCredit Banka Slovenija d.d.
Südafrika FirstRand Bank Limited

Standard Bank of South Africa Limited
Spanien Deutsche Bank S.A.E.
Sri	Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Republik	Srpska UniCredit Bank d.d.
Swasiland Standard Bank Swaziland Limited
Schweden Nordea Bank AB (publ)

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz Credit Suisse AG 

UBS Switzerland AG
Republik	China	(Taiwan) Deutsche Bank AG

Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo via Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tunesien Banque Internationale Arabe de Tunisie
Türkei Citibank, A.Ş.

Deutsche Bank A.Ş.
Uganda Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine PJSC Citibank
Vereinigte	Arabische	Emirate
Dubai	Financial	Market

HSBC Bank Middle East Limited 
(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

Vereinigte	Arabische	Emirate
Dubai	International	Financial	Center

HSBC Bank Middle East Limited 
(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

Vereinigte	Arabische	Emirate
Abu	Dhabi

HSBC Bank Middle East Limited 
(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

Vereinigtes	Königreich State Street Bank and Trust Company, Niederlassung Vereinigtes Königreich
Uruguay Banco Itaú Uruguay S.A.
Venezuela Citibank, N.A.
Vietnam HSBC Bank (Vietnam) Limited 

(als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Sambia Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Simbabwe Stanbic Bank Zimbabwe Limited 

(als Beauftragte der Standard Bank of South Africa Limited)
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GAM	Star	Alpha	Spectrum
Ergänzung	4
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Alpha Spectrum (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
und den Verordnungen von 2011 verfügt.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	
und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer 
attraktiven Kapitalrendite und zugleich in der Begrenzung des 
Kapitalverlustrisikos.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels in erster Linie 
durch Engagements in Equity‑, Equity‑Hedge‑, Fixed‑Income‑ und 
Trading‑Strategien an. Dies kann direkt (sofern erlaubt, in Einklang 
mit den OGAW‑Vorschriften) und/oder indirekt mittels derivativer 
Finanzinstrumente (wie im Abschnitt „Derivate“ dieser Ergänzung 
beschrieben) und/oder durch Anlagen in offenen kollektiven 
Kapitalanlagen und die Umsetzung von Equity‑long‑only‑, 
Equity‑Hedge‑, Fixed‑Income‑ und Trading‑Strategien erreicht 
werden.

Der Fondsmanager wird vorzugsweise in OGAW investieren. 
Er kann aber auch insgesamt bis zu 30% des Nettoinventarwerts 
des Fonds in die nachstehend ausführlicher beschriebenen 
AIF‑Anlageorganismen investieren. Insofern jedoch keine direkt 
qualifizierten kollektiven Kapitalanlagen verfügbar sind, beabsichtigt 
der Fondsmanager, die Fondsallokationen durch den Einsatz von 
Derivaten anstelle von qualifizierten kollektiven Kapitalanlagen 
vorzunehmen. Die OGAW, in denen sich der Fonds engagieren 
darf, sind in erster Linie in Luxemburg, dem Vereinigten Königreich, 
Frankreich und Irland domiziliert.

Der Fonds kann in Derivaten und börsennotierten Wertpapieren 
investieren, wie jeweils nachfolgend erläutert, um das Engagement 
des Fonds in Equity‑, Fixed‑Income‑ und Trading‑Strategien zu 
optimieren.

Die zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen, in die der Fonds 
direkt oder indirekt investieren kann, werden sich in einem breiten 

Spektrum an Strategien engagieren, die sich jedoch wie folgt in vier 
Hauptkategorien einteilen lassen:

(i) Equity‑Long‑Only: Equity‑long‑only‑Fonds investieren schwer‑
punktmässig in Aktien. Ziel eines Aktienfonds ist ein langfristiges 
Wachstum durch Kapitalerträge. Spezifische Aktienfonds können 
sich auf ein bestimmtes Marktsegment oder ein gewisses 
Risikoniveau konzentrieren. Diese Fonds können einen spezifischen 
Stil verfolgen, wie Wert oder Wachstum, oder ausschliesslich in die 
Wertpapiere eines Landes oder vieler Länder investieren. Fonds 
können nach der Marktkapitalisierung ausgerichtet sein, also sich 
auf kleine oder grosse Unternehmen konzentrieren. Fonds, die eine 
Titelselektionskomponente beinhalten, gelten als aktiv gemanagt, 
während Indexfonds so gut wie möglich versuchen, bestimmte 
Aktienmarktindizes nachzubilden.

(ii) Equity‑Hedge: Equity‑Hedge‑Fonds investieren schwer‑
punktmässig in Aktien, aber im Gegensatz zu traditionellen 
Produkten versuchen sie in der Regel, aus Unter‑ oder 
Überbewertungen Gewinne zu erzielen. Im Allgemeinen besteht die 
Strategie darin, gleichzeitig unterbewertete Aktien zu kaufen (Long) 
und überbewertete Aktien zu verkaufen (Short), die nicht Bestandteil 
des Vermögens des betreffenden Fonds sind, um sie später zu 
einem günstigeren Kurs zurückzukaufen, wobei angenommen wird, 
dass der Kurs sinkt. Der jeweilige Fondsmanager kann das Portfolio 
umstellen, um es der Marktlage anzupassen und Gelegenheiten 
durch die Steuerung des Marktrisikos zu nutzen. Des Weiteren darf er 
Aktien‑ und Indexderivate einsetzen und Leerverkäufe durchführen.

(iii) Fixed‑Income: Fixed‑Income‑Fonds konzentrieren sich 
auf strategische und taktische Positionen in Staatsanleihen, 
Unter‑nehmensanleihen und Währungen der Industrie‑ und 
Schwellenländer weltweit. Sie machen zur Erreichung ihres 
Anlageziels Gebrauch von einer Kombination der folgenden 
Instrumente/Strategien: Wandelanleihen, Anleihe‑Futures, 
Zinsterminanleihen, Devisentermingeschäfte (einschliesslich 
nicht‑lieferbarer Termingeschäfte, die den Handel mit eingeschränkt 
konvertierbaren Währungen erlauben), festverzinslichen 
Optionsscheinen, Zins‑Futures, Optionen auf Anleihe‑Futures, 
Korboptionen und im Freiverkehr gehandelte Swaps, einschliesslich 
Zins‑Swaps und Credit‑Default‑Swaps.

(iv) Trading: Trading‑Fonds können sich in Devisen, festverzinslichen 
Instrumenten, Aktien und Rohstoffen engagieren mit dem Ziel, 
Differenzen im Kassakurs und andere Anomalien auszunutzen. 
Diese Fonds können in einer oder allen ihren Beteiligungen Long‑ 
oder Short‑Positionen halten sowie Futures und Optionen einsetzen. 
Die Flexibilität, Elemente miteinander zu kombinieren und das 
Marktrisiko zu steuern, bedeutet, dass Trading‑Fonds eine geringe 
oder keine Korrelation zu Aktien‑ und Rentenmärkten haben können. 
Zu den in einem Handelsfonds gehaltenen Positionen können 
Devisen; z. B. USD long /EUR short, Rentenwerte; z. B. japanische 
Staatsanleihen short, Unternehmensanleihen long/Schatzbriefe 
short, oder Rohstoffe, z. B. Öl long, zählen.

Die Allokationen des Fonds zwischen Equity‑long‑only‑, 
Equity‑Hedge‑, Fixed‑Income‑ und Trading‑Strategien, wie oben 
beschrieben, werden im Ermessen des Co‑Investment‑Managers 
durchgeführt.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter 
„Anlagen in AIF‑Anlageorganismen“ ausführlicher beschrieben sind. 
Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen eines 
OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen eines OGAW 
in folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen vorbehaltlich der 
Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens erlaubt:
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(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
AIF‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und 
in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom 
Co‑Investment‑Manager oder dessen verbundenen Unternehmen 
gemanagt werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die 
selbst in andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, darf die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende 
andere Körperschaft) keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren für diese Investition des Fonds in Rechnung 
stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder 
Anlageverwaltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens, 
der in anderen Fonds der Gesellschaft angelegt ist, erheben.

Des Weiteren darf sich der Fonds über Investitionen von bis zu 15% 
seines Nettovermögens (entweder direkt oder indirekt durch Einsatz 
der nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente 
oder Finanzindizes) in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs (Real 
Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) in Immobilien engagieren. REITs sind geschlossene 
kollektive Kapitalanlagen, die in Form eines Trusts oder einer 
Personengesellschaft strukturiert sind und gebündeltes Kapital 
zahlreicher Anleger einsetzen.Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert 
sich im Wesentlichen auf das Eigentum, das Management und/
oder die Entwicklung von Immobilien sowie den Kauf und die 
Verwaltung von Renditeobjekten und/oder Hypothekendarlehen. 
REOCS sind Kapitalgesellschaften, die in der Entwicklung, 
Verwaltung oder Finanzierung von Immobilien tätig sind und 
in der Regel Dienstleistungen wie Immobilienmanagement, 
Immobilienentwicklung, Betriebsanlagenverwaltung, 
Immobilienfinanzierung und ähnliche Geschäfte anbieten. Der 
Fonds baut nur in REITs und REOCS ein Engagement auf, die an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden 
und in die keine Derivate eingebettet sind. Der Fonds darf in 
Derivate (wie nachstehend im Abschnitt „Derivative“ ausführlicher 
beschrieben) investieren, die auf REIT‑Indizes basieren, die die 
Anforderungen der Zentralbank erfüllen.

Der Fonds kann sich durch den Einsatz der nachstehend 
beschriebenen Terminkontrakte und Optionen in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften der Zentralbank auch in Aktienindizes in 
Industrieländern engagieren, um die Aktienstrategie des Fonds zu 
optimieren.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen auch anstreben, 
indem er Engagements in den vorgenannten Equity‑, Fixed‑Income‑ 
und Trading‑Strategien durch Anlagen in geschlossenen Fonds 
eingeht. Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen 
darf, müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen 
und entweder, 

wenn der geschlossene Fonds als Investment‑gesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Es wird nicht erwartet, dass diese Anlagen in geschlossenen Fonds 
mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden.

Der Fonds kann sich ferner über unten beschriebenen 
börsengehandelten Wertpapiere, die an anerkannten Märkten 
weltweit notieren oder gehandelt werden, in Höhe von bis zu 15% 
des Nettoinventarwert des Fonds in den oben beschriebenen 
Vermögensklassen engagieren.

Börsengehandelte Fonds (ETFs) bilden einen Index oder einen Korb 
aus Vermögenswerten nach, werden aber wie eine Aktie gehandelt. 
Ihr Kurs ändert sich im Laufe des Tages, je nachdem, wie sie gekauft 
und verkauft werden.

Börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs) sind 
unbesicherte, nachrangige Schuldtitel, deren Renditen auf der 
Entwicklung eines Marktindex abzüglich anwendbarer Gebühren 
beruhen. Bei solchen börsengehandelten Schuldverschreibungen 
werden keine regelmässigen Kupons gezahlt und es gibt keinen 
Kapitalschutz.

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 
Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. ETC sind liquide 
Wertpapiere, die auf dieselbe Weise an einer geregelten Börse 
gehandelt werden können wie Aktien. ETC ermöglichen es den 
Anlegern, sich in Rohstoffen zu engagieren, ohne mit Futures 
handeln oder die Vermögenswerte physisch entgegennehmen zu 
müssen.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen und Geldmarktinstrumenten 
halten. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn die 
Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel vor 
ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken oder 
Derivatengagements zu unterlegen.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
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effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen, Swaptions und 
Total‑Return‑Swaps.

Der Fonds ist berechtigt (aber nicht verpflichtet), bestimmte 
Devisengeschäfte einzugehen, um das Währungsrisiko der nicht 
in der Basiswährung denominierten Klassen gemäss Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage in 
Fremdwährungen, (b) zur Sicherung der Stärke der Basiswährung 
des Fonds und/oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Arten von Terminkontrakten, darunter 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel 
ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Rohstoffen, Devisen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren 
und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von 
Zinsen, Rohstoffen, Devisen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen 
bzw. Indizes abzusichern. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich 
die Terminkontrakte und/oder Optionen beziehen, sind mit der 
Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem 
glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte in Zusammenhang mit 
solchen Kontrakten und Optionen abschliessen. Terminkontrakte 
verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes: Der Fonds kann 
Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen alle 
Währungen, Wertpapiere bzw. Indizes Vermögensklassen aus 
Anlageklassen zugrunde liegen können, die mit der Anlagepolitik des 
Fonds vereinbar sind. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst 
komplexe Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich 
bringen. Der Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert 
vollständig abzusichern (Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross 
Hedge) oder um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) den 
Gesamtertrag zu steigern. Im Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien 
wird ein Derivatkontrakt auf ein Wertpapier eingegangen, das sich 

nicht unbedingt im Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert 
aber entweder mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder 
dem Fonds selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das 
Risiko aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt 
im Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage 
oder Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in 
diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, 
bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr 
gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung von 
Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten Optionen 
eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, dass 
die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Swaptions: Swaptions können eingesetzt werden, damit ein Fonds 
an einem zukünftigen Datum gegen Zahlung einer Optionsprämie 
einen Zins‑Swap eingehen kann. Swaptions kommen im 
Allgemeinen zum Einsatz, um das Zins‑ und Volatilitätsrisiko 
des Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen, die entweder als Ersatz für den Kauf oder Verkauf 
einer Gruppe von Wertpapieren dienen, bestimmte Indexrisiken 
absichern, Engagements in Indexanlagen ermöglichen oder 
mindern oder sich auf die Entwicklung eines oder mehrerer 
relevanter Basisindizes beziehen, die direkt oder indirekt an 
bestimmte Wertpapiere gekoppelt sind und in die der Fonds direkt 
investieren kann. Die Verwendung von Indizes muss auf jeden Fall 
im Rahmen der Bedingungen und Beschränkungen liegen, die 
die Zentralbank dargelegt hat. Je nach Art des Basiswerts werden 
die Indizes, sofern sie relevant sind, vorab von der Zentralbank 
genehmigt. Für die Übernahme von Total‑Return‑Swaps durch 
den Fonds spricht unter anderem, wenn die Steuerersparnisse 
optimiert werden sollen, der Fondsmanager in einen Index 
investieren möchte, aber kein Terminmarkt zur Verfügung steht, 
der zugrunde liegende Markt liquider als der Terminmarkt ist oder 
der Future an einer Börse gehandelt wird, die der Fondsmanager 
nicht für geeignet hält. Bei einem Total‑Return‑Swap tauscht der 
Sicherungsnehmer die Gesamterträge, Dividenden oder Kupons 
zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste aus einem bestimmten 
Referenzwert, Index oder Wertpapierkorb mit dem Sicherungsgeber 
gegen die Zahlung eines variablen oder festen Bezugszinses 
aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds zufliessen, sind 
mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der Fonds einen 
Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die beiden 
Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der Fonds 
lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in Total‑
Return‑Swaps angelegt werden kann, beträgt 100% (auf Grundlage 
des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird davon ausgegangen, 
dass bis zu 100% des verwalteten Fondsvermögens in Total‑Return‑
Swaps angelegt werden.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist dem Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur 
zu Absicherungszwecken eingesetzt und auf Netto‑Basis kein 
zusätzliches Engagement des Fonds zur Folge haben.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
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ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist dem Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstehenden Gesamtrisikos im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den Commitment‑
Ansatz anwenden.

Es wird nicht erwartet, dass das infolge des Einsatzes von 
derivativen Finanzinstrumenten entstehende Gesamtrisiko 100% 
des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen wird, wenn zur 
Berechnung der Commitment‑Ansatz herangezogen wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs– und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 0,90% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 

Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,10% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
gewöhnlichen Anteile oder X‑Anteile 
des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Gewöhnliche	Anteile	II
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.
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Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts dieser 
Anteilsklassen des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,75% des Nettoinventarwerts der 

Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der Fonds haftet möglicherweise unbegrenzt für Zeichnungs‑, 
Rücknahme‑, Management‑, Performance‑, Vertriebs‑, Verwaltungs‑ 
und/oder Verwahrstellengebühren oder Belastungen in Bezug 
auf die kollektiven Kapitalanlagen, in die er investiert. Die übliche 
Spanne für die Managementgebühren beträgt bei den zugrunde 
liegenden kollektiven Kapitalanlagen in der Regel bis zu 2% des 
Nettoinventarwerts des Organismus und für die Verwaltungs‑ und 
Treuhändergebühren bis zu 0,35% des Nettoinventarwerts des 
Organismus.

Die an die Anlageverwalter der zugrunde liegenden kollektiven 
Kapitalanlagen zahlbaren Performancegebühren liegen in der Regel 
bei bis zu 20% des Anstiegs der Performance des Nettoinventarwerts 
der jeweils zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen über 
einen vorab festgelegten Zeitraum (ausser in einigen Fällen, in 
denen solche Performancegebühren nur bei Überschreiten der 
Mindestrendite zahlbar sind).

Performancegebühr
Performancegebühr auf gewöhnliche Anteile. Neben den 
Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen sind, 
hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das den 
gewöhnlichen Anteilen zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird 
an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am 
Ende der Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) 
gezahlt.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) über der 
High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der High‑Water‑Mark). Die 
Performancegebühr beläuft sich auf 7,5% p.a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht 
auf die Performance der Anteilsklasse auswirken.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds, entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. In 
allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage der 
Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, und 
entsprechend wird für die jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung 
gebildet. An jedem Bewertungsstichtag wird die neu berechnete 
Performancegebühr mit der Rückstellung vom vorherigen 
Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom 
Vortag wird nach oben oder unten angepasst entsprechend der 
Differenz zwischen dem neu berechneten Betrag und dem zuvor 
zurückgestellten Betrag. Hinweis: Der Referenzwert, der auf die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen Anzahl 
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der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der jeweiligen 
Anteilsklasse. Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den vorgenannten 
Bedingungen berechnete Performancegebühr tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) über der High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der 
High‑Water‑Mark). Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der 
Berechnung der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolgedessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds kotieren die Anteile in 
der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Alpha	Technology
Ergänzung	5
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Alpha Technology (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
und den Verordnungen von 2011 verfügt.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	
Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	
vorwiegend	in	derivativen	Finanzinstrumenten	investiert	sein.	Zur	
Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	und	Anlagepolitik	
–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 nachfolgend	
beschriebenen	 Umständen	 im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	
Barmitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	
Geldmarktinstrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	
des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	 unterscheiden	 sich	 ihrem	
Wesen	nach	dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	
garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	 Schwankungen	 unterliegen	 kann.	
Eine	 Anlage	 in	 dem	 Fonds	 ist	 mit	 bestimmten	 Anlagerisiken	
verbunden,	 so	 unter	 anderem	 mit	 der	 Möglichkeit	 des	
Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung eines langfristigen 
Kapitalwachstums.

Zu diesem Zweck geht der Fonds Long‑ und Short‑Positionen 
vorrangig in Aktien und aktienbezogenen Derivaten von 
Technologieunternehmen ein. Diese Unternehmen werden auf 
anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt (einschliesslich 
der nachstehend beschriebenen Schwellenmärkte), wobei bis 
zu 10% seines Nettoinventarwerts in nicht kotierten Aktien dieser 
Unternehmen angelegt sein können.

Ungeachtet ihres börslichen Status stammen die Unternehmen, 
in die der Fonds investieren darf, aus dem allgemeineren 
Technologiesektor. Sie befassen sich unter anderem mit 
Computersoftware und ‑ausrüstung, Internetsoftware und 
‑systemen, elektronischer und sonstiger Technologie. Der Fonds 
kann auch in Unternehmen mit Geschäftsmodellen investieren, die 
auf neuen Technologien beruhen.

Im Rahmen seiner Long‑Positionen investiert der 
Co‑Investment‑Manager in Unternehmen, die seines 
Erachtens langfristige Wachstumschancen und nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile bieten – normalerweise aufgrund einer starken 

Marktstellung und überzeugender Marken, hoher Wechselkosten für 
Kunden sowie bedeutender Grössenvorteile, die die Kosten senken.

Mit Short‑Positionen engagiert sich der Co‑Investment‑Manager 
in Unternehmen, deren Marktkurs seines Erachtens über 
dem fundamentalen Wert liegt. Hierbei handelt es sich oft um 
zweitrangige Unternehmen von geringerer Qualität, deren 
Fundamentaldaten sich verschlechtern und die in Märkten mit 
niedrigen Markteintrittsbarrieren geschäftstätig sind.

Long‑Positionen können als eine Kombination aus direkten 
Anlagen in Aktien und/oder derivativen Instrumenten gehalten 
werden. Short‑Positionen werden als Derivatpositionen, vorrangig 
als Terminkontrakte, gehalten. Der Einsatz von Derivaten ist ein 
wichtiger Bestandteil der Anlagestrategie. Das Saldo der Long‑ und 
Short‑Positionen, die der Fonds zu einem beliebigen Zeitpunkt hält, 
ergibt sich aus der nach Einschätzung des Co‑Investment‑Managers 
bestehenden relativen Unter‑ oder Überbewertung einer Aktie oder 
aus dem Bekanntwerden neuer Informationen, die sich auf den Wert 
der Aktie auswirken können. Das Netto‑Engagement der Long‑ und 
Short‑Positionen ändert sich je nach Marktlage, und der Fonds kann 
netto long oder netto short positioniert sein. Weitere Informationen 
über den Umfang der Long‑und Short‑Positionen, die der Fonds 
mittels Derivate üblicherweise halten darf, finden sich nachstehend 
unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Das Gesamtrisiko des Fonds (d. h. das gesamte Engagement 
zuzüglich Nettovermögen) infolge der vom Co‑Investment‑Manager 
angewendeten Long‑Short‑Strategie unterliegt jederzeit den im 
nachstehenden Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung” 
ausgeführten Beschränkungen des Gesamtrisikos und des Hebels. 
Die Hebelwirkung der synthetischen Short‑Positionen wird gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank gemessen und dem Risiko aus der 
Verwendung von Long‑Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 
hinzugerechnet. Synthetische Leerverkäufe von Derivaten beinhalten 
das Risiko eines theoretisch unbegrenzten Anstiegs der Marktpreise 
der zugrunde liegenden Positionen und somit auch das Risiko eines 
unbegrenzten Verlusts.

Der Anlageprozess des Co‑Investment‑Managers basiert auf 
Fundamentalanalysen und Research und dient der Ermittlung 
attraktiver Anlagechancen. Diese Bottom‑Up‑Analyse konzentriert 
sich auf das Zuwachs‑ und Verlustpotenzial eines Wertpapiers. So 
werden in der Regel die finanziellen Stärken und Schwächen des 
Unternehmens, sein Gewinnausblick, die Unternehmensstrategie, 
die Fähigkeit und Qualität der Unternehmensleitung und die Position 
des Unternehmens in seiner Vergleichsgruppe bewertet.

Der Fonds kann in Unternehmen unabhängig von ihrer 
Marktkapitalisierung investieren und hat bei seinen Anlagen keinen 
vorgegebenen regionalen oder landesbezogenen Rahmen zu 
beachten.

Der Fonds darf uneingeschränkt in Instrumente investieren, die 
wirtschaftlich mit den Schwellenmärkten verbunden sind. Unter dem 
Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel die Märkte der 
Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat entwickeln und 
daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber auch mit einem höheren 
Risiko als die entwickelten Märkte verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Kapitalmarktindizes 
auf Freefloat‑Basis, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Zudem darf der Fonds weltweit in Wandelpapiere investieren. 
Engagements in Wandelpapieren lassen sich durch Investitionen in 
Wandelanleihen, wandelbare Notes oder wandelbare Vorzugsaktien 
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erreichen, die ein Engagement in den Vermögenswerten 
ermöglichen, in die der Fonds im Einklang mit seiner Anlagepolitik 
direkt investieren kann.

Diese wandelbaren Papiere führen zu keiner zusätzlichen 
Hebelwirkung im Fonds.

Investitionen in den russischen Markt dürfen 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. In Bezug auf 
solche Investitionen in Russland kann der Fonds nur in Wertpapieren 
anlegen, die an der Moscow Exchange kotiert sind.

Während sich der Fonds wie zuvor erläutert in der Regel vorrangig 
in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren engagiert, kann die 
Risikoübernahme durch Derivate dazu führen, dass der Fonds 
zur Unterlegung dieser Engagements jederzeit vollständig oder 
wesentlich in Barmitteln, Barmitteläquivalenten, Einlagenzertifikaten 
und/oder Geldmarktinstrumenten investiert ist.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in 
festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert werden, 
wenn der Co‑Investment‑Manager dies in eigenem Ermessen 
bei der Verfolgung des Anlageziels des Fonds für angemessen 
erachtet. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen 
Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen (wie 
Einlagenzertifikate und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel 
verzinslich sein können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne 
der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
Ratingagentur aufweisen müssen.

Der Fonds kann eine Erreichung dieses Ziels ferner durch 
Investitionen in börsengehandelte Fonds (ETF) anstreben 
(darunter in OGAW und andere kollektive AIF‑Kapitalanlagen, 
die an anerkannten Märkten weltweit notieren können. Diese 
börsengehandelten Fonds sollen keine Derivate enthalten.

Börsengehandelte Fonds bilden einen Index oder einen Korb aus 
Vermögenswerten nach, werden aber wie eine Aktie gehandelt. Ihr 
Kurs ändert sich im Laufe des Tages, je nachdem, wie sie gekauft 
und verkauft werden.

Der Fonds kann ausserdem in sonstigen kollektiven Kapitalanlagen 
mit einer dem Fonds vergleichbaren Anlagepolitik anlegen. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Des Weiteren darf 
der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Optionsscheinen 
anlegen.

Ungeachtet der vorstehenden Obergrenze von 15% für 
festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds ausserdem in 
geeigneten Situationen bis zu 100% seines Nettovermögens in (i) 
Einlagen und Geldmarktinstrumenten oder (ii) in Wertpapieren 
halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2,12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die 
nach der begründeten Meinung des Co‑Investment‑Managers 
wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, wandelbare Papiere, Optionen, 
Terminkontrakte, Credit‑Default‑Swaps, Wertpapiere per Erscheinen 
(„when‑issued“) und per Termin („Forward Commitment“). In den 
vorstehend genannten Instrumenten dürfen sowohl Long‑ als auch 
Short‑Positionen eingegangen werden. Der Handel dieser Derivate 
kann im Freiverkehr oder an einem anerkannten Markt erfolgen.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage in 
Fremdwährungen, (b) zur Sicherung der Stärke der Basiswährung 
des Fonds und/oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Auch Wandelpapiere können für Anlagezwecke genutzt werden. 
Wandelanleihen können für Anlagezwecke eingesetzt werden, um 
von den asymmetrischen Renditen der zugrunde liegenden Aktien zu 
profitieren. In der Regel handelt es sich um eine Unternehmensanleihe 
mit der eingebetteten Option, diese zu einem vorab festgelegten 
Preis in eine Aktie umwandeln zu können. Wandelbare Vorzugsaktien 
bieten ihren Inhabern die Option, die Vorzugsaktien gegen eine 
festgelegte Anzahl von Stammaktien zu tauschen. Wandelanleihen 
sind Schuldtitel mit der Option, diese in eine vorab definierte 
Anzahl von Aktien umzuwandeln. Wandelpapiere profitieren von 
steigenden Aktienkursen, sich verengenden Kredit‑Spreads von 
Unternehmensanleihen und höherer Volatilität und verlieren bei 
fallenden Aktienmärkten, sich ausweitenden Kredit‑Spreads und 
niedriger Volatilität an Wert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem 
Aktienmarkt steigt die Bewertung der in die Struktur eingebetteten 
Option und umgekehrt. Bei belasteten Marktbewertungen können 
die Kurse von den Erwartungen abweichen.

Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes: Der Fonds 
kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen 
alle Wertpapiere bzw. Wertpapierindizes zugrunde liegen können, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Verkauf und 
Kauf von Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die 
besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der Fonds kann Optionen 
einsetzen, um einen Basiswert vollständig abzusichern (Hedge) 
bzw. teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder um (im Rahmen 
einer spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag zu steigern. Im 
Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein Derivatkontrakt 
auf ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht unbedingt im 
Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert aber entweder mit 
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einer anderen Derivatposition des Fonds oder dem Fonds selbst 
eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das Risiko aus der 
ursprünglichen Derivatposition bietet.

Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften 
Maklercourtage oder Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und 
verkaufen, die entweder an Optionsbörsen oder im Freiverkehr 
von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen einen Markt stellen 
und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen qualifizierten 
Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten 
zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber 
börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht 
das Risiko, dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/
Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds darf 
verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Index‑ und 
Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel ist es, entweder an der 
Entwicklung von Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu 
partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung 
von Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Credit‑Default‑Swaps: Der Fonds darf Credit‑Default‑Swaps kaufen, 
um sich gegen das Kreditrisiko abzusichern. Ein Credit‑Default‑Swap 
ist eine Vereinbarung, die die Übertragung des Kreditrisikos 
gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine andere 
ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) ist 
in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte 
Kontrakte, die vom Co‑Investment‑Manager zur Absicherung 
gegen Zinsänderungen und Kredit‑Spreads, die sich aufgrund der 
geplanten Investitionen negativ auf den Fonds auswirken können, 
gekauft werden können.

Wertpapierkäufe per Erscheinen („when issued“) und per Termin 
(„Forward Commitments“): Der Fonds kann Wertpapiere, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind, per Erscheinen („when 
issued“) kaufen. Geschäfte per Erscheinen kommen zustande, 
wenn der Fonds im Rahmen eines Wertpapierkaufs vereinbart, dass 
die Zahlung und Lieferung der Wertpapiere erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. Ziel des Fonds ist es dabei, bei Vertragsabschluss 
günstige Kaufkonditionen für den späteren Kauf festzuschreiben. 
Der Fonds kann des Weiteren Wertpapiere, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind, auf Basis der Erfüllung in der Zukunft 
(„Forward Commitments“) kaufen. Im Rahmen eines Geschäfts mit 
Wertpapieren per Termin verpflichtet sich der Fonds zum Kauf von 
Wertpapieren zu einem festgesetzten Preis und zu einem zukünftigen 
Termin, der über die normale Abwicklungszeit hinausgeht. Alternativ 
kann der Fonds auch glattstellende Verträge abschliessen, indem 
er andere Wertpapiere, die er im Portfolio hält, per Termin verkauft. 
Mit dem Kauf von Wertpapieren per Erscheinen oder per Termin 
geht das Risiko eines Wertverlusts der zu kaufenden Wertpapiere 
vor dem Abrechnungstermin einher. In der Regel kauft der Fonds 

Wertpapiere per Erscheinen oder per Termin mit der Absicht, die 
Wertpapiere auch tatsächlich für das Portfolio zu kaufen. Wenn es 
der Co‑Investment‑Manager jedoch für notwendig hält, kann er die 
per Erscheinen bzw. per Termin gekauften Wertpapiere auch vor der 
Abrechnung wieder verkaufen.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die 
vorübergehende Übertragung von Wertpapieren von einem 
Kreditgeber an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer 
verpflichtet, gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus 
vereinbarten Termin an den Kreditgeber zurückzugeben. Zweck 
dieser Geschäfte ist in der Regel die Steigerung der Gesamtrendite 
des Fonds durch Zinseinnahmen. Der maximale Anteil des verwalteten 
Fondsvermögens, das für Aktienleihgeschäfte verwendet werden 
kann, beträgt 100% (auf Grundlage des Werts der Sicherheiten, die 
von Gegenparteien gehalten werden können). Dabei wird aber davon 
ausgegangen, dass maximal 5% des verwalteten Fondsvermögens in 
Aktienleihgeschäften angelegt werden.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang 
mit Aktienleihgeschäften sind zusammen mit den allgemeinen 
Bestimmungen für den Einsatz von Subkonsortialverträgen in 
Anhang V des Prospekts beschrieben. Dort finden sich auch nähere 
Angaben über die operationellen Kosten und/oder Gebühren, die 
den dem Fonds aus diesen Techniken zufliessenden Erträgen 
abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als komplexer („sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für Zwecke der Kapitalanlage und/oder eines effizienten 
Portfoliomanagements in eine Reihe komplexer derivativer 
Instrumente investieren kann. Der Fonds kann seine Positionen 
hebeln, um über den Nettoinventarwert des Fonds hinaus ein fiktives 
Engagement einzugehen, das anhand der VaR‑Methode gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank berechnet wird.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 20% bis 200% des Nettoinventarwerts 
des Fonds. Allerdings können diese Grenzen bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden. Dieser Hebel wird unter Heranziehung der 
Summe der Basiswerte der eingesetzten Derivate berechnet, wie 
von der Zentralbank vorgeschrieben.
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Bei dieser Berechnung werden Netting‑ und Absicherungs‑
massnahmen, die der Fonds gelegentlich durchführt, nicht 
berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die mittels derivativer Instrumente 
eingegangenen Engagements des Fonds in der Regel ungefähr 
einem Long‑Short‑Verhältnis von 1,5: 1 entsprechen, berechnet auf 
der Basis der oben erläuterten Methode der Summe der Nennwerte, 
was aber von den Marktbedingungen zum gegebenen Zeitpunkt 
abhängig ist. Diese Long‑ und Short‑Positionen können in den 
Anlageklassen eingegangen werden, die in der oben dargestellten 
Anlagepolitik des Fonds vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Der täglich 
berechnete absolute VaR des Fonds, der mit einem einseitigen 
Konfidenzniveau von 99%, einer 20‑tägigen Haltedauer und 
einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem 
Jahr gemessen wird, ist auf 20% des Nettoinventarwerts des 
Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die Verluste 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen können, sondern 
dass man unter der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage 
gehalten werden, Verluste von über 20% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nur in 1% der Fälle erwarten würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 

je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 12:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das dessen 
Anteilsklassen jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird 
an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am 
Ende der Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) 
gezahlt. Ob auf Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, 
liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen 
sind auf Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder 
auf www.gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) über der 
High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der High‑Water‑Mark). Die 
Performancegebühr beläuft sich auf 20% p.a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark. Auszahlungen von Dividenden sollen sich 
nicht auf die Performance der Anteilsklasse auswirken.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. 
In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage der 
Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, und 
entsprechend wird für die jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung 
gebildet. An jedem Bewertungsstichtag wird die neu berechnete 
Performancegebühr mit der Rückstellung vom vorherigen 
Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom 
Vortag wird nach oben oder unten angepasst entsprechend der 
Differenz zwischen dem neu berechneten Betrag und dem zuvor 
zurückgestellten Betrag. Hinweis: Der Referenzwert, der auf die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Erst am Ende der Berechnungsperiode 
wird die dem Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss 
den vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) über der High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der 
High‑Water‑Mark). Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der 
Berechnung der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.
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In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, zu denen Anteile mit 
Ertragsausschüttung gehören, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5‑7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Asian	Equity
Ergänzung	6
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Asian Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM 
Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	Anlageportfolios	darstellen	und	ist	möglicherweise	nicht	für	
jeden	Anleger	geeignet.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung eines langfristigen 
Kapitalwachstums in erster Linie durch Investitionen in börsennotierte 
Aktien, die von Unternehmen begeben werden, deren Hauptsitz bzw. 
wesentliche Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan angesiedelt ist.

Die Politik des GAM Star Asian Equity wird darin bestehen, vorrangig 
in börsenkotierte Aktien zu investieren.

Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% seines Vermögens 
in nicht‑börsenkotierten Aktien und bis zu 15% seines Vermögens 
in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, 
sofern dies für die Erreichung des Anlageziels des Fonds 
als angemessen erachtet wird. Zu diesen festverzinslichen 
Wertpapieren zählen Staats‑ und/oder Unternehmensanleihen oder 
andere Schuldverschreibungen (wie Einlagenzertifikate, Treasury 
Bills und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel verzinslich sein 
können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition 
von Standard & Poor’s aufweisen müssen. Insgesamt darf der 
Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere 
investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Der Fonds kann in chinesischen A‑Aktien anlegen, die an der 
Shanghai Stock Exchange oder Shenzhen Stock Exchange 
kotiert sind oder gehandelt werden („chinesische A‑Aktien“). 
Hierzu stehen ihm zwei Wege offen. Erstens kann die Anlage 
des Fonds in chinesischen A‑Aktien über einen qualifizierten 
ausländischen institutionellen Renminbi‑Investor (RQFII) erfolgen, 
der von der China Securities Regulator Commission (chinesische 
Wertpapieraufsichtsbehörde) zugelassen wurde. Zweitens wird 
erwartet, dass der Fonds über das Shanghai Hong Kong Stock 
Connect in chinesischen A‑Aktien anlegen kann, die an der 
Shanghai Stock Exchange kotiert sind, und über das Shenzhen 
Hong Kong Stock Connect in chinesischen A‑Aktien, die an der 
Shenzhen Stock Exchange kotiert sind. Weitere Informationen über 
Anlagen im Rahmen des RQFII‑Systems sowie über das Shanghai 
Hong Kong Stock Connect und das Shenzhen Hong Kong Stock 
Connect finden sich in den Abschnitten „Anlagen in chinesischen 
A‑Aktien“ und „Risikofaktoren – Anlagen in chinesischen A‑Aktien“ 
des Prospekts.

Der Fonds darf sich ausserdem in chinesischen A‑Aktien engagieren, 
indem er in andere kollektive Kapitalanlagen investiert, die ihrerseits 

wieder in erster Linie in chinesischen A‑Aktien gemäss den 
nachstehenden Anlagegrenzen anlegen. Das direkte und indirekte 
Engagement des Fonds in chinesischen A‑Aktien entspricht 
insgesamt höchstens 10% des Nettoinventarwerts des Fonds.

Die Verwaltungsgesellschaft wird insgesamt nicht mehr als 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds in Schwellenmärkten anlegen, wobei 
die Anlagen des Fonds in einem Schwellenmarktland 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten dürfen.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er unter den dafür geeigneten Umständen auch Barmittel und 
Barmitteläquivalente halten. Diese Umstände können beispielsweise 
das Halten von Barmitteln in Form von Einlagen zur Wiederanlage 
beinhalten, um Rücknahmen und die Zahlung von Auslagen zu 
decken.

Anlagestrategie
Das Anlageteam folgt einem thematischen, fundamental orientierten 
Ansatz, um die verschiedenen Kurstreiber in den entwickelten 
und aufstrebenden Volkswirtschaften der Asien‑Pazifik‑Region 
ausfindig zu machen und zu nutzen. Es verbindet beim Aufbau 
des Portfolios eine Top‑down‑Analyse mit einer Bottom‑up‑
Analyse, wobei es Positionen in Ländern und Sektoren eingeht, 
von denen es überzeugt ist, und diejenigen ganz meidet, die es für 
überbewertet hält. In den entwickelteren Märkten sieht der Ansatz 
des Anlageteams vor, die globalen Sektorthemen zu finden und 
mit fundamentalen Bottom‑up‑Analysen der Unternehmen und 
Managementtreffen zu kombinieren. Die Themen des Anlageteams 
bilden einen Rahmen für das Unternehmensresearch, in das 
ausführliche Fundamentalanalysen und Unternehmensbesuche 
eingebunden werden, um das Gewinnpotenzial der einzelnen 
Unternehmen zu verstehen und einen genaueren Einblick in die 
Marktdynamik zu erhalten. Makroökonomische Top‑down‑Fragen 
und Trends spielen in weniger entwickelten Ländern eine grössere 
Rolle, während in den entwickelten Regionen die Bottom‑up‑Sektor‑ 
und Aktienauswahl von grösserer Bedeutung ist.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke 
derzeit nicht vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 
und wie ausführlicher im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ 
des Prospekts beschrieben, kann der Fonds für Anlagezwecke 
und/oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 
(d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
gedeckte Optionsscheine, Index‑Futures, Indexoptionen, 
Devisenoptionen und Devisentermingeschäfte.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
emittiert und an einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt 
werden, um sich auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf der Wertpapiere möglich wäre, in einem Korb aus Schuldtiteln 
oder Aktienwerten zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere 
Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder 
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die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer vom Fonds 
gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Index‑Futures: Index‑Futures werden vorwiegend im Rahmen der 
taktischen Asset‑Allokation eingesetzt, um umfangreiche Barmittel, 
die dem Fonds zufliessen, zu verwalten und das Risiko zu minimieren, 
dass der Fonds auf Grund unerwünscht hoher Barguthaben 
eine schwache Performance verzeichnet. Ein umfangreicher 
Liquiditätszufluss kann dazu führen, dass der Fonds unzureichend 
am Markt positioniert ist. In einem solchen Liquiditätsumfeld kann 
es kostengünstiger und angemessener sein, anstelle der zugrunde 
liegenden Aktien einen entsprechenden Index‑Future zu kaufen. 
Dieses Ersatzgeschäft ist vorübergehender Natur, bis ein günstigerer 
Zeitpunkt zum Kauf der zugrunde liegenden Aktien festgestellt wird.

Index‑Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen 
und verkaufen, denen alle Finanzindizes zugrunde liegen können, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Der Käufer 
einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein Wertpapier 
oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich 
ergibt sich ein in gewissen Fällen wünschenswertes anderes 
Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts 
selbst. Indexoptionen ermöglichen es Anlegern, sich mit einer 
Handelsentscheidung in einer grossen Anzahl von Wertpapieren zu 
engagieren. Der Fonds kann Verkaufsoptionen kaufen, um den Wert 
des Fonds oder eines Fondssegments vor erwarteten deutlichen 
Kursverlusten der Aktienmärkte oder wichtiger Branchen, die von 
diesem Index abgebildet werden, zu schützen. Kaufoptionen können 
vom Fonds gekauft oder auch verkauft werden. Eine Kaufoption zielt 
auf ein Engagement in einem Finanzindex oder einer wichtigen 
Branche ab, während eine Verkaufsoption (ausschliesslich gedeckte 
Verkäufe) eine weitere Ertragsquelle über die Prämie bietet, die als 
Overlay einer bestehenden Long‑Position vereinnahmt wird. Verkauf 
und Kauf von Indexoptionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, 
die besondere Anlagerisiken mit sich bringen.

Devisen‑Optionen: Der Fonds kann diese Instrumente verwenden, 
um von Kursbewegungen auf den Devisenmärkten zu profitieren 
bzw. ihnen entgegenzuwirken. Devisenoptionen werden eingesetzt, 
um die Anleger vor nachteiligen Kursbewegungen von Währungen, 
zum Beispiel des Yen, zu schützen. Dies kann beispielsweise 
anhand eines Collars erreicht werden, der sich aus dem Kauf 
einer USD‑Kaufoption und dem Verkauf einer Verkaufsoption 
zu unterschiedlichen Ausübungskursen zusammensetzt (ohne 
anfängliche Kosten). Aufgrund des Gewinn‑ und Verlustprofils 
des Collars sind die Anleger geschützt, wenn der Yen unter den 
Ausübungskurs der USD‑Kaufoption fällt. Die „Kosten“ dieser 
Absicherung bestehen darin, dass der Anleger auf die möglichen 
Kursgewinne des Yen verzichtet, wenn der Yen‑Kurs über den 
Ausübungskurs der Verkaufsoption hinaus steigt. Ein Collar ist eine 
Optionsstrategie mit Schutzwirkung.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können (a) zur 
Absicherung des Vermögenspools des Fonds in die Basiswährung 
des Fonds oder (b) zur Verringerung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer 
Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, wenn diese Währung 
nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Nähere Angaben über die operationellen Kosten und/oder 
Gebühren, die den dem Fonds aus diesen Techniken zufliessenden 
Erträgen abgezogen werden, sind zusammen mit den allgemeinen 
Bestimmungen für den Einsatz von Partizipationsanleihen und 
Subkonsortialverträgen in Anhang V beschrieben.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein nicht‑komplexes effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird im Fonds 
eine Hebelwirkung entfalten. Insofern es zu einer Hebelwirkung 
kommt, wird diese mit Hilfe des Commitment‑Ansatzes 
zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

Weitere Einzelheiten über das Gesamtrisiko und 
den Commitment‑Ansatz finden sich in Abschnitt 6.1 
„Anlagebeschränkungen“ des Prospekts unter der Überschrift 
„Derivative Finanzinstrumente“.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen (der die mit Anlagen in chinesischen A‑Aktien 
verbundenen Risiken beinhaltet) und die darin genannten Risiken vor 
einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar
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5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen, damit sie zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet werden.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit an dem Tag erfolgen, an dem der 
Zeichnungsantrag eingehen muss, damit er zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet wird. Für von der 
Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger oder Vermittler gilt 
eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach dem betreffenden 
Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 

werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.
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Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Asia‑Pacific	Equity
Ergänzung	7
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Asia‑Pacific Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	
Portfoliomanagements	 in	 derivative	 Finanzinstrumente	
investieren.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	
und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum 
in erster Linie durch die Anlage in börsenkotierten Aktien von 
Unternehmen mit Hauptsitz im Pazifischen Becken, einschliesslich 
Australiens, Chinas, Hongkongs, Indiens, Indonesiens, Japans, 
Malaysias, Neuseelands, Pakistans, der Philippinen, Singapurs, 
Südkoreas, Sri Lankas, Taiwans und Thailands.

Der Fonds beschränkt seine Anlagen in Pakistan und in Sri Lanka 
auf jeweils insgesamt höchstens 10% seines Nettoinventarwerts.

Die Politik des GAM Star Asia‑Pacific Equity wird darin bestehen, 
vorrangig in Aktien anzulegen.

Der Fonds kann in chinesischen A‑Aktien anlegen, die an der Shanghai 
Stock Exchange oder Shenzhen Stock Exchange kotiert sind oder 
gehandelt werden („chinesische A‑Aktien“). Hierzu stehen ihm zwei 
Wege offen. Erstens kann die Anlage des Fonds in chinesischen 
A‑Aktien über einen qualifizierten ausländischen institutionellen 
Renminbi‑Investor (RQFII) erfolgen, der von der China Securities 
Regulator Commission (chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde) 
zugelassen wurde. Zweitens wird erwartet, dass der Fonds über 
das Shanghai Hong Kong Stock Connect in chinesischen A‑Aktien 
anlegen kann, die an der Shanghai Stock Exchange kotiert sind, 
und über das Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesischen 
A‑Aktien, die an der Shenzhen Stock Exchange kotiert sind.

Weitere Informationen über Anlagen im Rahmen des RQFII‑Systems 
sowie über das Shanghai Hong Kong Stock Connect und das 
Shenzhen Hong Kong Stock Connect finden sich in den Abschnitten 
„Anlagen in chinesischen A‑Aktien“ und „Risikofaktoren – Anlagen 
in chinesischen A‑Aktien“ des Prospekts. Der Fonds darf sich 
ausserdem in chinesischen A‑Aktien engagieren, indem er in 
andere kollektive Kapitalanlagen investiert, die ihrerseits wieder in 
erster Linie in chinesischen A‑Aktien gemäss den nachstehenden 
Anlagegrenzen anlegen. Das direkte und indirekte Engagement des 
Fonds in chinesischen A‑Aktien entspricht insgesamt höchstens 
10% des Nettoinventarwerts des Fonds.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen indes kurzfristig 
in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert werden, 
wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines maximalen 
Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Zu diesen festverzinslichen 
Wertpapieren zählen Staats‑ und/oder Unternehmensanleihen oder 
andere Schuldverschreibungen (wie Einlagenzertifikate, Treasury 
Bills und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel verzinslich sein 

können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition 
von Standard & Poor’s aufweisen müssen.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Anlagestrategie

Das Anlageteam folgt einem thematischen, fundamental orientierten 
Ansatz, um die verschiedenen Kurstreiber in den entwickelten 
und aufstrebenden Volkswirtschaften der Asien‑Pazifik‑Region 
ausfindig zu machen und zu nutzen. Es verbindet beim Aufbau 
des Portfolios eine Top‑down‑Analyse mit einer Bottom‑up‑
Analyse, wobei es Positionen in Ländern und Sektoren eingeht, 
von denen es überzeugt ist, und diejenigen ganz meidet, die es für 
überbewertet hält. In den entwickelteren Märkten sieht der Ansatz 
des Anlageteams vor, die globalen Sektorthemen zu finden und 
mit fundamentalen Bottom‑up‑Analysen der Unternehmen und 
Managementtreffen zu kombinieren. Die Themen des Anlageteams 
bilden einen Rahmen für das Unternehmensresearch, in das 
ausführliche Fundamentalanalysen und Unternehmensbesuche 
eingebunden werden, um das Gewinnpotenzial der einzelnen 
Unternehmen zu verstehen und einen genaueren Einblick in die 
Marktdynamik zu erhalten. Makroökonomische Top‑down‑Fragen 
und Trends spielen in weniger entwickelten Ländern eine grössere 
Rolle, während in den entwickelten Regionen die Bottom‑up‑Sektor‑ 
und Aktienauswahl von grösserer Bedeutung ist.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke 
derzeit nicht vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und 
wie ausführlicher im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des 
Prospekts beschrieben, kann der Fonds für Anlagezwecke und/
oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (d. 
h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
gedeckte Optionsscheine, Index‑Futures, Indexoptionen, 
Devisenoptionen und Devisentermingeschäfte.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
emittiert und an einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt 
werden, um sich auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf der Wertpapiere möglich wäre, in einem Korb aus Schuldtiteln 
oder Aktienwerten zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere 
Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder 
die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer vom Fonds 
gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Index‑Futures: Index‑Futures werden vorwiegend im Rahmen der 
taktischen Asset‑Allokation eingesetzt, um umfangreiche Barmittel, 
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die dem Fonds zufliessen, zu verwalten und das Risiko zu minimieren, 
dass der Fonds auf Grund unerwünscht hoher Barguthaben 
eine schwache Performance verzeichnet. Ein umfangreicher 
Liquiditätszufluss kann dazu führen, dass der Fonds unzureichend 
am Markt positioniert ist. In einem solchen Liquiditätsumfeld kann 
es kostengünstiger und angemessener sein, anstelle der zugrunde 
liegenden Aktien einen entsprechenden Index‑Future zu kaufen. 
Dieses Ersatzgeschäft ist vorübergehender Natur, bis ein günstigerer 
Zeitpunkt zum Kauf der zugrunde liegenden Aktien festgestellt wird.

Indexoptionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen 
und verkaufen, denen alle Finanzindizes zugrunde liegen können, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Der Käufer 
einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein Wertpapier 
oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich 
ergibt sich ein in gewissen Fällen wünschenswertes anderes 
Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts 
selbst. Indexoptionen ermöglichen es Anlegern, sich mit einer 
Handelsentscheidung in einer grossen Anzahl von Wertpapieren zu 
engagieren. Der Fonds kann Verkaufsoptionen kaufen, um den Wert 
des Fonds oder eines Fondssegments vor erwarteten deutlichen 
Kursverlusten der Aktienmärkte oder wichtiger Branchen, die von 
diesem Index abgebildet werden, zu schützen. Kaufoptionen können 
vom Fonds gekauft oder auch verkauft werden. Eine Kaufoption zielt 
auf ein Engagement in einem Finanzindex oder einer wichtigen 
Branche ab, während eine Verkaufsoption (ausschliesslich gedeckte 
Verkäufe) eine weitere Ertragsquelle über die Prämie bietet, die als 
Overlay einer bestehenden Long‑Position vereinnahmt wird. Verkauf 
und Kauf von Indexoptionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, 
die besondere Anlagerisiken mit sich bringen.

Devisenoptionen: Der Fonds kann diese Instrumente verwenden, 
um von Kursbewegungen auf den Devisenmärkten zu profitieren 
bzw. ihnen entgegenzuwirken. Devisenoptionen werden eingesetzt, 
um die Anleger vor nachteiligen Kursbewegungen von Währungen, 
zum Beispiel des Yen, zu schützen. Dies kann beispielsweise 
anhand eines Collars erreicht werden, der sich aus dem Kauf 
einer USD‑Kaufoption und dem Verkauf einer Verkaufsoption 
zu unterschiedlichen Ausübungskursen zusammensetzt (ohne 
anfängliche Kosten). Aufgrund des Gewinn‑ und Verlustprofils 
des Collars sind die Anleger geschützt, wenn der Yen unter den 
Ausübungskurs der USD‑Kaufoption fällt. Die „Kosten“ dieser 
Absicherung bestehen darin, dass der Anleger auf die möglichen 
Kursgewinne des Yen verzichtet, wenn der Yen‑Kurs über den 
Ausübungskurs der Verkaufsoption hinaus steigt. Ein Collar ist eine 
Optionsstrategie mit Schutzwirkung.

Devisentermingeschäfte: : Devisentermingeschäfte können (a) zur 
Absicherung des Vermögenspools des Fonds in die Basiswährung 
des Fonds und (b) zur Verringerung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer 
Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, wenn diese Währung 
nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein nicht‑komplexes effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente, der nicht der 
Absicherung dient, wird im Fonds eine Hebelwirkung entfalten. 
Insofern es zu einer Hebelwirkung kommt, wird diese mit Hilfe des 
Commitment‑Ansatzes zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 
100% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen (der die mit Anlagen in chinesischen A‑Aktien 
verbundenen Risiken beinhaltet) und die darin genannten Risiken vor 
einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.
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Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen, damit sie zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet werden.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit an dem Tag erfolgen, an dem der 
Zeichnungsantrag eingehen muss, damit er zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet wird. Für von der 
Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger oder Vermittler gilt 
eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach dem betreffenden 
Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.
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Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

173



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 174 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

GAM	Star	Alternative	Fixed	Income
Ergänzung	8
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Alternative Fixed Income (den „Fonds“), einen Teilfonds 
der GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine 
offene Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds 
mit Haftungstrennung zwischen den Fonds, die über die 
Genehmigung der Zentralbank gemäss den Bestimmungen der 
OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den Verordnungen von 
2011 unterliegt.

Der	 Fonds	 ist	 aufgrund	 seiner	 Anlagepolitik	 mit	 einer	 hohen	
Volatilität	behaftet.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren,	da	die	annualisierte	Volatilität	
voraussichtlich	die	meiste	Zeit	über	im	Bereich	von	8‑10%	des	
Nettoinventarwerts	des	Fonds	liegen	dürfte.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	
Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	anlegen.	Der	Fonds	kann	in	jedem	Zeitpunkt	
vorwiegend	in	derivativen	Finanzinstrumenten	investiert	sein.	Zur	
Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	und	Anlagepolitik	
–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 zur	 Durchführung	 des	 Handels	 mit	
Derivaten	 im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	
Einlagenzertifikate	und/oder	Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung nachhaltig 
positiver Renditen bei gleichzeitiger Einhaltung des Grundsatzes 
der Risikostreuung.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels durch 
Anlagen von mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in 
festverzinslichen Wertpapieren beliebiger Kreditwürdigkeit, Duration 
und Währung an, die von den EU‑Mitgliedstaaten, Drittstaaten, 
deren Gebietskörperschaften, Behörden oder Organen oder 
Gemeinden und Städten in „anerkannten Ländern“, das heisst, 
den OECD‑Mitgliedstaaten und allen anderen Ländern Europas, 
Nord‑ und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens, 
einschliesslich der Schwellenmärkte (laut nachstehender Definition), 
begeben oder garantiert werden.

Der Fonds darf in Unternehmensanleihen (darunter auch Anleihen von 
Schwellenmarktunternehmen) und hybriden genussscheinähnlichen 
Forderungswertpapieren beliebiger Kreditwürdigkeit anlegen, die 

nicht von Anlagequalität (investment grade) im Sinne von Standard & 
Poor’s oder einer anderen anerkannten Ratingagentur sein müssen.

Insgesamt bis zu 20% des Vermögens des Fonds dürfen in 
forderungsbesicherten Wertpapieren, hypothekenbesicherten 
Wertpapieren, Kreditverbriefungen (CDO) und 
Hypothekenverbriefungen (CMO) investiert werden. Anlagen in 
diesen Instrumenten können Derivate einbetten und eine zusätzliche 
Hebelwirkung im Fonds zur Folge haben.

Der Fonds darf (i) höchstens bis zu 25% seines Vermögens in 
Wandelpapieren und Optionsscheinen, (ii) bis zu 10% seines 
Vermögens in Aktien oder sonstigen Beteiligungswertpapieren 
und Beteiligungsrechten und (iii) bis zu 15% seines Vermögens 
in Derivaten von Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapieren 
und Beteiligungsrechten anlegen, vorausgesetzt dass die 
Anlagen des Fonds in jeder der drei Kategorien in (i), (ii) und (iii) 
insgesamt ein Drittel seines Nettovermögens nicht übersteigt. Bei 
der Aktienallokation gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der 
Marktkapitalisierung bzw. der Länder‑ oder Sektorausrichtung.

Der Fonds kann über folgende Wertpapiere Immobilienengagements 
aufbauen: immobilienbezogene Wertpapiere, darunter kotierte 
REITs (Real Estate Investment Trusts), Dividendenpapiere von 
Unternehmen, deren vornehmliche Geschäftstätigkeit das Eigentum 
und Management und/oder die Erschliessung von Immobilien ist, oder 
Derivate auf Basis von REIT‑ oder sonstigen immobilienbezogenen 
Indizes, die die Anforderungen der Zentralbank erfüllen.

Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, indem 
er Engagements in den vorgenannten Vermögensklassen durch 
Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. Bei den geschlossenen 
Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, müssen dessen Anteile 
das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und entweder, 

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Anlagen in geschlossenen Fonds werden nicht mehr als 15% des 
Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Der Fonds darf uneingeschränkt in Instrumente investieren, die 
wirtschaftlich mit den Schwellenländern verbunden sind. Unter dem 
Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel die Märkte der 
Länder, die im Begriff sind, sich zu einem modernen Industriestaat zu 
entwickeln, und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber auch 
mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter anderem 
auch die Länder, die gelegentlich im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Kapitalmarktindizes 
auf Freefloat‑Basis, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 

174

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 175 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll. 
Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren 
anlegen, die auf russischen Märkten gehandelt werden. Allerdings 
erfolgen solche Investitionen ausschliesslich in Wertpapiere, die an 
den Börsen RTS und MICEX kotiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds darf ausserdem in rohstoffbezogene Instrumente 
investieren. Bei solchen Instrumenten kann es sich auch um 
börsenkotierte Rohstoffe („Exchange Traded Commodities – 
ETC“) handeln. ETC sind Schuldtitel, die in der Regel von einem 
Anlagevehikel emittiert werden, das die Performance eines 
einzelnen zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe 
assoziierter Rohstoffe verfolgt, u. a. Edelmetalle, Industriemetalle, 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und weiche Rohstoffe. Bei ETC 
handelt es sich um liquide Wertpapiere, die wie Aktien an geregelten 
Börsen gehandelt werden können. ETC ermöglichen den Anlegern 
Engagements in Rohstoffen, ohne Terminkontrakte handeln oder 
die Werte physisch übernehmen zu müssen. In den vom Fonds 
gehaltenen ETC sind keine Derivate eingebettet und sie verursachen 
keine zusätzliche Hebelwirkung.

Der Fonds investiert nur in Indizes, die ein Engagement in den 
oben genannten Vermögensklassen ermöglichen und welche die 
von der Zentralbank jeweils festgelegten Anforderungen erfüllen. 
Wenn darüber hinaus vorgeschlagen wird, einen bedeutenden Teil 
der Vermögenswerte des Fonds in Finanz‑ oder Kreditindizes zu 
investieren, erfolgt gemäss den Vorschriften der Zentralbank eine 
zusätzliche Offenlegung in der Anlagepolitik des Fonds.

Die Anlagen des Fonds in den vorstehend genannten Wertpapieren 
erfolgen auf opportunistische Weise, d. h. gemäss der relativen 
Markteinschätzung, so dass der Anlageschwerpunkt des Fonds 
innerhalb der oben dargelegten Grenzen stark schwanken kann. Die 
Anlagen erfolgen in einer Währung, die der Performance dienlich 
ist, und werden gegenüber der Basiswährung des Fonds aktiv 
gesteuert.

Die nachstehend im Abschnitt „Derivate“ genannten Derivate werden 
zur Errichtung von Long‑ oder Short‑Positionen in den vorgenannten 
Basiswerten eingesetzt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. 
Weitere Informationen über die Höhe der Hebelwirkung im Fonds 
sowie den Umfang der Long‑ und Short‑Positionen, die der Fonds 
mittels Derivate üblicherweise halten darf, finden sich nachstehend 
unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten halten. Zu diesen Situationen zählen etwa 
die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder 
schwere Krisen, die nach angemessener Ansicht des Co‑Invetsment‑
Managers wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Performance des Fonds haben würden.

Der Fonds kann (i) zur Unterlegung der Derivatengagements oder 
(ii) in sonstigen aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem 
Börsenkrach oder in tiefen Krisen, die nach der begründeten 
Meinung des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden, bis 
zu 100% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere anlegen, die von 
den EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
oder den in Abschnitt 2.12 des Kapitels „Anlagebeschränkungen“ 
genannten internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen 

Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert werden.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, 
(ii) Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Devisen‑Swaps, Wandelanleihen, 
Terminkontrakte, Call‑ und Put‑Optionen (darunter u. a. Devisen‑, 
Aktien‑ und Indexoptionen und Optionen auf Renditekurven), im 
Freiverkehr gehandelte, nicht standardisierte Optionen, Zins‑Caps 
und ‑Floors, Inflations‑, Volatilitäts‑, Zins‑, Cross‑Currency‑ 
und Total‑Return‑Swaps, Swaptions, Credit‑Default‑Swaps, 
Differenzkontrakte (CFO) und Credit Linked Notes.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps: Sie können zur 
Performancesteigerung, zu Anlagezwecken und zur Absicherung 
eingesetzt werden, das heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie 
des Fonds zur Anlage in Fremdwährungen, (b) zur Absicherung 
der Nennwährung der Vermögenswerte des Fonds gegenüber 
der Basiswährung des Fonds oder (c) zur Minderung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Währung, in der Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, 
sofern sich die Nennwährung von der Basiswährung des Fonds 
unterscheidet.

Auch Wandelpapiere können für Anlagezwecke genutzt werden. 
Wandelanleihen können für Anlagezwecke eingesetzt werden, um 
von den asymmetrischen Renditen der zugrunde liegenden Aktien zu 
profitieren. In der Regel handelt es sich um eine Unternehmensanleihe 
mit der eingebetteten Option, diese zu einem vorab festgelegten 
Preis in eine Aktie umwandeln zu können. Wandelbare Vorzugsaktien 
bieten ihren Inhabern die Option, die Vorzugsaktien gegen eine 
festgelegte Anzahl von Stammaktien zu tauschen. Wandelanleihen 
sind Schuldtitel mit der Option, diese in eine vorab definierte 
Anzahl von Aktien umzuwandeln. Wandelpapiere profitieren von 
steigenden Aktienkursen, sich verengenden Kredit‑Spreads von 
Unternehmensanleihen und höherer Volatilität und verlieren bei 
fallenden Aktienmärkten, sich ausweitenden Kredit‑Spreads und 
niedriger Volatilität an Wert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem 
Aktienmarkt steigt die Bewertung der in die Struktur eingebetteten 
Option und umgekehrt. Bei belasteten Marktbewertungen können 
die Kurse von den Erwartungen abweichen.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Zins‑, 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
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Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. 
Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, 
sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und den 
Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. Solche 
Futures können, wenn man dies für angemessen hält, in Swaps 
umverpackt werden („Future‑Swaps“ oder „synthetische Futures“). 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf 
Anleihen, Devisen, Wertpapiere, Terminkontrakte, Zinssätze, 
Renditen oder Indizes aus Anlageklassen kaufen und verkaufen, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Verkauf und 
Kauf von Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, 
die besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der Fonds kann 
Optionen einsetzen, um einen Basiswert vollständig (Hedge) bzw. 
teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder um (im Rahmen einer 
spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag zu steigern. Im Rahmen 
von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein Derivatkontrakt auf ein 
Wertpapier eingegangen, das sich nicht unbedingt im Bestand des 
Fonds befindet, dessen Basiswert aber entweder mit einer anderen 
Derivatposition des Fonds oder dem Fonds selbst eng korreliert, 
sodass es einen Schutz gegen das Risiko aus der ursprünglichen 
Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit 
seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Er kann 
Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an Optionsbörsen 
oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen können. Der Fonds kann auch Zins‑Caps und ‑Floors 
zur Absicherung gegen Zinsschwankungen einsetzen.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: 
Der Fonds kann für Anlagezwecke im Freiverkehr gehandelte, 
nicht‑standardisierte Optionen einsetzen, darunter u. a. Barrier‑ und 
digitale Optionen (bei denen die zugrunde liegenden Wertpapiere 
in der Regel Rentenwerte und Devisen sind), um die Maximierung 
des Gesamtanlagerendite, das Anlageziel des Fonds, zu erreichen.

Bei einer Barrier‑Option handelt es sich um eine Art Finanzderivat, 
bei der die Option zur Ausübung der vertraglichen Rechte davon 
abhängt, ob der Basiswert den vertraglich festgesetzten Kurs 
erreicht oder übertrifft. Bei einer Barrier‑Option handelt es sich 
um eine Art Finanzderivat, bei der die Option zur Ausübung 
der vertraglichen Rechte davon abhängt, ob der Basiswert den 
vertraglich festgesetzten Kurs erreicht oder übertrifft. Umgekehrt 
erhält der Käufer einer Knock‑Out‑Option eine Zahlung, wenn die 
Barriere während der Laufzeit des Kontrakts nicht erreicht wird. 
Erreicht der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts diese 
Barriere, ist die Option „ausgeknockt“ und verfällt wertlos. Barrier‑ 
oder Multi‑Barrier Optionen können auf diverse Vermögensklassen 
oder Wertpapiere des ursprünglichen Basiswerts bezogen sein.

Der Käufer der Option erhält eine Barzahlung in Höhe eines 
Vielfachen der gezahlten Prämie, wenn die Option aktiviert wird und 
alle vom Kontrahenten geforderten Bedingungen erfüllt sind.

Eine digitale Option (auch „binäre“ Option genannt) ist eine 
nicht‑standardisierte Option, die neben dem Ausübungspreis und 
Verfallstermin einer Standardoption (Put oder Call) zusätzliche 
Merkmale aufweist, die für die kontraktgemässe Zahlung an den 
Käufer erfüllt sein müssen. Zu den Arten von digitalen Optionen, 
die der Fonds gegen Zahlung einer Prämie kaufen darf, gehören (i) 
One‑Touch‑Optionen, bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab 
ein Barriereniveau festgelegt ist, das vor Verfall erreicht werden 
muss, damit der Fonds eine Zahlung erhält, (ii) At‑Expiry‑Optionen, 
bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab ein Barriereniveau 
festgelegt ist, das zum Zeitpunkt des Verfalls erreicht werden muss, 
damit der Fonds eine Zahlung erhält, (iii) No‑Touch‑Optionen, bei 
denen ein festgelegtes Barriereniveau nicht vor Verfall des Kontrakts 
erreicht werden darf, damit eine Zahlung an den Fonds erfolgt, 
(iv) Double‑One‑Touch‑Optionen, bei denen es zwei verschiedene 
Barriereniveaus gibt und die Zahlung an den Käufer nur erfolgt, 
wenn beide vor Verfall des Kontrakts erreicht werden, und (v) 
Double‑No‑Touch‑Optionen, die zur Zahlung in vereinbarter Höhe 
an den Käufer führen, wenn der Kurs des Basiswerts keines der 
vorab festgelegten Barriereniveaus erreicht.

Die Prämie, die der Fonds bei Kauf der vorstehend genannten 
digitalen Optionen zu zahlen hat, beträgt einen Prozentsatz der 
Auszahlung, die er erhält, wenn sich die digitale Option zu seinen 
Gunsten entwickelt.

Diese Instrumente können aufgrund ihrer nicht‑linearen Beziehung 
zum Basiswert hoch volatil sein, da sie die Nähe zum Digital‑ oder 
Barrier‑Strike‑Preis und/oder wie pfadabhängige Derivate den 
gesamten Kursverlauf berücksichtigen. Entsprechend könnte der 
Einsatz dieser Barrier‑ und digitale Optionen dazu führen, dass der 
Nettoinventarwert des Fonds aufgrund der sensiblen Natur dieser 
Instrumente schwankt. Der Fondsmanager überwacht sorgfältig das 
tägliche VaR des Fonds in Verbindung mit allen anderen Risiken des 
Portfolios. Sollte er es für notwendig erachten, kann er das Delta 
oder Volatilitätsrisiko aus diesen digitalen und Barrier‑Optionen 
unter Berücksichtigung der Bewegungen des zugrunde liegenden 
Kassageschäfts teilweise absichern. Der Fonds kann ferner aus 
den gehaltenen Positionen in diesen Barrier‑ und digitale Optionen 
vollständig aussteigen, wenn sich der Basiswert eine weite Strecke 
in Richtung seines Ziels bewegt hat, ohne den festgelegten Digital‑ 
oder Barriere‑Strike tatsächlich auszulösen.

Geschäfte mit im Freiverkehr gehandelten Kontrakten können 
mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, da es keinen börslichen 
Markt gibt, auf dem sich eine offene Position glattstellen lässt. Es 
kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, in Phasen erheblicher 
Marktturbulenzen und Volatilität eine bestehende Position zu 
liquidieren, den Wert einer Position zu beurteilen oder das 
übernommene Risiko abzuschätzen.

Swaps (Inflations‑, Zins‑ und Cross‑Currency‑Swaps): Der Fonds 
kann für Anlage‑ oder Absicherungszwecke Inflations‑, Zins‑ und 
Cross‑Currency‑Swaps eingehen. Inflations‑Swaps kommen 
im Allgemeinen für Investitionszwecke zum Einsatz. Dabei wird 
eine fixe Zahlung gegen eine variable getauscht, die an eine 
Inflationskennzahl gebunden ist. Zinsswaps kommen im Allgemeinen 
für Anlagezwecke und zur Steuerung des Zinsrisikos des Fonds zum 
Einsatz. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier oder als 
kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein gewünschtes 
Engagement eingesetzt werden. Cross‑Currency‑Swaps werden 
eingesetzt, um von komparativen Vorteilen zu profitieren. 
Üblicherweise handelt es sich dabei um Vereinbarungen zwischen 
zwei Parteien über den Austausch von Zins‑ und Kapitalzahlungen 
im Zusammenhang mit auf zwei unterschiedliche Währungen 
lautenden Darlehen. Bei einem Cross‑Currency‑Swap werden die 
auf eine Währung lautenden Zins‑ und Kapitalzahlungen gegen ein 
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gleich bewertetes Darlehen und Zinszahlungen in einer anderen 
Währung getauscht.

Volatilitäts‑Swaps: Der Fonds kann ferner Volatilitäts‑Swaps zu 
Anlage‑ oder Absicherungszwecken eingehen. Bei Volatilitäts‑Swaps 
handelt es sich um Terminkontrakte über die Schwankungsbreite 
oder Volatilität von Wertpapieren, deren Basiswerte diejenigen 
Wertpapiere sind, in die der Fonds wie vorstehend beschrieben 
investieren kann. Demzufolge ist die Auszahlung auf einen 
Volatilitäts‑Swap höher, wenn die Volatilität zunimmt. Ein 
Volatilitäts‑Swap ermöglicht es dem Fonds, auf die Volatilität zu 
spekulieren, wobei es am vorteilhaftesten ist, wenn die Volatilität 
hoch ist oder voraussichtlich hoch sein wird.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen, die entweder als Ersatz für den Kauf einer Gruppe 
von Wertpapieren dienen, bestimmte Indexrisiken absichern, 
Engagements in Indexanlagen ermöglichen oder mindern oder sich 
auf die Entwicklung eines oder mehrerer relevanter Basisindizes 
beziehen, die direkt oder indirekt an bestimmte Wertpapiere 
gekoppelt sind. Für die Übernahme von Total‑Return‑Swaps spricht 
unter anderem, wenn der Fondsmanager in einen Index investieren 
möchte, aber kein Terminmarkt zur Verfügung steht, wenn der 
zugrunde liegende Markt liquider als der Terminmarkt ist oder wenn 
der Future an einer Börse gehandelt wird, die der Fondsmanager 
nicht für geeignet hält. Bei einem Total‑Return‑Swap tauscht der 
Sicherungsnehmer die Gesamterträge, Dividenden oder Kupons 
zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste aus einem bestimmten 
Referenzwert, Index oder Wertpapierkorb mit dem Sicherungsgeber 
gegen die Zahlung eines variablen oder festen Bezugszinses 
aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds zufliessen, sind 
mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der Fonds einen 
Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die beiden 
Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der Fonds 
lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt. Näheres über 
Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative Finanzinstrumente“ des 
Prospekts zu entnehmen.

Swaptions: Swaptions können zu Anlagezwecken eingesetzt 
werden, damit ein Fonds an einem zukünftigen Datum gegen 
Zahlung einer Optionsprämie eine Zins‑Swap‑Vereinbarung 
eingehen kann. Bei Swaptions handelt es sich im Allgemeinen um 
Festzinsswaps. Allerdings können sie gelegentlich auch digitaler 
Natur sein, wie vorstehend beschrieben. In der Regel werden sie 
für das Management der Zins‑ und Volatilitätsrisiken der Fonds 
eingesetzt. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier 
oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein 
gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte 
Kontrakte, die vom Fonds gekauft oder verkauft werden können, 
um sich zu Anlagezwecken in Kreditrisiken zu engagieren oder das 
Kontrahentenrisiko abzusichern.

Differenzkontrakte (CFD): Differenzkontrakte können vom 
Fondsmanager zur Absicherung der vom Fonds gehaltenen 
Positionen in Wandelanleihen, siehe Beschreibung oben, eingesetzt 
werden. Dadurch mindert der Fondsmanager das Engagement des 
Fonds in die der Wandelanleihe unterliegenden Aktie.

Mit CFD kann der Fondsmanager auf die Kursentwicklung von 
Aktien spekulieren, die den vom Fonds gehaltenen Wandelanleihen 
unterliegen, und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne 
im Besitz der betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. 
Die Kosten dieser Strategie machen einen geringen prozentualen 
Anteil der Kosten aus, die ein physisches Halten der Aktien oder 
Indizes verursachen würde. Da CFD unmittelbar an den Wert 
der Referenzwerte gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der 
Performance der Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt 
zugrunde liegen. CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der 
Fonds damit ein Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind.

Credit Linked Notes: Der Fonds kann durch den Einsatz von Credit 
Linked Notes ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren 
aufbauen. Die Notes werden über einen Händler emittiert und 
sind an die Performance des zugrunde liegenden Wertpapiers 
gebunden. Die Notes werden vom Händler zum Nennwert verkauft. 
Im Gegenzug erhält der Fonds den regelmässigen Kupon des 
zugrunde liegenden Schuldtitels sowie eine Rendite auf den 
Nennwert der Note bei deren Fälligkeit.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschließlich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschließlich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 20% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 10% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von Derivaten zu den oben aufgeführten Zwecken 
kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 7.000% des Nettoinventarwerts des Fonds. 
Allerdings kann dieser angestrebte Prozentsatz bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden.

Dieser Hebel wird unter Heranziehung der Summe der Nennwerte 
der eingesetzten Derivate berechnet, wie von der Zentralbank 
vorgeschrieben. Bei dieser Berechnung werden Netting‑ und 
Absicherungsmassnahmen, die der Fonds gelegentlich durchführt, 
nicht berücksichtigt. Wenn der voraussichtliche Hebel des Fonds 
zusätzlich anhand des Commitment‑Ansatzes berechnet wird, 
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wobei nicht nur die Nennwerte aufsummiert, sondern auch Netting‑ 
und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, dürfte sich 
der Hebel den Erwartungen zufolge zwischen 0% und 1000% des 
Nettoinventarwerts des Fonds bewegen.

Der Co‑Investment‑Manager des Fonds benötigt die erforderliche 
Anlageflexibilität zum Aufbau umfangreicher Engagements in 
Derivaten, wie Zins‑Futures und Zins‑Future‑Optionen, um das 
Anlageziel des Fonds zu erreichen. Wie vorstehend ausgeführt, 
werden diese Instrumente für Zwecke des Anlage‑ und 
Portfoliomanagements eingesetzt, beispielsweise zur Absicherung 
und Performancesteigerung.

Handelsgeschäfte, die diese Instrumente beinhalten, werden das 
rechnerische Risiko des Fonds deutlich erhöhen. Dieses errechnet 
sich trotz des Umstands, dass sowohl die Duration als auch die 
Volatilität dieser Instrumente relativ niedrig ist, aus der Summe der 
Basiswerte der Derivate. Grund hierfür ist, dass solche Instrumente 
in der Regel auf durationsadjustierter Basis bewertet werden. 
Wenngleich der voraussichtliche Hebel des Fonds infolge des 
Einsatzes solcher Instrumente (der unter Heranziehung der Summe 
der Basiswerte dieser Derivate berechnet wird) hoch ist, bewegen 
sich die Kurse nur minimal. Hohe Basiswertsummen können bei 
diesen Instrumenten häufig weniger volatil sein als erheblich kleinere 
Beträge von volatileren Instrumenten.

Zudem kann der Co‑Investment‑Manager diese Derivate zum 
Ausgleich von Positionen einsetzen, um das Risiko innerhalb des 
Fonds zu neutralisieren. Allerdings wird bei der Berechnungsmethode 
für den Hebel, die der Fonds verwenden muss, das aus 
entsprechenden Long‑ und Short‑Positionen entstandene Risiko 
zusammenaddiert und nicht miteinander verrechnet, wodurch sich 
der vom Fonds geschaffene erwartete Hebel erhöht. Anteilsinhaber 
sollten beachten, dass, wenn das durch den Einsatz von Derivaten 
entstandene Engagement des Fonds durationsadjustiert ist und 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, die 
Hebelwirkung, der der Fonds ausgesetzt ist, wesentlich geringer ist. 
Dies kommt durch den Umstand zum Ausdruck, dass der Fonds 
einer selbst auferlegten VaR‑Grenze von 10% des Nettoinventarwerts 
des Fonds unterliegt und nicht von 20%, wie von der Zentralbank 
erlaubt.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des Fonds 
in Long‑Positionen in der Regel auf 2.800% des Nettovermögens 
und in Short‑Positionen auf 4.200% des Netto‑Vermögens beläuft, 
berechnet jeweils auf Basis der oben erläuterten Methode der 
Summe der Nennwerte. Entsprechend kann der Fonds von Zeit 
zu Zeit Netto‑Short‑Positionen eingehen. Der Prozentsatz des 
Nettovermögens des Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen 
angelegt ist, ist jedoch von den Marktbedingungen zum gegebenen 
Zeitpunkt abhängig. Diese Long‑ und Short‑Positionen können 
in den Anlageklassen eingegangen werden, die in der oben 
dargestellten Anlagepolitik des Fonds vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im Rahmen 
seines Risikomanagementprozesses zur Berechnung des 
Gesamtrisikos den absoluten Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und 
befolgt die für das absolute VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden 
Limits. Der täglich berechnete absolute VaR des Fonds, der mit einem 
einseitigen Konfidenzniveau von 99%, einer 20‑tägigen Haltedauer 
und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr gemessen wird, ist auf 10% des Nettoinventarwerts 
des Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die Verluste 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen können, sondern 
dass man unter der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage 

gehalten werden, Verluste von über 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nur in 1% der Fälle erwarten würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

Anleger sollten beachten, dass dem Fonds und seinen 
Anteilsinhabern bei anomalen Marktbedingungen erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen können, da der Fonds einen hohen 
Hebel einsetzen kann. Der Co‑Investment‑Manager wird versuchen, 
diese Risiken durch eine laufende Risikoüberwachung zu senken. 
Zu diesem Zweck nutzt er Systeme nach dem Branchenstandard 
und eigene Systeme, mit denen eine Reihe von Parametern wie 
Stresstests, Rückvergleiche (Back‑Testing), Liquidität, Drawdown 
und Risiken überwacht und Portfolioanalysen durchgeführt werden 
können. Die Auswirkungen bestimmter Risiken und Positionen 
werden für jede Kapitalanlage durch Berechnung des Risikobeitrags 
jeder einzelnen Position innerhalb des Portfolios bestimmt. Die 
Rückvergleiche und Stresstests des VaR‑Modells werden auch im 
Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank durchgeführt.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag
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7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Zeit eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,75% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,10% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.
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Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile,	MZ‑,	MCZ‑,	QZ‑,	QCZ‑,	SZ‑	und	SCZ‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Zusätzlich zu den vorstehend genannten Gebühren des 
Co‑Investment‑Managers hat der Co‑Investment‑Manager zulasten 
des Fondsvermögens, das der jeweiligen Anteilsklasse des Fonds 
ausser M‑ und N‑Anteilen zuzurechnen ist, Anspruch auf eine 
Performancegebühr (nachfolgend die „Performancegebühr“), 
die an jedem Handelstag aufläuft und jährlich rückwirkend am 
Ende der jeweiligen Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni eines 
Jahres („Berechnungsperiode“) gezahlt wird. Ob auf Z‑Anteile 
eine Performancegebühr erhoben wird, liegt im Ermessen 
der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr 
beläuft sich in jedem Fall auf 10% p.a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark oder der Outperformance der jeweiligen 
Benchmark, wobei die Berechnung der Performancegebühr auf 
dem niedrigeren der beiden prozentualen Outperformance‑Werte 
beruht. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht auf die 
Performance der Anteilsklasse auswirken. Die prozentuale Rendite 
ist die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil am letzten 
Bewertungsstichtag der vorherigen Berechnungsperiode und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr 
(oder in der ersten Berechnungsperiode die Differenz zwischen 
dem Erstausgabepreis der betreffenden Klasse und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr).

Die Benchmark ist die anteilige Drei‑Monats‑Libor‑Rendite, die 
vierteljährlich im Voraus festgesetzt wird. Für diese Zwecke ist der 
LIBOR der von der British Bankers’ Association für dreimonatige 
Einlagen in der jeweiligen Währung der betreffenden Klasse des 
Fonds festgelegte Zinssatz (je nach Sachlage), ausgedrückt 
als jährlicher Prozentsatz, der auf einem Jahr bestehend aus 
360 Tagen basiert und in jedem Fall einem Höchstsatz von 

10% pro Jahr unterliegt. Wenn die anteilige Drei‑Monats‑Libor‑
Rendite unter null fällt, wird dieser Satz bei der Berechnung 
auf 0% gesetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich 
das Recht vor, den 3‑Monats‑LIBOR durch einen äquivalenten 
3‑Monats‑Interbankensatz zu ersetzen, falls dieser seine Rolle als 
allgemein anerkannter Referenzsatz verlieren sollte.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. 
In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, 
und entsprechend wird für den jeweiligen Fonds oder ggf. die 
jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung gebildet. An jedem 
Bewertungsstichtag wird die neu berechnete Performancegebühr 
mit der Rückstellung vom vorherigen Bewertungsstichtag 
verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom Vortag wird nach oben 
oder unten angepasst entsprechend der Differenz zwischen dem 
neu berechneten Betrag und dem zuvor zurückgestellten Betrag. 
Hinweis: Der Referenzwert, der auf die prozentuale Rendite und die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Der Referenzwert, der in die Berechnung 
der Benchmark an einem Bewertungsstichtag eingeht, beruht 
auf dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse zu Beginn der 
Berechnungsperiode, bereinigt um die kumulierten Zeichnungen 
und Rücknahmen der Klasse seit Beginn der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den 
vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über ein volles 
Berichtsjahr eine Performancegebühr anfällt, über der Rendite 
der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung 
der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In der Berechnung der Performancegebühr sind alle realisierten und 
nicht realisierten Nettokapitalerträge zuzüglich der realisierten und 
nicht realisierten Nettokapitalverluste zum Ende der betreffenden 
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Berechnungsperiode enthalten. Infolge dessen ist es möglich, dass 
die Performancegebühr auf nicht realisierte Gewinne gezahlt wird, 
die in der Folge nie realisiert werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf 
MO‑,MI‑, MZ‑ und MCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑, 
QI‑, QZ‑ und QCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller 
Voraussicht nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑, SI‑, SZ‑ und SCZ‑Anteile 
mit laufender Ertragsausschüttung am ersten Handelstag im Januar 
und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen Ausschüttungen an 
die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils am oder vor dem 
28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und bereit sind, ein 
hohes Anlagerisiko einzugehen.
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GAM	Star	Balanced
Ergänzung	9
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Balanced (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM Star Fund p.l.c. 
(die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene Investmentgesellschaft 
in Form eines Umbrella‑Fonds mit Haftungstrennung zwischen den 
Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank gemäss den 
Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den 
Verordnungen von 2011 unterliegt.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Für	 ein	 effizientes	 Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	
derivativen	Finanzinstrumenten	anlegen.	Zur	Hebelwirkung	einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	
im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	
Einlagenzertifikate	und/oder	Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	 Anteilsinhaber	 sollten	 beachten,	 dass	 die	 Gebühren	 und	
Kosten,	 die	 von	 den	 Klassen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	Inhabern	von	Anteilen	der	Klassen	mit	Ertragsausschüttung	
II	 sollte	 ferner	 bewusst	 sein,	 dass	 die	 Ausschüttungen	 unter	
Umständen	dem	Kapital	entnommen	werden,	das	diesen	Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	 so	
dass	 die	 Maximierung	 der	 Ausschüttung	 durch	 den	 Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer 
attraktiven Kapitalrendite und zugleich in der Begrenzung des 
Kapitalverlustrisikos.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels in erster Linie 
durch Investitionen in offene kollektive Kapitalanlagen an, die 
Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, 

Rohstoffen und Devisen ermöglichen, wie nachstehend erläutert. 
Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien oder Rohstoffe, 
und ein solches indirektes Engagement muss wie nachstehend 
beschrieben aufgebaut werden.

Die Investitionen in Equity‑long‑only‑Fonds (wie weiter unten 
ausführlicher beschrieben) belaufen sich auf 40% bis 85% des 
Nettovermögens des Fonds.

Die Vermögenswerte des Fonds werden voraussichtlich anhand 
einer aktiven Allokation und einer Portfoliodiversifikation gemanagt. 
Ausgeklügelte Risikomodelle tragen zur Überwachung der Höhe 
und Natur der vom Fonds übernommenen Risiken bei. Der 
Co‑Investment‑Manager passt die Gewichtungen zwischen den 
Vermögensklassen aktiv an, um sich verändernden Wirtschafts‑ 
und Marktbedingungen vorzugreifen und diese zu berücksichtigen 
und um Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Eignung von 
Anlagegelegenheiten wird laufend durch Abwägung ihrer 
potenziellen Risiken geprüft.

Die OGAW, in denen sich der Fonds engagieren darf, sind in 
erster Linie in Luxemburg, dem Vereinigten Königreich und Irland 
domiziliert.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter 
„Anlagen in AIF‑Anlageorganismen“ ausführlicher beschrieben 
sind. Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen 
eines OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen 
eines OGAW in folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen 
vorbehaltlich der Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens 
erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
AIF‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds darf in börsengehandelte Wertpapiere investieren, 
um das Engagement des Fonds in den vorstehend aufgeführten 
Vermögensklassen zu optimieren.

Die zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen, in die der Fonds 
investieren kann, engagieren sich in einem breiten Spektrum an 
Vermögensklassen, die sich wie folgt einteilen lassen:

(i) Aktien: Der Fonds kann über Direktinvestitionen in Long‑only‑ 
und Aktien‑Hedgefonds ein Engagement in Aktien aufbauen. 
Equity‑long‑only‑Fonds investieren schwerpunktmässig in Aktien. 
Aktienfonds streben ein nachhaltiges Wachstum durch Kapitalerträge 
an. Diese Fonds können nach der Marktkapitalisierung ausgerichtet 
sein, also sich auf kleine oder grosse Unternehmen konzentrieren. 
Fonds, die eine Titelselektionskomponente beinhalten, gelten als 
aktiv gemanagt, während Indexfonds so gut wie möglich versuchen, 
bestimmte Aktienmarktindizes nachzubilden.
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Aktien‑Hedgefonds investieren schwerpunktmässig in Aktien, aber 
im Gegensatz zu traditionellen Produkten versuchen sie in der 
Regel, aus Unter‑ oder Überbewertungen Gewinne zu erzielen, 
indem sie Long‑ und Short‑Positionen in den zugrunde liegenden 
börsenkotierten Dividendenpapieren halten. Im Allgemeinen 
besteht die Strategie darin, gleichzeitig unterbewertete Aktien zu 
kaufen (Long) und überbewertete Aktien zu verkaufen (Short), die 
nicht Bestandteil des Vermögens des betreffenden Fonds sind, 
um sie später zu einem günstigeren Kurs zurückzukaufen, wobei 
angenommen wird, dass der Kurs sinkt.

(ii) Festverzinsliche Wertpapiere: Der Fonds kann ein Engagement 
in kollektiven Kapitalanlagen aufbauen, die schwerpunktmässig 
in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente 
investieren, die auf solchen Titeln basieren. Es gibt keine 
Beschränkung hinsichtlich der Mindestbonität der von diesen 
kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere.

(iii) Alternative Anlagen: Der Fonds darf in alternative Fonds 
investieren (die als kollektive Kapitalanlage in Form eines OGAW 
oder AIF‑Anlageorganismus errichtet sein können), die sich mit 
dem Ziel in Devisen, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und 
Rohstoffen engagieren, Preisdifferenzen zu erkennen und Anomalien 
auszunutzen. Diese Fonds können in einer oder allen ihren 
Beteiligungen Long‑ oder Short‑Positionen halten sowie Futures 
und Optionen einsetzen. Die Flexibilität, Elemente miteinander 
zu kombinieren und das Marktrisiko zu steuern, bedeutet, dass 
diese Fonds eine geringe oder keine Korrelation zu Aktien‑ und 
Rentenmärkten haben können. Zu den in diesen Fonds gehaltenen 
Positionen können Devisen; z. B. USD long /EUR short, Rentenwerte; 
z. B. japanische Staatsanleihen short, Unternehmensanleihen 
long/Schatzbriefe short, oder Rohstoffe, z. B. Erdöl long zählen. 
Der Fonds darf ferner in kollektive Kapitalanlagen investieren, die 
die Kriterien der der Zentralbank erfüllen, um ein Engagement in 
immobilienbezogenen Wertpapieren aufzubauen.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und 
in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom 
Co‑Investment‑Manager oder dessen verbundenen Unternehmen 
gemanagt werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die 
selbst in andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, darf die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende 
andere Körperschaft) keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren für diese Investition des Fonds in Rechnung 
stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder 
Anlageverwaltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens, 
der in anderen Fonds der Gesellschaft angelegt ist, erheben.

Des Weiteren darf sich der Fonds über Investitionen von bis zu 10% 
seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs 
(Real Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) in Immobilien engagieren. REITs sind geschlossene 
kollektive Kapitalanlagen, die in Form eines Trusts oder einer 
Personengesellschaft strukturiert sind und gebündeltes Kapital 
zahlreicher Anleger einsetzen. Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert 
sich im Wesentlichen auf das Eigentum, das Management und/
oder die Entwicklung von Immobilien sowie den Kauf und die 
Verwaltung von Renditeobjekten und/oder Hypothekendarlehen. 
REOCS sind Kapitalgesellschaften, die in der Entwicklung, 

Verwaltung oder Finanzierung von Immobilien tätig sind und 
in der Regel Dienstleistungen, wie Immobilienmanagement, 
Immobilienentwicklung, Betriebsanlagenverwaltung, Immobilien‑
finanzierung und ähnliche Geschäfte, anbieten. Der Fonds baut 
nur in REITS und REOCS ein Engagement auf, die an anerkannten 
Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden.

Die Allokation des Fonds zwischen den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen erfolgt nach dem Ermessen des 
Co‑Investment‑Managers.

Der Fonds kann sich ferner über unten beschriebenen 
börsengehandelten Wertpapiere, die an anerkannten Märkten 
weltweit notieren oder gehandelt werden, in Höhe von bis zu 15% 
des Nettoinventarwert des Fonds in den oben beschriebenen 
Vermögensklassen engagieren.

Börsengehandelte Fonds bilden einen Index oder einen Korb aus 
Vermögenswerten nach, werden aber wie eine Aktie gehandelt. Ihr 
Kurs ändert sich im Laufe des Tages, je nachdem, wie sie gekauft 
und verkauft werden.

Börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs) sind unbesicherte, 
nachrangige Schuldtitel, deren Renditen auf der Entwicklung 
eines Marktindex abzüglich anwendbarer Gebühren beruhen. Bei 
solchen börsengehandelten Schuldverschreibungen werden keine 
regelmässigen Kupons gezahlt und es gibt keinen Kapitalschutz.

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 
Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. ETC sind liquide 
Wertpapiere, die auf dieselbe Weise an einer geregelten Börse 
gehandelt werden können wie Aktien. ETC ermöglichen es den 
Anlegern, sich in Rohstoffen zu engagieren, ohne mit Futures 
handeln oder die Vermögenswerte physisch entgegennehmen zu 
müssen.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Anlagen in geschlossenen Fonds werden nicht mehr als 15% des 
Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten halten. Zu diesen Situationen zählen etwa 
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die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder 
schwere Krisen, die nach angemessener Ansicht des Co‑Invetsment‑
Managers wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Performance des Fonds haben würden.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 
(d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) Devisentermingeschäfte 
einsetzen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Absicherung eingesetzt 
werden, das heisst, (a) zur Sicherung der Basiswährung des Fonds 
und/oder (b) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Währung, in der Anteile an einer 
Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die Nennwährung 
von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird nur eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Hebel, der durch die Nutzung 
von derivativen Finanzinstrumenten entsteht, 100 Prozent des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, wenn zur Berechnung der 
Commitment‑Ansatz angewendet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Pfund Sterling

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in die Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben. Eine aktuelle Liste derselben 
kann von GAM Fund Management Limited bezogen oder auf der 
Internetseite von GAM abgerufen werden. Die Anteile der einzelnen 
Klassen werden während des Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 
2017 bis zum 12. Oktober 2017 (der „Erstausgabezeitraum“) zum 
Erstausgabepreis angeboten. Vorbehaltlich der Annahme von 
Zeichnungsanträgen durch die Gesellschaft werden die Anteile 
erstmals am letzten Geschäftstag des Erstausgabezeitraums 
ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs– und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital des Fonds entnommen. Näheres ist 
Abschnitt „Entnahme der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ 
des Prospekts zu entnehmen.
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Gewöhnliche	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	PO‑
Anteile,	MO‑,	PMO‑,	PMCO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts dieser 
Anteilsklassen des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Gewöhnliche	Anteile	II
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts dieser 
Anteilsklassen des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

U‑und	V‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,85 % p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts dieser 
Anteilsklassen des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	PI‑,	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.
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Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C,	F,	G,	PC
Vertriebsgebühr: 0,75% des Nettoinventarwerts der 

betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der Fonds haftet möglicherweise unbegrenzt für Zeichnungs‑, 
Rücknahme‑, Management‑, Performance‑, Vertriebs‑, Verwaltungs‑ 
und/oder Verwahrstellengebühren oder Belastungen in Bezug 
auf die kollektiven Kapitalanlagen, in die er investiert. Die übliche 
Spanne für die Managementgebühren beträgt bei den zugrunde 
liegenden kollektiven Kapitalanlagen in der Regel bis zu 2% des 
Nettoinventarwerts des Organismus und für die Verwaltungs‑ und 
Treuhändergebühren bis zu 0,35% des Nettoinventarwerts des 
Organismus. Die an die Anlageverwalter der zugrunde liegenden 
kollektiven Kapitalanlagen zahlbaren Performancegebühren liegen 
in der Regel bei bis zu 20% des Anstiegs der Performance des 
Nettoinventarwerts der jeweils zugrunde liegenden kollektiven 
Kapitalanlagen über einen vorab festgelegten Zeitraum (ausser 
in einigen Fällen, in denen solche Performancegebühren nur bei 
Überschreiten der Mindestrendite zahlbar sind).

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen betroffenen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 

und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 
genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des 
Fonds bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up 
and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong 
(„CO“) ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO 
darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es 
besteht hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von 
Hongkong). Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des 
Prospekts und dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe 
als persönliche Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von 
P‑Anteilen des Fonds werden seitens solcher Personen nur dann 
akzeptiert, wenn sie sich mindestens auf den Betrag belaufen, 
der in dieser Ergänzung für P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt 
oder an Personen übermittelt werden, an die sie nicht namentlich 
gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.
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GAM	Star	Capital	Appreciation	US	Equity
Ergänzung	10
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Capital Appreciation US Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds 
der GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	 Portfolio‑
managements	in	derivative	Finanzinstrumente	investieren.

Zur	Hebelwirkung	von	Anlagen	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehend	„Anlageziel	und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	
und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	
im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	
Einlagenzertifikate	und/oder	Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und 
andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, 
Wandelanleihen, American Depositary Receipts und 
börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit 
Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, 
die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem 
anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden 
(„US‑Aktien“).

Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens 
direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen 
Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien 
investieren, die keine US‑Aktien sind.

Allerdings können bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds 
in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert 
werden, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines 
maximalen Kapitalwachstums für angemessen erachtet. Zu 
diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen Staats‑ und/oder 
Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen 
(wie Einlagenzertifikate, Treasury Bills und Commercial Paper), 
die fest‑ oder variabel verzinslich sein können und kein 
Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition von Standard & 
Poor’s aufweisen müssen. Höchstens 10% des Nettoinventarwerts 
werden in Wertpapieren angelegt, die kein Investment‑Grade‑Rating 
aufweisen. Solche festverzinslichen Wertpapiere und Vorzugsaktien 
können an einem anerkannten Markt weltweit notieren oder 
gehandelt werden.

Zudem kann der Fonds in andere kollektive Kapitalanlagen 
investieren. Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 
10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und 

dürfen nur in kollektiven Kapitalanlagen erfolgen, die eine ähnliche 
Anlagepolitik haben wie die des Fonds.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Bareinlagen, staatlichen Schuldtiteln, 
Einlagenzertifikaten und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. 
Zu diesen Umständen zählen: (i) das Halten von Barmitteln für 
anstehende Wiederanlagen, um die Zahlungen für Rücknahmen 
oder Auslagen zu decken und (ii) ausserordentliche Marktsituationen 
wie ein Marktzusammenbruch oder schwere Krisen, die nach 
angemessener Ansicht des Fondsmanagers wahrscheinlich 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Performance des Fonds 
haben würden.

Der Fonds kann sich durch den Einsatz von Devisentermingeschäften, 
wie nachstehend im Abschnitt „Derivate“ ausführlicher beschrieben, 
in anderen Währungen als dem US‑Dollar engagieren.

Der Fonds kann auch in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, die vom Fondsmanager zum Aufbau ungehebelter 
Short‑ oder Long‑Positionen (d.h. ein Delta‑1‑Engagement) in 
relevanten Vermögensklassen, wie oben beschrieben, eingesetzt 
werden.

Anlagestrategie
Jeder Portfoliomanager des Anlageteams ist für die Erarbeitung 
seiner eigenen Anlageideen verantwortlich. Er verwendet hierbei die 
Instrumente und Ressourcen, die er gemäss den eigenen etablierten 
Prozessen für am wirksamsten hält. Er nutzt Unternehmensbesuche 
und Unternehmensresearch, ein eigenes Team spezieller 
Aktienanalysten sowie ein Team globaler Branchenanalysten, die 
unabhängiges Branchen‑ und Unternehmensresearch erstellen. 
Das Research unterstützt die Portfoliomanager bei der Ideenfindung 
und der Analyse der Anlagechancen und ‑risiken. Die resultierenden 
konzentrierten Portfolios werden je nach Überzeugung gemischt, 
um insgesamt ein diversifiziertes Portfolio zu ergeben.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher 
im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts 
beschrieben kann der Fonds auch in Devisentermingeschäfte, 
Devisenterminkontrakte und Devisenoptionen und (siehe 
nachstehende Beschreibung) investieren, wenn sie der 
Fondsmanager für Absicherungszwecke für geeignet erachtet.

Des Weiteren darf der Fonds für die Zwecke eines effizienten 
Portfoliomanagements (jedoch nicht zu Absicherungszwecken) in 
Devisentermingeschäfte und Devisenterminkontrakte investieren, 
um ein Engagement in Aktienwerte aufzubauen, die auf andere 
Währungen als den US‑Dollar lauten, so etwa zur (i) Kostensenkung 
oder (ii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den 
Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil entspricht.

Auch darf der Fonds zum Aufbau eines effizienten 
Anlageengagements in Emittenten in bestimmten Ländern oder 
Gebieten ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements in gedeckten 
Optionsscheinen, Credit Linked Notes und Zero Strike Options 
(siehe Beschreibung unten) anlegen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko 
hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern.
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Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
oder Unternehmen begeben werden und an einem anerkannten 
Markt notieren oder gehandelt werden, um ein Engagement in 
Aktien aufzubauen, in die der Fonds direkt investieren darf. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer bestehenden 
Position entsprechend zu steigern.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage in 
Fremdwährungen, (b) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds in die Basiswährung des Fonds und (c) zur Verringerung 
des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, wenn diese 
Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf diese Kontrakte kaufen und verkaufen. 
Ziel ist es, ein Engagement in einer bestimmten Art von Aktien 
oder Aktienindizes aufzubauen oder eine Absicherung gegen 
Wechselkursschwankungen anzustreben. Sämtliche Wertpapiere, 
auf die sich die Terminkontrakte und/oder Optionen beziehen, sind 
mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem 
glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte in Zusammenhang mit 
solchen Kontrakten und Optionen abschliessen. Terminkontrakte 
verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf Devisen 
oder Aktien kaufen und verkaufen, die mit der Anlagepolitik des 
Fonds vereinbar sind. Der Käufer einer Option ist berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, ein Wertpapier oder sonstiges Instrument zu 
kaufen oder zu verkaufen. Folglich ergibt sich ein in gewissen Fällen 
wünschenswertes anderes Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder 
Verkauf des Vermögenswerts selbst. Verkauf und Kauf von Optionen 
sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken 
mit sich bringen. Optionen können für Zwecke eines effizienten 
Portfoliomanagements eingesetzt werden. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Credit Linked Notes: Der Fonds darf sich durch den Einsatz von Credit 
Linked Notes ein Engagement in lokalen Schwellenmarktschuldtiteln 
aufbauen. Die Notes werden über einen Händler emittiert und sind 
an die Performance des zugrunde liegenden Schuldtitels gebunden. 
Die Notes werden vom Händler zum Nennwert verkauft. Im Gegenzug 
erhält der Fonds den regelmässigen Kupon des zugrunde liegenden 
Schuldtitels sowie eine Rendite auf den Nennwert der Note bei 
deren Fälligkeit.

Zero Strike Options: Der Fonds kann sich durch den Einsatz von 
Zero Strike oder Low Exercise Options in Schwellenmarktaktien 
engagieren. Zur Durchführung dieser Transaktionen sichert der 
Kontrahent sein Risiko in der Regel durch den Kauf des zugrunde 
liegenden Referenzwertpapiers ab. Wenn solche Geschäfte 
als Option angeboten werden, verkauft der Kontrahent eine 
Aktienkaufoption mit einem Ausübungskurs von nahe Null. Die 
Kaufoption wird gegen eine Prämie, die dem Marktwert der zugrunde 
liegenden Aktie entspricht, an den Fonds verkauft.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von Derivaten für die oben aufgeführten Zwecke kann 
den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung der 
Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge, usw.) 
kann der Fonds die folgenden Techniken einsetzen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und Bedingungen 
einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese Techniken 
jeweils erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Zwar kann der Einsatz von Derivaten für ein effizientes 
Portfoliomanagement zusätzliche Risiken bergen, diese 
zusätzlichen Risiken dürfen aber den Nettoinventarwert des Fonds 
nicht übersteigen. Folglich darf die Gesamtrisikoposition des Fonds 
200% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Davon 
ausgenommen sind zulässige kurzfristige Ausleihungen in Höhe 
von 10%. Ein solches Risiko wird gemäss den Anforderungen der 
Zentralbank mit Hilfe des Commitment‑Ansatzes gesteuert.

Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für ein nicht‑komplexes, effizientes Portfoliomanagement 
ausschliesslich in eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen 
Instrumenten investiert. Der Fonds wendet im Rahmen seines 
Risikomanagementprozesses den Commitment‑Ansatz an.

Es wird erwartet, dass die infolge des Einsatzes von derivativen 
Finanzinstrumenten auftretende Hebelwirkung 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen wird.
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2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft –

Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	MO‑,	
QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	
und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,30% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,45% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,75% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Cat	Bond
Ergänzung	11
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Cat Bond (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM Star Fund p.l.c. 
(die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene Investmentgesellschaft 
in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter Haftung der Fonds, die 
über die Genehmigung der Zentralbank gemäss den Bestimmungen 
der OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den Verordnungen 
von 2011 untersteht.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	 Portfoliomanagements	 kann	
der	Fonds	derivative	Finanzinstrumente	einsetzen.	Der	Wert	der	
Anlage	ist	schwankungsanfällig.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	 Anteilsinhaber	 sollten	 beachten,	 dass	 die	 Gebühren	 und	
Kosten,	 die	 von	 den	 Klassen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	Inhabern	von	Anteilen	der	Klassen	mit	Ertragsausschüttung	
II	 sollte	 ferner	 bewusst	 sein,	 dass	 die	 Ausschüttungen	 unter	
Umständen	dem	Kapital	entnommen	werden,	das	diesen	Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	 so	
dass	 die	 Maximierung	 der	 Ausschüttung	 durch	 den	 Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung 
von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales 
Portfolio von Katastrophenanleihen. Katastrophenanleihen sind 
Schuldverschreibungen, die das Risiko katastrophaler Ereignisse 
von Versicherern, Rückversicherern, Gesellschaften, Staaten usw. 
auf die Kapitalmärkte transferieren.

Die Anleger erhalten für die Übernahme des Verlustrisikos aus 
definierten Naturkatastrophen oder anderen Katastrophen, zum 
Beispiel Erdbeben, Sturm, Mortalität und Katastrophenereignisse, 
eine Risikoprämie in Form einer Rendite. Bei Eintritt eines 
vertraglich vereinbarten Ereignisses kann der Kapitalwert der 

Katastrophenanleihe sinken (und einen Teil‑ und in manchen Fällen 
einen Totalverlust erleiden).

Die Anlagen des Fonds in Katastrophenanleihen sind im Zuge 
von Katastrophenereignissen mit relativ seltenen, aber schweren 
Verlusten verbunden. Von Zeit zu Zeit kann es zu schweren 
oder einer Häufung von Katastrophenschäden kommen, die, 
wenn einzelne oder mehrere Anlagen des Fonds betroffen sind, 
wesentliche Verluste zur Folge haben könnten, wie etwa den Verlust 
oder die Herabsetzung von Kapitalwert und/oder Zinsen.

Der Fonds investiert in erster Linie weltweit in Katastrophenanleihen, 
die (i) zur amtlichen Notierung zugelassen sind, an einem 
anerkannten Markt der Welt gehandelt werden oder Rule‑144A‑
Wertpapiere sind (im Sinne der nachstehenden Definition) und (ii) 
gemäss den Verordnungen von 2011 als übertragbare Wertpapiere 
klassifiziert sind.

Katastrophenanleihen werden in einigen, aber nicht allen Fällen 
von unabhängigen Ratingagenturen eingestuft. Besitzt eine 
Katastrophenanleihe ein Kreditrating, so beruht dies teilweise auf 
der Ausfallwahrscheinlichkeit und/oder den erwarteten Verlusten, 
die eine unabhängige Risikomodellagentur berechnet hat. In die 
Ratings fliesst eine Reihe von Faktoren ein, so unter anderem die 
Art und Anzahl der versicherten Gefahren sowie die auslösenden 
Ereignisse (die „Trigger“), die die Verluste definieren.

Hinsichtlich der Katastrophenanleihen, in denen sich der 
Fonds engagieren kann, gibt es keine Qualitäts‑ oder 
Laufzeitbeschränkungen, und der Fonds kann jederzeit in 
wesentlichem Umfang in Katastrophenanleihen investiert sein, 
die nicht von Anlagequalität (below investment grade) sind. 
Katastrophenanleihen können fest‑ oder variabel verzinslich sein. 
Die meisten Katastrophenanleihen, die für eine Anlage des Fonds 
zur Verfügung stehen, haben eine Laufzeit von 1‑4 Jahren.

Die Katastrophenanleihen, in denen der Fonds direkt anlegen 
darf, sind ungehebelte strukturierte Schuldverschreibungen, die 
von Zweckgesellschaften mit Sitz in Bermuda, Irland oder auf 
den Kaimaninseln („SPV“) emittiert werden. Die betreffenden 
Zweckgesellschaften übernehmen das Risiko, dass ein definiertes 
Ereignis eintritt, und finanzieren dieses Engagement in voller 
Höhe durch die Emission von Katastrophenanleihen. So steht 
ihnen eine Sicherheit zur Verfügung, und das Risiko aus dem 
Risikoübernahmekontrakt mit einem zedierenden Unternehmen 
oder Sponsor wird direkt weitergereicht. Die vom Fondsmanager 
verwendete Anlagestrategie baut auf umfangreiche Due‑Diligence‑
Prüfungen sowie komplexe interne Risikomodelle und Kursanalysen, 
die die Anlagechancen der einzelnen Katastrophenanleihen 
bewerten und das Portfolio des Fonds optimieren.

Da Katastrophenanleihen häufig als 144A‑Wertpapiere 
begeben werden, ist der Fonds berechtigt, bis zu 100% seines 
Nettovermögens in Wertpapiere nach Rule 144A („Rule‑144A‑
Wertpapiere“) zu investieren, vorausgesetzt, dass diese Rule‑144A‑
Wertpapiere entweder (a) bei Ausgabe die Verpflichtung vorsehen, 
dass sie innerhalb eines Jahres nach Emission bei der US Securities 
and Exchanges Commission registriert werden und keine illiquiden 
Wertpapiere darstellen, d.h., dass sie vom Fonds innerhalb von 
sieben Tagen etwa zu dem Kurs realisiert werden können, zu dem 
sie der Fonds bewertet, oder (b) weltweit an einem anerkannten 
Markt notieren oder gehandelt werden.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, indem 
er Engagements in den vorgenannten Vermögensklassen durch 
Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. Bei den geschlossenen 
Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, müssen dessen Anteile 
das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und entweder, 
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wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Es wird nicht erwartet, dass diese Anlagen in geschlossenen Fonds 
mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden.

Der Fonds darf ferner bis zu 10% in festverzinsliche Wertpapiere 
investieren, die von Gesellschaften des Versicherungssektors 
begeben worden sind, so etwa Unternehmensanleihen, darunter 
auch nachrangige Schuldtitel, die nicht Investment‑Grade im Sinne 
der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
Ratingagentur sein müssen.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er unter 
bestimmten Umständen auch bis zu 100% seines Nettovermögens 
in Einlagen, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu 
diesen Umständen zählen:(i) das Halten von Barmitteln in Form von 
Einlagen bis zur Wiederanlage, um die Zahlung von Rücknahmen 
oder Auslagen zu decken, (ii) dergleichen, um Derivatengagements 
zu unterlegen und (iii) aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein 
Börsenkrach oder tiefe Krisen, die nach angemessener Ansicht des 
Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Performance des Fonds haben würden.

Zur Unterlegung der Derivatengagements, in sonstigen 
aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem grösseren 
Börsenkrach oder in tiefen Krisen, die nach der begründeten 
Meinung des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden, 
kann der Fonds bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in 
Wertpapieren anlegen, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ genannten internationalen 
Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen mindestens 
ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Der Fonds kann in Vermögenswerte jeder beliebigen Währung 
investieren, wobei das Währungsrisiko abgesichert werden kann, 
aber nicht muss.

Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und dürfen nur in 
kollektiven Kapitalanlagen erfolgen, die eine ähnliche Anlagepolitik 
haben wie die des Fonds.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 

Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente 
halten: Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Wertpapiere 
per Erscheinen („when‑issued“) und per Termin („Forward 
Commitment“). Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder 
an einem anerkannten Markt erfolgen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Devisentermingeschäfte und Devisenswaps: Sie können zur 
Performancesteigerung und Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) zur Absicherung der Nennwährung der Vermögenswerte 
des Fonds gegenüber der Basiswährung des Fonds und/oder (b) zur 
Verringerung des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung 
des Fonds und der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, 
wenn diese Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Wertpapierkäufe per Erscheinen („when issued“) und per Termin 
(„Forward Commitments“): Der Fonds kann Wertpapiere, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind, per Erscheinen („when 
issued“) kaufen. Geschäfte per Erscheinen kommen zustande, 
wenn der Fonds im Rahmen eines Wertpapierkaufs vereinbart, dass 
die Zahlung und Lieferung der Wertpapiere erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. Ziel des Fonds ist es dabei, bei Vertragsabschluss 
günstige Kaufkonditionen für den späteren Kauf festzuschreiben. 
Der Fonds kann des Weiteren Wertpapiere, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind, auf Basis der Erfüllung in der Zukunft 
(„Forward Commitments“) kaufen. Im Rahmen eines Geschäfts mit 
Wertpapieren per Termin verpflichtet sich der Fonds zum Kauf von 
Wertpapieren zu einem festgesetzten Preis und zu einem zukünftigen 
Termin, der über die normale Abwicklungszeit hinausgeht. Alternativ 
kann der Fonds auch glattstellende Verträge abschliessen, indem 
er andere Wertpapiere, die er im Portfolio hält, per Termin verkauft. 
Mit dem Kauf von Wertpapieren per Erscheinen oder per Termin 
geht das Risiko eines Wertverlusts der zu kaufenden Wertpapiere 
vor dem Abrechnungstermin einher. In der Regel kauft der Fonds 
Wertpapiere per Erscheinen oder per Termin mit der Absicht, die 
Wertpapiere auch tatsächlich für das Portfolio zu kaufen. Wenn 
es der Fondsmanager jedoch für notwendig hält, kann er die per 
Erscheinen bzw. per Termin gekauften Wertpapiere auch vor der 
Abrechnung wieder verkaufen.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.
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Es wird nicht erwartet, dass die durch den Einsatz von derivativen 
Finanzinstrumenten entstandene Hebelwirkung (berechnet mit Hilfe 
des Commitment‑Ansatzes) 20% des Nettoinventarwerts des Fonds 
übersteigen wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden zusätzlich zu den unten aufgeführten 
besonderen Risiken auf das Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt 
hingewiesen, das sie vor einer Anlage in den Fonds zur Kenntnis 
nehmen sollten.

Unberechenbarkeit	von	Katastrophen,	Abhängigkeit	von	
Katastrophenrisikomodellen	Dritter
Die Anlagen des Fonds in Katastrophenanleihen sind im Zuge 
von Katastrophenereignissen mit relativ seltenen, aber schweren 
Verlusten verbunden. Von Zeit zu Zeit kann es zu schweren 
oder einer Häufung von Katastrophenschäden kommen, die, 
wenn einzelne oder mehrere Anlagen des Fonds betroffen sind, 
wesentliche Verluste zur Folge haben könnten, wie etwa den Verlust 
oder die Herabsetzung von Kapitalwert und/oder Zinsen.

Der Fonds ist abhängig von den Risikoanalysen und ‑modellen 
unabhängiger externer Risikomodellagenturen bzw. von internen 
Analysen, die mit der lizensierten Modellierungssoftware dieser 
Agenturen erstellt werden und mit denen die Eignung der 
Anlagen für den Fonds sowie die Verlustwahrscheinlichkeit, die 
Verlustschwere und die Risikokorrelationen im Portfolio ermittelt 
werden. Die tatsächlich eintretenden Schäden können von den 
Modellen stark abweichen. Bei den Verlustverteilungen dieser 
Modelle handelt es sich um Schätzungen, die auf Annahmen über 
ökologische, demografische und finanzielle Faktoren beruhen, 
die häufig subjektive Meinungen darstellen, grundsätzliche 
Unsicherheiten aufweisen und ausserhalb der Kontrolle der 
jeweiligen Modellierungsfirma liegen.

Die Verlustwahrscheinlichkeiten dieser Modelle können weder 
künftige Katastrophenereignisse noch die Höhe der eintretenden 
Schäden prognostizieren. Die Häufigkeit der Katastrophenereignisse 
und die mit ihnen einhergehenden Schäden könnten von den 
Schätzungen der Modelle stark abweichen.

Liquidität	der	Katastrophenanleihen
Es kann keine Garantie gegeben werden, dass der Sekundärmarkt 
für Katastrophenanleihen durchgehend relativ liquide ist und dass 
der Fonds nicht zur Veräusserung der Anlagen zu ungünstigen 
Kursen gezwungen ist.

Verlustrisiko	oder	Herabsetzung	des	Kapitalwerts
Der Fonds wird in Katastrophenanleihen investieren. Diese 
Instrumente sind spekulativer Natur. Bei Eintreten einer Katastrophe 
oder eines anderen Ereignisses könnte der Fonds Kapital oder 
Zinsen ganz oder teilweise einbüssen.

Keine	Diversifizierung	der	Anlagen
Obwohl der beauftragte Anlageverwalter im Allgemeinen 
versucht, das Portfolio nach Region, Ereignisrisiko, Emittent und 
anderen Faktoren in einer Weise zu diversifizieren, die mit dem 
Anlageprogramm und den Anlagebeschränkungen des Fonds 
vereinbar ist, setzt sich der Fonds im Wesentlichen aus Werten 
einer einzigen Vermögensklasse zusammen, deren Entwicklung 

weitgehend korreliert ist. Man kann daher nicht sagen, dass das 
Portfolio im herkömmlichen Sinne des Wortes „diversifiziert“ ist. 
Daneben kann gelegentlich ein bedeutender Prozentsatz des 
Fondsvermögens in einzelnen Emittenten oder in Emittentengruppen 
investiert sein, deren Anleihen Schadensmöglichkeiten in denselben 
Märkten, Regionen oder Branchen rückversichern und die ähnlichen 
Klassen von Grossschaden‑ und Katastrophenrisiken angehören. 
Insofern der beauftragte Anlageverwalter derartige Entscheidungen 
trifft, erhöht sich das Engagement in den Schadens‑, Kredit‑ und 
Marktrisiken, die mit den Emittenten, Märkten, Regionen oder 
Branchen verbunden sind.

Risiken	in	Zusammenhang	mit	der	
US‑Bundeseinkommensteuer
Bei den Emittenten von Katastrophenanleihen („Emittenten“) 
handelt es sich in der Regel um Zweckgesellschaften (in einigen 
Fällen Spezial‑Rückversicherungsgesellschaften), die in Bermuda, 
Irland oder auf den Kaimaninseln gegründet worden sind. Ihre 
Gründung und Ausgestaltung erfolgte in der Absicht, dass sie nicht 
als Handelsgeschäft oder Unternehmen innerhalb der Vereinigten 
Staaten zu behandeln sind. In bestimmten Fällen wird diese 
Einschätzung von Rechtsgutachten gestützt, die zu dem Schluss 
kommen, dass, obwohl es keine massgebliche Entscheidung gibt 
und die Analyse überaus empirisch vorgeht, ein Emittent nach 
dem geltenden US‑Bundeseinkommensteuerrecht nicht als in den 
Vereinigten Staaten geschäftstätig angesehen würde. Auf dieser 
Grundlage würde man erwarten, dass der Emittent hinsichtlich 
seiner Einkünfte nicht zur Zahlung von US‑Bundeseinkommensteuer 
verpflichtet ist. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, 
dass die US‑Steuerbehörde (IRS) diese Rechtsmeinung nicht 
anficht und ein Gericht nicht letztendlich die Auffassung vertritt, der 
Emittent führe ein Handelsgeschäft oder Unternehmen innerhalb der 
Vereinigten Staaten. Sähe man den Emittenten als in den Vereinigten 
Staaten geschäftstätig an, würde er unter anderem hinsichtlich seiner 
Einkünfte, die als effektives Ergebnis des Handelsgeschäfts oder 
Unternehmens behandelt werden, US‑einkommen‑steuerpflichtig 
sowie der US‑amerikanischen Branch Profit Tax (entspricht in etwa 
der Kapitalertragsteuer auf Dividenden) unterliegen.

Aufsichtsrechtliche	Risiken
Die Versicherungsgesetze und ‑vorschriften der US‑
Bundesstaaten sowie das Recht zahlreicher nicht‑amerikanischer 
Hoheitsgebiete enthalten allgemeine Definitionen des 
Versicherungs‑ oder Rückversicherungsgeschäfts. Ferner besitzt 
die Versicherungsaufsicht der jeweiligen Hoheitsgebiete bei der 
Durchführung der Versicherungsgesetze häufig weitgehende 
Entscheidungsbefugnisse, zum Beispiel die Entscheidungsbefugnis, 
ob eine Partei innerhalb des zutreffenden Hoheitsgebiets 
das Versicherungs‑ oder Rückversicherungsgeschäft ausübt 
(vorbehaltlich einer gerichtlichen oder sonstigen Überprüfung). 
Da Katastrophenanleihen Merkmale und Anlagerenditen besitzen, 
die auf dem Eintreten von Ereignissen beruhen können, die in 
der Vergangenheit Versicherungssache waren, kann die Struktur 
mancher Instrumente die Versicherungsaufsichtsbehörden oder 
Gerichte zu dem Schluss gelangen lassen, dass der Kauf oder das 
Halten dieser Wertpapiere bzw. der Verkauf dieser Derivate den 
Betrieb eines Versicherungs‑ oder Rückversicherungsgeschäfts 
darstellt. Kommt es zu einer solchen Entscheidung und sollten 
die Inhaber oder Verkäufer dieser Wertpapiere oder Derivate zur 
Ausübung dieser Geschäftstätigkeit im betreffenden Hoheitsgebiet 
nicht ordnungsgemäss zugelassen sein, könnten sie einem 
aufsichtsrechtlichen oder gerichtlichen Verfahren unterworfen 
werden. Üblicherweise kommt es in solchen Verfahren unter 
anderem zu der Aufforderung, die Zuwiderhandlungen einzustellen 
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(was die Trennung von den unrechtmässigen Wertpapieren bzw. 
die Abwicklung oder Kündigung der unrechtmässigen derivativen 
Instrumente erfordern kann), Vermögenseinziehungen oder 
Geldstrafen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass 
die Versicherungsaufsichtsbehörden den Kauf oder Verkauf 
dieser Wertpapiere oder Derivate nicht als Ausübung des 
Versicherungsgeschäfts anfechten werden, und es ist nicht klar, wie 
sich eine Anfechtung auf den Fonds als deren Inhaber auswirken 
würde. Zudem können die Organisationen, die Katastrophenanleihen 
ausgeben, kaufen oder eingehen, aufgrund der Regulierung mit 
unvorhergesehenen Aufwendungen konfrontiert sein, die es ihnen 
unmöglich machen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Emittenten	mit	begrenzten	Mitteln
Die Emittenten der Katastrophenanleihen sind häufig 
Zweckgesellschaften mit einer dünnen Kapitaldecke, die keinen 
unmittelbaren Zugang zu zusätzlichen Geldern haben. Im Fall 
unvorhergesehener Aufwendungen oder Verbindlichkeiten haben 
diese Gesellschaften möglicherweise nicht die Mittel, sie zu 
begleichen oder die erforderlichen Zins‑ und/oder Kapitalzahlungen 
auf die von ihnen begebenen Wertpapiere zu leisten.

Anlageverluste
Die Fähigkeit der Emittenten, den erwarteten Anlageertrag auf 
die von ihnen begebenen Wertpapiere zu zahlen, die von ihnen 
begebenen Wertpapiere zurückzunehmen oder das Kapital 
zurückzuzahlen, beruht zum Teil auf den Anlagen der Emittenten 
und ist mit Ausfallrisiken, Zinsrisiken und sonstigen Anlagerisiken 
sowie mit den Kreditrisiken etwaiger Swap‑Kontrahenten behaftet, 
die an den Transaktionen mit Katastrophenanleihen beteiligt sind.

Niedrige	oder	keine	Ratings
Katastrophenanleihen können niedrige Ratings erhalten oder 
besitzen oder über überhaupt kein Rating der Ratingagenturen 
verfügen. Folglich können diese Wertpapiere relativ illiquide und für 
eine ungünstige Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und unter den 
Anlegern anfällig sein, was wiederum die Kurse dieser Wertpapiere 
beeinträchtigen kann. Weitere Informationen finden sich im Prospekt 
unter der Überschrift „Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren“.

Emittenten	der	Katastrophenanleihen	ohne	
Betriebsgeschichte
Die Emittenten der Katastrophenanleihen sind in der Regel neu 
gegründete Zweckgesellschaften, deren alleiniger Geschäftszweck 
in der Emission von Katastrophenanleihen besteht. Daher haben 
diese Emittenten oft keine Betriebsgeschichte.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden die 
Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert je 
Anteil ausgegeben.

6.	Handelstag
Handelstage sind jeder zweite und vierte Montag eines Monats 
sowie der letzte Geschäftstag des Monats und, sofern ein Montag 
kein Geschäftstag ist, der darauffolgende Geschäftstag.

An	 jedem	 Geschäftstag,	 der	 kein	 Handelstag	 ist,	 kann	 der	
Verwaltungsrat	nach	eigenem	Ermessen	einen	Nettoinventarwert	
je	Anteil	bereitstellen,	der,	sofern	er	bereitgestellt	wird,	für	die	
Anteilsinhaber	auf	Antrag	auf	www.gam.com	veröffentlicht	wird.

7.	Handelsaufträge
Zeichnungsanträge für Anteile, die bei der Verwaltungsgesellschaft 
spätestens einen (1) Geschäftstag von einem Handelstag bis 12:00 
Uhr britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft spätestens 
sechs (6) Geschäftstage vor einem Handelstag bis 12:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt in Ausnahmefällen eine Zahlungsfrist von vier 
Geschäftstagen nach dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen der Klassen mit Ertragsausschüttung 
II die Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und 
Kosten unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen 
Anteilen zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme 
der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu 
entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	QO	und	QCO‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,45% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,90% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
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werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts 
der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds, es sei denn, der 
Nettoinventarwert des Fonds 
übersteigt USD 100 Mio., in 
welchem Fall die Gebühr der 
Verwaltungsgesellschaft auf 0,10% 
p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) bezogen 
auf den Nettoinventarwert der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, der USD 100 Mio. übersteigt, 
gesenkt wird.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	QI‑	und	QCI‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,30% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts 
der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds, es sei denn, der 
Nettoinventarwert des Fonds 
übersteigt USD 100 Mio., in 
welchem Fall die Gebühr der 
Verwaltungsgesellschaft auf 0,10% 
p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) bezogen 
auf den Nettoinventarwert der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, der USD 100 Mio. übersteigt, 
gesenkt wird.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 2,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,30% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts 
der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds, es sei denn, der 
Nettoinventarwert des Fonds 
übersteigt USD 100 Mio., in 
welchem Fall die Gebühr der 
Verwaltungsgesellschaft auf 0,10% 
p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) bezogen 
auf den Nettoinventarwert der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, der USD 100 Mio. übersteigt, 
gesenkt wird.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds, 
es sei denn, der Nettoinventarwert 
des Fonds übersteigt USD 100 Mio., 
in welchem Fall die Gebühr der 
Verwaltungsgesellschaft auf 0,10% 
p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) bezogen 
auf den Nettoinventarwert der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds, 
der USD 100 Mio. übersteigt, 
gesenkt wird.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.
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Zeichnungsgebühr: 5% des Werts der gekauften Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile,	MZ‑,	MCZ‑,	QZ‑,	QCZ‑,	SZ‑	und	SCZ‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das 
dessen Anteilsklassen (mit Ausnahme der Anteilsklassen M und 
N) jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird an jedem 
Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am Ende der 
Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) gezahlt. 
Ob auf Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, liegt im 
Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind 
auf Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr 
beläuft sich in jedem Fall auf 10% p.a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark oder der Outperformance der jeweiligen 
Benchmark, wobei die Berechnung der Performancegebühr auf 
dem niedrigeren der beiden prozentualen Outperformance‑Werte 
beruht. Die Ausschüttung von Dividenden hat keinen Einfluss 
auf die Performance der Anteilsklasse oder gegebenenfalls 
Anteilsserie. Die Umsatzrendite ist die Differenz zwischen 
dem Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Handelstag der 
vorhergehenden Berechnungsperiode und dem Nettoinventarwert 
pro Anteil am letzten Handelstag der aktuellen Berechnungsperiode 
vor Abzug der Performancegebühren (oder im Falle der ersten 
Berechnungsperiode, die Differenz zwischen dem Erstausgabepreis 
der entsprechenden Klasse oder Serie und dem Nettoinventarwert 
pro Anteil am letzten Handelstag der aktuellen Berechnungsperiode 
vor Abzug der Performancegebühren).

Die Benchmark ist die anteilige Drei‑Monats‑Libor‑Rendite, die 
vierteljährlich im Voraus festgesetzt wird. Für diese Zwecke ist der 
LIBOR der von der British Bankers’ Association für dreimonatige 
Einlagen in der jeweiligen Währung der betreffenden Klasse des 
Fonds festgelegte Zinssatz (je nach Sachlage), ausgedrückt 
als jährlicher Prozentsatz, der auf einem Jahr bestehend aus 
360 Tagen basiert und in jedem Fall einem Höchstsatz von 
10% pro Jahr unterliegt. Wenn die anteilige Drei‑Monats‑Libor‑
Rendite unter null fällt, wird dieser Satz bei der Berechnung 
auf 0% gesetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich 
das Recht vor, den 3‑Monats‑LIBOR durch einen äquivalenten 

3‑Monats‑Interbankensatz zu ersetzen, falls dieser seine Rolle als 
allgemein anerkannter Referenzsatz verlieren sollte.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse oder Serie des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark 
dem Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil 
(bereinigt um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines 
folgenden Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, 
wird die High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag 
dieses Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet 
wird. In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Handelstag 
vorbehaltlich der oben genannten Bedingungen auf Basis der 
Outperformance seit Beginn der Berichtsperiode neu berechnet, 
und es wird eine Rücklage für den entsprechenden Fonds oder 
gegebenenfalls für die entsprechende Anteilsklasse oder ‑serie 
angelegt. An jedem Bewertungsstichtag wird die neu berechnete 
Performancegebühr mit der Rückstellung vom vorherigen 
Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom 
Vortag wird nach oben oder unten angepasst entsprechend der 
Differenz zwischen dem neu berechneten Betrag und dem zuvor 
zurückgestellten Betrag. Der Referenzwert, der für die Umsatzrendite 
und die Outperformance der High Water Mark an einem Handelstag 
gilt, basiert auf dem Nettoinventarwert pro Anteil multipliziert mit 
den aktuell umlaufenden Anteilen der entsprechenden Anteilsklasse 
oder ‑serie an diesem Handelstag. Der Referenzwert, der für die 
Berechnung der Benchmark an einem Handelstag herangezogen 
wird, basiert auf dem Nettoinventarwert der Klasse oder Serie 
zu Beginn der Berechnungsperiode, angepasst um kumulative 
Zeichnungen und Rücknahmen in der Klasse oder Serie seit Beginn 
der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den 
vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über ein volles 
Berichtsjahr eine Performancegebühr anfällt, über der Rendite 
der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung 
der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
oder gegebenenfalls mit dem Geschäftstag, an dem die Anteile der 
entsprechenden Serie erstmals ausgegeben werden, und endet am 
30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds oder der 
der Serie zum betreffenden Handelstag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
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ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

Um die gerechte Anwendung der fälligen Performancegebühren 
im Hinblick auf die betreffenden Anteilsklassen zu ermöglichen, 
kann der Verwaltungsrat oder eine von ihm beauftragte Person jede 
dieser Anteilsklassen für weitere Zeichnungen durch bestehende 
und neue Anleger sperren, wobei Rücknahmen und Umtausche 
in den betroffenen Klassen weiterhin wie gewohnt möglich sind. 
Anteile in einer betroffenen Klasse gelten unter diesen Umständen 
als Erstserie (die „Erstserie“). Anteilsinhabern ist es nicht erlaubt in 
eine andere Anteilsserie umzutauschen, wenn diese Serie für alle 
weiteren Zeichnungen gesperrt wurde.

Anteile in einer Serie innerhalb der relevanten Klasse stehen dann zu 
einem Festpreis zur Zeichnung zur Verfügung wie im Prospekt unter 
der Überschrift „Anlagen in der Gesellschaft – Beschreibung der 
Anteile“ beschrieben. Die High Water Mark, die für diese Anteilsserie 
gilt, ist entweder (i) der vorherige höchste Nettoinventarwert je 
Anteil dieser Serie oder (ii) der Erstausgabepreis für diese Serie, je 
nachdem, welcher Wert höher ist.

Damit zwischen Anteilsserien innerhalb derselben Klasse 
unterschieden werden kann, werden die Serien in alphabetischer 
Reihenfolge benannt. Zum Beispiel heisst die Zweitausgabe von 
institutionellen Anteilen institutionelle a Anteile, dann institutionelle 
b Anteile, institutionelle c Anteile und so weiter.

Am Ende einer Berechnungsperiode, in der entstandene 
Performancegebühren für eine Serie innerhalb der entsprechenden 
Klasse anfallen, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, 
diese Serie zum aktuellen Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der Erstserie in die Erstserie umzuwandeln. Für 
den Fall, dass die Erstserie Verlustvorträge aufweist (d.h. wenn 
der Nettoinventarwert der Erstserie in der entsprechenden 
Berechnungsperiode niedriger ist als die High Water Mark für die 
Erstserie), wird die entsprechende Serie in die älteste offene Serie 
dieser Klasse umgewandelt, die innerhalb der entsprechenden 
Berechnungsperiode keine Verlustvorträge aufweist.

Rücknahmegebühr
Die Verwaltungsratsmitglieder oder ihr Beauftragter können 
in ihrem Ermessen eine Rücknahmegebühr ansetzen, die 3% 
des Nettoinventarwerts der zurückzunehmenden Anteile nicht 
übersteigt. In diesen Fällen sollte die Anlage in dem Fonds als mittel‑ 
bis langfristig betrachtet werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MZ‑ 
und MCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QZ‑ 
und QCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach quartalsweise (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Der Fonds wird üblicherweise am ersten Handelstag im Januar und 
Juli „ex‑Dividende“ notieren. Die Auszahlung der halbjährlichen 
Ausschüttung für die betreffenden Klassen des Fonds an die 
Anteilsinhaber erfolgt bis zum 28. Februar bzw. 31. August. Weitere 

Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich im 
Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger auf der Suche nach 
einer Vermögensklasse, die eine Diversifizierung ihres bestehenden 
Portfolios sowie attraktive risikoadjustierte Renditen bietet. 
Katastrophenanleihen sind aufgrund ihrer geringen Korrelation 
mit den traditionellen Vermögensklassen von den Finanzmärkten 
weitgehend unabhängig. Da sie mehrheitlich als variabel 
verzinsliche Schuldverschreibungen begeben werden, bieten sie 
Anlegern Schutz vor Zinsschwankungen. Ein typischer Anleger ist 
folglich mit dem Wesen der Katastrophenanleihen vertraut, hat einen 
mittel‑ bis langfristigen Anlagehorizont (bei einer meist 1‑4‑jährigen 
Laufzeit der Katastrophenanleihen), und es wird erwartet, dass er 
hinsichtlich Kapital und Ertrag bereit ist, Risiken zu akzeptieren.
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GAM	Star	Cautious
Ergänzung	12
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Cautious (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM Star Fund p.l.c. 
(die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene Investmentgesellschaft 
in Form eines Umbrella‑Fonds mit Haftungstrennung zwischen den 
Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank gemäss den 
Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den 
Verordnungen von 2011 unterliegt.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Für	 ein	 effizientes	 Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	
derivativen	Finanzinstrumenten	anlegen.	Zur	Hebelwirkung	einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	
im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	
Einlagenzertifikate	und/oder	Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen 
Kapitalzuwachs bei einer niedrigeren Volatilität als bei einem Fonds, 
der ausschliesslich in Aktien investiert.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels in erster Linie 
durch Investitionen in offene kollektive Kapitalanlagen an, die 
Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, 
Rohstoffen und Devisen ermöglichen, wie nachstehend erläutert.

Der Fonds engagiert sich in der Regel mit mindestens 30% 
seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, Baranlagen 
einschliesslich Bankeinlagen, kurzfristigen festverzinslichen Anlagen 
und kollektiven Kapitalanlagen, die in festverzinsliche Wertpapiere 
investieren.

Die Anlage des Fonds in Equity‑long‑only‑Fonds kann 20‑60% seines 
Nettovermögens ausmachen. Der Fonds investiert nicht direkt in 
Immobilien oder Rohstoffe, und ein solches indirektes Engagement 
muss wie nachstehend beschrieben aufgebaut werden.

Die Vermögenswerte des Fonds werden auf vorsichtiger Basis 
voraussichtlich anhand einer aktiven Allokation und einer 
Portfoliodiversifikation gemanagt. Ausgeklügelte Risikomodelle 
tragen zur Überwachung der Höhe und Natur der Risiken bei. Der 
Co‑Investment‑Manager passt die Gewichtungen zwischen den 
Vermögensklassen aktiv an, um sich verändernden Wirtschafts‑ 
und Marktbedingungen vorzugreifen und diese zu berücksichtigen 
und um Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Eignung von 
Anlagegelegenheiten wird laufend durch Abwägung ihrer 
potenziellen Risiken geprüft.

Der Co‑Investment‑Manager investiert vornehmlich in als OGAW 
qualifizierte kollektive Kapitalanlagen. Die OGAW, in denen sich 
der Fonds engagieren darf, sind in erster Linie in Luxemburg, dem 
Vereinigten Königreich und Irland domiziliert.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter 
„Anlagen in AIF‑Anlageorganismen“ ausführlicher beschrieben 
sind. Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen 
eines OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen 
eines OGAW in folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen 
vorbehaltlich der Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens 
erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
AIF‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds darf in börsengehandelte Wertpapiere investieren, 
um das Engagement des Fonds in den vorstehend aufgeführten 
Vermögensklassen zu optimieren.

Die zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen, in die der Fonds 
investieren kann, engagieren sich in einem breiten Spektrum an 
Vermögensklassen, die sich wie folgt einteilen lassen:

(i) Aktien: Der Fonds kann über Direktinvestitionen in Long‑only‑ 
und Aktien‑Hedgefonds ein Engagement in Aktien aufbauen. 
Equity‑long‑only‑Fonds investieren schwerpunktmässig in Aktien. 
Aktien‑Hedgefonds investieren schwerpunktmässig in Aktien, aber 
im Gegensatz zu traditionellen Produkten versuchen sie in der 
Regel, aus Unter‑ oder Überbewertungen Gewinne zu erzielen, 
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indem sie Long‑ und Short‑Positionen in den zugrunde liegenden 
börsenkotierten Dividendenpapieren halten.

(ii) Festverzinsliche Wertpapiere: Der Fonds kann ein Engagement 
in kollektiven Kapitalanlagen aufbauen, die schwerpunktmässig 
in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente 
investieren, die auf solchen Titeln basieren. Es gibt keine 
Beschränkung hinsichtlich der Mindestbonität der von diesen 
kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere.

(iii) Alternative Anlagen: Der Fonds darf in alternative Fonds 
investieren (die als kollektive Kapitalanlage in Form eines OGAW 
oder AIF‑Anlageorganismus errichtet sein können), die sich mit 
dem Ziel in Devisen, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und 
Rohstoffen engagieren, Preisdifferenzen zu erkennen und Anomalien 
auszunutzen. Diese Fonds können in einer oder allen ihren 
Beteiligungen Long‑ oder Short‑Positionen halten sowie Derivate 
wie Futures und Optionen einsetzen. Die Flexibilität, Elemente 
miteinander zu kombinieren und das Marktrisiko zu steuern, 
bedeutet, dass diese Fonds eine geringe oder keine Korrelation zu 
Aktien‑, Renten‑, Devisen‑ oder Rohstoffmärkten haben können. 
Der Fonds darf ferner in kollektive Kapitalanlagen investieren, 
die die Kriterien der Zentralbank erfüllen, um ein Engagement in 
immobilienbezogene Wertpapiere aufzubauen.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und 
in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom 
Co‑Investment‑Manager oder dessen verbundenen Unternehmen 
gemanagt werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die 
selbst in andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, darf die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende 
andere Körperschaft) keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren für diese Investition des Fonds in Rechnung 
stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder 
Anlageverwaltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens 
erheben, der in andere Fonds der Gesellschaft angelegt ist.

Des Weiteren darf sich der Fonds über Investitionen von bis zu 15% 
seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs 
(Real Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) in Immobilien engagieren. REITs sind geschlossene 
kollektive Kapitalanlagen, die in Form eines Trusts oder einer 
Personengesellschaft strukturiert sind und gebündeltes Kapital 
zahlreicher Anleger einsetzen. Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert 
sich im Wesentlichen auf das Eigentum, das Management und/
oder die Entwicklung von Immobilien sowie den Kauf und die 
Verwaltung von Renditeobjekten und/oder Hypothekendarlehen. 
REOCS sind Kapitalgesellschaften, die in der Entwicklung, 
Verwaltung oder Finanzierung von Immobilien tätig sind und 
in der Regel Dienstleistungen wie Immobilienmanagement, 
Immobilienentwicklung, Betriebsanlagenverwaltung, 
Immobilienfinanzierung und ähnliche Geschäfte anbieten. Der 
Fonds baut nur in REITs und REOCS ein Engagement auf, die an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden 
und in die keine Derivate eingebettet sind.

Die Allokation des Fonds zwischen den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen erfolgt nach dem Ermessen des 
Co‑Investment‑Managers.

Der Fonds kann sich ferner bis zu 30% seines Nettovermögens über 
die weiter unten beschriebenen börsenkotierten Wertpapiere in den 
vorstehend beschriebenen Vermögensklassen engagieren, die an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden. 
In solchen börsenkotierten Wertpapieren dürfen keine Derivate 
eingebettet sein.

Börsengehandelte Fonds bilden einen Index oder einen Korb aus 
Vermögenswerten nach, werden aber wie eine Aktie gehandelt. Ihr 
Kurs ändert sich im Laufe des Tages, je nachdem, wie sie gekauft 
und verkauft werden.

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 
Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. ETC sind liquide 
Wertpapiere, die auf dieselbe Weise an einer geregelten Börse 
gehandelt werden können wie Aktien. ETC ermöglichen es den 
Anlegern, sich in Rohstoffen zu engagieren, ohne mit Futures 
handeln oder die Vermögenswerte physisch aushändigen zu 
müssen.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Diese Anlagen in geschlossenen Fonds werden nicht mehr als 15% 
des Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten halten. Zu diesen Situationen zählen etwa 
die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach 
oder schwere Krisen, die nach der begründeten Meinung 
des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Der Fonds kann (i) zur Unterlegung der Derivatengagements oder 
(ii) in sonstigen aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem 
Börsenkrach oder in tiefen Krisen, die nach der begründeten 
Meinung des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden, bis 
zu 100% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere anlegen, die von 
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den EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
oder den in Abschnitt 2.12 des Kapitels „Anlagebeschränkungen“ 
genannten internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen 
Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert werden.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 
(d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) die nachstehend aufgeführten 
Devisentermingeschäfte einsetzen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Absicherung eingesetzt 
werden, das heisst (a) zur Sicherung der Basiswährung des Fonds 
und/oder (b) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Währung, in der Anteile an einer 
Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die Nennwährung 
von der Basiswährung des Fonds unterscheidet. Der Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten für die oben aufgeführten Zwecke 
kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird nur eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Der durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
entstandene Hebel wird 100% des Nettoinventarwerts des Fonds 
nicht übersteigen.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Pfund Sterling

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs– und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital des Fonds entnommen. Näheres ist 
Abschnitt „Entnahme der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ 
des Prospekts zu entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	PO‑Anteile,	MO‑,	PMO‑,	PMCO‑,	
QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttunge
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.
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 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts 
der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds, jedoch vorbehaltlich 
einer vom Fonds zahlbaren 
Mindestgebühr in Höhe von GBP 
30.000 pro Jahr. Näheres siehe 
Absatz 9 des Abschnitts „Anlageziele 
und Anlagepolitik“ im Prospekt.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

U‑und	V‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,85 % p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl.

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Mindestgebühr 
in Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	PI‑,	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Mindestgebühr 
in Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds, 
jedoch vorbehaltlich einer vom 
Fonds zahlbaren Mindestgebühr in 
Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.
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Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C,	F,	G,	PC
Vertriebsgebühr: 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts 

der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der	Fonds	haftet	möglicherweise	unbegrenzt	 für	Zeichnungs‑,	
Rücknahme‑,	 Management‑,	 Performance‑,	 Vertriebs‑,	
Verwaltungs‑	 und/oder	 Depotbankgebühren	 oder	 Belastungen	
in	Bezug	auf	die	kollektiven	Kapitalanlagen,	in	die	er	investiert.	
Die	 übliche	 Spanne	 für	 die	 Managementgebühren	 beträgt	
bei	 den	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	Kapitalanlagen	 in	 der	
Regel	bis	 zu	2%	des	Nettoinventarwerts	des	Organismus	und	
für	die	Verwaltungs‑	und	Treuhändergebühren	bis	zu	0,35%	des	
Nettoinventarwerts	des	Organismus.	Die	an	die	Anlageverwalter	
der	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	 Kapitalanlagen	 zahlbaren	
Performancegebühren	 liegen	 in	der	Regel	bei	bis	zu	20%	des	
Anstiegs	 der	 Performance	 des	 Nettoinventarwerts	 der	 jeweils	
zugrunde	liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	über	einen	vorab	
festgelegten	Zeitraum	(ausser	in	einigen	Fällen,	in	denen	solche	
Performancegebühren	nur	bei	Überschreiten	der	Mindestrendite	
zahlbar	sind).

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung und AQ‑, CQ‑ 
und TQ‑Vertriebsstellenanteile aller Voraussicht nach vierteljährlich 
(nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen betroffenen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und bereit sind, ein 
mittleres Anlagerisiko einzugehen.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 
genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des 
Fonds bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up 
and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong 
(„CO“) ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO 
darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es 
besteht hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von 
Hongkong). Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des 
Prospekts und dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe 
als persönliche Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von 
P‑Anteilen des Fonds werden seitens solcher Personen nur dann 
akzeptiert, wenn sie sich mindestens auf den Betrag belaufen, 
der in dieser Ergänzung für P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt 
oder an Personen übermittelt werden, an die sie nicht namentlich 
gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.
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GAM	Star	China	A	Equity
Ergänzung	13
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star China A Equity (der „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 unterliegt.

Der Fonds darf für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 
in derivative Finanzinstrumente investieren. Zur Hebelwirkung einer 
Anlage in derivativen Finanzinstrumenten siehe nachstehenden 
Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik – Gesamtrisiko und 
Hebelwirkung“.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in Kapitalzuwachs.

GAM International Management Limited und GAM Hong Kong 
Limited, die zu den Co‑Investment‑Managern des Fonds ernannt 
worden sind, streben die Erreichung dieses Anlageziels vornehmlich 
durch Investitionen in chinesischen A‑Aktien an, die an der Shanghai 
Stock Exchange („SSE“) oder Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) 
kotiert sind oder gehandelt werden („chinesische A‑Aktien“).

Dem Fonds stehen für Anlagen in chinesischen A‑Aktien zwei Wege 
offen. Unter dem Vorbehalt, dass GAM International Management 
Limited als Co‑Investment‑Manager des Fonds die entsprechende 
RQFII‑Lizenz der China Securities Regulatory Commission 
(chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde, „CSRC“) erlangt hat, 
kann die Anlage des Fonds in chinesischen A‑Aktien erstens über 
einen qualifizierten ausländischen institutionellen Renminbi‑Investor 
(RQFII) erfolgen. GAM International Management Limited hat eine 
RQFII‑Lizenz beantragt. Zweitens wird erwartet, dass der Fonds 
über das Shanghai Hong Kong Stock Connect („Stock Connect“) 
in chinesischen A‑Aktien anlegen kann, die an der Shanghai Stock 
Exchange kotiert sind, und über das .Shenzhen Hong Kong Stock 
Connect in chinesischen A‑Aktien, die an der Shenzhen Stock 
Exchange kotiert sind. Weitere Informationen über Anlagen im 
Rahmen des RQFII‑Systems sowie über das Shanghai Hong Kong 
Stock Connect und das Shenzhen Hong Kong Stock Connect 
finden sich in den Abschnitten „Anlageziele und Anlagepolitik – 
Anlagen in chinesischen A‑Aktien“ und „Risikofaktoren – Anlagen 
in chinesischen A‑Aktien“ des Prospekts. Anleger sollten beachten, 
dass der Fonds sich in chinesischen A‑Aktien auch im Rahmen eines 
anderen von der CSRC einführten Mechanismus engagieren kann, 
vorausgesetzt, dass derartige Anlagen gemäss den Vorschriften der 
Zentralbank erfolgen.

Abgesehen von chinesischen A‑Aktien, kann der Fonds ferner 
bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Aktien oder sonstigen 
Finanzinstrumenten anlegen, die an einem anerkannten Markt 
in Hongkong oder China kotiert sind oder gehandelt werden und 
deren Emittenten mit einem wesentlichen Anteil ihres Eigentums, 

Vermögens oder sonstigen Interesses in China vertreten sind. Die 
sonstigen Finanzinstrumente umfassen unter anderem B‑Aktien, 
die an anerkannten Märkten in China kotiert sind, H‑Aktien, die 
an anerkannten Märkten in Hongkong kotiert sind, und Aktien von 
Unternehmen, die an einem anerkannten Markt in Hongkong kotiert 
sind und eine chinesische Muttergesellschaft haben.

Zudem kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen zum Aufbau von 
Positionen investieren, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar 
sind. Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% 
des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Anlagen 
in kollektiven Kapitalanlagen werden nur dann vorgenommen, 
wenn diese eine Anlagepolitik haben, die derjenigen des Fonds 
vergleichbar ist.

Der Anlageprozess der Co‑Investment‑Manager basiert auf 
Fundamentalanalysen und Research und dient der Ermittlung 
attraktiver Anlagechancen. Diese Bottom‑up‑Analyse konzentriert 
sich auf das Zuwachs‑ und Verlustpotenzial eines Wertpapiers. So 
werden in der Regel die finanziellen Stärken und Schwächen des 
Unternehmens, sein Gewinnausblick, die Unternehmensstrategie, 
die Fähigkeit und Qualität der Unternehmensleitung und die Position 
des Unternehmens in seiner Vergleichsgruppe bewertet.

Der Fonds kann in Unternehmen unabhängig von ihrer 
Marktkapitalisierung investieren und muss keine Sektorvorgaben 
beachten.

Der Fonds kann ferner bis zu 100% seines Nettovermögens 
in strukturierte Schuldverschreibungen investieren, die von 
Finanzinstituten weltweit ausgegeben (die direkten Zugang zu 
chinesischen A‑Aktien und sonstigen Aktien des zulässigen 
Eigenkapitaluniversums des Fonds haben) und vom 
Co‑Investment‑Manager zum Aufbau von Positionen in Aktien 
eingesetzt werden, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar 
sind. Diese Schuldverschreibungen werden gelegentlich als 
Partizipationsanleihen bezeichnet und sind vorbehaltlich der 
Übereinstimmung des Fonds mit den OGAW‑Verordnungen 
möglicherweise nicht kotiert.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in 
festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert werden, 
wenn die Co‑Investment‑Manager dies in eigenem Ermessen 
bei der Verfolgung des Anlageziels des Fonds für angemessen 
erachten. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen 
Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen (wie 
Einlagenzertifikate und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel 
verzinslich sein können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne 
der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
Ratingagentur aufweisen müssen.

Ungeachtet der vorstehenden Obergrenze von 15% für 
festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds ausserdem in 
geeigneten Situationen bis zu 100% seines Nettovermögens in (i) 
Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten und/
oder (ii) in Wertpapieren halten oder umschichten, die von den 
EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder 
den im Absatz 2.12 des Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ 
im Prospekt genannten internationalen Organismen öffentlich‑
rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat 
angehört, begeben oder garantiert werden. Zu diesen Situationen 
zählen etwa die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive 
Anlagestrategie erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als 
Einlagen gehalten werden oder Barmittel gehalten werden, um 
Rücknahmen und Auslagen zu decken oder Engagements in 
Derivaten zu unterlegen, aussergewöhnliche Marktsituationen wie 
ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die nach der begründeten 
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Meinung der Co‑Investment‑Manager wahrscheinlich erhebliche 
abträgliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds 
haben würden.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke 
derzeit nicht vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und 
wie ausführlicher im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des 
Prospekts beschrieben, kann der Fonds für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Gedeckte Optionsscheine: Ein gedeckter Optionsschein ist eine 
Art Optionsschein, der es dem Inhaber erlaubt, dem Emittenten, 
in der Regel einer Bank oder einem vergleichbaren Finanzinstitut, 
Aktien, Währungen oder sonstige Finanzinstrumente in festgelegter 
Menge zu einem festgelegten Preis und an einem festgelegten 
Termin zu verkaufen oder abzukaufen. Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
emittiert und an einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt 
werden, um sich auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf der Wertpapiere möglich wäre, in einem Korb aus Aktienwerten 
zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere Transaktionskosten, eine 
höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder die Bereitstellung einer 
Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der Fonds kann in Erwartung 
einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte Optionsscheine 
investieren, um die Performance einer vom Fonds gehaltenen 
Position entsprechend zu steigern.

Index‑Futures: Bei Index‑Futures handelt es sich um Terminkontrakte 
mit einem Finanzindex als Basiswert. Sie können zur Absicherung 
nachteiliger Entwicklungen auf den Märkten, auf denen der Fonds 
investiert, verwendet werden.

Devisenoptionen: Eine Devisenoption ist ein Finanzderivat, das den 
Inhaber berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine festgelegte Währung 
in einem festgelegten Zeitraum oder an einem festgelegten Datum zu 
einem vereinbarten Preis zu kaufen (call) oder zu verkaufen (put). Der 
Fonds kann diese Instrumente verwenden, um Kursbewegungen auf 
den Devisenmärkten entgegenzuwirken. Devisenoptionen werden 
eingesetzt, um die Anleger vor nachteiligen Kursbewegungen einer 
Währung, wie zum Beispiel des chinesischen Renminbi, zu schützen. 
Dies kann beispielsweise anhand eines Collars erreicht werden, 
der sich aus dem Kauf einer USD‑Kaufoption und dem Verkauf 
einer Verkaufsoption zu unterschiedlichen Ausübungskursen 
zusammensetzt (ohne anfängliche Kosten). Aufgrund des Gewinn‑ 
und Verlustprofils des Collars sind die Anleger geschützt, wenn der 
Renminbi unter den Ausübungskurs der USD‑Kaufoption fällt. Die 
„Kosten“ dieser Absicherung bestehen darin, dass der Anleger auf 
die möglichen Kursgewinne verzichtet, wenn der Renminbi‑Kurs 
über den Ausübungskurs der Verkaufsoption hinaus ansteigt. Ein 
Collar ist eine Optionsstrategie mit Schutzwirkung.

Devisentermingeschäfte: Ein Devisentermingeschäft ist eine 
vertragliche Verpflichtung, an einem angegebenen künftigen Datum 
eine bestimmte Währung zu kaufen. Devisentermingeschäfte 
können (a) zur Absicherung des Vermögenspools des Fonds 
in die Basiswährung des Fonds oder (b) zur Verringerung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, 
wenn diese Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die ein 
Engagement in den oben genannten Anlageklassen ermöglichen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlagen	
in	 Finanzindizes	 mittels	 derivativer	 Finanzinstrumente“ des 
Prospekts.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung	–	Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. zur Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge 
usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein nicht‑komplexes effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird 
im Fonds eine Hebelwirkung entfalten. Insofern es zu einer 
Hebelwirkung kommt, wird diese mit Hilfe des Commitment‑
Ansatzes zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

Weitere Einzelheiten über das Gesamtrisiko und den Commitment‑
Ansatz finden sich in Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen“ des 
Prospekts unter der Überschrift „Derivative	Finanzinstrumente“.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben. Darüber hinaus gelten die 
folgenden Anlagebeschränkungen:

Der Fund wird nicht über 10% des ausgegebenen Kapitals eines 
einzelnen Emittenten chinesischer A‑Aktien halten.

Ferner legt der Fonds nicht in chinesischen A‑Aktien eines 
Unternehmens an, dessen Stammkapital zu über 30% von 
Rechtssubjekten ausserhalb der VR China gehalten wird.
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3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen. Da 
der Fonds vornehmlich in chinesischen A‑Aktien anlegt, werden 
interessierte Anleger insbesondere auf die folgenden Risikofaktoren 
im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts hingewiesen:

„Mit China und chinesischen A‑Aktien verbundene Marktrisiken“

„Mit dem Renminbi verbundene Risiken“

„Mit dem RQFII‑System verbundene Risiken“

„Mit dem Handel und der Abrechnung von RMB verbundene 
Risiken“

Mit Stock Connect verbundene Risiken

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen	 in	 der	 Gesellschaft	
–	 Beschreibung	 der	 Anteile“ des Prospekts enthalten ist. 
Eine Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag.

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen, damit sie zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet werden.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt im 
Abschnitt „Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss bei der Verwaltungsgesellschaft bis 
10:00 Uhr britischer Ortszeit an dem Tag erfolgen, an dem der 
Zeichnungsantrag eingehen muss, damit er zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet wird.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile	und	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber mindestens drei Monate im 
Voraus schriftlich informiert werden 
müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,21% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle,	MI‑,	QI	und	SI‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,05% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber mindestens drei Monate im 
Voraus schriftlich informiert werden 
müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: 0,15% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 

Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds.

Depotbankgebühr: Bis zu 0,21% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

205



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 206 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,50% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p. a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,21% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p. a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,21% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der Z‑Anteile 
des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds kotieren die Anteile in 
der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	China	Equity
Ergänzung	15
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star China Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM 
Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	
Portfoliomanagements	 in	 derivative	 Finanzinstrumente	
investieren.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	
und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster 
Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem 
anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von 
Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. 
wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und 
Hongkong angesiedelt ist.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser 
Emittenten zu investieren.

Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens 
in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% 
seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und 
Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die 
Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet. 
Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen Staats‑ und/
oder Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen 
(wie Einlagenzertifikate, Treasury Bills und Commercial Paper), 
die fest‑ oder variabel verzinslich sein können und kein 
Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition von Standard & 
Poor’s aufweisen müssen. Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 
10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein 
Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Der Fonds kann in chinesischen A‑Aktien anlegen, die an der 
Shanghai Stock Exchange oder Shenzhen Stock Exchange 
kotiert sind oder gehandelt werden („chinesische A‑Aktien“). 
Hierzu stehen ihm zwei Wege offen. Erstens kann die Anlage 
des Fonds in chinesischen A‑Aktien über einen qualifizierten 
ausländischen institutionellen Renminbi‑Investor (RQFII) erfolgen, 
der von der China Securities Regulator Commission (chinesische 
Wertpapieraufsichtsbehörde) zugelassen wurde. Zweitens wird 
erwartet, dass der Fonds über das Shanghai Hong Kong Stock 

Connect („Stock Connect“) in chinesischen A‑Aktien anlegen kann, 
die an der Shanghai Stock Exchange kotiert sind, und über das 
Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesischen A‑Aktien, die 
an der Shenzhen Stock Exchange kotiert sind.

Weitere Informationen über Anlagen im Rahmen des RQFII‑Systems 
sowie über das Shanghai Hong Kong Stock Connect und das 
Shenzhen Hong Kong Stock Connect finden sich in den Abschnitten 
„Anlagen in chinesischen A‑Aktien“ und „Risikofaktoren – Anlagen 
in chinesischen A‑Aktien“ des Prospekts. Der Fonds darf sich 
auch auf indirektem Wege in chinesischen A‑Aktien engagieren. 
Er kann in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die in 
erster Linie in chinesischen A‑Aktien gemäss den nachstehenden 
Anlagebeschränkungen anlegen. Des Weiteren kann der Fonds 
in Partizipationsanleihen investieren, die von qualifizierten 
ausländischen institutionellen Anlegern („QFIIs“), RQFIIs oder 
Dritten ausgegeben wurden, die sich in chinesischen A‑Aktien 
engagieren. Partizipationsanleihen sind möglicherweise nicht‑
börsenkotierte strukturierte Schuldverschreibungen, deren Ertrag 
auf der Performance der chinesischen A‑Aktien basiert.

Das direkte und indirekte Engagement des Fonds in chinesischen 
A‑Aktien beläuft sich insgesamt auf höchstens 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds, immer vorausgesetzt, dass das 
direkte Engagement des Fonds in chinesischen A‑Aktien 10% 
seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er unter den dafür geeigneten Umständen auch Barmittel und 
Barmitteläquivalente halten. Diese Umstände können beispielsweise 
das Halten von Barmitteln in Form von Einlagen zur Wiederanlage 
beinhalten, um Rücknahmen und die Zahlung von Auslagen zu 
decken.

Anlagestrategie
Das Anlageteam ist bestrebt, die wichtigsten Treiber der 
regionalen Volkswirtschaften Chinas zu verstehen und neben den 
Anlagechancen, die Chinas erhebliches Wachstumspotenzial 
ausschöpfen, die entstehenden Marktineffizienzen ausfindig zu 
machen. Zum Einsatz kommt ein dreistufiger Anlageprozess, der 
die globalen Perspektiven berücksichtigt, aber in erster Linie von 
der Suche nach den regionalen Themen, vom politischen Verhalten 
Chinas und – bei der Aktienauswahl – von einer rigorosen Bottom‑
up‑Analyse der Unternehmen bestimmt ist.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke 
derzeit nicht vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und 
wie ausführlicher im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des 
Prospekts beschrieben, kann der Fonds für Anlagezwecke und/
oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (d. 
h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
gedeckte Optionsscheine, Index‑Futures, Indexoptionen, 
Devisenoptionen und Devisentermingeschäfte.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern.
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Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
emittiert und an einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt 
werden, um sich auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf der Wertpapiere möglich wäre, in einem Korb aus Schuldtiteln 
oder Aktienwerten zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere 
Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder 
die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer vom Fonds 
gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Index‑Futures: Index‑Futures werden vorwiegend im Rahmen der 
taktischen Asset‑Allokation eingesetzt, um umfangreiche Barmittel, 
die dem Fonds zufliessen, zu verwalten und das Risiko zu minimieren, 
dass der Fonds auf Grund unerwünscht hoher Barguthaben 
eine schwache Performance verzeichnet. Ein umfangreicher 
Liquiditätszufluss kann dazu führen, dass der Fonds unzureichend 
am Markt positioniert ist. In einem solchen Liquiditätsumfeld kann es 
kostengünstiger und angemessener sein, anstelle der Aktien einen 
entsprechenden Index‑Future zu kaufen. Dieses Ersatzgeschäft ist 
vorübergehender Natur, bis ein günstigerer Zeitpunkt zum Kauf der 
zugrunde liegenden Aktien festgestellt wird.

Index‑Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen 
und verkaufen, denen alle Finanzindizes zugrunde liegen können, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Der Käufer 
einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein Wertpapier 
oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich 
ergibt sich ein in gewissen Fällen wünschenswertes anderes 
Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts 
selbst. Indexoptionen ermöglichen es Anlegern, sich mit einer 
Handelsentscheidung in einer grossen Anzahl von Wertpapieren zu 
engagieren. Der Fonds kann Verkaufsoptionen kaufen, um den Wert 
des Fonds oder eines Fondssegments vor erwarteten deutlichen 
Kursverlusten der Aktienmärkte oder wichtiger Branchen, die von 
diesem Index abgebildet werden, zu schützen. Kaufoptionen können 
vom Fonds gekauft oder auch verkauft werden. Eine Kaufoption zielt 
auf ein Engagement in einem Finanzindex oder einer wichtigen 
Branche ab, während eine Verkaufsoption (ausschliesslich gedeckte 
Verkäufe) eine weitere Ertragsquelle über die Prämie bietet, die als 
Overlay einer bestehenden Long‑Position vereinnahmt wird. Verkauf 
und Kauf von Indexoptionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, 
die besondere Anlagerisiken mit sich bringen.

Devisenoptionen: Der Fonds kann diese Instrumente verwenden, 
um von Kursbewegungen auf den Devisenmärkten zu profitieren 
bzw. ihnen entgegenzuwirken. Devisenoptionen werden eingesetzt, 
um die Anleger vor nachteiligen Kursbewegungen einer Währung, 
wie zum Beispiel des chinesischen Renminbi, zu schützen. 
Dies kann beispielsweise anhand eines Collars erreicht werden, 
der sich aus dem Kauf einer USD‑Kaufoption und dem Verkauf 
einer Verkaufsoption zu unterschiedlichen Ausübungskursen 
zusammensetzt (ohne anfängliche Kosten). Aufgrund des Gewinn‑ 
und Verlustprofils des Collars sind die Anleger geschützt, wenn der 
Renminbi unter den Ausübungskurs der USD‑Kaufoption fällt. Die 
„Kosten“ dieser Absicherung bestehen darin, dass der Anleger auf 
die möglichen Kursgewinne verzichtet, wenn der Renminbi‑Kurs 
über den Ausübungskurs der Verkaufsoption hinaus ansteigt. Ein 
Collar ist eine Optionsstrategie mit Schutzwirkung.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können (a) zur 
Absicherung des Vermögenspools des Fonds in die Basiswährung 
des Fonds und (b) zur Verringerung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer 
Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, wenn diese Währung 
nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein nicht‑komplexes effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird im Fonds 
eine Hebelwirkung entfalten. Insofern es zu einer Hebelwirkung 
kommt, wird diese mit Hilfe des Commitment‑Ansatzes 
zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

Weitere Einzelheiten über das Gesamtrisiko und 
den Commitment‑Ansatz finden sich in Abschnitt 6.1 
„Anlagebeschränkungen“ des Prospekts unter der Überschrift 
„Derivative Finanzinstrumente“.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen (der die mit Anlagen in chinesischen A‑Aktien 
verbundenen Risiken beinhaltet) und die darin genannten Risiken vor 
einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.
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4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf von Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	 Anteile,	 MO‑,	 QO‑	 und	 SO‑Anteile	mit	 laufender	
Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile

Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 

werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,21% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,21% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,21% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.
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Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,21% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der Z‑Anteile 
des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Composite	Global	Equity
Ergänzung	17
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Composite Global Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	
und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung eines langfristigen 
Kapitalwachstums mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer 
Kapitalrendite, die mittel‑ bis langfristig über derjenigen der 
weltweiten Aktienmärkte liegt.

Der Fonds plant, sein Anlageziel vornehmlich durch ein 
Engagement in Equity‑ und Equity‑Hedge‑Strategien zu verfolgen. 
Ein solches Engagement kann direkt durch Anlagen in Aktien und 
aktienbezogenen Wertpapieren und/oder indirekt durch derivative 
Finanzinstrumente (wie im Abschnitt „Derivate“ dieser Ergänzung 
erläutert) und/oder durch eine Investition in offene kollektive 
Kapitalanlagen und die Umsetzung von Equity‑long‑only‑ und 
Equity‑Hedge‑Strategien erreicht werden.

Bei den Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, in denen 
der Fonds anlegen darf, handelt es sich vorrangig, jedoch nicht 
ausschliesslich um Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, 
die in Aktien gewandelt oder umgetauscht werden können und 
an anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt werden. 
Obgleich man sagen kann, dass Wandelpapiere ein Derivat 
einbetten, führen Anlagen in diesen Wertpapieren nicht zu 
einem gehebelten Engagement. Des Weiteren darf der Fonds in 
börsengehandelte Fonds investieren, die an anerkannten Märkten 
weltweit notieren oder gehandelt werden, um sich in solchen 
Strategien zu engagieren. Zudem darf der Fonds im Einklang mit 
den Bestimmungen der Verordnungen von 2011 in nicht kotierte 
kollektive Kapitalanlagen investieren.

Die Aktienstrategien, in denen sich der Fonds engagieren kann, 
lassen sich wie folgt in zwei Hauptkategorien einteilen:

(i) Equity‑Long‑Only: Equity‑long‑only‑Fonds investieren schwerpunkt‑
mässig in Aktien. Ziel eines Aktienfonds ist ein langfristiges Wachstum 

durch Kapitalerträge. Spezifische Aktienfonds können sich auf 
ein bestimmtes Marktsegment oder ein gewisses Risikoniveau 
konzentrieren. Diese Fonds können einen spezifischen Stil 
verfolgen, wie Wert oder Wachstum, oder ausschliesslich in die 
Wertpapiere eines Landes oder vieler Länder investieren. Fonds 
können nach der Marktkapitalisierung ausgerichtet sein, also sich 
auf kleine oder grosse Unternehmen konzentrieren. Fonds, die eine 
Titelselektionskomponente beinhalten, gelten als aktiv gemanagt, 
während Indexfonds so gut wie möglich versuchen, bestimmte 
Aktienmarktindizes nachzubilden.

(ii) Equity‑Hedge: Equity‑Hedge‑Fonds investieren schwerpunkt‑
mässig in Aktien, aber im Gegensatz zu traditionellen Produkten 
versuchen sie in der Regel, aus Unter‑ oder Überbewertungen 
Gewinne zu erzielen. Im Allgemeinen besteht die Strategie 
darin, gleichzeitig unterbewertete Aktien zu kaufen (Long) und 
überbewertete Aktien zu verkaufen (Short), die nicht Bestandteil des 
Vermögens des betreffenden Fonds sind, um sie später zu einem 
günstigeren Kurs zurückzukaufen, wobei angenommen wird, dass 
der Kurs sinkt. Der jeweilige Fondsmanager kann das Portfolio 
umstellen, um es der Marktlage anzupassen und Gelegenheiten 
durch die Steuerung des Marktrisikos zu nutzen. Des Weiteren darf er 
Aktien‑ und Indexderivate einsetzen und Leerverkäufe durchführen.

Die kollektiven Kapitalanlagen, in denen sich der Fonds engagieren 
darf, können OGAW und/oder andere AIF‑Anlageorganismen sein. 
In Anbetracht der Tatsache jedoch, dass insgesamt nicht mehr als 
30% des Nettoinventarwerts des Fonds in AIF‑Anlageorganismen 
angelegt werden dürfen, liegt der Schwerpunkt auf Anlagen in 
OGAW. Die OGAW, in die der Fonds investiert, müssen in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union errichtet sein.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die aufsichts‑
rechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter „Anlagen 
in AIF‑Anlageorganismen“ ausführlicher beschrieben sind.

Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen 
eines OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen 
eines OGAW in folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen 
vorbehaltlich der Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens 
erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
AIF‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und 
in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom 
Co‑Investment‑Manager oder dessen verbundenen Unternehmen 
gemanagt werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die 
selbst in andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
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gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, darf die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende 
andere Körperschaft) keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren für diese Investition des Fonds in Rechnung 
stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder 
Anlageverwaltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens, 
der in anderen Fonds der Gesellschaft angelegt ist, erheben.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, indem 
er Engagements in den vorstehend beschriebenen Strategien durch 
Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. Bei den geschlossenen 
Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, müssen dessen Anteile 
das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Diese Anlagen in geschlossenen Fonds werden nicht mehr als 15% 
des Nettovermögens des Fonds ausmachen.

In Verfolgung der Anlagestrategie durch den Fonds kann sich 
der Fonds durch den Einsatz der nachstehend beschriebenen 
Terminkontrakte und Optionen auch in den Aktienindizes in 
Industrieländern engagieren, um die Aktienstrategie des Fonds zu 
optimieren.

Der Fonds kann in geeigneten Situationen auch Barmittel, staatliche 
Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Zu diesen Situationen 
zählen etwa die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive 
Anlagestrategie erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als 
Einlagen gehalten werden oder Barmittel gehalten werden, um 
Rücknahmen und Auslagen zu decken oder Derivatengagements 
zu unterlegen.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte und Optionen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 

„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage in 
Fremdwährungen, (b) zur Sicherung der Basiswährung des Fonds 
und/oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Währung, in der Anteile an einer 
Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die Nennwährung 
von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Arten von Terminkontrakten, darunter 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel 
ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Rohstoffen, Devisen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und 
den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Rohstoffen, Devisen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes 
abzusichern. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte 
und/oder Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des 
Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und 
Verkaufsgeschäfte in Zusammenhang mit solchen Kontrakten 
und Optionen abschliessen. Terminkontrakte verursachen 
Maklergebühren und Marginzahlungen. Terminkontrakte können 
vom Fondsmanager genutzt werden, um Short‑Positionen in den 
Basiswerten dieser Kontrakte zu halten.

Optionen auf Wertpapierindizes: Der Fonds kann Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen alle Wertpapiere 
bzw. Indizes aus Anlageklassen zugrunde liegen können, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Verkauf und Kauf von 
Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die besondere 
Anlagerisiken mit sich bringen. Der Fonds kann Optionen 
einsetzen, um einen Basiswert vollständig (Hedge) bzw. teilweise 
abzusichern (Cross Hedge) oder um (im Rahmen einer spekulativen 
Transaktion) den Gesamtertrag zu steigern. Im Rahmen von 
Cross‑Hedging‑Strategien wird ein Derivatkontrakt auf ein 
Wertpapier eingegangen, das sich nicht unbedingt im Bestand des 
Fonds befindet, dessen Basiswert aber entweder mit einer anderen 
Derivatposition des Fonds oder dem Fonds selbst eng korreliert, 
sodass es einen Schutz gegen das Risiko aus der ursprünglichen 
Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit 
seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Die 
Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen sind 
gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können. Die vorstehend beschriebenen Optionskontrakte können 
vom Fondsmanager genutzt werden, um Short‑Positionen in den 
Vermögenswerten zu halten, die den Optionskontrakten unterliegen.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen. Diese können dazu genutzt werden, sich in Märkten 
zu engagieren, die aus Gründen der betrieblichen Komplexität, 
Steuererwägungen oder Kosten durch Total‑Return‑Swaps effizienter 
zugänglich gemacht werden können. Über die Total‑Return‑Swaps 
wird ein Engagement in Wertpapieren ermöglicht, das Aktien, einen 
Aktienkorb oder Aktienindizes umfassen können. Bei einem Total‑
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Return‑Swap tauscht der Sicherungsnehmer die Gesamterträge 
(Zinserträge zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem 
bestimmten Referenzwert (z. B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) 
mit dem Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder 
festen Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der 
Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die 
beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in Total‑
Return‑Swaps angelegt werden kann, beträgt 100% (auf Grundlage 
des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird davon ausgegangen, 
dass bis zu 100% des verwalteten Fondsvermögens in Total‑Return‑
Swaps angelegt werden.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist dem Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird nur eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente zu nicht‑komplexen Anlagezwecken und/oder für ein 
effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Hebel, der durch die Nutzung 
von derivativen Finanzinstrumenten entsteht, 100 Prozent des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, wenn zur Berechnung der 
Commitment‑Ansatz angewendet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 

Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs– und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	MO‑,	
QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	
und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.
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Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 0,85% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der	Fonds	haftet	möglicherweise	unbegrenzt	 für	Zeichnungs‑,	
Rücknahme‑,	 Management‑,	 Performance‑,	 Vertriebs‑,	
Verwaltungs‑	 und/oder	 Verwahrstellengebühren	 oder	
Belastungen	in	Bezug	auf	die	kollektiven	Kapitalanlagen,	in	die	
er	investiert.	Die	übliche	Spanne	für	die	Managementgebühren	
beträgt	bei	den	zugrunde	liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	in	
der	Regel	bis	zu	2%	des	Nettoinventarwerts	des	Organismus	und	
für	die	Verwaltungs‑	und	Treuhändergebühren	bis	zu	0,35%	des	
Nettoinventarwerts	des	Organismus.	Die	an	die	Anlageverwalter	
der	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	 Kapitalanlagen	 zahlbaren	
Performancegebühren	 liegen	 in	der	Regel	bei	bis	zu	20%	des	
Anstiegs	 der	 Performance	 des	 Nettoinventarwerts	 der	 jeweils	
zugrunde	liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	über	einen	vorab	
festgelegten	Zeitraum	(ausser	in	einigen	Fällen,	in	denen	solche	
Performancegebühren	nur	bei	Überschreiten	der	Mindestrendite	
zahlbar	sind).

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten.
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Der Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das 
Kapital für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres 
bis hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Continental	European	Equity
Ergänzung	18
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Continental European Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in 
erster Linie durch Investitionen in börsenkotierte Aktien und 
aktienbezogene Wertpapiere (darunter u.a. Optionsscheine), die 
an anerkannten Märkten innerhalb der EU notieren oder gehandelt 
werden und von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz 
in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien und 
aktienbezogene Wertpapiere zu investieren.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen indes 
kurzfristig in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien 
investiert werden, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung 
eines maximalen Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Zu 
diesen festverzinslichen Wertpapieren gehören Staats‑ und/
oder Unternehmensanleihen, die fest‑ oder variabel verzinslich 
sein können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne der 
Definition von Standard & Poor’s aufweisen müssen. Anlagen in 
Wandelanleihen sind auf Investment‑Grade im Sinne der Definition 
von Standard & Poor’s oder wie oben beschränkt.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 5% seines Nettovermögens 
in Bezugsrechten anlegen.

Anlagestrategie
Das Anlageteam verbindet bei der Portfoliokonstruktion eine 
fundamentale Bottom‑up‑Analyse mit einem ausgereiften 
risikoorientierten Ansatz. Beim Aufbau des risikokontrollierten 
Portfolios von Unternehmen mit bedeutendem Kurspotenzial 
kommt ein dreistufiger Anlageprozess zur Anwendung. 
Portfoliokonstruktion und Risikomanagement sollen sicherstellen, 
dass (i) die Portfolioergebnisse nicht zu stark von einigen wenigen 
Aktienentscheidungen abhängen, indem sie dafür sorgen, dass 
über die Zeit gesehen ein diversifizierter Korb einzelner Aktien 
Ergebnisbeiträge leistet, und dass (ii) das Portfolio nicht zu stark 
von einem bestimmten Typ Konjunktur oder Marktumfeld abhängt, 
um erfolgreich zu sein.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke nicht 
vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher 
im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 

Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Optionen (Put/Call), Index‑Futures und Devisentermingeschäfte.

Zu den Hedging‑Strategien kann der Einsatz von 
Währungssicherungsinstrumenten gehören, um die nicht in 
der Basiswährung denominierten Klassen gemäss Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern.

Wenn eine Anteilsklasse des Fonds in Anhang I als abgesichert 
bezeichnet wird, kann der Fonds derivative Instrumente einsetzen, 
um das Währungsrisiko dieser Klassen abzusichern. Siehe Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ im Prospekt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Optionen (Verkaufs‑/Kaufoptionen): Der Fonds kann 
Verkaufsoptionen kaufen, um den Wert des Fonds oder eines 
Fondssegments vor erwarteten deutlichen Kursverlusten der 
Aktienmärkte oder wichtiger Branchen zu schützen. Ein solcher 
Ansatz ist einfacher als umfangreiche Positionen abzustossen und sie 
anschliessend zurückzukaufen, vermeidet zudem Slippage‑Kosten 
und Reibungsverluste und hält den Portfolioumsatz gering. Der Fonds 
kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke Aktienkaufoptionen 
einsetzen, um die Performance einer bestehenden Position 
entsprechend zu steigern. Der Fonds kann in Erwartung einer 
kurzfristigen Kursstärke Aktienkaufoptionen einsetzen, um die 
Performance einer bestehenden Position entsprechend zu steigern. 
Kaufoptionen können gekauft oder verkauft werden, entweder 
um am Kursanstiegspotenzial eines geeigneten Index oder einer 
bedeutenden Branchengruppe zu partizipieren oder verkauft 
werden (nur gedeckter Verkauf), um Erträge aus Prämien‑Dollar 
zu vereinnahmen, die als Anlage‑Overlay zu einer bestehenden 
Long‑Position in den breiten Markt, eine Branche oder eine 
bestimmte Aktienbeteiligung vereinnahmt wurden.

Index‑Futures: Index‑Futures werden vorwiegend im Rahmen der 
taktischen Asset‑Allokation eingesetzt, um umfangreiche Barmittel, 
die dem Fonds zufliessen, zu verwalten und das Risiko zu minimieren, 
dass der Fonds auf Grund unerwünscht hoher Barguthaben 
eine schwache Performance verzeichnet. Ein umfangreicher 
Liquiditätszufluss kann dazu führen, dass der Fonds unzureichend 
am Markt positioniert ist. In einem solchen Liquiditätsumfeld kann es 
kostengünstiger und angemessener sein, anstelle der Aktien einen 
entsprechenden Index‑Future zu kaufen. Dieses Ersatzgeschäft ist 
vorübergehender Natur, bis ein günstigerer Zeitpunkt zum Kauf der 
zugrunde liegenden Aktien festgestellt wird.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können (a) zur 
Absicherung des Vermögenspools des Fonds in die Basiswährung 
des Fonds und (b) zur Verringerung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer 
Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, wenn diese Währung 
nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
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ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein nicht‑komplexes effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird im Fonds 
eine Hebelwirkung entfalten. Insofern es zu einer Hebelwirkung 
kommt, wird diese mit Hilfe des Commitment‑Ansatzes 
zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

Weitere Einzelheiten über das Gesamtrisiko und 
den Commitment‑Ansatz finden sich in Abschnitt 6.1 
„Anlagebeschränkungen“ des Prospekts unter der Überschrift 
„Derivative Finanzinstrumente“.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 

Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
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betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Credit	Opportunities	(EUR)
Ergänzung	20
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Credit Opportunities (EUR) (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	 Portfolio‑
managements	in	derivative	Finanzinstrumente	investieren.

Die	 Anteilsinhaber	 sollten	 beachten,	 dass	 die	 Gebühren	 und	
Kosten,	 die	 von	 den	 Klassen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	Inhabern	von	Anteilen	der	Klassen	mit	Ertragsausschüttung	
II	 sollte	 ferner	 bewusst	 sein,	 dass	 die	 Ausschüttungen	 unter	
Umständen	dem	Kapital	entnommen	werden,	das	diesen	Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	 so	
dass	 die	 Maximierung	 der	 Ausschüttung	 durch	 den	 Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs 
in Euro.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, sein Anlageziel vorrangig 
durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere oder Wertpapiere mit 
auflaufenden Zinsen zu erzielen, die eine festgelegte Kapitalsumme 
haben, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, 
nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und 
Contingent Capital Notes (CCN).

Die Wertpapiere, in die der Fonds investieren wird, umfassen sowohl 
fest‑ als auch variabel verzinsliche Instrumente, die festgelegte oder 
offene Fälligkeiten haben können und nicht Investment‑Grade im 
Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
Ratingagentur sein müssen.

Des Weiteren kann der Fonds in oben beschriebene Wertpapieren 
anlegen, für die kein Kredit‑Rating von einer internationalen 
Kredit‑Rating‑Agentur beantragt wurde.

Man erwartet, dass der Fonds mindestens 40% seines 
Nettovermögens in Wertpapiere investieren wird, die laut Bewertung 
von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur 
ein Investment‑Grade‑Rating aufweisen, oder im Fall von nicht 
gerateten Wertpapieren in Wertpapiere, die nach Meinung des 
Fondsmanagers Wertpapieren entsprechen, die nach Einschätzung 
von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur ein 
Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Die Emittenten dieser Wertpapiere können in einem beliebigen Land 
weltweit ansässig sein, darunter in Schwellenmärkten, und diese 
Wertpapiere können an anerkannten Märkten weltweit kotiert oder 
gehandelt werden.

Der Fonds wird höchstens 20% seines Nettovermögens in 
Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Schwellenmärkten 
ansässig sind.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Der Fonds kann in den Anleihen russischer Emittenten anlegen, die 
nicht zwingend auf anerkannten Märkten weltweit gehandelt werden 
müssen. Der Fonds darf in Wertpapieren anlegen, die an der Börse 
kotiert sind.

Höchstens 10% des Nettovermögens werden in solche Wertpapiere 
investiert werden.

Der Fonds kann ferner in festverzinsliche Wertpapiere investieren. 
Diese Wertpapiere beziehen sich auf Unternehmen aus der ganzen 
Welt, die an anerkannten Märkten weltweit kotieren oder gehandelt 
werden.

Obwohl der Investment Manager nicht die Absicht hat, im Namen des 
Fonds Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere zu kaufen, so unter 
anderem Hinterlegungsscheine und sonstige Partizipationsrechte, 
Partizipationsanleihen und Equity Linked Notes („Aktientitel“), 
kann sich der Fonds in Situationen befinden, in denen er infolge 
eines Unternehmensereignisses Aktientitel hält. Aktientitel werden 
nur gehalten, wenn das Engagement in den Basistiteln dieser 
Wertpapiere mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar ist. Es ist 
nicht vorgesehen, dass Aktientitel Derivate einbetten oder eine 
Hebelwirkung erzeugen. Aktientitel werden an anerkannten Märkten 
weltweit kotiert oder gehandelt. Der Investment Manager wird sich 
in der Folge um die Veräußerung dieser Aktientitel bemühen, wobei 
die Veräußerung so bald wie möglich und im besten Interesse der 
Anteilsinhaber durchgeführt wird.

Engagements in Wandelanleihen lassen sich durch Investitionen 
in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Coco‑Bonds, wandelbare 
Vorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder 
umtauschbare Instrumente erreichen. Diese Wertpapiere werden an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt.

Contingent Convertible Notes (kurz „Coco‑Bonds“) sind eine Form 
hybrider Schuldtitel, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. 
Beim Eintritt bestimmter Trigger‑Ereignisse, die an regulatorische 
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Kapitalschwellen gebunden sind, werden sie entweder in 
Eigenkapital gewandelt oder ihre Kapitalsumme wird abgeschrieben. 
Ein Trigger‑Ereignis kann auch dann ausgelöst werden, wenn die 
Aufsichtsbehörde des Emittenten zu der Ansicht gelangt, dass sich 
der Emittent in einer Schieflage befindet. In solchen Coco‑Bonds 
kann, muss aber kein Derivat eingebettet sein. In den Fällen, in 
denen in einem Coco‑Bond ein Derivat eingebettet ist, wird der 
von dem betreffenden Instrument erzeugte Hebeleffekt bei der 
Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds berücksichtigt, wie 
nachfolgend im Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“ 
ausführlicher beschrieben.

Zudem kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen investieren. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und dürfen nur in 
kollektiven Kapitalanlagen erfolgen, die eine ähnliche Anlagepolitik 
haben wie die des Fonds.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er, auch 
wenn nicht davon ausgegangen wird, unter den dafür geeigneten 
Umständen bis zu 100% seines Nettovermögens in Bareinlagen, 
staatlichen Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu 
diesen Umständen zählen: (i) das Halten von Barmitteln in Form 
von Einlagen für anstehende Wiederanlagen, (ii) Deckung der 
Zahlungen für Rücknahmen oder Auslagen, (iii) Unterlegung der 
Derivatengagements und (iv) aussergewöhnliche Marktsituationen 
wie ein Börsenkrach oder tiefe Krisen, die nach angemessener 
Ansicht des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Performance des Fonds haben würden.

Anlagestrategie
Die Fondsmanager konzentrieren sich auf die aussichtsreichen 
Bereiche eines Universums, das vorwiegend aus mit Anlagequalität 
eingestuften Unternehmen besteht. In diesen Bereichen führen sie 
eingehende Bottom‑up‑Kreditanalysen durch, um die sichersten 
Emittenten ausfindig zu machen. Um optimal in deren Kapitalstruktur 
zu investieren, analysieren sie dann das Risiko/Rendite‑Verhältnis 
von den höchstrangigen bis zu den nachrangigen Anleihen, d.h. 
nicht nur die Emissionen von Anlagequalität, sondern auch solche 
ohne Anlagequalität, wobei auch Ausfalls‑ und Erfolgsszenarios der 
Emittenten gleichermassen berücksichtigt werden.

Je nachdem wie sich das Marktumfeld nach ihrer Auffassung 
entwickelt, wählen die Fondsmanager die Emissionen und die 
Positionsgrösse so aus, dass deren Kurszuwächse, Rendite‑ und 
Kursvolatilität und Duration angemessen zum Gesamtportfolio 
beitragen. Das resultierende Portfolio beruht auf einem „Kern“ aus 
Ideen, bei denen der Überzeugungsgrad am höchsten ist und der 
konsistente Renditen und Kapitalzuwächse erzielen soll. Daneben 
gibt es eine diversifizierte Gruppe kleinerer Positionen, die auf 
nachteilige Marktbewegungen mit positiven Renditebeiträgen 
reagieren und begrenzte Kursrisiken bergen.

Derivate
Die Basiswährung des Fonds ist der Euro, aber die vom Fonds 
gehaltenen Vermögenswerte können auch auf andere Währungen 
lauten. Allerdings wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des 
Fonds auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sein.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 

nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Wandelanleihen, Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Credit‑
Default‑Swaps, Terminkontrakte und Optionen. Der Handel 
dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem anerkannten 
Markt erfolgen.

Wandelanleihen: Sie sind Unternehmensanleihen, die mit dem 
Recht auf Umtausch in eine Aktie zu einem vorgegebenen Kurs 
gekoppelt sind, und werden in der Regel für Anlagezwecke 
verwendet, um von den asymmetrischen Renditen relativ zur 
Basisaktie zu profitieren. Wandelanleihen werden vom Fonds 
genutzt, um zusätzliches Kapital für den Fonds zu erwirtschaften, 
indem er von den steigenden Aktienkursen, den enger werdenden 
Kredit‑Spreads von Unternehmensanleihen, der höheren Volatilität 
sowie dem Wertrückgang in fallenden Aktienmärkten, den sich 
ausweitenden Kredit‑Spreads und einer niedrigeren Volatilität 
profitiert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem Aktienmarkt steigt die 
Bewertung der in die Struktur eingebetteten Option und umgekehrt. 
Bei belasteten Marktbewertungen können die Kurse von den 
Erwartungen abweichen.

Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps: Devisentermin‑
geschäft können (a) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds in die Basiswährung des Fonds und (b) zur Verringerung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, 
wenn diese Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Credit‑Default‑Swaps: Der Fonds darf Credit‑Default‑Swaps kaufen, 
um sich gegen das Kreditrisiko abzusichern. Ein Credit‑Default‑Swap 
ist eine Vereinbarung, die die Übertragung des Kreditrisikos 
gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine andere ermöglicht. 
Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) ist in der Regel 
mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und der Kontrahent 
des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) erklärt sich 
einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung regelmässiger 
Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) zu versichern. Nach 
einem Kreditereignis (im Sinne der Swapkontrakt‑Dokumentation) 
liefert der Sicherungsnehmer üblicherweise das ausgefallene 
Wertpapier des Referenzkredits an den Zeichner und erhält dafür 
im Gegenzug den Nennwert des Instruments. Credit‑Default‑Swaps 
sind im Freiverkehr gehandelte Kontrakte, die vom Fondsmanager 
zur Absicherung gegen Zinsänderungen und Kredit‑Spreads, die 
sich aufgrund der geplanten Investitionen negativ auf den Fonds 
auswirken können, gekauft werden können.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
kann Zins‑Futures sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte zur Absicherung gegen Zinsänderungen kaufen und 
verkaufen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere: Der Fonds kann Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf Aktien, die vom Fonds gehaltenen 
Wandelanleihen unterliegen, kaufen und verkaufen. Der Verkauf 
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von Optionen ist ein höchst komplexes Anlagegeschäft, das 
besondere Anlagerisiken mit sich bringt. Optionen können entweder 
zu Absicherungs‑ oder zu Performancesteigerungszwecken 
eingesetzt werden. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit seinen 
Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Der Fonds 
kann Optionen verkaufen, die entweder an Optionsbörsen oder 
im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für ein effizientes Portfoliomanagement ausschliesslich in eine 
begrenzte Anzahl einfacher derivativer Instrumente investiert.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Hebel, der durch die Nutzung 
von derivativen Finanzinstrumenten entsteht, 20 Prozent des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, wenn zur Berechnung der 
Commitment‑Ansatz angewendet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden zusätzlich zu den unten aufgeführten 
besonderen Risiken auf das Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt 
hingewiesen, das sie vor einer Anlage in den Fonds zur Kenntnis 
nehmen sollten.

Anlage	in	Anleihen
Eine Anlage in Anleihen ist Zins‑, Sektor‑, Wertpapier‑ und 
Kreditrisiken ausgesetzt. Wertpapiere mit niedrigerem Rating bieten 
in der Regel höhere Renditen als Titel mit höherem Rating, um die 
mit ihnen verbundene geringere Kreditwürdigkeit und das höhere 
Ausfallrisiko zu kompensieren. Wertpapiere mit niedrigerem Rating 
neigen im Allgemeinen dazu, die kurzfristige Entwicklung des 
jeweiligen Unternehmens oder Markts in einem höheren Masse 
widerzuspiegeln als Wertpapiere mit höherem Rating, die vorrangig 
Schwankungen aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus unterliegen. 
Es gibt weniger Anleger, die in Wertpapiere mit niedrigerem Rating 
investieren, und es könnte schwieriger sein, diese Wertpapiere zum 
günstigsten Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Anlagen	in	Coco‑Bonds
Der Fonds darf in Contingent Convertible Notes investieren, die 
auch unter der Bezeichnung Coco‑Bonds bekannt sind. Die 

besondere Anleiheart kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn 
bestimmte Trigger‑Ereignisse eintreten, die an regulatorische 
Kapitalschwellen gebunden sind. Ein Trigger‑Ereignis kann auch 
dann ausgelöst werden, wenn die Aufsichtsbehörde des Emittenten 
zu der Ansicht gelangt, dass sich der Emittent in einer Schieflage 
befindet. Mit diesen Trigger‑Ereignissen ist eine andere Art von 
Risiko verbunden als mit traditionellen Anleihen. Dementsprechend 
kann die Wahrscheinlichkeit grösser sein, dass der Fonds einen 
Teil‑ oder Komplettverlust des in solche Coco‑Bonds investierten 
Kapitals erleidet als wenn er in traditionellere Anleihen investiert 
hätte. Alternativ können die Coco‑Bonds beim Eintritt eines Trigger‑
Ereignisses in Aktien des emittierenden Unternehmens gewandelt 
werden, die möglicherweise ebenfalls an Wert verloren haben. 
Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Inhaber von Coco‑Bonds 
unter bestimmten Umständen anders als in der klassischen 
Kapitalhierarchie vor den Inhabern von Aktien Verluste erleiden 
kann. Coco‑Bonds können, müssen aber keinen festgelegten 
Fälligkeitstermin aufweisen, und ihre Kupons können nach Belieben 
festgelegt werden. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass 
sie nach Wahl des Emittenten oder auf Antrag der Aufsichtsbehörde 
des Emittenten gekündigt werden. Da es sich bei einem Coco‑Bond 
um eine relativ neue Struktur handelt, ist nicht bekannt, wie sich ein 
solches Instrument in einem schwierigen Umfeld entwickeln wird.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.
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Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen der Klassen mit Ertragsausschüttung 
II die Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und 
Kosten unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen 
Anteilen zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme 
der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu 
entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑,	SO‑,	MCO‑,	QCO‑	und	
SCO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	und	
U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑,	SI‑,	MCI‑,	QCI‑	und	
SCI‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung,	nicht‑
britische	RFS‑Anteile	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 

hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile,	MZ‑,	MCZ‑,	QZ‑,	QCZ‑,	SZ‑	und	SCZ‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen 
die nachfolgend genannten Ausschüttungen auf die folgenden 
Anteilsklassen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf 
MO‑, MI‑, MCO‑ MCI‑, MZ‑ und MCZ‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende 
des Kalendermonats).
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Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑, QI‑, 
QCO‑, QCI‑, QZ‑ und QCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
sowie auf AQ‑ und CQ‑Vertriebsstellenanteile aller Voraussicht nach 
quartalsweise (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑, SI‑, SCO‑, SCI‑, SZ‑ 
und SCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung und AS‑ und 
CS‑Vertriebsstellenteile am ersten Handelstag im Januar und 
Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen Ausschüttungen an 
die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils am oder vor dem 
28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung oder Ertragsausschüttung II anbieten, 
kotieren die Anteile in der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes 
Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen Ausschüttungen an die 
Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder vor dem 31. August 
jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Credit	Opportunities	(GBP)
Ergänzung	21
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Credit Opportunities (GBP) (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	 Portfolio‑
managements	in	derivative	Finanzinstrumente	investieren.

Die	 Anteilsinhaber	 sollten	 beachten,	 dass	 die	 Gebühren	 und	
Kosten,	 die	 von	 den	 Klassen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	Inhabern	von	Anteilen	der	Klassen	mit	Ertragsausschüttung	
II	 sollte	 ferner	 bewusst	 sein,	 dass	 die	 Ausschüttungen	 unter	
Umständen	dem	Kapital	entnommen	werden,	das	diesen	Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	 so	
dass	 die	 Maximierung	 der	 Ausschüttung	 durch	 den	 Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs 
in Pfund Sterling.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, sein Anlageziel vorrangig 
durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere oder Wertpapiere mit 
auflaufenden Zinsen zu erzielen, die eine festgelegte Kapitalsumme 
haben, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, 
nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und 
Contingent Capital Notes (CCN).

Die Wertpapiere, in die der Fonds investieren wird, umfassen sowohl 
fest‑ als auch variabel verzinsliche Instrumente, die festgelegte oder 
offene Fälligkeiten haben können und nicht Investment‑Grade im 
Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
Ratingagentur sein müssen.

Des Weiteren kann der Fonds in oben beschriebene Wertpapieren 
anlegen, für die kein Kredit‑Rating von einer internationalen 
Kredit‑Rating‑Agentur beantragt wurde.

Man erwartet, dass der Fonds mindestens 40% seines 
Nettovermögens in Wertpapiere investieren wird, die laut Bewertung 
von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur 
ein Investment‑Grade‑Rating aufweisen, oder im Fall von nicht 
gerateten Wertpapieren in Wertpapiere, die nach Meinung des 
Fondsmanagers Wertpapieren entsprechen, die nach Einschätzung 
von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur ein 
Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Die Emittenten dieser Wertpapiere können in einem beliebigen Land 
weltweit ansässig sein, darunter in Schwellenmärkten, und diese 
Wertpapiere können an anerkannten Märkten weltweit kotiert oder 
gehandelt werden.

Der Fonds wird höchstens 10% seines Nettovermögens in 
Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Schwellenmärkten 
ansässig sind.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Der Fonds kann in den Anleihen russischer Emittenten anlegen, 
die nicht zwingend auf anerkannten Märkten weltweit gehandelt 
werden müssen. Der Fonds darf in Wertpapieren anlegen, die an 
der Moscow Exchange kotiert sind.

Höchstens 10% des Nettovermögens werden in solche Wertpapiere 
investiert werden.

Der Fonds kann ferner in festverzinsliche Wertpapiere investieren. 
Diese Wertpapiere beziehen sich auf Unternehmen aus der ganzen 
Welt, die an anerkannten Märkten weltweit kotieren oder gehandelt 
werden.

Obwohl der Investment Manager nicht die Absicht hat, im Namen des 
Fonds Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere zu kaufen, so unter 
anderem Hinterlegungsscheine und sonstige Partizipationsrechte, 
Partizipationsanleihen und Equity Linked Notes („Aktientitel“), 
kann sich der Fonds in Situationen befinden, in denen er infolge 
eines Unternehmensereignisses Aktientitel hält. Aktientitel werden 
nur gehalten, wenn das Engagement in den Basistiteln dieser 
Wertpapiere mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar ist. Es ist 
nicht vorgesehen, dass Aktientitel Derivate einbetten oder eine 
Hebelwirkung erzeugen. Aktientitel werden an anerkannten Märkten 
weltweit kotiert oder gehandelt. Der Investment Manager wird sich 
in der Folge um die Veräußerung dieser Aktientitel bemühen, wobei 
die Veräußerung so bald wie möglich und im besten Interesse der 
Anteilsinhaber durchgeführt wird.

Engagements in Wandelanleihen lassen sich durch Investitionen 
in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Coco‑Bonds, wandelbare 
Vorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder 
umtauschbare Instrumente erreichen. Diese Wertpapiere werden an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt.

Contingent Convertible Notes (kurz „Coco‑Bonds“) sind eine Form 
hybrider Schuldtitel, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. 
Beim Eintritt bestimmter Trigger‑Ereignisse, die an regulatorische 
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Kapitalschwellen gebunden sind, werden sie entweder in 
Eigenkapital gewandelt oder ihre Kapitalsumme wird abgeschrieben. 
Ein Trigger‑Ereignis kann auch dann ausgelöst werden, wenn die 
Aufsichtsbehörde des Emittenten zu der Ansicht gelangt, dass 
sich der Emittent in einer Schieflage befindet. In solchen Coco‑
Bonds kann, muss aber kein Derivat eingebettet sein. In den 
Fällen, in denen in einem Coco‑Bond ein Derivat eingebettet ist, 
wird der von dem betreffenden Instrument erzeugte Hebeleffekt 
bei der Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds berücksichtigt, 
wie nachfolgend im Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“ 
ausführlicher beschrieben.

Zudem kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen investieren. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und dürfen nur in 
kollektiven Kapitalanlagen erfolgen, die eine ähnliche Anlagepolitik 
haben wie die des Fonds.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er, auch wenn nicht davon ausgegangen wird, unter den dafür 
geeigneten Umständen bis zu 100% seines Nettovermögens in 
Bareinlagen, staatlichen Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten 
anlegen. Zu diesen Umständen zählt Folgendes: (i) das Halten 
von Bareinlagen für anstehende Wiederanlagen, (ii) Deckung der 
Zahlungen für Rücknahmen oder Auslagen, (iii) Unterlegung der 
Derivatengagements und (iv) ausserordentliche Marktsituationen 
wie einem Börsenkrach oder tiefe Krisen, die nach angemessener 
Ansicht des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Performance des Fonds haben würden.

Anlagestrategie
Die Fondsmanager konzentrieren sich auf die aussichtsreichen 
Bereiche eines Universums, das vorwiegend aus mit Anlagequalität 
eingestuften Unternehmen besteht. In diesen Bereichen führen sie 
eingehende Bottom‑up‑Kreditanalysen durch, um die sichersten 
Emittenten ausfindig zu machen. Um optimal in deren Kapitalstruktur 
zu investieren, analysieren sie dann das Risiko/Rendite‑Verhältnis 
von den höchstrangigen bis zu den nachrangigen Anleihen, d.h. 
nicht nur die Emissionen von Anlagequalität, sondern auch solche 
ohne Anlagequalität, wobei auch Ausfalls‑ und Erfolgsszenarios der 
Emittenten gleichermassen berücksichtigt werden.

Je nachdem wie sich das Marktumfeld nach ihrer Auffassung 
entwickelt, wählen die Fondsmanager die Emissionen und die 
Positionsgrösse so aus, dass deren Kurszuwächse, Rendite‑ und 
Kursvolatilität und Duration angemessen zum Gesamtportfolio 
beitragen. Das resultierende Portfolio beruht auf einem „Kern“ aus 
Ideen, bei denen der Überzeugungsgrad am höchsten ist und der 
konsistente Renditen und Kapitalzuwächse erzielen soll. Daneben 
gibt es eine diversifizierte Gruppe kleinerer Positionen, die auf 
nachteilige Marktbewegungen mit positiven Renditebeiträgen 
reagieren und begrenzte Kursrisiken bergen.

Derivate
Die Basiswährung des Fonds ist das Pfund Sterling, aber die 
vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können auch auf andere 
Währungen lauten. Allerdings wird ein wesentlicher Teil der 
Vermögenswerte des Fonds auf Pfund Sterling lauten oder gegen 
das Pfund Sterling abgesichert sein.

Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 

Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente 
halten: Wandelanleihen, gedeckte Optionsscheine, Devisentermin‑
geschäfte, Devisenswaps, Credit‑Default‑Swaps, Terminkontrakte 
oder Optionen. Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder 
an einem anerkannten Markt erfolgen.

Wandelanleihen: Sie sind Unternehmensanleihen, die mit dem 
Recht auf Umtausch in eine Aktie zu einem vorgegebenen Kurs 
gekoppelt sind, und werden in der Regel für Anlagezwecke 
verwendet, um von den asymmetrischen Renditen relativ zur 
Basisaktie zu profitieren. Wandelanleihen werden vom Fonds 
genutzt, um zusätzliches Kapital für den Fonds zu erwirtschaften, 
indem er von den steigenden Aktienkursen, den enger werdenden 
Kredit‑Spreads von Unternehmensanleihen, der höheren Volatilität 
sowie dem Wertrückgang in fallenden Aktienmärkten, den sich 
ausweitenden Kredit‑Spreads und einer niedrigeren Volatilität 
profitiert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem Aktienmarkt steigt die 
Bewertung der in die Struktur eingebetteten Option und umgekehrt. 
Bei belasteten Marktbewertungen können die Kurse von den 
Erwartungen abweichen.

Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps: Diese können zur 
Absicherung der Nennwährung der Vermögenswerte des Fonds 
gegenüber der Basiswährung des Fonds eingesetzt werden.

Credit‑Default‑Swaps: Der Fonds darf Credit‑Default‑Swaps kaufen, 
um sich gegen das Kreditrisiko abzusichern. Ein Credit‑Default‑Swap 
ist eine Vereinbarung, die die Übertragung des Kreditrisikos 
gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine andere ermöglicht. 
Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) ist in der Regel 
mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und der Kontrahent 
des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) erklärt sich 
einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung regelmässiger 
Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) zu versichern. Nach 
einem Kreditereignis (im Sinne der Swapkontrakt‑Dokumentation) 
liefert der Sicherungsnehmer üblicherweise das ausgefallene 
Wertpapier des Referenzkredits an den Zeichner und erhält dafür 
im Gegenzug den Nennwert des Instruments. Credit‑Default‑Swaps 
sind im Freiverkehr gehandelte Kontrakte, die vom Fondsmanager 
zur Absicherung gegen Zinsänderungen und Kredit‑Spreads, die 
sich aufgrund der geplanten Investitionen negativ auf den Fonds 
auswirken können, gekauft werden können.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
kann Zins‑Futures sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte zur Absicherung gegen Zinsänderungen kaufen und 
verkaufen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere: Der Fonds kann Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf Aktien, die vom Fonds gehaltenen 
Wandelanleihen unterliegen, kaufen und verkaufen. Der Verkauf 
von Optionen ist ein höchst komplexes Anlagegeschäft, das 
besondere Anlagerisiken mit sich bringt. Optionen können entweder 
zu Absicherungs‑ oder zu Performancesteigerungszwecken 
eingesetzt werden. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit seinen 
Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Er kann 
Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an Optionsbörsen 
oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
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involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds. Der Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten für die oben aufgeführten Zwecke 
kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für ein effizientes Portfoliomanagement ausschliesslich in eine 
begrenzte Anzahl einfacher derivativer Instrumente investiert.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Hebel, der durch die Nutzung 
von derivativen Finanzinstrumenten entsteht, 20 Prozent des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, wenn zur Berechnung der 
Commitment‑Ansatz angewendet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden zusätzlich zu den unten aufgeführten 
besonderen Risiken auf das Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt 
hingewiesen, das sie vor einer Anlage in den Fonds zur Kenntnis 
nehmen sollten.

Anlagen	in	Anleihen
Eine Anlage in Anleihen ist Zins‑, Sektor‑, Wertpapier‑ und 
Kreditrisiken ausgesetzt. Wertpapiere mit niedrigerem Rating bieten 
in der Regel höhere Renditen als Titel mit höherem Rating, um die 
mit ihnen verbundene geringere Kreditwürdigkeit und das höhere 
Ausfallrisiko zu kompensieren. Wertpapiere mit niedrigerem Rating 
neigen im Allgemeinen dazu, die kurzfristige Entwicklung des 
jeweiligen Unternehmens oder Markts in einem höheren Masse 
widerzuspiegeln als Wertpapiere mit höherem Rating, die vorrangig 
Schwankungen aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus unterliegen. 
Es gibt weniger Anleger, die in Wertpapiere mit niedrigerem Rating 
investieren, und es könnte schwieriger sein, diese Wertpapiere zum 
günstigsten Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Anlagen	in	Coco‑Bonds
Der Fonds darf in Contingent Convertible Notes investieren, die 
auch unter der Bezeichnung Coco‑Bonds bekannt sind. Die 
besondere Anleiheart kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn 
bestimmte Trigger‑Ereignisse eintreten, die an regulatorische 
Kapitalschwellen gebunden sind. Ein Trigger‑Ereignis kann auch 
dann ausgelöst werden, wenn die Aufsichtsbehörde des Emittenten 
zu der Ansicht gelangt, dass sich der Emittent in einer Schieflage 
befindet. Mit diesen Trigger‑Ereignissen ist eine andere Art von 
Risiko verbunden als mit traditionellen Anleihen. Dementsprechend 
kann die Wahrscheinlichkeit grösser sein, dass der Fonds einen 
Teil‑ oder Komplettverlust des in solche Coco‑Bonds investierten 
Kapitals erleidet als wenn er in traditionellere Anleihen investiert 
hätte. Alternativ können die Coco‑Bonds beim Eintritt eines Trigger‑
Ereignisses in Aktien des emittierenden Unternehmens gewandelt 
werden, die möglicherweise ebenfalls an Wert verloren haben. 

Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Inhaber von Coco‑Bonds 
unter bestimmten Umständen anders als in der klassischen 
Kapitalhierarchie vor den Inhabern von Aktien Verluste erleiden 
kann. Coco‑Bonds können, müssen aber keinen festgelegten 
Fälligkeitstermin aufweisen, und ihre Kupons können nach Belieben 
festgelegt werden. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass 
sie nach Wahl des Emittenten oder auf Antrag der Aufsichtsbehörde 
des Emittenten gekündigt werden. Da es sich bei einem Coco‑Bond 
um eine relativ neue Struktur handelt, ist nicht bekannt, wie sich ein 
solches Instrument in einem schwierigen Umfeld entwickeln wird.

4.	Basiswährung
Pfund Sterling

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen der Klassen mit Ertragsausschüttung 
II die Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und 
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Kosten unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen 
Anteilen zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme 
der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu 
entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑,	SO‑,	MCO‑,	QCO‑	und	
SCO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	und	
U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑,	SI‑,	MCI‑,	QCI‑	und	
SCI‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung,	nicht‑
britische	RFS‑Anteile	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile

Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile,	MZ‑,	MCZ‑,	QZ‑,	QCZ‑,	SZ‑	und	SCZ‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen 
die nachfolgend genannten Ausschüttungen auf die folgenden 
Anteilsklassen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf 
MO‑, MI‑, MCO‑, MCI‑, MZ‑ und MCZ‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende 
des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑, QI‑, 
QCO‑, QCI‑, QZ‑ und QCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
sowie auf AQ‑ und CQ‑Vertriebsstellenanteile aller Voraussicht nach 
quartalsweise (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑, SI‑, SCO‑, SCI‑, SZ‑ 
und SCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung und AS‑ und 
CS‑Vertriebsstellenteile am ersten Handelstag im Januar und 
Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen Ausschüttungen an 
die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils am oder vor dem 
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28. Februar und dem 31. August. Weitere Informationen über 
die Zahlung von Dividenden finden sich im Prospekt unter der 
Überschrift „Dividenden“.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung oder Ertragsausschüttung II anbieten, 
kotieren die Anteile in der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes 
Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen Ausschüttungen an die 
Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder vor dem 31. August 
jedes Jahres.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Credit	Opportunities	(USD)
Ergänzung	22
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Credit Opportunities (USD) (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	 Portfolio‑
managements	in	derivative	Finanzinstrumente	investieren.

Die	 Anteilsinhaber	 sollten	 beachten,	 dass	 die	 Gebühren	 und	
Kosten,	 die	 von	 den	 Klassen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	Inhabern	von	Anteilen	der	Klassen	mit	Ertragsausschüttung	
II	 sollte	 ferner	 bewusst	 sein,	 dass	 die	 Ausschüttungen	 unter	
Umständen	dem	Kapital	entnommen	werden,	das	diesen	Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	 so	
dass	 die	 Maximierung	 der	 Ausschüttung	 durch	 den	 Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs 
in US‑Dollar.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, sein Anlageziel vorrangig 
durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere oder Wertpapiere mit 
auflaufenden Zinsen zu erzielen, die eine festgelegte Kapitalsumme 
haben, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, 

nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und 
Contingent Capital Notes (CCN).

Die Wertpapiere, in die der Fonds investieren wird, umfassen sowohl 
fest‑ als auch variabel verzinsliche Instrumente, die festgelegte oder 
offene Fälligkeiten haben können und nicht Investment‑Grade im 
Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
Ratingagentur sein müssen.

Des Weiteren kann der Fonds in oben beschriebene Wertpapieren 
anlegen, für die kein Kredit‑Rating von einer internationalen 
Kredit‑Rating‑Agentur beantragt wurde.

Man erwartet, dass der Fonds mindestens 40% seines 
Nettovermögens in Wertpapiere investieren wird, die laut Bewertung 
von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur 
ein Investment‑Grade‑Rating aufweisen, oder im Fall von nicht 
gerateten Wertpapieren in Wertpapiere, die nach Meinung des 
Fondsmanagers Wertpapieren entsprechen, die nach Einschätzung 
von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur ein 
Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Die Emittenten dieser Wertpapiere können in einem beliebigen Land 
weltweit ansässig sein, darunter in Schwellenmärkten, und diese 
Wertpapiere können an anerkannten Märkten weltweit kotiert oder 
gehandelt werden.

Der Fonds wird höchstens 25% seines Nettovermögens in 
Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Schwellenmärkten 
ansässig sind.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Der Fonds kann in den Anleihen russischer Emittenten anlegen, 
die nicht zwingend auf anerkannten Märkten weltweit gehandelt 
werden müssen. Der Fonds darf in Wertpapieren anlegen, die an 
der Moscow Exchange kotiert sind.

Höchstens 10% des Nettovermögens werden in solche Wertpapiere 
investiert werden.

Der Fonds kann ferner in festverzinsliche Wertpapiere investieren. 
Diese Wertpapiere beziehen sich auf Unternehmen aus der ganzen 
Welt, die an anerkannten Märkten weltweit kotieren oder gehandelt 
werden.

Obwohl der Investment Manager nicht die Absicht hat, im Namen des 
Fonds Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere zu kaufen, so unter 
anderem Hinterlegungsscheine und sonstige Partizipationsrechte, 
Partizipationsanleihen und Equity Linked Notes („Aktientitel“), 
kann sich der Fonds in Situationen befinden, in denen er infolge 
eines Unternehmensereignisses Aktientitel hält. Aktientitel werden 
nur gehalten, wenn das Engagement in den Basistiteln dieser 
Wertpapiere mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar ist. Es ist 
nicht vorgesehen, dass Aktientitel Derivate einbetten oder eine 
Hebelwirkung erzeugen. Aktientitel werden an anerkannten Märkten 
weltweit kotiert oder gehandelt. Der Investment Manager wird sich 
in der Folge um die Veräußerung dieser Aktientitel bemühen, wobei 
die Veräußerung so bald wie möglich und im besten Interesse der 
Anteilsinhaber durchgeführt wird.

229



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 230 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Engagements in Wandelanleihen lassen sich durch Investitionen 
in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Coco‑Bonds, wandelbare 
Vorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder 
umtauschbare Instrumente erreichen. Diese Wertpapiere werden an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt.

Contingent Convertible Notes (kurz „Coco‑Bonds“) sind eine Form 
hybrider Schuldtitel, die von Finanzinstituten ausgegeben werden. 
Beim Eintritt bestimmter Trigger‑Ereignisse, die an regulatorische 
Kapitalschwellen gebunden sind, werden sie entweder in 
Eigenkapital gewandelt oder ihre Kapitalsumme wird abgeschrieben. 
Ein Trigger‑Ereignis kann auch dann ausgelöst werden, wenn die 
Aufsichtsbehörde des Emittenten zu der Ansicht gelangt, dass sich 
der Emittent in einer Schieflage befindet. In solchen Coco‑Bonds 
kann, muss aber kein Derivat eingebettet sein. In den Fällen, in 
denen in einem Coco‑Bond ein Derivat eingebettet ist, wird der 
von dem betreffenden Instrument erzeugte Hebeleffekt bei der 
Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds berücksichtigt, wie 
nachfolgend im Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“ 
ausführlicher beschrieben.

Zudem kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen investieren. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und dürfen nur in 
kollektiven Kapitalanlagen erfolgen, die eine ähnliche Anlagepolitik 
haben wie die des Fonds.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er, auch 
wenn nicht davon ausgegangen wird, unter den dafür geeigneten 
Umständen bis zu 100% seines Nettovermögens in Bareinlagen 
und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu diesen Umständen 
zählt Folgendes: (i) das Halten von Bareinlagen für anstehende 
Wiederanlagen, (ii) Deckung der Zahlungen für Rücknahmen 
oder Auslagen, (iii) Unterlegung der Derivatengagements und (iv) 
ausserordentliche Marktsituationen wie einem Börsenkrach oder 
tiefe Krisen, die nach angemessener Ansicht des Fondsmanagers 
wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Performance des Fonds haben würden.

Anlagestrategie
Die Fondsmanager konzentrieren sich auf die aussichtsreichen 
Bereiche eines Universums, das vorwiegend aus mit Anlagequalität 
eingestuften Unternehmen besteht. In diesen Bereichen führen sie 
eingehende Bottom‑up‑Kreditanalysen durch, um die sichersten 
Emittenten ausfindig zu machen. Um optimal in deren Kapitalstruktur 
zu investieren, analysieren sie dann das Risiko/Rendite‑Verhältnis 
von den höchstrangigen bis zu den nachrangigen Anleihen, d.h. 
nicht nur die Emissionen von Anlagequalität, sondern auch solche 
ohne Anlagequalität, wobei auch Ausfalls‑ und Erfolgsszenarios der 
Emittenten gleichermassen berücksichtigt werden.

Je nachdem wie sich das Marktumfeld nach ihrer Auffassung 
entwickelt, wählen die Fondsmanager die Emissionen und die 
Positionsgrösse so aus, dass deren Kurszuwächse, Rendite‑ und 
Kursvolatilität und Duration angemessen zum Gesamtportfolio 
beitragen. Das resultierende Portfolio beruht auf einem „Kern“ aus 
Ideen, bei denen der Überzeugungsgrad am höchsten ist und der 
konsistente Renditen und Kapitalzuwächse erzielen soll. Daneben 
gibt es eine diversifizierte Gruppe kleinerer Positionen, die auf 
nachteilige Marktbewegungen mit positiven Renditebeiträgen 
reagieren und begrenzte Kursrisiken bergen.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 

kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Wandelanleihen, Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Credit‑
Default‑Swaps, Terminkontrakte und Optionen. Der Handel 
dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem anerkannten 
Markt erfolgen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Wandelanleihen: Sie sind Unternehmensanleihen, die mit dem 
Recht auf Umtausch in eine Aktie zu einem vorgegebenen Kurs 
gekoppelt sind, und werden in der Regel für Anlagezwecke 
verwendet, um von den asymmetrischen Renditen relativ zur 
Basisaktie zu profitieren. Wandelanleihen werden vom Fonds 
genutzt, um zusätzliches Kapital für den Fonds zu erwirtschaften, 
indem er von den steigenden Aktienkursen, den enger werdenden 
Kredit‑Spreads von Unternehmensanleihen, der höheren Volatilität 
sowie dem Wertrückgang in fallenden Aktienmärkten, den sich 
ausweitenden Kredit‑Spreads und einer niedrigeren Volatilität 
profitiert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem Aktienmarkt steigt die 
Bewertung der in die Struktur eingebetteten Option und umgekehrt. 
Bei belasteten Marktbewertungen können die Kurse von den 
Erwartungen abweichen.

Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps: Devisentermin‑
geschäfte können (a) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds in die Basiswährung des Fonds und (b) zur Verringerung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, 
wenn diese Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Credit‑Default‑Swaps: Der Fonds darf Credit‑Default‑Swaps kaufen, 
um sich gegen das Kreditrisiko abzusichern. Ein Credit‑Default‑Swap 
ist eine Vereinbarung, die die Übertragung des Kreditrisikos 
gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine andere ermöglicht. 
Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) ist in der Regel 
mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und der Kontrahent 
des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) erklärt sich 
einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung regelmässiger 
Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) zu versichern. Nach 
einem Kreditereignis (im Sinne der Swapkontrakt‑Dokumentation) 
liefert der Sicherungsnehmer üblicherweise das ausgefallene 
Wertpapier des Referenzkredits an den Zeichner und erhält dafür 
im Gegenzug den Nennwert des Instruments. Credit‑Default‑Swaps 
sind im Freiverkehr gehandelte Kontrakte, die vom Fondsmanager 
zur Absicherung gegen Zinsänderungen und Kredit‑Spreads, die 
sich aufgrund der geplanten Investitionen negativ auf den Fonds 
auswirken können, gekauft werden können.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
kann Zins‑Futures sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte zur Absicherung gegen Zinsänderungen kaufen und 
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verkaufen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere: Der Fonds kann Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf Aktien, die vom Fonds gehaltenen 
Wandelanleihen unterliegen, kaufen und verkaufen. Der Verkauf 
von Optionen ist ein höchst komplexes Anlagegeschäft, das 
besondere Anlagerisiken mit sich bringt. Optionen können entweder 
zu Absicherungs‑ oder zu Performancesteigerungszwecken 
eingesetzt werden. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit seinen 
Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Der Fonds 
kann Optionen verkaufen, die entweder an Optionsbörsen oder 
im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für ein effizientes Portfoliomanagement ausschliesslich in eine 
begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten investiert.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Hebel, der durch die Nutzung 
von derivativen Finanzinstrumenten entsteht, 20 Prozent des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, wenn zur Berechnung der 
Commitment‑Ansatz angewendet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden zusätzlich zu den unten aufgeführten 
besonderen Risiken auf das Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt 
hingewiesen, das sie vor einer Anlage in den Fonds zur Kenntnis 
nehmen sollten.

Anlage	in	Anleihen
Eine Anlage in Anleihen ist Zins‑, Sektor‑, Wertpapier‑ und 
Kreditrisiken ausgesetzt. Wertpapiere mit niedrigerem Rating bieten 
in der Regel höhere Renditen als Titel mit höherem Rating, um die 
mit ihnen verbundene geringere Kreditwürdigkeit und das höhere 
Ausfallrisiko zu kompensieren. Wertpapiere mit niedrigerem Rating 
neigen im Allgemeinen dazu, die kurzfristige Entwicklung des 
jeweiligen Unternehmens oder Markts in einem höheren Masse 
widerzuspiegeln als Wertpapiere mit höherem Rating, die vorrangig 
Schwankungen aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus unterliegen. 
Es gibt weniger Anleger, die in Wertpapiere mit niedrigerem Rating 

investieren, und es könnte schwieriger sein, diese Wertpapiere zum 
günstigsten Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Anlage	in	CoCo‑Bonds
Der Fonds darf in Contingent Convertible Notes investieren, die 
auch unter der Bezeichnung Coco‑Bonds bekannt sind. Die 
besondere Anleiheart kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn 
bestimmte Trigger‑Ereignisse eintreten, die an regulatorische 
Kapitalschwellen gebunden sind. Ein Trigger‑Ereignis kann auch 
dann ausgelöst werden, wenn die Aufsichtsbehörde des Emittenten 
zu der Ansicht gelangt, dass sich der Emittent in einer Schieflage 
befindet. Mit diesen Trigger‑Ereignissen ist eine andere Art von 
Risiko verbunden als mit traditionellen Anleihen. Dementsprechend 
kann die Wahrscheinlichkeit grösser sein, dass der Fonds einen 
Teil‑ oder Komplettverlust des in solche Coco‑Bonds investierten 
Kapitals erleidet als wenn er in traditionellere Anleihen investiert 
hätte. Alternativ können die Coco‑Bonds beim Eintritt eines Trigger‑
Ereignisses in Aktien des emittierenden Unternehmens gewandelt 
werden, die möglicherweise ebenfalls an Wert verloren haben. 
Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Inhaber von Coco‑Bonds 
unter bestimmten Umständen anders als in der klassischen 
Kapitalhierarchie vor den Inhabern von Aktien Verluste erleiden 
kann. Coco‑Bonds können, müssen aber keinen festgelegten 
Fälligkeitstermin aufweisen, und ihre Kupons können nach Belieben 
festgelegt werden. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass 
sie nach Wahl des Emittenten oder auf Antrag der Aufsichtsbehörde 
des Emittenten gekündigt werden. Da es sich bei einem Coco‑Bond 
um eine relativ neue Struktur handelt, ist nicht bekannt, wie sich ein 
solches Instrument in einem schwierigen Umfeld entwickeln wird.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Zeit eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet.
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8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen der Klassen mit Ertragsausschüttung 
II die Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und 
Kosten unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen 
Anteilen zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme 
der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu 
entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑,	SO‑,	MCO‑,	PMO‑,	
PMCO‑,	QCO‑	und	SCO‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung,	PO‑Anteile	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,35% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 

Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑,	SI‑,	MCI‑,	QCI‑	und	
SCI‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung,	nicht‑
britische	RFS‑Anteile,	PI‑Anteile	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 

Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C	und	PC
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile,	MZ‑,	MCZ‑,	QZ‑,	QCZ‑,	SZ‑	und	SCZ‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen 
die nachfolgend genannten Ausschüttungen auf die folgenden 
Anteilsklassen vorgenommen werden:
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Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, MCO‑, MCI‑, MZ‑, MCZ‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende 
des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑, QI‑, 
QCO‑, QCI‑, QZ‑ und QCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
sowie auf AQ‑ und CQ‑Vertriebsstellenanteile aller Voraussicht nach 
quartalsweise (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑, SI‑, SCO‑, SCI‑, SZ‑ 
und SCZ‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung und AS‑und 
CS‑Vertriebsstellenteile am ersten Handelstag im Januar und 
Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen Ausschüttungen an 
die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils am oder vor dem 
28. Februar und dem 31. August. Weitere Informationen über 
die Zahlung von Dividenden finden sich im Prospekt unter der 
Überschrift „Dividenden“.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung oder Ertragsausschüttung II anbieten, 
kotieren die Anteile in der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes 
Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen Ausschüttungen an die 
Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder vor dem 31. August 
jedes Jahres.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 
genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des 
Fonds bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up 
and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong 
(„CO“) ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO 
darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es 
besteht hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von 
Hongkong). Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des 
Prospekts und dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe 
als persönliche Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von 
P‑Anteilen des Fonds werden seitens solcher Personen nur dann 

akzeptiert, wenn sie sich mindestens auf den Betrag belaufen, 
der in dieser Ergänzung für P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt 
oder an Personen übermittelt werden, an die sie nicht namentlich 
gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.
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GAM	Star	Defensive
Ergänzung	23
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Defensive (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM Star Fund p.l.c. 
(die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene Investmentgesellschaft 
in Form eines Umbrella‑Fonds mit Haftungstrennung zwischen den 
Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank gemäss den 
Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den 
Verordnungen von 2011 unterliegt.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Für	 ein	 effizientes	 Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	
derivativen	Finanzinstrumenten	anlegen.	Zur	Hebelwirkung	einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	
im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	
Einlagenzertifikate	und/oder	Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen 
Kapitalzuwachs.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels in erster Linie 
durch Investitionen in offene kollektive Kapitalanlagen an, die 
Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, 
Rohstoffen und Devisen ermöglichen, wie nachstehend erläutert.

Der Fonds engagiert sich in der Regel mit mindestens 45% seines 
Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, Barinstrumenten 

einschliesslich Bankeinlagen, kurzfristigen festverzinslichen Anlagen 
und kollektiven Kapitalanlagen, die in festverzinsliche Wertpapiere 
investieren.

Die Anlage des Fonds in Equity‑long‑only‑Fonds kann 0%‑35% 
seines Nettovermögens ausmachen. Der Fonds investiert nicht 
direkt in Immobilien oder Rohstoffe, und ein solches indirektes 
Engagement muss wie nachstehend beschrieben aufgebaut 
werden.

Die Vermögenswerte des Fonds werden auf defensiver Basis 
voraussichtlich anhand einer aktiven Allokation und einer 
Portfoliodiversifikation gemanagt. Ausgeklügelte Risikomodelle 
tragen zur Überwachung der Höhe und Natur der Risiken bei. Der 
Co‑Investment‑Manager passt die Gewichtungen zwischen den 
Vermögensklassen aktiv an, um sich verändernden Wirtschafts‑ 
und Marktbedingungen vorzugreifen und diese zu berücksichtigen 
und um Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Eignung von 
Anlagegelegenheiten wird laufend durch Abwägung ihrer 
potenziellen Risiken geprüft.

Der Co‑Investment‑Manager investiert vornehmlich in als OGAW 
qualifizierte kollektive Kapitalanlagen. Die OGAW, in denen sich 
der Fonds engagieren darf, sind in erster Linie in Luxemburg, dem 
Vereinigten Königreich und Irland domiziliert.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter 
„Anlagen in AIF‑Anlageorganismen“ ausführlicher beschrieben 
sind. Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen 
eines OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen 
eines OGAW in folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen 
vorbehaltlich der Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens 
erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
AIF‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds darf börsengehandelte Wertpapiere investieren, um 
das Engagement des Fonds in den vorstehend aufgeführten 
Vermögensklassen zu optimieren.

Die zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen, in die der Fonds 
investieren kann, engagieren sich in einem breiten Spektrum an 
Vermögensklassen, die sich wie folgt einteilen lassen:

(i) Aktien: Der Fonds kann über Direktinvestitionen in Long‑only‑ 
und Aktien‑Hedgefonds ein Engagement in Aktien aufbauen. 
Equity‑long‑only‑Fonds investieren schwerpunktmässig in Aktien. 
Aktien‑Hedgefonds investieren schwerpunktmässig in Aktien, aber 
im Gegensatz zu traditionellen Produkten versuchen sie in der 
Regel, aus Unter‑ oder Überbewertungen Gewinne zu erzielen, 
indem sie Long‑ und Short‑Positionen in den zugrunde liegenden 
börsenkotierten Dividendenpapieren halten.
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(ii) Festverzinsliche Wertpapiere: Der Fonds kann ein Engagement 
in kollektiven Kapitalanlagen aufbauen, die schwerpunktmässig 
in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente 
investieren, die auf solchen Titeln basieren. Es gibt keine 
Beschränkung hinsichtlich der Mindestbonität der von diesen 
kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere.

(iii) Alternative Anlagen: Der Fonds darf in alternative Fonds 
investieren (die als kollektive Kapitalanlage in Form eines OGAW 
oder AIF‑Anlageorganismus errichtet sein können), die sich mit 
dem Ziel in Devisen, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und 
Rohstoffen engagieren, Preisdifferenzen zu erkennen und Anomalien 
auszunutzen. Diese Fonds können in einer oder allen ihren 
Beteiligungen Long‑ oder Short‑Positionen halten sowie Derivate 
wie Futures und Optionen einsetzen. Die Flexibilität, Elemente 
miteinander zu kombinieren und das Marktrisiko zu steuern, 
bedeutet, dass diese Fonds eine geringe oder keine Korrelation zu 
Aktien‑, Renten‑, Devisen‑ oder Rohstoffmärkten haben können. 
Der Fonds darf ferner in kollektive Kapitalanlagen investieren, 
die die Kriterien der Zentralbank erfüllen, um ein Engagement in 
immobilienbezogene Wertpapiere aufzubauen.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und 
in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom 
Co‑Investment‑Manager oder dessen verbundenen Unternehmen 
gemanagt werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die 
selbst in andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, darf die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende 
andere Körperschaft) keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren für diese Investition des Fonds in Rechnung 
stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder 
Anlageverwaltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens 
erheben, der in andere Fonds der Gesellschaft angelegt ist.

Des Weiteren darf sich der Fonds über Investitionen von bis zu 15% 
seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs 
(Real Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) in Immobilien engagieren. REITs sind geschlossene 
kollektive Kapitalanlagen, die in Form eines Trusts oder einer 
Personengesellschaft strukturiert sind und gebündeltes Kapital 
zahlreicher Anleger einsetzen. Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert 
sich im Wesentlichen auf das Eigentum, das Management und/
oder die Entwicklung von Immobilien sowie den Kauf und die 
Verwaltung von Renditeobjekten und/oder Hypothekendarlehen. 
REOCS sind Kapitalgesellschaften, die in der Entwicklung, 
Verwaltung oder Finanzierung von Immobilien tätig sind und 
in der Regel Dienstleistungen wie Immobilienmanagement, 
Immobilienentwicklung, Betriebsanlagenverwaltung, 
Immobilienfinanzierung und ähnliche Geschäfte anbieten. Der 
Fonds baut nur in REITs und REOCS ein Engagement auf, die an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden 
und in die keine Derivate eingebettet sind.

Die Allokation des Fonds zwischen den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen erfolgt nach dem Ermessen des 
Co‑Investment‑Managers.

Der Fonds kann sich ferner bis zu 30% seines Nettovermögens über 
die weiter unten beschriebenen börsenkotierten Wertpapiere in den 
vorstehend beschriebenen Vermögensklassen engagieren, die an 

anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden. 
In solchen börsenkotierten Wertpapieren dürfen keine Derivate 
eingebettet sein.

Börsengehandelte Fonds bilden einen Index oder einen Korb aus 
Vermögenswerten nach, werden aber wie eine Aktie gehandelt. Ihr 
Kurs ändert sich im Laufe des Tages, je nachdem, wie sie gekauft 
und verkauft werden.

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 
Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. ETC sind liquide 
Wertpapiere, die auf dieselbe Weise an einer geregelten Börse 
gehandelt werden können wie Aktien. ETC ermöglichen es den 
Anlegern, sich in Rohstoffen zu engagieren, ohne mit Futures handeln 
oder die Vermögenswerte physisch aushändigen zu müssen.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Diese Anlagen in geschlossenen Fonds werden nicht mehr als 15% 
des Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten halten. Zu diesen Situationen zählen etwa 
die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder 
schwere Krisen, die nach angemessener Ansicht des Co‑Investment‑
Managers wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Performance des Fonds haben würden.

Der Fonds kann (i) zur Unterlegung der Derivatengagements oder 
(ii) in sonstigen aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem 
Börsenkrach oder tiefen Krisen, die nach der begründeten Meinung 
des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden, bis 
zu 100% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere anlegen, die von 
den EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
oder den in Abschnitt 2.12 des Kapitels „Anlagebeschränkungen“ 
genannten internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen 
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Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert werden.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher 
im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts 
beschrieben, kann der Fonds für die Zwecke eines effizienten 
Portfoliomanagements, das heisst zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) Devisentermingeschäfte einsetzen.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können (a) zur Absicherung des 
Vermögenspools des Fonds in die Basiswährung des Fonds 
und/oder (b) zur Verringerung des Wechselkursrisikos zwischen 
der Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer 
Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, wenn diese 
Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist. Der Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten für die oben aufgeführten Zwecke 
kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird nur eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Der durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
entstandene Hebel wird 100% des Nettoinventarwerts des Fonds 
nicht übersteigen, wenn diese anhand des Commitment‑Ansatzes 
berechnet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Pfund Sterling

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr britischer 
Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen im 
Abschnitt „Gebühren	und	Aufwendungen“ im Prospekt beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen der Klassen mit Ertragsausschüttung 
II die Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen Anteilen 
zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme der Gebühren und 
Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	PO‑,	MO‑,	PMO‑,	PMCO‑,	QO‑	und	
SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.
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 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts 
der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds, jedoch vorbehaltlich 
einer vom Fonds zahlbaren 
Mindestgebühr in Höhe von GBP 
30.000 pro Jahr. Näheres siehe 
Absatz 9 des Abschnitts „Anlageziele 
und Anlagepolitik“ im Prospekt.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

U‑und	V‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,85% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts dieser 
Anteilsklassen des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung,	PI‑Anteile	und	W‑	und	
X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 

betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Mindestgebühr 
in Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds, 
jedoch vorbehaltlich einer vom 
Fonds zahlbaren Mindestgebühr in 
Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C,	F,	G	
und	PC
Vertriebsgebühr: 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts 

der betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.
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Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der	 Fonds	 haftet	 möglicherweise	 unbegrenzt	 für	 Zeichnungs‑,	
Rücknahme‑,	Management‑,	Performance‑,	Vertriebs‑,	Verwaltungs‑	
und/oder	Verwahrstellengebühren	oder	Belastungen	in	Bezug	auf	
die	 kollektiven	 Kapitalanlagen,	 in	 die	 er	 investiert.	 Die	 übliche	
Spanne	 für	die	Managementgebühren	beträgt	bei	den	 zugrunde	
liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	in	der	Regel	bis	zu	2%	des	
Nettoinventarwerts	des	Organismus	und	für	die	Verwaltungs‑	und	
Treuhändergebühren	 bis	 zu	 0,35%	 des	 Nettoinventarwerts	 des	
Organismus.	Die	an	die	Anlageverwalter	der	zugrunde	liegenden	
kollektiven	Kapitalanlagen	zahlbaren	Performancegebühren	liegen	
in	der	Regel	bei	bis	 zu	20%	des	Anstiegs	der	Performance	des	
Nettoinventarwerts	 der	 jeweils	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	
Kapitalanlagen	 über	 einen	 vorab	 festgelegten	 Zeitraum	 (ausser	
in	einigen	Fällen,	 in	denen	solche	Performancegebühren	nur	bei	
Überschreiten	der	Mindestrendite	zahlbar	sind).

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf 
QO‑ und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung sowie auf 
AQ‑, CQ‑ und TQ‑Vertriebsstellenanteile aller Voraussicht nach 
vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Bei allen anderen betreffenden Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein niedriges 
Anlagerisiko wünschen.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 

genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des Fonds 
bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up and 
Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong („CO“) 
ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es 
besteht hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von 
Hongkong). Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des 
Prospekts und dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe 
als persönliche Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von 
P‑Anteilen des Fonds werden seitens solcher Personen nur dann 
akzeptiert, wenn sie sich mindestens auf den Betrag belaufen, 
der in dieser Ergänzung für P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt 
oder an Personen übermittelt werden, an die sie nicht namentlich 
gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.

238

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 239 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

GAM	Star	Discretionary	FX
Ergänzung	24
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Discretionary FX (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	
Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	
vorwiegend	in	derivativen	Finanzinstrumenten	investiert	sein.	Zur	
Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	und	Anlagepolitik	
–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Wenngleich	 der	 Fonds	 zur	 Durchführung	 des	 Handels	 mit	
Derivaten,	 wenn	 die	 zugrunde	 liegenden	 Vermögenswerte	
vorwiegend	 Devisen	 sind,	 im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	
Barmitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar	und	unterscheiden	sich	ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die mittelfristige Erreichung einer positiven 
absoluten Rendite durch Teilnahme des Fonds an den globalen 
Devisen‑ und verwandten Märkten.

Der Fonds nutzt einen wirtschaftsanalytischen Prozess, um die 
fundamentalen Trends auf den globalen Devisenmärkten zu 
erkennen. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf mittel‑ 
und kurzfristige Themen. Die mittelfristigen Chancen werden 
mithilfe der erwähnten Wirtschaftsanalyse ermittelt, um künftige 
wirtschaftliche Entwicklungen vorwegzunehmen, zum Beispiel 
durch Long‑Positionen in Währungen, die für unterbewertet gehalten 
werden, oder durch Short‑Positionen in Währungen, die an sich oder 
bezogen auf andere Währungen für überbewertet gehalten werden, 
sofern ausreichendes Potenzial für einen Wertzuwachs besteht. 
Mithilfe der Wirtschaftsanalyse werden durch taktischen Handel 
auch kurzfristige Renditen angestrebt, wobei der Fondsmanager 
von den Trendverläufen der relevanten Währungen zu profitieren 
versucht.

Weitere Informationen über die Höhe der Hebelwirkung im Fonds 
sowie den Umfang der Long‑ und Short‑Positionen, die der 
Fonds mittels Derivate halten darf, finden sich nachstehend unter 
„Gesamtrisiko und Hebelwirkung“. Der Fonds konzentriert sich auf 

Anlagen in Devisen oder devisenbezogenen Derivaten, darunter 
insbesondere auf Devisenoptionen und Devisentermingeschäfte. 
Diese derivativen Instrumente können im Freiverkehr abgeschlossen 
oder auf anerkannten Märkten auf der ganzen Welt gehandelt 
werden und sind im Abschnitt „Derivate“ ausführlicher beschrieben.

Der Fonds handelt auf den globalen Märkten mit einem 
breiten Spektrum von Währungen der entwickelten Märkte 
und der Schwellenmärkte, ohne bestimmte Gewichtungen 
oder Beschränkungen beachten zu müssen. Unter dem Begriff 
„Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel die Märkte der Länder, 
die sich zu einem modernen Industriestaat entwickeln und daher 
ein grosses Potenzial aufweisen, aber auch mit einem höheren 
Risiko verbunden sind. Er umfasst unter anderem auch die Länder, 
die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets Investable Composite 
Index oder MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Bei beiden 
handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte Marktindizes, mit denen 
die Wertentwicklung der betreffenden Wertpapiere in globalen 
Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Zudem kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen investieren. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Die Derivate, in die der Fonds investieren darf, können im Freiverkehr 
oder auf anerkannten Märkten weltweit gehandelt werden und sind 
im Abschnitt „Derivate“ ausführlicher beschrieben.

Die Risikoübernahme durch Derivate kann dazu führen, dass der 
Fonds zur Unterlegung dieser Engagements jeweils vollständig oder 
wesentlich in Barmitteln, Barmitteläquivalenten, Einlagenzertifikaten 
und/oder Geldmarktinstrumenten investiert ist.

Der Fonds verfolgt eine aktive Währungsstrategie, die 
Hebelwirkungen beinhalten kann und daher den mit ihnen 
verbundenen Risiken unterliegt. Der Einsatz eines Hebels muss 
in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen des Fonds 
erfolgen, siehe nachstehend „Anlageziele und Anlagepolitik – 
Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu diesen Situationen zählen etwa 
die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach 
oder schwere Krisen, die nach der begründeten Meinung 
des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Die Anlageperiode, für die der Fonds eine positive Rendite zu 
erzielen bestrebt ist, beträgt drei Jahre.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.
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Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte, im Freiverkehr 
gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen und Devisenswaps.

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Ein Devisentermingeschäft ist eine 
vertragliche Verpflichtung, an einem angegebenen künftigen Datum 
eine bestimmte Währung zu kaufen. Devisentermingeschäfte 
sind hinsichtlich der Menge oder dem Zeitpunkt, an dem eine 
Währung geliefert werden muss, nicht einheitlich und werden nicht 
börsengehandelt. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um individuell 
ausgehandelte Transaktionen. Devisentermingeschäfte werden 
über ein Handelssystem abgewickelt, das als Interbankenmarkt 
bekannt ist. Hierbei handelt es sich nicht um einen Markt mit einem 
bestimmten Standort, sondern um ein Netzwerk elektronisch 
verbundener Marktteilnehmer. Es gibt kein zentrales Clearingsystem 
für die auf diesem Markt eingegangenen Devisentermingeschäfte, 
und dementsprechend ist der Fonds, wenn er vor dem festgelegten 
Datum ein derartiges Geschäft „glattstellen“ möchte, auf die 
Vereinbarung einer angemessenen „gegenläufigen“ Transaktion 
angewiesen. Für die Kursbewegungen gibt es auf diesem Markt 
keine Beschränkungen, und weder Prime Broker noch andere 
Kontrahenten sind verpflichtet, für Devisentermingeschäfte einen 
Markt aufrecht zu erhalten. Ferner kann die Durchführung von 
Devisentermingeschäften mit einem etwas geringeren Schutz vor 
Ausfällen verbunden sein als der Handel auf den Rohstoffmärkten 
oder sonstigen Börsen, da weder der Interbankenmarkt noch 
die auf ihm durchgeführten Devisentermingeschäfte von einer 
Aufsichtsbehörde reguliert sind oder von einer Börse oder 
Clearingstelle garantiert werden.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Devisenkontrakten sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel 
ist es, entweder an der Entwicklung von Wechselkursänderungen zu 
partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung 
von Wechselkursänderungen abzusichern. Sämtliche Wertpapiere, 
auf die sich die Terminkontrakte und/oder Optionen beziehen, sind 
mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem 
glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte in Zusammenhang mit 
solchen Kontrakten und Optionen abschliessen. Terminkontrakte 
verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: Der 
Fonds kann zu Anlagezwecken im Freiverkehr gehandelte, 
nicht‑standardisierte Optionen, wie u.a. Barrier‑ und digitale 
Optionen, einsetzen. Diese Instrumente können hoch volatil sein 
und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen. Die geringen 
Marginzahlungen, die in der Regel zur Errichtung einer Position 
in diesen Instrumenten erforderlich sind, sorgen für eine enorme 
Hebelwirkung. Je nach Art des Instruments können daher relativ 
geringfügige Kursschwankungen eines Kontrakts zu einem Gewinn 
oder Verlust führen, der im Verhältnis zu den tatsächlich als Einschuss 
platzierten Beträgen hoch ist und unberechenbare weitere Verluste, 

die die eingelegte Margin weit übersteigen, zur Folge haben kann. 
Geschäfte mit ausserbörslichen Kontrakten können mit zusätzlichen 
Risiken verbunden sein, da es keinen börslichen Markt gibt, auf dem 
sich eine offene Position glattstellen lässt. Es kann unmöglich sein, 
eine bestehende Position zu liquidieren, den Wert einer Position zu 
beurteilen oder das übernommene Risiko abzuschätzen.

Devisen Swaps: Sie können für Anlagezwecke eingesetzt werden 
und/oder (a) zur Absicherung des Vermögenspools des Fonds 
in die Basiswährung des Fonds und (b) zur Verringerung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, 
wenn diese Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als komplexer („sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für Zwecke der Kapitalanlage und/oder eines effizienten 
Portfoliomanagements in eine Reihe komplexer derivativer 
Instrumente investieren kann. Der Fonds kann seine Positionen 
hebeln, um über den Nettoinventarwert des Fonds hinaus ein fiktives 
Engagement einzugehen, das anhand der VaR‑Methode gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank berechnet wird.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 200% bis 2000% des Nettoinventarwerts 
des Fonds. Allerdings können diese Grenzen bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden. Dieser Hebel wird unter Heranziehung der 
Summe der Nennwerte der eingesetzten Derivate berechnet, wie 
von der Zentralbank vorgeschrieben. Bei dieser Berechnung werden 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen, die der Fonds gelegentlich 
durchführt, nicht berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des 
Fonds in Long‑Positionen in der Regel auf 100% bis 1.000% des 
Nettovermögens und in Short‑Positionen auf 100% bis 1.000% des 
Netto‑Vermögens beläuft, berechnet jeweils auf Basis der oben 
erläuterten Methode der Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz 
des Nettovermögens des Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen 
angelegt ist, ist jedoch von den Marktbedingungen zum gegebenen 
Zeitpunkt abhängig. Diese Long‑ und Short‑Positionen können in 
den Währungen eingegangen werden, die in der oben dargestellten 
Anlagepolitik des Fonds vorgesehen sind.

Der Co‑Investment‑Manager des Fonds besitzt die erforderliche 
Anlageflexibilität zum Aufbau umfangreicher Engagements 
in Derivaten, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. 
Handelsgeschäfte, die Instrumente wie Optionen auf 
Fremdwährungen und Devisenterminkontrakte beinhalten, werden 
das anhand der Summe der Nennwerte berechnete Risiko des 
Fonds deutlich erhöhen, obwohl das wirtschaftliche Engagement 
dieser Instrumente relativ niedrig ist. Grund hierfür ist, dass solche 
Instrumente in der Regel auf deltaadjustierter Basis bewertet werden.

Wenngleich der voraussichtliche Hebel des Fonds infolge des 
Einsatzes solcher Instrumente (der unter Heranziehung der Summe 
der Basiswerte dieser Derivate berechnet wird) hoch ist, bewegen 
sich die Kurse nur minimal. Hohe Nominalsummen können bei 
diesen Instrumenten häufig weniger volatil sein als erheblich kleinere 
Nennbeträge von volatileren Instrumenten.

Zudem kann der Co‑Investment‑Manager diese Derivate zum 
Ausgleich von Positionen einsetzen, um das Risiko innerhalb des 
Fonds zu neutralisieren. Bei der vom Fonds zu verwendenden 
Methode zur Berechnung der Hebelwirkung werden die Risiken 
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aus den entsprechenden Long‑ und Short‑Positionen miteinander 
addiert und nicht miteinander verrechnet, wodurch sich die 
erwartete Hebelwirkung des Fonds erhöht. Ferner wird die mögliche 
Höhe der Hebelwirkung im Fonds, die anhand der Methode 
der Summe der Nennwerte berechnet wird, innerhalb der oben 
genannten Spanne schwanken, da Devisenterminkontrakte in der 
Regel am Ende des Kalendermonats in den nächsten Kontrakt 
gerollt werden. Anteilsinhaber sollten (zu Informationszwecken) 
beachten, dass, wenn das durch den Einsatz von Derivaten 
entstandene Engagement des Fonds deltaadjustiert ist und 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, die 
Hebelwirkung, der der Fonds ausgesetzt ist, wesentlich geringer ist.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Beschränkungen zur 
Hebelwirkung.

Anleger sollten beachten, dass dem Fonds und seinen 
Anteilsinhabern bei anomalen Marktbedingungen erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen können, da der Fonds einen hohen 
Hebel einsetzen kann. Der Co‑Investment‑Manager wird versuchen, 
diese Risiken durch eine laufende Risikoüberwachung zu senken. 
Zu diesem Zweck nutzt er Systeme, die dem Branchenstandard 
entsprechen, sowie eigene Systeme. Damit werden eine Reihe 
von Parametern überwacht, darunter Liquidität, Drawdown und 
Risiken, und Stresstests, Rückvergleiche (Back‑Testing) und 
Portfolioanalysen durchgeführt. Die Auswirkungen bestimmter 
Risiken und Positionen werden für jede Kapitalanlage durch 
Berechnung des Risikobeitrags jeder einzelnen Position innerhalb 
des Portfolios bestimmt. Die Rückvergleiche und Stresstests des 
VaR‑Modells werden auch im Einklang mit den Anforderungen der 
Zentralbank durchgeführt.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 

Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungsanträge für Anteile, die bei der Verwaltungsgesellschaft 
an einem Handelstag bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit eingehen, 
werden an diesem Handelstag bearbeitet.

Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft an einem 
Handelstag bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit eingehen, werden an 
diesem Handelstag bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile	II,	MO	,	QO	und	SO	Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	II
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.): des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Institutionelle,	MI‑,	QI	und	SI‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft:  Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr:  Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,50% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das dessen 
Anteilsklassen jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird 
an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am 
Ende der Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) 
gezahlt. Ob auf Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, 
liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen 
sind auf Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder 
auf www.gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) über der 
High Water Mark liegt (Outperformance der High Water Mark). Die 
Performancegebühr beläuft sich auf 10% p.a. der Outperformance der 
High Water Mark, ausser bei U‑Anteilen, deren Performancegebühr 
15% p.a. beträgt. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht auf 
die Performance der Anteilsklasse auswirken.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. 
In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.
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Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage der 
Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, und 
entsprechend wird für die jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung 
gebildet. An jedem Bewertungsstichtag wird die neu berechnete 
Performancegebühr mit der Rückstellung vom vorherigen 
Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom 
Vortag wird nach oben oder unten angepasst entsprechend der 
Differenz zwischen dem neu berechneten Betrag und dem zuvor 
zurückgestellten Betrag. Hinweis: Der Referenzwert, der auf die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Erst am Ende der Berechnungsperiode 
wird die dem Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss 
den vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) über der High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der 
High‑Water‑Mark). Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der 
Berechnung der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑II‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑II‑ 
und  QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑II‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Dynamic	Global	Bond
Ergänzung	25
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Dynamic Global Bond (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	nicht	für	jeden	Anleger	geeignet.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	
Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	 derivativen	 Finanz‑
instrumenten	 anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vorwiegend	
in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	
Hebelwirkung	 von	 Anlagen	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	und	Anlagepolitik	
–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	 Anteilsinhaber	 sollten	 beachten,	 dass	 die	 Gebühren	 und	
Kosten,	 die	 von	 den	 Klassen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	Inhabern	von	Anteilen	der	Klassen	mit	Ertragsausschüttung	
II	 sollte	 ferner	 bewusst	 sein,	 dass	 die	 Ausschüttungen	 unter	
Umständen	dem	Kapital	entnommen	werden,	das	diesen	Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	 so	
dass	 die	 Maximierung	 der	 Ausschüttung	 durch	 den	 Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, 
die aus einer Kombination von Erträgen, Kapitalwachstum und 
Devisengewinnen erwirtschaftet wird.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels vornehmlich 
durch direkte Investitionen oder über den Einsatz von damit 
zusammenhängenden derivativen Finanzinstrumenten in ein breit 
diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und Devisen an.

Der Fonds darf Long‑ und Short‑Positionen in den vorgenannten 
Anlageklassen halten. Weitere Informationen über die Höhe der 
Hebelwirkung im Fonds sowie den Umfang der Long‑ und Short‑
Positionen, die der Fonds mittels Derivate üblicherweise halten darf, 
finden sich nachstehend unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen, vom Fonds gehaltenen 
Wertpapiere sowie die Ausrichtung der Anlagestrategie erfolgt auf 
opportunistische Weise, d. h., die Festlegung erfolgt gemäss der 
aktuellen Markteinschätzung der Anleihen‑ und Devisenmärkte. 
Demzufolge kann sich der Anlageschwerpunkt erheblich ändern.

Hinsichtlich der Sektor‑ und Ländergewichtungen, die der Fonds bei 
der Umsetzung seiner Anlagestrategien beachten muss, bestehen 
keine besonderen Beschränkungen.

Die Instrumente, in die der Fonds investiert, können an anerkannten 
Märkten weltweit kotiert und gehandelt werden und vorbehaltlich 
der Anlagebeschränkungen in den Verordnungen von 2011 nicht 
kotiert sein.

Der Fonds wird in Emittenten weltweit investieren, darunter in 
Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der 
Regel die Märkte der Länder, die im Begriff sind, sich zu einem 
modernen Industriestaat zu entwickeln und daher ein grosses 
Potenzial aufweisen, aber auch mit einem höheren Risiko 
verbunden sind. Dies gilt insbesondere für die Länder, die nicht der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(„OECD“) angehören. Der Fonds kann sich ferner in Devisen von 
Industrieländern und Schwellenmärkten engagieren, um sein 
Anlageziel zu erreichen.

Das Nettoengagement in Schwellenmärkte, wie vorstehend definiert, 
darf 25% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Ferner gibt es hinsichtlich der festverzinslichen Wertpapiere, 
in die der Fonds investieren kann, keine Qualitäts‑ oder 
Laufzeitbeschränkungen.

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investieren 
darf, können von Regierungen oder ihren Stellen, supranationalen 
Körperschaften oder Unternehmen begeben werden (darunter 
mittelfristige Schuldverschreibungen gemäss Rule 144A, 
Privatplatzierungen und wandelbare Wertpapiere).

Der Fonds kann insgesamt bis zu 20% des Nettovermögens in MBS 
(Mortgage‑Backed Securities), CDO (Collateralised Debt Obligations, 
darunter Collateralised Bond Obligations und Collateralised Loan 
Obligations), CMO (Collateralised Mortgage Obligations), auch 
Interest‑Only‑Tranchen (die sämtliche Zinsen aus den Hypotheken 
erhalten), Inverse‑Interest‑Only‑ und Principal‑Only‑Tranchen (die 
das gesamte Kapital aus den Hypotheken erhalten) investieren. 
Die einzelnen Investitionen in jedes der vorstehend genannten 
Wertpapiere werden 5% des Nettovermögens des Fonds nicht 
übersteigen.

CMO sind Schuldverschreibungen eines Rechtsträgers, die von 
Hypotheken besichert sind. Sie erhalten in der Regel ein Rating 
von einer Ratingagentur, werden von der Securities and Exchange 
Commission in den Vereinigten Staaten von Amerika zugelassen 
und in mehrere Tranchen strukturiert, wie vorstehend ausführlicher 
beschrieben.

Der Fonds darf bis zu 30% seines gesamten Nettovermögens in 
Wertpapieren halten, die von einer anerkannten Ratingagentur 
ein Rating unter Investment‑Grade erhalten haben oder vom 
Fondsmanager als unter Investment‑Grade eingeschätzt werden.

Der Fonds darf bis zu 5% seines gesamten Nettovermögens in 
Wertpapieren halten, die bezüglich der Zahlung von Zinsen oder der 
Tilgung von Kapital im Rückstand sind oder die ein unmittelbares 
Ausfallrisiko im Hinblick auf solche Zahlungen bergen. Bei 
Emittenten von notleidenden Wertpapieren besteht die Gefahr, dass 
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sie die Zahlungen von Kapital oder Zinsen nicht wieder aufnehmen, 
in welchem Fall der Fonds seine gesamte Investition verlieren kann.

Des Weiteren darf der Fonds in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, deren Rendite an die Performance eines zugrunde 
liegenden Anleihepapiers oder einer globalen Devise gekoppelt 
ist. Solche strukturierten Schuldverschreibungen müssen 
ungehebelt sein.

Bis zu maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in 
Wandelanleihen und wandelbaren Vorzugsaktien angelegt werden, 
und der Fonds darf Aktien, die solchen wandelbaren Wertpapieren 
unterliegen, in dem Umfang halten, in dem sie aus der Umwandlung 
oder dem Umtausch von Vorzugsaktien oder Schuldverschreibungen 
resultieren.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in (i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten und/oder (ii) in Wertpapieren 
halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die 
nach der begründeten Meinung des Co‑Investment‑Managers 
wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Der Fonds darf auch in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, 
deren Anlagepolitik der des Fonds ähnlich ist. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Als Teil seiner Anlagestrategie darf sich der Fonds zudem über den 
Einsatz von Total‑Return‑Swaps, wie nachstehend beschrieben, 
in Finanzindizes engagieren, die sich aus globalen Anleihen 
zusammensetzen.

Der Fonds kann in Vermögenswerte jeder beliebigen Währung 
investieren, und das Währungsrisiko kann, durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten, wie nachstehend beschrieben, 
abgesichert werden.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Die Palette der möglichen Instrumente umfasst 
Devisentermingeschäfte, Wandelanleihen, Optionsscheine, 
gedeckte Optionsscheine, Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf 
Wertpapiere oder Finanzinstrumente und Rentenindizes, 
im Freiverkehr gehandelte, nicht standardisierte Optionen, 
Devisen‑ und Zins‑Futures, auch auf Staatsanleihen, Zinsswaps, 
Cross‑Currency‑Swaps, Total‑Return‑Swaps, Swaptions, 
Credit‑Default‑Swaps, Differenzkontrakte (CFD), Credit Linked 
Notes, Wertpapiere per Erscheinen („when issued“) und per Termin 
(„Forward Commitments“).

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage 
in Fremdwährungen, (b) zur Absicherung der Nennwährung der 
Vermögenswerte des Fonds in der Basiswährung des Fonds 
und (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Währung, in der Anteile an einer 
Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die Nennwährung 
von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Wandelanleihen: Sie sind Unternehmensanleihen, die mit dem Recht 
auf Umtausch in eine Aktie zu einem vorgegebenen Kurs gekoppelt 
sind, und werden in der Regel für Anlagezwecke verwendet, um von 
den asymmetrischen Renditen relativ zur Basisaktie zu profitieren. 
Wandelanleihen profitieren von steigenden Aktienkursen, sich 
verengenden Kredit‑Spreads von Unternehmensanleihen und 
höherer Volatilität und verlieren bei fallenden Aktienmärkten, 
sich ausweitenden Kredit‑Spreads und niedriger Volatilität an 
Wert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem Aktienmarkt steigt die 
Bewertung der in die Struktur eingebetteten Option und umgekehrt. 
Bei belasteten Marktbewertungen können die Kurse von den 
Erwartungen abweichen.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
emittiert und an einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt 
werden, um sich in Wertpapieren auf effizientere Weise, als dies 
durch den direkten Kauf möglich wäre, zu engagieren. Dies könnte 
auf niedrigere Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere 
Steuern oder die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen 
sein. Der Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in 
gedeckte Optionsscheine investieren, um die Performance einer 
vom Fonds gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Optionsscheine: Die Optionsscheine, die der Fonds kaufen kann, 
berechtigen ihn, verpflichten ihn aber nicht, Aktien in der Zukunft 
zu einem vorab festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. 
Ein Optionsschein garantiert dem Inhaber für einen gegebenen 
Zeitraum, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten 
Preis (dem Ausübungspreis) zu kaufen (oder verkaufen). Sie werden 
von Unternehmen üblicherweise im Rahmen von Privattransaktionen 
ausgegeben und in der Regel im Freiverkehr gehandelt.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und 
verkaufen, denen alle Währungen, Wertpapiere, Terminkontrakte, 
Indizes aus Anlageklassen bzw. sonstigen Finanzindizes zugrunde 
liegen können, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. 
Der Käufer einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein 
Wertpapier oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. 
Folglich ergibt sich ein in gewissen Fällen wünschenswertes 
anderes Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder Verkauf des 
Vermögenswerts selbst. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst 
komplexe Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich 
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bringen. Der Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert 
vollständig abzusichern (Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross 
Hedge) oder um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) den 
Gesamtertrag zu steigern. Im Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien 
wird ein Derivatkontrakt auf ein Wertpapier eingegangen, das sich 
nicht unbedingt im Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert 
aber entweder mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder 
dem Fonds selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das 
Risiko aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt 
im Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage 
oder Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in 
diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, 
bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr 
gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung von 
Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten Optionen 
eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, dass 
die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: 
Der Fonds kann für Anlagezwecke im Freiverkehr gehandelte, 
nicht‑standardisierte Optionen einsetzen, darunter u. a. Barrier‑ und 
digitale Optionen (bei denen die zugrunde liegenden Wertpapiere 
in der Regel Rentenwerte und Devisen sind), um die Maximierung 
des Gesamtanlagerendite, das Anlageziel des Fonds, zu erreichen.

Bei einer Barrier‑Option handelt es sich um eine Art Finanzderivat, 
bei der die Option zur Ausübung der vertraglichen Rechte davon 
abhängt, ob der Basiswert den vertraglich festgesetzten Kurs erreicht 
oder übertrifft. Eine zusätzliche Komponente der Barrier‑Option ist 
der Schwellenwert, das heisst, die Barriere, deren Erreichen zum 
Beispiel bei einer Knock‑In‑Option zur Folge hat, dass dem Käufer 
der Barrier‑Option eine Zahlung zusteht. Umgekehrt erhält der 
Käufer einer Knock‑Out‑Option eine Zahlung, wenn die Barriere 
während der Laufzeit des Kontrakts nicht erreicht wird. Erreicht der 
Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts diese Barriere, ist 
die Option „KO“ und verfällt wertlos.

Der Käufer der Option erhält eine Barzahlung in Höhe eines 
Vielfachen der gezahlten Prämie, wenn die Option aktiviert wird und 
alle vom Kontrahenten geforderten Bedingungen erfüllt sind.

Eine digitale Option (auch „binäre“ Option genannt) ist eine 
nicht‑standardisierte Option, die neben dem Ausübungspreis und 
Verfallstermin einer Standardoption (Put oder Call) zusätzliche 
Merkmale aufweist, die für die kontraktgemässe Zahlung an den 
Käufer erfüllt sein müssen. Zu den Arten von digitalen Optionen, 
die der Fonds gegen Zahlung einer Prämie kaufen darf, gehören (i) 
One‑Touch‑Optionen, bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab 
ein Barriereniveau festgelegt ist, das vor Verfall erreicht werden 
muss, damit der Fonds eine Zahlung erhält, (ii) No‑Touch‑Optionen, 
bei denen ein festgelegtes Barriereniveau vor Verfall des Kontrakts 
nicht erreicht werden darf, damit eine Zahlung an den Fonds erfolgt, 
(iii) Double‑One‑Touch‑Optionen, bei denen es zwei verschiedene 
Barriereniveaus gibt und die Zahlung an den Käufer nur erfolgt, 
wenn beide vor Verfall des Kontrakts erreicht werden, und (iv) 
Double‑No‑Touch‑Optionen, die zur Zahlung in vereinbarter Höhe 
an den Käufer führen, wenn der Kurs des Basiswerts keines der 
vorab festgelegten Barriereniveaus erreicht.

Die Prämie, die der Fonds bei Kauf der vorstehend genannten 
digitalen Optionen zu zahlen hat, beträgt einen Prozentsatz der 
Auszahlung, die er erhält, wenn sich die digitale Option zu seinen 
Gunsten entwickelt.

Diese Instrumente können aufgrund ihrer nicht‑linearen Beziehung 
zum Basiswert hoch volatil sein, da sie die Nähe zum Digital‑ oder 
Barrier‑Strike‑Preis und/oder wie pfadabhängige Derivate den 
gesamten Kursverlauf berücksichtigen. Entsprechend könnte der 
Einsatz dieser Barrier‑ und digitale Optionen dazu führen, dass der 
Nettoinventarwert des Fonds aufgrund der sensiblen Natur dieser 
Instrumente schwankt. Der Fondsmanager überwacht sorgfältig das 
tägliche VaR des Fonds in Verbindung mit allen anderen Risiken des 
Portfolios. Sollte er es für notwendig erachten, kann er das Delta 
oder Volatilitätsrisiko aus diesen digitalen und Barrier‑Optionen 
unter Berücksichtigung der Bewegungen des zugrunde liegenden 
Kassageschäfts teilweise absichern. Der Fonds kann ferner aus 
den gehaltenen Positionen in diesen Barrier‑ und digitale Optionen 
vollständig aussteigen, wenn sich der Basiswert eine weite Strecke 
in Richtung seines Ziels bewegt hat, ohne den festgelegten Digital‑ 
oder Barriere‑Strike tatsächlich auszulösen.

Geschäfte mit im Freiverkehr gehandelten Kontrakten können 
mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, da es keinen börslichen 
Markt gibt, auf dem sich eine offene Position glattstellen lässt. Es 
kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, in Phasen erheblicher 
Marktturbulenzen und Volatilität eine bestehende Position zu 
liquidieren, den Wert einer Position zu beurteilen oder das 
übernommene Risiko abzuschätzen.

Swaps (Zinsswaps und Cross‑Currency‑Swaps): Der Fonds 
kann für Anlage‑ oder Absicherungszwecke Zinsswaps und 
Cross‑Currency‑Swaps eingehen. Zinsswaps kommen im 
Allgemeinen für Anlagezwecke und zur Steuerung des Zinsrisikos 
des Fonds zum Einsatz. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der 
Anlage für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden. 
Cross‑Currency‑Swaps werden eingesetzt, um von komparativen 
Vorteilen zu profitieren. Üblicherweise handelt es sich dabei um 
Vereinbarungen zwischen zwei Parteien über den Austausch 
von Zins‑ und Kapitalzahlungen im Zusammenhang mit auf zwei 
unterschiedliche Währungen lautenden Darlehen. Bei einem 
Cross‑Currency‑Swap werden die auf eine Währung lautenden 
Zins‑ und Kapitalzahlungen gegen ein gleich bewertetes Darlehen 
und Zinszahlungen in einer anderen Währung getauscht.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Zins‑, 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. 
Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, 
sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und den 
Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. Solche 
Futures können, wenn man dies für angemessen hält, in Swaps 
umverpackt werden („Future‑Swaps“ oder „synthetische Futures“). 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen.

Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen, die entweder als Ersatz für den Kauf oder Verkauf einer 
Gruppe von Wertpapieren dienen, bestimmte Indexrisiken absichern, 
Engagements in Indexanlagen ermöglichen oder mindern oder sich 
auf die Entwicklung eines oder mehrerer relevanter Basisindizes 
beziehen, die direkt oder indirekt an bestimmte Wertpapiere gekoppelt 
sind und in die der Fonds direkt investieren kann. Die Verwendung 
von Indizes muss auf jeden Fall im Rahmen der Bedingungen und 
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Beschränkungen der Verordnungen von 2011 liegen. Je nach 
Art des Basiswerts werden die Indizes, sofern sie relevant sind, 
vorab von der Zentralbank genehmigt. Für die Übernahme von 
Total‑Return‑Swaps durch den Fonds spricht unter anderem, wenn 
die Steuerersparnisse optimiert werden sollen, der Fondsmanager 
in einen Index investieren möchte, aber kein Terminmarkt zur 
Verfügung steht, der zugrunde liegende Markt liquider als der 
Terminmarkt ist oder der Future an einer Börse gehandelt wird, die der 
Fondsmanager nicht für geeignet hält. Bei einem Total‑Return‑Swap 
tauscht der Sicherungsnehmer die Gesamterträge, Dividenden 
oder Kupons zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste aus einem 
bestimmtenReferenzwert, Index oder Wertpapierkorb mit dem 
Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder festen 
Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn 
der Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden 
die beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Swaptions: Swaptions können eingesetzt werden, damit der Fonds 
an einem zukünftigen Datum gegen Zahlung einer Optionsprämie 
eine Zins‑Swap‑Vereinbarung schliessen kann. Swaptions kommen 
im Allgemeinen zum Einsatz, um das Zins‑ und Volatilitätsrisiko 
des Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte 
Kontrakte, die vom Fonds gekauft oder verkauft werden können, 
um sich zu Anlagezwecken in Kreditrisiken zu engagieren oder das 
Kontrahentenrisiko abzusichern.

Differenzkontrakte (CFD): Differenzkontrakte können vom 
Fondsmanager zur Absicherung der vom Fonds gehaltenen 
Positionen in Wandelanleihen, siehe Beschreibung oben, eingesetzt 
werden. Dadurch mindert der Fondsmanager das Engagement des 
Fonds in die der Wandelanleihe unterliegenden Aktie.

Mit CFD kann der Fondsmanager auf die Kursentwicklung von 
Aktien spekulieren, die den vom Fonds gehaltenen Wandelanleihen 
unterliegen, und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne 
im Besitz der betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. 
Die Kosten dieser Strategie machen einen geringen prozentualen 
Anteil der Kosten aus, die ein physisches Halten der Aktien oder 
Indizes verursachen würde. Da CFD unmittelbar an den Wert 
der Referenzwerte gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der 
Performance der Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt 
zugrunde liegen. CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der 
Fonds damit ein Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind.

Credit Linked Notes: Der Fonds kann durch den Einsatz von Credit 
Linked Notes ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren 
aufbauen. Die Notes werden über einen Händler emittiert und 
sind an die Performance des zugrunde liegenden Wertpapiers 
gebunden. Die Notes werden vom Händler zum Nennwert verkauft. 
Im Gegenzug erhält der Fonds den regelmässigen Kupon des 
zugrunde liegenden Schuldtitels sowie eine Rendite auf den 
Nennwert der Note bei deren Fälligkeit.

Wertpapierkäufe per Erscheinen („when issued“) und per Termin 
(„Forward Commitments“): Der Fonds kann Wertpapiere, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind, per Erscheinen („when 
issued“) kaufen. Geschäfte per Erscheinen kommen zustande, 
wenn der Fonds im Rahmen eines Wertpapierkaufs vereinbart, dass 
die Zahlung und Lieferung der Wertpapiere erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. Ziel des Fonds ist es dabei, bei Vertragsabschluss 
günstige Kaufkonditionen für den späteren Kauf festzuschreiben. 
Der Fonds kann des Weiteren Wertpapiere, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind, auf Basis der Erfüllung in der Zukunft 
(„Forward Commitments“) kaufen. Im Rahmen eines Geschäfts mit 
Wertpapieren per Termin verpflichtet sich der Fonds zum Kauf von 
Wertpapieren zu einem festgesetzten Preis und zu einem zukünftigen 
Termin, der über die normale Abwicklungszeit hinausgeht. Alternativ 
kann der Fonds auch glattstellende Verträge abschliessen, indem 
er andere Wertpapiere, die er im Portfolio hält, per Termin verkauft. 
Mit dem Kauf von Wertpapieren per Erscheinen oder per Termin 
geht das Risiko eines Wertverlusts der zu kaufenden Wertpapiere 
vor dem Abrechnungstermin einher. In der Regel kauft der Fonds 
Wertpapiere per Erscheinen oder per Termin mit der Absicht, die 
Wertpapiere auch tatsächlich für das Portfolio zu kaufen. Wenn 
es der Fondsmanager jedoch für notwendig hält, kann er die per 
Erscheinen bzw. per Termin gekauften Wertpapiere auch vor der 
Abrechnung wieder verkaufen.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschließlich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen).

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschließlich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 20% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 10% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von Derivaten für die oben aufgeführten Zwecke kann 
den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als komplexer („sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für Zwecke der Kapitalanlage und/oder eines effizienten 
Portfoliomanagements in eine Reihe komplexer derivativer 
Instrumente investieren kann. Der Fonds kann seine Positionen 
hebeln, um über den Nettoinventarwert des Fonds hinaus 
ein fiktives Engagement einzugehen. Es wird erwartet, dass 
die infolge des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten 
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auftretende Hebelwirkung in der Regel zwischen 250% und 600% 
des Nettoinventarwerts des Fonds liegen wird, wenn man die 
Nennbeträge der verwendeten Derivate saldiert, wenn sie auch den 
Zielbereich bisweilen nach oben oder unten verlassen kann. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich das Engagement des Fonds in Long‑
Positionen in der Regel auf 180% bis 430% des Nettovermögens und 
in Short‑Positionen auf 70% bis 170% des Netto‑Vermögens beläuft, 
berechnet jeweils auf Basis der oben erläuterten Methode der 
Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz des Nettovermögens des 
Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen angelegt ist, ist jedoch 
von den Marktbedingungen zum gegebenen Zeitpunkt abhängig. 
Diese Long‑ und Short‑Positionen können in den festverzinslichen 
Wertpapieren eingegangen werden, die in der oben dargestellten 
Anlagepolitik des Fonds vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Der absolute 
VaR des Fonds wird mit einem Konfidenzniveau von 99% bei 
einer 20‑tägigen Haltedauer gemessen und ist auf 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die 
Verluste 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen 
können, sondern dass man unter der Voraussetzung, dass die 
Positionen 20 Tage gehalten werden, Verluste von über 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nur in 1% der Fälle erwarten würde. 
Der historische Beobachtungszeitraum wird sich über mindestens 
ein Jahr erstrecken. Zur Messung von potenziellen grösseren 
Abwertungen des Fonds infolge unerwarteter Änderungen der 
Relativwertparameter werden auf wöchentlicher Basis Stresstests 
durchgeführt. Auch Rückvergleiche werden wöchentlich erfolgen.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 

die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen der Klassen mit Ertragsausschüttung 
II die Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und 
Kosten unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen 
Anteilen zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme 
der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu 
entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑,	SO‑,	MCO‑,	QCO‑	und	
SCO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	und	
U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,90% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,40% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.
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Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑,	SI‑,	MCI‑,	QCI‑	und	
SCO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	
und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,65% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,05% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile

Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 0,65% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, MCO‑ und MCI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller 
Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑, 
QI‑, QCO‑ und QCI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller 
Voraussicht nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑, SI‑, SCO‑ und SCI‑Anteile 
mit laufender Ertragsausschüttung am ersten Handelstag im Januar 
und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen Ausschüttungen an 
die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils am oder vor dem 
28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung oder Ertragsausschüttung II anbieten, 
kotieren die Anteile in der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes 
Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen Ausschüttungen an die 
Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder vor dem 31. August 
jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Dynamic	Growth
Ergänzung	26
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Dynamic Growth (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“).Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 unterliegt.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	
und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen 
Kapitalzuwachs.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels in erster Linie 
durch Investitionen in offene kollektive Kapitalanlagen an, die 
Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, 
Rohstoffen und Devisen ermöglichen, wie nachstehend erläutert. 
Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien oder Rohstoffe, 

und ein solches indirektes Engagement muss wie nachstehend 
beschrieben aufgebaut werden.

Es ist vorgesehen, die Vermögenswerte des Fonds mit 
einem Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens 
in Equity‑long‑only‑Fonds, wie nachstehend beschrieben, zu 
managen. Der Fonds kann darüber hinaus auch ein Engagement in 
festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Devisen 
eingehen.

Der Fonds wird anhand einer aktiven Allokation und einer 
Portfoliodiversifikation gemanagt. Ausgeklügelte Risikomodelle 
tragen zur Überwachung der Höhe und Natur der Risiken bei. Der 
Co‑Investment‑Manager passt die Gewichtungen zwischen den 
Vermögensklassen aktiv an, um sich verändernden Wirtschafts‑ 
und Marktbedingungen vorzugreifen und diese zu berücksichtigen 
und um Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Eignung von 
Anlagegelegenheiten wird laufend durch Abwägung ihrer 
potenziellen Risiken geprüft.

Der Co‑Investment‑Manager investiert vornehmlich in als OGAW 
qualifizierte kollektive Kapitalanlagen. Die OGAW, in denen sich 
der Fonds engagieren darf, sind in erster Linie in Luxemburg, dem 
Vereinigten Königreich und Irland domiziliert.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter 
„Anlagen in AIF‑Anlageorganismen“ ausführlicher beschrieben sind. 
Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen eines 
OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen eines 
OGAW in folgenden Kategorien von Nicht‑OGAW vorbehaltlich der 
Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
AIF‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds darf in börsengehandelte Wertpapiere investieren, 
um das Engagement des Fonds in den vorstehend aufgeführten 
Vermögensklassen zu optimieren.

Die zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen, in die der Fonds 
investieren kann, engagieren sich in einem breiten Spektrum an 
Vermögensklassen, die sich wie folgt einteilen lassen:

(i) Aktien: Der Fonds kann über Direktinvestitionen in Long‑only‑ 
und Aktien‑Hedgefonds ein Engagement in Aktien aufbauen. 
Equity‑long‑only‑Fonds investieren schwerpunktmässig in Aktien. 
Aktien‑Hedgefonds investieren schwerpunktmässig in Aktien, aber 
im Gegensatz zu traditionellen Produkten versuchen sie in der 
Regel, aus Unter‑ oder Überbewertungen Gewinne zu erzielen, 
indem sie Long‑ und Short‑Positionen in den zugrunde liegenden 
börsenkotierten Dividendenpapieren halten.
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(ii) Festverzinsliche Wertpapiere: Der Fonds kann ein Engagement 
in kollektiven Kapitalanlagen aufbauen, die schwerpunktmässig 
in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente 
investieren, die auf solchen Titeln basieren. Es gibt keine 
Beschränkung hinsichtlich der Mindestbonität der von diesen 
kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere.

(iii) Alternative Anlagen: Der Fonds darf in alternative Fonds 
investieren (die als kollektive Kapitalanlage in Form eines OGAW 
oder AIF‑Anlageorganismus errichtet sein können), die sich mit 
dem Ziel in Devisen, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und 
Rohstoffen engagieren, Preisdifferenzen zu erkennen und Anomalien 
auszunutzen. Diese Fonds können in einer oder allen ihren 
Beteiligungen Long‑ oder Short‑Positionen halten sowie Derivate 
wie Futures und Optionen einsetzen. Die Flexibilität, Elemente 
miteinander zu kombinieren und das Marktrisiko zu steuern, 
bedeutet, dass diese Fonds eine geringe oder keine Korrelation zu 
Aktien‑, Renten‑, Devisen‑ oder Rohstoffmärkten haben können. 
Der Fonds darf ferner in kollektive Kapitalanlagen investieren, 
die die Kriterien der Zentralbank erfüllen, um ein Engagement in 
immobilienbezogene Wertpapiere aufzubauen.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und 
in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom 
Co‑Investment‑Manager oder dessen verbundenen Unternehmen 
gemanagt werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die 
selbst in andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, darf die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende 
andere Körperschaft) keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren für diese Investition des Fonds in Rechnung 
stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder 
Anlageverwaltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens 
erheben, der in andere Fonds der Gesellschaft angelegt ist.

Des Weiteren darf sich der Fonds über Investitionen von bis zu 15% 
seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs 
(Real Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) in Immobilien engagieren. REITs sind geschlossene 
kollektive Kapitalanlagen, die in Form eines Trusts oder einer 
Personengesellschaft strukturiert sind und gebündeltes Kapital 
zahlreicher Anleger einsetzen. Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert 
sich im Wesentlichen auf das Eigentum, das Management und/oder 
die Entwicklung von Immobilien sowie den Kauf und die Verwaltung 
von Renditeobjekten und/oder Hypothekendarlehen. REOCS 
sind Kapitalgesellschaften, die in der Entwicklung, Verwaltung 
oder Finanzierung von Immobilien tätig sind und in der Regel 
Dienstleistungen wie Immobilienmanagement, Immobilienentwicklung, 
Betriebsanlagenverwaltung, Immobilienfinanzierung und ähnliche 
Geschäfte anbieten. Der Fonds baut nur in REITs und REOCS ein 
Engagement auf, die an anerkannten Märkten weltweit kotiert sind 
oder gehandelt werden und in die keine Derivate eingebettet sind.

Die Allokation des Fonds zwischen den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen erfolgt nach dem Ermessen des 
Co‑Investment‑Managers.

Der Fonds kann sich ferner bis zu 30% seines Nettovermögens über 
die weiter unten beschriebenen börsenkotierten Wertpapiere in den 
vorstehend beschriebenen Vermögensklassen engagieren, die an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden. 

In solchen börsenkotierten Wertpapieren dürfen keine Derivate 
eingebettet sein.

Börsengehandelte Fonds bilden einen Index oder einen Korb aus 
Vermögenswerten nach, werden aber wie eine Aktie gehandelt. Ihr 
Kurs ändert sich im Laufe des Tages, je nachdem, wie sie gekauft 
und verkauft werden.

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 
Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. ETC sind liquide 
Wertpapiere, die auf dieselbe Weise an einer geregelten Börse 
gehandelt werden können wie Aktien. ETC ermöglichen es den 
Anlegern, sich in Rohstoffen zu engagieren, ohne mit Futures handeln 
oder die Vermögenswerte physisch aushändigen zu müssen.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Diese Anlagen in geschlossenen Fonds werden nicht mehr als 15% 
des Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten halten. Solche Situationen können u.a. 
Folgende sein: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach 
oder schwere Krisen, die nach der begründeten Meinung des 
Co‑Investment‑Managers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Der Fonds kann (i) zur Unterlegung der Derivatengagements oder 
(ii) in sonstigen aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem 
Börsenkrach oder tiefen Krisen, die nach der begründeten Meinung 
des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden, bis 
zu 100% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere anlegen, die von 
den EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
oder den in Abschnitt 2.12 des Kapitels „Anlagebeschränkungen“ 
genannten internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen 
Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert werden.
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Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 
(d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) Devisentermingeschäfte 
einsetzen. 

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Absicherung eingesetzt 
werden, das heisst (a) zur Sicherung der Stärke der Basiswährung 
des Fonds und/oder (b) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird nur eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Der durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
entstandene Hebel wird 100% des Nettoinventarwerts des Fonds 
nicht übersteigen, wenn diese anhand des Commitment‑Ansatzes 
berechnet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Pfund Sterling

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine Ausnahme 
hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits Zeichnungen erhalten 

haben und deren aktuelle Liste von GAM Fund Management Limited 
oder auf der Internetseite www.gam.com erhältlich ist. Die Anteile der 
einzelnen Klassen werden während des Erstausgabezeitraums vom 
12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 (der „Erstausgabezeitraum“) 
zum Erstausgabepreis angeboten. Vorbehaltlich der Annahme von 
Zeichnungsanträgen durch die Gesellschaft werden die Anteile 
erstmals am letzten Geschäftstag des Erstausgabezeitraums 
ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital des Fonds entnommen. Näheres 
ist dem Abschnitt „Entnahme der Gebühren und Kosten aus dem 
Kapital“ des Prospekts zu entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	PO‑Anteile,	MO‑,	PMO‑,	PMCO‑,	
QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	
und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 

252

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 253 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Mindestgebühr 
in Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung,	PI‑Anteile	und	W‑	und	
X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Mindestgebühr 
in Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds, 
jedoch vorbehaltlich einer vom 
Fonds zahlbaren Mindestgebühr in 
Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Anlegerservicegebühr: 0,5% p.a. des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C,	F,	G	
und	PC
Vertriebsgebühr: 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der betreffenden 
Anteilsklassen des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der	 Fonds	 haftet	 möglicherweise	 unbegrenzt	 für	 Zeichnungs‑,	
Rücknahme‑,	 Management‑,	 Performance‑,	 Vertriebs‑,	
Verwaltungs‑	 und/oder	 Verwahrstellengebühren	 oder	
Belastungen	in	Bezug	auf	die	kollektiven	Kapitalanlagen,	 in	die	
er	 investiert.	Die	übliche	Spanne	 für	die	Managementgebühren	
beträgt	bei	den	zugrunde	liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	in	
der	Regel	bis	zu	2%	des	Nettoinventarwerts	des	Organismus	und	
für	die	Verwaltungs‑	und	Treuhändergebühren	bis	zu	0,35%	des	
Nettoinventarwerts	des	Organismus.	Die	an	die	Anlageverwalter	
der	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	 Kapitalanlagen	 zahlbaren	
Performancegebühren	 liegen	 in	 der	 Regel	 bei	 bis	 zu	 20%	 des	
Anstiegs	 der	 Performance	 des	 Nettoinventarwerts	 der	 jeweils	
zugrunde	liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	über	einen	vorab	
festgelegten	Zeitraum	(ausser	in	einigen	Fällen,	in	denen	solche	
Performancegebühren	nur	bei	Überschreiten	der	Mindestrendite	
zahlbar	sind).

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf 
QO‑ und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung sowie auf 
AQ‑, CQ‑ und TQ‑Vertriebsstellenanteile aller Voraussicht nach 
vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.
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Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
Anlagehorizont von üblicherweise 5 bis 7 Jahren gedacht. Anleger 
sollten daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. 
Der Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das 
Kapital für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und bereit sind, 
ein hohes Anlagerisiko einzugehen.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 
genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des 
Fonds bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up 
and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong 
(„CO“) ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO 
darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es besteht 
hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von Hongkong). 
Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des Prospekts und 
dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe als persönliche 
Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von P‑Anteilen des 
Fonds werden seitens solcher Personen nur dann akzeptiert, wenn sie 
sich mindestens auf den Betrag belaufen, der in dieser Ergänzung für 
P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der Prospekt und diese Ergänzung 
dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt oder an Personen übermittelt 
werden, an die sie nicht namentlich gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.
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GAM	Star	Emerging	Equity
Ergänzung	27
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Emerging Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Zur	Hebelwirkung	von	Anlagen	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
siehe	 nachstehend	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	
Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung eines langfristigen 
Kapitalwachstums.

Der Fonds strebt dieses Ziel vornehmlich durch Investitionen in 
Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie Optionsscheine und 
Bezugsrechtsemissionen) von Unternehmen an, die an anerkannten 
Märkten in Schwellenländern notieren oder gehandelt werden 
bzw. an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern, 
sofern diese Unternehmen den Grossteil ihrer Gewinne in 
Schwellenmärkten erwirtschaften.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Investitionen in den russischen Markt dürfen 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. In Bezug auf 
solche Investitionen in Russland kann der Fonds nur in Wertpapieren 
anlegen, die an der Moscow Exchange kotiert sind.

Wenn der Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert, 
die an anerkannten Märkten ausserhalb der Schwellenmärkte 
notieren, muss diese Anlage für Zwecke des Aufbaus eines 
indirekten Engagements in die Schwellenmärkte dienen.

Der Fonds darf bis zu 25% seines gesamten Nettovermögens in 
China‑A‑Aktien investieren.

Dem Fonds stehen für Anlagen in chinesischen A‑Aktien zwei 
Wege offen. Erstens kann die Anlage des Fonds in chinesischen 
A‑Aktien über einen qualifizierten ausländischen institutionellen 
Renminbi‑Investor (RQFII) erfolgen, der von der China Securities 
Regulator Commission (chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde) 
zugelassen wurde. Zweitens wird erwartet, dass der Fonds über 
das Shanghai Hong Kong Stock Connect in chinesischen A‑Aktien 
anlegen kann, die an der Shanghai Stock Exchange kotiert sind, 
und über das Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesischen 
A‑Aktien, die an der Shenzhen Stock Exchange kotiert sind. Weitere 
Informationen über Anlagen im Rahmen des RQFII‑Systems sowie 
über das Shanghai Hong Kong Stock Connect und das Shenzhen 
Hong Kong und Stock Connect finden sich in den Abschnitten 
„Anlagen in chinesischen A‑Aktien“ und „Risikofaktoren – Anlagen 
in chinesischen A‑Aktien“ des Prospekts.

Des Weiteren kann der Fonds in Partizipationsanleihen investieren, 
die von qualifizierten ausländischen institutionellen Anlegern 
(„QFIIs“), RQFIIs oder Dritten ausgegeben wurden, die sich in 
chinesischen A‑Aktien engagieren. Partizipationsanleihen sind nicht 
unbedingt börsenkotierte, strukturierte Schuldverschreibungen, 
deren Ertrag auf der Performance der chinesischen A‑Aktien basiert.

Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens auf kurzfristiger 
Basis in nicht kotierte Aktienwerte der vorstehend angeführten 
Emittenten investieren.

Der Fonds darf ferner bis zu 15% seines Nettovermögens in 
festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn 
dies zur Erreichung des Anlageziels des Fonds für geeignet erachtet 
wird. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen Staats‑ und/
oder Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen 
(wie Einlagenzertifikate, Treasury Bills und Commercial Paper), 
die fest‑ oder variabel verzinslich sein können und kein 
Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition von Standard & 
Poor’s aufweisen müssen. Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 
10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein 
Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente, 
börsengehandelte Fonds und kollektive Kapitalanlagen investieren. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und dürfen nur in 
kollektiven Kapitalanlagen erfolgen, die eine ähnliche Anlagepolitik 
haben wie die des Fonds.

Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens 
in Optionsscheinen und Bezugsrechtsemissionen von Unternehmen 
anlegen, die an anerkannten Märkten in Schwellenländern notieren 
oder gehandelt werden bzw. an anerkannten Märkten ausserhalb 
von Schwellenländern, sofern diese Unternehmen den Grossteil 
ihrer Gewinne in Schwellenmärkten erwirtschaften.

Der Fonds kann auch in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, die vom Fondsmanager zum Aufbau ungehebelter 
Short‑ oder Long‑Positionen (d.h. ein Delta‑1‑Engagement) in 
relevanten Vermögensklassen, wie oben beschrieben, eingesetzt 
werden.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er 
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unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% seines 
Nettovermögens in Barmitteln, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumente halten. Zu diesen Situationen zählen etwa 
die Folgenden: wenn Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen 
gehalten werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen 
und Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach 
oder schwere Krisen, die nach der begründeten Meinung des 
Co‑Investment‑Managers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Anlagestrategie
Das Anlageteam ist bestrebt, aus der Volatilität und der Dispersion der 
Renditen der Schwellenmarktländer Nutzen zu ziehen und zugleich 
das Risikomanagement und die Absicherung der Kursrisiken zu 
betonen. Es konzentriert sich auf die Wendepunkte des Markts und 
versucht herauszufinden, wo der Konsens falsch liegt und welche 
Werte fehlbewertet sind. Anlageideen ergeben sich aus Top‑down‑
Analysen, die mit einem Universumsfilter und einem Bottom‑up‑
Unternehmensresearch aus vielfältigen Perspektiven mit Hilfe 
robuster Analyseinstrumente kombiniert werden. Die Ergebnisse 
dieser Verfahren werden zu drei oder vier Schlüsselthemen 
zusammengefasst, um die das Team ein diversifiziertes Portfolio 
liquider Bestände konstruiert.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 
(d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) die nachstehend aufgeführten 
Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Wandelanleihen, Finanzterminkontrakte, Aktienoptionen, Total‑
Return‑Swaps, gedeckte Optionsscheine und Differenzkontakte 
(CFD).

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Wandelanleihen: Diese Instrumente können in einem Umfeld 
niedriger Volatilität als Alternative zu Aktien eingesetzt werden, da 
Wandelanleihen oftmals besser verzinst sind als Aktien und bei 
fallenden Aktienkursen dementsprechend nicht so stark an Wert 
verlieren.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds darf 
verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Devisen‑, Index‑ 
und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel ist es, entweder an der 
Entwicklung von Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu 
partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung 
von Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 

in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf Aktien 
oder Devisen kaufen und verkaufen, die mit der Anlagepolitik des 
Fonds vereinbar sind. Der Käufer einer Option ist berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, ein Wertpapier oder sonstiges Instrument zu kaufen 
oder zu verkaufen. Folglich ergibt sich ein in gewissen Fällen ein 
wünschenswertes anderes Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder 
Verkauf des Vermögenswerts selbst. Verkauf und Kauf von Optionen 
sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken 
mit sich bringen. Optionen können entweder zu Hedging‑ oder 
Cross‑Hedging‑Zwecken eingesetzt werden. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen. Diese können dazu genutzt werden, sich in schwer 
zugänglichen Märkten zu engagieren. Sie bieten ein kostengünstiges 
Engagement in die zugrunde liegenden Wertpapiere. Bei einem 
Total‑Return‑Swap tauscht der Sicherungsnehmer die Gesamterträge 
(Zinserträge zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem 
bestimmten Referenzwert (z.B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) 
mit dem Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder 
festen Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der 
Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die 
beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Gedeckte Optionsscheine: Vorbehaltlich der vorstehend angeführten 
Limits darf der Fonds in gedeckte Optionsscheine investieren, die 
von einem renommierten Makler begeben werden und an einem 
anerkannten Markt notieren oder gehandelt werden. Damit kann sich 
der Fonds aufgrund niedrigerer Transaktionskosten, einer erhöhten 
Liquidität, niedrigerer Steuern oder eines gewissen Schutzes vor 
Kursverlusten auf effizientere Art an einem Wertpapierkorb beteiligen, 
als dies durch den direkten Kauf von Wertpapieren möglich wäre. 
Der Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in 
gedeckte Optionsscheine investieren, um die Performance einer 
bestehenden Position entsprechend zu steigern.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage in 
Fremdwährungen, (b) zur Sicherung der Stärke der Basiswährung 
des Fonds und/oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Differenzkontrakte (CFD): Der Fonds kann in CFD investieren, die 
zum Kaufzeitpunkt im Gegensatz zum traditionellen Aktienhandel 
keine Stempelsteuer verursachen. Darüber hinaus bieten diese 
Instrumente kurzfristige Handelschancen. Mit CFD kann der 
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Fondsmanager auf die Entwicklung von Aktienkursen spekulieren 
und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne im Besitz der 
betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. Die Kosten dieser 
Strategie machen einen geringen prozentualen Anteil der Kosten 
aus, die ein physisches Halten der Aktien oder Indizes verursachen 
würde. Da CFD unmittelbar an den Wert der Referenzwerte 
gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der Performance der 
Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt zugrunde liegen. 
CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der Fonds damit ein 
Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind.

Obwohl der Fonds bisweilen Short‑Positionen in den im Abschnitt 
„Anlageziel und Anlagepolitik“ genannten Anlageklassen halten 
kann, werden sie nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Sie 
führen auf Netto‑Basis nicht zu einem zusätzlichen Engagement des 
Fonds.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschließlich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschließlich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 100% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 15% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die 
vorübergehende Übertragung von Wertpapieren von einem 
Kreditgeber an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer 
verpflichtet, gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus 
vereinbarten Termin an den Kreditgeber zurückzugeben. 
Zweck dieser Geschäfte ist in der Regel die Steigerung der 
Gesamtrendite des Fonds durch Zinseinnahmen. Der maximale 
Anteil des verwalteten Fondsvermögens, das für Aktienleihgeschäfte 
verwendet werden kann, beträgt 20% (auf Grundlage des Werts der 
Sicherheiten, die von Gegenparteien gehalten werden können). 
Dabei wird davon ausgegangen, dass maximal 5% des verwalteten 
Fondsvermögens in Aktienleihgeschäften angelegt werden.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 

in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang 
mit Aktienleihgeschäften sind zusammen mit den allgemeinen 
Bestimmungen für den Einsatz von Subkonsortialverträgen in 
Anhang V des Prospekts beschrieben. Dort finden sich auch nähere 
Angaben über die operationellen Kosten und/oder Gebühren, die 
den dem Fonds aus diesen Techniken zufliessenden Erträgen 
abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für nicht‑komplexe Anlagezwecke und/oder ein effizientes 
Portfoliomanagement ausschliesslich in eine begrenzte Anzahl von 
einfachen derivativen Instrumenten investiert.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Hebel, der durch die Nutzung 
von derivativen Finanzinstrumenten entsteht, 15 Prozent des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, wenn zur Berechnung der 
Commitment‑Ansatz angewendet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

Falls der Fonds in Übereinstimmung mit den Vorgaben der 
Aufsichtsbehörde wie oben beschrieben in chinesische A‑Aktien 
investiert, sollten interessierte Anleger beachten, dass die Performance 
des Fonds von den nachfolgenden Punkten beeinflusst werden kann:

Anlagen in den Wertpapiermärkten der Volksrepublik China 
unterliegen denselben Risiken wie Anlagen in Schwellenmärkten 
generell (siehe „Schwellenmarktrisiken“ im Prospekt) sowie den 
speziellen Risiken des Markts der Volksrepublik China. Anlagen in 
China sind gegenwärtig mit gewissen zusätzlichen Risiken behaftet, 
insbesondere was die Möglichkeiten des Wertpapierhandels in China 
betrifft. Der Handel mit bestimmten chinesischen Wertpapieren ist 
auf lizenzierte Anleger beschränkt. Die Möglichkeit zur Rückführung 
des von den Anlegern in Wertpapieren angelegten Kapitals kann 
zuweilen eingeschränkt sein. Aufgrund der ungelösten Fragen 
hinsichtlich Liquidität und Kapitalrückführung kann die Gesellschaft 
bestimmen, dass sich für den OGAW Direktanlagen in bestimmten 
Wertpapieren nicht eignen. In der Folge kann sich die Gesellschaft 
bevorzugt indirekt in chinesischen Wertpapieren engagieren, 
sodass sie möglicherweise nicht in der Lage ist, ein umfassendes 
Engagement in den chinesischen Märkten aufzubauen. Der Renminbi 
unterliegt Devisenbeschränkungen und ist keine frei konvertierbare 
Währung. Der Wechselkurs, der für den Fonds in Betracht kommt, 
bezieht sich nicht auf den Onshore‑Renminbi („CNY“), sondern den 
Offshore‑Renminbi („CNH“). Dessen Wert kann erheblich vom Wert 
des CNY abweichen, insbesondere aufgrund von Devisenkontrollen 
und Restriktionen für die Kapitalrückführung, die von der chinesischen 
Regierung einführt werden, sowie durch andere externe Marktkräfte.

Die Palette der dem Fonds zur Verfügung stehenden chinesischen 
A‑Aktien kann im Vergleich zur Auswahl in anderen Märkten 
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eingeschränkt sein. Die Liquidität kann auf dem Markt der chinesischen 
A‑Aktien geringer sein, da er verglichen mit anderen Märkten hinsichtlich 
seines Gesamtwerts, aber auch hinsichtlich der Anzahl der zur Anlage 
verfügbaren Aktien relativ klein ist. Die Folge könnte theoretisch 
eine hohe Kursvolatilität sein. Der aufsichtsrechtliche und rechtliche 
Rahmen für Kapitalmärkte und Aktiengesellschaften befindet sich in 
der Volksrepublik China im Vergleich mit den Industriestaaten noch 
in der Entwicklung. Gegenwärtig unterliegen die Aktiengesellschaften 
mit börsenkotierten A‑Aktien einer Strukturreform, in deren Rahmen 
in Staatsbesitz befindliche oder an juristische Personen gebundene 
Unternehmensanteile in übertragbare Aktien umgewandelt werden, 
um die Liquidität der chinesischen A‑Aktien zu erhöhen. Jedoch bleiben 
die Auswirkungen dieser Reform auf den chinesischen A‑Aktien‑Markt 
insgesamt abzuwarten. Unternehmen in der Volksrepublik China 
müssen die geltenden Rechnungslegungsvorschriften und 
Gepflogenheiten befolgen, die bis zu einem gewissen Grad den 
internationalen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Jedoch 
gibt es deutliche Unterschiede zwischen den nach chinesischen 
bzw. nach internationalen Rechnungslegungsstandards erstellten 
Abschlüssen. Die Wertpapiermärkte in Shanghai und Shenzhen 
befinden sich im Prozess der Entwicklung und Veränderung. Dies 
kann zu Handelsvolatilität, Schwierigkeiten bei der Abwicklung und 
Aufzeichnung von Transaktionen und Problemen in der Anwendung 
und Interpretation der einschlägigen Vorschriften führen. Anlagen in 
der Volksrepublik China reagieren daher empfindlich auf wesentliche 
Änderungen im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umfeld. 
Diese Anfälligkeit kann aus den oben genannten Gründen einen 
nachteiligen Effekt auf das Kapitalwachstum und folglich die 
Wertentwicklung dieser Anlagen haben. Die Devisenbewirtschaftung 
der Volksrepublik China und die künftigen Wechselkursschwankungen 
können sich auf die betrieblichen und finanziellen Ergebnisse der 
Unternehmen, in die der Fonds investiert, negativ auswirken. In 
Anbetracht der genannten Faktoren kann der Kurs chinesischer 
A‑Aktien unter gewissen Umständen stark fallen.

Steuerliche	Erwägungen	in	der	Volksrepublik	China
Die Finanzpolitik der Volksrepublik China gewährt Unternehmen mit 
ausländischen Anlagen derzeit gewisse Steueranreize. Es kann keine 
Zusicherung gegeben werden, dass die erwähnten Steueranreize 
künftig nicht abgeschafft werden. Darüber hinaus kann der Fonds 
durch seine Anlagen in chinesischen A‑Aktien quellensteuerpflichtig 
sein oder sonstigen Steuern in der Volksrepublik China unterliegen. 
Die Steuergesetze, ‑vorschriften und ‑gepflogenheiten in der 
Volksrepublik China ändern sich kontinuierlich und unter Umständen 
auch rückwirkend.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen, damit sie zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet werden.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit an dem Tag erfolgen, an dem der 
Zeichnungsantrag eingehen muss, damit er zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet wird. Für von der 
Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger oder Vermittler gilt 
eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach dem betreffenden 
Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,60% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.
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Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,10% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,50% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,20% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der Z‑Anteile 
des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko wünschen.
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GAM	Star	Emerging	Market	Rates
Ergänzung	28
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Emerging Market Rates (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	
Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 anlegen.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	
in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	 siehe	 nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten 
Rendite unabhängig von den Marktbedingungen durch Anlage 
in ein Portfolio aus Landes‑ und Hartwährungsanleihen sowie 
sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen (im Sinne der 
nachstehenden Definition) aus der ganzen Welt.

Es ist die übliche Politik des Fonds, zu diesem Zweck entweder 
direkt oder durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten in 
fest‑ und variabel verzinsliche Schuldtitel zu investieren, die (i) von 
den Regierungen der Schwellenmarktländer oder deren Behörden 
oder (ii) von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die 
nach dem Recht eines Schwellenmarktlandes gegründet wurden 
oder einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in 
Schwellenmarktländern oder Industrieländern ausüben, die eine 
Phase finanzieller Spannungen durchlaufen.

Der Fonds investiert nicht mehr als 25% des Nettovermögens in 
die Schuldtitel von Industrieländern, die eine Phase finanzieller 
Spannungen durchlaufen. Ein Unternehmen als Emittent von 
Schuldtiteln, in die der Fonds investieren darf, kann auf anerkannten 
Märkten ausserhalb des Landes notiert sein, in dem es ansässig ist 
oder von dem aus es seine Geschäftstätigkeit ausübt.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Die Schuldverschreibungen, in die der Fonds investiert, können auf 
jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann auch in sonstigen 
Hartwährungsanleihen anlegen.

Der Fonds kann in den Anleihen russischer Emittenten anlegen, 
die nicht zwingend auf anerkannten Märkten gehandelt werden 
müssen. Hierbei darf es sich nicht um eine wesentliche Anlage des 
Fonds handeln.

Des Weiteren kann der Fonds weder mehr als 25% seines 
Nettovermögens in Wandelanleihen noch mehr als 10% seines 
Nettovermögens in aktienbezogenen Wertpapieren anlegen, 
einschliesslich wandelbarer Vorzugsaktien und Optionsscheine.

Wandelanleihen sind Unternehmensanleihen, die mit dem Recht 
auf Umtausch in eine Aktie zu einem vorgegebenen Kurs gekoppelt 
sind. Sie werden für Anlagezwecke verwendet, um von den 
asymmetrischen Renditen bezogen auf die Basisaktie zu profitieren.

Der Fonds kann in Wertpapiere unter Investment‑Grade, Wertpapiere 
ohne Rating und Schwellenmarkttitel investieren. Hinsichtlich 
der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, gibt es keine 
Qualitäts‑ oder Laufzeitbeschränkungen.

Der Fonds darf Long‑ und Short‑Positionen in den vorgenannten 
Anlageklassen halten. Weitere Informationen über die Höhe der 
Hebelwirkung im Fonds sowie den Umfang der Long‑ und Short‑
Positionen, die der Fonds mittels Derivate üblicherweise halten darf, 
finden sich nachstehend unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Zur Unterlegung der Derivatengagements oder in sonstigen 
aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem Börsenkrach oder 
tiefen Krisen, die nach der begründeten Meinung des Fondsmanagers 
wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden, kann der Fonds bis zu 
100% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die von 
den EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
oder den im Absatz 2.12 des Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ 
genannten internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen 
Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert werden.

Zudem kann der Fonds in kurzfristige Geldmarktinstrumente und 
sonstige kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er 
unter den dafür geeigneten Umständen bis zu 100% seines 
Nettovermögens in Bareinlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu diesen Situationen zählen etwa 
die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Engagements in Derivaten zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach 
oder schwere Krisen, die nach der begründeten Meinung der 
Co‑Investment‑Manager wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Die Anlageperiode, für die der Fonds eine positive Rendite zu 
erzielen bestrebt ist, beträgt drei Jahre.

Anlagestrategie
Der Co‑Investment‑Manager strebt positive asymmetrische 
Renditen durch Nutzung makroökonomischer Ansichten mit einem 
hohen Überzeugungsgrad, die Absicherung der Abwärtsrisiken 
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und die regelmässige Überprüfung der Anlageansichten an. Der 
Anlageansatz würdigt die Tatsache, dass die Schwellenmärkte 
den globalen gesamtwirtschaftlichen Faktoren unterliegen. Es 
kann daher notwendig sein, sich ein Bild von den Faktoren des 
globalen Umfelds zu machen, zum Beispiel den Rohstoffpreisen, 
US‑Staatsanleihen, globalen Nachfrage‑ und Kreditbedingungen 
und Regulierungsmassnahmen sowie der Geld‑ und Fiskalpolitik 
der grossen Volkswirtschaften. Mit Hilfe dieser Ansichten 
werden in Verbindung mit Bewertungen und landesspezifischen 
Eigenschaften auf der Grundlage einer einheitlichen Serie 
von Wirtschaftsindikationen praktikable lang‑ und kurzfristige 
Handelschancen ermittelt.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Wandelanleihen, gedeckte Optionsscheine, Devisentermingeschäfte, 
Devisen‑ und Zinsswaps, Credit‑Default‑Swaps, Credit Linked Notes, 
Terminkontrakte, im Freiverkehr gehandelte nicht‑standardisierte 
Optionen, Total‑Return‑Swaps, Swaptions, Wertpapiere 
per Erscheinen („when issued“) und per Termin („Forward 
Commitments“).

Wenn eine Klasse in Anhang I des Prospekts als abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern. Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte 
nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und 
Ausschüttung ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, 
wobei der in der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in 
Bezug auf die Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Broker 
begeben werden und an einem anerkannten Markt notiert sind 
oder gehandelt werden. Damit kann sich der Fonds, ob aufgrund 
niedrigerer Transaktionskosten, einer erhöhten Liquidität, niedrigerer 
Steuern oder eines gewissen Schutzes vor Kursverlusten, auf 
effizientere Art an einem Wertpapierkorb beteiligen, als dies durch 
den direkten Kauf von Wertpapieren möglich wäre. Der Fonds 
kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer bestehenden 
Position entsprechend zu steigern.

Devisentermingeschäfte, Zins und Devisenswaps: Sie können zur 
Performancesteigerung, für Anlagezwecke und zur Absicherung 
eingesetzt werden, das heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie 
des Fonds zur Anlage in Fremdwährungen, (b) zur Sicherung 
der Stärke der Basiswährung des Fonds, (c) zur Minderung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Währung, in der Anteile einer Klasse des Fonds denominiert sind, 
sofern sich die Nennwährung von der Basiswährung des Fonds 
unterscheidet, und (d) im Falle der Zinsswaps zur Steuerung des 
Zinsrisikos des Fonds.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie setzt der Fonds Credit‑Default‑Swaps ein. Ein 
Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps werden im Freiverkehr gehandelt. 
Der Fonds handelt als Zeichner von Credit‑Default‑Swaps, um die 
Nachbildung der Kreditrisiken, die sonst in einem Standardinstrument 
wie einer Unternehmensanleihe zu finden sein würden, effizienter 
zu gestalten. Der Fonds kauft mit Credit‑Default‑Swaps auch 
Schutz, um Short‑Positionen auf das Kreditrisiko von Unternehmen 
einzugehen oder ein Kontrahentenrisiko zu versichern.

Credit Linked Notes: Der Fonds kann Credit‑Linked‑Notes kaufen, 
deren Zahlungsströme von einem Ereignis abhängen, zum Beispiel 
einem Ausfall, einer Änderung des Risikoaufschlags oder einer 
Rating‑Änderung. Der Kupon oder Kurs der Schuldverschreibung ist 
an die Wertentwicklung eines Referenzwerts gekoppelt, ermöglicht 
Kreditnehmern eine Absicherung gegen das Kreditrisiko und 
bietet Anlegern für die Übernahme des Risikos eines bestimmten 
Kreditereignisses einen höheren Ertrag auf die Schuldverschreibung.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Futures 
auf staatliche und nichtstaatliche Anleihen, Devisen‑, Index‑ und 
Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel ist es, entweder an der 
Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. 
Indizes zu partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern oder 
die Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen 
bzw. Indizes abzusichern. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich 
die Terminkontrakte und/oder Optionen beziehen, sind mit der 
Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem 
glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte in Zusammenhang mit 
solchen Kontrakten und Optionen abschliessen. Terminkontrakte 
verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes: Der Fonds 
kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen 
alle nicht‑staatlichen und/oder staatlichen Anleihen, Währungen, 
Wertpapiere bzw. Indizes aus Anlageklassen zugrunde liegen 
können, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Verkauf 
und Kauf von Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die 
besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der Fonds kann Optionen 
einsetzen, um einen Basiswert vollständig abzusichern (Hedge) bzw. 
teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder um (im Rahmen einer 
spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag zu steigern. Im Rahmen 
von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein Derivatkontrakt auf ein 
Wertpapier eingegangen, das sich nicht unbedingt im Bestand des 
Fonds befindet, dessen Basiswert aber entweder mit einer anderen 
Derivatposition des Fonds oder dem Fonds selbst eng korreliert, 
sodass es einen Schutz gegen das Risiko aus der ursprünglichen 
Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit 
seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Er kann 
Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an Optionsbörsen 
oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
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Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: Der 
Fonds kann zu Anlagezwecken im Freiverkehr gehandelte, 
nicht‑standardisierte Optionen, wie u.a. Barrier‑ und digitale 
Optionen, einsetzen. Diese Instrumente können hoch volatil sein 
und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen. Die geringen 
Marginzahlungen, die in der Regel zur Errichtung einer Position 
in diesen Instrumenten erforderlich sind, sorgen für eine enorme 
Hebelwirkung. Je nach Art des Instruments können daher relativ 
geringfügige Kursschwankungen eines Kontrakts zu einem Gewinn 
oder Verlust führen, der im Verhältnis zu den tatsächlich als Einschuss 
platzierten Beträgen hoch ist und unberechenbare weitere Verluste, 
die die eingelegte Margin weit übersteigen, zur Folge haben kann. 
Geschäfte mit ausserbörslichen Kontrakten können mit zusätzlichen 
Risiken verbunden sein, da es keinen börslichen Markt gibt, auf dem 
sich eine offene Position glattstellen lässt. Es kann unmöglich sein, 
eine bestehende Position zu liquidieren, den Wert einer Position zu 
beurteilen oder das übernommene Risiko abzuschätzen.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen. Bei einem Total‑Return‑Swap tauscht der 
Sicherungsnehmer die Gesamterträge (Zinserträge zuzüglich 
Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem bestimmten 
Referenzwert (z.B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) mit dem 
Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder festen 
Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn 
der Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden 
die beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in Total‑
Return‑Swaps angelegt werden kann, beträgt 20% (auf Grundlage 
des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird aber davon 
ausgegangen, dass maximal 5% des verwalteten Fondsvermögens 
in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Swaptions: Swaptions können eingesetzt werden, damit ein Fonds 
an einem zukünftigen Datum gegen Zahlung einer Optionsprämie 
eine Zins‑Swap‑Vereinbarung schliessen kann. Swaptions kommen 
im Allgemeinen zum Einsatz, um das Zins‑ und Volatilitätsrisiko 
eines Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Wertpapierkäufe per Erscheinen („when issued“) und per Termin 
(„Forward Commitments“): Der Fonds kann Wertpapiere, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind, per Erscheinen („when 
issued“) kaufen. Geschäfte per Erscheinen kommen zustande, 
wenn der Fonds im Rahmen eines Wertpapierkaufs vereinbart, dass 
die Zahlung und Lieferung der Wertpapiere erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. Ziel des Fonds ist es dabei, bei Vertragsabschluss 
günstige Kaufkonditionen für den späteren Kauf festzuschreiben. 
Der Fonds kann des Weiteren Wertpapiere, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind, auf Basis der Erfüllung in der Zukunft 
(„Forward Commitments“) kaufen. Im Rahmen eines Geschäfts mit 
Wertpapieren per Termin verpflichtet sich der Fonds zum Kauf von 
Wertpapieren zu einem festgesetzten Preis und zu einem zukünftigen 
Termin, der über die normale Abwicklungszeit hinausgeht. Alternativ 

kann der Fonds auch glattstellende Verträge abschliessen, indem 
er andere Wertpapiere, die er im Portfolio hält, per Termin verkauft. 
Mit dem Kauf von Wertpapieren per Erscheinen oder per Termin 
geht das Risiko eines Wertverlusts der zu kaufenden Wertpapiere 
vor dem Abrechnungstermin einher. In der Regel kauft der Fonds 
Wertpapiere per Erscheinen oder per Termin mit der Absicht, die 
Wertpapiere auch tatsächlich für das Portfolio zu kaufen. Wenn 
es der Fondsmanager jedoch für notwendig hält, kann er die per 
Erscheinen bzw. per Termin gekauften Wertpapiere auch vor der 
Abrechnung wieder verkaufen.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 400% bis 800% des Nettoinventarwerts 
des Fonds. Allerdings können diese Grenzen bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden.

Dieser Hebel wird unter Heranziehung der Summe der Nennwerte 
der eingesetzten Derivate berechnet, wie von der Zentralbank 
vorgeschrieben. Bei dieser Berechnung werden Netting‑ und 
Absicherungsmassnahmen, die der Fonds gelegentlich durchführt, 
nicht berücksichtigt. Wenn der voraussichtliche Hebel des Fonds 
zusätzlich anhand des Commitment‑Ansatzes berechnet wird, 
wobei nicht nur die Nennwerte aufsummiert, sondern auch Netting‑ 
und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, dürfte der 
Hebel den Erwartungen zufolge wesentlich geringer sein.
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Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des 
Fonds in Long‑Positionen in der Regel auf 240% bis 480% des 
Nettovermögens und in Short‑Positionen auf 160% bis 320% des 
Netto‑Vermögens beläuft, berechnet jeweils auf Basis der oben 
erläuterten Methode der Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz 
des Nettovermögens des Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen 
angelegt ist, ist jedoch von den Marktbedingungen zum gegebenen 
Zeitpunkt abhängig. Diese Long‑ und Short‑Positionen können 
in den Anlageklassen eingegangen werden, die in der oben 
dargestellten Anlagepolitik des Fonds vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im Rahmen 
seines Risikomanagementprozesses zur Berechnung des 
Gesamtrisikos den absoluten Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und 
befolgt die für das absolute VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden 
Limits. Der täglich berechnete absolute VaR des Fonds, der mit einem 
einseitigen Konfidenzniveau von 99%, einer 20‑tägigen Haltedauer 
und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr gemessen wird, ist auf 20% des Nettoinventarwerts 
des Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die Verluste 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen können, sondern 
dass man unter der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage 
gehalten werden, Verluste von über 20% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nur in 1% der Fälle erwarten würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungsanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft an einem 
Handelstag bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit eingehen, werden an 
diesem Handelstag bearbeitet.

Rücknahmen, die bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, 
werden an jedem Handelstag bearbeitet, vorausgesetzt, dass die 
Rücknahmeanträge an einem Handelstag bis 12:00 Uhr britischer 
Ortszeit eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 2,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,40% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der Z‑Anteile 
des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das der 
jeweiligen Anteilsklasse ausser M‑ und N‑Anteilen zuzurechnen ist. 
Die Performancegebühr wird an jedem Bewertungstag abgegrenzt 
und jährlich rückwirkend am Ende der Zwölfmonatsperiode 
zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) gezahlt. Ob auf Z Anteile 
eine Performancegebühr erhoben wird, liegt im Ermessen der 
Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind auf Anfrage von 
GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com 
erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über der 
High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. Beide 
Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr beläuft sich in 
jedem Fall auf 20% p.a. der Outperformance der High‑Water‑Mark oder 
der Outperformance der jeweiligen Benchmark, wobei die Berechnung 
der Performancegebühr auf dem niedrigeren der beiden prozentualen 
Outperformance‑Werte beruht. Auszahlungen von Dividenden sollen 
sich nicht auf die Performance der Anteilsklasse auswirken.

Die prozentuale Rendite ist die Differenz zwischen dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
vorherigen Berechnungsperiode und dem Nettoinventarwert je Anteil 
am letzten Bewertungsstichtag der laufenden Berechnungsperiode 
vor Abzug der Performancegebühr (oder in der ersten 
Berechnungsperiode die Differenz zwischen dem Erstausgabepreis 
der betreffenden Klasse und dem Nettoinventarwert je Anteil am 
letzten Bewertungsstichtag der laufenden Berechnungsperiode vor 
Abzug der Performancegebühr).
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Die „Benchmark“ ist die anteilige 3‑Monats‑LIBOR‑Rendite, die 
vierteljährlich im Voraus festgesetzt wird. Der LIBOR ist für diese Zwecke 
der von der British Bankers‘ Association fixierte Referenzzinssatz für 
dreimonatige Einlagen in der Nennwährung der betreffenden Klasse 
des Fonds, ausgedrückt als Jahressatz für ein 360‑tägiges Bankjahr, 
mit einer Obergrenze von jeweils 10% p.a. Wenn die anteilige 
Drei‑Monats‑Libor‑Rendite unter null fällt, wird dieser Satz bei der 
Berechnung auf 0% gesetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder behalten 
sich das Recht vor, den 3‑Monats‑LIBOR durch einen äquivalenten 
3‑Monats‑Interbankensatz zu ersetzen, falls dieser seine Rolle als 
allgemein anerkannter Referenzsatz verlieren sollte.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. 
In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, 
und entsprechend wird für den jeweiligen Fonds oder ggf. die 
jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung gebildet. An jedem 
Bewertungsstichtag wird die neu berechnete Performancegebühr 
mit der Rückstellung vom vorherigen Bewertungsstichtag 
verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom Vortag wird nach oben 
oder unten angepasst entsprechend der Differenz zwischen dem 
neu berechneten Betrag und dem zuvor zurückgestellten Betrag. 
Hinweis: Der Referenzwert, der auf die prozentuale Rendite und die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Der Referenzwert, der in die Berechnung 
der Benchmark an einem Bewertungsstichtag eingeht, beruht 
auf dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse zu Beginn der 
Berechnungsperiode, bereinigt um die kumulierten Zeichnungen 
und Rücknahmen der Klasse seit Beginn der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den 
vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über ein volles 
Berichtsjahr eine Performancegebühr anfällt, über der Rendite 
der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung 
der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 

um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein geringes bis 
mittleres Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	European	Equity
Ergänzung	29
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star European Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs 
durch die vorrangige Anlage in börsenkotierten Aktien, die von 
Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in Europa 
befindet, einschliesslich Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schweden, 
Schweiz, Spanien, Türkei und Vereinigtes Königreich.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien zu 
investieren.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen indes kurzfristig 
in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert werden, 
wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines maximalen 
Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Zu diesen festverzinslichen 
Wertpapieren zählen Staats‑ und/oder Unternehmensanleihen oder 
andere Schuldverschreibungen (wie Einlagenzertifikate, Treasury 
Bills und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel verzinslich sein 
können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition 
von Standard & Poor’s aufweisen müssen.

Höchstens 10% des Nettoinventarwertes des Fonds dürfen in 
russische Titel investiert werden. In Bezug auf solche Investitionen 
in Russland kann der Fonds nur in Wertpapieren anlegen, die an der 
Moscow Exchange kotiert sind.

Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in 
Wertpapieren anlegen, die in der Türkei notiert sind.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Anlagestrategie
Das Anlageteam verbindet bei der Portfoliokonstruktion eine 
fundamentale Bottom‑up‑Analyse mit einem ausgereiften 
risikoorientierten Ansatz. Beim Aufbau des risikokontrollierten 
Portfolios von Unternehmen mit bedeutendem Kurspotenzial 
kommt ein dreistufiger Anlageprozess zur Anwendung. 
Portfoliokonstruktion und Risikomanagement sollen sicherstellen, 
dass (i) die Portfolioergebnisse nicht zu stark von einigen wenigen 
Aktienentscheidungen abhängen, indem sie dafür sorgen, dass 
über die Zeit gesehen ein diversifizierter Korb einzelner Aktien 
Ergebnisbeiträge leistet, und dass (ii) das Portfolio nicht zu stark 
von einem bestimmten Typ Konjunktur oder Marktumfeld abhängt, 
um erfolgreich zu sein.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke nicht 
vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher 
im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Optionen (Put/Call), Index‑Futures und Devisentermingeschäfte.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Optionen (Verkaufs‑/Kaufoptionen): Der Fonds kann 
Verkaufsoptionen kaufen, um den Wert des Fonds oder eines 
Fondssegments vor erwarteten deutlichen Kursverlusten der 
Aktienmärkte oder wichtiger Branchen zu schützen. Ein solcher 
Ansatz ist einfacher als umfangreiche Positionen abzustossen und sie 
anschliessend zurückzukaufen, vermeidet zudem Slippage‑Kosten 
und Reibungsverluste und hält den Portfolioumsatz gering. Der Fonds 
kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke Aktienkaufoptionen 
einsetzen, um die Performance einer bestehenden Position 
entsprechend zu steigern. Der Fonds kann in Erwartung einer 
kurzfristigen Kursstärke Aktienkaufoptionen einsetzen, um die 
Performance einer bestehenden Position entsprechend zu steigern. 
Kaufoptionen können gekauft oder verkauft werden, entweder 
um am Kursanstiegspotenzial eines geeigneten Index oder einer 
bedeutenden Branchengruppe zu partizipieren oder verkauft 
werden (nur gedeckter Verkauf), um Erträge aus Prämien‑Dollar 
zu vereinnahmen, die als Anlage‑Overlay zu einer bestehenden 
Long‑Position in den breiten Markt, eine Branche oder eine 
bestimmte Aktienbeteiligung vereinnahmt wurden.

Index‑Futures: Index‑Futures werden vorwiegend im Rahmen der 
taktischen Asset‑Allokation eingesetzt, um umfangreiche Barmittel, 
die dem Fonds zufliessen, zu verwalten und das Risiko zu minimieren, 
dass der Fonds auf Grund unerwünscht hoher Barguthaben 
eine schwache Performance verzeichnet. Ein umfangreicher 
Liquiditätszufluss kann dazu führen, dass der Fonds unzureichend 
am Markt positioniert ist. In einem solchen Liquiditätsumfeld kann es 
kostengünstiger und angemessener sein, anstelle der Aktien einen 
entsprechenden Index‑Future zu kaufen. Dieses Ersatzgeschäft ist 
vorübergehender Natur, bis ein günstigerer Zeitpunkt zum Kauf der 
zugrunde liegenden Aktien festgestellt wird.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können wie folgt 
eingesetzt werden: (a) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds in die Basiswährung des Fonds oder (b) zur Minderung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, wenn diese 
Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Obwohl der Fonds bisweilen Short‑Positionen in den im Abschnitt 
„Anlageziel und Anlagepolitik“ genannten Anlageklassen halten 
kann, werden sie nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. 
Sie führen auf Netto‑Basis nicht zu einem zusätzlichen Engagement 
des Fonds.
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Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein nicht‑komplexes effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird im Fonds 
eine Hebelwirkung entfalten. Insofern es zu einer Hebelwirkung 
kommt, wird diese mit Hilfe des Commitment‑Ansatzes 
zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

Weitere Einzelheiten über das Gesamtrisiko und 
den Commitment‑Ansatz finden sich in Abschnitt 6.1 
„Anlagebeschränkungen“ des Prospekts unter der Überschrift 
„Derivative Finanzinstrumente“.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 

Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.
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Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die Anteile mit 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Flexible	Global	Portfolio
Ergänzung	31
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Flexible Global Portfolio (den „Fonds“), einen Teilfonds 
der GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine 
offene Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds 
mit Haftungstrennung zwischen den Fonds, die über die 
Genehmigung der Zentralbank gemäss den Bestimmungen der 
OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den Verordnungen von 
2011 unterliegt.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	
Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	 derivativen	 Finanz‑
instrumenten	 anlegen.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	
in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	 siehe	 nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalwachstum 
durch Engagements in eine oder mehrere der folgenden 
Vermögensklassen: Finanzindizes, offene kollektive Kapitalanlagen, 
börsengehandelte Investmentfonds (ETF), börsengehandelte 
Rohstoffe (ETC), Immobilien, festverzinsliche Wertpapiere, 
Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Derivate, Barmittel, 
Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene 
Fonds.

Welche Allokationen innerhalb der Vermögens‑ und Anlageklassen 
getätigt werden, liegt im Ermessen des Co‑Investment‑Managers. 
Der Fonds muss nicht jederzeit in allen Vermögenskassen 
angelegt sein.

Der Fonds kann sich direkt oder indirekt mittels offenen kollektiven 
Kapitalanlagen und derivativen Finanzinstrumenten in folgender 
Höhe in den folgenden Wertpapierklassen engagieren:

Bargeld: 0 – 100% des Nettovermögens

Festverzinsliche Wertpapiere: 0 – 100% des Nettovermögens

Aktien: 0 – 100% des Nettovermögens

ETC: 0 – 10% des Nettovermögens

Geschlossene Fonds: 0 – 15% des Nettovermögens

Immobilien: 0‑15% des Nettovermögens

Bei den Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, in denen 
der Fonds anlegen darf, handelt es sich vorrangig, jedoch nicht 
ausschliesslich um Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, 
die in Aktien gewandelt oder umgetauscht werden können und an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt werden.

Hinsichtlich der festverzinslichen Wertpapiere, in die der 
Fonds direkt investieren kann, gibt es keine Qualitäts‑ oder 
Laufzeitbeschränkungen. Höchstens 10% des Nettovermögens 
des Fonds werden direkt in Wertpapieren gehalten, die kein 
Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 

Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. ETC sind liquide 
Wertpapiere, die auf dieselbe Weise an einer geregelten Börse 
gehandelt werden können wie Aktien. ETC ermöglichen es den 
Anlegern, sich in Rohstoffen zu engagieren, ohne mit Futures 
handeln oder die Vermögenswerte physisch aushändigen zu 
müssen.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, indem 
er Engagements in den vorgenannten Vermögensklassen durch 
Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. Bei den geschlossenen 
Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, müssen dessen Anteile 
das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Es wird nicht erwartet, dass diese Anlagen in geschlossenen Fonds 
mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden.

Kollektive	Kapitalanlagen
Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens 
in kollektive Kapitalanlagen investieren. Bei diesen kollektiven 
Kapitalanlagen kann es sich um OGAW und/oder andere 
AIF‑Anlageorganismen handeln. In Anbetracht der Tatsache jedoch, 
dass insgesamt nicht mehr als 30% des Nettoinventarwerts des 
Fonds in AIF‑Anlageorganismen angelegt werden dürfen, liegt der 
Schwerpunkt auf Anlagen in OGAW. Die OGAW, in die der Fonds 
in der Regel anlegt, sind in Ländern wie u. a. dem Vereinigten 
Königreich, Frankreich, Irland und Luxemburg ansässig.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismen müssen die aufsichts‑
rechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter „Anlagen 
in AIF‑Anlageorganismen” ausführlicher beschrieben sind.

Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen 
eines OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen 
eines OGAW in folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen 
vorbehaltlich der Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens 
erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
AIF‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
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die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und in andere 
kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom Co‑Investment‑
Manager oder dessen verbundenen Unternehmen gemanagt 
werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die selbst in 
andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, darf die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende 
andere Körperschaft) keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder 
Rücknahmegebühren für diese Investition des Fonds in Rechnung 
stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder 
Anlageverwaltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens, 
der in anderen Fonds der Gesellschaft angelegt ist, erheben.

Des Weiteren darf sich der Fonds über Investitionen von bis zu 15% 
seines Nettovermögens (entweder direkt oder indirekt durch Einsatz 
der nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente 
oder Finanzindizes) in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs (Real 
Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) in Immobilien engagieren. REITs sind geschlossene 
kollektive Kapitalanlagen, die in Form eines Trusts oder einer 
Personengesellschaft strukturiert sind und gebündeltes Kapital 
zahlreicher Anleger einsetzen.Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert 
sich im Wesentlichen auf das Eigentum, das Management und/
oder die Entwicklung von Immobilien sowie den Kauf und die 
Verwaltung von Renditeobjekten und/oder Hypothekendarlehen. 
REOCS sind Kapitalgesellschaften, die in der Entwicklung, 
Verwaltung oder Finanzierung von Immobilien tätig sind und 
in der Regel Dienstleistungen wie Immobilienmanagement, 
Immobilienentwicklung, Betriebsanlagenverwaltung, 
Immobilienfinanzierung und ähnliche Geschäfte anbieten. Der 
Fonds baut nur in REITs und REOCS ein Engagement auf, die an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden 
und in die keine Derivate eingebettet sind. Der Fonds darf in 
Derivate (wie nachstehend im Abschnitt „Derivative“ ausführlicher 
beschrieben) investieren, die auf REIT‑Indizes basieren, die die 
Anforderungen der Zentralbank erfüllen.

In Verfolgung der Anlagestrategie kann sich der Fonds durch den 
Einsatz der nachstehend beschriebenen Terminkontrakte und 
Optionen auch in Aktienindizes von Industrieländern engagieren.

Anlagestrategie
Der Co‑Investment‑Manager verfolgt bei der Verteilung des 
Vermögens auf die betreffenden Anlageklassen einen hochaktiven 
Ansatz. Er nutzt darüber hinaus einen speziellen Vorrat taktischer 
Chancen, um kurzfristige Marktengagements einzugehen oder 
Absicherungen vorzunehmen, wenn er dies im Hinblick auf 
die Steigerung der Renditen für angemessen erachtet. Diese 
Allokationen können auch genutzt werden, um direkte thematische 
Anlageideen umzusetzen. Wenn die Marktbedingungen dies 
diktieren, wird er von Liquidität Gebrauch machen, was in Phasen 
erhöhter Unsicherheit zur Stabilität und Flexibilität beiträgt.

Die Entscheidungen der Vermögensallokation werden von 
einem speziellen Allokationsausschuss getroffen, der monatlich 
zusammentritt, um eine zukunftsgerichtete Szenarioanalyse 

festzulegen. Sie führt für alle Vermögensklassen zu einem 
Rahmen regionaler und sektoraler Präferenzen, die der 
Co‑Investment‑Manager gegebenenfalls im Fonds einsetzt. Sollten 
sich die Marktbedingungen im Monatsverlauf ändern, besitzt der 
Co‑Investment‑Manager ferner die Flexibilität, zweckdienliche 
Abweichungen von diesem Modell vorzunehmen. Anlageideen für 
den taktischen Chancenvorrat werden kontinuierlich ausgearbeitet 
und diskutiert, wobei ein breites Spektrum von Researchquellen 
herangezogen wird.

Der Fonds wird hinsichtlich vielfältiger Szenarios Stresstests 
unterzogen und in Bezug auf die Engagements in Risikofaktoren 
analysiert, um die Diversifizierung sicherzustellen und ein optimales 
Risikoprofil zu gewährleisten.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte und Optionen.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage in 
Fremdwährungen, (b) zur Sicherung der Stärke der Basiswährung 
des Fonds und/oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Arten von Terminkontrakten, darunter 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel 
ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Rohstoffen, Devisen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren 
und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von 
Zinsen, Rohstoffen, Devisen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen 
bzw. Indizes abzusichern. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich 
die Terminkontrakte und/oder Optionen beziehen, sind mit der 
Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem 
glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte in Zusammenhang mit 
solchen Kontrakten und Optionen abschliessen. Terminkontrakte 
verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes: Der Fonds 
kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen 
alle Währungen, Wertpapiere bzw. Indizes aus Anlageklassen 
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zugrunde liegen können, die mit der Anlagepolitik des Fonds 
vereinbar sind. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst 
komplexe Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich 
bringen. Der Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert 
vollständig (Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder 
um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag 
zu steigern. Im Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein 
Derivatkontrakt auf ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht 
unbedingt im Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert aber 
entweder mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder dem 
Fonds selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das Risiko 
aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen. Diese können dazu genutzt werden, sich in Märkten 
zu engagieren, die aus Gründen der betrieblichen Komplexität, 
Steuererwägungen oder Kosten durch Total‑Return‑Swaps effizienter 
zugänglich gemacht werden können. Über die Total‑Return‑Swaps 
wird ein Engagement in Wertpapieren ermöglicht, das Aktien, einen 
Aktienkorb oder Aktienindizes umfassen kann. Bei einem Total‑
Return‑Swap tauscht der Sicherungsnehmer die Gesamterträge 
(Zinserträge zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem 
bestimmten Referenzwert (z. B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) 
mit dem Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder 
festen Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der 
Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die 
beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in Total‑
Return‑Swaps angelegt werden kann, beträgt 100% (auf Grundlage 
des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird aber davon 
ausgegangen, dass maximal 20% des verwalteten Fondsvermögens 
in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist dem Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Obwohl der Fonds Short‑Positionen halten kann, werden sie nur zu 
Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis nicht 
zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 

der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Repogeschäfte und inverse Repogeschäfte („Repovereinbarungen”): 
Diese Vereinbarungen beinhalten den Verkauf und anschliessenden 
Rückkauf eines Wertpapiers. Für die Partei, die das Wertpapier 
veräussert (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zurückzukaufen), stellt 
dies ein Repogeschäft dar, das im Allgemeinen als kurzfristige 
Finanzierungsform verwendet wird und wirtschaftlich gesehen 
denselben Effekt hat wie ein besichertes Darlehen, da die Partei, 
die das Wertpapier kauft, dem Verkäufer Mittel zur Verfügung stellt 
und das Wertpapier als Sicherheit hält. Für die Partei, die das 
Wertpapier kauft (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu 
einem vereinbarten Zeitpunktund Preis wieder zu verkaufen), ist 
dies ein inverses Repogeschäft, das im Allgemeinen als kurzfristige 
und sichere Anlage genutzt wird, mit der zusätzliche Erträge durch 
Zinseinnahmen erwirtschaftet werden, da der Unterschied zwischen 
Verkaufs‑ und Rückkaufpreis für das Wertpapier die Zinsen auf das 
Darlehen darstellt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die 
vorübergehende Übertragung von Wertpapieren von einem 
Kreditgeber an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer 
verpflichtet, gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus 
vereinbarten Termin an den Kreditgeber zurückzugeben. Zweck 
dieser Geschäfte ist in der Regel die Steigerung der Gesamtrendite 
des Fonds durch Zinseinnahmen.

Anteil der Vermögenswerte, der für Repovereinbarungen und 
Aktienleihgeschäfte verwendet werden kann

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, das 
für Repovereinbarungen und Aktienleihgeschäfte (gemeinsam 
„Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“) verwendet werden kann, 
beträgt 10% (auf Grundlage des Werts der Sicherheiten, die von 
Gegenparteien gehalten werden können). Dabei wird davon 
ausgegangen, dass maximal 10% des Fondsvermögens in 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften angelegt werden.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang mit 
Repogeschäften, inversen Repogeschäften und Aktienleihgeschäften 
sind zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen in Anhang V 
des Prospekts beschrieben. Dort finden sich auch nähere Angaben 
über die operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem 
Fonds aus diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen 
werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird nur eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente zu nicht‑komplexen Anlagezwecken und/oder für ein 
effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

271



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 272 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Hebel, der durch die Nutzung 
von derivativen Finanzinstrumenten entsteht, 100 Prozent des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt, wenn zur Berechnung der 
Commitment‑Ansatz angewendet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 0,85% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der	 Fonds	 haftet	 möglicherweise	 unbegrenzt	 für	 Zeichnungs‑,	
Rücknahme‑,	 Management‑,	 Performance‑,	 Vertriebs‑,	
Verwaltungs‑	 und/oder	 Depotbankgebühren	 oder	 Belastungen	
in	Bezug	auf	die	kollektiven	Kapitalanlagen,	 in	die	er	 investiert.	
Die	 übliche	 Spanne	 für	 die	 Managementgebühren	 beträgt	 bei	
den	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	 Kapitalanlagen	 in	 der	
Regel	 bis	 zu	 2%	 des	 Nettoinventarwerts	 des	 Organismus	 und	
für	die	Verwaltungs‑	und	Treuhändergebühren	bis	zu	0,35%	des	
Nettoinventarwerts	des	Organismus.

Die	an	die	Anlageverwalter	der	 zugrunde	 liegenden	kollektiven	
Kapitalanlagen	 zahlbaren	 Performancegebühren	 liegen	 in	
der	 Regel	 bei	 bis	 zu	 20%	 des	 Anstiegs	 der	 Performance	 des	
Nettoinventarwerts	 der	 jeweils	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	
Kapitalanlagen	über	einen	vorab	 festgelegten	Zeitraum	(ausser	
in	einigen	Fällen,	in	denen	solche	Performancegebühren	nur	bei	
Überschreiten	der	Mindestrendite	zahlbar	sind).

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	GAMCO	US	Equity
Ergänzung	32
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star GAMCO US Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Wenngleich	 der	 Fonds	 gelegentlich	 unter	 den	 nachfolgend	
beschriebenen	 Umständen	 im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	
Barmitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar	und	unterscheiden	sich	ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vornehmlich in 
ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien anzulegen, die (i) von 
Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika 
emittiert werden und/oder (ii) an anerkannten Märkten in den USA 
kotiert oder gehandelt werden.

Wenngleich der Fonds in erster Linie in die vorstehend beschriebenen 
Aktien investieren wird, kann er auch in anderen Aktien anlegen, die 
an anerkannten Märkten weltweit kotiert sind.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in 
festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert werden, 
wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines maximalen 
Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Die Vorzugsaktien, in die 
der Fonds investieren darf, müssen entweder an einem anerkannten 
Markt in den Vereinigten Staaten kotiert sein oder von einem 
Unternehmen mit Hauptsitz in den USA emittiert werden.

Solche festverzinslichen Wertpapiere müssen kein 
Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition von Standard & 
Poor’s aufweisen.

Zudem kann der Fonds in andere kollektive Kapitalanlagen 
investieren. Solche Investitionen in kollektive Kapitalanlagen dürfen 
insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen 
und werden vornehmlich ein Engagement in Aktien bieten, die von 
Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika 
emittiert werden oder an anerkannten Märkten in den USA notieren.

Der Fonds kann auch in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, die vom Fondsmanager zum Aufbau ungehebelter 
Short‑ oder Long‑Positionen (d.h. ein Delta‑1‑Engagement) in 
relevanten Vermögensklassen, wie oben beschrieben, eingesetzt 
werden.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% 
seines Nettovermögens in (i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten und/oder (ii) in Wertpapieren 

halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die nach 
der begründeten Meinung des Anlageverwalters wahrscheinlich 
erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des 
Fonds haben würden.

Anlagestrategie
Das Anlageteam macht bei der Aktienauswahl von einem 
researchorientierten Ansatz Gebrauch, der sich auf Unternehmen 
konzentriert, die unter ihrem Buchwert gehandelt werden. 
Entsprechend steht im Zentrum des Anlageprozesses eine 
fundamentale Bottom‑up‑Analyse. Im Rahmen ausführlicher 
Finanzanalysen und Unternehmensbesuche werden umsatzstarke 
Unternehmen ausfindig gemacht, die ihren inneren Wert über einen 
Zeithorizont von 3‑5 Jahren steigern und über starke Marken oder 
Konzessionen und ein aktionärsfreundliches Managementteam 
verfügen. Unternehmen werden auf der Grundlage ihrer 
Wachstumsaussichten und Ertragskraft gefiltert.

Derivate
Abgesehen von den Absicherungsstrategien für die Anteilsklassen 
des Fonds (die in Bezug auf die betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds im Einklang mit den Bestimmungen im Abschnitt „Risiko 
hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ im Prospekt verfolgt 
werden dürfen), besteht derzeit nicht die Absicht, für Anlagezwecke 
oder ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einzusetzen. 
Ebenso wenig ist beabsichtigt, den Fonds zur Steigerung des 
Engagements zu hebeln. Näheres über die operationellen Kosten 
und/oder Gebühren, die den dem Fonds zufliessenden Erträgen aus 
dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente infolge der Absicherung 
dieser Anteilsklasse abgezogen werden, ist Anhang V des Prospekts 
zu entnehmen.

Um die vorstehend beschriebenen Absicherungsstrategien 
für die Anteilsklassen umsetzen zu können, kann der Fonds 
Devisentermingeschäfte eingehen, die für folgenden Zweck 
eingesetzt werden dürfen: zur Senkung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Nennwährung 
der Anteile einer Klasse des Fonds, wenn die Nennwährung von 
der Basiswährung des Fonds abweicht. Alternativ dazu hat ein 
Fonds die Wahl, sich nicht in solchen Absicherungsstrategien zu 
engagieren, wodurch die Performance der betreffenden Klasse 
durch Wechselkursschwankungen stark beeinflusst werden kann, 
da die vom Fonds gehaltenen Devisenpositionen möglicherweise 
nicht mit den gehaltenen Vermögenspositionen übereinstimmen.

Wenn eine Anteilsklasse des Fonds in Anhang I als abgesichert 
bezeichnet wird, kann der Fonds Devisentermingeschäfte 
abschliessen, um das Währungsrisiko dieser Klassen abzusichern.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung der 
Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge, usw.) 
kann der Fonds die folgenden Techniken einsetzen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und Bedingungen 
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einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese Techniken jeweils 
erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Der Fonds wird Devisentermingeschäfte nur zu Absicherungs‑
zwecken einsetzen. Infolge dessen wird der Fonds wegen des 
Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten nicht gehebelt.

Der Fonds wendet im Rahmen seines Risikomanagementprozesses 
den Commitment‑Ansatz an.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	MO‑,	
QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	
und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,45% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,30% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

275



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 276 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Global	Quality
Ergänzung	34
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Global Quality (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine 
offene Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit 
getrennter Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der 
Regulierungsbehörde gemäss den OGAW‑Verordnungen von 1989 
und den Verordnungen von 2011 verfügt.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung eines Kapitalwachstums 
in erster Linie durch Investitionen in börsennotierte Aktien, die an 
anerkannten Märkten weltweit notiert oder gehandelt werden. 
Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen 
in Industrieländern wie den Vereinigten Staaten, den Ländern 
Westeuropas sowie bestimmten Ländern des Pazifikraums, zu 
dem u.a. Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur 
gehören.

Der Fonds strebt in erster Linie Beteiligungen am Eigenkapital 
von Unternehmen an, die im Vergleich zu einem allgemeineren 
Aktienuniversum operative Eigenschaften bewiesen haben, die man 
als relative Qualität und Konsistenz betrachten könnte. Darüber 
hinaus ist der Fondsmanager im Rahmen des von ihm verfolgten 
Titelselektionsprozesses bestrebt, etablierte Unternehmen ausfindig 
zu machen, die eine Geschichte relativ stabiler Margen und 
Umsatzzuwächse sowie attraktive Bewertungen aufweisen. Der 
Fonds bemüht sich um einen Bestand von Aktien mit mittlerer bis 
grösserer Marktkapitalisierung, deren günstige Dividendenrendite, 
starke Cashflow‑Rendite und stabilen Finanzkennzahlen die 
Filterkriterien des Fondsmanagers erfüllen.

Der Fonds kann ferner bis zu 25% seines Nettovermögens in Aktien 
von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in sich entwickelnden 
Ländern haben, d.h. in die Aktien von Schwellenmarktunternehmen, 
die die Kriterien im vorstehenden Absatz erfüllen.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 

Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Investitionen in den russischen Markt dürfen 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. In Bezug auf 
solche Investitionen in Russland kann der Fonds nur in Wertpapieren 
anlegen, die an der Moscow Exchange kotiert sind.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in festverzinsliche 
Wertpapiere investiert werden, wenn der Fondsmanager dies für 
die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für notwendig 
erachtet. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen 
Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen (wie 
Einlagenzertifikate und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel 
verzinslich sein können und mindestens ein Investment‑Grade‑Rating 
im Sinne der Definition von Standard & Poor’s aufweisen müssen.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er 
unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% seines 
Nettovermögens in Einlagen, Barmitteln, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu diesen Umständen 
zählt Folgendes: (i) das Halten von Bareinlagen für anstehende 
Wiederanlagen zur Deckung der Zahlungen für Rücknahmen oder 
Auslagen, (ii) zur Unterlegung eines Derivatengagements, (iii) 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder 
tiefe Krisen, die nach angemessener Ansicht des Fondsmanagers 
wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Performance des Fonds haben würden und (iv) das Halten für 
Anlagezwecke zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds.

Der Fonds kann auch in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, die vom Fondsmanager zum Aufbau ungehebelte Short‑ 
und Long‑Engagements (d.h. Delta 1‑Engagements) in den oben 
beschriebenen Aktien eingesetzt werden.

Derivate
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht der Fonds den Einsatz von 
Derivaten für Anlagezwecke nicht vor. Entsprechend zielt der 
Fonds nicht darauf ab, über ihre Hebelwirkung ein zusätzliches 
Engagement einzugehen.

Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben 
geht der Fonds, wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts 
als abgesichert bezeichnet wird, bestimmte Devisengeschäfte ein, 
um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung denominierten 
Klasse gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich der Nennwährung 
der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn der Fonds solche 
Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt bei Zeichnung, 
Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein Währungsumtausch 
zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der Klassenwährung 
ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die Basiswährung dem 
Wechselkursrisiko unterliegt.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können wie folgt 
eingesetzt werden: (a) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds in die Basiswährung des Fonds oder (b) zur Verringerung 
des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, wenn diese 
Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.
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Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung der 
Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge, usw.) 
kann der Fonds die folgenden Techniken einsetzen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und Bedingungen 
einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese Techniken 
jeweils erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Der Fonds wird Devisentermingeschäfte nur zu Absicherungs‑
zwecken einsetzen. Infolge dessen wird der Fonds wegen des 
Einsatzes von erivativen Finanzinstrumenten nicht gehebelt.

Der Fonds wendet im Rahmen seines Risikomanagementprozesses 
den Commitment‑Ansatz an.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,45% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,30% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Global	Rates
Ergänzung	35
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Global Rates (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM 
Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vorwiegend	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 zur	 Durchführung	 des	 Handels	 mit	
Derivaten,	 denen	 vorrangig	 festverzinsliche	 Wertpapiere	
und	 Devisen	 zugrunde	 liegen,	 im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	
Barmitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar	und	unterscheiden	sich	ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite.

Der Fonds nutzt einen wirtschaftsanalytischen Prozess, um 
die fundamentalen Trends auf den globalen Anleihe‑ und 
Devisenmärkten zu erkennen. Die Strategie des Fonds konzentriert 
sich auf mittel‑ und kurzfristige Themen. Die mittelfristigen Chancen 
werden mithilfe der erwähnten Wirtschaftsanalyse ermittelt, um 
künftige wirtschaftliche Entwicklungen vorwegzunehmen. Zum 
Beispiel werden Long‑Positionen in festverzinslichen Wertpapieren 
oder Devisen eingegangen, die als unterbewertet gelten, oder, sofern 
das Potenzial für Wertzuwachs ausreichend ist, Short‑Positionen 
in festverzinslichen Wertpapieren oder Devisen, die an sich oder 
bezogen auf andere festverzinsliche Wertpapiere/Devisen als 
überbewertet gelten. Mithilfe der Wirtschaftsanalyse werden 
durch taktischen Handel auch kurzfristige Renditen angestrebt, 
wobei der Fondsmanager von den Trendverläufen der relevanten 
festverzinslichen Wertpapiere zu profitieren versucht. Weitere 
Informationen über den Umfang der Long‑ und Short‑Positionen, 
die der Fonds mittels Derivate üblicherweise halten darf, finden sich 
nachstehend unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Der Fonds kann in fest‑ und variabel verzinsliche Wertpapiere 
investieren, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die auf 
den Märkten der Industrieländer begeben wurden. Ferner kann er 
sich opportunistisch in Schwellenmärkten engagieren. Zu diesen 
Wertpapieren zählen unter anderem die Schuldverschreibungen 
von Regierungen und ihren Behörden, staatlichen und 
regionalen Gebietskörperschaften, supranationaler Organisationen, 
Unternehmen und Banken.

Der Fonds wird voraussichtlich in festverzinsliche Wertpapiere 
investieren, die von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
Ratingagentur mindestens mit B bewertet sind oder, falls sie kein 
Rating haben, nach Meinung des Fondsmanagers Wertpapieren mit 
einer solchen Bewertung entsprechen.

Der Fonds kann in Devisen oder devisenbezogene Derivate, 
insbesondere Devisenoptionen und ‑termingeschäfte, investieren. 
Diese derivativen Instrumente können im Freiverkehr abgeschlossen 
oder auf anerkannten Märkten auf der ganzen Welt gehandelt 
werden und sind im Abschnitt „Derivate“ ausführlicher beschrieben. 
Die Engagements des Fonds werden grösstenteils in den liquidesten 
Industrieländern getätigt. Ein kleinerer Teil der Engagements wird 
in den liquideren Schwellenmarktwährungen vorgenommen. 
Insgesamt können die Gewichtungen abhängig von der Prognose 
des Fondsmanagers für einen Marktsektor zu‑ oder abnehmen.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Der Fonds kann in den Anleihen russischer Emittenten anlegen, 
die nicht zwingend auf anerkannten Märkten gehandelt werden 
müssen. Hierbei darf es sich nicht um eine wesentliche Anlage des 
Fonds handeln.

Wenngleich sich der Fonds wie vorstehend beschrieben in der Regel 
vorrangig in festverzinslichen Wertpapieren und Devisen engagiert, 
kann die Risikoübernahme durch Derivate dazu führen, dass der 
Fonds zur Unterlegung dieser Engagements jeweils vollständig oder 
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wesentlich in Barmitteln, Barmitteläquivalenten, Einlagenzertifikaten 
und/oder Geldmarktinstrumenten investiert ist.

Zur Unterlegung der Derivatengagements oder in sonstigen 
aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem grösseren 
Börsenkrach oder tiefen Krisen, die nach der begründeten Meinung 
des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben 
würden, kann der Fonds bis zu 100% seines Nettoinventarwerts 
in Wertpapieren anlegen, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ genannten internationalen 
Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen mindestens 
ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Zudem kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen investieren. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und 
Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu diesen Situationen zählen etwa 
die Folgenden: wenn die Marktlage eine defensive Anlagestrategie 
erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten 
werden oder Barmittel gehalten werden, um Rücknahmen und 
Auslagen zu decken oder Derivatengagements zu unterlegen, 
aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein Börsenkrach 
oder schwere Krisen, die nach der begründeten Meinung 
des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Die Anlageperiode, für die der Fonds eine positive Rendite zu 
erzielen bestrebt ist, beträgt drei Jahre.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen, im Freiverkehr 
gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen, Zins‑ und Devisenswaps 
(auch Indexswaps) und Swaptions.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Ein Devisentermingeschäft ist eine 
vertragliche Verpflichtung, an einem angegebenen künftigen Datum 
eine bestimmte Währung zu kaufen. Devisentermingeschäfte 
sind hinsichtlich der Menge oder dem Zeitpunkt, an dem eine 

Währung geliefert werden muss, nicht einheitlich und werden nicht 
börsengehandelt. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um individuell 
ausgehandelte Transaktionen. Devisentermingeschäfte werden 
über ein Handelssystem abgewickelt, das als Interbankenmarkt 
bekannt ist. Hierbei handelt es sich nicht um einen Markt mit einem 
bestimmten Standort, sondern um ein Netzwerk elektronisch 
verbundener Marktteilnehmer. Es gibt kein zentrales Clearingsystem 
für die auf diesem Markt eingegangenen Devisentermingeschäfte, und 
entsprechend ist der Fonds, wenn er vor dem festgelegten Datum ein 
derartiges Geschäft „glattstellen“ möchte, auf die Vereinbarung einer 
angemessenen „gegenläufigen“ Transaktion angewiesen. Für die 
Kursbewegungen gibt es auf diesem Markt keine Beschränkungen, 
und weder Prime Broker noch andere Kontrahenten sind verpflichtet, 
für Devisentermingeschäfte einen Markt aufrecht zu erhalten. 
Ferner kann die Durchführung von Devisentermingeschäften mit 
einem etwas geringeren Schutz vor Ausfällen verbunden sein als 
der Handel auf den Rohstoffmärkten oder sonstigen Börsen, da 
weder der Interbankenmarkt noch die auf ihm durchgeführten 
Devisentermingeschäfte von einer Aufsichtsbehörde reguliert sind 
oder von einer Börse oder Clearingstelle garantiert werden.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Devisen‑, 
Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf 
derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel ist es, entweder an der 
Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes 
zu partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung 
von Zinsen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte in 
Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen abschliessen. 
Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes: Der Fonds 
kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen 
alle Wertpapiere bzw. Indizes aus Anlageklassen zugrunde liegen 
können, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Verkauf 
und Kauf von Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die 
besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der Fonds kann Optionen 
einsetzen, um einen Basiswert vollständig abzusichern (Hedge) bzw. 
teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder um (im Rahmen einer 
spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag zu steigern. Im Rahmen 
von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein Derivatkontrakt auf ein 
Wertpapier eingegangen, das sich nicht unbedingt im Bestand des 
Fonds befindet, dessen Basiswert aber entweder mit einer anderen 
Derivatposition des Fonds oder dem Fonds selbst eng korreliert, 
sodass es einen Schutz gegen das Risiko aus der ursprünglichen 
Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit 
seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Er kann 
Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an Optionsbörsen 
oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: Der 
Fonds kann zu Anlagezwecken im Freiverkehr gehandelte, 
nicht‑standardisierte Optionen, wie u.a. Barrier‑ und digitale 
Optionen, einsetzen. Diese Instrumente können hoch volatil sein 
und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen. Die geringen 
Marginzahlungen, die in der Regel zur Errichtung einer Position 
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in diesen Instrumenten erforderlich sind, sorgen für eine enorme 
Hebelwirkung. Je nach Art des Instruments können daher relativ 
geringfügige Kursschwankungen eines Kontrakts zu einem Gewinn 
oder Verlust führen, der im Verhältnis zu den tatsächlich als Einschuss 
platzierten Beträgen hoch ist und unberechenbare weitere Verluste, 
die die eingelegte Margin weit übersteigen, zur Folge haben kann. 
Geschäfte mit ausserbörslichen Kontrakten können mit zusätzlichen 
Risiken verbunden sein, da es keinen börslichen Markt gibt, auf dem 
sich eine offene Position glattstellen lässt. Es kann unmöglich sein, 
eine bestehende Position zu liquidieren, den Wert einer Position zu 
beurteilen oder das übernommene Risiko abzuschätzen.

Zins‑ und Devisen‑Swaps: Sie können für Anlagezwecke eingesetzt 
werden und/oder (a) zur Absicherung der mit Zinsänderungen 
verbundenen Risiken, (b) zur Absicherung der Nennwährung der 
Vermögenswerte des Fonds gegenüber der Basiswährung des 
Fonds oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer Anteilsklasse 
dieses Fonds, wenn diese Nennwährung von der Basiswährung des 
Fonds abweicht.

Swaptions: Swaptions können eingesetzt werden, damit ein Fonds 
an einem zukünftigen Datum gegen Zahlung einer Optionsprämie 
eine Zins‑Swap‑Vereinbarung schliessen kann. Swaptions kommen 
im Allgemeinen zum Einsatz, um das Zins‑ und Volatilitätsrisiko 
des Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von Derivaten für die oben aufgeführten Zwecke kann 
den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement.

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds je nach Art der 
Instrumente und der Laufzeit in seinem Bestand eine Hebelwirkung 
von 2.000% bis 12.000% des Nettoinventarwerts des Fonds 
an. Wird die Hebelwirkung anhand der Summe der Nennwerte 
berechnet, trägt der Einsatz bestimmter Instrumente, zum Beispiel 
kurzlaufender Zinsderivate wie Zinsterminkontrakte, Optionen auf 
Zins‑Futures und Zins‑Swaps, beispielsweise stärker zum Grad der 
Hebelwirkung im Fonds bei, auch wenn die zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen oder marktbezogenen Risiken dieser Strategien im 
Vergleich zur Grösse des Portfolios gering sein können. Der mit dem 
Nennwertansatz berechnete Hebel des Fonds kann bisweilen über‑ 
oder unterschritten werden. Unter anomalen Marktbedingungen, 
zum Beispiel im Umfeld sehr niedriger Zinsen, kann der Hebel des 
Fonds dieses Niveau für einen längeren Zeitraum überschreiten.

Der Co‑Investment‑Manager des Fonds besitzt die erforderliche 
Anlageflexibilität zum Aufbau umfangreicher Engagements in 
Derivaten, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Handelsgeschäfte, die kurzlaufende Zinsderivate beinhalten, 
können das anhand der Summe der Nennwerte berechnete Risiko 
des Fonds deutlich erhöhen, obwohl gegenläufige Positionen im 
Fonds existieren können.

Bei der vom Fonds zu verwendende Methode zur Berechnung 
der Hebelwirkung, das heisst, bei der Methode der Summe der 
Nennwerte, werden die Risiken aus den entsprechenden Long‑ 
und Short‑Positionen miteinander addiert und nicht miteinander 
verrechnet, wodurch sich die erwartete Hebelwirkung des 
Fonds erhöht. Anteilsinhaber sollten (zu Informationszwecken) 
beachten, dass, wenn das durch den Einsatz von Derivaten 
entstandene Engagement des Fonds deltaadjustiert ist und 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, die 
Hebelwirkung, der der Fonds ausgesetzt ist, wesentlich geringer ist.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des 
Fonds in Long‑Positionen in der Regel auf 1.000% bis 6.000% des 
Nettovermögens und in Short‑Positionen auf 1.000% bis 6.000% 
des Netto‑Vermögens beläuft, berechnet jeweils auf Basis der oben 
erläuterten Methode der Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz 
des Nettovermögens des Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen 
angelegt ist, ist jedoch von den Marktbedingungen zum gegebenen 
Zeitpunkt abhängig. Diese Long‑ und Short‑Positionen können in 
den festverzinslichen Wertpapieren oder Währungen eingegangen 
werden, die in der oben dargestellten Anlagepolitik des Fonds 
vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Beschränkungen. Der 
täglich berechnete absolute VaR des Fonds, der mit einem 
einseitigen Konfidenzniveau von 99 %, einer 20‑tägigen Haltedauer 
und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr gemessen wird, ist auf 20 % des Nettoinventarwerts 
des Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die Verluste 20 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen können, sondern 
dass man unter der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage 
gehalten werden, Verluste von über 20 % des Nettoinventarwerts 
des Fonds nur in 1 % der Fälle erwarten würde.

Die vom Fonds verwendete VaR‑Methode beruht auf einem 
stochastischen Prozess, mit dessen Hilfe mögliche Gewinn‑ und 
Verlust‑Szenarios bestimmt werden. Die Ergebnisse werden 
als Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgedrückt und täglich vom 
Anlageverwalter und der Risikogruppe analysiert. Da der VaR‑Ansatz 
auf einem historischen Beobachtungszeitraum basiert, kann es zu 
einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, wenn anomale 
Marktbedingungen vorherrschen oder diese im historischen 
Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

Anleger sollten beachten, dass dem Fonds und seinen 
Anteilsinhabern bei anomalen Marktbedingungen erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen können, da der Fonds einen hohen 
Hebel einsetzen kann. Der Co‑Investment‑Manager wird versuchen, 
diese Risiken durch eine laufende Risikoüberwachung zu senken. 
Zu diesem Zweck nutzt er Systeme, die dem Branchenstandard 
entsprechen, sowie eigene Systeme. Damit werden eine Reihe 
von Parametern überwacht, darunter Liquidität, Drawdown und 
Risiken, und Stresstests, Rückvergleiche (Back‑Testing) und 
Portfolioanalysen durchgeführt. Die Auswirkungen bestimmter 
Risiken und Positionen werden für jede Kapitalanlage durch 
Berechnung des Risikobeitrags jeder einzelnen Position innerhalb 
des Portfolios bestimmt. Die Rückvergleiche und Stresstests des 
VaR‑Modells werden auch im Einklang mit den Anforderungen der 
Zentralbank durchgeführt.
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2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag.

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital des Fonds entnommen. Näheres ist 

Abschnitt „Entnahme der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ 
des Prospekts zu entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	PMO‑,	PMCO‑,QO‑,	SO‑	und	
PO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	II
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	
MI‑,	PMI‑,	PMCI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	PI‑,	U‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft:  Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr:  Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr:  Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klasse	C,	
nicht‑britischen	RFS‑Vertriebsstellenanteilen	und	
Vertriebsstellenanteilen	der	Klasse	PC
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das dessen 
Anteilsklassen jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird 
an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am 
Ende der Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) 
gezahlt. Ob auf Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, 
liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen 
sind auf Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder 
auf www.gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr 
beläuft sich in jedem Fall auf 10% p.a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark oder der Outperformance der jeweiligen 
Benchmark, wobei die Berechnung der Performancegebühr auf 
dem niedrigeren der beiden prozentualen Outperformance‑Werte 
beruht. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht auf die 
Performance der Anteilsklasse auswirken. Die prozentuale Rendite 
ist die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil am letzten 

Bewertungsstichtag der vorherigen Berechnungsperiode und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr 
(oder in der ersten Berechnungsperiode die Differenz zwischen 
dem Erstausgabepreis der betreffenden Klasse und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr).

Die „Benchmark“ ist die anteilige 3‑Monats‑LIBOR‑Rendite, die 
vierteljährlich im Voraus festgesetzt wird. Der LIBOR ist für diese Zwecke 
der von der British Bankers‘ Association fixierte Referenzzinssatz für 
dreimonatige Einlagen in der Nennwährung der betreffenden Klasse 
des Fonds, ausgedrückt als Jahressatz für ein 360‑tägiges Bankjahr, 
mit einer Obergrenze von jeweils 10% p.a. Wenn die anteilige 
Drei‑Monats‑Libor‑Rendite unter null fällt, wird dieser Satz bei der 
Berechnung auf 0% gesetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder behalten 
sich das Recht vor, den 3‑Monats‑LIBOR durch einen äquivalenten 
3‑Monats‑Interbankensatz zu ersetzen, falls dieser seine Rolle als 
allgemein anerkannter Referenzsatz verlieren sollte.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. 
In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, 
und entsprechend wird für den jeweiligen Fonds oder ggf. die 
jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung gebildet. An jedem 
Bewertungsstichtag wird die neu berechnete Performancegebühr 
mit der Rückstellung vom vorherigen Bewertungsstichtag 
verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom Vortag wird nach oben 
oder unten angepasst entsprechend der Differenz zwischen dem 
neu berechneten Betrag und dem zuvor zurückgestellten Betrag. 
Hinweis: Der Referenzwert, der auf die prozentuale Rendite und die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Der Referenzwert, der in die Berechnung 
der Benchmark an einem Bewertungsstichtag eingeht, beruht 
auf dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse zu Beginn der 
Berechnungsperiode, bereinigt um die kumulierten Zeichnungen 
und Rücknahmen der Klasse seit Beginn der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den 
vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über ein volles 
Berichtsjahr eine Performancegebühr anfällt, über der Rendite 
der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

284

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 285 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung 
der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
PMO‑, PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung II und auf 
MI‑, PMI‑, und PMCI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller 
Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf 
QO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung II und auf QI‑Anteile 
mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht nach 
vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑Anteile mit 
laufender Ertragsausschüttung II und SI‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung am ersten Handelstag im Januar und Juli 
„ex‑Dividende“ und die halbjährlichen Ausschüttungen an die 
Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils am oder vor dem 
28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 

genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des 
Fonds bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up 
and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong 
(„CO“) ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO 
darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es 
besteht hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von 
Hongkong). Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des 
Prospekts und dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe 
als persönliche Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von 
P‑Anteilen des Fonds werden seitens solcher Personen nur dann 
akzeptiert, wenn sie sich mindestens auf den Betrag belaufen, 
der in dieser Ergänzung für P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt 
oder an Personen übermittelt werden, an die sie nicht namentlich 
gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.
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GAM	Star	Global	Selector
Ergänzung	36
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Global Selector (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	
Portfoliomanagements	 in	 derivative	 Finanzinstrumente	
investieren.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	
und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	
im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	
Einlagenzertifikate	und/oder	Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in erster 
Linie durch Investitionen in ein fokussiertes, konzentriertes Portfolio 
aus weltweit kotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren 
(darunter u.a. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten kotiert 
oder gehandelt werden.

Es ist die übliche Politik des Fonds, zu diesem Zweck in 
börsenkotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (darunter 
u.a. Optionsscheine) zu investieren, die an anerkannten Märkten 
weltweit kotiert oder gehandelt werden. Dabei kommt ein flexibler 
Anlageprozess ohne Stil‑ und Grössenvorgaben zum Tragen, 
der teils auf der Titelselektion beruht und teils makroökonomisch 
orientiert ist.

Bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in 
festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert 
werden, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines 
maximalen Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Zu diesen 
festverzinslichen Wertpapieren zählen Unternehmensanleihen 
oder andere Schuldverschreibungen (wie Einlagenzertifikate und 
Commercial Paper), die fest‑ oder variabel verzinslich sein können 
und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition von 
Standard & Poor’s aufweisen müssen. Vorzugsaktien des Fonds 
bieten folgende Merkmale: (i) Auszahlung von Ausschüttungen 
(ii) Vorzugsrechte im Falle einer Liquidation, (iii) Möglichkeit zur 
Umwandlung in Stammaktien und (iv) kein Stimmrecht.

Ungeachtet der vorstehenden 20%igen Obergrenze für 
festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds ausserdem in 
geeigneten Situationen bis zu 100% seines Nettovermögens in 
(i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten 
und/oder (ii) in Wertpapieren halten oder umschichten, die von 

den EU‑Mitgliedstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
oder den im Absatz 2.12 des Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ 
im Prospekt genannten internationalen Organismen 
öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen mindestens ein 
Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Zu diesen 
Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn die Marktlage eine 
defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel vor ihrer Wiederanlage 
als Einlagen gehalten werden oder Barmittel gehalten werden, um 
Rücknahmen und Auslagen zu decken oder Derivatengagements 
zu unterlegen, aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein 
Börsenkrach oder schwere Krisen, die nach der begründeten 
Meinung des Co‑Investment‑Managers wahrscheinlich erhebliche 
abträgliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds 
haben würden.

Zudem kann der Fonds in kollektive Kapitalanlagen investieren. 
Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Des Weiteren darf 
der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Bezugsrechten 
anlegen.

Anlagestrategie
Der Co‑Investment‑Manager verfolgt bei der Aktienauswahl einem 
Bottom‑up‑Stil, in dessen Mittelpunkt die Auswahl qualitativ 
hochwertiger unterbewerteter Unternehmen steht, die unter 
Berücksichtigung des vom Co‑Investment‑Manager ermittelten 
inneren Werts zu einem deutlichen Abschlag erhältlich sind.

Der Co‑Investment‑Manager bringt seine Markteinblicke durch 
opportunistische Anlagen zum Ausdruck, indem er auf dem 
Fundament einer tiefen Kenntnis der globalen Märkte eine 
differenzierende Denkweise mit hoher Überzeugung aufsetzt. 
Seine Expertise konzentriert sich auf die liquideren Weltmärkte, 
nämlich die USA, Asien und Westeuropa. Dabei macht er von einem 
hochdisziplinierten Ansatz Gebrauch, der bestrebt ist, Anlagen 
in aussichtsreichen „Substanzwertunternehmen“ zum richtigen 
Zeitpunkt auszuwählen, um diesen Wert zu realisieren. In Einklang 
mit dieser Strategie wird der Co‑Investment‑Manager einem 
Unternehmen oft Jahre lang folgen, bevor er eine Anlage tätigt. 
Diese tiefgreifende Analyse rechtfertigt langfristige Anlagen in die 
Ansichten des Co‑Investment‑Managers.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Terminkontrakte, Optionen, 
Wandelanleihen, Total‑Return‑Swaps und Differenzkontakte (CFD).

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.
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In den vorstehend genannten Instrumenten dürfen sowohl Long‑
als auch Short‑Positionen eingegangen werden, um sich in den 
genannten Anlageklassen zu engagieren. Short‑Positionen werden 
nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Sie führen auf Netto‑Basis 
nicht zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Der Handel der Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps: Sie können zur 
Performancesteigerung und Absicherung eingesetzt werden: 
(a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage in 
Fremdwährungen, (b) zur Sicherung der Stärke der Basiswährung 
des Fonds und/oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Arten von Terminkontrakten, darunter 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel 
ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Rohstoffen, Devisen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren 
und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von 
Zinsen, Rohstoffen, Devisen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen 
bzw. Indizes abzusichern. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich 
die Terminkontrakte und/oder Optionen beziehen, sind mit der 
Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem 
glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte in Zusammenhang mit 
solchen Kontrakten und Optionen abschliessen. Terminkontrakte 
verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes: Der Fonds kann 
Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen alle 
Währungen, Wertpapiere bzw. Indizes aus Anlageklassen zugrunde 
liegen können, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar 
sind. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst komplexe 
Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der 
Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert vollständig 
abzusichern (Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder 
um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag 
zu steigern. Im Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein 
Derivatkontrakt auf ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht 
unbedingt im Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert aber 
entweder mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder dem 
Fonds selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das Risiko 
aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Wandelanleihen: Diese Instrumente können in einem Umfeld 
niedriger Volatilität als Alternative zu Aktien eingesetzt werden, da 
Wandelanleihen oftmals besser verzinst sind als Aktien und bei 
fallenden Aktienkursen dementsprechend nicht so stark an Wert 
verlieren.

Total‑Return‑Swaps: Als Ersatz für die Anlage in standardisierten 
börsengehandelten Fonds („ETF“), Termin‑ oder Optionskontrakte 

kann der Fonds auch Total‑Return‑Swaps einsetzen. Bei einem 
Total‑Return‑Swap tauscht der Sicherungsnehmer die Gesamterträge 
(Zinserträge zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem 
bestimmten Referenzwert (z.B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) 
mit dem Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder 
festen Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der 
Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die 
beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Differenzkontrakte (CFD): Der Fonds kann in CFD investieren, die 
zum Kaufzeitpunkt im Gegensatz zum traditionellen Aktienhandel 
keine Stempelsteuer verursachen. Darüber hinaus bieten diese 
Instrumente kurzfristige Handelschancen. Mit CFD kann der 
Fondsmanager auf die Entwicklung von Aktienkursen spekulieren 
und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne im Besitz der 
betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. Die Kosten dieser 
Strategie machen einen geringen prozentualen Anteil der Kosten 
aus, die ein physisches Halten der Aktien oder Indizes verursachen 
würde. Da CFD unmittelbar an den Wert der Referenzwerte 
gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der Performance der 
Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt zugrunde liegen. 
CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der Fonds damit ein 
Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschliesslich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschliesslich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 10% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 10% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.
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Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einer einzelnen Aktie oder einem 
Aktienkorb ein und profitiert zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Zwar kann der Einsatz von Derivaten für ein effizientes 
Portfoliomanagement zusätzliche Risiken bergen, diese 
zusätzlichen Risiken dürfen aber den Nettoinventarwert des Fonds 
nicht übersteigen. Folglich darf die Gesamtrisikoposition des Fonds 
200% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Davon 
ausgenommen sind zulässige kurzfristige Ausleihungen in Höhe 
von 10%. Ein solches Risiko wird gemäss den Anforderungen der 
Zentralbank mit Hilfe des Commitment‑Ansatzes gesteuert.

Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für ein nicht‑komplexes, effizientes Portfoliomanagement 
ausschliesslich in eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen 
Instrumenten investiert. Der Fonds wendet im Rahmen seines 
Risikomanagementprozesses den Commitment‑Ansatz an.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
an jedem Handelstag Anteile der Klasse M zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,50% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 

Nettoinventarwerts der gewöhnlichen 
Anteile des Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
gewöhnlichen Anteile des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
gewöhnlichen Anteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Gewöhnliche	Anteile	II,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,25% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

288

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 289 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteile des Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteile des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile	II,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 2,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
nformiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft:  Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts de 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr:  Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr:  Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.
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Vertriebsstellenanteile	II
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwertes der 
Vertriebsstellenanteile II des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwertes der 
Vertriebsstellenanteile II des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile II des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile II des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteile	II	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Vertriebsstellenanteile II der 
Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Eine	Performancegebühr	fällt	an	für	gewöhnliche	Anteile	II,	MO‑,	
QO‑,	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung,	institutionelle	
Anteile	II,	MI‑,	QI‑,	SI‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung,	
W‑Anteile,	 X‑Anteile,	 Vertriebsstellenanteile	 II	 der	 Klasse	 A,	
Vertriebsstellenanteile	II	der	Klasse	C	und	U‑Anteile.

Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das den 
gewöhnlichen Anteilen II, den MO‑, QO‑ und SO‑Anteilen mit 
laufender Ertragsausschüttung, den institutionellen Anteilen II, den 
MI‑, QI‑ und SI‑Anteilen mit laufender Ertragsausschüttung, den W‑ 
und X‑Anteilen, den Vertriebsstellenanteilen II der Klassen A und C und 
den U‑Anteilen jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird 
an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am 
Ende der Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) 
gezahlt. Ob auf Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, liegt 
im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind 
auf Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über der 
High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. Beide 
Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr beläuft sich 
in jedem Fall auf 15% p.a. der Outperformance der High‑Water‑Mark 

oder der Outperformance der jeweiligen Benchmark, wobei die 
Berechnung der Performancegebühr auf dem niedrigeren der beiden 
prozentualen Outperformance‑Werte beruht. Auszahlungen von 
Dividenden sollen sich nicht auf die Performance der Anteilsklasse 
auswirken. Die prozentuale Rendite ist die Differenz zwischen dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
vorherigen Berechnungsperiode und dem Nettoinventarwert je Anteil 
am letzten Bewertungsstichtag der laufenden Berechnungsperiode 
vor Abzug der Performancegebühr (oder in der ersten 
Berechnungsperiode die Differenz zwischen dem Erstausgabepreis 
der betreffenden Klasse und dem Nettoinventarwert je Anteil am 
letzten Bewertungsstichtag der laufenden Berechnungsperiode vor 
Abzug der Performancegebühr).

Die „Benchmark“ ist die anteilige 3‑Monats‑LIBOR‑Rendite, die 
vierteljährlich im Voraus festgesetzt wird. Der LIBOR ist für diese Zwecke 
der von der British Bankers’ Association fixierte Referenzzinssatz 
für dreimonatige Einlagen in der jeweiligen Währung, ausgedrückt 
als Jahressatz für ein 360‑tägiges Bankjahr, mit einer Obergrenze 
von jeweils 10% p.a. Wenn die anteilige Drei‑Monats‑Libor‑Rendite 
unter null fällt, wird dieser Satz bei der Berechnung auf 0% gesetzt. 
Die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich das Recht vor, den 
3‑Monats‑LIBOR durch einen äquivalenten 3‑Monats‑Interbankensatz 
zu ersetzen, falls dieser seine Rolle als allgemein anerkannter 
Referenzsatz verlieren sollte.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. In 
allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage der 
Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, und 
entsprechend wird für den jeweiligen Fonds oder ggf. die jeweilige 
Anteilsklasse eine Rückstellung gebildet. An jedem Bewertungsstichtag 
wird die neu berechnete Performancegebühr mit der Rückstellung vom 
vorherigen Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag 
vom Vortag wird nach oben oder unten angepasst entsprechend 
der Differenz zwischen dem neu berechneten Betrag und dem zuvor 
zurückgestellten Betrag. Hinweis: Der Referenzwert, der auf die 
prozentuale Rendite und die Outperformance der High‑Water‑Mark 
an einem Bewertungsstichtag anwendbar ist, beruht auf dem 
Nettoinventarwert je Anteil des vorherigen Bewertungsstichtags 
multipliziert mit der aktuellen Anzahl der am Bewertungsstichtag 
umlaufenden Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. Der Referenzwert, 
der in die Berechnung der Benchmark an einem Bewertungsstichtag 
eingeht, beruht auf dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse zu Beginn 
der Berechnungsperiode, bereinigt um die kumulierten Zeichnungen 
und Rücknahmen der Klasse seit Beginn der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den vorgenannten 
Bedingungen berechnete Performancegebühr tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über ein volles 
Berichtsjahr eine Performancegebühr anfällt, über der Rendite 
der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
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Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung der 
Performancegebühr beginnt mit Abschluss des Erstausgabezeitraums 
der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds und endet am 30. Juni 
desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine Ertragsaus‑
schüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel am ersten 
Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder 
vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko wünschen.
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GAM	Star	Growth
Ergänzung	38
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Growth (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM Star Fund p.l.c. 
(die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene Investmentgesellschaft 
in Form eines Umbrella‑Fonds mit Haftungstrennung zwischen den 
Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank gemäss den 
Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den 
Verordnungen von 2011 unterliegt.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Für	 ein	 effizientes	 Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	
derivativen	Finanzinstrumenten	anlegen.	Zur	Hebelwirkung	einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen 
Kapitalzuwachs.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels in erster Linie 
durch Investitionen in offene kollektive Kapitalanlagen an, die 
Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, 
Rohstoffen und Devisen ermöglichen, wie nachstehend erläutert. 
Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien oder Rohstoffe, 

und ein solches indirektes Engagement muss wie nachstehend 
beschrieben aufgebaut werden.

Es ist vorgesehen, die Vermögenswerte des Fonds mit 
einem Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens 
in Equity‑long‑only‑Fonds, wie nachstehend beschrieben, zu 
managen. Der Fonds kann darüber hinaus auch ein Engagement in 
festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Devisen 
eingehen.

Der Fonds wird anhand einer aktiven Allokation und einer 
Portfoliodiversifikation gemanagt. Ausgeklügelte Risikomodelle 
tragen zur Überwachung der Höhe und Natur der Risiken bei. Der 
Co‑Investment‑Manager passt die Gewichtungen zwischen den 
Vermögensklassen aktiv an, um sich verändernden Wirtschafts‑ 
und Marktbedingungen vorzugreifen und diese zu berücksichtigen 
und um Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Eignung von 
Anlagegelegenheiten wird laufend durch Abwägung ihrer 
potenziellen Risiken geprüft.

Der Co‑Investment‑Manager investiert vornehmlich in als OGAW 
qualifizierte kollektive Kapitalanlagen. Die OGAW, in denen sich 
der Fonds engagieren darf, sind in erster Linie in Luxemburg, dem 
Vereinigten Königreich und Irland domiziliert.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die aufsichts‑
rechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter „Anlagen 
in AIF‑Anlageorganismen“ ausführlicher beschrieben sind. Gemäss 
den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen eines OGAW 
in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen eines OGAW in 
folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen vorbehaltlich der 
Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, die 
von der Zentralbank zugelassen wurden, oder AIF‑
Anlageorganismen, die in einem EWR‑Mitgliedstaat 
(EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, Liechtenstein), den 
USA, Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man zugelassen 
sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑Anlageorganismen 
die Bestimmungen der Verordnungen von 2011 und der 
OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in allen wesentlichen 
Punkten einhalten.

Der Fonds darf in börsengehandelte Wertpapiere investieren, 
um das Engagement des Fonds in den vorstehend aufgeführten 
Vermögensklassen zu optimieren.

Die zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen, in die der Fonds 
investieren kann, engagieren sich in einem breiten Spektrum an 
Vermögensklassen, die sich wie folgt einteilen lassen:

(i) Aktien: Der Fonds kann über Direktinvestitionen in Long‑only‑ 
und Aktien‑Hedgefonds ein Engagement in Aktien aufbauen. 
Equity‑long‑only‑Fonds investieren schwerpunktmässig in Aktien. 
Aktien‑Hedgefonds investieren schwerpunktmässig in Aktien, aber 
im Gegensatz zu traditionellen Produkten versuchen sie in der 
Regel, aus Unter‑ oder Überbewertungen Gewinne zu erzielen, 
indem sie Long‑ und Short‑Positionen in den zugrunde liegenden 
börsenkotierten Wertpapieren halten.
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(ii) Festverzinsliche Wertpapiere: Der Fonds kann ein Engagement 
in kollektiven Kapitalanlagen aufbauen, die schwerpunktmässig 
in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente 
investieren, die auf solchen Titeln basieren. Es gibt keine 
Beschränkung hinsichtlich der Mindestbonität der von diesen 
kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere.

(iii) Alternative Anlagen: Der Fonds darf in alternative Fonds 
investieren (die als kollektive Kapitalanlage in Form eines OGAW 
oder AIF‑Anlageorganismus errichtet sein können), die sich mit 
dem Ziel in Devisen, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und 
Rohstoffen engagieren, Preisdifferenzen zu erkennen und Anomalien 
auszunutzen. Diese Fonds können in einer oder allen ihren 
Beteiligungen Long‑ oder Short‑Positionen halten sowie Derivate 
wie Futures und Optionen einsetzen. Die Flexibilität, Elemente 
miteinander zu kombinieren und das Marktrisiko zu steuern, 
bedeutet, dass diese Fonds eine geringe oder keine Korrelation zu 
Aktien‑, Renten‑, Devisen‑ oder Rohstoffmärkten haben können. 
Der Fonds darf ferner in kollektive Kapitalanlagen investieren, 
die die Kriterien der Zentralbank erfüllen, um ein Engagement in 
immobilienbezogene Wertpapiere aufzubauen.

Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft und 
in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die vom 
Co‑Investment‑Manager oder dessen verbundenen Unternehmen 
gemanagt werden. Eine Investition in Fonds der Gesellschaft, die 
selbst in andere Fonds der Gesellschaft investieren, ist unzulässig.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, der 
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
gemanagt wird, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch 
gemeinsames Management oder gemeinsame Kontrolle bzw. durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, darf 
die Verwaltungsgesellschaft (bzw. die betreffende andere Körperschaft) 
keine Zeichnungs‑, Umtausch‑ oder Rücknahmegebühren für diese 
Investition des Fonds in Rechnung stellen.

Der Fonds wird keine jährliche Verwaltungs‑ oder Anlagever‑
waltungsgebühr in Bezug auf den Teil seines Vermögens erheben, 
der in andere Fonds der Gesellschaft angelegt ist.

Des Weiteren darf sich der Fonds über Investitionen von bis zu 15% 
seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs 
(Real Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) in Immobilien engagieren. REITs sind geschlossene 
kollektive Kapitalanlagen, die in Form eines Trusts oder einer 
Personengesellschaft strukturiert sind und gebündeltes Kapital 
zahlreicher Anleger einsetzen. Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert 
sich im Wesentlichen auf das Eigentum, das Management und/oder 
die Entwicklung von Immobilien sowie den Kauf und die Verwaltung 
von Renditeobjekten und/oder Hypothekendarlehen. REOCS 
sind Kapitalgesellschaften, die in der Entwicklung, Verwaltung 
oder Finanzierung von Immobilien tätig sind und in der Regel 
Dienstleistungen wie Immobilienmanagement, Immobilienentwicklung, 
Betriebsanlagenverwaltung, Immobilienfinanzierung und ähnliche 
Geschäfte anbieten. Der Fonds baut nur in REITs und REOCS 
ein Engagement auf, die an anerkannten Märkten weltweit kotiert 
sind oder gehandelt werden und in die keine Derivate eingebettet 
sind. Die Allokation des Fonds zwischen den vorstehend 
beschriebenen Vermögensklassen erfolgt nach dem Ermessen des 
Co‑Investment‑Managers.

Der Fonds kann sich ferner bis zu 30% seines Nettovermögens über 
die weiter unten beschriebenen börsenkotierten Wertpapiere in den 
vorstehend beschriebenen Vermögensklassen engagieren, die an 
anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt werden. 

In solchen börsenkotierten Wertpapieren dürfen keine Derivate 
eingebettet sein.

Börsengehandelte Fonds bilden einen Index oder einen Korb aus 
Vermögenswerten nach, werden aber wie eine Aktie gehandelt. Ihr 
Kurs ändert sich im Laufe des Tages, je nachdem, wie sie gekauft 
und verkauft werden.

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 
Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. ETC sind liquide 
Wertpapiere, die auf dieselbe Weise an einer geregelten Börse 
gehandelt werden können wie Aktien. ETC ermöglichen es den 
Anlegern, sich in Rohstoffen zu engagieren, ohne mit Futures handeln 
oder die Vermögenswerte physisch aushändigen zu müssen.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Diese Anlagen in geschlossenen Fonds werden nicht mehr als 15% 
des Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in (i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten und/oder (ii) in Wertpapieren 
halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die 
nach der begründeten Meinung des Co‑Investment‑Managers 
wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher 
im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts 
beschrieben, kann der Fonds für die Zwecke eines effizienten 
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Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) Devisentermingeschäfte einsetzen.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Absicherung eingesetzt 
werden, das heisst (a) zur Sicherung der Stärke der Basiswährung 
des Fonds und/oder (b) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird nur eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Fonds wird zur Berechnung des durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten entstandenen Gesamtrisikos den 
Commitment‑Ansatz als Teil seines Risikomanagementprozesses 
anwenden.

Der durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
entstandene Hebel wird 100% des Nettoinventarwerts des Fonds 
nicht übersteigen, wenn diese anhand des Commitment‑Ansatzes 
berechnet wird.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Pfund Sterling

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 

Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital des Fonds entnommen. Näheres ist 
Abschnitt „Entnahme der Gebühren und Kosten aus dem Kapital“ 
des Prospekts zu entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	PO‑
Anteile,	MO‑,	PMO‑,	PMCO‑.	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.
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Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts 
der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds, jedoch vorbehaltlich 
einer vom Fonds zahlbaren 
Mindestgebühr in Höhe von GBP 
30.000 pro Jahr. Näheres siehe 
Absatz 9 des Abschnitts „Anlageziele 
und Anlagepolitik“ im Prospekt.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

U‑	und	V‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,85% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Mindestgebühr 
in Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	PI‑,	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds, jedoch vorbehaltlich einer 
vom Fonds zahlbaren Mindestgebühr 
in Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds, 
jedoch vorbehaltlich einer vom 
Fonds zahlbaren Mindestgebühr in 
Höhe von GBP 30.000 pro Jahr.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C,	F,	G	
und	PC
Vertriebsgebühr: 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts 

der betreffenden Anteilsklassen des 
Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Der	Fonds	haftet	möglicherweise	unbegrenzt	 für	Zeichnungs‑,	
Rücknahme‑,	 Management‑,	 Performance‑,	 Vertriebs‑,	
Verwaltungs‑	 und/oder	 Verwahrstellengebühren	 oder	
Belastungen	in	Bezug	auf	die	kollektiven	Kapitalanlagen,	in	die	
er	investiert.	Die	übliche	Spanne	für	die	Managementgebühren	
beträgt	bei	den	zugrunde	liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	in	
der	Regel	bis	zu	2%	des	Nettoinventarwerts	des	Organismus	und	
für	die	Verwaltungs‑	und	Treuhändergebühren	bis	zu	0,35%	des	
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Nettoinventarwerts	des	Organismus.	Die	an	die	Anlageverwalter	
der	 zugrunde	 liegenden	 kollektiven	 Kapitalanlagen	 zahlbaren	
Performancegebühren	 liegen	 in	der	Regel	bei	bis	zu	20%	des	
Anstiegs	 der	 Performance	 des	 Nettoinventarwerts	 der	 jeweils	
zugrunde	liegenden	kollektiven	Kapitalanlagen	über	einen	vorab	
festgelegten	Zeitraum	(ausser	in	einigen	Fällen,	in	denen	solche	
Performancegebühren	nur	bei	Überschreiten	der	Mindestrendite	
zahlbar	sind).

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung und AQ‑, CQ‑ 
und TQ‑Vertriebsstellenanteile aller Voraussicht nach vierteljährlich 
(nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen betreffenden Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit 
einem Anlagehorizont von üblicherweise 5 bis 7 Jahren gedacht. 
Anleger sollten daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage 
erwarten. Der Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten 
können, das Kapital für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, 
und ein mittleres bis hohes Anlagerisiko wünschen.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 
genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des 
Fonds bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up 
and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong 
(„CO“) ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO 
darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es 
besteht hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von 
Hongkong). Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des 
Prospekts und dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe 
als persönliche Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von 
P‑Anteilen des Fonds werden seitens solcher Personen nur dann 
akzeptiert, wenn sie sich mindestens auf den Betrag belaufen, 
der in dieser Ergänzung für P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt 
oder an Personen übermittelt werden, an die sie nicht namentlich 
gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.

296

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 297 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

GAM	Star	India	Equity
Ergänzung	39
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star India Equity (der „Fonds“), einen Teilfonds der GAM 
Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Für	Anlagezwecke	und	für	ein	effizientes	Portfoliomanagement	
kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	anlegen.	Zur	
Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	und	Anlagepolitik	
–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen 
Wertpapieren und/oder sonstigen derivativen Instrumenten zu 
investieren, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder 
gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren 
Hauptgeschäftssitz in Indien angesiedelt ist oder die in Indien 
wesentliche Geschäftsaktivitäten, Vermögenswerte oder Ressourcen 
unterhalten. Zu den aktienbezogenen Wertpapieren gehören 
Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in Aktien gewandelt oder 
umgetauscht werden können oder mit Bezugsrechten verbunden 
sind, die den Kauf dieser Aktien erlauben. Die derivativen Instrumente, 
die zu Anlagezwecken eingesetzt werden dürfen, umfassen 
Terminkontrakte und Optionen auf Index‑ oder Aktieninstrumente 
und können an einer Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden. 
Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens in Aktien aus 
Neuemissionen anlegen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen 
Notierung an einem anerkannten Markt zugelassen werden. Davon 
getrennt darf der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens auf 
kurzfristiger Basis in nicht kotierte Aktienwerte der vorstehend 
angeführten Emittenten investieren.

Der Fonds kann ferner bis zu 100% seines Nettovermögens in 
strukturierte Schuldverschreibungen investieren, die von regulierten 
Finanzinstituten weltweit ausgegeben und vom Fondsmanager zum 
Aufbau von Positionen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren 
eingesetzt werden, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar 
sind. In diesen Instrumenten können Derivate eingebettet sein, die 
das Engagement in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren für 
den Fonds hebeln.

Der Anlageverwalter verfolgt bei der Aktienauswahl einen intensiven 
Bottom‑up‑Ansatz und strebt langfristige Anlagen in qualitativ 
hochwertigen Unternehmen mit skalierbaren und nachhaltigen 
Geschäftsmodellen an. Die Aktienauswahl, die im Rahmen eines 
eingehenden Research erfolgt, erhält ihre Impulse von internen 
Bewertungsmodellen, die das Zuwachs‑ und Verlustpotenzial der 

einzelnen Unternehmen zu bestimmen versuchen. So werden in der 
Regel die finanziellen Stärken und Schwächen des Unternehmens, 
sein Gewinnausblick, die Unternehmensstrategie und die Fähigkeit 
und Qualität der Unternehmensleitung bewertet.

Zudem kann der Fonds in offene börsengehandelte Fonds und 
kollektive Kapitalanlagen zum Aufbau von Positionen investieren, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Anlagen in 
kollektiven Kapitalanlagen und offenen börsengehandelten Fonds 
dürfen insgesamt 10% des Nettovermögens des Fonds nicht 
übersteigen. Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen werden nur dann 
vorgenommen, wenn diese eine Anlagepolitik haben, die derjenigen 
des Fonds vergleichbar ist.

Wenn der Fondsmanager dies für die Erreichung des Anlageziels 
des Fonds für angemessen erachtet, darf der Fonds ausserdem 
bis zu 20% des Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen 
Wertpapieren und/oder derivativen Instrumenten investieren, die 
Engagements in Unternehmen erzeugen, deren Hauptgeschäftssitz 
nicht in Indien angesiedelt ist und die nicht in Indien wesentliche 
Geschäftsaktivitäten, Vermögenswerte oder Ressourcen unterhalten.

Der Fonds darf ferner bis zu 15% seines Nettovermögens in 
festverzinslichen Wertpapieren anlegen, wenn dies zur Erreichung 
des Anlageziels des Fonds für geeignet erachtet wird. Zu 
diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen Staats‑ und/oder 
Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen (wie 
Einlagenzertifikate, Treasury Bills und Commercial Paper), die fest‑ 
oder variabel verzinslich sein können und kein Investment‑Grade‑
Rating im Sinne der Definition von Standard & Poor’s aufweisen 
müssen. Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines 
Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑
Grade‑Rating aufweisen.

Der Fonds darf auch in amerikanische, internationale und globale 
Hinterlegungsscheine (ADRs/IDRs/GDRs) investieren, die an einer 
anerkannten Börse kotiert sind. Diese Titel, die in der Regel von 
einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden, 
verbriefen das Eigentum an den von einer Auslandsgesellschaft 
emittierten Basiswerten.

Weitere Informationen über die Höhe der Hebelwirkung im Fonds 
sowie den Umfang der Long‑ und Short‑Positionen, die der Fonds 
mittels Derivate üblicherweise halten darf, finden sich nachstehend 
unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er 
unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% seines 
Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln, Barmitteln 
und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu diesen Umständen 
zählt Folgendes: (i) das Halten von Bareinlagen für anstehende 
Wiederanlagen zur Deckung der Zahlungen für Rücknahmen oder 
Auslagen, (ii) zur Stützung eines Engagements in Derivaten, (iii) 
aussergewöhnliche Marktsituationen, wie ein Börsenkrach oder 
tiefe Krisen, die nach angemessener Ansicht des Fondsmanagers 
wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Performance des Fonds haben würden oder (iv) das Halten für 
Anlagezwecke zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
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Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente 
halten: gedeckte Optionsscheine, Index‑Futures, Aktien‑
Futures, Indexoptionen, Aktienoptionen, Devisenoptionen, 
Devisentermingeschäfte und Differenzkontrakte (CFD).

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Gedeckte Optionsscheine: Ein gedeckter Optionsschein ist eine 
Art Optionsschein, der es dem Inhaber erlaubt, dem Emittenten, 
in der Regel einer Bank oder einem vergleichbaren Finanzinstitut, 
Aktien, Währungen oder sonstige Finanzinstrumente in festgelegter 
Menge zu einem festgelegten Preis und an einem festgelegten 
Termin zu verkaufen oder abzukaufen. Der Fonds kann in 
gedeckten Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten 
Makler emittiert und an einem anerkannten Markt kotiert sind 
oder gehandelt werden, um sich auf effizientere Weise, als dies 
durch den direkten Kauf der Wertpapiere möglich wäre, in einen 
Schuldtitel oder Aktienwert oder in einem Korb aus Schuldtiteln 
oder Aktienwerten zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere 
Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder 
die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer vom Fonds 
gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Index‑Futures: Bei Index‑Futures handelt es sich um Terminkontrakte 
mit einem Finanzindex als Basiswert. Sie werden vorwiegend 
im Rahmen der taktischen Asset‑Allokation eingesetzt, um 
umfangreiche Barmittel, die dem Fonds zufliessen, zu verwalten und 
das Risiko zu minimieren, dass der Fonds auf Grund unerwünscht 
hoher Barguthaben eine schwache Performance verzeichnet. 
Ein umfangreicher Liquiditätszufluss kann dazu führen, dass der 
Fonds unzureichend am Markt positioniert ist. In einem solchen 
Liquiditätsumfeld kann es kostengünstiger und angemessener sein, 
anstelle der Aktien einen entsprechenden Index‑Future zu kaufen. 
Dieses Ersatzgeschäft ist vorübergehender Natur, bis ein günstigerer 
Zeitpunkt zum Kauf der zugrunde liegenden Aktien festgestellt wird. 
Index‑Futures können vom Fonds ferner als Absicherung zum 
Zweck des Kapitalerhalts verwendet werden.

Aktien‑Futures: Der Fonds kann Aktien‑Futures kaufen oder 
verkaufen. Dabei handelt es sich um Terminkontrakte mit einer 
bestimmten Aktie als Basiswert. Futures auf einzelne Aktien können 
zum Aufbau einer Long‑ oder Short‑Position in den oben genannten 
zugrunde liegenden Anlageklassen bzw. zur Absicherung einer 
Long‑Position in einem Index‑Future eingesetzt werden. Sie 
verringern Positionen in unerwünschten Vermögenswerten in dem 
dem Future zugrunde liegenden Wertpapierkorb bzw. heben sie auf. 
Aktien‑Futures können zudem als kostengünstige Alternative zum 
Halten der zugrunde liegenden Aktie eingesetzt werden. Da diese 
Kontrakte zum letzten Börsenkurs bewertet werden, kann der Fonds 
durch Glattstellung seiner Position von seiner Verpflichtung zum 
Kauf oder Verkauf der Aktie noch vor dem Liefertermin des Kontrakts 
zurücktreten.

Indexoptionen: Eine Option auf einen Wertpapierindex ist ein 
Finanzderivat, das den Inhaber berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
einen aus Wertpapieren bestehenden Wertpapierindex vor einem 
festgelegten Datum zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder 
zu verkaufen. Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen 
und verkaufen, denen alle Finanzindizes zugrunde liegen können, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Der Käufer 
einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein Wertpapier 
oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich 
ergibt sich in gewissen Fällen ein anderes Risiko‑Rendite‑
Profil als beim Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts selbst, 
was zuweilen als wünschenswert erachtet wird. Indexoptionen 
ermöglichen es Anlegern, sich mit einer Handelsentscheidung in 
einer grossen Anzahl von Wertpapieren zu engagieren. Der Fonds 
kann Verkaufsoptionen kaufen, um den Wert des Fonds oder 
eines Fondssegments vor erwarteten deutlichen Kursverlusten 
der Aktienmärkte oder wichtiger Branchen, die von diesem Index 
abgebildet werden, zu schützen. Kaufoptionen können vom Fonds 
gekauft oder auch verkauft werden. Eine Kaufoption zielt auf ein 
Engagement in einem Finanzindex oder einer wichtigen Branche ab, 
während eine Verkaufsoption (ausschliesslich gedeckte Verkäufe) 
eine weitere Ertragsquelle über die Prämie bietet, die als Overlay 
einer bestehenden Long‑Position vereinnahmt wird. Verkauf und 
Kauf von Indexoptionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die 
besondere Anlagerisiken mit sich bringen.

Aktienoptionen: Der Fonds kann Aktienoptionen verkaufen und 
kaufen. Eine Aktienoption ist ein Bezugsrecht, das eine Partei 
einer anderen verkauft und durch das der Käufer das Recht 
erwirbt, jedoch nicht die Verpflichtung hat, eine Aktie zu einem 
vereinbarten Kurs während eines bestimmten Zeitraums oder an 
einem bestimmten Datum zu kaufen (call) oder zu verkaufen (put). 
Optionen ermöglichen es dem Fondsmanager, Abwärtsrisiken 
kosteneffizient zu beschränken und gleichzeitig die möglichen 
Kursgewinne einer volatilen Aktie voll auszunutzen. Durch Long‑
Positionen in Verkaufs‑ und Kaufoptionen auf einzelne Aktien kann 
der Fonds vor ungünstigen Kursbewegungen des Basiswerts 
geschützt werden. Ein weiterer Grund für das Eingehen von Short‑
Positionen in Aktienoptionen (Verkaufs‑ und Kaufoptionen) kann 
auch die Steigerung der Gesamtrendite und die Vereinnahmung von 
Erträgen in Form der Optionsprämie sein.

Devisenoptionen: Eine Devisenoption ist ein Finanzderivat, das den 
Inhaber berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine festgelegte Währung 
in einem festgelegten Zeitraum oder an einem festgelegten Datum zu 
einem vereinbarten Preis zu kaufen (call) oder zu verkaufen (put). Der 
Fonds kann diese Instrumente verwenden, um Kursbewegungen auf 
den Devisenmärkten entgegenzuwirken. Devisenoptionen werden 
eingesetzt, um die Anleger vor nachteiligen Kursbewegungen 
von Währungen, zum Beispiel der indischen Rupie, zu schützen. 
Dies kann beispielsweise anhand eines Collars erreicht werden, 
der sich aus dem Kauf einer USD‑Kaufoption und dem Verkauf 
einer Verkaufsoption zu unterschiedlichen Ausübungskursen 
zusammensetzt (ohne anfängliche Kosten). Aufgrund des Gewinn‑ 
und Verlustprofils des Collar sind die Anleger geschützt, wenn die 
indische Rupie unter den Ausübungskurs der USD‑Kaufoption fällt. 
Die „Kosten“ dieser Absicherung bestehen darin, dass der Anleger 
auf die möglichen Kursgewinne der indischen Rupie verzichtet, 
wenn der Rupien‑Kurs über den Ausübungskurs der Verkaufsoption 
hinaus steigt. Ein Collar ist eine Optionsstrategie mit Schutzwirkung.

Devisentermingeschäfte: Ein Devisentermingeschäft ist eine 
vertragliche Verpflichtung, an einem angegebenen künftigen Datum 
eine bestimmte Währung zu kaufen. Devisentermingeschäfte 
können (a) zur Absicherung des Vermögenspools des Fonds 
in die Basiswährung des Fonds oder (b) zur Verringerung des 
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Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds eingesetzt werden, 
wenn diese Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die ein 
Engagement in den oben genannten Anlageklassen ermöglichen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlagen in 
Finanzindizes mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. zur Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge 
usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird gewisse derivative Instrumente zu nicht‑komplexen 
Anlagezwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird 
im Fonds eine Hebelwirkung entfalten. Insofern es zu einer 
Hebelwirkung kommt, wird diese mit Hilfe des Commitment‑
Ansatzes zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des Fonds 
in Long‑Positionen in der Regel auf 85% des Nettovermögens 
und in Short‑Positionen auf 15% des Netto‑Vermögens beläuft, 
berechnet jeweils auf Basis der oben erläuterten Methode der 
Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz des Nettovermögens des 
Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen angelegt ist, ist jedoch 
von den Marktbedingungen zum gegebenen Zeitpunkt abhängig. 
Diese Long‑ und Short‑Positionen können in den Anlageklassen 
eingegangen werden, die in der oben dargestellten Anlagepolitik 
des Fonds vorgesehen sind.

Weitere Einzelheiten über das Gesamtrisiko und den Commitment‑
Ansatz finden sich in Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen“ des 
Prospekts unter der Überschrift „Derivative Finanzinstrumente“.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in den Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Die Anteile der 
einzelnen Klassen werden während des Erstausgabezeitraums vom 
12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 (der „Erstausgabezeitraum“) 
zum Erstausgabepreis angeboten. Vorbehaltlich der Annahme von 
Zeichnungsanträgen durch die Gesellschaft werden die Anteile 
erstmals am letzten Geschäftstag des Erstausgabezeitraums 
ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen, damit sie zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet werden.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt im 
Abschnitt „Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit an dem Tag erfolgen, an dem der 
Zeichnungsantrag eingehen muss, damit er zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet wird. Für von der 
Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger oder Vermittler gilt 
eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach dem betreffenden 
Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile	und	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
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hierüber mindestens drei Monate im 
Voraus schriftlich informiert werden 
müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl.

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,10% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle,	MI‑,	QI	und	SI‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber mindestens drei Monate im 
Voraus schriftlich informiert werden 
müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,10% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile:
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 2,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft:  Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 

betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr:  Bis zu 0,10% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr:  Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,50% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p. a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,10% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p. a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,10% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der Z‑Anteile 
des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaigen 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Zusätzlich zu den vorstehend genannten Gebühren des 
Co‑Investment‑Manager hat der Co‑Investment‑Manager zulasten 
des Fondsvermögens, das der jeweiligen Anteilsklasse des Fonds 
ausser M‑ und N‑Anteilen zuzurechnen ist, Anspruch auf eine 
Performancegebühr (nachfolgend die „Performancegebühr“), 
die an jedem Handelstag aufläuft und jährlich rückwirkend am 
Ende der jeweiligen Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni eines 
Jahres („Berechnungsperiode“) gezahlt wird. Ob auf Z‑Anteile 
eine Performancegebühr erhoben wird, liegt im Ermessen der 
Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind auf Anfrage von 
GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com 
erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
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der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr 
beläuft sich in jedem Fall auf 10% p. a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark oder der Outperformance der jeweiligen 
Benchmark, wobei die Berechnung der Performancegebühr auf 
dem niedrigeren der beiden prozentualen Outperformance‑Werte 
beruht. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht auf die 
Performance der Anteilsklasse auswirken. Die prozentuale Rendite 
ist die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil am letzten 
Bewertungsstichtag der vorherigen Berechnungsperiode und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr 
(oder in der ersten Berechnungsperiode die Differenz zwischen 
dem Erstausgabepreis der betreffenden Klasse und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr).

Bei der „Benchmark“ handelt es sich um den MSCI India Index in 
der entsprechenden Währung.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse entspricht die High‑Water‑Mark dem Erstausgabepreis. 
Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) am 
letzten Bewertungsstichtag eines folgenden Abrechnungszeitraums 
über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die High‑
Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Abrechnungszeitraums nach Abzug der Performancegebühr 
berechnet wird. In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark 
unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Abrechnungszeitraums neu 
berechnet, und entsprechend wird für den jeweiligen Fonds oder 
ggf. die jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung gebildet. An jedem 
Bewertungsstichtag wird die neu berechnete Performancegebühr 
mit der Rückstellung vom vorherigen Bewertungsstichtag 
verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom Vortag wird entsprechend 
der Differenz zwischen dem neu berechneten Betrag und dem 
zuvor zurückgestellten Betrag nach oben oder unten angepasst. 
Hinweis: Der Referenzwert, der auf die prozentuale Rendite und die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Der Referenzwert, der in die Berechnung 
der Benchmark an einem Bewertungsstichtag eingeht, beruht 
auf dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse zu Beginn der 
Berechnungsperiode, bereinigt um die kumulierten Zeichnungen 
und Rücknahmen der Klasse seit Beginn der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem Co‑Investment‑
Manager geschuldete und gemäss den vorgenannten Bedingungen 
berechnete Performancegebühr tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über einen ganzen 
Abrechnungszeitraum eine Performancegebühr anfällt, über der 
Rendite der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung der 
Performancegebühr beginnt mit dem Erstausgabezeitraum der 
entsprechenden Anteilsklasse des Fonds und endet am 30. Juni 
desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolgedessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds kotieren die Anteile in 
der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Star	Japan	Equity
Ergänzung	41
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Japan Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM 
Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Der	 Fonds	 darf	 für	 die	 Zwecke	 eines	 effizienten	 Portfolio‑
managements	 in	derivative	Finanzinstrumente	 investieren.	Zur	
Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	und	Anlagepolitik	
–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in erster 
Linie durch Investitionen in börsenkotierte Aktien in Japan, die von 
Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptgeschäftssitz in 
Japan haben.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien zu 
investieren.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen indes kurzfristig 
in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert werden, 
wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines maximalen 
Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Zu diesen festverzinslichen 
Wertpapieren zählen Staats‑ und/oder Unternehmensanleihen oder 
andere Schuldverschreibungen (wie Einlagenzertifikate, Treasury 
Bills und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel verzinslich sein 
können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition 
von Standard & Poor’s aufweisen müssen.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Anlagestrategie
Das Anlageteam strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs durch 
Anlagen in führenden japanischen Unternehmen an, die ein 
langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite und 
eine geringe Verschuldung besitzen und zum Zeitpunkt des Kaufs zu 
einem Abschlag auf den errechneten fairen Wert gehandelt werden. 
Zunächst werden mögliche Kandidaten aus dem Anlageuniversum 
gefiltert. Dann folgt eine tiefgreifende Fundamentalanalyse der 
Unternehmen, die die primären quantitativen Kriterien erfüllen, indem 
insbesondere die Preismacht und die Finanzkraft geprüft werden. 
Schliesslich konstruiert das Team ein konzentriertes Portfolio der 
reizvollsten Aktien, wenn sie zu einem Abschlag auf den fairen Wert 
erhältlich sind.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke 
derzeit nicht vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und 
wie ausführlicher im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des 
Prospekts beschrieben, kann der Fonds für Anlagezwecke und/
oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (d. 
h. zur (i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 

zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) die nachstehend aufgeführten 
Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
gedeckte Optionsscheine, Index‑Futures, Indexoptionen, 
Devisenoptionen und Devisentermingeschäfte.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
emittiert und an einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt 
werden, um sich auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf der Wertpapiere möglich wäre, in einem Korb aus Schuldtiteln 
oder Aktienwerten zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere 
Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder 
die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer vom Fonds 
gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Devisenoptionen: Der Fonds kann diese Instrumente verwenden, um 
von Kursbewegungen auf den Devisenmärkten zu profitieren bzw. 
ihnen entgegenzuwirken. Devisenoptionen werden eingesetzt, um 
die Anleger vor nachteiligen Kursbewegungen des japanischen Yen 
zu schützen. Dies kann beispielsweise anhand eines Collars erreicht 
werden, der sich aus dem Kauf einer USD‑Kaufoption und dem 
Verkauf einer Verkaufsoption zu unterschiedlichen Ausübungskursen 
zusammensetzt (ohne anfängliche Kosten). Aufgrund des Gewinn‑ 
und Verlustprofils des Collars sind die Anleger geschützt, wenn 
der Yen unter den Ausübungskurs der USD‑Kaufoption fällt. Die 
„Kosten“ dieser Absicherung bestehen darin, dass der Anleger auf 
die möglichen Kursgewinne des Yen verzichtet, wenn der Yen‑Kurs 
über den Ausübungskurs der Verkaufsoption hinaus steigt. Ein 
Collar ist eine Optionsstrategie mit Schutzwirkung.

Index‑Futures: Diese Instrumente können für die oben 
beschriebenen Zwecke, aber auch zum Schutz vor nachteiligen 
Marktbewegungen insgesamt eingesetzt werden. Durch das 
Eingehen von Short‑Positionen in diesen Kontrakten schützt der 
Fondsmanager den Fonds vor dem Verlustrisiko des breiteren 
Markts. Alternativ können Index‑Futures im Rahmen der taktischen 
Vermögensallokation eingesetzt, um umfangreiche Mittelzuflüsse 
in den Fonds zu steuern. Auf diese Weise wird das Risiko des 
Fonds, aufgrund einer unerwünscht hohen Barposition eine 
Underperformance zu erzielen, auf ein Minimum reduziert. Ein 
umfangreicher Liquiditätszufluss kann dazu führen, dass der 
Fonds unzureichend am Markt positioniert ist. In einem solchen 
Liquiditätsumfeld kann es kostengünstiger und angemessener sein, 
anstelle der Aktien einen entsprechenden Index‑Future zu kaufen. 
Dieses Ersatzgeschäft ist vorübergehender Natur, bis ein günstigerer 
Zeitpunkt zum Kauf der zugrunde liegenden Aktien festgestellt wird.

Indexoptionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen 
und verkaufen, denen alle Finanzindizes zugrunde liegen können, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Der Käufer 
einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein Wertpapier 
oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich 
ergibt sich ein in gewissen Fällen wünschenswertes anderes 
Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts 
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selbst. Indexoptionen ermöglichen es Anlegern, sich mit einer 
Handelsentscheidung in einer grossen Anzahl von Wertpapieren zu 
engagieren. Der Fonds kann Verkaufsoptionen kaufen, um den Wert 
des Fonds oder eines Fondssegments vor erwarteten deutlichen 
Kursverlusten der Aktienmärkte oder wichtiger Branchen, die von 
diesem Index abgebildet werden, zu schützen. Kaufoptionen können 
vom Fonds gekauft oder auch verkauft werden. Eine Kaufoption zielt 
auf ein Engagement in einem Finanzindex oder einer wichtigen 
Branche ab, während eine Verkaufsoption (ausschliesslich gedeckte 
Verkäufe) eine weitere Ertragsquelle über die Prämie bietet, die als 
Overlay einer bestehenden Long‑Position vereinnahmt wird. Verkauf 
und Kauf von Indexoptionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, 
die besondere Anlagerisiken mit sich bringen.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können wie folgt 
eingesetzt werden: (a) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds in die Basiswährung des Fonds oder (b) zur Verringerung 
des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, wenn diese 
Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Obwohl der Fonds bisweilen Short‑Positionen in den im Abschnitt 
„Anlageziel und Anlagepolitik“ genannten Anlageklassen halten 
kann, werden sie nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Sie 
führen auf Netto‑Basis nicht zu einem zusätzlichen Engagement des 
Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	
Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds wird eine begrenzte Anzahl einfacher derivativer 
Instrumente für ein nicht‑komplexes effizientes Portfoliomanagement 
einsetzen. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird im Fonds 

eine Hebelwirkung entfalten. Insofern es zu einer Hebelwirkung 
kommt, wird diese mit Hilfe des Commitment‑Ansatzes 
zur Risikomessung ermittelt, wobei der Hebel 100% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen kann.

Weitere Einzelheiten über das Gesamtrisiko und 
den Commitment‑Ansatz finden sich in Abschnitt 6.1 
„Anlagebeschränkungen“ des Prospekts unter der Überschrift 
„Derivative Finanzinstrumente“.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Japanischer Yen

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen, damit sie zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet werden.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit an dem Tag erfolgen, an dem der 
Zeichnungsantrag eingehen muss, damit er zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet wird. Für von der 
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Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger oder Vermittler gilt 
eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach dem betreffenden 
Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	MO‑,	
QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	
und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 

betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Nur	bei	Anteilen	der	Klassen	A	und	C
Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 

Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	B
Vertriebsgebühr: 1% des Nettoinventarwerts der 

Anteile der Klasse B des Fonds.

Verkaufsgebühr („CDSC“): Bis zu 4% des Nettoinventarwerts 
der Anteile der Klasse B, die an 
den Fonds zurückgegeben werden, 
wie im Kapitel „Gebühren und 
Aufwendungen“ des Prospekts 
beschrieben.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).
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Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine Ertragsaus‑
schüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel am ersten 
Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder 
vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko wünschen.
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GAM	Star	Keynes	Quantitative	Strategies
Ergänzung	42
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Keynes Quantitative Strategies (den „Fonds“), einen Teilfonds 
der GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Der	 Fonds	 eignet	 sich	 für	 Anleger,	 die	 ein	 höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren	bereit	sind,	da	die	annualisierte	
Volatilität	wahrscheinlich	 die	meiste	 Zeit	 über	 im	Bereich	 von	
10‑15%	liegen	dürfte.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vorwiegend	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 von	
Anlagen	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 zur	 Durchführung	 des	 Handels	 mit	
Derivaten	 im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	
Einlagenzertifikate	und/oder	Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer 
attraktiven Kapitalrendite und zugleich in der Begrenzung des 
Kapitalverlustrisikos.

Der Fonds setzt zu diesem Zweck systematische quantitative 
Modelle (die „Modelle“) ein, die (entweder direkt oder indirekt 
durch Einsatz der nachstehend beschriebenen derivativen 
Finanzinstrumente) Engagements in den nachstehend genannten 
grossen Vermögensklassen bewirken können. Das direkte und/oder 
indirekte gehebelte Engagement in den nachstehend beschriebenen 
Vermögensklassen und Anlagestrategien kann im Fonds zu Long‑ 
und Short‑Positionen führen. Der Hebel der Engagements wird 
anhand der absoluten VaR‑Methode festgelegt, wobei der absolute 
VaR des Fonds nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts des 
Fonds betragen darf. Weitere Informationen über die Höhe der 
Hebelwirkung im Fonds sowie den Umfang der Long‑ und Short‑
Positionen, die der Fonds mittels Derivate üblicherweise halten darf, 
finden sich nachstehend unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Die vom Fonds eingesetzten Modelle beruhen auf firmeneigenen 
Algorithmen, die von den Schriften von Keynes über die Bedeutung 

von Unsicherheit und Risiko beeinflusst sind. In der Regel repräsentiert 
jedes Modell eine oder mehrere der nachstehend beschriebenen 
Vermögensklassen oder eine Teilmenge einer Vermögensklasse. Die 
Modelle der einzelnen Instrumente, mit denen der Fonds handelt, 
sind Funktionen diverser Variablen, zum Beispiel markttechnischer 
Kennzahlen wie das Momentum, Konjunkturparameter wie Inflations‑ 
und Wachstumsprognosen, Messungen der Anlegerstimmung und 
interne Bewertungsindikatoren. wobei die globalen Aktien‑, Devisen‑, 
Renten‑, Kredit‑ und Rohstoffmärkte Berücksichtigung finden. Die 
von diesen Modellen ermittelten Chancen können im Fonds zur 
Übernahme direktionaler oder spreadmotivierter Positionen in 
den hier beschriebenen Vermögensklassen führen, während die 
Haltedauer der übernommenen Positionen unterschiedlich sein kann. 
Die von diesen Modellen ermittelten Chancen können im Fonds 
zur Übernahme direktionaler oder spreadmotivierter Positionen in 
den hier beschriebenen Vermögensklassen führen, während die 
Haltedauer der übernommenen Positionen unterschiedlich sein kann.

Alle Modelle wurden intern vom Fondsmanager entwickelt, doch 
kann er für die Verwaltung von bis zu 10% des Fonds in der Zukunft 
auch Modelle einsetzen, die von externen Parteien stammen.

Der Fondsmanager überwacht aktiv die Positionen der Modelle und 
greift ein, wenn er glaubt, dass es im Interesse des Fonds liegt. 
Dies wird zum Beispiel der Fall sein, wenn es zu einem Ereignis 
oder einer Marktbewegung kommt, die die quantitativen Modelle 
nicht vorhersehen können, wenn kontinuierliches Research eine 
Veränderung der Modellparameter nahelegt, die noch umgesetzt 
werden muss, oder wenn es das Risikomanagement erfordert.

Bei der Festlegung der Gewichtung der einzelnen Modelle 
berücksichtigt der Fondsmanager unter anderem die erwartete 
Rendite und Volatilität des jeweiligen Modells sowie das Mass, in dem 
sich die Modellallokation risikomindernd auswirkt, weil das Modell 
möglicherweise eine geringe Korrelation mit anderen Modellen 
hat. Da die Modelle auf der Grundlage der zu einem bestimmten 
Zeitpunkt verfügbaren Informationen die optimale Grösse und 
Richtung einer Position zu bestimmen versuchen, kann und wird 
das Netto‑Engagement in einer Vermögensklasse im Lauf der Zeit 
erheblich schwanken. Das Engagement kann von bedeutenden 
Long‑Positionen bis zu erheblichen Short‑Positionen reichen und in 
bestimmten Phasen nach Verrechnung aller Positionen auch in der 
Nähe von Null liegen.

Der Fonds nimmt derzeit vornehmlich Allokationen in Modelle 
vor, welche die Dividenden ausschüttenden und festverzinslichen 
Vermögensklassen oder Währungen betreffen. Wenn der 
Anlageverwalter in anderen Vermögensklassen Chancen erkennt, 
zum Beispiel in börsengehandelten Rohstoffen, ist es ihm in den 
in den Verordnungen von 2011 erlaubten Umfang möglich, Kapital 
auch den Modellen dieser Vermögensklassen zuzuteilen. Anlagen in 
Geldmarktinstrumenten, die der Verwaltung der Kasse dienen, sind 
nicht Teil des Allokationsprozesses.

Das Anlageziel des Fonds wird durch Anlagen in den globalen 
Finanzmärkten erreicht, indem er entweder direkt oder indirekt 
durch Einsatz der nachstehend beschriebenen derivativen 
Finanzinstrumente Engagements in Devisen, festverzinslichen 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen 
Wertpapieren, börsengehandelten Rohstoffen und Indizes (darunter 
unter anderem auch Rohstoffindizes) eingeht.

Hinsichtlich der Sektor‑ und Ländergewichtungen, die der Fonds bei 
der Umsetzung seiner Anlagestrategien beachten muss, bestehen 
keine besonderen Beschränkungen. Die Instrumente, in die der 
Fonds anlegt, können an anerkannten Märkten weltweit kotiert oder 
gehandelt werden. Ferner gibt es hinsichtlich der festverzinslichen 
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Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, keine Qualitäts‑ oder 
Laufzeitbeschränkungen.

Bei den Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, in denen 
der Fonds anlegen darf, handelt es sich vorrangig, jedoch nicht 
ausschliesslich um Stammaktien und Vorzugsaktien, die an den 
anerkannten Märkten der Welt kotiert sein können oder gehandelt 
werden.

Börsengehandelte Rohstoffe („ETC“) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines zugrunde 
liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen folgen, 
darunter Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, Uran, Kohle, 
Öl, Erdgas, Kupfer und Getreide. Bei ETC handelt es sich um 
liquide Wertpapiere, die wie Aktien an geregelten Börsen gehandelt 
werden können. ETC ermöglichen den Anlegern Engagements in 
Rohstoffen, ohne Terminkontrakte handeln oder die Werte physisch 
übernehmen zu müssen.

(i) Zur Unterlegung der Derivatengagements, (ii) in sonstigen 
aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem Börsenkrach 
oder tiefen Krisen, die nach der begründeten Meinung des 
Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden, 
und (iii) zu Anlagezwecken bei der Verfolgung des Anlageziels 
kann der Fonds bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in 
Wertpapieren anlegen, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den in Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ genannten internationalen 
Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen mindestens 
ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Der Fonds kann des Weiteren Engagements in den genannten 
Vermögensklassen eingehen, indem er in anderen kollektiven 
Kapitalanlagen anlegt. Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen 
insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Die vom Fonds eingesetzten Anlagestrategien können dazu führen, 
dass es zu einer starken Gewichtung der Schwellenmärkte kommt.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Investitionen in den russischen Markt dürfen 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. In Bezug auf 
Russland wird die Gesellschaft nur in Wertpapieren anlegen, die an 
der Moscow Exchange kotiert sind.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er, auch 
wenn nicht davon ausgegangen wird, unter den dafür geeigneten 
Umständen bis zu 100% seines Nettovermögens in Bareinlagen, 
staatlichen Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu 
diesen Umständen zählen: (i) das Halten von Barmitteln in Form 
von Einlagen für anstehende Wiederanlagen, (ii) Deckung der 
Zahlungen für Rücknahmen oder Auslagen, (iii) Unterlegung der 
Derivatengagements und (iv) aussergewöhnliche Marktsituationen 
wie ein Börsenkrach oder tiefe Krisen, die nach angemessener 
Ansicht des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Performance des Fonds haben würden.

Die Anlageperiode, für die der Fonds eine positive Rendite zu 
erzielen bestrebt ist, beträgt drei Jahre.

Derivate

Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Terminkontrakte, Devisenkassa‑ und Devisentermingeschäfte, 
Optionen, Devisen‑, Aktien‑ und Indexoptionen, im Freiverkehr 
gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen, Swaps (u.a. Devisen‑ 
und Index‑Swaps), Zins‑Swaps (u.a. Zins‑Floors, ‑Caps und 
‑Collars), Total‑Return‑Swaps, Swaptions, Credit‑Default‑Swaps, 
Differenzkontrakte, Wertpapiere per Erscheinen („when issued“) 
und per Termin („Forward Commitments“). Die nachstehend 
aufgeführten Derivate werden zur Errichtung von Long‑ oder 
Short‑Positionen in den vorgenannten Basiswerten eingesetzt, 
um die von den quantitativen Modellen des Fonds identifizierten 
Chancen zu nutzen oder die Risiken bestehender Engagements zu 
steuern.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Ein Devisentermingeschäft ist eine 
vertragliche Verpflichtung, an einem angegebenen künftigen Datum 
eine bestimmte Währung zu kaufen. Devisentermingeschäfte 
können verwendet werden, um Long‑ oder Short‑Engagements 
in einer oder mehreren Währungen einzugehen oder ungewollte 
Engagements in einer oder mehreren Währungen abzusichern. 
Devisentermingeschäfte sind hinsichtlich der Menge oder dem 
Zeitpunkt, an dem eine Währung geliefert werden muss, nicht 
einheitlich und werden nicht börsengehandelt. Bei ihnen handelt 
es sich vielmehr um individuell ausgehandelte Transaktionen. 
Devisentermingeschäfte werden über ein Handelssystem 
abgewickelt, das als Interbankenmarkt bekannt ist. Hierbei handelt 
es sich nicht um einen Markt mit einem bestimmten Standort, 
sondern um ein Netzwerk elektronisch verbundener Marktteilnehmer. 
Es gibt kein zentrales Clearingsystem für die auf diesem Markt 
eingegangenen Devisentermingeschäfte, und entsprechend ist der 
Fonds, wenn er vor dem festgelegten Datum ein derartiges Geschäft 
„glattstellen“ möchte, auf die Vereinbarung einer angemessenen 
„gegenläufigen“ Transaktion angewiesen. Für die Kursbewegungen 
gibt es auf diesem Markt keine Beschränkungen, und weder 
Prime Broker noch andere Kontrahenten sind verpflichtet, für 
Devisentermingeschäfte einen Markt aufrecht zu erhalten. Ferner 
kann die Durchführung von Devisentermingeschäften mit einem 
etwas geringeren Schutz vor Ausfällen verbunden sein als der 
Handel auf den Rohstoffmärkten oder sonstigen Börsen, da 
weder der Interbankenmarkt noch die auf ihm durchgeführten 
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Devisentermingeschäfte von einer Aufsichtsbehörde reguliert sind 
oder von einer Börse oder Clearingstelle garantiert werden.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Zins‑, 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. 
Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, 
sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und den 
Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. Solche 
Futures können, wenn man dies für angemessen hält, in Swaps 
umverpackt werden („Future‑Swaps“ oder „synthetische Futures“). 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und 
verkaufen, denen alle Währungen, Wertpapiere, Terminkontrakte, 
Wertpapierindizes bzw. sonstigen Finanzindizes zugrunde liegen 
können, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Der 
Käufer einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein 
Wertpapier oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. 
Folglich ergibt sich ein in gewissen Fällen wünschenswertes 
anderes Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf oder Verkauf des 
Vermögenswerts selbst. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst 
komplexe Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich 
bringen. Der Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert 
vollständig abzusichern (Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross 
Hedge) oder um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) den 
Gesamtertrag zu steigern. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit 
seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Er kann 
Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an Optionsbörsen 
oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Zins‑ und Devisen‑Swaps: Sie können für Anlagezwecke eingesetzt 
werden und/oder (a) zur Absicherung der mit Zinsänderungen 
verbundenen Risiken, (b) zur Absicherung der Nennwährung der 
Vermögenswerte des Fonds gegenüber der Basiswährung des 
Fonds oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer Anteilsklasse 
dieses Fonds, wenn diese Nennwährung von der Basiswährung 
des Fonds abweicht. Im Rahmen dieser Strategie können Caps und 
Floors eingesetzt werden.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen, die entweder als Ersatz für den Kauf oder Verkauf einer 
Gruppe von Wertpapieren dienen, bestimmte Indexrisiken absichern, 
Engagements in Indexanlagen ermöglichen oder mindern oder sich 
auf die Entwicklung eines oder mehrerer relevanter Basisindizes 
beziehen, die direkt oder indirekt an bestimmte Wertpapiere gekoppelt 
sind. Die Verwendung von Indizes muss auf jeden Fall im Rahmen 
der Bedingungen und Beschränkungen der Zentralbank liegen. 
Je nach Art des Basiswerts werden die Indizes, sofern sie relevant 
sind, vorab von der Zentralbank genehmigt. Für die Übernahme von 
Total‑Return‑Swaps durch den Fonds spricht unter anderem, wenn 
die Steuerersparnisse optimiert werden sollen, der Fondsmanager 

in einen Index investieren möchte, aber kein Terminmarkt zur 
Verfügung steht, der zugrunde liegende Markt liquider als der 
Terminmarkt ist oder der Future an einer Börse gehandelt wird, die der 
Fondsmanager nicht für geeignet hält. Bei einem Total‑Return‑Swap 
tauscht der Sicherungsnehmer die Gesamterträge, Dividenden 
oder Kupons zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste aus einem 
bestimmten Referenzwert, Index oder Wertpapierkorb mit dem 
Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder festen 
Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn 
der Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden 
die beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Swaptions: Swaptions können eingesetzt werden, damit ein Fonds 
an einem zukünftigen Datum gegen Zahlung einer Optionsprämie 
eine Zins‑Swap‑Vereinbarung schliessen kann. Swaptions kommen 
im Allgemeinen zum Einsatz, um das Zins‑ und Volatilitätsrisiko 
des Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Differenzkontrakte (CFD): Der Fonds kann in CFD investieren, die 
zum Kaufzeitpunkt im Gegensatz zum traditionellen Aktienhandel 
beispielsweise keine Stempelsteuer verursachen. Darüber hinaus 
bieten diese Instrumente kurzfristige Handelschancen. Mit CFD 
kann der Fondsmanager auf die Entwicklung von Aktienkursen 
spekulieren und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne 
im Besitz der betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. 
Die Kosten dieser Strategie machen einen geringen prozentualen 
Anteil der Kosten aus, die ein physisches Halten der Aktien oder 
Indizes verursachen würde. Da CFD unmittelbar an den Wert 
der Referenzwerte gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der 
Performance der Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt 
zugrunde liegen. CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der 
Fonds damit ein Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte 
Kontrakte, mit denen man sich zu Anlagezwecken in Kreditrisiken 
engagieren oder das Kontrahentenrisiko absichern kann.

Wertpapierkäufe per Erscheinen („when issued“) und per Termin 
(„Forward Commitments“): Der Fonds kann Wertpapiere, die mit 
der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind, per Erscheinen („when 
issued“) kaufen. Geschäfte per Erscheinen kommen zustande, 
wenn der Fonds im Rahmen eines Wertpapierkaufs vereinbart, dass 
die Zahlung und Lieferung der Wertpapiere erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. Ziel des Fonds ist es dabei, bei Vertragsabschluss 
günstige Kaufkonditionen für den späteren Kauf festzuschreiben. 
Der Fonds kann des Weiteren Wertpapiere, die mit der Anlagepolitik 
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des Fonds vereinbar sind, auf Basis der Erfüllung in der Zukunft 
(„Forward Commitments“) kaufen. Im Rahmen eines Geschäfts mit 
Wertpapieren per Termin verpflichtet sich der Fonds zum Kauf von 
Wertpapieren zu einem festgesetzten Preis und zu einem zukünftigen 
Termin, der über die normale Abwicklungszeit hinausgeht. Alternativ 
kann der Fonds auch glattstellende Verträge abschliessen, indem 
er andere Wertpapiere, die er im Portfolio hält, per Termin verkauft. 
Mit dem Kauf von Wertpapieren per Erscheinen oder per Termin 
geht das Risiko eines Wertverlusts der zu kaufenden Wertpapiere 
vor dem Abrechnungstermin einher. In der Regel kauft der Fonds 
Wertpapiere per Erscheinen oder per Termin mit der Absicht, die 
Wertpapiere auch tatsächlich für das Portfolio zu kaufen. Wenn 
es der Fondsmanager jedoch für notwendig hält, kann er die per 
Erscheinen bzw. per Termin gekauften Wertpapiere auch vor der 
Abrechnung wieder verkaufen.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschliesslich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschliesslich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 25% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 7% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die 
vorübergehende Übertragung von Wertpapieren von einem 
Kreditgeber an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer 
verpflichtet, gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus 
vereinbarten Termin an den Kreditgeber zurückzugeben. 
Zweck dieser Geschäfte ist in der Regel die Steigerung der 
Gesamtrendite des Fonds durch Zinseinnahmen. Der maximale 
Anteil des verwalteten Fondsvermögens, das für Aktienleihgeschäfte 
verwendet werden kann, beträgt 30% (auf Grundlage des Werts der 
Sicherheiten, die von Gegenparteien gehalten werden können). 
Es wird aber nicht davon ausgegangen, dass über 10% des 
verwalteten Fondsvermögens in Aktienleihgeschäften angelegt 
werden.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang 
mit Wertpapieren per Erscheinen und per Termin und 
Aktienleihgeschäften sind zusammen mit den allgemeinen 
Bestimmungen für den Einsatz von Partizipationsanleihen in 
Anhang V des Prospekts beschrieben. Dort finden sich auch nähere 
Angaben über die operationellen Kosten und/oder Gebühren, die 
den dem Fonds aus diesen Techniken zufliessenden Erträgen 
abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als komplexer („sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für Zwecke der Kapitalanlage und/oder eines effizienten 
Portfoliomanagements in eine Reihe komplexer derivativer 
Instrumente investieren kann. Der Fonds kann seine Positionen 
hebeln, um über den Nettoinventarwert des Fonds hinaus ein fiktives 
Engagement einzugehen, das anhand der VaR‑Methode gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank berechnet wird.

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds je nach Art 
des Instruments und der Laufzeit im Bestand eine Hebelwirkung 
von 2.000% bis 6.500% des Nettoinventarwerts des Fonds an. 
Der Einsatz bestimmter Instrumente, zum Beispiel kurzlaufender 
Zinsderivate und Anleihe‑Futures, trägt beispielsweise stärker 
zum Grad der anhand der Summe der Nennwerte berechneten 
Hebelwirkung im Fonds bei, auch wenn die zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen oder marktbezogenen Risiken dieser Strategien im 
Vergleich zur Grösse des Portfolios gering sein können. Der mit dem 
Nennwertansatz berechnete Hebel des Fonds kann bisweilen über‑ 
oder unterschritten werden.

Der Co‑Investment‑Manager des Fonds besitzt die erforderliche 
Anlageflexibilität zum Aufbau umfangreicher Engagements in 
Derivaten, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Handelsgeschäfte, die kurzlaufende Zinsderivate und Anleihe‑
Futures beinhalten, können das anhand der Summe der Nennwerte 
berechnete Risiko des Fonds deutlich erhöhen, obwohl gegenläufige 
Positionen im Fonds existieren können.

Bei der vom Fonds zu verwendende Methode zur Berechnung 
der Hebelwirkung, das heisst, bei der Methode der Summe der 
Nennwerte, werden die Risiken aus den entsprechenden Long‑ 
und Short‑Positionen miteinander addiert und nicht miteinander 
verrechnet, wodurch sich die erwartete Hebelwirkung des 
Fonds erhöht. Anteilsinhaber sollten (zu Informationszwecken) 
beachten, dass, wenn das durch den Einsatz von Derivaten 
entstandene Engagement des Fonds deltaadjustiert ist und 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, die 
Hebelwirkung, der der Fonds ausgesetzt ist, wesentlich geringer ist.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des 
Fonds in Long‑Positionen in der Regel auf 1.200% bis 3.900% des 
Nettovermögens und in Short‑Positionen auf 800% bis 2.600% des 
Netto‑Vermögens beläuft, berechnet jeweils auf Basis der oben 
erläuterten Methode der Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz 
des Nettovermögens des Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen 
angelegt ist, ist jedoch von den Marktbedingungen zum gegebenen 
Zeitpunkt abhängig. Diese Long‑ und Short‑Positionen können 
in den Anlageklassen eingegangen werden, die in der oben 
dargestellten Anlagepolitik des Fonds vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Beschränkungen zur 
Hebelwirkung. Der absolute VaR des Fonds wird mit einem 
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Konfidenzniveau von 99% bei einer 20‑tägigen Haltedauer gemessen 
und ist auf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt. 
Das heisst nicht, dass die Verluste 20% des Nettoinventarwerts 
des Fonds nicht übersteigen können, sondern dass man unter 
der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage gehalten werden, 
Verluste von über 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nur in 1% 
der Fälle erwarten würde.

Die vom Fonds verwendete VaR‑Methode beruht auf einem 
stochastischen Prozess, mit dessen Hilfe mögliche Gewinn‑ und 
Verlust‑Szenarios bestimmt werden. Die Ergebnisse werden 
als Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgedrückt und täglich vom 
Co‑Investment‑Manager und der Risikogruppe analysiert. Da der 
VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum basiert, 
kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

Anleger sollten beachten, dass dem Fonds und seinen 
Anteilsinhabern bei anomalen Marktbedingungen erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen können, da der Fonds einen hohen 
Hebel einsetzen kann. Der Co‑Investment‑Manager wird versuchen, 
diese Risiken durch eine laufende Risikoüberwachung zu senken. 
Zu diesem Zweck nutzt er Systeme, die dem Branchenstandard 
entsprechen, sowie eigene Systeme. Damit werden eine Reihe 
von Parametern überwacht, darunter Liquidität, Drawdown und 
Risiken, und Stresstests, Rückvergleiche (Back‑Testing) und 
Portfolioanalysen durchgeführt. Die Auswirkungen bestimmter 
Risiken und Positionen werden für jede Kapitalanlage durch 
Berechnung des Risikobeitrags jeder einzelnen Position innerhalb 
des Portfolios bestimmt. Die Rückvergleiche und Stresstests des 
VaR‑Modells werden auch im Einklang mit den Anforderungen der 
Zentralbank durchgeführt.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden die 

Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert je 
Anteil ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,75% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts des Fonds, 
ausser der Nettoinventarwert des 
Fonds übersteigt USD 100 Mio., 
in welchem Fall sich die Gebühr 
der Verwaltungsgesellschaft auf 
0,15% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) vom 
Nettoinventarwert des Fonds über 
USD 100 Mio. verringert.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts des Fonds, 
ausser der Nettoinventarwert des 
Fonds übersteigt USD 100 Mio., 
in welchem Fall sich die Gebühr 
der Verwaltungsgesellschaft auf 
0,15% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) vom 
Nettoinventarwert des Fonds über 
USD 100 Mio. verringert.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 2,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft:  Bis zu 0,20% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds, ausser der Nettoinventarwert 
des Fonds übersteigt USD 100 Mio., 
in welchem Fall sich die Gebühr 
der Verwaltungsgesellschaft auf 
0,15% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) vom 
Nettoinventarwert des Fonds über 
USD 100 Mio. verringert.

Verwahrstellengebühr:  Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.)des Nettoinventarwerts der 

institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,75% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts des Fonds, 
ausser der Nettoinventarwert des 
Fonds übersteigt USD 100 Mio., 
in welchem Fall sich die Gebühr 
der Verwaltungsgesellschaft auf 
0,15% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) vom 
Nettoinventarwert des Fonds über 
USD 100 Mio. verringert.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Anlageverwalter zu zahlen sind, 
hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das der 
jeweiligen Anteilsklasse des Fonds ausser M‑ und N‑Anteilen 
zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird an jedem 
Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am Ende der 
Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) gezahlt. 
Ob auf Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, liegt im 
Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf www.
gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) über der 
High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der High‑Water‑Mark). Die 
Performancegebühr beläuft sich auf 20% p.a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht 
auf die Performance der Anteilsklasse auswirken.
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High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. In 
allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage der 
Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, und 
entsprechend wird für die jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung 
gebildet. An jedem Bewertungsstichtag wird die neu berechnete 
Performancegebühr mit der Rückstellung vom vorherigen 
Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom 
Vortag wird nach oben oder unten angepasst entsprechend der 
Differenz zwischen dem neu berechneten Betrag und dem zuvor 
zurückgestellten Betrag. Hinweis: Der Referenzwert, der auf die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen Anzahl 
der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der jeweiligen 
Anteilsklasse. Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die 
dem Anlageverwalter geschuldete und gemäss den vorgenannten 
Bedingungen berechnete Performancegebühr tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) über der High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der 
High‑Water‑Mark). Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der 
Berechnung der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am 
ersten Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die 

halbjährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel jeweils am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August. 
Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko wünschen.
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GAM	Star	MBS	Total	Return
Ergänzung	43
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star MBS Total Return (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	
Portfoliomanagement	 kann	 der	 Fonds	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 anlegen.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	 Anlage	
in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	 siehe	 nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 nachfolgend	 angegebenen	
Umständen	 im	 Wesentlichen	 in	 Bareinlagen,	 Zahlungs‑
mitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar	und	unterscheiden	sich	ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Der	 Co‑Investment‑Manager	 ist	 im	 Hinblick	 auf	 den	 Fonds	
gemäss	 CFTC	 Rule	 4.13(a)(3)	 von	 der	 Registrierung	 bei	
der	 US‑Aufsichtsbehörde	 für	 den	 Warenterminhandel	
(CFTC,	 US	 Commodity	 Futures	 Trading	 Commission)	 als	
Warenterminverwalter	 (CPO,	 Commodity	 Pool	 Operator)	
befreit	 und	 hat	 dem	 Aufsichtsorgan	 für	 den	 Terminhandel	
(NFA,	 US	 National	 Futures	 Association)	 eine	 entsprechende	
Anzeige	vorgelegt.	Daher	ist	der	Co‑Investment‑Manager	nicht	
verpflichtet,	den	Anlegern	des	Fonds	ein	Offenlegungsdokument	
oder	 einen	 geprüften	 Jahresbericht	 (jeweils	 gemäss	 den	
CFTC‑Vorschriften)	bereitzustellen.	Der	Co‑Investment	Manager	
erfüllt	die	Voraussetzungen	für	die	Befreiung,	weil	unter	anderem	
entweder	 (a)	 die	 Einschusszahlungen	 und	 Aufgelder,	 die	 zur	
Errichtung	 von	 Warenpositionen	 erforderlich	 sind,	 insgesamt	
5%	des	Liquidationswerts	des	Fonds	nicht	übersteigen	oder	(b)	
der	Nennwert	der	Warenpositionen	des	Fonds	insgesamt	100%	
des	Liquidationswerts	des	Fonds	nicht	übersteigt.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	

zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von 
Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio 
von hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“). Der Fonds kann in 
geringerem Umfang auch in forderungsbesicherten Schuldtiteln 
(„ABS“) sowie Schuldverschreibungen von Unternehmen und 
Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese 
Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze 
(„Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen.

Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster 
Linie von US‑Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten 
in den USA kotiert oder gehandelt.

Beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Anlagen für den 
Fonds richtet sich der Co‑Investment‑Manager nach seinen 
Einschätzungen hinsichtlich der jeweiligen Wertpapiere und 
Marktsektoren. Unter Berücksichtigung eines langfristigen 
Ansatzes sucht der Co‑Investment‑Manager einzelne Anlagen, von 
denen er glaubt, dass sie sich über die Marktzyklen hinweg gut 
entwickeln. Beim Co‑Investment‑Manager handelt es sich um einen 
Substanzanleger, der seine Kauf‑ und Verkaufsentscheidungen für 
die einzelnen Wertpapiere und Instrumente nach Durchführung 
einer Risiko‑Rendite‑Analyse trifft. Hierzu bewertet er das Zinsrisiko, 
das Kreditrisiko und das Vorauszahlungsrisiko, die Duration, die 
Liquidität und die komplexe rechtliche und technische Struktur eines 
Geschäfts.

Der Co‑Investment Manager darf ferner im Rahmen gewisser 
Techniken durch Einsatz derivativer Finanzinstrumente das mit 
den Basiswerten verbundene Währungs‑, Kredit‑ und Zinsrisiko 
steuern und sich an Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten 
beteiligen, die zu Netto‑Long‑ und Netto‑Short‑Positionen führen 
können. Weitere Informationen über die Höhe der Hebelwirkung im 
Fonds sowie den Umfang der Long‑ und Short‑Positionen, die der 
Fonds mittels Derivate halten darf, finden sich nachstehend unter 
„Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Im Rahmen seiner wesentlichen Anlagestrategie kann der Fonds 
in „Agency Securities“ investieren, die von halbstaatlichen 
US‑Emittenten oder staatlich unterstützten US‑Unternehmen 
begeben werden, darunter die Government National Mortgage 
Association (Ginnie Mae), die Federal National Mortgage Association 
(Fannie Mae) und die Federal Home Loan Mortgage Corporation 
(Freddie Mac). Darüber hinaus kann der Fonds im Rahmen seiner 
wesentlichen Anlagestrategie auch in nichtstaatliche Anleihen von 
Einrichtungen investieren, die von nicht‑staatlichen Emittenten, wie 
Investmentbanken, errichtet wurden. Bei MBS kann es sich um 
„Agency Securities“ als auch um nichtstaatliche Anleihen handeln.

Der Fonds kann sowohl in RMBS (Residential Mortgage‑Backed 
Securities) als auch in CMBS (Commercial Mortgage‑Backed 
Securities) investieren. Bei den RMBS handelt es sich um 
Wertpapiere, die durch private Wohnimmobilien besichert sind 
und eine direkte Weiterleitung der Zahlungsströme an die Inhaber 
der Papiere vorsehen („Pass‑through‑MBS“). CMBS (Commercial 
Mortgage‑Backed Securities) sind durch Gewerbeimmobilien 
besicherte Wertpapiere und sehen ebenfalls die direkte 
Weiterleitung der Zahlungsströme an die Inhaber der Papiere vor 
(„Pass‑through‑MBS“). „Pass‑through“ (Weiterleitung) bedeutet, 
dass Zinsen und Tilgung an die Anleger in Höhe ihrer Beteiligung 
weitergereicht werden. Der Co‑Investment‑Manager kann mit MBS 
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auf Basis der Weiterleitung per Termin (forward pass through) 
oder auf Zuweisungsbasis (to be allocated – „TBA“) handeln. Bei 
einem TBA‑Geschäft vereinbaren der Verkäufer und der Käufer bei 
Abschluss die Art des Wertpapiers, den Nennwert seines Kupons, 
den Kurs und den Abrechnungstag, lassen aber den eigentlichen 
Wertpapierpool, der Gegenstand des Geschäfts ist, bis kurz vor dem 
Abrechnungstag offen.

Der Fonds kann ferner in CMO (Collateralized Mortgage Obligations), 
MBS mit abgetrennten Zinsscheinen (stripped MBS, SMBS) und 
Hypothekendurchlauftitel (Pass‑through Securities) anlegen, die eine 
Hypothekenbeteiligung repräsentieren oder hypothekenbesichert 
sind. CMO sind Durchlaufpapiere, d. h. Schuldverschreibungen 
einer Zweckgesellschaft, die von den Vermögenswerten in seinem 
Eigentum besichert sind. CMO sind in der Regel in „Tranchen” 
aufgeteilt, die über verschiedene Laufzeiten, unterschiedliche 
Prioritäten hinsichtlich der Tilgung und in manchen Fällen auch 
über verschiedene Zinssätze verfügen. Die Wertpapierstruktur von 
CMO zeichnet sich bei Ausgabe verschiedener MBS‑Klassen häufig 
durch das Subordinationsprinzip aus, das vorsieht, dass manche 
Tranchen im Hinblick auf die geplanten Tilgungszahlungen und 
Vorauszahlungen vorrangig bedient werden.

SMBS sind MBS, deren Zahlungsströme sich ausschliesslich 
aus den Zinszahlungen oder Tilgungen der zugrunde liegenden 
Hypotheken ableiten.

Ein Interest‑Only‑SMBS (IO) ist eine Anleihe, deren Zahlungsströme 
auf der Zinskomponente der Hypothekenzahlung des Immobilien‑
eigentümers beruhen.

Eine Inverse‑Interest‑Only‑SMBS ist eine strukturierte indexierte 
Anleihe, die sich nach einem Marktzins richtet, deren Zinssätze aber 
in die dem Marktzins entgegengesetzte Richtung festgesetzt werden. 
Im Allgemeinen ändern sich die Zinsen des Wertpapiers invers 
zu einem kurzfristigen variablen Zinssatz (der in regelmässigen 
Abständen neu festgesetzt werden kann).

Eine Principal‑Only‑SMBS (PO) ist eine Anleihe, deren Zahlungs‑
ströme auf der Tilgungskomponente der Hypothekenzahlung des 
Immobilieneigentümers beruhen.

Der Fonds kann auch in ABS investieren, die auf Forderungen 
wie Darlehen, Mietverträgen und Kreditkartenforderungen 
beruhen, so etwa in CDO (Collateralised Debt Obligations) und 
CLO (Collateralised Loan Obligations). CDO und CLO sind in der 
Regel Rule‑144A‑Wertpapiere (oder Regulation‑S‑Wertpapiere), 
die von mindestens einer Ratingagentur bewertet sein können 
(ausser der Eigenkapitaltranche, die üblicherweise ohne Rating 
ist). CDO werden mit einem Pool diversifizierter Schuldinstrumente 
mit verschiedenen Renditen und Risiken besichert, CLO hingegen 
normalerweise durch einen Darlehenspool, der sich unter anderem 
aus heimischen und ausländischen vorrangig besicherten und 
unbesicherten Darlehen und nachrangigen Unternehmenskrediten, 
auch Darlehen unterhalb Investment Grade, zusammensetzt. Die 
meisten CLO enthalten ferner eine geringe Menge hochverzinslicher 
Unternehmensschuldverschreibungen, die ein ähnliches 
Risiko‑Rendite‑Profil wie die Darlehen im Sicherheitenpool 
aufweisen.

Darüber hinaus kann der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren 
anlegen, die von Regierungen oder ihren Behörden, supranationalen 
Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden.

Nicht‑komplexe MBS und ABS besitzen im Allgemeinen keine 
Hebelwirkung. In komplexeren MBS und ABS jedoch, etwa CDO, 
CLO und CMO, können Derivate eingebettet sein, die im Fonds eine 
Hebelwirkung auslösen können.

Insofern es sich bei den vorgenannten Anlagen um sogenannte 
Wertpapiere nach Rule 144A („Rule‑144A‑Wertpapiere“) handelt, 
investiert der Fonds nur in solche Rule‑144A‑Wertpapiere, die 
entweder (a) bei Ausgabe die Verpflichtung vorsehen, dass sie 
innerhalb eines Jahres nach Emission bei der US Securities and 
Exchanges Commission registriert werden und keine illiquiden 
Wertpapiere darstellen, d. h., dass sie vom Fonds innerhalb von 
sieben Tagen etwa zu dem Kurs realisiert werden können, zu dem 
sie der Fonds bewertet, oder (b) weltweit an einem anerkannten 
Markt notieren oder gehandelt werden.

Der Fonds kann ohne Beschränkung in Wertpapiere ohne 
Anlagequalität (ohne Investment Grade) investieren, einschliesslich 
MBS, ABS und festverzinsliche Wertpapiere. Wertpapiere ohne 
Anlagequalität (Investment Grade) umfassen alle Wertpapiere, die 
nicht mindestens ein Kredit‑Rating von Baa3 von Moody’s oder ein 
Rating von BBB‑ von Standard & Poor’s oder ein Rating aufweisen, 
das vom Co‑Investment‑Manager als gleichwertig erachtet wird.

Der Fonds kann ferner in Einlagen und offene und/oder 
geschlossene kollektive Kapitalanlagen (auch börsengehandelte 
Fonds) investieren, vorausgesetzt, dass i) es sich bei den offenen 
kollektiven Kapitalanlagen um OGAW oder sonstige kollektive 
Anlageorganismen, die als Anlagen eines OGAW zugelassen sind, 
und (ii) bei den geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen um 
übertragbare Wertpapiere, die als Anlagen eines OGAW zugelassen 
sind, handelt. Anlagen in offenen kollektiven Kapitalanlagen 
dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht 
übersteigen. Anlagen in nicht kotierten geschlossenen kollektiven 
Kapitalanlagen unterliegen gemäss Abschnitt 2.1 „Einleitung – 
Anlagebeschränkungen“ im Hauptteil des Prospekts insgesamt 
einer Obergrenze von 10% des Nettoinventarwerts des Fonds. Für 
Investitionen in kotierte geschlossene kollektive Kapitalanlagen 
insgesamt gibt es keine Obergrenze.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in (i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten und/oder (ii) in Wertpapieren 
halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die 
nach der begründeten Meinung des Co‑Investment‑Managers 
wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Derivate
Die Basiswährung des Fonds ist der US‑Dollar, doch können 
die Vermögenswerte auch auf andere Währungen lauten. Ein 
wesentlicher Teil des Vermögens des Fonds ist in US‑Dollar 
denominiert. Darüber hinaus geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des 
Prospekts als abgesichert bezeichnet wird, um das Währungsrisiko 
der nicht in der Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem 
Abschnitt „Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des 
Prospekts abzusichern.

Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
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kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente 
halten: Devisentermingeschäfte, Zins‑ und Devisen‑Swaps, 
Credit‑Default‑Swaps, Terminkontrakte und Optionen auf 
Terminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes, 
Total‑Return‑Swaps, Swaptions und hypothekenbesicherte 
Wertpapiere (MBS) mit Durchlaufzahlung (Pass‑through Securities) 
auf Termin oder auf Zuteilungsbasis (TBA). Der Handel dieser 
Derivate kann im Freiverkehr oder an einem anerkannten Markt 
erfolgen.

Devisentermingeschäfte, Zins‑ und Devisen‑Swaps: Ein 
Devisentermingeschäft ist eine vertragliche Verpflichtung, an einem 
angegebenen künftigen Datum eine bestimmte Währung zu kaufen 
oder zu verkaufen. Ein Zins‑Swap ist eine Vereinbarung zwischen 
zwei Parteien, bei der der Strom der künftigen Zinszahlungen gegen 
einen auf einem festgelegten Kapitalbetrag beruhenden anderen 
Zahlungsstrom ausgetauscht wird. Mit einem Zins‑Swap wird häufig 
eine Festzinszahlung gegen eine Zahlung getauscht, die an einen 
variablen Zinssatz gekoppelt ist. Bei einem Währungsswap werden 
Kapital‑ und Zinserträge in einer Währung gegen dieselben Beträge 
in einer anderen Währung getauscht. Die genannten Instrumente 
können zur Performancesteigerung, zu Anlagezwecken und zur 
Absicherung eingesetzt werden, sowie (a) zur Minderung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Währung, in der Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert 
sind, sofern sich die Nennwährung von der Basiswährung des 
Fonds unterscheidet, (b) zur Absicherung der Nennwährung der 
Vermögenswerte des Fonds gegenüber der Basiswährung des 
Fonds oder (c) im Falle der Zinsswaps zur Steuerung des Zinsrisikos 
des Fonds.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte 
Kontrakte, die vom Co‑Investment‑Manager zur Absicherung 
gegen Zinsänderungen und Kredit‑Spreads, die sich aufgrund der 
geplanten Investitionen negativ auf den Fonds auswirken können, 
gekauft werden können.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Ein 
Terminkontrakt ist eine vertragliche Verpflichtung, an einem 
angegebenen künftigen Datum ein bestimmtes Finanzinstrument 
zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option auf einen Terminkontrakt 
gibt dem Inhaber das Recht, einen bestimmten Terminkontrakt 
einzugehen. Der Fonds darf verschiedene Typen von 
Terminkontrakten, darunter Anleihe‑ und Anleiheindex‑Futures, sowie 
Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige Terminkontrakte kaufen 
und verkaufen. Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und 
den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 

Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte gehen mit Maklergebühren und 
Einschusszahlungen einher.

Optionen auf Wertpapiere und Wertpapierindizes: Eine Option auf 
ein Wertpapier ist ein Finanzderivat, das den Inhaber berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, ein Wertpapier in einem festgelegten 
Zeitraum oder an einem festgelegten Datum zu einem vereinbarten 
Preis zu kaufen (call) oder zu verkaufen (put). Eine Option auf 
einen Wertpapierindex ist ein Finanzderivat, das den Inhaber 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, einen aus Wertpapieren 
bestehenden Wertpapierindex vor einem festgelegten Datum zu 
einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Fonds 
kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen, denen 
alle Wertpapiere bzw. Wertpapierindizes zugrunde liegen können, 
die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind. Verkauf und 
Kauf von Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die 
besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der Fonds kann Optionen 
einsetzen, um einen Basiswert vollständig abzusichern (Hedge) 
bzw. teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder um (im Rahmen 
einer spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag zu steigern. Im 
Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein Derivatkontrakt auf 
ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht unbedingt im Bestand 
des Fonds befindet, dessen Basiswert aber mit einer anderen 
Derivatposition des Fonds oder dem Fonds selbst eng korreliert, 
sodass es einen Schutz gegen das Risiko aus der ursprünglichen 
Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit seinen 
Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Der Fonds kann 
Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an Optionsbörsen 
oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen. Bei einem Total‑Return‑Swap tauscht der 
Sicherungsnehmer die Gesamterträge (Zinserträge zuzüglich 
Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem bestimmten 
Referenzwert (z. B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) mit dem 
Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder festen 
Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn 
der Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden 
die beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in Total‑
Return‑Swaps angelegt werden kann, beträgt 50% (auf Grundlage 
des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird aber davon 
ausgegangen, dass maximal 10% des verwalteten Fondsvermögens 
in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Swaptions: Swaptions sind Vereinbarungen, nach denen der 
Inhaber der Option berechtigt ist, einen Zins‑Swap einzugehen. Mit 
Zahlung einer Optionsprämie erwirbt der Käufer das Recht, aber 
nicht die Verpflichtung, mit dem Emittenten an einem festgelegten 
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künftigen Datum eine festgelegte Swap‑Vereinbarung zu schliessen. 
Swaptions können eingesetzt werden, damit ein Fonds an einem 
zukünftigen Datum gegen Zahlung einer Optionsprämie eine 
Zins‑Swap‑Vereinbarung schliessen kann. Swaptions kommen 
im Allgemeinen zum Einsatz, um das Zins‑ und Volatilitätsrisiko 
eines Fonds zu steuern. Sie können als Ersatz für ein physisches 
Wertpapier oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage 
für ein gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Hypothekenbesicherte Wertpapiere („Pass‑through Securities“) 
mit Durchlaufzahlung auf Termin oder auf Zuteilungsbasis (TBA): 
Hypothekenbesicherte Wertpapiere mit Durchlaufzahlung auf 
Termin oder auf Zuteilungsbasis sind Typen hypothekenbesicherter 
Terminpapiere, bei denen das zugrunde liegende MBS, das geliefert 
wird, zum Zeitpunkt des Geschäfts noch nicht feststeht. Der 
MBS‑Typ wird in der Regel 48 Stunden vor dem Abrechnungsdatum 
des Geschäfts bekannt gegeben. Diese Instrumente berechtigen 
den Fonds dazu, auf Termin oder auf Zuteilungsbasis „Pass‑through 
Securities“ zu erwerben, die von Freddie Mac, Fannie Mae und 
Ginnie Mae ausgegeben werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die ein 
Engagement in den oben genannten Anlageklassen ermöglichen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlagen in 
Finanzindizes mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. zur Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge 
usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen.Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Repogeschäfte und inverse Repogeschäfte („Repovereinbarungen“): 
Diese Vereinbarungen beinhalten den Verkauf und anschliessenden 
Rückkauf eines Wertpapiers. Für die Partei, die das Wertpapier 
veräussert (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zurückzukaufen), stellt 
dies ein Repogeschäft dar, das im Allgemeinen als kurzfristige 
Finanzierungsform verwendet wird und wirtschaftlich gesehen 
denselben Effekt hat wie ein besichertes Darlehen, da die Partei, 
die das Wertpapier kauft, dem Verkäufer Mittel zur Verfügung stellt 
und das Wertpapier als Sicherheit hält. Für die Partei, die das 
Wertpapier kauft (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu 
einem vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zu verkaufen), ist 
dies ein inverses Repogeschäft, das im Allgemeinen als kurzfristige 
und sichere Anlage genutzt wird, mit der zusätzliche Erträge durch 
Zinseinnahmen erwirtschaftet werden, da der Unterschied zwischen 
Verkaufs‑ und Rückkaufpreis für das Wertpapier die Zinsen auf 
das Darlehen darstellt. Der maximale Anteil des verwalteten 
Fondsvermögens, das für Repovereinbarungen verwendet werden 
kann, beträgt 25% (auf Grundlage des Werts der Sicherheiten, 
die von Gegenparteien gehalten werden können). Es wird aber 
nicht davon ausgegangen, dass über 5% des Fondsvermögens in 
Repovereinbarungen angelegt werden.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang 
mit Repogeschäften und inversen Repogeschäften sowie nähere 

Angaben über die operationellen Kosten und/oder Gebühren, die 
den dem Fonds aus diesen Techniken zufliessenden Erträgen 
abgezogen werden, finden sich in Anhang V des Prospekts.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 0% bis 500% des Nettoinventarwerts des 
Fonds. Allerdings können diese Zielniveaus bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden.

Dieser Hebel wird über die Summe der Nennwerte der eingesetzten 
Derivate berechnet, wie von der Zentralbank vorgeschrieben. Bei 
dieser Berechnung werden Netting‑ und Absicherungsmassnahmen, 
die der Fonds gelegentlich durchführt, nicht berücksichtigt. Wenn 
der Hebel des Fonds ergänzend anhand des Commitment‑Ansatzes 
berechnet wird, und Netting‑ und Absicherungsmassnahmen 
berücksichtigt werden, dürfte der Hebel niedriger ausfallen als 
bei der Berechnung anhand der Summe der Nennwerte (Sum of 
notionals).

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des Fonds 
in Long‑Positionen in der Regel auf 0% bis 125% des Nettovermögens 
und in Short‑Positionen auf 0% bis 375% des Netto‑Vermögens 
beläuft, berechnet jeweils auf Basis der oben erläuterten Methode 
der Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz des Nettovermögens 
des Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen angelegt ist, ist jedoch 
von den Marktbedingungen zum gegebenen Zeitpunkt abhängig. 
Diese Long‑ und Short‑Positionen können in den Anlageklassen 
eingegangen werden, die in der oben dargestellten Anlagepolitik 
des Fonds vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im Rahmen 
seines Risikomanagementprozesses zur Berechnung des 
Gesamtrisikos den absoluten Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und 
befolgt die für das absolute VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden 
Limits. Der täglich berechnete absolute VaR des Fonds, der mit einem 
einseitigen Konfidenzniveau von 99%, einer 20‑tägigen Haltedauer 
und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr gemessen wird, ist auf 20% des Nettoinventarwerts 
des Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die Verluste 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen können, sondern 
dass man unter der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage 
gehalten werden, Verluste von über 20% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nur in 1% der Fälle erwarten würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt in Verbindung mit den nachstehend 
ausgeführten zusätzlichen Risikofaktoren zu lesen und die genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

Der Wert der Hypothekenpapiere reagiert unter Umständen 
besonders empfindlich auf Zinsänderungen. Wenn die Zinsen 
steigen, zeigen Hypothekenpapiere zusätzliche Volatilität. In 
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der Regel nimmt ihr Wert dann ab. Fallen die Zinsen, zahlen 
Kreditnehmer ihre Hypotheken möglicherweise schneller als 
erwartet ab (Risiko der vorzeitigen Tilgung). Weil der Fonds diese 
Gelder zu den niedrigeren geltenden Zinsen reinvestieren muss, 
kann dies seine Renditen mindern. Die Vorauszahlungsquote der 
zugrundeliegenden Hypotheken beeinflusst ferner den Kurs und die 
Volatilität eines Hypothekenpapiers und kann die effektive Laufzeit 
des Wertpapiers über die zum Kaufzeitpunkt erwartete Fälligkeit 
hinaus verkürzen oder verlängern.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Die Anteile der 
einzelnen Klassen werden während des Erstausgabezeitraums vom 
12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 (der „Erstausgabezeitraum“) 
zum Erstausgabepreis angeboten. Vorbehaltlich der Annahme von 
Zeichnungsanträgen durch die Gesellschaft werden die Anteile 
erstmals am letzten Geschäftstag des Erstausgabezeitraums 
ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Anteile werden an jedem Handelstag gezeichnet, sofern die 
Zeichnungsanträge bis spätestens 12:00 Uhr britischer Ortszeit 
am Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen.

Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft spätestens 
fünf (5) Geschäftstage vor einem Handelstag bis 12:00 Uhr britischer 
Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt im 
Abschnitt	„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit an dem Tag erfolgen, an dem der 
Zeichnungsantrag eingehen muss, damit er zum Nettoinventarwert 
je Anteil am nächsten Handelstag bearbeitet wird. Für von der 
Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger oder Vermittler gilt 
eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach dem betreffenden 
Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen Anteilen 
zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme der Gebühren 
und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu entnehmen.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑,	SO‑,	MCO‑,	QCO‑	und	
SCO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	und	
U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,30% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,50% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑,	SI‑,	MCI‑,	QCI‑	und	
SCI‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	
und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,80% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,00 % p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.
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Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 2,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft:  Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr:  Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellenAnteilsklassen des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,10% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p. a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p. a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile,	MZ‑,	MCZ‑,	QZ‑,	QCZ‑,	SZ‑	und	SCZ‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das der 
jeweiligen Anteilsklasse ausser M‑ und N‑Anteilen zuzurechnen ist. 
Die Performancegebühr wird an jedem Bewertungstag abgegrenzt 
und jährlich rückwirkend am Ende der Zwölfmonatsperiode 
zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) gezahlt. Ob auf Z‑Anteile 
eine Performancegebühr erhoben wird, liegt im Ermessen der 
Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind auf Anfrage von 
GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com 
erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr 
beläuft sich in jedem Fall auf 10% p. a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark oder der Outperformance der jeweiligen 
Benchmark, wobei die Berechnung der Performancegebühr auf 
dem niedrigeren der beiden prozentualen Outperformance‑Werte 
beruht. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht auf die 
Performance der Anteilsklasse auswirken. Die prozentuale Rendite 
ist die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil am letzten 
Bewertungsstichtag der vorherigen Berechnungsperiode und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr 
(oder in der ersten Berechnungsperiode die Differenz zwischen 
dem Erstausgabepreis der betreffenden Klasse und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr).

Die Benchmark ist die anteilige Drei‑Monats‑Libor‑Rendite, die 
vierteljährlich im Voraus festgesetzt wird. Für diese Zwecke ist der 
LIBOR der von der British Bankers’ Association für dreimonatige 
Einlagen in der jeweiligen Währung der betreffenden Klasse des 
Fonds festgelegte Zinssatz (je nach Sachlage), ausgedrückt 
als jährlicher Prozentsatz, der auf einem Jahr bestehend aus 
360 Tagen basiert und in jedem Fall einem Höchstsatz von 
10% pro Jahr unterliegt. Wenn die anteilige Drei‑Monats‑Libor‑
Rendite unter null fällt, wird dieser Satz bei der Berechnung 
auf 0% gesetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich 
das Recht vor, den 3‑Monats‑LIBOR durch einen äquivalenten 
3‑Monats‑Interbankensatz zu ersetzen, falls dieser seine Rolle als 
allgemein anerkannter Referenzsatz verlieren sollte.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse entspricht die High‑Water‑Mark dem Erstausgabepreis. 
Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) am 
letzten Bewertungsstichtag eines folgenden Berichtjahrs über der 
vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die High‑Water‑Mark auf den 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) festgesetzt, 
der am letzten Bewertungsstichtag dieses Berichtjahrs nach Abzug 
der Performancegebühr berechnet wird. In allen anderen Fällen 
bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Berichtjahrs neu berechnet, 
und entsprechend wird für den jeweiligen Fonds oder ggf. die 
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jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung gebildet. An jedem 
Bewertungsstichtag wird die neu berechnete Performancegebühr 
mit der Rückstellung vom vorherigen Bewertungsstichtag 
verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom Vortag wird nach oben 
oder unten angepasst entsprechend der Differenz zwischen dem 
neu berechneten Betrag und dem zuvor zurückgestellten Betrag. 
Hinweis: Der Referenzwert, der auf die prozentuale Rendite und die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Der Referenzwert, der in die Berechnung 
der Benchmark an einem Bewertungsstichtag eingeht, beruht 
auf dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse zu Beginn der 
Berechnungsperiode, bereinigt um die kumulierten Zeichnungen 
und Rücknahmen der Klasse seit Beginn der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den 
vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über einen ganzen 
Berichtjahr eine Performancegebühr anfällt, über der Rendite 
der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung 
der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolgedessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

Rücknahmegebühr
Die Verwaltungsratsmitglieder oder ihr Beauftragter können 
in ihrem Ermessen eine Rücknahmegebühr ansetzen, die 3% 
des Nettoinventarwerts der zurückzunehmenden Anteile nicht 
übersteigt. In diesen Fällen sollte die Anlage in dem Fonds als mittel‑ 
bis langfristig betrachtet werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf 
MO‑, MI‑, MCO‑ MCI‑, MZ‑ und MCZ‑Anteile mit laufender 

Ertragsausschüttung aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende 
des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen 
auf QO‑, QI‑, QCO‑, QCI‑, QZ‑ und QCZ‑Anteile mit laufender 
Ertragsausschüttung und AQ‑ und CQ‑Vertriebsstellenanteile aller 
Voraussicht nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑, SI‑, SCO‑, SCI‑, SZ‑ und 
SCZ‑Anteile am ersten Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ 
und die halbjährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber 
erfolgen in der Regel jeweils am oder vor dem 28. Februar und dem 
31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen geltenden Anteilsklassen des Fonds 
kotieren die Anteile mit Ertragsausschüttung oder Anteile mit 
Ertragsausschüttung II in der Regel am ersten Handelstag im Juli 
jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen Ausschüttungen an 
die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder vor dem 31. August 
jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage im Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
Anlagehorizont von üblicherweise 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.
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GAM	Systematic	Alternative	Risk	Premia
Ergänzung	45
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Systematic Alternative Risk Premia (den „Fonds“), einen Teilfonds 
der GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
und den Verordnungen von 2011 verfügt.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	nicht	für	jeden	Anleger	geeignet.

Der	 Fonds	 darf	 für	 Anlage‑	 und/oder	 Absicherungszwecke	
in	 derivative	 Finanzinstrumente	 investieren.	 Der	 Fonds	 kann	
jederzeit	 vorwiegend	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 von	 Anlagen	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	
und	Anlagepolitik	–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente	 und/oder	
Einlagenzertifikate	investieren	kann,	stellen	die	Anteile	des	Fonds	
keine	Einlagen	dar	und	unterscheiden	sich	ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung durchgängig 
überdurchschnittlicher risikoadjustierter Renditen auf das Kapital, 
wobei die langfristige Korrelation mit traditionellen Anlageklassen 
wie Aktien und Anleihen gering ausfällt.

Der Co‑Investment‑Manager erreicht dieses Anlageziel durch 
Engagements in den folgenden vier Anlageklassen, die direkt 
oder indirekt mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente (die im 
Abschnitt „Derivate“ dieser Ergänzung angegeben sind) gemäss 
den nachstehend näher erläuterten Risikoprämienstrategien 
erfolgen: Aktien, (die weltweit kotiert sind oder gehandelt werden), 
Anleihen (das heisst, festverzinslichen Wertpapieren), Devisen und 
Rohstoffen.

Die Engagements des Fonds in Rohstoffen können wie folgt 
eingegangen werden: (i) durch Derivate (wie im Abschnitt „Derivate“ 
dieser Ergänzung erläutert), sofern es sich bei deren Basiswerten 
um Rohstofffinanzindizes handelt, und/oder (ii) durch direkte 
oder indirekte Engagements in übertragbaren Wertpapieren von 
Unternehmen, die eine wirtschaftliche Beteiligung an Rohstoffen 
ermöglichen (zum Beispiel Explorationsunternehmen) und/oder 
(iii) durch direkte oder indirekte Anlagen in börsengehandelten 
Rohstoffen.

Börsengehandelte Rohstoffe („ETCs“) sind Schuldverschreibungen 
eines Anlagevehikels, die der Wertentwicklung eines einzigen 
zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe von Rohstoffen 
folgen, so unter anderem Gold, Silber, Platin, Diamanten, Palladium, 
Uran, Kohle, Erdöl, Erdgas, Kupfer und Getreide. Bei ETCs handelt 

es sich um liquide Wertpapiere, die wie Aktien an geregelten 
Börsen gehandelt werden können. ETCs ermöglichen den Anlegern 
Engagements in Rohstoffen, ohne Terminkontrakte handeln oder die 
Werte physisch übernehmen zu müssen. Anlagen in ETCs führen 
nicht zu einem gehebelten Engagement.

Die Engagements in diesen Anlageklassen, die in Einklang 
mit den Risikoprämienstrategien des Co‑Investment‑Managers 
vorgenommen werden, erfolgen durch Anlagen in Finanzderivativen, 
zu deren Basiswerten Finanzindizes gehören (jeder ein „Index“, 
zusammen die „Indizes“).

Der Co‑Investment‑Manager kann diese Engagements ferner direkt 
oder indirekt durch Anlagen in Derivativen eingehen, sofern dies 
nach den OGAW‑Verordnungen gestattet ist. Der Fonds kann sich 
durch (i) direkte Anlagen oder (ii) den Einsatz der nachstehend 
ausführlicher beschriebenen Derivate in einen maßgeschneiderten 
Korb von Wertpapieren engagieren, um sein Anlageziel zu erreichen 
(jeder ein „Korb“, zusammen die „Körbe“).

Insofern die Engagements in diesen Anlageklassen gemäss den 
Risikoprämienstrategien des Co‑Investment‑Managers mit Hilfe 
von Indizes erfolgen, sind nähere Informationen über die Indizes 
auf Anfrage vom Co‑Investment‑Manager erhältlich. Sie enthalten 
eine Liste der Indizes mit den Märkten, die sie repräsentieren, 
deren Klassifizierung und Anpassungshäufigkeit. Darüber hinaus 
erhalten Anleger ein monatliches Informationsblatt, das über die 
Spitzenpositionen des Fonds und deren Gewichtungen informiert.

Risikoprämienstrategien:
Der Co‑Investment‑Manager implementiert die folgenden Anlage‑
strategien, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen:

Substanz: Substanzstrategien erzielen Renditen durch Anlage 
in Vermögenswerten und Instrumenten, deren Kurs unter ihrem 
fairen Wert liegt, und/oder durch Verkauf von Vermögenswerten 
und Instrumenten, deren Kurs über ihrem fairen Wert liegt. Die 
vom Fonds in Betracht gezogenen Substanzstrategien sind im 
Allgemeinen abgesichert oder marktneutral.

Momentum: Momentumstrategien nutzen die Tatsache, dass sich 
Trends tendenziell hartnäckig halten, das heisst, dass Anlagen, die 
sich bereits überdurchschnittlich entwickelt haben, im Vergleich 
zu unterdurchschnittlichen Anlagen auch weiterhin besser 
abschneiden.

Carry: Carry‑Strategien nutzen die Renditedifferenz zwischen höher 
verzinslichen und niedriger verzinslichen Anlagen.

Direktional/Globale taktische Asset‑Allokation: Direktionale 
Strategien bestehen aus einzelnen Long‑ oder Short‑Positionen in 
Aktien, Devisen, Anleihen oder Rohstoffen. Sie werden mit physischen 
Positionen in Finanzwerten und synthetisch mit Hilfe von Derivaten 
konstruiert. Short‑Positionen werden durch den Einsatz zulässiger 
Finanzderivative errichtet und zur Absicherung und/oder Minderung 
des Portfoliorisikos eingegangen. Rohstoffpositionen werden mit 
Hilfe von Derivaten (wie im Abschnitt „Derivate“ dieser Ergänzung 
erläutert) errichtet, sofern es sich bei deren Basiswerten um 
Rohstofffinanzindizes handelt, und/oder durch direkte oder indirekte 
Engagements in übertragbaren Wertpapieren von Unternehmen, 
die eine wirtschaftliche Beteiligung an Rohstoffen ermöglichen (zum 
Beispiel Explorationsunternehmen) und/oder durch direkte oder 
indirekte Anlagen in börsengehandelten Rohstoffen.

Der Co‑Investment‑Manager kann sich in im eigenen Ermessen in 
einem Index, einem Korb oder eine der vorgenannten einzelnen 
Anlageklassen long oder short engagieren. Long‑Positionen 
können als eine Kombination aus direkten Anlagen und/oder 
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derivativen Instrumenten gehalten werden. Short‑Positionen werden 
als Derivatpositionen gehalten. Weitere Informationen über die 
derivativen Instrumente, die der Fonds einsetzen darf, finden sich 
nachstehend unter „Derivate“.

Weitere Informationen über die Höhe der Hebelwirkung im Fonds 
sowie den Umfang der Long‑ und Short‑Positionen, die der 
Fonds mittels Derivate üblicherweise halten darf, finden sich auch 
nachstehend unter „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“.

Anlageansatz
Zur Festlegung seiner Vermögensallokation bewertet 
der Co‑Investment‑Manager die öffentlich erhältlichen 
Wirtschaftsinformationen. Darüber hinaus führt er ein eigenes 
internes Research durch, um die gültigen Risikoprämienstrategien 
und deren wesentlichen Marktkräfte und damit letztlich das erwartete 
Risiko und die erwartete Rendite zu ermitteln. Im Rahmen des 
Research werden bei der Umsetzung der Risikoprämienstrategien 
Qualität, Liquidität, Kosten, operative Effizienz und Kapazität 
berücksichtigt.

Es wird erwartet, dass das Portfolio auf längere Sicht eine 
diversifizierte Allokation in die Risikoprämienstrategien aufweist. 
Die Allokation wird unter Berücksichtigung der Performance‑ und 
Anlageziele des Fonds und der vom Co‑Investment‑Manager für 
jede Strategie erwarteten Risiken und Renditen festgelegt.

Bei der Festlegung der Gewichtung der einzelnen 
Vermögensklassen in Einklang mit den einzelnen 
Risikoprämienstrategien verwendet der Co‑Investment‑Manager 
verschiedene Portfoliomodellierungstechniken und berücksichtigt 
dabei unter anderem die erwartete Rendite und die Risiken 
der jeweiligen Vermögensklassen sowie deren gegenseitige 
Abhängigkeit über die verschiedenen Anlagechancen hinweg. Der 
Co‑Investment‑Manager greift auf interne Portfoliokonstruktions‑ 
und Risikomanagementinstrumente zurück, die eine angemessene 
Diversifizierung zwischen den und innerhalb der Vermögensklassen 
gewährleisten.

Der Co‑Investment‑Manager überwacht kontinuierlich die 
Engagements in den Strategien, um sicherzustellen, dass sie seine 
Investmentansichten und seinen Investmentausblick und damit 
auch die Anlageziele des Fonds widerspiegeln.

Der Fonds kann wie folgt gehebelt werden: (i) durch die Finanzderivate 
im Fonds selbst, mit deren Hilfe er ein Engagement in den Indizes 
oder Strategien und den vorstehend erläuterten Vermögensklassen 
eingeht, oder (ii) durch die Hebelwirkungen in den Indizes oder 
Körben, die allein ihnen zuzuschreiben sind. Der Gesamthebel des 
Fonds ist der aggregierte Hebel aus (i) und (ii) oben. Die gehebelten 
Engagements des Fonds in Folge von (i) und (ii) werden überwacht, 
damit sie die nachstehend unter „Gesamtsisiko und Hebelwirkung“ 
angegebene Obergrenze für den Hebel nicht übersteigen.

Es wird erwartet, dass das maximale Engagement in einen Index 
oder Korb 35% des Nettoinventarwerts nicht übersteigt.

Insoweit der Co‑Investment‑Manager Anlagechancen in Einklang 
mit dem Anlageziel sieht, kann der Fonds darüber hinaus auch in 
Schwellenmärkten engagiert sein. Der Fonds engagiert sich nur 
in Indizes, Körben oder Direktanlagen, die ein Engagement in den 
oben genannten Vermögensklassen ermöglichen und die von der 
Zentralbank jeweils festgelegten Anforderungen erfüllen.

Insoweit der Co‑Investment‑Manager in Finanzindizes anlegt, 
wird er sicherstellen, dass sie die Anforderungen der Zentralbank 
erfüllen, indem sie (a) ausreichend diversifiziert sind, (b) einen 
adäquaten Vergleichsindex für den Markt darstellen, auf den sie sich 

beziehen, und (c) in angemessener Weise veröffentlicht werden. Die 
Indizes werden täglich berechnet und ausgepreist und unterliegen 
vollkommen transparenten Regeln.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf 
er unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zu diesen Umständen 
zählen: (i) das Halten von Barmitteln in Form von Einlagen bis 
zur Wiederanlage, (ii) um die Zahlung von Rücknahmen oder 
Auslagen zu decken, (iii) dergleichen, um Derivatengagements zu 
unterlegen und (iv) aussergewöhnliche Marktsituationen wie ein 
Börsenkrach oder tiefe Krisen, die nach angemessener Ansicht des 
Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Performance des Fonds haben würden.

(i) Zur Unterlegung der Derivatengagements, (ii) in sonstigen 
aussergewöhnlichen Marktsituationen wie einem Börsenkrach 
oder in tiefen Krisen, die nach der begründeten Meinung des 
Co‑Investment‑Managers wahrscheinlich erhebliche abträgliche 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben würden, 
und (iii) zu Anlagezwecken bei der Verfolgung des Anlageziels 
des Fonds kann der Fonds bis zu 100% seines Nettoinventarwerts 
in Wertpapieren anlegen, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den in Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ genannten internationalen 
Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen mindestens 
ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und dürfen nur in 
kollektiven Kapitalanlagen erfolgen, die eine ähnliche Anlagepolitik 
haben wie die des Fonds.

Solche Investitionen dürfen nur in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen 
getätigt werden, deren Anlagestrategie der des Fonds ähnlich ist. 
Um sich in den Indizes und/oder in den mit der Anlagepolitik in 
Einklang stehenden relevanten Vermögenswerten zu engagieren, 
kann der Fonds in ungehebelte strukturierte Schuldverschreibungen 
sowie in ungehebelte ETF investieren, wenn sie nach Meinung 
des Co‑Investment‑Managers den unten beschriebenen 
ausserbörslichen Total‑Return‑Swap‑Geschäften vorzuziehen sind. 
So kann es sein, dass Total‑Return‑Swap‑Geschäfte dem Fonds 
für gewisse Indizes und/oder für relevante Vermögenswerte nicht 
zur Verfügung stehen oder feststellt wird, dass derlei Investitionen 
kostenwirksamer sind. In den strukturierten Schuldverschreibungen 
oder ETF, in die der Fonds investiert, werden keine Derivate 
eingebettet sein.

Um sich in den Indizes, Körben und/oder in den oben erläuterten 
Vermögensklassen zu engagieren, die in Einklang mit den 
Risikoprämienstrategien des Co‑Investment‑Managers ausgewählt 
wurden, kann der Fonds ein oder mehrere derivative(s) 
Finanzinstrument(e) in Form von Total‑Return‑Swaps einsetzen. 
Dem Fonds stehen dabei die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

(a) Performance‑Swaps: Der Fonds kann in ein Portfolio von Aktien 
investieren, die an den geregelten Märkten eines OECD‑Lands 
notiert sind oder gehandelt werden (das „Anlageportfolio“), und 
mit einem Kreditinstitut als Swap‑Kontrahenten zu marktüblichen 
Konditionen („arms length“‑Prinzip) einen Performance‑Swap 
mit einer vorher festgelegten Anlagelaufzeit abschliessen. Der 
Swap‑Kontrahent bietet dem Fonds eine Position in den Index, 
Korb und/oder in den mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik 
in Einklang stehenden relevanten Vermögenswerten und der 
Fonds dem Swap‑Kontrahenten umgekehrt die Gesamtrendite des 
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Anlageportfolios, einschliesslich aller Dividenden und sonstiger 
Erträge (z.B. aus dem Verkauf von Bezugsrechten), die sich aus der 
Beteiligung am Anlageportfolio ergeben. Anleger sind folglich nicht 
an der Wertentwicklung des Anlageportfolios beteiligt, sondern an 
der eines Index, eines Korbs oder der mit den Anlagezielen und der 
Anlagepolitik in Einklang stehenden relevanten Vermögenswerte.

(b) Finanzierte Swaps: Der Fonds kann in ein (oder mehrere) 
Derivat(e) in Form eines finanzierten Swaps investieren, den/ die 
er mit einem Kreditinstitut als Swap‑Kontrahenten abschliesst. 
weck des finanzierten Swaps ist der Austausch des Nennbetrags 
des Swaps gegen die Wertentwicklung eines Index, eines Korbs 
oder der mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik in Einklang 
stehenden relevanten Vermögenswerte. Der Fonds schliesst 
derartige Swaps im Ermessen des Co‑Investment‑Managers zu 
marktüblichen Konditionen ab. Der Nennbetrag des Swaps ist der 
in den/die Total‑Return‑Swap(s) anfänglich investierte Betrag, wobei 
der Nennbetrag bei nachfolgenden Wertsteigerungen und/oder 
Wertminderungen entsprechend angepasst wird.

(c) Nicht‑finanzierte Swaps:Der Fonds kann in ein (oder mehrere) 
Derivat(e) in Form eines nicht‑finanzierten Swaps investieren, den/ 
die er mit einem Kreditinstitut als Swap‑Kontrahenten abschliesst. 
Zweck des nicht‑finanzierten Swaps ist der Austausch der Margin 
gegen die Wertentwicklung eines Index, eines Korbs oder der mit 
den Anlagezielen und der Anlagepolitik in Einklang stehenden 
relevanten Vermögenswerte. Der Fonds schliesst derartige Swaps 
im Ermessen des Co‑Investment‑Managers zu marktüblichen 
Konditionen ab.

Bei dem betreffenden Swap‑Kontrahenten handelt es sich um ein 
Kreditinstitut, das entweder im EWR, in einem Unterzeichnerstaat 
(ausser in einem Mitgliedstaat des EWR) des Basler 
Konvergenzabkommens vom Juli 1988 oder in Jersey, Guernsey, 
auf der Isle of Man, in Australien oder Neuseeland zugelassen 
ist. Nach den Bedingungen des Swaps ist der Swap‑Kontrahent 
verpflichtet, dem Fond eine zulässige Sicherheit zu stellen, sodass 
das mit den Swap‑Kontrahenten verbundene Risiko des Fonds 
auf höchstens 10% des Nettovermögens des Fonds begrenzt ist. 
Diese Sicherheit entspricht ihrer Form oder Art nach den für die 
Zentralbank annehmbaren Sicherheiten.

Die Zusammensetzung der Swaps aus den Möglichkeiten (a), (b) 
und/oder (c) wird vom Co‑Investment‑Manager im besten Interesse 
der Anteilsinhaber des Fonds festgelegt.

Die Swaps können gemäss den Bedingungen in der Dokumentation 
zu im Freiverkehr gehandelten Swaps beendet oder anderweitig 
gekündigt werden.

Der Swap‑Kontrahent unterwirft die Swaps einer konsistenten 
täglichen Bewertung, die die Verwaltungsgesellschaft in mindestens 
wöchentlichem Turnus unabhängig überprüft.

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in Total‑
Return‑Swaps angelegt werden kann, beträgt 750% (auf Grundlage 
des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird davon ausgegangen, 
dass zwischen 80% und 100% des verwalteten Fondsvermögens in 
Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt	 „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben 
kann der Fonds zu Anlagezwecken wie oben erwähnt die 
folgenden Derivate einsetzen: (i) Total‑Return‑Swaps, das heisst 

Performance‑Swaps, finanzierte Swaps und nicht‑finanzierte Swaps, 
und (ii) Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen auf 
Terminkontrakte, Zinsswaps und zur Umsetzung der Anlagestrategie 
des Fonds die nachstehend genannten Variance‑Swaps.

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken wie unten erwähnt auch 
Devisentermingeschäfte einsetzen.

Informationen über die operationellen Kosten und/oder Gebühren 
für das effiziente Portfoliomanagement, die den dem Fonds aus 
diesen derivativen Finanzinstrumenten zufliessenden Erträgen 
abgezogen werden, finden sich in Anhang V des Prospekts.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte ein, 
um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung denominierten 
Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich der Nennwährung 
der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Der Handel dieser Derivate 
kann im Freiverkehr oder an einem anerkannten Markt erfolgen. 
Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, 
erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung 
ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in 
der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können wie folgt 
eingesetzt werden: (a) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds gegenüber der Basiswährung des Fonds, (b) zur Minderung 
des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, wenn diese 
Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist, und (c) zur Anlage 
in Währungen im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
ist ausserdem berechtigt Terminkontrakte und Optionen auf 
Terminkontrakte zur Konstruktion von Risikoprämienanlagen 
einzusetzen. Der Fonds darf verschiedene Typen von 
Terminkontrakten, darunter Zins‑, Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und 
Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel ist es, entweder an der 
Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. 
Indizes zu partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern oder die 
Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. 
Indizes abzusichern. Solche Futures können, wenn man dies für 
angemessen hält, in Swaps umverpackt werden („Future‑Swaps“ 
oder „synthetische Futures“). Bei einem „Futures‑Swap“ oder 
„synthetischen Future“ handelt es sich um eine Position, die 
durch Kombination von Call‑ und Put‑Optionen konstruiert wird, 
um die Auszahlungsstruktur eines Terminkontrakts nachzuahmen. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Zinsswaps: Zinsswaps kommen im Allgemeinen für Anlagezwecke 
und zur Steuerung des Zinsrisikos des Fonds zum Einsatz. Sie 
können als Ersatz für ein physisches Wertpapier (das heisst ein 
festverzinsliches Wertpapier mit demselben Risikoprofil wie dem 
Gesamtrisikoprofil eines Zinsswaps) oder als kostengünstigere 
oder liquidere Art der Anlage für ein gewünschtes Engagement 
eingesetzt werden.

Variance‑Swaps: Der Fonds kann ferner Variance‑Swaps zu Anlage‑
oder Absicherungszwecken eingehen. Bei Variance‑Swaps handelt 
es sich um Terminkontrakte über die Schwankungsbreite von 
Wertpapieren oder Indizes, deren Basiswerte diejenigen Wertpapiere 
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sind, in die der Fonds direkt investieren kann. Ein Variance‑Swap 
gibt dem Fonds Zugriff auf bestimmte Risikoprämienstrategien, 
kann aber auch als Absicherungsinstrument eingesetzt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement. Es wird erwartet, dass die Hebelwirkung des Fonds 
von 0% bis 750% des Nettoinventarwerts reichen wird.

Der Hebel errechnet sich als die Summe der Nennwerte der 
eingesetzten Derivative gemäss den Vorschriften der Zentralbank, 
so dass etwaige Verrechnungs‑ oder Absicherungsvereinbarungen 
des Fonds nicht berücksichtigt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Engagement des Fonds 
in Long‑Positionen in der Regel auf 0% bis 560% des Nettovermögens 
und in Short‑Positionen auf 0% bis 190% des Netto‑Vermögens 
beläuft, berechnet jeweils auf Basis der oben erläuterten Methode 
der Summe der Nennwerte. Der Prozentsatz des Nettovermögens 
des Fonds, das in Long‑ und Short‑Positionen angelegt ist, ist jedoch 
von den Marktbedingungen zum gegebenen Zeitpunkt abhängig. 
Diese Long‑ und Short‑Positionen können in den Anlageklassen 
eingegangen werden, die in der oben dargestellten Anlagepolitik 
des Fonds vorgesehen sind.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Das täglich 
berechnete absolute VaR des Fonds wird mit einem einseitigen 
Konfidenzniveau von 99% bei einer 20‑tägigen Haltedauer gemessen 
und ist auf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt. 
Das heisst nicht, dass die Verluste 20% des Nettoinventarwerts 
des Fonds nicht übersteigen können, sondern dass man unter 
der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage gehalten werden, 
Verluste von über 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nur in 1% 
der Fälle erwarten würde.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungsanträge für Anteile, die bei der Verwaltungsgesellschaft 
an einem Handelstag bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit eingehen, 
werden an diesem Handelstag bearbeitet.

Rücknahmen von Anteilen werden an jedem Handelstag 
bearbeitet, vorausgesetzt, dass die Rücknahmeanträge bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Geschäftstag bis 12:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, der mindestens einen (1) Geschäftstag 
vor dem betreffenden Handelstag liegt.

8.	Anteile	und	Nennwährung
Die angebotenen Anteile und die Nennwährung sind in Anhang I 
dieses Prospekts aufgeführt.

9.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf von Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

10.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 

Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds.
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 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,75% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,50% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.)

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

Indexgebühren
Wie bei anderen konkurrenzfähigen Produkten sind in den Indizes 
eingebettete Transaktionskosten und/oder die an den betreffenden 
Indexsponsor zu entrichtenden Nutzungsgebühren enthalten. 
Die mit der Anlage in den Indizes verbundenen Kosten wird von 
der Häufigkeit der Neugewichtung des jeweiligen Index beeinflusst. 
Basierend auf einer Simulation historischer Engagements wird 
erwartet, dass die Gebühren für das Indexmanagement im 
Durchschnitt rund 0,50% des Werts des Fondsengagements in 
einem Index betragen, im Allgemeinen aber bei einer Hebelung 
nicht über 1,00% hinausgehen werden. In den Indizes berücksichtigt 
sind auch die etwaigen Transaktionskosten, in denen sich die 
Verwaltungs‑ und Absicherungskosten der Indexengagements 
niederschlagen. Diese Kosten belaufen sich gemäss historischer 
Durchschnittswerte zusätzlich auf etwa 0,25% p.a., wenn keine 
Hebel inbegriffen ist. Um Missverständnisse zu vermeiden, erfolgt 
die Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts nach 
Abzug dieser Gebühren.

11.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.
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Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

12.	Profil	des	typischen	Anlegers
Der Fonds gilt als mit einem hohen Risiko behaftet. Eine Anlage 
in dem Fonds ist als eine mittel‑ bis langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 3‑5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne aus dieser Anlage erwarten. 
Der Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das 
Kapital für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres 
bis hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

325



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 326 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

GAM	Systematic	Core	Macro
Ergänzung	47
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Systematic Core Macro (der „Fonds“), einem Teilfonds der GAM Star 
Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“), eine offene Investmentgesellschaft 
in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter Haftung der Fonds, die 
über die Genehmigung der Zentralbank gemäss den Bestimmungen 
der OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den Verordnungen 
von 2011 untersteht.

WARNUNG:	(NUR	FÜR	ANLEGER	IN	HONGKONG)	Der	Inhalt	des	
Prospekts	und	dieser	Ergänzung	in	Bezug	auf	das	Angebot	von	
P‑Aktien	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	Ist	von	keiner	Aufsichtsbehörde	
in	Hongkong	geprüft	worden.	 Ihnen	wird	empfohlen,	 In	Bezug	
auf	dieses	Angebot	vorsichtig	zu	sein.	Wenn	Sie	sich	über	den	
Inhalt	 dieses	Prospekts	 nicht	 im	Klaren	 sind,	 sollten	Sie	 sich	
von	 einem	 unabhängigen	 Experten	 beraten	 lassen.	 Weitere	
Informationen	 in	Bezug	auf	das	Angebot	von	Fondsanteilen	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Anleger	in	Hongkong“.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vorwiegend	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 nachfolgend	 beschriebenen	
Umständen	 im	 Wesentlichen	 in	 Bareinlagen,	 Zahlungs‑
mitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar	und	unterscheiden	sich	ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	den	Fonds	 ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	 so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Eine	 Anlage	 in	 diesen	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	 Anteil	
des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	den	
Fonds	abzuwägen.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen 
Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung absoluter Renditen.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels durch die 
Anwendung firmeneigener moderner Modellierungstechniken an, 
mit deren Hilfe geeignete Kapitalanlagen quer über alle relevanten 
Anlageklassen für den Fonds ermittelt werden, wie nachfolgend 
ausführlicher im Abschnitt „Anlagestrategie“ beschrieben.

Der Fonds wird vornehmlich ein Long‑ und Short‑Engagement in 
Zinsen, Rohstoffe, Devisen, Aktien und festverzinsliche Wertpapiere 
aufbauen. Dieses Engagement wird in der Regel durch Investitionen 
in erster Linie in Futures‑, Devisentermin‑ und Optionskontrakte 

erreicht. Allerdings kann der beauftragte Anlageverwalter von Zeit 
zu Zeit andere Derivatkontrakte einsetzen, wie im nachstehenden 
Abschnitt „Derivate“ beschrieben, um das gewünschte Engagement 
zu erhalten. Das Devisenengagement kann auch durch Investitionen 
in Devisenkassageschäfte erreicht werden. Im Fall von Rohstoffen 
baut der Fonds sein Engagement durch Investitionen in Notes 
und börsengehandelte Rohstoffe („ETC“) auf, wie nachfolgend 
ausführlicher beschrieben.

Der Fonds darf in Staats‑ und Unternehmensanleihen investieren. 
Wenngleich es in Bezug auf die festverzinslichen Wertpapiere, in 
die der Fonds investieren darf, keine Beschränkungen hinsichtlich 
der Bonität oder Fälligkeit gibt, wird der Fonds voraussichtlich 
vornehmlich ein Engagement in Wertpapieren mit Investment‑
Grade‑Qualität aufbauen, oder im Fall von nicht gerateten Titeln, in 
Wertpapieren, die nach Ansicht des beauftragten Anlageverwalters 
Wertpapieren entsprechen, die von einer geeigneten Ratingagentur 
mit Investment‑Grade eingestuft werden. Der Fonds kann ein 
Engagement in Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung 
eingehen.

Der Fonds investiert in der Regel in gängige globale Devisen, 
darunter die der G10‑Länder. Allerdings kann auch ein Engagement 
in anderen Devisen aufgebaut werden, wenn der beauftragte 
Anlageverwalter dies für geeignet erachtet.

Er darf sich über Investitionen in Anleihen und den Einsatz von 
Derivaten wie Zinsoptionen und Zins‑Futures in den Zinsmärkten 
engagieren, wie nachstehend im Abschnitt „Derivate“ ausführlicher 
beschrieben.

Das Aktienengagement des Fonds wird in erster Linie durch 
Investitionen in Futures‑Kontrakte auf Aktienindizes wie dem FTSE 
100, dem Nikkei 225 Mini und dem S&P 500‑Index aufgebaut. Es gibt 
keine Beschränkungen hinsichtlich der geografischen, Branchen‑ 
oder Sektordiversifikation in Bezug auf die Unternehmen, in denen 
sich der Fonds engagieren kann.

Der Fonds beabsichtigt, durch Investitionen in Notes („Notes“) ein 
Engagement von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in 
Rohstoffen von Sektoren wie Metall, Energie, Landwirtschaft und Soft 
Commodities aufzubauen. Die Notes ermöglichen ein Engagement 
in einen alternativen Investmentfonds, der in rohstoffbezogene 
Finanzwerte wie Warentermingeschäfte investiert.

Bei den Notes, in die der Fonds investieren darf, handelt es 
sich um Schuldtitel, die von Zweckgesellschaften (jede ein 
„Schuldtitelemittent“) emittiert werden, bei denen sich der 
Schuldtitelemittent gemäss den jeweiligen Bedingungen verpflichtet, 
die Rendite aus dem alternativen Investmentfonds auf einer 1:1‑Basis 
(vorbehaltlich der Bestimmungen bezüglich eines beschränkten 
Rückgriffs) an den Fonds zu zahlen. Der Schuldtitelemittent hält 
Anteile an einem alternativen Investmentfonds, bei dem es sich um 
einen täglich gehandelten Investmentfonds mit Sitz auf den britischen 
Jungferninseln handelt, der vom beauftragten Anlageverwalter 
gemanagt wird, der ein Portfolio aus rohstoffbezogenen 
Finanzwerten, wie beispielsweise Warentermingeschäfte, hält und 
einen Hebel einsetzt.

In den Notes sind weder Derivatkomponenten eingebettet noch 
begründen sie ein Engagement mit Hebelwirkung in die zugrunde 
liegenden Titel der Note. Die Notes müssen an der Wiener Börse 
oder einem anderen anerkannten Markt kotiert sein. Für die 
Notes muss ein Marktpreis verfügbar sein. Andernfalls wird eine 
unabhängige Bewertung durchgeführt.

UBS AG, London Branch verpflichtet sich als Händler für die Notes 
(der „Händler“) zum Kauf der Notes vom Fonds zu ihrem zuletzt 
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berechneten Preis, wenn keine anormalen Marktbedingungen 
vorliegen, jedoch vorbehaltlich des Erhalts einer vorherigen 
Mitteilung des Fonds nicht mehr als 1 Geschäftstag zuvor. 
„Abnormale Marktbedingungen“ sind gegeben, wenn der Händler 
zu der wirtschaftlich vertretbaren Ansicht gelangt, dass aufgrund 
der Auswirkungen durch das Liquiditätsumfeld auf die Aktien des 
zugrunde liegenden alternativen Investmentfonds (z.B. ein Ausfall an 
einer Börse, an der die Anlagen des zugrunde liegenden alternativen 
Investmentfonds kotiert sind) ein erhebliches Risiko besteht, dass der 
Schuldtitelemittent nicht in der Lage wäre, die Aktien des zugrunde 
liegenden alternativen Investmentfonds zurückzunehmen, zu liefern, 
zu liquidieren, zu verkaufen, zu realisieren oder in einer anderen 
Weise zu übertragen und entsprechend nicht in der Lage wäre, vom 
Fonds gehaltene Notes zum zuletzt berechneten Nettoinventarwert 
zurückzunehmen. Wenngleich die Notes an einem anerkannten 
Markt kotiert sein werden, kann es sein, dass der Fonds als einziger 
Anleger in die Notes anlegt, die von einem Schuldtitelemittenten 
emittierte wurden. In diesem Fall kann er sich entsprechend auf 
die Verpflichtung des Händlers verlassen, die Notes auf Anfrage zu 
erwerben. Als einziger Inhaber von Notes kann der Fonds jedoch die 
Notes mit einer vorherigen Mitteilung 5 Geschäftstage zuvor auch 
direkt von einem Schuldemittenten zurücknehmen.

Ferner kann er zur Umsetzung seiner Anlagestrategie ein Long‑ und 
Short‑Engagement in börsengehandelte Rohstoffe eingehen. Solche 
börsengehandelten Rohstoffe stellen Schuldtitel dar, die in der Regel 
die Performance eines zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer 
Rohstoffgruppe oder einer Gruppe von Warentermingeschäften 
nachbildet. Diese Instrumente können an einem anerkannten Markt 
gehandelt werden, und es sind weder Derivate in sie eingebettet 
noch begründen sie eine Hebelwirkung.

Hinsichtlich der Sektor‑ und Ländergewichtungen, die der Fonds bei 
der Umsetzung seiner Anlagestrategien beachten muss, bestehen 
keine besonderen Beschränkungen.

Die vom Fonds eingesetzten Anlagestrategien können dazu führen, 
dass es zu einer starken Gewichtung der Schwellenmärkte kommt.1

Der Fonds kann ausserdem in beträchtlichem Umfang (und unter 
gewissen Umständen bis zu 100% seines Nettovermögens) in (i) 
Einlagen, Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente und/oder 
(ii) Wertpapiere investieren, die von EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Dies erfolgt als Teil seines Managements zusätzlicher 
Barmittel, die zur Stützung des vom Fonds eingegangenen 
Derivatengagements erforderlich sind. Der Umfang der vom Fonds 
gehaltenen Barmittel wird in der Regel durch das Ausmass bestimmt, 
in dem Einschusszahlungen in Bezug auf die vom Fonds gekauften 
Derivate hinterlegt werden müssen.

Der Fonds darf auch in solche Barmittel investieren, wenn die 
Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel vor 
ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden oder Rücknahmen und Auslagen gedeckt werden 
müssen.

1 Unter dem Begriff „Schwellenländer“ versteht man in der Regel die Länder, die sich zu 
einem modernen Industriestaat entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, 
aber auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter anderem auch 
die Länder, die gelegentlich im S&P/IFC Emerging Markets Investible Composite 
Index oder im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Bei beiden handelt es 
sich um Kapitalmarktindizes auf Freefloat‑Basis, mit denen die Wertentwicklung der 
betreffenden Wertpapiere in globalen Schwellenländern gemessen werden soll.

Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens für 
die Zwecke der Barmittelverwaltung in Organismen für gemeinsame 
Anlagen anlegen, die als Geldmarktfonds reguliert sind oder eine 
ähnliche Anlagepolitik haben wie der Fonds.

Das durch Investitionen in auf andere Währungen als die Basiswährung 
lautende Vermögenswerte aufgebaute Devisenengagement wird in 
der Regel durch Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps (wie 
nachstehend im Abschnitt „Derivate“ ausführlicher beschrieben) 
abgesichert.

Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Fonds ist quantitativ und systematisch 
und auf den Einsatz moderner statistischer und mathematischer 
Modellierungstechniken ausgerichtet, die als „Algorithmen“ 
bezeichnet werden, um Trends, Zyklen und falsch bewertete 
Instrumente quer über die oben beschriebenen Anlageklassen zu 
ermitteln.

Es besteht die Auffassung, dass es über ein breites Spektrum an 
Märkten wie oben beschrieben statistische Strategien gibt, die 
dauerhaft und wiederholbar positive Renditen erwirtschaften.

Für die vom Fonds angewandten systematischen 
Handelsprozesse wird eine Vielzahl an Dateninputs genutzt, 
darunter Preisinformationen, Preisunterschiede zwischen 
Vermögenswerten und Handelsvolumen. Aus diesen Daten hat der 
beauftragte Anlageverwalter einen Modellkorb (oder Algorithmen) 
zusammengestellt, die zum Vergleich mit anderen, Preistrends, 
Handelsvolumen und der impliziten Volatilität jeder einzelnen 
Position im Anlageuniversum herangezogen werden.

Die Algorithmen berechnen dann Kauf‑ und Verkaufssignale quer 
über das vorstehend erwähnte breite Spektrum an Anlageklassen 
und Märkten, wobei zur Zusammenstellung eines optimalen 
Portfolios das voraussichtliche Risiko, die Korrelation und die 
erwartete Rendite jeder potenziellen Anlage berücksichtigt wird. 
Die Gesamtzahl der von jedem Algorithmus ermittelten Positionen 
wird dann miteinander kombiniert und entsprechend eines vom 
beauftragten Anlageverwalter festgelegten allgemeinen Risikoziels 
angepasst, um zum endgültigen Anlagenportfolio zu gelangen, das 
vom Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt gehalten wird.

Diese Algorithmen sind vom beauftragten Anlageverwalter 
umfassend überprüft und analysiert worden, um sicherzustellen, 
dass sie solide sind. Der beauftragte Anlageverwalter hält einen 
„Out‑of‑sample“‑Zeitraum ein, und alle Algorithmen werden in einem 
„In‑Sample“‑Zeitraum entwickelt. Der beauftragte Anlageverwalter 
unterzieht die Algorithmen erst einem Rückvergleich im „Out‑of‑
sample“‑Zeitraum, wenn alle Algorithmusparameter festgelegt 
sind. Danach prüft der beauftragte Anlageverwalter die Konsistenz 
zwischen dem Verhalten eines „In‑sample“‑ und dem eines „Out‑of‑
sample“‑Algorithmus, wobei ein Algorithmus erst in das Live‑Portfolio 
integriert wird, wenn Konsistenz gegeben ist. Darüber hinaus strebt 
der beauftragte Anlageverwalter in der Entwicklungsphase eine 
Minimierung der Algorithmuskomplexitität an (z.B. indem die Zahl 
der Parameter gering gehalten wird) und führt nur Algorithmen aus, 
die ohne Änderungen an mehreren Vermögenswerten funktionieren. 
Der beauftragte Anlageverwalter überprüft, dass die Algorithmen 
nicht zu sensibel auf die Wahl ihrer Parameter reagieren.

Der beauftragten Anlageverwalter überwacht die vom Fonds 
aufgenommenen Positionen aktiv und kann die Positionen, den 
Hebel und die Auswahl der Instrumente manuell anpassen, 
wenn er der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Fonds 
ist, zum Beispiel, um auf Eilmeldungen (wie beispielsweise die 
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Terroranschläge am 11. September 2001) reagieren zu können, die 
von statistischen Analysen nicht erfasst werden können.

Weitere Informationen über den Umfang, in dem der Fonds infolge 
des Einsatzes von Derivaten gehebelt wird, sind im nachfolgenden 
Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung” ausführlich 
beschrieben.

Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erwirtschaftung positiver 
Renditen anstrebt, ist drei Jahre.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Zu den Derivaten, die vom Fonds gehalten werden dürfen, gehören 
Devisentermingeschäfte, Futures‑Kontrakte, Optionen, Zins‑ und 
Devisen‑Swaps und Credit‑Default‑Swaps. Die nachstehend 
aufgeführten Derivate werden zur Errichtung von Long‑ oder Short‑
Positionen in den vorgenannten Basiswerten eingesetzt, um die von 
den quantitativen Modellen des Fonds identifizierten Chancen zu 
nutzen oder die Risiken bestehender Engagements zu steuern.

Wenn der Fonds keine derartigen Absicherungsgeschäfte durchführt, 
findet in Bezug auf nicht abgesicherte Währungsklassen eine 
Währungsumrechnung bei Zeichnungen, Rücknahmen, Umtausch 
und Ausschüttungen zum aktuellen Umrechnungskurs statt, wobei 
der Wert des Anteils ausgedrückt in der Währung der Klasse 
Gegenstand des Wechselkursrisikos für die Basiswährung ist.

Wenn eine Anteilsklasse des Fonds in Anhang I als abgesichert 
bezeichnet wird, kann der Fonds Devisengeschäfte einsetzen, um 
das Währungsrisiko dieser Klassen abzusichern. Siehe Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ im Prospekt.

Wenn der Fonds keine derartigen Absicherungsgeschäfte durchführt, 
findet in Bezug auf nicht abgesicherte Währungsklassen eine 
Währungsumrechnung bei Zeichnungen, Rücknahmen, Umtausch 
und Ausschüttungen zum aktuellen Umrechnungskurs statt, wobei 
der Wert des Anteils ausgedrückt in der Währung der Klasse 
Gegenstand des Wechselkursrisikos für die Basiswährung ist.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Ein Devisentermingeschäft ist eine 
vertragliche Verpflichtung, an einem angegebenen künftigen Datum 
eine bestimmte Währung zu kaufen. Devisentermingeschäfte 
können verwendet werden, um Long‑ oder Short‑Engagements 
in einer oder mehreren Währungen einzugehen oder ungewollte 
Engagements in einer oder mehreren Währungen abzusichern. 
Devisentermingeschäfte sind hinsichtlich der Menge oder dem 
Zeitpunkt, an dem eine Währung geliefert werden muss, nicht 
einheitlich und werden nicht börsengehandelt. Bei ihnen handelt 
es sich vielmehr um individuell ausgehandelte Transaktionen. 
Devisentermingeschäfte werden über den Interbankenmarkt 
abgewickelt. Hierbei handelt es sich nicht um einen Markt mit 
einem bestimmten Standort, sondern um ein Netzwerk elektronisch 
verbundener Marktteilnehmer. Es gibt kein zentrales Clearingsystem 
für auf diesem Markt eingegangene Devisentermingeschäfte. 
Wenn der Fonds also einen solchen Kontrakt vor dem festgelegten 
Termin glattstellen möchte, muss er hierfür eine Vereinbarung zur 
Durchführung eines geeigneten Gegengeschäfts treffen. Für die 

Kursbewegungen gibt es auf diesem Markt keine Beschränkungen, 
und weder Prime Broker noch andere Kontrahenten sind verpflichtet, 
für Devisentermingeschäfte einen Markt aufrecht zu erhalten. Des 
Weiteren kann es bei der Durchführung von Devisentermingeschäften 
etwas weniger Schutz gegen Ausfälle geben als beim Handel an 
Rohstoff‑ oder anderen Börsen.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Zins‑, 
Anleihe‑, Devisen‑, Aktien‑ und Index‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen.
Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, 
sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und den 
Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte gehen mit Maklergebühren und 
Einschusszahlungen einher.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen 
und verkaufen, denen alle Währungen, Zinsen, Wertpapiere, 
Terminkontrakte, Wertpapierindizes bzw. sonstigen Finanzindizes 
zugrunde liegen können, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar 
sind. Der Käufer einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein 
Wertpapier oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. 
Folglich ergibt sich in gewissen Fällen ein anderes Risiko‑Rendite‑
Profil als beim Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts selbst, was 
zuweilen als wünschenswert erachtet wird. Verkauf und Kauf von 
Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die besondere 
Anlagerisiken mit sich bringen. Der Fonds kann Optionen einsetzen, 
um einen Basiswert vollständig (Hedge) bzw. teilweise abzusichern 
(Cross Hedge) oder um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) 
den Gesamtertrag zu steigern. Der Fonds zahlt im Zusammenhang 
mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. 
Der Fonds kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an 
Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in 
diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, 
bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr 
gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung von 
Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten Optionen 
eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, dass 
die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Zins‑ und Devisen‑Swaps: Diese können für Anlagezwecke und/ 
oder Folgendes eingesetzt werden: (a) zur Absicherung der 
mit Zinsänderungen verbundenen Risiken, (b) zur Absicherung 
der Nennwährung der Vermögenswerte des Fonds gegenüber 
der Basiswährung des Fonds oder (c) zur Verringerung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, wenn diese 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds abweicht. Im 
Rahmen dieser Strategie können Caps und Floors eingesetzt 
werden.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) zu 
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versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der Swapkontrakt‑
Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer üblicherweise das 
ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits an den Zeichner und 
erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des Instruments. Credit‑
Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte Kontrakte, mit denen 
man sich zu Anlagezwecken in Kreditrisiken engagieren oder das 
Kontrahentenrisiko absichern kann, sofern dies für geeignet erachtet 
wird.

Der Einsatz von Derivaten für die oben aufgeführten Zwecke kann 
den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben sind.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte Derivate 
einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die ein Engagement in den 
oben genannten Anlageklassen ermöglichen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes mittels 
derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts.

Der Einsatz von Derivaten für die oben aufgeführten Zwecke kann 
den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als komplexer („sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für Zwecke der Kapitalanlage und/oder eines effizienten 
Portfoliomanagements in eine Reihe komplexer derivativer 
Instrumente investieren kann. Der Fonds kann seine Positionen 
hebeln, um über den Nettoinventarwert des Fonds hinaus ein fiktives 
Engagement einzugehen, das anhand der VaR‑Methode gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank berechnet wird.

Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds voraussichtlich 
einen Hebel von durchschnittlich 600 % des Nettoinventarwerts des 
Fonds einsetzen. Unter normalen Marktbedingungen kann der Hebel 
des Fonds gelegentlich über oder unter diesem Durchschnittswert 
liegen, aber es wird nicht davon ausgegangen, dass er 2.000% 
des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt. Der Umfang, in dem 
der Fonds gehebelt wird, hängt von den Anlageklassen, in die der 
Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt investiert ist, der Volatilität 
dieser Anlageklassen und der Korrelation der Fondspositionen 
ab. Beispielsweise kann ein höherer Hebel durch ein stärkeres 
Engagement in kurzfristigen Zins‑Futures erreicht werden. Dieser 
Hebel wird über die Summe der Nennwerte der eingesetzten Derivate 
berechnet, wie von der Zentralbank vorgeschrieben. Bei dieser 
Berechnung werden Netting‑ und Absicherungsmassnahmen, die 
der Fonds gelegentlich durchführt, nicht berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds in der Regel ein 
Engagement von 540 % des Nettovermögens in Long‑Positionen 
und 60% des Nettovermögens in Short‑Positionen basierend auf 
der Summe der oben beschriebenen Nennwertmethode haben 
wird. Allerdings hängt der Prozentsatz des Nettovermögens des 
Fonds, das in Long‑ bzw. Short‑Positionen investiert ist, von den 
Marktbedingungen zum jeweiligen Zeitpunkt ab. Solche Long‑ und 
Short‑Positionen können quer über verschiedene Anlageklassen 
eingegangen werden, wie es aus der oben angeführte Anlagepolitik 
des Fonds hervorgeht.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen	 –	 Derivative	
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im Rahmen 
seines Risikomanagementprozesses den absoluten Value‑at‑Risk‑
Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute VaR‑Modell laut 
Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Der täglich berechnete absolute 
VaR des Fonds, der mit einem einseitigen Konfidenzniveau 
von 99%, einer 1‑tägigen Haltedauer und einem historischen 

Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr gemessen 
wird, ist auf 4,47% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt. 
Das heisst nicht, dass die Verluste 4,47% des Nettoinventarwerts 
des Fonds nicht übersteigen können, sondern dass man unter 
der Voraussetzung, dass die Positionen 1 Tage gehalten werden, 
Verluste von über 4,47% des Nettoinventarwerts des Fonds nur in 
1% der Fälle erwarten würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden zusätzlich zu den unten aufgeführten 
besonderen Risiken auf das Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt 
hingewiesen, das sie vor einer Anlage in dem Fonds zur Kenntnis 
nehmen sollten.

Handels‑	und	Modellrisiko
Die vom Fonds umgesetzten Anlagestrategien hängen stark von 
einer Reihe von quantitativ basierten Preisfestsetzungstheorien und 
Bewertungsmodellen („Modelle“) ab. Diese Modelle arbeiten mit 
Annahmen, die eine begrenzte Anzahl von Variablen von komplexen 
Finanzmärkten oder Instrumenten abstrahieren, die sie versuchen 
nachzubilden. Jede dieser Annahmen, ganz gleich, ob diese von 
Erfahrungen in der Vergangenheit gestützt werden oder nicht, 
könnte sich mit der Zeit als falsch erweisen. So können Modelle 
beispielsweise Annahmen postulieren bzw. ihre Effizienz kann von 
Annahmen hinsichtlich des Bestehens von Beziehungen abhängen, 
die zuzutreffen scheinen oder sich in der Vergangenheit als richtig 
erwiesen haben, aber künftig nicht mehr vorliegen oder zutreffen. 
Der Rückvergleich bestimmter Modelle kann unvollständig oder 
undurchführbar sein und von der Zusammenarbeit Dritter abhängen, 
mit denen der beauftragte Anlageverwalter keine vertraglichen 
Beziehungen unterhält. Die Inputs in die diversen Modelle können 
sich aus Fakten zusammensetzen oder daraus abgeleitet sein, deren 
Richtigkeit nicht unabhängig vom beauftragten Anlageverwalter oder 
einem Dritten überprüft worden ist. Die relative Neuheit mancher 
Märkte kann zur Folge haben, dass wesentliche Faktoren nicht 
oder falsch in diesen Modellen berücksichtigt werden. Dazu ist es 
in der Vergangenheit in anderen sich entwickelnden Märkten bereits 
gekommen. Dies hat für grosse Gruppen von Marktteilnehmern, 
die auf der Grundlage von sich später als falsch erweisenden 
Modellen zu dem Schluss gelangten, dass ihre Positionen nur 
einem geringen Risiko ausgesetzt sind, zu erheblichen Verlusten 
geführt. Die Ergebnisse der Modelle können sich erheblich von der 
Realität an den Märkten unterscheiden, was hohe Verluste nach sich 
ziehen kann.

Systemrisiken
Der Fonds ist davon abhängig, dass der beauftragte 
Anlageverwalter geeignete Systeme für die Aktivitäten des 
Fonds entwickelt und umsetzt. Der Fonds verlässt sich in hohem 
Masse auf Computerprogramme und ‑systeme für den Handel 
von Wertpapieren und anderen Instrumenten, das Clearing und 
die Abrechnung von Transaktionen, die Bewertung bestimmter 
Instrumente basierend auf Handelsinformationen in Echtzeit, die 
Überwachung seines Portfolios und des Nettokapitals und die 
Erstellung von Risikomanagement‑ und anderen Berichten, die für 
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die Beaufsichtigung der Aktivitäten des Fonds entscheidend sind. 
Darüber hinaus werden für bestimmte Vorgänge des Fonds und des 
beauftragten Anlageverwalters Systeme benötigt, die von Dritten 
betrieben werden bzw. hängen von diesen ab, und der beauftragte 
Anlageverwalter ist möglicherweise nicht in der Lage, die Risiken 
oder Zuverlässigkeit dieser Systeme der Drittanbieter zu prüfen. 
Diese Programme oder Systeme können von bestimmten Defekten, 
Ausfällen oder Unterbrechungen betroffen sein, darunter u.a. von 
solchen, die von Würmern, Viren und Stromausfällen verursacht 
werden. Jeder derartige Defekt oder Ausfall könnte wesentliche 
negative Auswirkungen auf den Fonds haben. So könnten solche 
Ausfälle beispielsweise dazu führen, dass die Abrechnung von 
Handelsgeschäften scheitert, es zu falschen Buchungseinträgen, 
Aufzeichnungen oder Verarbeitungen von Handelsgeschäften 
kommt, und fehlerhafte Berichte erstellt werden, was die Fähigkeit 
des Fonds beeinträchtigt, sein Anlagenportfolio und seine Risiken zu 
überwachen. Studien haben gezeigt, dass ein Mangel an geeigneten 
Systemen häufig mit dazu beiträgt, dass Investmentfonds wie der 
Fonds Bankrott gehen.

Ausnahmen	in	Bezug	auf	die	Strategie	und	
Hardwareversagen
Die Entwicklung der Handelssysteme des beauftragten Anlage‑
verwalters ist komplex und beinhaltet finanzielle, wirtschaftliche, 
ökonometrische und statistische Theorien, Research und 
Modellierungsaufgaben, die anschliessend in Computercode 
umgewandelt werden. In der automatisierten Handelsumgebung 
des beauftragten Anlageverwalters ist der Fonds dem Risiko von 
Umsetzungsfehlern (z.B. „Bugs“ und klassische Codierungsfehler), 
konzeptionellen Fehlern und Fehlern aus der unerwarteten Interaktion 
diverser Codemodule oder ‑systeme ausgesetzt. Der beauftragte 
Anlageverwalter testet und beurteilt neue Handelsmodelle vor 
ihrem endgültigen Einsatz und ihrer Umsetzung. Trotz dieser Tests 
besteht stets die Möglichkeit, dass Produktionsmodelle Code‑
Bugs enthalten oder nicht richtig konzipiert worden sind, was 
zu Verlusten für den Fonds führen kann. Mit den Strategien des 
beauftragten Anlageverwalters sind zwangsläufig Codierungsfehler 
und systemische Risiken im Zusammenhang mit dem quantitativen 
und algorithmischen Handel verbunden.

Gleichermassen können in Verbindung mit dem Handel, der 
Kommunikation, der Entwicklung, der Programmierung und anderen 
Systemen oder Geräten, mit denen der beauftragte Anlageverwalter 
arbeitet, die er nutzt oder auf die er sich verlässt, eines oder alle 
der nachfolgend genannten Ereignisse eintreten, selbst wenn der 
beauftragte Anlageverwalter in seiner Eigenschaft als Treuhänder 
Schritte zur Auswahl sicherer und zufriedenstellender Geräteanbieter 
und Dienstleister ergreift: (i) Ausfälle dieser Systeme oder Geräte, (ii) 
Unterbrechungen beim Zugang oder dem Betrieb dieser Systeme 
oder Geräte; (iii) Verlust der Funktionsfähigkeit dieser Systeme oder 
Geräte; (iv) Leistungsverschlechterung oder Beschädigung dieser 
Systeme oder Geräte; (v) Gefährdung der Sicherheit oder Integrität 
dieser Systeme oder Geräte; (vi) Leistungsverlust dieser Systeme 
oder Geräte und (vii) sonstige Situationen, die sich negativ auf diese 
Systeme oder Geräte auswirken, ganz gleich, wie diese verursacht 
werden oder eintreten.

Diese Art von Problemen kann Verluste für den Fonds zur Folge 
haben.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Die Anteile der 
einzelnen Klassen werden während des Erstausgabezeitraums vom 
12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 (der „Erstausgabezeitraum“) 
angeboten. Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen 
durch die Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten 
Geschäftstag des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden die 
Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert je 
Anteil ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt im 
Abschnitt „Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche,	PO‑	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,25% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,45% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühren der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts Fonds

Depotbankgebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
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betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle,	PI‑,	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,75% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
0,95% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühren der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts Fonds.

Depotbankgebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,75% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,95% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühren der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Depotbankgebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des

Co‑Investment‑Managers: 1,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 
des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühren der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,5% p.a. des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Depotbankgebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,5% des Werts der gekauften 
umzutauschenden Anteile.

Nur	Anteile	der	Klassen	C	und	PC
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der relevanten Anteilsklasse des 
Fonds.

Z‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,25% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,45% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühren der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts Fonds.

Depotbankgebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Anlageverwalter zu zahlen sind, 
hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das 
dessen Anteilsklassen (mit Ausnahme der Anteilsklasse M) 
jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird an jedem 
Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am Ende der 
Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) gezahlt. 
Wenn Anteile zurückgenommen werden, wird jede aufgelaufene 
Performancegebühr in Bezug auf die zurückgenommenen Anteile 
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fällig und so bald wie möglich zu Beginn des Monats, der auf den 
Monat folgt, in dem diese Rücknahme erfolgt, an den Anlageverwalter 
gezahlt. Ob auf Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, 
liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen 
sind auf Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder 
auf www.gam.com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) über der 
High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der High‑Water‑Mark). Die 
Performancegebühr beläuft sich auf 10% p. a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark. Auszahlungen von Dividenden sollen sich 
nicht auf die Performance der Anteilsklasse auswirken.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse entspricht die High‑Water‑Mark dem Erstausgabepreis. 
Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) am 
letzten Bewertungsstichtag eines folgenden Berechnungszeitraums 
über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die High‑
Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berechnungszeitraums nach Abzug der Performancegebühr 
berechnet wird. In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark 
unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Berechnungszeitraums neu 
berechnet, und entsprechend wird für die jeweilige Anteilsklasse 
eine Rückstellung gebildet. An jedem Bewertungsstichtag wird 
die neu berechnete Performancegebühr mit der Rückstellung vom 
vorherigen Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag 
vom Vortag wird entsprechend der Differenz zwischen dem neu 
berechneten Betrag und dem zuvor zurückgestellten Betrag nach 
oben oder unten angepasst. Hinweis: Der Referenzwert, der auf die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen Anzahl 
der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der jeweiligen 
Anteilsklasse. Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr 
nur dann ausgezahlt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil 
(bereinigt um Dividenden) über der High‑Water‑Mark liegt 
(Outperformance der High‑Water‑Mark).

Der erste Berechnungszeitraum zum Zweck der Berechnung 
der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Abrechnungszeitraums. Die 
Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolgedessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass die Ausschüttungen für alle 
Anteilsklassen des Fonds, die Anteile mit Ertragsausschüttung 
bieten, in der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres 
„ex‑Dividende“ kotieren und die jährlichen Ausschüttungen an die 

Anteilsinhaber in der Regel am oder vor dem 31. August jedes 
Jahres erfolgen.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

12.	Hinweis	für	Anleger	in	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung in Bezug auf das Angebot 
von P‑Anteilen des Fonds sind von der Securities and Futures 
Commission („SFC“) gemäss der Securities and Futures Ordinance 
(Kap. 571) von Hongkong („SFO“) weder geprüft noch genehmigt 
worden. Dementsprechend dürfen die P‑Anteile des Fonds nur 
dann unter Verwendung des Prospekts und dieser Ergänzung oder 
eines anderen Dokuments angeboten oder verkauft werden, wenn 
Umstände vorliegen, die nicht dazu führen, dass der Prospekt und 
diese Ergänzung oder das andere Dokument in Bezug auf das 
Angebot der P‑Anteile des Fonds einen „Prospekt“ im Sinne der 
Companies (Winding Up and Miscellaneous

Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong („CO“) darstellen 
bzw. dass ein öffentliches Angebot im Sinne der CO und der SFO 
erfolgt.

Es darf keine Person für die Zwecke der Ausgabe, weder in Hongkong 
noch andernorts, Werbematerial, Angebote oder Dokumente in 
Bezug auf die P‑Anteile des Fonds vertreiben oder besitzen, die 
sich an die Öffentlichkeit in Hongkong richten oder deren Inhalt 
wahrscheinlich an die Öffentlichkeit in Hongkong gerichtet ist 
oder von dieser gelesen werden (es sei denn, dies ist nach den 
Wertpapiergesetzen von Hongkong erlaubt). Es darf keine Person 
in Hongkong mit Ausnahme der Person, an die ein Exemplar des 
Prospekts und dieser Ergänzung adressiert worden ist, dieselben als 
Aufforderung zur Tätigung einer Investition auffassen, und es wird 
nur von denjenigen Personen eine Zeichnung von P‑Anteilen des 
Fonds angenommen, die zumindest die Mindestanzahl der P‑Anteile 
des Fonds zeichnen, die in dieser Ergänzung angegeben ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keiner Form reproduziert 
oder an andere Personen als die Person übermittelt werden, an die 
sie adressiert sind.

Die Mindesterstzeichnung und der Mindestbestand, die auf 
P‑Anteile Anwendung finden, sind jeweils in den Abschnitten 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (nur P‑Anteile)“ des 
Prospekts angeführt.

332

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 333 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

GAM	Systematic	Global	Equity	Market	
Neutral
Ergänzung	48
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen..

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Systematic Global Equity Market Neutral (der „Fonds“), einem 
Teilfonds der GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“), eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

WARNUNG:	(NUR	FÜR	ANLEGER	IN	HONGKONG)	Der	Inhalt	des	
Prospekts	und	dieser	Ergänzung	in	Bezug	auf	das	Angebot	von	
P‑Aktien	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	Ist	von	keiner	Aufsichtsbehörde	
in	Hongkong	geprüft	worden.	 Ihnen	wird	empfohlen,	 In	Bezug	
auf	dieses	Angebot	vorsichtig	zu	sein.	Wenn	Sie	sich	über	den	
Inhalt	dieses	Dokuments	nicht	im	Klaren	sind,	sollten	Sie	sich	
professionellen	 Rat	 einholen.	Weitere	 Informationen	 in	 Bezug	
auf	 das	 Angebot	 von	 Fondsanteilen	 in	 Hongkong	 finden	 sich	
nachstehend	im	Abschnitt	„Hinweis	für	Anleger	in	Hongkong“.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vornehmlich	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 bestimmten	 nachfolgend	
beschriebenen	 Umständen	 erhebliche	 Investitionen	 in	
Bareinlagen,	 Zahlungsmitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	
und/oder	Geldmarktinstrumente	tätigen	darf,	sind	die	Anteile	am	
Fonds	keine	Einlagen.	Sie	unterscheiden	sich	dadurch	von	einer	
Einlage,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	ist	und	ihr	Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	den	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Eine	 Anlage	 in	 diesen	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	 Anteil	
des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	den	
Fonds	abzuwägen.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Anlegern stabile 
absolute Renditen unabhängig von den globalen Aktienmärkten zu 
bieten.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels durch die 
Anwendung firmeneigener moderner Modellierungstechniken 
an, mit deren Hilfe geeignete Kapitalanlagen für den Fonds 
ermittelt werden, wie nachfolgend ausführlicher im Abschnitt 
„Anlagestrategie“ beschrieben.

Der Fonds geht in erster Linie Long‑ und Short‑Engagements 
in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Finanzindizes 
aus Aktienwerten ein. Dieses Engagement wird in der Regel 
durch Investitionen vornehmlich in Futures‑, Termin‑, Differenz‑ 
und Optionskontrakte erreicht. Allerdings kann der beauftragte 

Anlageverwalter von Zeit zu Zeit andere Derivatkontrakte einsetzen, 
wie im nachstehenden Abschnitt „Derivate“ beschrieben, um das 
gewünschte Engagement zu erhalten. Diese sind nachfolgend im 
Abschnitt „Derivate“ ausführlicher beschrieben. Short‑Positionen 
dürfen nur synthetisch über den Einsatz von Derivatkontrakten 
eingegangen werden.

Hinsichtlich der geografischen, Branchen‑ oder Sektordiversifikation 
in Bezug auf die Unternehmen, in die der Fonds investieren darf, 
gibt es keine Beschränkungen. Es ist jedoch vorgesehen, dass der 
Grossteil der Risikopositionen des Fonds durch Aktien grosser und 
mittelgrosser Unternehmen in ausgesuchten globalen Hauptmärkten 
gestellt wird.

Die vom Fonds eingesetzten Anlagestrategien können dazu 
führen, dass es zu einer starken Gewichtung der Schwellenländer 
kommt2. Der Fonds kann sich durch Investitionen in chinesische 
A‑Aktien, die an der Shanghaier Börse kotiert sind, im Rahmen 
des „Shanghai‑Hongkong Stock Connect“‑Programms („Stock 
Connect“) in China engagieren. Weitere Informationen über 
Investitionen in chinesische A‑Aktien über Stock Connect finden sich 
im Hauptteil des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in chinesische 
A‑Aktien“ und im Abschnitt „Risikofaktoren“ – „Investitionen in 
chinesische A‑Aktien“.

Investitionen in den russischen Markt dürfen 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. In Bezug auf 
Russland wird die Gesellschaft nur ein Engagement in Aktienwerte 
aufbauen, die an der Moskauer Börse kotiert sind.

Zu den aktienbezogenen Wertpapieren, in denen sich der Fonds 
engagieren darf, gehören Vorzugsaktien, American Depositary 
Receipts („ADR“), Global Depositary Receipts („GDR“) und 
Optionsscheine. Bei Vorzugsaktien handelt es sich um Instrumente, 
die in der Regel bei einer Liquidierung des Emittenten Vorzugsrechte 
gewähren, kein Stimmrecht beinhalten, Vorzugsdividenden 
ausschütten, und in manchen Fällen in Stammaktien gewandelt 
werden können. ADR und GDR sind handelbare Zertifikate, die in 
einer Bank eines Landes gehalten werden und ein Eigentumsrecht 
an einer bestimmten Anzahl von Aktien eines Unternehmens 
mit Sitz in einem anderen Land verbriefen, das unabhängig von 
den zugrunde liegenden Aktien an einer Börse oder anderweitig 
gehandelt wird.

Des Weiteren kann der Fonds in strukturierte Schuldverschreibungen 
(Structured Notes) investieren, bei denen es sich um synthetische 
und im Allgemeinen mittelfristige Zahlungsverpflichtungen oder 
Anleihen handelt, die Komponenten und Merkmale aufweisen, durch 
die das Risiko‑Rendite‑Profil der jeweiligen Schuldverschreibung 
angepasst werden kann. Die vom Fonds erworbenen strukturierten 
Schuldverschreibungen sind übertragbare Wertpapiere im 
Sinne der Verordnungen von 2011. Der Wert der strukturierten 
Schuldverschreibung wird durch die Kursbewegungen des 
Vermögenswerts bestimmt, welcher ihr zugrunde liegt. Demzufolge 
kann der Coupon der Schuldverschreibung, ihre durchschnittliche 
Laufzeit und/oder ihr Rücknahmewert von den künftigen 
Kursbewegungen diverser Indizes oder Aktienkurse abhängen. 
Strukturierte Schuldverschreibungen können vom beauftragten 
Anlageverwalter wie nachfolgend beschrieben für den Aufbau eines 
Engagements mit oder ohne Hebel in Aktien oder aktienbezogenen 

2 Unter dem Begriff „Schwellenländer“ versteht man in der Regel die Länder, die sich zu 
einem modernen Industriestaat entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, 
aber auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter anderem auch 
die Länder, die gelegentlich im S&P/IFC Emerging Markets Investible Composite 
Index oder im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Bei beiden handelt es 
sich um Kapitalmarktindizes auf Freefloat Basis, mit denen die Wertentwicklung der 
betreffenden Wertpapiere in globalen Schwellenländern gemessen werden soll.
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Wertpapieren genutzt werden. Alle weiteren Engagements, die 
infolge von Investitionen in diese Instrumente entstanden sind, 
werden bei der Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds 
berücksichtigt.

Weitere Informationen über die Titelselektion sind nachfolgend im 
Abschnitt „Anlagestrategie“ angeführt.

Der Fonds kann ausserdem in beträchtlichem Umfang (und unter 
gewissen Umständen bis zu 100% seines Nettovermögens) in (i) 
Einlagen, Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente und/oder 
(ii) Wertpapiere investieren, die von EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Dies erfolgt als Teil seines Managements zusätzlicher 
Barmittel, die zur Stützung des vom Fonds eingegangenen 
Derivatengagements erforderlich sind. Der Umfang der vom Fonds 
gehaltenen Barmittel wird in der Regel durch das Ausmass bestimmt, 
in dem Einschusszahlungen in Bezug auf die vom Fonds gekauften 
Derivate hinterlegt werden müssen.

Der Fonds darf auch in solche Barmittel investieren, wenn die 
Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel vor 
ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden oder Rücknahmen und Auslagen gedeckt werden 
müssen.

Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens für 
die Zwecke der Barmittelverwaltung in Organismen für gemeinsame 
Anlagen anlegen, die als Geldmarktfonds reguliert sind oder eine 
ähnliche Anlagepolitik haben wie der Fonds.

Das durch Investitionen in auf andere Währungen als die Basiswährung 
lautende Vermögenswerte aufgebaute Devisenengagement wird in 
der Regel durch Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps (wie 
nachstehend im Abschnitt „Derivate“ ausführlicher beschrieben) 
abgesichert.

Anlagestrategie
Für die vom Fonds angewandten systematischen Handelsprozesse 
wird eine Vielzahl an Dateninputs genutzt, angefangen von 
Informationen über Preise und Fundamentaldaten zu Aktien bis hin 
zu nicht traditionellen Dateninputs wie die Stimmung der Analysten, 
Handelsvolumen und implizite Volatilitäten. Aus diesen Daten hat der 
beauftragte Anlageverwalter einen Modellkorb (oder Algorithmen) 
zusammengestellt, der langfristige und nachhaltige Renditequellen 
erschliesst. Diese Algorithmen sind umfassend überprüft und 
analysiert worden, um sicherzustellen, dass sie solide sind. Der 
beauftragte Anlageverwalter hält eine Out‑of‑Sample‑Period ein, und 
die Entwicklung aller Algorithmen erfolgt in der In‑Sample‑Periode. 
Der beauftragte Anlageverwalter führt erst Rückvergleiche auf die 
Out‑of‑Sample‑Periode durch, wenn alle Algorithmusparameter 
festgelegt worden sind. Danach prüft er die Konstanz zwischen dem 
„In Sample“ und dem „Out of Sample“‑Verhalten des Algorithmus. 
Ein Algorithmus wird nur dann in das Live‑Portfolio eingeführt, wenn 
ein konstantes Verhalten vorliegt.

Der beauftragte Anlageverwalter befasst sich kontinuierlich mit der 
Entwicklung und dem Research neuer und verbesserter Datensätze 
und Signale. Er kann neue Modelle einführen und die Algorithmen 
aktualisieren, um die Wertentwicklung zu steigern. Er kann ferner 
Signale und Modelle aus dem Algorithmus entfernen, wenn sich die 
Marktchancen wandeln und die Marktstruktur ändert.

Darüber hinaus versucht der beauftragte Anlageverwalter, in der 
Entwicklungsphase die Komplexität der Algorithmen zu minimieren 

(zum Beispiel dadurch, dass er die Anzahl der Algorithmen niedrig 
hält). Der beauftragte Anlageverwalter prüft die Algorithmen 
darauf, dass sie nicht überempfindlich auf die Auswahl der für sie 
festgelegten Parameter reagieren. Die Algorithmen nutzen eine 
Reihe von Signalen, die anhand diverser Kennzahlen zu niedrig 
oder zu hoch bewertete Aktien bestimmen, sowie übergeordnete 
Signale für relativen Wert und Sektor‑, Länder‑ und Regionaltrends. 
Aktienspezifische und übergeordnete Signale werden abhängig 
von ihrer vermuteten Wirksamkeit kombiniert, um für jede Aktie 
Kauf‑ oder Verkaufssignale basierend auf diesen ermittelten 
Preisverzerrungen zu berechnen. Die vom Fonds verwendeten 
Algorithmen berücksichtigen über 10.000 globale Aktien und 
aktienbezogene Wertpapiere, die an anerkannten Märkten 
weltweit kotiert sind oder gehandelt werden. Diese können auch 
Finanzindizes aus Aktienwerten beinhalten.

Mithilfe dieser Algorithmen wird dann ein Portfolio aus Long‑ und 
Short‑Positionen erstellt, wobei zur Zusammenstellung eines 
optimalen Portfolios das voraussichtliche Risiko, die Korrelation und 
die erwartete Rendite jeder Aktie und jedes Modells berücksichtigt 
wird. Die Gesamtzahl der von jedem Algorithmus ermittelten 
Positionen wird dann miteinander kombiniert und entsprechend 
eines vom beauftragten Anlageverwalter festgelegten allgemeinen 
Risikoziels angepasst, um zum endgültigen Anlagenportfolio zu 
gelangen, das vom Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt gehalten 
wird. Das allgemeine Risikoziel des Fonds ist unter normalen 
Marktbedingungen eine niedrige bis mittlere oder mittlere Volatilität, 
wie vom beauftragten Anlageverwalter berechnet (dies kann sich 
jedoch von Zeit zu Zeit ändern).

Der beauftragten Anlageverwalter überwacht die vom Fonds 
aufgenommenen Positionen aktiv und kann die Positionen, den 
Hebel und die Auswahl der Instrumente manuell anpassen, 
wenn er der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Fonds 
ist, zum Beispiel, um auf Eilmeldungen (wie beispielsweise die 
Terroranschläge am 11. September 2001) reagieren zu können, die 
von statistischen Analysen nicht erfasst werden können.

Weitere Informationen über den Umfang, in dem der Fonds infolge 
des Einsatzes von Derivaten gehebelt wird, sind im nachfolgenden 
Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung” ausführlich 
beschrieben.

Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erwirtschaftung positiver 
Renditen anstrebt, ist drei Jahre.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher 
im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“	 des Prospekts 
beschrieben, kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für 
die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur 
(i) Risikosenkung, (ii) Kostensenkung und (iii) Generierung 
zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, 
das seinem Risikoprofil entspricht) die nachstehend aufgeführten 
Derivate einsetzen.

Zu den Derivaten, die vom Fonds gehalten werden dürfen, zählen 
Devisenterminkontrakte sowie Devisen‑Swaps, Futures, Optionen, 
Differenzkontrakte und Total‑Return‑Swaps. Die nachstehend 
aufgeführten Derivate werden zur Errichtung von Long‑ oder 
Short‑Positionen in den vorgenannten Basiswerten eingesetzt, um 
das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
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der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds keine derartigen Absicherungsgeschäfte durchführt, 
findet in Bezug auf nicht abgesicherte Währungsklassen eine 
Währungsumrechnung bei Zeichnungen, Rücknahmen, Umtausch 
und Ausschüttungen zum aktuellen Umrechnungskurs statt, wobei 
der Wert des Anteils ausgedrückt in der Währung der Klasse 
Gegenstand des Wechselkursrisikos für die Basiswährung ist.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt weltweit erfolgen.

Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps: Devisen‑Swaps 
können zu Anlagezwecken und/oder (a) zur Absicherung des 
Vermögenspools des Fonds in die Basiswährung des Fonds 
oder (b) zur Verringerung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Nennwährung einer Anteilsklasse 
dieses Fonds eingesetzt werden, wenn diese Währung nicht die 
Basiswährung des Fonds ist.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Index‑
und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf 
derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel ist es, entweder 
an der Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, sonstigen Anlagen 
bzw. Indizes zu partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern 
oder die Entwicklung von Wertpapieren, sonstigen Anlagen 
bzw. Indizes abzusichern. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich 
die Terminkontrakte und/oder Optionen beziehen, sind mit der 
Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Der Fonds kann zudem 
glattstellende Kaufs‑ und Verkaufsgeschäfte im Zusammenhang 
mit solchen Futures und Optionen abschliessen. Terminkontrakte 
verursachen Maklergebühren und Marginzahlungen.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen kaufen und 
verkaufen, denen alle Währungen, Wertpapiere, Terminkontrakte, 
Wertpapierindizes bzw. sonstigen Finanzindizes zugrunde liegen 
können, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind.

Der Käufer einer Option ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
ein Wertpapier oder sonstiges Instrument zu kaufen oder zu 
verkaufen. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst komplexe 
Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich bringen. 
Der Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert 
vollständig abzusichern (Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross 
Hedge) oder um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) den 
Gesamtertrag zu steigern. Der Fonds zahlt im Zusammenhang mit 
seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder Aufgelder. Er kann 
Optionen kaufen und verkaufen, die entweder an Optionsbörsen 
oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die in diesen Optionen 
einen Markt stellen und Finanzinstitutionen sind, bzw. von anderen 
qualifizierten Marktteilnehmern im Freiverkehr gehandelt werden. 
Die Möglichkeiten zur Glattstellung von Freiverkehrsoptionen 
sind gegenüber börsenkotierten Optionen eingeschränkt; unter 
Umständen besteht das Risiko, dass die in diesen Transaktionen 
involvierten Makler/Händler ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
können.

Differenzkontrakte (CFD): können vom Fonds eingesetzt werden, 
da sie eine Möglichkeit für kurzfristige Handelsstrategien schaffen. 
Mit CFD kann der Co‑Investment‑Manager durch das Eingehen von 
Long‑ und Short‑Engagements in die zugrunde liegenden Titel auf 
die Entwicklung von Aktienkursen spekulieren und vom Aktien‑ bzw. 
Indexhandel profitieren, ohne im Besitz der betreffenden Aktien 
oder Indizes sein zu müssen. Die Kosten dieser Strategie belaufen 
sich auf einen geringen prozentualen Anteil der Kosten, die ein 
physisches Halten der Aktien oder Indizes verursachen würde. 
Da CFD unmittelbar an den Wert der Basiswerte gebunden sind, 

ist ihre Entwicklung von der Performance der Vermögenswerte 
abhängig, die dem Kontrakt zugrunde liegen. CFD werden vom 
Fonds nur eingesetzt, wenn der Fonds damit ein Engagement in 
Vermögenswerten aufbaut, die mit der Anlagepolitik des Fonds 
vereinbar sind.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen, die entweder als Ersatz für den Kauf oder Verkauf einer 
Gruppe von Wertpapieren dienen, bestimmte Indexrisiken absichern, 
Engagements in Indexanlagen ermöglichen oder mindern oder sich 
auf die Entwicklung eines oder mehrerer relevanter Basisindizes 
beziehen, die direkt oder indirekt an bestimmte Wertpapiere 
gekoppelt sind. Die Verwendung von Indizes muss auf jeden 
Fall im Rahmen der Bedingungen und Beschränkungen liegen, 
wie sie gesetzlich vorgeschrieben oder in den Mitteilungen der 
Zentralbank festgelegt sind. Je nach Art des Basiswerts werden 
die Indizes, sofern sie relevant sind, vorab von der Zentralbank 
genehmigt. Für die Übernahme von Total‑Return‑Swaps durch 
den Fonds spricht unter anderem, wenn die Steuerersparnisse 
optimiert werden sollen, der Fondsmanager in einen Index 
investieren möchte, aber kein Terminmarkt zur Verfügung steht, 
der zugrunde liegende Markt liquider als der Terminmarkt ist oder 
der Future an einer Börse gehandelt wird, die der Fondsmanager 
nicht für geeignet hält. Bei einem Total‑Return‑Swap tauscht der 
Sicherungsnehmer die Gesamterträge, Dividenden oder Kupons 
zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste aus einem bestimmten 
Referenzwert, Index oder Wertpapierkorb mit dem Sicherungsgeber 
gegen die Zahlung eines variablen oder festen Bezugszinses 
aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds zufliessen, sind 
mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der Fonds einen 
Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die beiden 
Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der Fonds 
lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.

Näheres über Total‑Return‑Swaps ist Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschließlich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschließlich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 600% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 600% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die ein 
Engagement in den oben genannten Anlageklassen ermöglichen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlagen in 
Finanzindizes mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts.

Der Einsatz von Derivaten für die oben aufgeführten Zwecke kann 
den Fonds den Risiken aussetzen, die im Kapitel „Einleitung – 
Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben sind.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als komplexer („sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für Zwecke der Kapitalanlage und/oder eines effizienten 
Portfoliomanagements in eine Reihe komplexer derivativer 
Instrumente investieren kann. Der Fonds kann seine Positionen 
hebeln, um über den Nettoinventarwert des Fonds hinaus ein fiktives 
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Engagement einzugehen, das anhand der VaR‑Methode gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank berechnet wird.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 900% des Nettoinventarwerts des Fonds. 
Allerdings kann dieser angestrebte Prozentsatz bisweilen über‑
oder unterschritten werden. Dieser Hebel wird über die Summe 
der Nennwerte der eingesetzten Derivate berechnet, wie von 
der Zentralbank vorgeschrieben. Bei dieser Berechnung werden 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen, die der Fonds gelegentlich 
durchführt, nicht berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds in der Regel ein 
Engagement von 450% des Nettovermögens in Long‑Positionen 
und 450% des Nettovermögens in Short‑Positionen basierend auf 
der Summe der oben beschriebenen Nennwertmethode haben 
wird. Allerdings hängt der Prozentsatz des Nettovermögens des 
Fonds, das in Long‑ bzw. Short‑Positionen investiert ist, von den 
Marktbedingungen zum jeweiligen Zeitpunkt ab. Solche Long‑
und Short‑Positionen können in Aktien und aktienbezogenen 
Wertpapieren eingegangen werden, wie es aus der oben angeführten 
Anlagepolitik des Fonds hervorgeht.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Der täglich 
berechnete absolute VaR des Fonds, der mit einem einseitigen 
Konfidenzniveau von 99%, einer 1‑tägigen Haltedauer und einem 
historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem 
Jahr gemessen wird, ist auf 4,47% des Nettoinventarwerts des 
Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die Verluste 4,47% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen können, sondern 
dass man unter der Voraussetzung, dass die Positionen 1 Tage 
gehalten werden, Verluste von über 4,47% des Nettoinventarwerts 
des Fonds nur in 1% der Fälle erwarten würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“	beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden zusätzlich zu den unten aufgeführten 
besonderen Risiken auf den Abschnitt „Risikofaktoren“	im Prospekt 
hingewiesen, der vor einer Anlage in den Fonds zur Kenntnis 
genommen werden sollte.

Handels‑	und	Modellrisiko
Die vom Fonds umgesetzten Anlagestrategien hängen stark von 
einer Reihe von quantitativ basierten Preisfestsetzungstheorien und 
Bewertungsmodellen („Modelle“) ab. Diese Modelle arbeiten mit 
Annahmen, die eine begrenzte Anzahl von Variablen von komplexen 
Finanzmärkten oder Instrumenten abstrahieren, die sie versuchen 
nachzubilden. Jede dieser Annahmen, ganz gleich, ob diese von 
Erfahrungen in der Vergangenheit gestützt werden oder nicht, 
könnte sich mit der Zeit als falsch erweisen. So können Modelle 
beispielsweise Annahmen postulieren bzw. ihre Effizienz kann von 
Annahmen hinsichtlich des Bestehens von Beziehungen abhängen, 
die zuzutreffen scheinen oder sich in der Vergangenheit als richtig 
erwiesen haben, aber künftig nicht mehr vorliegen oder zutreffen. 

Der Rückvergleich bestimmter Modelle kann unvollständig oder 
undurchführbar sein und von der Zusammenarbeit Dritter abhängen, 
mit denen der beauftragte Anlageverwalter keine vertraglichen 
Beziehungen unterhält. Die Inputs in die diversen Modelle können 
sich aus Fakten zusammensetzen oder daraus abgeleitet sein, deren 
Richtigkeit nicht unabhängig vom beauftragten Anlageverwalter oder 
einem Dritten überprüft worden ist. Die relative Neuheit mancher 
Märkte kann zur Folge haben, dass wesentliche Faktoren nicht 
oder falsch in diesen Modellen berücksichtigt werden. Dazu ist es 
in der Vergangenheit in anderen sich entwickelnden Märkten bereits 
gekommen. Dies hat für grosse Gruppen von Marktteilnehmern, 
die auf der Grundlage von sich später als falsch erweisenden 
Modellen zu dem Schluss gelangten, dass ihre Positionen nur 
einem geringen Risiko ausgesetzt sind, zu erheblichen Verlusten 
geführt. Die Ergebnisse der Modelle können sich erheblich von der 
Realität an den Märkten unterscheiden, was hohe Verluste nach sich 
ziehen kann.

Systemrisiken
Der Fonds ist davon abhängig, dass der beauftragte Anlage‑
verwalter geeignete Systeme für die Aktivitäten des Fonds 
entwickelt und umsetzt. Der Fonds verlässt sich in hohem Masse 
auf Computerprogramme und ‑systeme für den Handel von 
Wertpapieren und anderen Instrumenten, das Clearing und 
die Abrechnung von Transaktionen, die Bewertung bestimmter 
Instrumente basierend auf Handelsinformationen in Echtzeit, die 
Überwachung seines Portfolios und des Nettokapitals und die 
Erstellung von Risikomanagement‑ und anderen Berichten, die für 
die Beaufsichtigung der Aktivitäten des Fonds entscheidend sind. 
Darüber hinaus werden für bestimmte Vorgänge des Fonds und des 
beauftragten Anlageverwalters Systeme benötigt, die von Dritten 
betrieben werden bzw. hängen von diesen ab, und der beauftragte 
Anlageverwalter ist möglicherweise nicht in der Lage, die Risiken 
oder Zuverlässigkeit dieser Systeme der Drittanbieter zu prüfen. 
Diese Programme oder Systeme können von bestimmten Defekten, 
Ausfällen oder Unterbrechungen betroffen sein, darunter u.a. von 
solchen, die von Würmern, Viren und Stromausfällen verursacht 
werden. Jeder derartige Defekt oder Ausfall könnte wesentliche 
negative Auswirkungen auf den Fonds haben. So könnten solche 
Ausfälle beispielsweise dazu führen, dass die Abrechnung von 
Handelsgeschäften scheitert, es zu falschen Buchungseinträgen, 
Aufzeichnungen oder Verarbeitungen von Handelsgeschäften 
kommt, und fehlerhafte Berichte erstellt werden, was die Fähigkeit 
des Fonds beeinträchtigt, sein Anlagenportfolio und seine Risiken zu 
überwachen. Studien haben gezeigt, dass ein Mangel an geeigneten 
Systemen häufig mit dazu beiträgt, dass Investmentfonds wie der 
Fonds Bankrott gehen.

Ausnahmen	in	Bezug	auf	die	Strategie	und	
Hardwareversagen
Die Entwicklung der Handelssysteme des beauftragten 
Anlageverwalters ist komplex und beinhaltet finanzielle, 
wirtschaftliche, ökonometrische und statistische Theorien, Research 
und Modellierungsaufgaben, die anschliessend in Computercode 
umgewandelt werden. In der automatisierten Handelsumgebung 
des beauftragten Anlageverwalters ist der Fonds dem Risiko von 
Umsetzungsfehlern (z.B. „Bugs“ und klassische Codierungsfehler), 
konzeptionellen Fehlern und Fehlern aus der unerwarteten Interaktion 
diverser Codemodule oder ‑systeme ausgesetzt. Der beauftragte 
Anlageverwalter testet und beurteilt neue Handelsmodelle vor 
ihrem endgültigen Einsatz und ihrer Umsetzung. Trotz dieser Tests 
besteht stets die Möglichkeit, dass Produktionsmodelle Code‑Bugs 
enthalten oder nicht richtig konzipiert worden sind, was zu Verlusten 
für den Fonds führen kann. Mit den Strategien des beauftragten 
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Anlageverwalters sind zwangsläufig Codierungsfehler und 
systemische Risiken im Zusammenhang mit dem quantitativen und 
algorithmischen Handel verbunden.

Gleichermassen können in Verbindung mit dem Handel, der 
Kommunikation, der Entwicklung, der Programmierung und anderen 
Systemen oder Geräten, mit denen der beauftragte Anlageverwalter 
arbeitet, die er nutzt oder auf die er sich verlässt, eines oder alle 
der nachfolgend genannten Ereignisse eintreten, selbst wenn der 
beauftragte Anlageverwalter in seiner Eigenschaft als Treuhänder 
Schritte zur Auswahl sicherer und zufriedenstellender Geräteanbieter 
und Dienstleister ergreift: (i) Ausfälle dieser Systeme oder Geräte, (ii) 
Unterbrechungen beim Zugang oder dem Betrieb dieser Systeme 
oder Geräte; (iii) Verlust der Funktionsfähigkeit dieser Systeme oder 
Geräte; (iv) Leistungsverschlechterung oder Beschädigung dieser 
Systeme oder Geräte; (v) Gefährdung der Sicherheit oder Integrität 
dieser Systeme oder Geräte; (vi) Leistungsverlust dieser Systeme 
oder Geräte und (vii) sonstige Situationen, die sich negativ auf diese 
Systeme oder Geräte auswirken, ganz gleich, wie diese verursacht 
werden oder eintreten. Diese Art von Problemen kann Verluste für 
den Fonds zur Folge haben.

4.	Basiswährung
USD

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Die Anteile der 
einzelnen Klassen werden während des Erstausgabezeitraums vom 
12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 (der „Erstausgabezeitraum“) 
angeboten. Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen 
durch die Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten 
Geschäftstag des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ bzw. Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt im 
Abschnitt „Kauf von Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von fünf Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt	 „Gebühren	 und	 Aufwendungen“	 im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	P‑	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,25% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,45% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	PI‑,	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,25% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,30% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,25% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr 0,5% p. a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Verkauf	ausschliesslich	von	Vertriebsstellenanteilen	der	
Klassen	C	und	PC
Vertriebsgebühr: 0,45% p. a. des Nettoinventarwerts 

der relevanten Anteilsklasse des 
Fonds.

Z‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der Z 
Anteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Anlageverwalter zu zahlen sind, 
hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das dessen 
Anteilsklassen jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr 
wird an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich 
rückwirkend am Ende der Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni 

(„Berechnungsperiode“) gezahlt. Wenn Anteile zurückgenommen 
werden, wird jede aufgelaufene Performancegebühr in Bezug auf 
die zurückgenommenen Anteile fällig und so bald wie möglich 
zu Beginn des Monats, der auf den Monat folgt, in dem diese 
Rücknahme erfolgt, an den Anlageverwalter gezahlt. Ob auf 
Z‑Anteile eine Performancegebühr erhoben wird, liegt im Ermessen 
der Verwaltungsgesellschaft. Diese Informationen sind auf Anfrage 
von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.
com erhältlich.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) über der 
High‑Water‑Mark liegt (Outperformance der High‑Water‑Mark). Die 
Performancegebühr beläuft sich auf 15% p. a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark. Auszahlungen von Dividenden sollen sich 
nicht auf die Performance der Anteilsklasse auswirken.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse entspricht die High‑Water‑Mark dem Erstausgabepreis. 
Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) am 
letzten Bewertungsstichtag eines folgenden Abrechnungszeitraums 
über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die High‑Water‑Mark 
auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) 
festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Abrechnungszeitraums nach Abzug der Performancegebühr 
berechnet wird. In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark 
unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Abrechnungszeitraums neu 
berechnet, und entsprechend wird für die jeweilige Anteilsklasse 
eine Rückstellung gebildet. An jedem Bewertungsstichtag wird 
die neu berechnete Performancegebühr mit der Rückstellung vom 
vorherigen Bewertungsstichtag verglichen. Der Rückstellungsbetrag 
vom Vortag wird entsprechend der Differenz zwischen dem neu 
berechneten Betrag und dem zuvor zurückgestellten Betrag nach 
oben oder unten angepasst. Hinweis: Der Referenzwert, der auf die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen Anzahl 
der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der jeweiligen 
Anteilsklasse. Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr 
nur dann ausgezahlt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil 
(bereinigt um Dividenden) über der High‑Water‑Mark liegt 
(Outperformance der High‑Water‑Mark).

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung der 
Performancegebühr beginnt mit Abschluss des Erstausgabezeitraums 
der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds und endet am 30. Juni 
desselben Abrechnungszeitraums. Die Performancegebühr wird von 
der Verwaltungsgesellschaft (vorbehaltlich einer Prüfung durch die 
Depotbank) auf der Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts 
je Anteil (bereinigt um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse 
des Fonds zum betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolgedessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass die Ausschüttungen für alle 
Anteilsklassen des Fonds, die Anteile mit Ertragsausschüttung 
bieten, in der Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres 
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„ex‑Dividende“ kotieren und die jährlichen Ausschüttungen an die 
Anteilsinhaber in der Regel am oder vor dem 31. August jedes 
Jahres erfolgen.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein geringes bis 
mittleres Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

12.	Hinweis	für	Anleger	in	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung in Bezug auf das Angebot 
von P‑Anteilen des Fonds sind von der Securities and Futures 
Commission („SFC“) gemäss der Securities and Futures Ordinance 
(Kap. 571) von Hongkong („SFO“) weder geprüft noch genehmigt 
worden. Dementsprechend dürfen die P‑Anteile des Fonds nur 
dann unter Verwendung des Prospekts und dieser Ergänzung oder 
eines anderen Dokuments angeboten oder verkauft werden, wenn 
Umstände vorliegen, die nicht dazu führen, dass der Prospekt und 
diese Ergänzung oder das andere Dokument in Bezug auf das 
Angebot der P‑Anteile des Fonds einen „Prospekt“ im Sinne der 
Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance 
(Kap. 32) von Hongkong („CO“) darstellen bzw. dass ein öffentliches 
Angebot im Sinne der CO und der SFO erfolgt.

Es darf keine Person für die Zwecke der Ausgabe, weder in Hongkong 
noch andernorts, Werbematerial, Angebote oder Dokumente in 
Bezug auf die P‑Anteile des Fonds vertreiben oder besitzen, die 
sich an die Öffentlichkeit in Hongkong richten oder deren Inhalt 
wahrscheinlich an die Öffentlichkeit in Hongkong gerichtet ist 
oder von dieser gelesen werden (es sei denn, dies ist nach den 
Wertpapiergesetzen von Hongkong erlaubt). Es darf keine Person 
in Hongkong mit Ausnahme der Person, an die ein Exemplar des 
Prospekts und dieser Ergänzung adressiert worden ist, dieselben als 
Aufforderung zur Tätigung einer Investition auffassen, und es wird 
nur von denjenigen Personen eine Zeichnung von P‑Anteilen des 
Fonds angenommen, die zumindest die Mindestanzahl der P‑Anteile 
des Fonds zeichnen, die in dieser Ergänzung angegeben ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keiner Form reproduziert 
oder an andere Personen als die Person übermittelt werden, an die 
sie adressiert sind.

Die Mindesterstzeichnung und der Mindestbestand, die auf 
P‑Anteile Anwendung finden, sind jeweils in den Abschnitten 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (nur P‑Anteile)“ des 
Prospekts angeführt.
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GAM	Star	Tactical	Opportunities
Ergänzung	49
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM 
Star Tactical Opportunities (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 in	 jedem	 Zeitpunkt	 vorwiegend	
in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	
Hebelwirkung	 einer	 Anlage	 in	 derivativen	 Finanzinstrumenten	
siehe	nachstehenden	Abschnitt	„Anlageziele	und	Anlagepolitik	
–	Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 nachfolgend	
beschriebenen	 Umständen	 im	 Wesentlichen	 in	 Barmittel,	
Barmitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar	und	unterscheiden	sich	ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines 
Kapitalzuwachses durch eine uneingeschränkte taktische 
Vermögensallokation.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels durch 
Engagements in eine Reihe von Vermögensklassen, darunter Aktien, 
festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Rohstoffe und Immobilien wie 
nachstehend beschrieben entweder direkt oder indirekt über den 
Einsatz der im Folgenden beschriebenen Derivate an. Er tätigt keine 
direkten Investitionen in Immobilien oder Rohstoffe.

Hinsichtlich der Gewichtung der Vermögensklassen, Sektoren 
und Länder, die der Co‑Investment‑Manager bei der Umsetzung 
seiner Anlagestrategie beachten muss, bestehen keine 
besonderen Beschränkungen. Die Vermögensallokation legt der 
Co‑Investment‑Manager wie nachstehend unter „Anlagestrategie“ 
beschrieben fest.

Die nachstehend angegebenen Instrumente, in die der Fonds 
investiert, können nicht kotiert (vorbehaltlich der Obergrenzen in 
den Verordnungen von 2011) oder an anerkannten Märkten weltweit 
kotiert sein und gehandelt werden.

Der Fonds darf uneingeschränkt in Instrumente investieren, die 
wirtschaftlich mit den Schwellenmarktländern verbunden sind. Unter 
dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel die Märkte 
der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat entwickeln 
und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber auch mit einem 

höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter anderem auch 
die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets Investable 
Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. 
Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte Marktindizes, 
mit denen die Wertentwicklung der betreffenden Wertpapiere in 
globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll. Der Fonds darf 
bis zu 25% seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die auf 
russischen Märkten gehandelt werden. Allerdings erfolgen solche 
Investitionen ausschliesslich in Wertpapiere, die an der Moscow 
Exchange kotiert sind oder gehandelt werden.

Bei den Aktien, in die der Fonds anlegen darf, handelt es sich 
vorrangig um Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und 
börsenkotierte Fonds auf Aktienbasis. Um sich in Aktienindizes 
zu engagieren, kann der Fonds zudem in Terminkontrakten und 
Optionen investieren.

Des Weiteren kann der Fonds auch in aktienbezogene Wertpapiere, 
etwa Hinterlegungsscheine und Equity‑Linked‑Notes, investieren.

Bei der Aktienallokation gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der 
Marktkapitalisierung bzw. der Länder‑ oder Sektorausrichtung.

Um sich in festverzinslichen Wertpapieren zu engagieren, kann 
der Fonds direkt in Schuldverschreibungen und Darlehenstitel, 
deren Derivate (siehe nachstehenden Abschnitt „Derivate“) und 
aktiv verwaltete Fonds investieren. Bei den zugrunde liegenden 
Emittenten kann es sich um Regierungen, Behörden, supranationale 
Einrichtungen, Unternehmen und sonstige anerkannte Rechtsträger 
handeln.

Wenngleich es bei den festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds 
investieren kann, keine Beschränkungen hinsichtlich der Bonität 
oder Laufzeit gibt, werden höchstens 30% des Nettovermögens 
in festverzinslichen Wertpapieren ohne Investment‑Grade‑Rating 
angelegt. Auch aus geografischer Sicht bestehen keine Vorgaben, 
obgleich ein Grossteil der festverzinslichen Engagements 
voraussichtlich in Emittenten mit Sitz in den Industrieländern erfolgt.

Der Fonds kann ferner in alternativen Investments anlegen, die in 
erster Linie in Form aktiv verwalteter Makro‑Trading‑Fonds erfolgen 
und bei denen es sich um OGAW und/oder sonstige kollektive 
AIF‑Kapitalanlagen gemäss den Anforderungen der Zentralbank 
handeln kann. Die OGAW, in die der Fonds in der Regel anlegt, sind 
in Ländern wie u. a. dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Irland 
und Luxemburg ansässig.

Anlagen in einen AIF‑Anlageorganismus müssen die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen, die im Prospekt unter 
„Anlagen in AIF‑Anlageorganismen” ausführlicher beschrieben sind.

Gemäss den Leitlinien der Zentralbank über zulässige Anlagen 
eines OGAW in anderen kollektiven Kapitalanlagen sind Anlagen 
eines OGAW in folgenden Kategorien von AIF‑Anlageorganismen 
vorbehaltlich der Durchführung eines besonderen Antragsverfahrens 
erlaubt:

(i) Organismen, die in Guernsey errichtet und als Class A 
Schemes genehmigt wurden,

(ii) Organismen, die in Jersey als Recognised Funds errichtet 
wurden,

(iii) Organismen, die auf der Isle of Man als Authorised Schemes 
errichtet wurden,

(iv) kollektive AIF‑Kapitalanlagen für Privatanleger, 
die von der Zentralbank zugelassen wurden, oder 
Nicht‑OGAW‑Anlageorganismen, die in einem EWR‑
Mitgliedstaat (EU‑Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, 

340

GAM Star Fund p.l.c.



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 341 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

Liechtenstein), den USA, Jersey, Guernsey oder auf der 
Isle of Man zugelassen sind, vorausgesetzt, dass alle AIF‑
Anlageorganismen die Bestimmungen der Verordnungen 
von 2011 und der OGAW‑Verordnungen der Zentralbank in 
allen wesentlichen Punkten einhalten.

Der Fonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere 
kollektive Kapitalanlagen ausser geschlossenen Fonds investieren.

Zudem darf der Fonds weltweit höchstens 20% seines 
Nettovermögens in Wandelpapiere und Optionsscheine investieren. 
Engagements in Wandelpapieren lassen sich durch Investitionen in 
Wandelanleihen, wandelbare Notes und wandelbare Vorzugsaktien 
erreichen, die ein Engagement in den Vermögenswerten 
ermöglichen, in die der Fonds im Einklang mit seiner Anlagepolitik 
direkt investieren kann.

Die genannten wandel‑ oder umtauschbaren Instrumente führen zu 
keiner zusätzlichen Hebelwirkung im Fonds.

Wenn sich bestimmte Anlageideen so am besten umsetzen lassen, 
kann der Fonds auch in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren. Der Fondsmanager setzt sie ein, um in den vorstehend 
beschriebenen relevanten Vermögensklassen ungehebelte Short‑ 
oder Long‑Positionen zu errichten. Näheres über strukturierte 
Schuldverschreibungen ist dem Abschnitt „Anlageziele und 
Anlagepolitik – Strukturierte Schuldverschreibungen“ im Prospekt 
zu entnehmen.

Der Fonds darf ferner in Devisen oder devisenbezogene 
Derivate, darunter vorrangig Optionen auf Fremdwährungen und 
Devisenterminkontrakte, anlegen, wie nachstehend im Abschnitt 
„Derivate“ ausführlicher beschrieben. Die Engagements des Fonds 
werden grösstenteils in den liquidesten Industrieländern getätigt. 
Ein kleinerer Teil der Engagements kann auch in den liquideren 
Schwellenmarktwährungen vorgenommen werden. Insgesamt 
können die Gewichtungen abhängig von der Prognose des 
Co‑Investment‑Managers für einen Marktsektor zu‑ oder abnehmen.

Der Fonds kann sich mit immobilienbezogenen Wertpapieren 
in Immobilien engagieren, zum Beispiel in den Aktien kotierter 
Immobilien‑Aktiengesellschaften (REITs), in Dividendenpapieren 
von Unternehmen, deren vornehmlicher Geschäftszweck im Halten, 
in der Verwaltung und/oder in der Erschliessung von Immobilien 
besteht, oder in Derivaten auf Basis von REIT‑ oder sonstigen 
Immobilien‑Indizes.

Der Fonds darf bis zu 20% seines Nettovermögens in 
rohstoffbezogene Instrumente investieren. Bei solchen Instrumenten 
kann es sich auch um börsenkotierte Rohstoffe („Exchange Traded 
Commodities – ETC“) handeln. ETC sind Schuldtitel, die in der Regel 
von einem Anlagevehikel emittiert werden, das die Performance 
eines einzelnen zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe 
assoziierter Rohstoffe verfolgt, u. a. Edelmetalle, Industriemetalle, 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Agrarrohstoffe. Bei ETC 
handelt es sich um liquide Wertpapiere, die wie Aktien an geregelten 
Börsen gehandelt werden können. ETC ermöglichen den Anlegern 
Engagements in Rohstoffen, ohne mit Terminkontrakten handeln 
oder die Werte physisch übernehmen zu müssen. In den vom Fonds 
gehaltenen ETC sind keine Derivate eingebettet und sie verursachen 
keine zusätzliche Hebelwirkung.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Es wird nicht erwartet, dass diese Anlagen in geschlossenen Fonds 
mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in (i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten und/oder (ii) in Wertpapieren 
halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die 
nach der begründeten Meinung des Co‑Investment‑Managers 
wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Anlagestrategie
Um die Chancen und Fehlbewertungen zu ermitteln, die sich auf den 
weltweiten Aktien‑, Anleihe‑ und Devisenmärkten ergeben, nutzt der 
Co‑Investment‑Manager einen fundamentalanalytischen Prozess. 
Die Analyse der Bewertungen und Aussichten dieser Märkte sowie 
ihrer geografischen und sektoralen Teilbereiche ist für diesen Ansatz 
entscheidend, weil mit ihr sichergestellt wird, dass der Fonds seine 
Chancen aus dem grösstmöglichen Anlageuniversum schöpfen 
kann. Zur Unterstützung seines Research zieht das Anlageteam 
des Co‑Investment‑Managers eine Reihe externer Ressourcen 
sowie die Kenntnisse und die Erfahrung anderer spezialisierter 
Anlageverwalter der GAM‑Gruppe heran. Am Ende der Analyse 
steht schliesslich ein umfassendes Reservoir an Anlageideen und 
Anlagethemen, die zur Aufnahme in den Fonds bereitstehen und 
die der Co‑Investment‑Manager während der Portfoliokonstruktion 
präzisiert. In diesem Stadium des Anlageprozesses werden die 
Anlageideen gefiltert, wobei insbesondere das Anlageziel, die 
Risikotoleranz, der Zeithorizont und die bereits bestehenden 
Engagements des Fonds zum Tragen kommen. Auch mit den 
aktuellen Beständen des Fonds wird so verfahren, damit stets 
gewährleistet ist, dass die Anlageargumente für alle Teile des 
Portfolios gültig bleiben.

Der Fonds geht die Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Chancen und Fehlbewertungen im Rahmen rein direktionaler Long‑ 
oder Short‑Trades, aber auch gegebenenfalls durch Relative‑Value‑ 
und Hedging‑Trades ein. Relative‑Value‑Strategien nutzen die 
Preisdifferenzen zwischen äquivalenten Wertpapieren, wobei das 
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direktionale Marktengagement in der Regel gering ist. Hierbei 
werden etwa die unterbewerteten Titel einer Firma gekauft und die 
überbewerteten Titel derselben Firma verkauft. Diesem Vorgehen 
liegt die Erwartung zugrunde, dass der Markt die Anomalie erkennt 
und die Lücke schliesst. Je nach Vermögensklasse des Basiswerts 
haben Relative‑Value‑Geschäfte einen geringeren oder höheren 
Hebel. So benötigen Relative‑Value‑Trades im festverzinslichen 
Bereich einen höheren Hebel als im Aktienbereich. Im Erfolgsfall 
bescheren sie dem Fonds Gewinne, ohne dass er das direktionale 
Marktrisiko übernehmen musste. Beim Hedging (Absicherung) 
geht es andererseits um den Schutz bestehender Fondspositionen. 
Der Manager bemüht sich hierbei um eine ausgleichende positive 
Rendite in Situationen, in denen sich die ursprüngliche abgesicherte 
Position negativ entwickelt hätte. Zum Beispiel liesse sich eine 
Long‑Position in konjunkturempfindlichen Wachstumsaktien mit 
einer Long‑Position in Staatsanleihen absichern. Ängste über die 
Konjunkturentwicklung dürften zum Abverkauf bei Aktien führen, 
während Staatsanleihen im Zuge der rückläufigen Zinserwartungen 
entsprechend ansteigen.

Da die globalen Märkte hochliquide sind, können sie auf Änderungen 
der Anlegerstimmung, der makroökonomischen Bedingungen und 
der Unternehmensgewinne umgehend reagieren. Daher kann der 
Co‑Investment‑Manager bei der Verfolgung des Anlageziels des 
Fonds zwischen diesen Strategien wechseln.

Long‑Positionen können als eine Kombination aus direkten Anlagen 
und/oder derivativen Instrumenten gehalten werden. Short‑
Positionen werden als Derivatpositionen, das heisst Terminkontrakte, 
Optionen, Differenzkontrakte und Devisentermingeschäfte gehalten. 
Die Mischung der zu einem gegebenen Zeitpunkt vom Fonds 
gehaltenen Long‑ und Short‑Positionen ergibt sich aus der vom 
Co‑Investment‑Manager getroffenen Einschätzung der relativen Über‑ 
oder Unterbewertung jeder Vermögensklasse zu einem gegebenen 
Zeitpunkt oder aus der Veröffentlichung neuer Informationen, 
die den Wert eines solchen Vermögenswerts beeinflussen. Das 
Netto‑Engagement der Long‑ und Short‑Positionen ändert sich je 
nach Marktlage, und der Fonds kann netto long oder netto short 
positioniert sein.

Es wird nicht erwartet, dass die gesamte Brutto‑Long‑Position 200% 
des Nettoinventarwerts des Fonds und die gesamte Brutto‑Short‑
Position 100% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt.

Der Einsatz von Derivaten ist ein wichtiger Bestandteil der 
Anlagestrategie.

Das Gesamtrisiko des Fonds (d. h. das gesamte Engagement 
zuzüglich Nettovermögen) infolge der vom Co‑Investment‑Manager 
angewendeten Long‑Short‑Strategie unterliegt jederzeit den im 
nachstehenden Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“ 
ausgeführten Beschränkungen des Gesamtrisikos und des Hebels.

Die Hebelwirkung der synthetischen Short‑Positionen wird gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank gemessen und dem Risiko aus der 
Verwendung von Long‑Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 
hinzugerechnet. Synthetische Leerverkäufe von Derivaten beinhalten 
das Risiko eines theoretisch unbegrenzten Anstiegs der Marktpreise 
der zugrunde liegenden Positionen und somit auch das Risiko eines 
unbegrenzten Verlusts.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, 
(ii) Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 

Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Wandelanleihen, 
Terminkontrakte, Call‑ und Put‑Optionen (darunter u. a. Devisen‑, 
Aktien‑ und Indexoptionen), im Freiverkehr gehandelte, 
nicht‑standardisierte Optionen, Zins‑Caps und ‑Floors, 
Inflations‑, Volatilitäts‑ und Zinsswaps, Cross‑Currency‑Swaps, 
Total‑Return‑Swaps, Swaptions, Credit‑Default‑Swaps, 
Differenzkontrakte (CFD) und Credit Linked Notes. Die nachstehend 
aufgeführten Derivate werden zur Errichtung von Long‑ oder 
Short‑Positionen in den vorgenannten Basiswerten eingesetzt, um 
das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte und Devisen‑Swaps: Sie können zur 
Performancesteigerung, für Anlagezwecke und zur Absicherung 
eingesetzt werden, das heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie 
des Fonds zur Anlage in Fremdwährungen, (b) zur Absicherung der 
Nennwährung der Vermögenswerte des Fonds in der Basiswährung 
des Fonds oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos 
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der 
Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die 
Nennwährung von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Auch Wandelpapiere können für Anlagezwecke genutzt werden. 
Wandelanleihen können für Anlagezwecke eingesetzt werden, um 
von den asymmetrischen Renditen der zugrunde liegenden Aktien zu 
profitieren. In der Regel handelt es sich um eine Unternehmensanleihe 
mit der eingebetteten Option, diese zu einem vorab festgelegten 
Preis in eine Aktie umwandeln zu können. Wandelbare Vorzugsaktien 
bieten ihren Inhabern die Option, die Vorzugsaktien gegen eine 
festgelegte Anzahl von Stammaktien zu tauschen. Wandelanleihen 
sind Schuldtitel mit der Option, diese in eine vorab definierte 
Anzahl von Aktien umzuwandeln. Wandelpapiere profitieren von 
steigenden Aktienkursen, sich verengenden Kredit‑Spreads von 
Unternehmensanleihen und höherer Volatilität und verlieren bei 
fallenden Aktienmärkten, sich ausweitenden Kredit‑Spreads und 
niedriger Volatilität an Wert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem 
Aktienmarkt steigt die Bewertung der in die Struktur eingebetteten 
Option und umgekehrt. Bei überdehnten Marktbewertungen können 
die Kurse von den Erwartungen abweichen.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Zins‑, 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. 
Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, 
sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und den 
Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. Solche 
Futures können, wenn man dies für angemessen hält, in Swaps 
umverpackt werden („Future‑Swaps“ oder „synthetische Futures“). 
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Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf Anleihen, 
Devisen, Wertpapiere, Terminkontrakte, Zinssätze oder Indizes aus 
Anlageklassen kaufen und verkaufen, die mit der Anlagepolitik des 
Fonds vereinbar sind. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst 
komplexe Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich 
bringen. Der Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert 
vollständig (Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder 
um (im Rahmen einer spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag 
zu steigern. Im Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein 
Derivatkontrakt auf ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht 
unbedingt im Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert aber 
entweder mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder dem 
Fonds selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das Risiko 
aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können. Der Fonds kann auch 
Zins‑Caps und ‑Floors zur Absicherung gegen Zinsschwankungen 
einsetzen.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: 
Der Fonds kann für Anlagezwecke im Freiverkehr gehandelte, 
nicht‑standardisierte Optionen einsetzen, darunter Barrier‑ und 
digitale Optionen (deren die Basiswerte in der Regel festverzinsliche 
Wertpapiere und Devisen sind), um den Kapitalzuwachs, das 
Anlageziel des Fonds, zu optimieren.

Bei einer Barrier‑Option handelt es sich um eine Art Finanzderivat, 
bei der die Option zur Ausübung der vertraglichen Rechte davon 
abhängt, ob der Basiswert den vertraglich festgesetzten Kurs erreicht 
oder übertrifft. Eine zusätzliche Komponente der Barrier‑Option ist 
der Schwellenwert, das heisst, die Barriere, deren Erreichen zum 
Beispiel bei einer Knock‑In‑Option zur Folge hat, dass dem Käufer 
der Barrier‑Option eine Zahlung zusteht. Umgekehrt erhält der 
Käufer einer Knock‑Out‑Option eine Zahlung, wenn die Barriere 
während der Laufzeit des Kontrakts nicht erreicht wird. Erreicht 
der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts diese Barriere, 
ist die Option „KO“ und verfällt wertlos. Barrier‑ oder Multi‑Barrier 
Optionen können auf diverse Vermögensklassen oder Wertpapiere 
des ursprünglichen Basiswerts bezogen sein.

Der Käufer der Option erhält eine Barzahlung, die sich als Vielfaches 
der gezahlten Prämie errechnet, wenn die Option ausgelöst wird 
und die notwendigen Bedingungen des Kontrahenten erfüllt sind.

Eine digitale Option (auch „binäre“ Option genannt) ist eine 
nicht‑standardisierte Option, die neben dem Ausübungspreis und 
Verfallstermin einer Standardoption (Put oder Call) zusätzliche 
Merkmale aufweist, die für die kontraktgemässe Zahlung an den 
Käufer erfüllt sein müssen. Zu den Arten von digitalen Optionen, 
die der Fonds gegen Zahlung einer Prämie kaufen darf, gehören (i) 
One‑Touch‑Optionen, bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab 
ein Barriereniveau festgelegt ist, das vor Verfall erreicht werden 

muss, damit der Fonds eine Zahlung erhält, (ii) At‑Expiry‑Optionen, 
bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab ein Barriereniveau 
festgelegt ist, das zum Zeitpunkt des Verfalls erreicht werden muss, 
damit der Fonds eine Zahlung erhält, (iii) No‑Touch‑Optionen, bei 
denen ein festgelegtes Barriereniveau nicht vor Verfall des Kontrakts 
erreicht werden darf, damit eine Zahlung an den Fonds erfolgt, 
(iv) Double‑One‑Touch‑Optionen, bei denen es zwei verschiedene 
Barriereniveaus gibt und die Zahlung an den Käufer nur erfolgt, 
wenn beide vor Verfall des Kontrakts erreicht werden, und (v) 
Double‑No‑Touch‑Optionen, die zur Zahlung in vereinbarter Höhe 
an den Käufer führen, wenn der Kurs des Basiswerts keines der 
vorab festgelegten Barriereniveaus erreicht.

Die Prämie, die der Fonds bei Kauf der vorstehend genannten 
digitalen Optionen zu zahlen hat, beträgt einen Prozentsatz der 
Auszahlung, die er erhält, wenn sich die digitale Option zu seinen 
Gunsten entwickelt.

Diese Instrumente können aufgrund ihrer nicht‑linearen Beziehung 
zum Basiswert hoch volatil sein, da sie die Nähe zum Digital‑ oder 
Barrier‑Strike‑Preis und/oder wie pfadabhängige Derivate den 
gesamten Kursverlauf berücksichtigen. Entsprechend könnte der 
Einsatz dieser Barrier‑ und digitale Optionen dazu führen, dass der 
Nettoinventarwert des Fonds aufgrund der sensiblen Natur dieser 
Instrumente schwankt. Geschäfte mit im Freiverkehr gehandelten 
Kontrakten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, da 
es keinen börslichen Markt gibt, auf dem sich eine offene Position 
glattstellen lässt. Es kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, in 
Phasen erheblicher Marktturbulenzen und Volatilität eine bestehende 
Position zu liquidieren, den Wert einer Position zu beurteilen oder 
das übernommene Risiko abzuschätzen.

Swaps (Inflations‑, Zins‑ und Cross‑Currency‑Swaps): Der Fonds 
kann für Anlage‑ oder Absicherungszwecke Inflations‑, Zins‑ 
und Cross‑Currency‑Swaps eingehen. Inflationsswaps kommen 
im Allgemeinen für Investitionszwecke zum Einsatz. Dabei wird 
eine fixe Zahlung gegen eine variable getauscht, die an eine 
Inflationskennzahl gebunden ist. Zinsswaps kommen im Allgemeinen 
für Anlagezwecke und zur Steuerung des Zinsrisikos des Fonds zum 
Einsatz. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier oder als 
kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein gewünschtes 
Engagement eingesetzt werden. Cross‑Currency‑Swaps werden 
eingesetzt, um von komparativen Vorteilen zu profitieren. 
Üblicherweise handelt es sich dabei um Vereinbarungen zwischen 
zwei Parteien über den Austausch von Zins‑ und Kapitalzahlungen 
im Zusammenhang mit auf zwei unterschiedliche Währungen 
lautenden Darlehen. Bei einem Cross‑Currency‑Swap werden die 
auf eine Währung lautenden Zins‑ und Kapitalzahlungen gegen ein 
gleich bewertetes Darlehen und Zinszahlungen in einer anderen 
Währung getauscht.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑Swaps 
eingehen. Diese können dazu genutzt werden, sich in Märkten 
zu engagieren, die aus Gründen der betrieblichen Komplexität, 
Steuererwägungen oder Kosten durch Total‑Return‑Swaps effizienter 
zugänglich gemacht werden können. Über die Total‑Return‑Swaps 
wird ein Engagement in Wertpapieren ermöglicht, das Aktien, einen 
Aktienkorb oder Aktienindizes umfassen kann. Bei einem Total‑
Return‑Swap tauscht der Sicherungsnehmer die Gesamterträge 
(Zinserträge zuzüglich Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem 
bestimmten Referenzwert (z. B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) 
mit dem Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder 
festen Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn der 
Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden die 
beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass der 
Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt.
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Näheres über Total‑Return‑Swaps ist dem Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Volatilitätsswaps: Der Fonds kann ferner Volatilitätsswaps zu Anlage‑ 
oder Absicherungszwecken eingehen. Bei Volatilitätsswaps handelt 
es sich um Terminkontrakte über die Schwankungsbreite oder 
Volatilität von Wertpapieren, deren Basiswerte diejenigen Wertpapiere 
sind, in die der Fonds wie vorstehend beschrieben investieren kann. 
Demzufolge ist die Auszahlung auf einen Volatilitätsswap höher, 
wenn die Volatilität zunimmt. Ein Volatilitätsswap ermöglicht es dem 
Fonds, auf die Volatilität zu spekulieren, wobei es am vorteilhaftesten 
ist, wenn die Volatilität hoch ist oder voraussichtlich hoch sein wird.

Swaptions: Swaptions können zu Anlagezwecken eingesetzt 
werden, damit ein Fonds an einem zukünftigen Datum gegen 
Zahlung einer Optionsprämie eine Zins‑Swap‑Vereinbarung 
eingehen kann. Bei Swaptions handelt es sich im Allgemeinen um 
Festzinsswaps. Allerdings können sie gelegentlich auch digitaler 
Natur sein, wie vorstehend beschrieben. In der Regel werden sie 
für das Management der Zins‑ und Volatilitätsrisiken der Fonds 
eingesetzt. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier 
oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein 
gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte 
Kontrakte, die vom Fonds gekauft oder verkauft werden können, 
um sich zu Anlagezwecken in Kreditrisiken zu engagieren oder das 
Kontrahentenrisiko abzusichern.

Differenzkontrakte (CFD): Differenzkontrakte können vom 
Fondsmanager zur Absicherung der vom Fonds gehaltenen 
Positionen in Wandelanleihen eingesetzt werden. Siehe vorstehende 
Beschreibung. Dadurch mindert der Fondsmanager das Engagement 
des Fonds in die der Wandelanleihe unterliegenden Aktie.

Mit CFD kann der Fondsmanager auch zu Anlagezwecken auf 
die Kursentwicklung von Aktien spekulieren, die den vom Fonds 
gehaltenen Wandelanleihen unterliegen, und vom Aktien‑ bzw. 
Indexhandel profitieren, ohne im Besitz der betreffenden Aktien 
oder Indizes sein zu müssen. Die Kosten dieser Strategie machen 
einen geringen prozentualen Anteil der Kosten aus, die ein 
physisches Halten der Aktien oder Indizes verursachen würde. Da 
CFD unmittelbar an den Wert der Referenzwerte gebunden sind, 
ist ihre Entwicklung von der Performance der Vermögenswerte 
abhängig, die dem Kontrakt zugrunde liegen. CFD werden vom 
Fonds nur eingesetzt, wenn der Fonds damit ein Engagement in 
Vermögenswerten aufbaut, die mit der Anlagepolitik des Fonds 
vereinbar sind.

Credit Linked Notes: Der Fonds kann durch den Einsatz von Credit 
Linked Notes ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren 
aufbauen. Die Notes werden über einen Händler emittiert und 
sind an die Performance des zugrunde liegenden Wertpapiers 
gebunden. Die Notes werden vom Händler zum Nennwert verkauft. 

Im Gegenzug erhält der Fonds den regelmässigen Kupon des 
zugrunde liegenden Schuldtitels sowie eine Rendite auf den 
Nennwert der Note bei deren Fälligkeit.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschließlich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschließlich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 100% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 20% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum 
Beispiel zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. 
Senkung der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der 
Erträge usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Repogeschäfte und inverse Repogeschäfte („Repovereinbarungen“): 
Diese Vereinbarungen beinhalten den Verkauf und anschliessenden 
Rückkauf eines Wertpapiers. Für die Partei, die das Wertpapier 
veräussert (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zurückzukaufen), stellt 
dies ein Repogeschäft dar, das im Allgemeinen als kurzfristige 
Finanzierungsform verwendet wird und wirtschaftlich gesehen 
denselben Effekt hat wie ein besichertes Darlehen, da die Partei, 
die das Wertpapier kauft, dem Verkäufer Mittel zur Verfügung stellt 
und das Wertpapier als Sicherheit hält. Für die Partei, die das 
Wertpapier kauft (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu 
einem vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zu verkaufen), ist 
dies ein inverses Repogeschäft, das im Allgemeinen als kurzfristige 
und sichere Anlage genutzt wird, mit der zusätzliche Erträge durch 
Zinseinnahmen erwirtschaftet werden, da der Unterschied zwischen 
Verkaufs‑ und Rückkaufpreis für das Wertpapier die Zinsen auf das 
Darlehen darstellt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die 
vorübergehende Übertragung von Wertpapieren von einem 
Kreditgeber an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer 
verpflichtet, gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus 
vereinbarten Termin an den Kreditgeber zurückzugeben. Zweck 
dieser Geschäfte ist in der Regel die Steigerung der Gesamtrendite 
des Fonds durch Zinseinnahmen.
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Anteil der Vermögenswerte, der für Repovereinbarungen und 
Aktienleihgeschäfte verwendet werden kann

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, das 
für Repovereinbarungen und Aktienleihgeschäfte (gemeinsam 
„Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“) verwendet werden kann, 
beträgt 10% (auf Grundlage des Werts der Sicherheiten, die von 
Gegenparteien gehalten werden können). Dabei wird davon 
ausgegangen, dass maximal 10% des Fondsvermögens in 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften angelegt werden.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang mit 
Repogeschäften, inversen Repogeschäften und Aktienleihgeschäften 
sind in Anhang V des Prospekts beschrieben. Dort finden sich 
auch nähere Angaben über die operationellen Kosten und/oder 
Gebühren, die den dem Fonds aus diesen Techniken zufliessenden 
Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 1.500% des Nettoinventarwerts des Fonds. 
Allerdings kann dieser angestrebte Prozentsatz bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden.

Dieser Hebel wird unter Heranziehung der Summe der Nennwerte 
der eingesetzten Derivate berechnet, wie von der Zentralbank 
vorgeschrieben. Bei dieser Berechnung werden Netting‑ und 
Absicherungsmassnahmen, die der Fonds gelegentlich durchführt, 
nicht berücksichtigt. Wenn das Gesamtengagement des Fonds 
anhand des Commitment‑Ansatzes berechnet wird, und Netting‑ 
und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, dürfte sich 
der Hebel zwischen 0% und 500% des Nettoinventarwerts des 
Fonds bewegen.

Der Co‑Investment‑Manager des Fonds benötigt die erforderliche 
Anlageflexibilität zum Aufbau umfangreicher Engagements in nicht 
volatilen Derivaten, wie Zins‑Futures und Zins‑Future‑Optionen, 
um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Wie vorstehend 
ausgeführt, werden diese Instrumente für Zwecke des Anlage‑ und 
Portfoliomanagements eingesetzt, beispielsweise zur Absicherung 
und Performancesteigerung.

Handelsgeschäfte, die diese Instrumente beinhalten, werden das 
rechnerische Risiko des Fonds deutlich erhöhen. Dieses errechnet 
sich trotz des Umstands, dass sowohl die Duration als auch die 
Volatilität dieser Instrumente relativ niedrig ist, aus der Summe der 
Basiswerte der Derivate. Grund hierfür ist, dass solche Instrumente 
in der Regel auf durationsadjustierter Basis bewertet werden. 
Wenngleich der voraussichtliche Hebel des Fonds infolge des 
Einsatzes solcher Instrumente (der unter Heranziehung der Summe 
der Basiswerte dieser Derivate berechnet wird) hoch ist, bewegen 
sich die Kurse nur minimal. Hohe Basiswertsummen können bei 
diesen Instrumenten häufig weniger volatil sein als erheblich kleinere 
Beträge von volatileren Instrumenten.

Zudem kann der Co‑Investment‑Manager diese Derivate zum 
Ausgleich von Positionen einsetzen, um das Risiko innerhalb des 
Fonds zu neutralisieren. Allerdings wird bei der Berechnungsmethode 
für den Hebel, die der Fonds verwenden muss, das aus 
entsprechenden Long‑ und Short‑Positionen entstandene Risiko 
zusammenaddiert und nicht miteinander verrechnet, wodurch sich 
der vom Fonds geschaffene erwartete Hebel erhöht. Anteilsinhaber 
sollten beachten, dass, wenn das durch den Einsatz von Derivaten 
entstandene Engagement des Fonds durationsadjustiert ist und 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden, die 

Hebelwirkung, der der Fonds ausgesetzt ist, wesentlich geringer ist. 
Dies kommt durch den Umstand zum Ausdruck, dass der Fonds 
wie von der Zentralbank erlaubt einer VaR‑Grenze von 20% des 
Nettoinventarwerts unterliegt.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im 
Rahmen seines Risikomanagementprozesses den absoluten 
Value‑at‑Risk‑Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute 
VaR‑Modell laut Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Der täglich 
berechnete absolute VaR des Fonds, der mit einem einseitigen 
Konfidenzniveau von 99%, einer 20‑tägigen Haltedauer und 
einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem 
Jahr gemessen wird, ist auf 20% des Nettoinventarwerts des 
Fonds beschränkt. Das heisst nicht, dass die Verluste 20% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen können, sondern 
dass man unter der Voraussetzung, dass die Positionen 20 Tage 
gehalten werden, Verluste von über 20% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nur in 1% der Fälle erwarten würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

Anleger sollten beachten, dass dem Fonds und seinen 
Anteilsinhabern bei anomalen Marktbedingungen erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen können, da der Fonds einen hohen 
Hebel einsetzen kann. Der Co‑Investment‑Manager wird versuchen, 
diese Risiken durch eine laufende Risikoüberwachung zu senken. 
Zu diesem Zweck nutzt er Systeme nach dem Branchenstandard 
und eigene Systeme, mit denen eine Reihe von Parametern wie 
Stresstests, Rückvergleiche (Back‑Testing), Liquidität, Drawdown 
und Risiken überwacht und Portfolioanalysen durchgeführt werden 
können. Die Auswirkungen bestimmter Risiken und Positionen 
werden für jede Kapitalanlage durch Berechnung des Risikobeitrags 
jeder einzelnen Position innerhalb des Portfolios bestimmt. Die 
Rückvergleiche und Stresstests des VaR‑Modells werden auch im 
Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank durchgeführt.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft 
– Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. 
Ausgenommen hiervorn sind die Anteilsklassen, für die bereits 
Zeichnungen eingegangen sind. Deren aktuelle Liste ist von 
GAM Fund Management Limited oder auf der GAM‑Website 
unter www.gam.com erhältlich. Die Anteile der einzelnen Klassen 
werden während des Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 
bis zum 12. Oktober 2017 (der „Erstausgabezeitraum“) zum 
Erstausgabepreis angeboten. Vorbehaltlich der Annahme von 
Zeichnungsanträgen durch die Gesellschaft werden die Anteile 
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erstmals am letzten Geschäftstag des Erstausgabezeitraums 
ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Zeit eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 10:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	MI‑,	
QI‑	und	SI‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	
und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,75% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile:
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,75% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.
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Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 
des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren sind auf Anfrage von 
GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com 
erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine Ertrags‑
ausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel am ersten 
Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder 
vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. 
Der Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das 
Kapital für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein hohes 
Anlagerisiko wünschen.
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GAM	Star	Target	Return
Ergänzung	50
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den GAM Star 
Target Return (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM Star Fund p.l.c. 
(die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene Investmentgesellschaft 
in Form eines Umbrella‑Fonds mit Haftungstrennung zwischen den 
Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank gemäss den 
Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 verfügt und den 
Verordnungen von 2011 unterliegt.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vorwiegend	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 nachfolgend	 angegebenen	
Umständen	 im	 Wesentlichen	 in	 Bareinlagen,	 Zahlungs‑
mitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar.	Sie	unterscheiden	sich	 ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen 
Kapitalzuwachs, der durch eine flexible Vermögensallokation mit 
konservativem Ansatz erzielt wird.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels entweder 
direkt durch Engagements in die folgende Palette der nachstehend 
erläuterten Vermögensklassen oder indirekt durch den Einsatz 
offener kollektiver Kapitalanlagen und von Derivaten (wie im Abschnitt 
„Derivate“ dieser Ergänzung erläutert) an: Aktien, festverzinsliche 
Wertpapiere (einschliesslich der nachstehend erläuterten sonstigen 
Schuldtitel), Devisen, Rohstoffe und Immobilien. Er tätigt keine 
direkten Investitionen in Immobilien oder Rohstoffe.

Hinsichtlich der Vermögensklassen, Sektor‑ oder Länder‑
gewichtungen, die der Co‑Investment‑Manager bei der Umsetzung 
seiner Anlagestrategie beachten muss, bestehen keine besonderen 
Beschränkungen. Die Vermögensallokation wird vom Co‑Investment‑
Manager gemäss dem nachstehenden Abschnitt „Anlagestrategie“ 
festgelegt.

Bei den Aktien, in die der Fonds investieren kann, wird es sich in erster 
Linie um Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, gedeckte 
Optionsscheine, aktienbezogene Wertpapiere einschliesslich 
Hinterlegungsscheine und Equity Linked Notes (die Derivate 
einbetten und ein gehebeltes Engagement für den Fonds bedeuten 
können) handeln. Der Fonds kann ferner in Terminkontrakten und 
Optionen anlegen, um sich gemäss den jeweiligen Vorschriften der 
Zentralbank in Aktienindizes zu engagieren.

Bei der Aktienallokation gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich 
der Marktkapitalisierung bzw. der Länder‑ oder Sektorausrichtung.

In Übereinstimmung mit dem Risikoprofil des Fonds wird nicht 
davon ausgegangen, dass die direkte Aktienallokation 40% des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt. Bei den festverzinslichen 
Wertpapieren, in die der Fonds direkt oder indirekt durch Derivate 
(wie im Abschnitt „Derivate“ dieser Ergänzung erläutert) und 
aktiv verwaltete Fonds investieren kann, handelt es sich um 
festverzinsliche Wertpapiere aller Niveaus von Kreditwürdigkeit, 
Durationen und Währungen, die von Mitgliedstaaten, Drittstaaten, 
ihren Gebietskörperschaften, Behörden oder Organen oder 
Gemeinden oder Städten in „anerkannten Ländern“ (das heisst, den 
OECD‑Mitgliedstaaten und allen anderen Ländern Europas, Nord‑ 
und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifischen Beckens) 
einschliesslich der Schwellenmärkte (im Sinne der nachstehenden 
Definition) begeben oder garantiert werden.

Der Fonds kann in Credit Linked Notes, Unternehmensanleihen 
(einschliesslich Anleihen der Schwellenmarktunternehmen) und 
hybriden Vorzugsschuldtiteln (das heisst, Vorzugsschuldtiteln, die 
unter Umständen Eigenkapitalcharakter besitzen) aller Niveaus 
von Kreditwürdigkeit anlegen, die kein Investment‑Grade‑Rating im 
Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
anerkannten Ratingagentur aufweisen müssen.

Wenngleich es bei den festverzinslichen Wertpapiere, in die 
der Fonds investieren kann, keine Beschränkungen hinsichtlich 
der Bonität oder Laufzeit gibt, werden höchstens 30% des 
Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren ohne Investment‑
Grade‑Rating angelegt. Auch aus geografischer Sicht gibt es keine 
festen Parameter, obgleich erwartet werden kann, dass die meisten 
festverzinslichen Engagements von Emittenten aus entwickelten 
Märkten stammen.
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Der Fonds darf in Instrumente investieren, die wirtschaftlich mit 
den Schwellenmarktländern verbunden sind. Unter dem Begriff 
„Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel die Märkte der Länder, 
die sich zu einem modernen Industriestaat entwickeln und daher 
ein grosses Potenzial aufweisen, aber auch mit einem höheren 
Risiko verbunden sind. Er umfasst unter anderem auch die Länder, 
die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets Investable Composite 
Index oder MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Bei 
beiden handelt es sich um Kapitalmarktindizes auf Freefloat‑Basis, 
mit denen die Wertentwicklung der betreffenden Wertpapiere in 
globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll. Der Fonds darf 
bis zu 25% seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die auf 
russischen Märkten gehandelt werden. Allerdings erfolgen solche 
Investitionen ausschliesslich in Wertpapiere, die an der Moscow 
Exchange kotiert sind oder gehandelt werden.

Höchstens 10% des Nettovermögens dürfen in sonstige kollektive 
Kapitalanlagen, bei denen es sich nicht um geschlossene Fonds 
handelt, investiert werden.

Des Weiteren darf sich der Fonds durch Anlage von bis zu 15% 
seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs 
(Real Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) und durch Einsatz der nachstehend beschriebenen 
derivativen Finanzinstrumente oder Finanzindizes, die ein 
Engagement in REITs und REOCs ermöglichen, in Immobilien 
engagieren. REITs sind geschlossene kollektive Kapitalanlagen, die 
in Form eines Trusts oder einer Personengesellschaft strukturiert 
sind und gebündeltes Kapital zahlreicher Anleger einsetzen. 
Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert sich im Wesentlichen auf 
das Eigentum, das Management und/oder die Entwicklung von 
Immobilien sowie den Kauf und die Verwaltung von Renditeobjekten 
und/oder Hypothekendarlehen. REOCS sind Kapitalgesellschaften, 
die in der Entwicklung, Verwaltung oder Finanzierung von 
Immobilien tätig sind und in der Regel Dienstleistungen 
wie Immobilienmanagement, Immobilienentwicklung, 
Betriebsanlagenverwaltung, Immobilienfinanzierung und ähnliche 
Geschäfte anbieten. Der Fonds baut nur in REITs und REOCS 
ein Engagement auf, die an anerkannten Märkten weltweit kotiert 
sind oder gehandelt werden und in die keine Derivate eingebettet 
sind. Der Fonds darf in Derivate (wie nachstehend im Abschnitt 
„Derivative“ ausführlicher beschrieben) investieren, die auf REIT‑
Indizes basieren, die die Anforderungen der Zentralbank erfüllen

In Verfolgung der Anlagestrategie kann sich der Fonds durch den 
Einsatz der im Abschnitt „Derivative“ ausführlicher beschriebenen 
Derivate auch in Aktienindizes von Industrieländern engagieren.

Zudem darf der Fonds bis zu 20% weltweit in Wandelpapiere 
und Optionsscheine investieren. Engagements in wandelbaren 
Wertpapieren lassen sich durch Investitionen in Wandelanleihen, 
Wandelschuldverschreibungen und wandelbare Vorzugsaktien 
erreichen, die ein Engagement in den Vermögenswerten 
ermöglichen, in die der Fonds im Einklang mit seiner Anlagepolitik 
direkt investieren kann.

Die genannten wandel‑ oder umtauschbaren Instrumente führen zu 
keiner zusätzlichen Hebelwirkung im Fonds.

Der Fonds kann ferner in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, die vom Fondsmanager zum Aufbau von Short‑und 
Long‑Positionen (einschliesslich gehebelter Engagements) in den 
oben genannten relevanten Anlageklassen eingesetzt werden, 
sofern sich bestimmte Anlageideen am besten durch Anlagen in 
strukturierten Schuldverschreibungen realisieren lassen. Weitere 
Informationen über strukturierte Schuldverschreibungen finden sich 

im Prospekt unter der Überschrift „Anlageziele und Anlagepolitik – 
Strukturierte Schuldverschreibungen“.

Der Fonds darf ferner in Devisen oder devisenbezogenen 
Derivaten, darunter Optionen auf Fremdwährungen und 
Devisenterminkontrakten, anlegen, wie nachstehend im Abschnitt 
„Derivate“ ausführlicher beschrieben. Die Engagements des 
Fonds werden grösstenteils in den liquidesten Industrieländern 
getätigt. Ein kleinerer Teil der Engagements kann in den liquideren 
Schwellenmarktwährungen vorgenommen werden. Insgesamt 
können die Gewichtungen abhängig von der Prognose des 
Co‑Investment‑Managers für einen Marktsektor zu‑ oder abnehmen.

Der Fonds darf bis zu 20% in rohstoffbezogene Instrumente investieren. 
Bei solchen Instrumenten kann es sich auch um börsenkotierte 
Rohstoffe („Exchange Traded Commodities – ETCs“) handeln. ETCs 
sind Schuldtitel, die in der Regel von einem Anlagevehikel emittiert 
werden, das die Performance eines einzelnen zugrunde liegenden 
Rohstoffs oder einer Gruppe assoziierter Rohstoffe verfolgt, u. a. 
Edelmetalle, Industriemetalle, landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
weiche Rohstoffe. Bei ETCs handelt es sich um liquide Wertpapiere, 
die wie Aktien an geregelten Börsen gehandelt werden können. 
ETCs ermöglichen den Anlegern Engagements in Rohstoffen, ohne 
Terminkontrakte handeln oder die Werte physisch übernehmen zu 
müssen. In den vom Fonds gehaltenen ETCs sind keine Derivate 
eingebettet und sie verursachen keine zusätzliche Hebelwirkung.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder, wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft 
oder Unit Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Es wird nicht erwartet, dass diese Anlagen in geschlossenen Fonds 
mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in (i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten und/oder (ii) in Wertpapieren 
halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die 
nach der begründeten Meinung des Co‑Investment‑Managers 
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wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Anlagestrategie
Der Co‑Investment‑Manager setzt die Anlagestrategie des Fonds mit 
Hilfe eines Portfolios gründlich analysierter Positionen um, die ein 
Kapitalzuwachspotenzial aufweisen, das weitgehend unabhängig 
von der allgemeinen Richtung der Aktienmärkte ist. Diese Positionen 
finden ihren Niederschlag in einer breiten Palette von Anlageklassen, 
so unter anderem in Aktien, Anleihen und Währungen. Bei Aktien 
liegt der Schwerpunkt auf der Ausnutzung von Anomalien, die sich 
im Verhältnis zwischen Aktien, Themen, Sektoren und Regionen 
innerhalb der Märkte auftun. Diese Engagements besitzen eine 
tendenziell geringere Korrelation mit den grossen Aktienmärkten. 
Die resultierenden Handelsgeschäfte werden der Grösse nach 
vorsichtig austariert, um die Diversifizierung und ein Profil im 
Zeitverlauf kontinuierlicher Erträge zu gewährleisten.

Der Co‑Investment‑Manager nutzt darüber hinaus einen Prozess 
der Fundamentalanalyse, um die Chancen und Kursverzerrungen 
zu identifizieren, die auf den Aktien‑, Anleihe‑, Devisen‑, Rohstoff‑ 
und Immobilienmärkten auf der ganzen Welt auftreten. Die 
Analyse der Bewertungen und Aussichten dieser Märkte und ihrer 
geografischen und sektoralen Bestandteile trägt entscheidend 
dazu bei, dass es dem Fonds gelingt, Chancen in einem möglichst 
breiten Anlageuniversum zu nutzen. Zur Unterstützung seines 
Research zieht das Anlageteam des Co‑Investment‑Managers eine 
Reihe externer Ressourcen sowie die Erfahrungen und Kenntnisse 
anderer spezialisierter Anlagemanager der GAM‑Gruppe heran. 
Ergebnis der Analysen ist ein umfassender Fundus von Anlageideen 
und Anlagethemen, die zur Aufnahme in den Fonds bereit stehen. 
Im Zuge der Portfoliokonstruktion verfeinert der Co‑Investment‑
Manager diese potenziellen Anlagen, indem die Anlageideen 
in dieser Phase des Anlageprozesses auf das Anlageziel, die 
Risikotoleranz, den Zeithorizont und die bestehenden Engagements 
des Fonds abgestimmt werden. Die sorgfältige Faktoranalyse 
des Portfolios ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses, da 
sich diese Methode bei der Identifizierung bestimmter Arten von 
Anlageengagements, die bei einer traditionellen Regionen‑ und 
Sektoranalyse unbemerkt bleiben, bewährt hat. Diesem Verfahren 
werden die aktuellen Bestände des Fonds regelmässig wiederholt 
unterzogen, damit sichergestellt ist, dass das Anlageargument für 
das gesamte Portfolio intakt und überzeugend bleibt.

Der Fonds engagiert sich wirtschaftlich vorwiegend durch Relative‑
Value‑Geschäfte in den vorstehend genannten Chancen und 
Kursverzerrungen, obwohl der Co‑Investment‑Manager diese 
Engagements auch direkt durch direktionale Long‑ oder Short‑
Positionen oder Hedging‑Geschäfte eingehen darf. Relative‑Value‑
Strategien nutzen die Kursdiskrepanzen äquivalenter Wertpapiere, 
während sie im Gesamtmarkt in der Regel direktional nur wenig 
engagiert sind. Beispielsweise würde man hierzu ein unterbewertetes 
Wertpapier eines Unternehmens kaufen und ein überbewertetes 
Wertpapier desselben Unternehmens verkaufen in der Erwartung, 
dass der Markt die Anomalie erkennt und schliesst. Bestimmte 
Relative‑Value‑Geschäfte können je nach Vermögensklasse des 
Basiswerts mit höheren Hebelwirkungen einhergehen. So erfordern 
Relative‑Value‑Geschäfte mit festverzinslichen Wertpapieren 
tendenziell einen höheren Hebel als Relative‑Value‑Geschäfte mit 
Aktien. Mit ihrer Hilfe könnte der Fonds einen Gewinn erzielen, ohne 
dass er ein direktionales Marktrisiko übernähme. Unter Hedging 
versteht man die Absicherung bestehender Positionen des Fonds, 
indem eine positive Rendite für die Fälle angestrebt wird, in denen 
die vom Manager abgesicherte ursprüngliche Position eigentlich 
eine negative Rendite erzielen würde. Zum Beispiel liesse sich 

eine Long‑Position in Wachstumsaktien mit einer Long‑Position in 
Staatsanleihen absichern. Bei künftigen Wachstumsängsten dürften 
die Aktien abverkauft werden, die Staatsanleihen aber entsprechend 
zulegen, da die Zinserwartungen zurückgehen.

Die globalen Märkte sind hochliquide und reagieren rasch auf 
Änderungen der Anlegerstimmung, der makroökonomischen 
Bedingungen und der Unternehmensgewinne. Der Co‑Investment‑
Manager ist daher imstande, bei der Verfolgung des allgemeinen 
Anlageziels des Fonds zwischen diesen Strategien zu wechseln.

Long‑Positionen können als eine Kombination aus direkten 
Anlagen und/oder derivativen Instrumenten gehalten werden. 
Short‑Positionen werden mit Hilfe der im Abschnitt „Derivate“ 
dieser Ergänzung erläuterten Derivate gehalten. Die Mischung der 
zu einem gegebenen Zeitpunkt vom Fonds gehaltenen Long‑ und 
Short‑Positionen ergibt sich aus der vom Co‑Investment‑Manager 
getroffenen Einschätzung der relativen Über‑ oder Unterbewertung 
jeder Vermögensklasse zu einem gegebenen Zeitpunkt oder aus der 
Veröffentlichung neuer Informationen, die den Wert eines solchen 
Vermögenswerts beeinflussen. Das Netto‑Engagement der Long‑ 
und Short‑Positionen ändert sich je nach Marktlage, und der Fonds 
kann netto long oder netto short positioniert sein. Entsprechend 
ändert sich der Umfang der vom Fonds gehaltenen Long‑ und 
Short‑Positionen, während der von den Long‑ und Short‑Positionen 
erzeugte Gesamthebel nicht die nachstehend unter „Gesamtrisiko 
und Hebelwirkung“ dieser Ergänzung angegebene Obergrenze 
übersteigen wird. Der Einsatz von Derivaten ist ein wichtiger 
Bestandteil der Anlagestrategie. Es wird nicht davon ausgegangen, 
dass die Brutto‑Long‑Position zusammen genommen 650% 
des Nettoinventarwerts des Fonds und die Brutto‑Short‑Position 
zusammen genommen 300% des Nettoinventarwerts des Fonds 
übersteigt.

Die Hebelwirkung der synthetischen Short‑Positionen wird gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank gemessen und demRisiko aus der 
Verwendung von Long‑Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 
hinzugerechnet. Synthetische Leerverkäufe von Derivaten beinhalten 
das Risiko eines theoretisch unbegrenzten Anstiegs der Marktpreise 
der zugrunde liegenden Positionen und somit auch das Risiko eines 
unbegrenzten Verlusts.

Derivate

Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Optionsscheine, 
Terminkontrakte, Call‑ und Put‑Optionen (darunter u. a. Devisen‑, 
Aktien‑ und Indexoptionen), im Freiverkehr gehandelte, nicht 
standardisierte Optionen, Zins‑Caps und ‑Floors, Inflations‑, 
Volatilitäts‑, Zins‑, Cross‑Currency‑ und Total‑Return‑Swaps, 
Swaptions, Credit‑Default‑Swaps und Differenzkontrakte (CFDs). 
Die nachstehend aufgeführten Derivate werden zur Errichtung von 
Long‑ oder Short‑Positionen in den vorgenannten Basiswerten 
eingesetzt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Der Fonds kann auch in übertragbare Wertpapiere investieren, die 
derivative Instrumente einbetten und eine zusätzliche Hebelwirkung 
zur Folge haben: strukturierte Schuldverschreibungen, 
Wandelpapiere, Equity Linked Notes und Credit Linked Notes. 
Weitere Informationen über diese Wertpapiere finden sich in 
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diesem Abschnitt oder in dieser Ergänzung unter der Überschrift 
„Anlageziele und Anlagepolitik“.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern.

Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, 
erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung 
ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in 
der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte und Devisenswaps: Sie können zur 
Performancesteigerung, zu Anlagezwecken und zur Absicherung 
eingesetzt werden, das heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie 
des Fonds zur Anlage in Fremdwährungen, (b) zur Absicherung 
der Nennwährung der Vermögenswerte des Fonds gegenüber 
der Basiswährung des Fonds oder (c) zur Minderung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der 
Währung, in der Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert sind, 
sofern sich die Nennwährung von der Basiswährung des Fonds 
unterscheidet. Im Rahmen dieser Strategie können Caps und Floors 
eingesetzt werden. Weitere Informationen über Caps und Floors 
finden sich im Abschnitt „Swaps (einschliesslich Inflations‑, Zins‑, 
Währungs‑, Kredit‑, Index‑, Volatilitäts‑ und Total‑Return‑Swaps)“ 
des Prospekts.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann sie zu Anlagezwecken 
einsetzen, um Engagements in bestimmten Vermögensklassen 
gemäss der Anlagepolitik des Fonds einzugehen. Ein gedeckter 
Optionsschein ist eine Art Optionsschein, der es dem Inhaber 
erlaubt, dem Emittenten, in der Regel einer Bank oder einem 
vergleichbaren Finanzinstitut, Aktien, Währungen oder sonstige 
Finanzinstrumente in festgelegter Menge zu einem festgelegten 
Preis und an einem festgelegten Termin zu verkaufen oder 
abzukaufen. Der Fonds kann in gedeckten Optionsscheinen 
anlegen, die von einem renommierten Makler emittiert und an 
einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt werden, um sich 
in Wertpapieren auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf möglich wäre, zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere 
Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder 
die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer vom Fonds 
gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Optionsscheine: Der Fond kann sie zu Anlagezwecken einsetzen. 
Die Optionsscheine, die der Fonds kaufen kann, berechtigen ihn, 
verpflichten ihn aber nicht, Aktien in der Zukunft zu einem vorab 
festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Optionsschein 
garantiert dem Inhaber für einen gegebenen Zeitraum, eine 
bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis (dem 
Ausübungspreis) zu kaufen (oder zu verkaufen). Sie werden von 
Unternehmen üblicherweise im Rahmen von Privattransaktionen 
ausgeben und in der Regel im Freiverkehr gehandelt.

Auch wandelbare Wertpapiere können für Anlagezwecke genutzt 
werden. Wandelanleihen können für Anlagezwecke eingesetzt 
werden, um von den asymmetrischen Renditen der zugrunde 
liegenden Aktien zu profitieren. In der Regel handelt es sich um 
eine Unternehmensanleihe mit der eingebetteten Option, diese 
zu einem vorab festgelegten Preis in eine Aktie umwandeln zu 

können. Wandelbare Vorzugsaktien bieten ihren Inhabern die 
Option, die Vorzugsaktien gegen eine festgelegte Anzahl von 
Stammaktien zu tauschen. Wandelschuldverschreibungen sind 
Schuldtitel mit der Option, diese in eine vorab definierte Anzahl 
von Aktien umzuwandeln. Wandelbare Wertpapiere profitieren von 
steigenden Aktienkursen, sich verengenden Kredit‑Spreads von 
Unternehmensanleihen und höherer Volatilität und verlieren bei 
fallenden Aktienmärkten, sich ausweitenden Kredit‑Spreads und 
niedriger Volatilität an Wert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem 
Aktienmarkt steigt die Bewertung der in die Struktur eingebetteten 
Option und umgekehrt. Bei belasteten Marktbewertungen können 
die Kurse von den Erwartungen abweichen.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Zins‑
, Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ 
und Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und 
verkaufen. Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und 
den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte gehen mit Maklergebühren und 
Einschusszahlungen einher.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf 
Anleihen, Devisen, Wertpapiere, Terminkontrakte, Zinssätze oder 
Indizes kaufen und verkaufen, die sich aus den Vermögensklassen 
zusammensetzen, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar 
sind. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst komplexe 
Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der 
Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert vollständig 
(Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder um (im 
Rahmen einer spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag zu 
steigern. Im Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein 
Derivatkontrakt auf ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht 
unbedingt im Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert aber 
entweder mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder dem 
Fonds selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das Risiko 
aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können. Der Fonds kann auch 
Zins‑Caps und ‑Floors zur Absicherung gegen Zinsschwankungen 
einsetzen.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: Der 
Fonds kann für Anlagezwecke im Freiverkehr gehandelte, nicht 
standardisierte Optionen einsetzen, darunter u. a. Barrier‑ und 
digitale Optionen (bei denen die zugrunde liegenden Wertpapiere in 
der Regel Rentenwerte und Devisen sind), um die Maximierung des 
Kapitalzuwachses, das Anlageziel des Fonds, zu erreichen.

Bei einer Barrier‑Option handelt es sich um eine Art Finanzderivat, 
bei der die Option zur Ausübung der vertraglichen Rechte davon 
abhängt, ob der Basiswert den vertraglich festgesetzten Kurs erreicht 
oder übertrifft. Die zusätzliche Komponente bei einer Barrier‑Option 
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ist der Trigger bzw. die Barriere, bei der der Käufer der Barrier‑Option 
eine Zahlung erhält, wenn diese im Falle einer „Knock‑In‑Option“ 
erreicht wird. Umgekehrt erhält der Käufer einer Knock‑Out‑Option 
eine Zahlung, wenn die Barriere während der Laufzeit des Kontrakts 
nicht erreicht wird. Erreicht der Wert des zugrunde liegenden 
Vermögenswerts diese Barriere, ist die Option „ausgeknockt“ und 
verfällt wertlos. Barrier‑ oder Multi‑Barrier‑Optionen können auf 
diverse Vermögensklassen oder Wertpapiere des ursprünglichen 
Basiswerts bezogen sein.

Der Käufer der Option erhält eine Barzahlung in Höhe eines 
Vielfachen der gezahlten Prämie, wenn die Option aktiviert wird und 
alle vom Kontrahenten geforderten Bedingungen erfüllt sind.

Eine digitale Option (auch „binäre“ Option genannt) ist eine nicht‑
standardisierte Option, die neben dem Ausübungspreis und 
Verfallstermin einer Standardoption (Put oder Call) zusätzliche 
Merkmale aufweist, die für die kontraktgemässe Zahlung an den 
Käufer erfüllt sein müssen. Zu den Arten von digitalen Optionen, 
die der Fonds gegen Zahlung einer Prämie kaufen darf, gehören (i) 
One‑Touch‑Optionen, bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab 
ein Barriereniveau festgelegt ist, das vor Verfall erreicht werden 
muss, damit der Fonds eine Zahlung erhält, (ii) At‑Expiry‑Optionen, 
bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab ein Barriereniveau 
festgelegt ist, das zum Zeitpunkt des Verfalls erreicht werden muss, 
damit der Fonds eine Zahlung erhält, (iii) No‑Touch‑Optionen, bei 
denen ein festgelegtes Barriereniveau nicht vor Verfall des Kontrakts 
erreicht werden darf, damit eine Zahlung an den Fonds erfolgt, 
(iv) Double‑One‑Touch‑Optionen, bei denen es zwei verschiedene 
Barriereniveaus gibt und die Zahlung an den Käufer nur erfolgt, wenn 
beide vor Verfall des Kontrakts erreicht werden, und (v) Double‑No‑
Touch‑Optionen, die zur Zahlung in vereinbarter Höhe an den Käufer 
führen, wenn der Kurs des Basiswerts keines der vorab festgelegten 
Barriereniveaus erreicht.

Die Prämie, die der Fonds bei Kauf der vorstehend genannten 
digitalen Optionen zu zahlen hat, beträgt einen Prozentsatz der 
Auszahlung, die er erhält, wenn sich die digitale Option zu seinen 
Gunsten entwickelt.

Diese Instrumente können aufgrund ihrer nicht‑linearen Beziehung 
zum Basiswert hoch volatil sein, da sie die Nähe zum Digital‑ oder 
Barrier‑Strike‑Preis und/oder wie pfadabhängige Derivate den 
gesamten Kursverlauf berücksichtigen. Entsprechend könnte der 
Einsatz dieser Barrier‑ und digitale Optionen dazu führen, dass der 
Nettoinventarwert des Fonds aufgrund der sensiblen Natur dieser 
Instrumente schwankt. Geschäfte mit im Freiverkehr gehandelten 
Kontrakten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, da 
es keinen börslichen Markt gibt, auf dem sich eine offene Position 
glattstellen lässt. Es kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, in 
Phasen erheblicher Marktturbulenzen und Volatilität eine bestehende 
Position zu liquidieren, den Wert einer Position zu beurteilen oder 
das übernommene Risiko abzuschätzen.

Swaps (Inflations‑, Zins‑ und Cross‑Currency‑Swaps):Der Fonds 
kann für Anlage‑ oder Absicherungszwecke Inflations‑, Zins‑ 
und Cross‑Currency‑Swaps eingehen. Inflationsswaps kommen 
im Allgemeinen für Investitionszwecke zum Einsatz. Dabei wird 
eine fixe Zahlung gegen eine variable getauscht, die an eine 
Inflationskennzahl gebunden ist. Zinsswaps kommen im Allgemeinen 
für Anlagezwecke und zur Steuerung des Zinsrisikos des Fonds 
zum Einsatz. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier 
oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein 
gewünschtes Engagement eingesetzt werden. Cross‑Currency‑
Swaps werden eingesetzt, um von komparativen Vorteilen zu 
profitieren. Üblicherweise handelt es sich dabei um Vereinbarungen 
zwischen zwei Parteien über den Austausch von Zins‑ und 

Kapitalzahlungen im Zusammenhang mit auf zwei unterschiedliche 
Währungen lautenden Darlehen. Bei einem Cross‑Currency‑Swap 
werden die auf eine Währung lautenden Zins‑ und Kapitalzahlungen 
gegen ein gleich bewertetes Darlehen und Zinszahlungen in einer 
anderen Währung getauscht.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑
Swaps eingehen. Bei einem Total‑Return‑Swap tauscht der 
Sicherungsnehmer die Gesamterträge (Zinserträge zuzüglich 
Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem bestimmten 
Referenzwert (z. B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) mit dem 
Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder festen 
Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn 
der Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden 
die beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass 
der Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt. 
Näheres über Total‑Return‑Swaps ist dem Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Volatilitätsswaps: Der Fonds kann ferner Volatilitätsswaps zu 
Anlage‑ oder Absicherungszwecken eingehen. Bei Volatilitätsswaps 
handelt es sich um Terminkontrakte über die Schwankungsbreite 
oder Volatilität von Wertpapieren, deren Basiswerte diejenigen 
Wertpapiere sind, in die der Fonds wie vorstehend beschrieben 
investieren kann. Demzufolge ist die Auszahlung auf einen 
Volatilitätsswap höher, wenn die Volatilität zunimmt. Ein Volatilitäts‑
Swap ermöglicht es dem Fonds, auf die Volatilität zu spekulieren, 
wobei es am vorteilhaftesten ist, wenn die Volatilität hoch ist oder 
voraussichtlich hoch sein wird.

Swaptions: Swaptions können zu Anlagezwecken eingesetzt 
werden, damit ein Fonds an einem zukünftigen Datum gegen 
Zahlung einer Optionsprämie eine Zinsswap‑Vereinbarung 
eingehen kann. Bei Swaptions handelt es sich im Allgemeinen um 
Festzinsswaps. Allerdings können sie gelegentlich auch digitaler 
Natur sein, wie vorstehend beschrieben. In der Regel werden sie 
für das Management der Zins‑ und Volatilitätsrisiken des Fonds 
eingesetzt. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier 
oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein 
gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) zu 
versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der Swapkontrakt‑
Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer üblicherweise das 
ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits an den Zeichner 
und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des Instruments. 
Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte Kontrakte, 
die vom Fonds gekauft oder verkauft werden können, um sich 
zu Anlagezwecken in Kreditrisiken zu engagieren oder das 
Kontrahentenrisiko abzusichern.

Differenzkontrakte (CFD): Differenzkontrakte können vom 
Fondsmanager zur Absicherung der vom Fonds gehaltenen 
Positionen in Wandelanleihen, siehe Beschreibung oben, eingesetzt 
werden. Dadurch mindert der Fondsmanager das Engagement des 
Fonds in die der Wandelanleihe unterliegenden Aktie.
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Mit CFD kann der Fondsmanager auf die Kursentwicklung von 
Aktien spekulieren, die den vom Fonds gehaltenen Wandelanleihen 
unterliegen, und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne im 
Besitz der betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. Die 
Kosten dieser Strategie machen einen geringen prozentualen Anteil 
der Kosten aus, die ein physisches Halten der Aktien oder Indizes 
verursachen würde. Da CFD unmittelbar an den Wert der Basiswerte 
gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der Performance der 
Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt zugrunde liegen. 
CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der Fonds damit ein 
Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind.

Credit Linked Notes: Der Fonds kann durch den Einsatz von Credit 
Linked Notes ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren 
aufbauen. Die Notes werden über einen Händler emittiert und 
sind an die Performance des zugrunde liegenden Wertpapiers 
gebunden. Die Notes werden vom Händler zum Nennwert verkauft. 
Im Gegenzug erhält der Fonds den regelmässigen Kupon des 
zugrunde liegenden Schuldtitels sowie eine Rendite auf den 
Nennwert der Note bei deren Fälligkeit.

Equity Linked Notes: Der Fonds kann durch den Einsatz von Equity 
Linked Notes ein Engagement in einem Eigenkapitalinstrument 
aufbauen, wobei die Rendite der Note an dessen Entwicklung 
gekoppelt ist.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschließlich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschließlich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 100% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 30% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die ein 
Engagement in den oben genannten Anlageklassen ermöglichen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlagen in 
Finanzindizes mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. zur Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge 
usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Repogeschäfte und inverse Repogeschäfte („Repovereinbarungen“): 
Diese Vereinbarungen beinhalten den Verkauf und anschliessenden 
Rückkauf eines Wertpapiers. Für die Partei, die das Wertpapier 
veräussert (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zurückzukaufen), stellt 
dies ein Repogeschäft dar, das im Allgemeinen als kurzfristige 
Finanzierungsform verwendet wird und wirtschaftlich gesehen 

denselben Effekt hat wie ein besichertes Darlehen, da die Partei, 
die das Wertpapier kauft, dem Verkäufer Mittel zur Verfügung stellt 
und das Wertpapier als Sicherheit hält. Für die Partei, die das 
Wertpapier kauft (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu 
einem vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zu verkaufen), ist 
dies ein inverses Repogeschäft, das im Allgemeinen als kurzfristige 
und sichere Anlage genutzt wird, mit der zusätzliche Erträge durch 
Zinseinnahmen erwirtschaftet werden, da der Unterschied zwischen 
Verkaufs‑ und Rückkaufpreis für das Wertpapier die Zinsen auf das 
Darlehen darstellt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die 
vorübergehende Übertragung von Wertpapieren von einem 
Kreditgeber an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer 
verpflichtet, gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus 
vereinbarten Termin an den Kreditgeber zurückzugeben. Zweck 
dieser Geschäfte ist in der Regel die Steigerung der Gesamtrendite 
des Fonds durch Zinseinnahmen.

Anteil der Vermögenswerte, der für Repovereinbarungen und 
Aktienleihgeschäfte verwendet werden kann

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, das 
für Repovereinbarungenund Aktienleihgeschäfte (gemeinsam 
„Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“) verwendet werden kann, 
beträgt 10% (auf Grundlage des Werts der Sicherheiten, die von 
Gegenparteien gehalten werden können). Dabei wird davon 
ausgegangen, dass maximal 10% des Fondsvermögens in 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften angelegt werden.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang 
mit Repogeschäften, inversen Repogeschäften und Aktienleih‑
geschäften sind zusammen mit den allgemeinen

Bestimmungen für den Einsatz von Subkonsortialverträgen in 
Anhang V des Prospekts beschrieben. Dort finden sich auch nähere 
Angaben über die Betriebskosten und/oder Gebühren, die den dem 
Fonds aus diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen 
werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 1.000% des Nettoinventarwerts des Fonds. 
Allerdings kann dieser angestrebte Prozentsatz bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden.

Dieser Hebel wird über die Summe der Nennwerte der eingesetzten 
Derivate berechnet, wie von der Zentralbank vorgeschrieben. Bei 
dieser Berechnung werden Netting‑ und Absicherungsmassnahmen, 
die der Fonds gelegentlich durchführt, nicht berücksichtigt. Der 
Fonds wird den Commitment‑Ansatz als ergänzende Methode 
zur Berechnung der Hebelwirkung einsetzen (zusätzlich zur 
vorstehenden verpflichtenden Berechnung der Summe der 
Nennwerte), wobei Netting‑ und Absicherungsmassnahmen 
berücksichtigt werden. Der anhand des Commitment‑Ansatzes 
berechnete Hebel dürfte sich zwischen 0% und 350% des 
Nettoinventarwerts des Fonds bewegen.

Der Co‑Investment‑Manager des Fonds benötigt die erforderliche 
Anlageflexibilität zum Aufbau umfangreicher Engagements in nicht 
volatilen Derivaten, wie Zins‑Futures und Zins‑Future‑Optionen, 
um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Wie vorstehend 
ausgeführt, werden diese Instrumente für Zwecke des Anlage‑ und 
Portfoliomanagements eingesetzt, beispielsweise zur Absicherung 
und Performancesteigerung.
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Handelsgeschäfte, die diese Instrumente beinhalten, werden das 
rechnerische Risiko des Fonds deutlich erhöhen. Dieses errechnet 
sich trotz des Umstands, dass sowohl die Duration als auch die 
Volatilität dieser Instrumente relativ niedrig ist, aus der Summe der 
Basiswerte der Derivate. Grund hierfür ist, dass solche Instrumente 
in der Regel auf durationsadjustierter Basis bewertet werden. 
Wenngleich der voraussichtliche Hebel des Fonds infolge des 
Einsatzes solcher Instrumente (der unter Heranziehung der Summe 
der Basiswerte dieser Derivate berechnet wird) hoch ist, bewegen 
sich die Kurse nur minimal. Hohe Nominalsummen können bei 
diesen Instrumenten häufig weniger volatil sein als erheblich kleinere 
Nennbeträge von volatileren Instrumenten.

Zudem kann der Co‑Investment‑Manager diese Derivate zum 
Ausgleich von Positionen einsetzen, um das Risiko innerhalb des 
Fonds zu neutralisieren. Bei der vom Fonds zu verwendenden 
Methode zur Berechnung der Hebelwirkung werden die Risiken 
aus den entsprechenden Long‑ und Short‑Positionen miteinander 
addiert und nicht miteinander verrechnet, wodurch sich die erwartete 
Hebelwirkung des Fonds erhöht. Anteilsinhaber sollten beachten, 
dass, wenn das durch den Einsatz von Derivaten entstandene 
Engagement des Fonds durationsadjustiert ist und Netting‑ und 
Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden (als ergänzende 
Berechnungsmethode), die Hebelwirkung, der der Fonds ausgesetzt 
ist, wesentlich geringer ist.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im Rahmen 
seines Risikomanagementprozesses den absoluten Value‑at‑Risk‑
Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute VaR‑Modell laut 
Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Der täglich berechnete absolute 
VaR des Fonds, der mit einem einseitigen Konfidenzniveau 
von 99%, einer 20‑tägigen Haltedauer und einem historischen 
Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr gemessen wird, 
ist auf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt. Das heisst 
nicht, dass die Verluste 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht 
übersteigen können, sondern dass man unter der Voraussetzung, 
dass die Positionen 20 Tage gehalten werden, Verluste von über 
20% des Nettoinventarwerts des Fonds nur in 1% der Fälle erwarten 
würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

Anleger sollten beachten, dass dem Fonds und seinen 
Anteilsinhabern bei anomalen Marktbedingungen erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen können, da der Fonds einen hohen 
Hebel einsetzen kann. Der Co‑Investment‑Manager wird versuchen, 
diese Risiken durch eine laufende Risikoüberwachung zu senken. 
Zu diesem Zweck nutzt er Systeme, die dem Branchenstandard 
entsprechen, sowie eigene Systeme. Damit werden eine Reihe 
von Parametern überwacht, darunter Liquidität, Drawdown und 
Risiken, und Stresstests, Rückvergleiche (Back‑Testing) und 
Portfolioanalysen durchgeführt. Die Auswirkungen bestimmter 
Risiken und Positionen werden für jede Kapitalanlage durch 
Berechnung des Risikobeitrags jeder einzelnen Position innerhalb 
des Portfolios bestimmt. Die Rückvergleiche und Stresstests des 
VaR‑Modells werden auch im Einklang mit den Anforderungen der 
Zentralbank durchgeführt.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in den Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft 
– Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. 
Ausgenommen hiervorn sind die Anteilsklassen, für die bereits 
Zeichnungen eingegangen sind. Deren aktuelle Liste ist von 
GAM Fund Management Limited oder auf der GAM‑Website 
erhältlich. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt im 
Abschnitt „Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen im Abschnitt 
„Gebühren	und	Aufwendungen“ im Prospekt beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen Anteilen 
zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme der Gebühren 
und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu entnehmen.
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Gewöhnliche	Anteile,	PO‑Anteile	und	MO‑,	
PMO‑,	PMCO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,10% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle,	MI‑,	QI	und	SI‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	PI‑,	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,60% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 0,85% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p. a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C	und	PC
Vertriebsgebühr: 0,75% p. a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der relevanten Klasse des 
Fonds.

Z‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Weitere Informationen über die Gebühren, die aus dem den 
Z‑Anteilen zuzuschreibenden Vermögen des Fonds zu zahlen sind, 
sind auf Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder 
auf www.gam.com erhältlich.
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10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Bei allen anderen betreffenden Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein geringes bis 
mittleres Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 
genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des Fonds 
bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up and 
Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong („CO“) 
ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es 
besteht hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von 
Hongkong). Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des 
Prospekts und dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe 
als persönliche Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von 
P‑Anteilen des Fonds werden seitens solcher Personen nur dann 
akzeptiert, wenn sie sich mindestens auf den Betrag belaufen, 

der in dieser Ergänzung für P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der 
Prospekt und diese Ergänzung dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt 
oder an Personen übermittelt werden, an die sie nicht namentlich 
gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.
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GAM	Star	Target	Return	Plus
Ergänzung	51
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Target Return Plus (den „Fonds“), einen Teilfonds 
der GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine 
offene Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit 
Haftungstrennung zwischen den Fonds, die über die Genehmigung 
der Zentralbank gemäss den Bestimmungen der OGAW‑
Verordnungen von 1989 verfügt und den Verordnungen von 2011 
unterliegt.

WARNUNG	 (NUR	 FÜR	 EINWOHNER	 VON	 HONGKONG):	 Die	
Inhalte	 des	 Prospekts	 und	 dieser	 Ergänzung,	 die	 sich	 auf	
das	Angebot	von	P‑Anteilen	der	GAM	Star	Fund	p.l.c.	bezieht,	
wurden	 in	 Hongkong	 von	 keiner	 Aufsichtsbehörde	 geprüft.	
Ihnen	 wird	 empfohlen,	 in	 Bezug	 auf	 dieses	 Angebot	 Vorsicht	
walten	zu	lassen.	Falls	Sie	Zweifel	hinsichtlich	des	Inhalts	dieses	
Dokuments	 haben,	 sollten	 Sie	 unabhängigen	 Rat	 einholen.	
Weitere	 Informationen	 über	 das	 Anteilsangebot	 des	 Fonds	 in	
Hongkong	 finden	sich	nachstehend	 im	Abschnitt	 „Hinweis	 für	
Einwohner	von	Hongkong“.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vorwiegend	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 nachfolgend	 angegebenen	
Umständen	 im	 Wesentlichen	 in	 Bareinlagen,	 Zahlungs‑
mitteläquivalente,	 Einlagenzertifikate	 und/oder	 Geldmarkt‑
instrumente	 investieren	 kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	
keine	Einlagen	dar.	Sie	unterscheiden	sich	 ihrem	Wesen	nach	
dadurch	von	Einlagen,	dass	die	Kapitalanlage	nicht	garantiert	
ist	und	 ihr	Wert	Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	
in	dem	Fonds	ist	mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	
unter	anderem	mit	der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

Eine	Anlage	 in	diesem	Fonds	sollte	 keinen	erheblichen	Anteil	
des	 Anlageportfolios	 darstellen	 und	 ist	 möglicherweise	 nicht	
für	jeden	Anleger	geeignet.	Sie	werden	gebeten,	den	Abschnitt	
„Risikofaktoren“	im	Prospekt	zu	lesen	und	die	darin	genannten	
Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	Fonds	abzuwägen.

Die	Anteilsinhaber	sollten	beachten,	dass	Gebühren	und	Kosten,	
die	von	den	Klassen	der	Anteile	mit	Ertragsausschüttung	II	zu	
entrichten	sind,	dem	Kapital	dieser	Klassen	entnommen	werden	
können.	 Bei	 Rücknahme	 von	 Beständen	 erhalten	 sie	 daher	
aufgrund	 der	 Kapitalminderung	 unter	 Umständen	 nicht	 den	
investierten	Betrag	in	voller	Höhe	zurück.

Den	 Inhabern	 von	 Anteilen	 mit	 Ertragsausschüttung	 II	 sollte	
ferner	bewusst	sein,	dass	die	Ausschüttungen	unter	Umständen	
dem	 Kapital	 entnommen	 werden,	 das	 diesen	 Anteilen	
zuzurechnen	 ist.	 Dies	 hat	 den	 Effekt	 des	 Kapitalverzehrs,	
sodass	die	Maximierung	der	Ausschüttung	durch	den	Verzicht	
auf	 potenzielle	 künftige	Kapitalzuwächse	erreicht	wird.	Dieser	
Zyklus	kann	sich	fortsetzen,	bis	das	Kapital	erschöpft	ist.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen 
Kapitalzuwachs durch eine flexible Vermögensallokation mit 
moderatem Ansatz.

Der Fonds strebt die Erreichung dieses Anlageziels entweder 
direkt durch Engagements in die folgende Palette der nachstehend 
erläuterten Vermögensklassen oder indirekt durch den Einsatz 
offener kollektiver Kapitalanlagen und von Derivaten (wie im Abschnitt 
„Derivate“ dieser Ergänzung erläutert) an: Aktien, festverzinsliche 
Wertpapiere (einschliesslich der nachstehend erläuterten sonstigen 
Schuldtitel), Devisen, Rohstoffe und Immobilien. Er tätigt keine 
direkten Investitionen in Immobilien oder Rohstoffe.

Hinsichtlich der Vermögensklassen, Sektor‑ oder Länder‑
gewichtungen, die der Co‑Investment‑Manager bei der Umsetzung 
seiner Anlagestrategie beachten muss, bestehen keine besonderen 
Beschränkungen. Die Vermögensallokation wird vom Co‑Investment‑
Manager gemäss dem nachstehenden Abschnitt „Anlagestrategie“ 
festgelegt.

Bei den Aktien, in die der Fonds investieren kann, wird es sich in erster 
Linie um Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, gedeckte 
Optionsscheine, aktienbezogene Wertpapiere einschliesslich 
Hinterlegungsscheine und Equity Linked Notes (die Derivate 
einbetten und ein gehebeltes Engagement für den Fonds bedeuten 
können) handeln. Der Fonds kann ferner in Terminkontrakten und 
Optionen anlegen, um sich gemäss den jeweiligen Vorschriften der 
Zentralbank in Aktienindizes zu engagieren.

Bei der Aktienallokation gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich 
der Marktkapitalisierung bzw. der Länder‑ oder Sektorausrichtung.

In Übereinstimmung mit dem Risikoprofil des Fonds wird nicht 
davon ausgegangen, dass die direkte Aktienallokation 70% des 
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt.

Bei den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds direkt oder 
indirekt durch Derivate (wie im Abschnitt „Derivate“ dieser Ergänzung 
erläutert) und aktiv verwaltete Fonds investieren kann, handelt es sich 
um festverzinsliche Wertpapiere aller Niveaus von Kreditwürdigkeit, 
Durationen und Währungen, die von Mitgliedstaaten, Drittstaaten, 
ihren Gebietskörperschaften, Behörden oder Organen oder 
Gemeinden oder Städten in „anerkannten Ländern“ (das heisst, den 
OECD‑Mitgliedstaaten und allen anderen Ländern Europas, Nord‑ 
und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifischen Beckens) 
einschliesslich der Schwellenmärkte (im Sinne der nachstehenden 
Definition) begeben oder garantiert werden.

Der Fonds kann in Credit Linked Notes, Unternehmensanleihen 
(einschliesslich Anleihen der Schwellenmarktunternehmen) und 
hybriden Vorzugsschuldtiteln (das heisst, Vorzugsschuldtiteln, die 
unter Umständen Eigenkapitalcharakter besitzen) aller Niveaus 
von Kreditwürdigkeit anlegen, die kein Investment‑Grade‑Rating im 
Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren 
anerkannten Ratingagentur aufweisen müssen.

Wenngleich es bei den festverzinslichen Wertpapiere, in die 
der Fonds investieren kann, keine Beschränkungen hinsichtlich 
der Bonität oder Laufzeit gibt, werden höchstens 30% des 
Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren ohne Investment‑
Grade‑Rating angelegt. Auch aus geografischer Sicht gibt es keine 
festen Parameter, obgleich erwartet werden kann, dass die meisten 
festverzinslichen Engagements von Emittenten aus entwickelten 
Märkten stammen.

Der Fonds darf in Instrumente investieren, die wirtschaftlich mit 
den Schwellenmarktländern verbunden sind. Unter dem Begriff 
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„Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel die Märkte der Länder, 
die sich zu einem modernen Industriestaat entwickeln und daher 
ein grosses Potenzial aufweisen, aber auch mit einem höheren 
Risiko verbunden sind. Er umfasst unter anderem auch die Länder, 
die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets Investable Composite 
Index oder MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Bei 
beiden handelt es sich um Kapitalmarktindizes auf Freefloat‑Basis, 
mit denen die Wertentwicklung der betreffenden Wertpapiere in 
globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll. Der Fonds darf 
bis zu 25% seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die auf 
russischen Märkten gehandelt werden. Allerdings erfolgen solche 
Investitionen ausschliesslich in Wertpapiere, die an der Moscow 
Exchange kotiert sind oder gehandelt werden.

Höchstens 10% des Nettovermögens dürfen in sonstige kollektive 
Kapitalanlagen, bei denen es sich nicht geschlossene Fonds 
handelt, investiert werden.

Des Weiteren darf sich der Fonds durch Anlage von bis zu 15% 
seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs 
(Real Estate Investment Trusts) und REOCS (Real Estate Operating 
Companies) und durch Einsatz der nachstehend beschriebenen 
derivativen Finanzinstrumente oder Finanzindizes, die ein 
Engagement in REITs und REOCs ermöglichen, in Immobilien 
engagieren. REITs sind geschlossene kollektive Kapitalanlagen, die 
in Form eines Trusts oder einer Personengesellschaft strukturiert 
sind und gebündeltes Kapital zahlreicher Anleger einsetzen. 
Ihre Geschäftstätigkeit konzentriert sich im Wesentlichen auf 
das Eigentum, das Management und/oder die Entwicklung von 
Immobilien sowie den Kauf und die Verwaltung von Renditeobjekten 
und/oder Hypothekendarlehen. REOCS sind Kapitalgesellschaften, 
die in der Entwicklung, Verwaltung oder Finanzierung von 
Immobilien tätig sind und in der Regel Dienstleistungen wie 
Immobilienmanagement, Immobilienentwicklung, Betriebsanlagen‑
verwaltung, Immobilienfinanzierung und ähnliche Geschäfte 
anbieten. Der Fonds baut nur in REITs und REOCS ein Engagement 
auf, die an anerkannten Märkten weltweit kotiert sind oder gehandelt 
werden und in die keine Derivate eingebettet sind. Der Fonds darf 
in Derivate (wie nachstehend im Abschnitt „Derivative“ ausführlicher 
beschrieben) investieren, die auf REIT‑Indizes basieren, die die 
Anforderungen der Zentralbank erfüllen.

In Verfolgung der Anlagestrategie kann sich der Fonds durch den 
Einsatz der im Abschnitt „Derivative“ ausführlicher beschriebenen 
Derivate auch in Aktienindizes von Industrieländern engagieren.

Zudem darf der Fonds bis zu 20% weltweit in Wandelpapiere 
und Optionsscheine investieren. Engagements in wandelbaren 
Wertpapieren lassen sich durch Investitionen in Wandelanleihen, 
Wandelschuldverschreibungen und wandelbare Vorzugsaktien 
erreichen, die ein Engagement in den Vermögenswerten 
ermöglichen, in die der Fonds im Einklang mit seiner Anlagepolitik 
direkt investieren kann.

Die genannten wandel‑ oder umtauschbaren Instrumente führen zu 
keiner zusätzlichen Hebelwirkung im Fonds.

Der Fonds kann ferner in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, die vom Fondsmanager zum Aufbau von Short‑und 
Long‑Positionen (einschliesslich gehebelter Engagements) in den 
oben genannten relevanten Anlageklassen eingesetzt werden, 
sofern sich bestimmte Anlageideen am besten durch Anlagen in 
strukturierten Schuldverschreibungen realisieren lassen. Weitere 
Informationen über strukturierte Schuldverschreibungen finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Anlageziele und Anlagepolitik – 
Strukturierte Schuldverschreibungen“.

Der Fonds darf ferner in Devisen oder devisenbezogenen 
Derivaten, darunter Optionen auf Fremdwährungen und 
Devisenterminkontrakten, anlegen, wie nachstehend im Abschnitt 
„Derivate“ ausführlicher beschrieben. Die Engagements des 
Fonds werden grösstenteils in den liquidesten Industrieländern 
getätigt. Ein kleinerer Teil der Engagements kann in den liquideren 
Schwellenmarktwährungen vorgenommen werden. Insgesamt 
können die Gewichtungen abhängig von der Prognose des 
Co‑Investment‑Managers für einen Marktsektor zu‑ oder abnehmen.

Der Fonds darf bis zu 20% in rohstoffbezogene Instrumente 
investieren. Bei solchen Instrumenten kann es sich auch um 
börsenkotierte Rohstoffe („Exchange Traded Commodities – 
ETCs“) handeln. ETCs sind Schuldtitel, die in der Regel von 
einem Anlagevehikel emittiert werden, das die Performance 
eines einzelnen zugrunde liegenden Rohstoffs oder einer Gruppe 
assoziierter Rohstoffe verfolgt, u. a. Edelmetalle, Industriemetalle, 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und weiche Rohstoffe. Bei 
ETCs handelt es sich um liquide Wertpapiere, die wie Aktien an 
geregelten Börsen gehandelt werden können. ETCs ermöglichen 
den Anlegern Engagements in Rohstoffen, ohne Terminkontrakte 
handeln oder die Werte physisch übernehmen zu müssen. In den 
vom Fonds gehaltenen ETCs sind keine Derivate eingebettet und sie 
verursachen keine zusätzliche Hebelwirkung.

Der Fonds kann die Diversifizierung seiner Anlagen anstreben, 
indem er Engagements in den vorstehend beschriebenen 
Vermögensklassen durch Anlagen in geschlossenen Fonds eingeht. 
Bei den geschlossenen Fonds, in denen der Fonds anlegen darf, 
müssen dessen Anteile das Übertragbarkeitskriterium erfüllen und 
entweder,

wenn der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Unit 
Trust errichtet worden ist:

(a) die auf Unternehmen anwendbaren Verfahren guter 
Unternehmensführung gelten und

(b) sofern eine andere Person die Vermögensverwaltung in 
seinem Namen durchführt, diese Person für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt oder,

wenn der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet 
worden ist:

(a) Verfahren guter Unternehmensführung gelten, die denen für 
Unternehmen entsprechen, und

(b) von einer Person verwaltet werden, die für die Zwecke des 
Anlegerschutzes der nationalen Regulierung unterliegt.

Es wird nicht erwartet, dass diese Anlagen in geschlossenen Fonds 
mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden.

Der Fonds kann ausserdem in geeigneten Situationen bis zu 100% 
seines Nettovermögens in (i) Einlagen, staatlichen Schuldtiteln 
und Geldmarktinstrumenten und/oder (ii) in Wertpapieren 
halten oder umschichten, die von den EU‑Mitgliedstaaten, ihren 
Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder den im Absatz 2.12 des 
Abschnitts „Anlagebeschränkungen“ im Prospekt genannten 
internationalen Organismen öffentlich‑rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: wenn 
die Marktlage eine defensive Anlagestrategie erfordert, Barmittel 
vor ihrer Wiederanlage als Einlagen gehalten werden oder Barmittel 
gehalten werden, um Rücknahmen und Auslagen zu decken 
oder Derivatengagements zu unterlegen, aussergewöhnliche 
Marktsituationen wie ein Börsenkrach oder schwere Krisen, die 
nach der begründeten Meinung des Co‑Investment‑Managers 
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wahrscheinlich erhebliche abträgliche Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung des Fonds haben würden.

Anlagestrategie

Der Co‑Investment‑Manager setzt die Anlagestrategie des Fonds um 
1.) mit Hilfe eines Portfolios gründlich analysierter Positionen, die ein 
Kapitalzuwachspotenzial aufweisen, das weitgehend unabhängig 
von der allgemeinen Richtung der Aktienmärkte ist, und 2.) mit Hilfe 
eines Portfolios eher markt‑direktionaler Positionen, die ein höheres 
Kapitalzuwachspotenzial aufweisen, das in der Regel mit einer 
höheren Volatilität behaftet ist. Diese Positionen finden sämtlich ihren 
Niederschlag in einer breiten Palette von Anlageklassen, so unter 
anderem in Aktien, Anleihen und Währungen. Im Portfolio 1 liegt bei 
Aktien der Schwerpunkt auf der Ausnutzung von Anomalien, die sich 
im Verhältnis zwischen Aktien, Themen, Sektoren und Regionen 
innerhalb der Märkte auftun. Diese Engagements besitzen eine 
tendenziell geringere Korrelation mit den grossen Aktienmärkten. 
Die resultierenden Handelsgeschäfte werden der Grösse nach 
vorsichtig austariert, um die Diversifizierung und ein Profil im 
Zeitverlauf kontinuierlicher Erträge zu gewährleisten. Es liegt im 
Ermessen des Co‑Investment‑Managers, wie er die Portfolios 1 und 
2 gegebenenfalls gewichtet.

Der Co‑Investment‑Manager nutzt darüber hinaus einen Prozess 
der Fundamentalanalyse, um die Chancen und Kursverzerrungen 
zu identifizieren, die auf den Aktien‑, Anleihe‑, Devisen‑, Rohstoff‑ 
und Immobilienmärkten auf der ganzen Welt auftreten. Die 
Analyse der Bewertungen und Aussichten dieser Märkte und ihrer 
geografischen und sektoralen Bestandteile trägt entscheidend 
dazu bei, dass es dem Fonds gelingt, Chancen in einem möglichst 
breiten Anlageuniversum zu nutzen. Zur Unterstützung seines 
Research zieht das Anlageteam des Co‑Investment‑Managers eine 
Reihe externer Ressourcen sowie die Erfahrungen und Kenntnisse 
anderer spezialisierter Anlagemanager der GAM‑Gruppe heran. 
Ergebnis der Analysen ist ein umfassender Fundus von Anlageideen 
und Anlagethemen, die zur Aufnahme in den Fonds bereit stehen. 
Im Zuge der Portfoliokonstruktion verfeinert der Co‑Investment‑
Manager diese potenziellen Anlagen, indem die Anlageideen 
in dieser Phase des Anlageprozesses auf das Anlageziel, die 
Risikotoleranz, den Zeithorizont und die bestehenden Engagements 
des Fonds abgestimmt werden. Die sorgfältige Faktoranalyse 
des Portfolios ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses, da 
sich diese Methode bei der Identifizierung bestimmter Arten von 
Anlageengagements, die bei einer traditionellen Regionen‑ und 
Sektoranalyse unbemerkt bleiben, bewährt hat. Diesem Verfahren 
werden die aktuellen Bestände des Fonds regelmässig wiederholt 
unterzogen, damit sichergestellt ist, dass das Anlageargument für 
das gesamte Portfolio intakt und überzeugend bleibt.

Der Fonds engagiert sich wirtschaftlich direkt in den vorstehend 
genannten Chancen und Kursverzerrungen durch direktionale 
Long‑ oder Short‑Positionen bzw. durch Relative‑Value‑ oder 
Hedging‑Geschäfte. Relative‑Value‑Strategien nutzen die 
Kursdiskrepanzen äquivalenter Wertpapiere, während sie im 
Gesamtmarkt in der Regel direktional nur wenig engagiert sind. 
Beispielsweise würde man hierzu ein unterbewertetes Wertpapier 
eines Unternehmens kaufen und ein überbewertetes Wertpapier 
desselben Unternehmens verkaufen in der Erwartung, dass der 
Markt die Anomalie erkennt und schliesst. Bestimmte Relative‑
Value‑Geschäfte können je nach Vermögensklasse des Basiswerts 
mit höheren Hebelwirkungen einhergehen. So erfordern Relative‑
Value‑Geschäfte mit festverzinslichen Wertpapieren tendenziell 
einen höheren Hebel als Relative‑Value‑Geschäfte mit Aktien. Mit 
ihrer Hilfe könnte der Fonds einen Gewinn erzielen, ohne dass er 
ein direktionales Marktrisiko übernähme. Unter Hedging versteht 

man die Absicherung bestehender Positionen des Fonds, indem 
eine positive Rendite für die Fälle angestrebt wird, in denen die 
vom Manager abgesicherte ursprüngliche Position eigentlich 
eine negative Rendite erzielen würde. Zum Beispiel liesse sich 
eine Long‑Position in Wachstumsaktien mit einer Long‑Position in 
Staatsanleihen absichern. Bei künftigen Wachstumsängsten dürften 
die Aktien abverkauft werden, die Staatsanleihen aber entsprechend 
zulegen, da die Zinserwartungen zurückgehen.

Die globalen Märkte sind hochliquide und reagieren rasch auf 
Änderungen der Anlegerstimmung, der makroökonomischen 
Bedingungen und der Unternehmensgewinne. Der Co‑Investment‑
Manager ist daher imstande, bei der Verfolgung des allgemeinen 
Anlageziels des Fonds zwischen diesen Strategien zu wechseln.

Long‑Positionen können als eine Kombination aus direkten 
Anlagen und/oder derivativen Instrumenten gehalten werden. 
Short‑Positionen werden mit Hilfe der im Abschnitt „Derivate“ 
dieser Ergänzung erläuterten Derivate gehalten. Die Mischung der 
zu einem gegebenen Zeitpunkt vom Fonds gehaltenen Long‑ und 
Short‑Positionen ergibt sich aus der vom Co‑Investment‑Manager 
getroffenen Einschätzung der relativen Über‑ oder Unterbewertung 
jeder Vermögensklasse zu einem gegebenen Zeitpunkt oder aus der 
Veröffentlichung neuer Informationen, die den Wert eines solchen 
Vermögenswerts beeinflussen. Das Netto‑Engagement der Long‑ 
und Short‑Positionen ändert sich je nach Marktlage, und der Fonds 
kann netto long oder netto short positioniert sein. Der Einsatz von 
Derivaten ist ein wichtiger Bestandteil der Anlagestrategie. Es wird 
nicht davon ausgegangen, dass die Brutto‑Long‑Position zusammen 
genommen 650% des Nettoinventarwerts des Fonds und die Brutto‑
Short‑Position zusammen genommen 300% des Nettoinventarwerts 
des Fonds übersteigt.

Das Gesamtrisiko des Fonds (d. h. das gesamte Engagement 
zuzüglich Nettovermögen) infolge der vom Co‑Investment‑Manager 
angewendeten Long‑Short‑Strategie unterliegt jederzeit den im 
nachstehenden Abschnitt „Gesamtrisiko und Hebelwirkung“ 
ausgeführten Beschränkungen des Gesamtrisikos und des Hebels.

Die Hebelwirkung der synthetischen Short‑Positionen wird gemäss 
den Vorschriften der Zentralbank gemessen und dem Risiko aus der 
Verwendung von Long‑Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 
hinzugerechnet. Synthetische Leerverkäufe von Derivaten beinhalten 
das Risiko eines theoretisch unbegrenzten Anstiegs der Marktpreise 
der zugrunde liegenden Positionen und somit auch das Risiko eines 
unbegrenzten Verlusts.

Derivate

Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Optionsscheine, 
Terminkontrakte, Call‑ und Put‑Optionen (darunter u. a. Devisen‑, 
Aktien‑ und Indexoptionen), im Freiverkehr gehandelte, nicht 
standardisierte Optionen, Zins‑Caps und ‑Floors, Inflations‑, 
Volatilitäts‑, Zins‑, Cross‑Currency‑ und Total‑Return‑Swaps, 
Swaptions, Credit‑Default‑Swaps und Differenzkontrakte (CFDs). 
Die nachstehend aufgeführten Derivate werden zur Errichtung von 
Long‑ oder Short‑Positionen in den vorgenannten Basiswerten 
eingesetzt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
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Der Fonds kann auch in übertragbare Wertpapiere investieren, die 
derivative Instrumente einbetten und eine zusätzliche Hebelwirkung 
zur Folge haben: strukturierte Schuldverschreibungen, 
Wandelpapiere, Equity Linked Notes und Credit Linked Notes. 
Weitere Informationen über diese Wertpapiere finden sich in 
diesem Abschnitt oder in dieser Ergänzung unter der Überschrift 
„Anlageziele und Anlagepolitik“.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern.

Wenn der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, 
erfolgt bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung 
ein Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in 
der Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte und Devisenswaps: Sie können zur 
Performancesteigerung, zu Anlagezwecken und zur Absicherung 
eingesetzt werden, das heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie 
des Fonds zur Anlage in Fremdwährungen, (b) zur Absicherung 
der Nennwährung der Vermögenswerte des Fonds gegenüber 
der Basiswährung des Fonds oder (c) zur Minderung des 
Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Währung, in der Anteile an einer Klasse des Fonds denominiert 
sind, sofern sich die Nennwährung von der Basiswährung des 
Fonds unterscheidet. Weitere Informationen über Caps und Floors 
finden sich im Abschnitt „Swaps (einschliesslich Inflations‑, Zins‑, 
Währungs‑, Kredit‑, Index‑, Volatilitäts‑ und Total‑Return‑Swaps)“ 
des Prospekts.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann sie zu Anlagezwecken 
einsetzen, um Engagements in bestimmten Vermögensklassen 
gemäss der Anlagepolitik des Fonds einzugehen. Ein gedeckter 
Optionsschein ist eine Art Optionsschein, der es dem Inhaber 
erlaubt, dem Emittenten, in der Regel einer Bank oder einem 
vergleichbaren Finanzinstitut, Aktien, Währungen oder sonstige 
Finanzinstrumente in festgelegter Menge zu einem festgelegten 
Preis und an einem festgelegten Termin zu verkaufen oder 
abzukaufen. Der Fonds kann in gedeckten Optionsscheinen 
anlegen, die von einem renommierten Makler emittiert und an 
einem anerkannten Markt kotiert oder gehandelt werden, um sich 
in Wertpapieren auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf möglich wäre, zu engagieren. Dies könnte auf niedrigere 
Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, niedrigere Steuern oder 
die Bereitstellung einer Art Verlustschutz zurückzuführen sein. Der 
Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen Kursstärke in gedeckte 
Optionsscheine investieren, um die Performance einer vom Fonds 
gehaltenen Position entsprechend zu steigern.

Optionsscheine: Der Fond kann sie zu Anlagezwecken einsetzen. 
Die Optionsscheine, die der Fonds kaufen kann, berechtigen ihn, 
verpflichten ihn aber nicht, Aktien in der Zukunft zu einem vorab 
festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Optionsschein 
garantiert dem Inhaber für einen gegebenen Zeitraum, eine 
bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis (dem 
Ausübungspreis) zu kaufen (oder zu verkaufen). Sie werden von 
Unternehmen üblicherweise im Rahmen von Privattransaktionen 
ausgeben und in der Regel im Freiverkehr gehandelt.

Auch wandelbare Wertpapiere können für Anlagezwecke genutzt 
werden. Wandelanleihen können für Anlagezwecke eingesetzt 

werden, um von den asymmetrischen Renditen der zugrunde 
liegenden Aktien zu profitieren. In der Regel handelt es sich um 
eine Unternehmensanleihe mit der eingebetteten Option, diese 
zu einem vorab festgelegten Preis in eine Aktie umwandeln zu 
können. Wandelbare Vorzugsaktien bieten ihren Inhabern die 
Option, die Vorzugsaktien gegen eine festgelegte Anzahl von 
Stammaktien zu tauschen. Wandelschuldverschreibungen sind 
Schuldtitel mit der Option, diese in eine vorab definierte Anzahl 
von Aktien umzuwandeln. Wandelbare Wertpapiere profitieren von 
steigenden Aktienkursen, sich verengenden Kredit‑Spreads von 
Unternehmensanleihen und höherer Volatilität und verlieren bei 
fallenden Aktienmärkten, sich ausweitenden Kredit‑Spreads und 
niedriger Volatilität an Wert. Bei Zunahme der Volatilität auf dem 
Aktienmarkt steigt die Bewertung der in die Struktur eingebetteten 
Option und umgekehrt. Bei belasteten Marktbewertungen können 
die Kurse von den Erwartungen abweichen.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds 
darf verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Zins‑, 
Anleihe‑, Devisen‑, Index‑ und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und 
Verkaufsoptionen auf derartige Kontrakte kaufen und verkaufen. 
Ziel ist es, entweder an der Entwicklung von Zinsen, Wertpapieren, 
sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu partizipieren und den 
Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung von Zinsen, 
Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte gehen mit Maklergebühren und 
Einschusszahlungen einher.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf 
Anleihen, Devisen, Wertpapiere, Terminkontrakte, Zinssätze oder 
Indizes kaufen und verkaufen, die sich aus den Vermögensklassen 
zusammensetzen, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar 
sind. Verkauf und Kauf von Optionen sind höchst komplexe 
Anlagegeschäfte, die besondere Anlagerisiken mit sich bringen. Der 
Fonds kann Optionen einsetzen, um einen Basiswert vollständig 
(Hedge) bzw. teilweise abzusichern (Cross Hedge) oder um (im 
Rahmen einer spekulativen Transaktion) den Gesamtertrag zu 
steigern. Im Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein 
Derivatkontrakt auf ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht 
unbedingt im Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert aber 
entweder mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder dem 
Fonds selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das Risiko 
aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können. Der Fonds kann auch 
Zins‑Caps und ‑Floors zur Absicherung gegen Zinsschwankungen 
einsetzen.

Im Freiverkehr gehandelte, nicht‑standardisierte Optionen: Der 
Fonds kann für Anlagezwecke im Freiverkehr gehandelte, nicht 
standardisierte Optionen einsetzen, darunter u. a. Barrier‑ und 
digitale Optionen (bei denen die zugrunde liegenden Wertpapiere in 
der Regel Rentenwerte und Devisen sind), um die Maximierung des 
Kapitalzuwachses, das Anlageziel des Fonds, zu erreichen.
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Bei einer Barrier‑Option handelt es sich um eine Art Finanzderivat, 
bei der die Option zur Ausübung der vertraglichen Rechte davon 
abhängt, ob der Basiswert den vertraglich festgesetzten Kurs erreicht 
oder übertrifft. Umgekehrt erhält der Käufer einer Knock‑Out‑Option 
eine Zahlung, wenn die Barriere während der Laufzeit des Kontrakts 
nicht erreicht wird. Erreicht der Wert des zugrunde liegenden 
Vermögenswerts diese Barriere, ist die Option „ausgeknockt“ und 
verfällt wertlos. Barrier‑ oder Multi‑Barrier‑Optionen können auf 
diverse Vermögensklassen oder Wertpapiere des ursprünglichen 
Basiswerts bezogen sein.

Der Käufer der Option erhält eine Barzahlung in Höhe eines 
Vielfachen der gezahlten Prämie, wenn die Option aktiviert wird und 
alle vom Kontrahenten geforderten Bedingungen erfüllt sind.

Eine digitale Option (auch „binäre“ Option genannt) ist eine nicht‑
standardisierte Option, die neben dem Ausübungspreis und 
Verfallstermin einer Standardoption (Put oder Call) zusätzliche 
Merkmale aufweist, die für die kontraktgemässe Zahlung an den 
Käufer erfüllt sein müssen. Zu den Arten von digitalen Optionen, 
die der Fonds gegen Zahlung einer Prämie kaufen darf, gehören (i) 
One‑Touch‑Optionen, bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab 
ein Barriereniveau festgelegt ist, das vor Verfall erreicht werden 
muss, damit der Fonds eine Zahlung erhält, (ii) At‑Expiry‑Optionen, 
bei denen für den Kurs des Basiswerts vorab ein Barriereniveau 
festgelegt ist, das zum Zeitpunkt des Verfalls erreicht werden muss, 
damit der Fonds eine Zahlung erhält, (iii) No‑Touch‑Optionen, bei 
denen ein festgelegtes Barriereniveau nicht vor Verfall des Kontrakts 
erreicht werden darf, damit eine Zahlung an den Fonds erfolgt, 
(iv) Double‑One‑Touch‑Optionen, bei denen es zwei verschiedene 
Barriereniveaus gibt und die Zahlung an den Käufer nur erfolgt, wenn 
beide vor Verfall des Kontrakts erreicht werden, und (v) Double‑No‑
Touch‑Optionen, die zur Zahlung in vereinbarter Höhe an den Käufer 
führen, wenn der Kurs des Basiswerts keines der vorab festgelegten 
Barriereniveaus erreicht.

Die Prämie, die der Fonds bei Kauf der vorstehend genannten 
digitalen Optionen zu zahlen hat, beträgt einen Prozentsatz der 
Auszahlung, die er erhält, wenn sich die digitale Option zu seinen 
Gunsten entwickelt.

Diese Instrumente können aufgrund ihrer nicht‑linearen Beziehung 
zum Basiswert hoch volatil sein, da sie die Nähe zum Digital‑ oder 
Barrier‑Strike‑Preis und/oder wie pfadabhängige Derivate den 
gesamten Kursverlauf berücksichtigen. Entsprechend könnte der 
Einsatz dieser Barrier‑ und digitale Optionen dazu führen, dass der 
Nettoinventarwert des Fonds aufgrund der sensiblen Natur dieser 
Instrumente schwankt. Geschäfte mit im Freiverkehr gehandelten 
Kontrakten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, da 
es keinen börslichen Markt gibt, auf dem sich eine offene Position 
glattstellen lässt. Es kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, in 
Phasen erheblicher Marktturbulenzen und Volatilität eine bestehende 
Position zu liquidieren, den Wert einer Position zu beurteilen oder 
das übernommene Risiko abzuschätzen.

Swaps (Inflations‑, Zins‑ und Cross‑Currency‑Swaps): Der Fonds 
kann für Anlage‑ oder Absicherungszwecke Inflations‑, Zins‑ 
und Cross‑Currency‑Swaps eingehen. Inflationsswaps kommen 
im Allgemeinen für Investitionszwecke zum Einsatz. Dabei wird 
eine fixe Zahlung gegen eine variable getauscht, die an eine 
Inflationskennzahl gebunden ist. Zinsswaps kommen im Allgemeinen 
für Anlagezwecke und zur Steuerung des Zinsrisikos des Fonds 
zum Einsatz. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier 
oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein 
gewünschtes Engagement eingesetzt werden. Cross‑Currency‑
Swaps werden eingesetzt, um von komparativen Vorteilen zu 
profitieren. Üblicherweise handelt es sich dabei um Vereinbarungen 

zwischen zwei Parteien über den Austausch von Zins‑ und 
Kapitalzahlungen im Zusammenhang mit auf zwei unterschiedliche 
Währungen lautenden Darlehen. Bei einem Cross‑Currency‑Swap 
werden die auf eine Währung lautenden Zins‑ und Kapitalzahlungen 
gegen ein gleich bewertetes Darlehen und Zinszahlungen in einer 
anderen Währung getauscht.

Total‑Return‑Swaps: Der Fonds kann zudem Total‑Return‑
Swaps eingehen. Bei einem Total‑Return‑Swap tauscht der 
Sicherungsnehmer die Gesamterträge (Zinserträge zuzüglich 
Wertsteigerungen oder ‑verluste) aus einem bestimmten 
Referenzwert (z.B. Anleihe, Index oder Wertpapierkorb) mit dem 
Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder festen 
Bezugszinses aus. Etwaige Vermögenswerte, die dem Fonds 
zufliessen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. Wenn 
der Fonds einen Total‑Return‑Swap auf Nettobasis eingeht, werden 
die beiden Zahlungsströme aufgerechnet (sog. Netting), sodass 
der Fonds lediglich den Nettobetrag zahlt bzw. vereinnahmt. 
Näheres über Total‑Return‑Swaps ist dem Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Volatilitätsswaps: Der Fonds kann ferner Volatilitätsswaps zu 
Anlage‑ oder Absicherungszwecken eingehen. Bei Volatilitätsswaps 
handelt es sich um Terminkontrakte über die Schwankungsbreite 
oder Volatilität von Wertpapieren, deren Basiswerte diejenigen 
Wertpapiere sind, in die der Fonds wie vorstehend beschrieben 
investieren kann. Demzufolge ist die Auszahlung auf einen 
Volatilitätsswap höher, wenn die Volatilität zunimmt. Ein Volatilitäts‑
Swap ermöglicht es dem Fonds, auf die Volatilität zu spekulieren, 
wobei es am vorteilhaftesten ist, wenn die Volatilität hoch ist oder 
voraussichtlich hoch sein wird.

Swaptions: Swaptions können zu Anlagezwecken eingesetzt 
werden, damit ein Fonds an einem zukünftigen Datum gegen 
Zahlung einer Optionsprämie eine Zinsswap‑Vereinbarung 
eingehen kann. Bei Swaptions handelt es sich im Allgemeinen um 
Festzinsswaps. Allerdings können sie gelegentlich auch digitaler 
Natur sein, wie vorstehend beschrieben. In der Regel werden sie 
für das Management der Zins‑ und Volatilitätsrisiken des Fonds 
eingesetzt. Sie können als Ersatz für ein physisches Wertpapier 
oder als kostengünstigere oder liquidere Art der Anlage für ein 
gewünschtes Engagement eingesetzt werden.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) zu 
versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der Swapkontrakt‑
Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer üblicherweise das 
ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits an den Zeichner 
und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des Instruments. 
Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte Kontrakte, 
die vom Fonds gekauft oder verkauft werden können, um sich 
zu Anlagezwecken in Kreditrisiken zu engagieren oder das 
Kontrahentenrisiko abzusichern.

Differenzkontrakte (CFD): Differenzkontrakte können vom 
Fondsmanager zur Absicherung der vom Fonds gehaltenen 
Positionen in Wandelanleihen, siehe Beschreibung oben, eingesetzt 
werden. Dadurch mindert der Fondsmanager das Engagement des 
Fonds in die der Wandelanleihe unterliegenden Aktie.
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Mit CFD kann der Fondsmanager auf die Kursentwicklung von 
Aktien spekulieren, die den vom Fonds gehaltenen Wandelanleihen 
unterliegen, und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne im 
Besitz der betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. Die 
Kosten dieser Strategie machen einen geringen prozentualen Anteil 
der Kosten aus, die ein physisches Halten der Aktien oder Indizes 
verursachen würde. Da CFD unmittelbar an den Wert der Basiswerte 
gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der Performance der 
Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt zugrunde liegen. 
CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der Fonds damit ein 
Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind.

Credit Linked Notes: Der Fonds kann durch den Einsatz von Credit 
Linked Notes ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren 
aufbauen. Die Notes werden über einen Händler emittiert und 
sind an die Performance des zugrunde liegenden Wertpapiers 
gebunden. Die Notes werden vom Händler zum Nennwert verkauft. 
Im Gegenzug erhält der Fonds den regelmässigen Kupon des 
zugrunde liegenden Schuldtitels sowie eine Rendite auf den 
Nennwert der Note bei deren Fälligkeit.

Equity Linked Notes: Der Fonds kann durch den Einsatz von Equity 
Linked Notes ein Engagement in einem Eigenkapitalinstrument 
aufbauen, wobei die Rendite der Note an dessen Entwicklung 
gekoppelt ist.

Anteil des Vermögens, der in Total‑Return‑Swaps angelegt 
werden kann (einschließlich Differenzkontrakte, die im Sinne 
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 
Total‑Return‑Swaps darstellen)

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in 
Total‑Return‑Swaps (einschließlich Differenzkontrakte, die als 
Total‑Return‑Swaps gelten) angelegt werden kann, beträgt 100% 
(auf Grundlage des Nennwerts dieser Instrumente). Dabei wird 
aber davon ausgegangen, dass maximal 45% des verwalteten 
Fondsvermögens in Total‑Return‑Swaps angelegt werden.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die ein 
Engagement in den oben genannten Anlageklassen ermöglichen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlagen in 
Finanzindizes mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d. h. zur Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge 
usw.), kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Repogeschäfte und inverse Repogeschäfte („Repovereinbarungen“): 
Diese Vereinbarungen beinhalten den Verkauf und anschliessenden 
Rückkauf eines Wertpapiers. Für die Partei, die das Wertpapier 
veräussert (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zurückzukaufen), stellt 
dies ein Repogeschäft dar, das im Allgemeinen als kurzfristige 
Finanzierungsform verwendet wird und wirtschaftlich gesehen 

denselben Effekt hat wie ein besichertes Darlehen, da die Partei, 
die das Wertpapier kauft, dem Verkäufer Mittel zur Verfügung stellt 
und das Wertpapier als Sicherheit hält. Für die Partei, die das 
Wertpapier kauft (und sich damit einverstanden erklärt, dieses zu 
einem vereinbarten Zeitpunkt und Preis wieder zu verkaufen), ist 
dies ein inverses Repogeschäft, das im Allgemeinen als kurzfristige 
und sichere Anlage genutzt wird, mit der zusätzliche Erträge durch 
Zinseinnahmen erwirtschaftet werden, da der Unterschied zwischen 
Verkaufs‑ und Rückkaufpreis für das Wertpapier die Zinsen auf das 
Darlehen darstellt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die vorüber‑
gehende Übertragung von Wertpapieren von einem Kreditgeber 
an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer verpflichtet, 
gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus vereinbarten Termin 
an den Kreditgeber zurückzugeben. Zweck dieser Geschäfte ist 
in der Regel die Steigerung der Gesamtrendite des Fonds durch 
Zinseinnahmen.

Anteil der Vermögenswerte, der für Repovereinbarungen und 
Aktienleihgeschäfte verwendet werden kann

Der maximale Anteil des verwalteten Fondsvermögens, das 
für Repovereinbarungen und Aktienleihgeschäfte (gemeinsam 
„Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“) verwendet werden kann, 
beträgt 10% (auf Grundlage des Werts der Sicherheiten, die von 
Gegenparteien gehalten werden können). Dabei wird davon 
ausgegangen, dass maximal 10% des Fondsvermögens in 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften angelegt werden.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang mit 
Repogeschäften, inversen Repogeschäften und Aktienleihgeschäften 
sind zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Subkonsortialverträgen in Anhang V des Prospekts beschrieben. 
Dort finden sich auch nähere Angaben über die Betriebskosten 
und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus diesen Techniken 
zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Einsatz von Derivaten führt zu einem zusätzlichen gehebelten 
Engagement.

Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds den 
Einsatz eines Hebels von 1.000% des Nettoinventarwerts des Fonds. 
Allerdings kann dieser angestrebte Prozentsatz bisweilen über‑ oder 
unterschritten werden.

Dieser Hebel wird über die Summe der Nennwerte der eingesetzten 
Derivate berechnet, wie von der Zentralbank vorgeschrieben. Bei 
dieser Berechnung werden Netting‑ und Absicherungsmassnahmen, 
die der Fonds gelegentlich durchführt, nicht berücksichtigt. Im 
Rahmen des Risikomanagementprozesses wird der Fonds den 
Commitment‑Ansatz als ergänzende Methode zur Berechnung 
der Hebelwirkung einsetzen (zusätzlich zur vorstehenden 
verpflichtenden Berechnung der Summe der Nennwerte), wobei 
Netting‑ und Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden. 
Der anhand des Commitment‑Ansatzes berechnete Hebel dürfte 
sich zwischen 0% und 350% des Nettoinventarwerts des Fonds 
bewegen.

Der Co‑Investment‑Manager des Fonds benötigt die erforderliche 
Anlageflexibilität zum Aufbau umfangreicher Engagements in nicht 
volatilen Derivaten, wie Zins‑Futures und Zins‑Future‑Optionen, 
um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Wie vorstehend 
ausgeführt, werden diese Instrumente für Zwecke des Anlage‑ und 
Portfoliomanagements eingesetzt, beispielsweise zur Absicherung 
und Performancesteigerung.
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Handelsgeschäfte, die diese Instrumente beinhalten, werden das 
rechnerische Risiko des Fonds deutlich erhöhen. Dieses errechnet 
sich trotz des Umstands, dass sowohl die Duration als auch die 
Volatilität dieser Instrumente relativ niedrig ist, aus der Summe der 
Basiswerte der Derivate. Grund hierfür ist, dass solche Instrumente 
in der Regel auf durationsadjustierter Basis bewertet werden. 
Wenngleich der voraussichtliche Hebel des Fonds infolge des 
Einsatzes solcher Instrumente (der unter Heranziehung der Summe 
der Basiswerte dieser Derivate berechnet wird) hoch ist, bewegen 
sich die Kurse nur minimal. Hohe Nominalsummen können bei 
diesen Instrumenten häufig weniger volatil sein als erheblich kleinere 
Nennbeträge von volatileren Instrumenten.

Zudem kann der Co‑Investment‑Manager diese Derivate zum 
Ausgleich von Positionen einsetzen, um das Risiko innerhalb des 
Fonds zu neutralisieren. Bei der vom Fonds zu verwendenden 
Methode zur Berechnung der Hebelwirkung werden die Risiken 
aus den entsprechenden Long‑ und Short‑Positionen miteinander 
addiert und nicht miteinander verrechnet, wodurch sich die erwartete 
Hebelwirkung des Fonds erhöht. Anteilsinhaber sollten beachten, 
dass, wenn das durch den Einsatz von Derivaten entstandene 
Engagement des Fonds durationsadjustiert ist und Netting‑ und 
Absicherungsmassnahmen berücksichtigt werden (als ergänzende 
Berechnungsmethode), die Hebelwirkung, der der Fonds ausgesetzt 
ist, wesentlich geringer ist.

Gemäss Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts wendet der Fonds im Rahmen 
seines Risikomanagementprozesses den absoluten Value‑at‑Risk‑
Ansatz („VaR“) an und befolgt die für das absolute VaR‑Modell laut 
Abschnitt 6.1 geltenden Limits. Der täglich berechnete absolute 
VaR des Fonds, der mit einem einseitigen Konfidenzniveau 
von 99%, einer 20‑tägigen Haltedauer und einem historischen 
Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr gemessen wird, 
ist auf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt. Das heisst 
nicht, dass die Verluste 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht 
übersteigen können, sondern dass man unter der Voraussetzung, 
dass die Positionen 20 Tage gehalten werden, Verluste von über 
20% des Nettoinventarwerts des Fonds nur in 1% der Fälle erwarten 
würde.

Da der VaR‑Ansatz auf einem historischen Beobachtungszeitraum 
basiert, kann es zu einer Verzerrung des VaR‑Ergebnisses kommen, 
wenn anomale Marktbedingungen vorherrschen oder diese im 
historischen Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt werden.

Anleger sollten beachten, dass dem Fonds und seinen 
Anteilsinhabern bei anomalen Marktbedingungen erhebliche 
finanzielle Verluste entstehen können, da der Fonds einen hohen 
Hebel einsetzen kann. Der Co‑Investment‑Manager wird versuchen, 
diese Risiken durch eine laufende Risikoüberwachung zu senken. 
Zu diesem Zweck nutzt er Systeme, die dem Branchenstandard 
entsprechen, sowie eigene Systeme. Damit werden eine Reihe 
von Parametern überwacht, darunter Liquidität, Drawdown und 
Risiken, und Stresstests, Rückvergleiche (Back‑Testing) und 
Portfolioanalysen durchgeführt. Die Auswirkungen bestimmter 
Risiken und Positionen werden für jede Kapitalanlage durch 
Berechnung des Risikobeitrags jeder einzelnen Position innerhalb 
des Portfolios bestimmt. Die Rückvergleiche und Stresstests des 
VaR‑Modells werden auch im Einklang mit den Anforderungen der 
Zentralbank durchgeführt.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt zu lesen und die darin genannten 
Risiken vor einer Kapitalanlage in den Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
Euro

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zum Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft 
– Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. 
Ausgenommen hiervorn sind die Anteilsklassen, für die bereits 
Zeichnungen eingegangen sind. Deren aktuelle Liste ist von 
GAM Fund Management Limited oder auf der GAM‑Website 
erhältlich. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 10:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt im 
Abschnitt „Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Ausserdem werden bei Anteilen mit Ertragsausschüttung II die 
Verwaltungsgebühren und/oder sonstigen Gebühren und Kosten 
unter Umständen dem Kapital entnommen, das diesen Anteilen 
zuzurechnen ist. Näheres ist Abschnitt „Entnahme der Gebühren 
und Kosten aus dem Kapital“ des Prospekts zu entnehmen.
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Gewöhnliche	Anteile,	PO‑Anteile	und	MO‑,	PMO‑,	 
PMCO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,20% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle,	MI‑,	QI	und	SI‑Anteile	mit	laufender	
Ertragsausschüttung	und	PI‑,	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,70% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 0,85% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p. a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Vertriebsstellenanteilen	der	Klassen	C	und	PC
Vertriebsgebühr: 0,75% p. a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der relevanten Klasse 
des Fonds.

Z‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,05% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p. a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p. a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p. a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑, 
MI‑, PMO‑ und PMCO‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung 
aller Voraussicht nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).
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Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Bei allen anderen betreffenden Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung I oder II anbieten, kotieren die Anteile in der 
Regel am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ 
und die jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in 
der Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres 
Anlagerisiko einzugehen bereit sind.

12.	Hinweis	für	Einwohner	von	Hongkong
Der Prospekt und diese Ergänzung, die sich auf das Angebot von 
P‑Anteilen des Fonds bezieht, wurden nicht von der Securities 
and Futures Commission („SFC“) gemäss der Securities and 
Futures Ordinance (Kap. 571) von Hongkong („SFO“) geprüft oder 
genehmigt. Entsprechend dürfen P‑Anteile des Fonds mit Hilfe des 
Prospekts und dieser Ergänzung oder eines anderen Dokuments nur 
unter Umständen angeboten oder verkauft werden, die nicht dazu 
führen, dass der Prospekt und diese Ergänzung oder ein etwaiges 
anderes Dokument, das sich auf das Angebot der P‑Anteile des Fonds 
bezieht, ein „Prospekt“ im Sinne der Companies (Winding Up and 
Miscellaneous Provisions) Ordinance (Kap. 32) von Hongkong („CO“) 
ist oder ein öffentliches Angebot im Sinne der CO oder SFO darstellt.

Werbematerialien, Anlageaufforderungen oder Dokumente, die 
sich auf die P‑Anteile des Fonds beziehen und die an das Publikum 
von Hongkong gerichtet sind oder deren Inhalte das Publikum von 
Hongkong wahrscheinlich in Anspruch genommen oder gelesen 
werden, dürfen weder in Hongkong noch anderswo herausgeben 
oder zwecks Herausgabe in Besitz gehalten werden (ausser es besteht 
hierzu die Erlaubnis nach den Wertpapiergesetzen von Hongkong). 
Nur Personen in Hongkong, an die sich eine Kopie des Prospekts und 
dieser Ergänzung namentlich richtet, dürfen dieselbe als persönliche 
Anlageaufforderung betrachten. Zeichnungen von P‑Anteilen des 
Fonds werden seitens solcher Personen nur dann akzeptiert, wenn sie 
sich mindestens auf den Betrag belaufen, der in dieser Ergänzung für 
P‑Anteile des Fonds genannt ist. Der Prospekt und diese Ergänzung 
dürfen in keinerlei Weise vervielfältigt oder an Personen übermittelt 
werden, an die sie nicht namentlich gerichtet sind.

Der Mindesterstzeichnungsbetrag und der Mindestbestand 
für P‑Anteile finden sich in den Abschnitten des Prospekts 
„Mindesterstzeichnung“ und „Mindestbestand (Nur für P‑Anteile)“.

365



JOB: A17 4150‑02 GAM Star MP DECH | Page 366 | T: Amity Comms: +44 (0)20 7324 6082/6083 | Jul‑28‑17

GAM	Star	Technology
Ergänzung	52
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Technology (den „Fonds“), einen Teilfonds der GAM 
Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

Eine	 Anlage	 in	 diesem	 Fonds	 sollte	 keinen	 erheblichen	
Anteil	 des	 Anlageportfolios	 eines	 Anlegers	 darstellen	 und	 ist	
möglicherweise	 nicht	 für	 jeden	 Anleger	 geeignet.	 Sie	 werden	
gebeten,	den	Abschnitt	 „Risikofaktoren“	 im	Prospekt	zu	 lesen	
und	die	darin	genannten	Risiken	vor	einer	Kapitalanlage	in	dem	
Fonds	abzuwägen.

Der	Fonds	eignet	sich	für	Anleger,	die	bereit	sind,	ein	höheres	
Volatilitätsniveau	zu	akzeptieren.

Für	 Anlagezwecke	 und/oder	 für	 ein	 effizientes	 Portfolio‑
management	kann	der	Fonds	in	derivativen	Finanzinstrumenten	
anlegen.	 Der	 Fonds	 kann	 jederzeit	 vorwiegend	 in	 derivativen	
Finanzinstrumenten	 investiert	 sein.	 Zur	 Hebelwirkung	 einer	
Anlage	in	derivativen	Finanzinstrumenten	siehe	nachstehenden	
Abschnitt	 „Anlageziele	 und	 Anlagepolitik	 –	 Gesamtrisiko	 und	
Hebelwirkung“.

Wenngleich	 der	 Fonds	 unter	 gewissen	 Umständen	 im	
Wesentlichen	 in	 Barmittel,	 Barmitteläquivalente,	 Einlagen‑
zertifikate	 und/oder	 Geldmarktinstrumente	 investieren	
kann,	 stellen	 die	 Anteile	 des	 Fonds	 keine	 Einlagen	 dar	 und	
unterscheiden	 sich	 ihrem	Wesen	nach	dadurch	 von	Einlagen,	
dass	 die	 Kapitalanlage	 nicht	 garantiert	 ist	 und	 ihr	 Wert	
Schwankungen	unterliegen	kann.	Eine	Anlage	in	dem	Fonds	ist	
mit	bestimmten	Anlagerisiken	verbunden,	so	unter	anderem	mit	
der	Möglichkeit	des	Kapitalverlusts.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Die Politik des Fonds besteht darin, in erster Linie in ein global 
diversifiziertes Portfolio aus Technologieunternehmen zu investieren. 
Der Fonds strebt die Erreichung dieses Ziels vornehmlich durch 
Investitionen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (darunter 
Optionsscheine und Bezugsrechtsemissionen) von Unternehmen, 
die an anerkannten Märkten weltweit notieren oder gehandelt 
werden, und bis zu 10% seines Nettovermögens durch Investitionen 
in nicht kotierte Wertpapiere an. In jedem Fall wird aber in 
Unternehmen investiert, die langfristige Wachstumschancen im 
breiteren Technologiesektor bieten oder deren Geschäftsmodelle 
sich auf neue Technologien stützen. Der Fonds kann des Weiteren 
über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie 
nachstehend beschrieben, Engagements in solchen Unternehmen 
anstreben.

Für den Fonds gelten keine bestimmten Limits für Investitionen in 
einer geografischen Region oder einem einzelnen Land. Er kann 
einen geografisch diversifizierten Ansatz verfolgen und bis zu 30% 
seines Nettovermögens in Schwellenmärkten anlegen.

Unter dem Begriff „Schwellenmärkte“ versteht man in der Regel 
die Märkte der Länder, die sich zu einem modernen Industriestaat 
entwickeln und daher ein grosses Potenzial aufweisen, aber 
auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Er umfasst unter 
anderem auch die Länder, die jeweils im S&P/IFC Emerging Markets 
Investable Composite Index oder MSCI Emerging Markets Index 
vertreten sind. Bei beiden handelt es sich um Streubesitz‑adjustierte 
Marktindizes, mit denen die Wertentwicklung der betreffenden 
Wertpapiere in globalen Schwellenmärkten gemessen werden soll.

Investitionen in den russischen Markt dürfen 10% des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. In Bezug auf 
solche Investitionen in Russland kann der Fonds nur in Wertpapieren 
anlegen, die an der Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 
bzw. an der Moscow Exchange kotiert sind.

Der Fonds strebt die Ausnutzung von Preisstellungsanomalien 
durch eine disziplinierte und systematische Titelselektion und 
ein entsprechendes Risikomanagement an. Beim Anlageprozess 
handelt es sich um einen fundamentalen Titelselektionsansatz 
nach der Bottom‑Up‑Methode kombiniert mit einem qualitativen 
und quantitativen Risikomanagement bei der Aktienauswahl 
und Portfoliozusammenstellung. Der Fondsmanager versucht, 
in Unternehmen zu investieren, die über Franchises mit einem 
nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung verfügen, der sich in der Regel 
aus Marken, hohen Umstiegskosten für Kunden und erheblichen auf 
der Skalierung basierenden Kosten ergibt.

Der Fonds darf ferner bis zu 15% seines Nettovermögens kurzfristig 
in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn 
dies zur Erreichung des Anlageziels des Fonds für geeignet erachtet 
wird. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren zählen Staats‑ und/
oder Unternehmensanleihen oder andere Schuldverschreibungen 
(wie Einlagenzertifikate, Treasury Bills und Commercial Paper), 
die fest‑ oder variabel verzinslich sein können und kein 
Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition von Standard & 
Poor’s aufweisen müssen. Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 
10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein 
Investment‑Grade‑Rating aufweisen.

Zudem kann der Fonds in börsengehandelten Fonds und kollektive 
Kapitalanlagen investieren. Investitionen in kollektive Kapitalanlagen 
und börsengehandelte Fonds, die als OGAW errichtet wurden, und 
in börsengehandelte Fonds, bei denen es sich nicht um OGAW 
handelt, die aber vom Fondsmanager als kollektive Kapitalanlagen 
betrachtet werden, dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts 
des Fonds nicht übersteigen.

Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen werden nur dann 
vorgenommen, wenn diese eine Anlagepolitik haben, die derjenigen 
des Fonds vergleichbar ist.

Des Weiteren darf der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens 
in Optionsscheinen und Bezugsrechtsemissionen anlegen, die von 
den vorstehend beschriebenen Unternehmen emittiert werden und 
an anerkannten Märkten notieren oder gehandelt werden.

Der Fonds kann auch in strukturierte Schuldverschreibungen 
investieren, die vom Fondsmanager zum Aufbau ungehebelter 
Short‑ oder Long‑Positionen (d.h. ein Delta‑1‑Engagement) in 
relevanten Vermögensklassen, wie oben beschrieben, eingesetzt 
werden.

Wenngleich es die übliche Strategie des Fonds ist, seine 
Vermögenswerte wie oben beschrieben zu investieren, darf er 
unter den dafür geeigneten Umständen auch bis zu 100% seines 
Nettovermögens in Einlagen, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten 
anlegen. Zu diesen Situationen zählen etwa die Folgenden: (i) das 
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Halten von Bareinlagen für anstehende Wiederanlagen zur Deckung 
der Zahlungen für Rücknahmen oder Auslagen, (ii) die Unterlegung 
der Derivatengagements, (iii) aussergewöhnliche Marktsituationen 
wie ein Börsenkrach oder tiefe Krisen, die nach angemessener 
Ansicht des Fondsmanagers wahrscheinlich erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Performance des Fonds haben würden, und 
(iv) das Halten für Anlagezwecke zur Verfolgung des Anlageziels des 
Fonds.

Derivate
Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher im 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 
Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Wandelanleihen, Terminkontrakte, 
Optionen, gedeckte Optionsscheine, Differenzkontakte (CFD) und 
Credit‑Default‑Swaps.

Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts als abgesichert 
bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte Devisengeschäfte 
ein, um das Währungsrisiko der nicht in der Basiswährung 
denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt „Risiko hinsichtlich 
der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts abzusichern. Wenn 
der Fonds solche Absicherungsgeschäfte nicht eingeht, erfolgt 
bei Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Ausschüttung ein 
Währungsumtausch zum geltenden Wechselkurs, wobei der in der 
Klassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils in Bezug auf die 
Basiswährung dem Wechselkursrisiko unterliegt.

Die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente 
können im Freiverkehr oder an einem anerkannten Markt gehandelt 
werden.

Devisentermingeschäfte: Sie können zur Performancesteigerung, 
für Anlagezwecke und zur Absicherung eingesetzt werden, das 
heisst (a) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds zur Anlage 
in Fremdwährungen, (b) zur Absicherung der Nennwährung des 
Vermögenspools des Fonds in der Basiswährung des Fonds 
und/oder (c) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der 
Basiswährung des Fonds und der Währung, in der Anteile an einer 
Klasse des Fonds denominiert sind, sofern sich die Nennwährung 
von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Wandelanleihen: Diese Instrumente können in einem Umfeld 
niedriger Volatilität als Alternative zu Aktien eingesetzt werden, da 
Wandelanleihen oftmals besser verzinst sind als Aktien und bei 
fallenden Aktienkursen dementsprechend nicht so stark an Wert 
verlieren.

Terminkontrakte und Optionen auf Terminkontrakte: Der Fonds darf 
verschiedene Typen von Terminkontrakten, darunter Devisen‑, Index‑ 
und Aktien‑Futures, sowie Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf derartige 
Kontrakte kaufen und verkaufen. Ziel ist es, entweder an der 
Entwicklung von Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes zu 
partizipieren und den Gesamtertrag zu steigern oder die Entwicklung 
von Wertpapieren, sonstigen Anlagen bzw. Indizes abzusichern. 
Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Terminkontrakte und/oder 
Optionen beziehen, sind mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar. 
Der Fonds kann zudem glattstellende Kauf‑ und Verkaufsgeschäfte 
in Zusammenhang mit solchen Kontrakten und Optionen 
abschliessen. Terminkontrakte verursachen Maklergebühren und 
Marginzahlungen.

Optionen: Der Fonds kann Kauf‑ und Verkaufsoptionen auf Aktien 
oder Devisen kaufen und verkaufen, die mit der Anlagepolitik des 
Fonds vereinbar sind. Der Käufer einer Option ist berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, ein Wertpapier oder sonstiges Instrument zu 
kaufen oder zu verkaufen. Folglich ergibt sich ein in gewissen Fällen 
ein wünschenswertes anderes Risiko‑Rendite‑Profil als beim Kauf 
oder Verkauf des Vermögenswerts selbst. Verkauf und Kauf von 
Optionen sind höchst komplexe Anlagegeschäfte, die besondere 
Anlagerisiken mit sich bringen. Optionen können entweder zu 
Hedging‑ oder Cross‑Hedging‑Zwecken eingesetzt werden. Im 
Rahmen von Cross‑Hedging‑Strategien wird ein Derivatkontrakt 
auf ein Wertpapier eingegangen, das sich nicht unbedingt im 
Bestand des Fonds befindet, dessen Basiswert aber entweder 
mit einer anderen Derivatposition des Fonds oder dem Fonds 
selbst eng korreliert, sodass es einen Schutz gegen das Risiko 
aus der ursprünglichen Derivatposition bietet. Der Fonds zahlt im 
Zusammenhang mit seinen Optionsgeschäften Maklercourtage oder 
Aufgelder. Er kann Optionen kaufen und verkaufen, die entweder 
an Optionsbörsen oder im Freiverkehr von Maklern/Händlern, die 
in diesen Optionen einen Markt stellen und Finanzinstitutionen 
sind, bzw. von anderen qualifizierten Marktteilnehmern im 
Freiverkehr gehandelt werden. Die Möglichkeiten zur Glattstellung 
von Freiverkehrsoptionen sind gegenüber börsenkotierten 
Optionen eingeschränkt; unter Umständen besteht das Risiko, 
dass die in diesen Transaktionen involvierten Makler/Händler ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Gedeckte Optionsscheine: Der Fonds kann in gedeckten 
Optionsscheinen anlegen, die von einem renommierten Makler 
emittiert und an einem anerkannten Markt notieren oder gehandelt 
werden, um sich auf effizientere Weise, als dies durch den direkten 
Kauf der Wertpapiere möglich wäre, in einem Wertpapierkorb 
im Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds zu engagieren. Dies 
könnte auf niedrigere Transaktionskosten, eine höhere Liquidität, 
niedrigere Steuern oder die Bereitstellung einer Art Verlustschutz 
zurückzuführen sein. Der Fonds kann in Erwartung einer kurzfristigen 
Kursstärke in gedeckte Optionsscheine investieren, um die 
Performance einer vom Fonds gehaltenen Position entsprechend zu 
steigern.

Credit‑Default‑Swaps: Neben anderen Instrumenten zur Umsetzung 
seiner Strategie kann der Fonds Credit‑Default‑Swaps einsetzen. 
Ein Credit‑Default‑Swap ist eine Vereinbarung, die die Übertragung 
des Kreditrisikos gegenüber einem Dritten von einer Partei auf eine 
andere ermöglicht. Eine Partei des Swaps (der „Sicherungsnehmer“) 
ist in der Regel mit dem Kreditrisiko eines Dritten konfrontiert, und 
der Kontrahent des Credit‑Default‑Swaps (der „Sicherungsgeber“) 
erklärt sich einverstanden, dieses Risiko gegen die Leistung 
regelmässiger Zahlungen (analog zu den Versicherungsprämien) 
zu versichern. Nach einem Kreditereignis (im Sinne der 
Swapkontrakt‑Dokumentation) liefert der Sicherungsnehmer 
üblicherweise das ausgefallene Wertpapier des Referenzkredits 
an den Zeichner und erhält dafür im Gegenzug den Nennwert des 
Instruments. Credit‑Default‑Swaps sind im Freiverkehr gehandelte 
Kontrakte, mit denen man sich zu Anlagezwecken in Kreditrisiken 
engagieren oder das Kontrahentenrisiko absichern kann.

Differenzkontrakte (CFD): Der Fonds kann in CFD investieren, die 
zum Kaufzeitpunkt im Gegensatz zum traditionellen Aktienhandel 
keine Stempelsteuer verursachen. Darüber hinaus bieten diese 
Instrumente kurzfristige Handelschancen. Mit CFD kann der 
Fondsmanager auf die Entwicklung von Aktienkursen spekulieren 
und vom Aktien‑ bzw. Indexhandel profitieren, ohne im Besitz der 
betreffenden Aktien oder Indizes sein zu müssen. Die Kosten dieser 
Strategie machen einen geringen prozentualen Anteil der Kosten 
aus, die ein physisches Halten der Aktien oder Indizes verursachen 
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würde. Da CFD unmittelbar an den Wert der Referenzwerte 
gebunden sind, ist ihre Entwicklung von der Performance der 
Vermögenswerte abhängig, die dem Kontrakt zugrunde liegen. 
CFD werden vom Fonds nur eingesetzt, wenn der Fonds damit ein 
Engagement in Vermögenswerten aufbaut, die mit der Anlagepolitik 
des Fonds vereinbar sind.

Da Differenzkontrakte („CFDs“) für die Zwecke dieses Fonds als 
Total‑Return‑Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 
über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und 
der Weiterverwendung angesehen werden, beträgt der maximale 
Anteil des verwalteten Fondsvermögens, der in Differenzkontrakten 
angelegt werden kann, 50% (auf Grundlage des Nennwerts dieser 
Instrumente). Dabei wird aber davon ausgegangen, dass maximal 
25% des verwalteten Fondsvermögens in Differenzkontrakten 
angelegt werden.

Obwohl der Fonds bisweilen Short‑Positionen in den im Abschnitt 
„Anlageziel und Anlagepolitik“ genannten Anlageklassen halten 
kann, werden sie nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Sie 
führen auf Netto‑Basis nicht zu einem zusätzlichen Engagement des 
Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken und 
Instrumente einsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die 
Bestimmungen und Bedingungen einhält, welche die Zentralbank 
in Bezug auf diese Techniken und Instrumente gelegentlich erlässt.

Aktienleihgeschäfte: Ein Aktienleihgeschäft umfasst die 
vorübergehende Übertragung von Wertpapieren von einem 
Kreditgeber an einen Kreditnehmer, wobei sich der Kreditnehmer 
verpflichtet, gleichwertige Wertpapiere an einem im Voraus 
vereinbarten Termin an den Kreditgeber zurückzugeben. Zweck 
dieser Geschäfte ist in der Regel die Steigerung der Gesamtrendite 
des Fonds durch Zinseinnahmen. Der maximale Anteil des verwalteten 
Fondsvermögens, das für Aktienleihgeschäfte verwendet werden 
kann, beträgt 100% (auf Grundlage des Werts der Sicherheiten, die 
von Gegenparteien gehalten werden können). Es wird aber davon 
ausgegangen, dass maximal 5% des verwalteten Fondsvermögens 
in Aktienleihgeschäften angelegt werden.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Die aktuellen Bestimmungen der Zentralbank im Zusammenhang 
mit Aktienleihgeschäften sind zusammen mit den allgemeinen 
Bestimmungen für den Einsatz von Subkonsortialverträgen in 
Anhang V des Prospekts beschrieben. Dort finden sich auch nähere 
Angaben über die operationellen Kosten und/oder Gebühren, die 
den dem Fonds aus diesen Techniken zufliessenden Erträgen 
abgezogen werden.

Gesamtrisiko	und	Hebelwirkung
Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für nicht‑komplexe Anlagezwecke und/oder ein effizientes 
Portfoliomanagement ausschliesslich in eine begrenzte Anzahl von 
einfachen derivativen Instrumenten investiert.

Es wird nicht erwartet, dass der Fonds infolge seines Einsatzes von 
derivativen Finanzinstrumenten gehebelt wird. Sollte sich jedoch 
eine Hebelwirkung ergeben, darf diese 50% des Nettoinventarwerts 
des Fonds nicht übersteigen. Die Hebelwirkung wird unter 
Heranziehung der Summe der rechnerischen Werte aller vom Fonds 
gehaltenen derivativen Finanzinstrumente berechnet.

Der Fonds verwendet zur Risikomessung die fortschrittliche 
VaR‑Methode, um die Volatilität des Marktrisikos des Fonds zu 
bewerten. Im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank, 
wie in Abschnitt 6.1 „Anlagebeschränkungen – Derivative 
Finanzinstrumente“ des Prospekts beschrieben, darf der 
relative VaR des Fonds nicht höher sein als der doppelte VaR 
einer relevanten Benchmark. Der VaR des Fonds wird unter 
Heranziehung eines Konfidenzniveaus von mindestens 99% und 
eines 20‑tägigen Haltezeitraums berechnet, und der historische 
Beobachtungszeitraum muss sich über mindestens ein Jahr 
erstrecken.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabe
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag
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7.	Handelsaufträge
Zeichnungs‑ und Rücknahmeanträge für Anteile, die bei der 
Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag bis 12:00 Uhr 
britischer Ortszeit eingehen, werden an diesem Handelstag 
bearbeitet.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,50% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,00% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,30% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,35% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 

werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,30% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

M‑	und	N‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 2,00% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
2,25% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber angemessen schriftlich 
informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft:  Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr:  Bis zu 0,30% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
institutionellen Anteilsklassen des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,30% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.
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Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,30% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der Z‑Anteile 
des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren und etwaige 
Performancegebühren der Z‑Anteile sind auf Anfrage von GAM Fund 
Management Limited (Dublin) oder auf www.gam.com erhältlich.

Performancegebühr
Neben den Gebühren, die an den Co‑Investment‑Manager zu zahlen 
sind, hat dieser Anspruch auf den Erhalt einer Performancegebühr 
(„Performancegebühr“) aus dem Vermögen des Fonds, das dessen 
Anteilsklassen jeweils zuzurechnen ist. Die Performancegebühr wird 
an jedem Bewertungstag abgegrenzt und jährlich rückwirkend am 
Ende der Zwölfmonatsperiode zum 30. Juni („Berechnungsperiode“) 
gezahlt.

Der Anspruch auf die Performancegebühr entsteht, wenn die 
prozentuale Rendite über der Rendite der Benchmark (im Sinne der 
nachstehenden Definition) (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Performancegebühr 
beläuft sich in jedem Fall auf 10% p.a. der Outperformance 
der High‑Water‑Mark oder der Outperformance der jeweiligen 
Benchmark, wobei die Berechnung der Performancegebühr auf 
dem niedrigeren der beiden prozentualen Outperformance‑Werte 
beruht. Auszahlungen von Dividenden sollen sich nicht auf die 
Performance der Anteilsklasse auswirken. Die prozentuale Rendite 
ist die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil am letzten 
Bewertungsstichtag der vorherigen Berechnungsperiode und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr 
(oder in der ersten Berechnungsperiode die Differenz zwischen 
dem Erstausgabepreis der betreffenden Klasse und dem 
Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungsstichtag der 
laufenden Berechnungsperiode vor Abzug der Performancegebühr).

Bei der „Benchmark“ handelt es sich um den MSCI World Information 
Technology Index in der entsprechenden Währung.

High‑Water‑Mark: Bei Auflegung des Fonds oder ggf. einer 
Anteilsklasse des Fonds entspricht die High‑Water‑Mark dem 
Erstausgabepreis. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) am letzten Bewertungsstichtag eines folgenden 
Berichtsjahrs über der vorherigen High‑Water‑Mark liegt, wird die 
High‑Water‑Mark auf den Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um 
Dividenden) festgesetzt, der am letzten Bewertungsstichtag dieses 
Berichtsjahrs nach Abzug der Performancegebühr berechnet wird. 
In allen anderen Fällen bleibt die High‑Water‑Mark unverändert.

Die Höhe der Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag 
vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen auf der Grundlage 
der Outperformance seit Beginn des Berichtsjahrs neu berechnet, 
und entsprechend wird für den jeweiligen Fonds oder ggf. die 
jeweilige Anteilsklasse eine Rückstellung gebildet. An jedem 

Bewertungsstichtag wird die neu berechnete Performancegebühr 
mit der Rückstellung vom vorherigen Bewertungsstichtag 
verglichen. Der Rückstellungsbetrag vom Vortag wird nach oben 
oder unten angepasst entsprechend der Differenz zwischen dem 
neu berechneten Betrag und dem zuvor zurückgestellten Betrag. 
Hinweis: Der Referenzwert, der auf die prozentuale Rendite und die 
Outperformance der High‑Water‑Mark an einem Bewertungsstichtag 
anwendbar ist, beruht auf dem Nettoinventarwert je Anteil des 
vorherigen Bewertungsstichtags multipliziert mit der aktuellen 
Anzahl der am Bewertungsstichtag umlaufenden Anteile der 
jeweiligen Anteilsklasse. Der Referenzwert, der in die Berechnung 
der Benchmark an einem Bewertungsstichtag eingeht, beruht 
auf dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse zu Beginn der 
Berechnungsperiode, bereinigt um die kumulierten Zeichnungen 
und Rücknahmen der Klasse seit Beginn der Berechnungsperiode.

Erst am Ende der Berechnungsperiode wird die dem 
Co‑Investment‑Manager geschuldete und gemäss den 
vorgenannten Bedingungen berechnete Performancegebühr 
tatsächlich ausgezahlt.

Damit ist gewährleistet, dass die Performancegebühr nur dann 
ausgezahlt wird, wenn die prozentuale Rendite des Fonds in der 
betreffenden Anteilsklasse, auf die gemessen über ein volles 
Berichtsjahr eine Performancegebühr anfällt, über der Rendite 
der Benchmark (Outperformance der Benchmark) und der 
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividenden) zugleich über 
der High‑Water‑Mark (Outperformance der High‑Water‑Mark) liegt. 
Anleger sollten beachten, dass die relative Underperformance der 
prozentualen Rendite in früheren Berechnungsperioden gegenüber 
der Benchmark‑Rendite nicht wieder aufgeholt wird.

Die erste Berechnungsperiode zum Zweck der Berechnung 
der Performancegebühr beginnt mit Abschluss des 
Erstausgabezeitraums der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds 
und endet am 30. Juni desselben Berichtsjahrs.

Die Performancegebühr wird von der beauftragten Verwaltungsstelle 
(vorbehaltlich einer Prüfung durch die Depotbank) auf der 
Grundlage des endgültigen Nettoinventarwerts je Anteil (bereinigt 
um Dividenden) der betreffenden Anteilsklasse des Fonds zum 
betreffenden Bewertungsstichtag berechnet.

In	der	Berechnung	der	Performancegebühr	sind	alle	realisierten	
und	 nicht	 realisierten	 Nettokapitalerträge	 zuzüglich	 der	
realisierten	und	nicht	realisierten	Nettokapitalverluste	zum	Ende	
der	betreffenden	Berechnungsperiode	enthalten.	Infolge	dessen	
ist	es	möglich,	dass	die	Performancegebühr	auf	nicht	realisierte	
Gewinne	gezahlt	wird,	die	in	der	Folge	nie	realisiert	werden.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).
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Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 5 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko wünschen.
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GAM	Star	US	All	Cap	Equity
Ergänzung	54
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star US All Cap Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die 
vorrangige Anlage in Wertpapiere, die in den Vereinigten Staaten 
von Amerika kotiert sind und von Unternehmen begeben werden, 
die ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika 
haben. Der Fonds tätigt eine breit gefächerte Anlage in Aktien und 
darf in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, 
die an einem anerkannten Markt der Vereinigten Staaten von 
Amerika kotiert sind bzw. dort gehandelt werden.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien 
zu investieren.

Bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen indes kurzfristig 
in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien investiert werden, 
wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines maximalen 
Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Zu diesen festverzinslichen 
Wertpapieren zählen Staats‑ und/oder Unternehmensanleihen oder 
andere Schuldverschreibungen (wie Einlagenzertifikate, Treasury 
Bills und Commercial Paper), die fest‑ oder variabel verzinslich sein 
können und kein Investment‑Grade‑Rating im Sinne der Definition 
von Standard & Poor’s aufweisen müssen.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Anlagestrategie
Die Konstruktion des Fonds erfolgt Aktie für Aktie. Dies erfordert die 
Untersuchung der fundamentalen Eigenschaften aller Anlagen im 
Kontext der herrschenden Bewertungen und Bedingungen. Jede 
potenzielle Anlage wird dann mit den verfügbaren Alternativen 
verglichen und auf ihre Eignung hinsichtlich der Anlageziele geprüft. 
Kommt ein Wertpapier als Portfoliokandidat in Frage, wird ein 
Kaufpreis festgesetzt. Aus dieser Kursdisziplin ergeben sich strikte 
Richtlinien, denen die Analysten folgen müssen.

Derivate
Abgesehen von den Absicherungsstrategien der laut Anhang I 
abgesicherten Anteilsklassen des Fonds gemäss den Bestimmungen 
im Abschnitt „Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ im 
Prospekt besteht derzeit nicht die Absicht, für Anlagezwecke oder 
eine effiziente Portfolioverwaltung Derivate einzusetzen. Ebenso 
wenig ist beabsichtigt, den Fonds zur Steigerung des Engagements 
zu hebeln.

Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung der 
Kosten, Kapitalwertsteigerung oder zur Steigerung der Erträge, usw.) 
kann der Fonds die folgenden Techniken einsetzen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und Bedingungen 
einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese Techniken 
jeweils erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich 
Subkonsortialverträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, 
in die der Fonds investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge 
zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Der Fonds wird Devisentermingeschäfte nur zu 
Absicherungszwecken einsetzen. Infolge dessen wird der 
Fonds wegen des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten 
nicht  gehebelt.

Der Fonds wendet im Rahmen seines Risikomanagementprozesses 
den Commitment‑Ansatz an.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
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je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	nicht‑britische	RFS‑Anteile,	MO‑,	
QO‑	und	SO‑Anteile	mit	laufender	Ertragsausschüttung	
und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,45% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,95% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,30% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.
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Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine Ertragsaus‑
schüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel am ersten 
Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die jährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel am oder 
vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko wünschen.
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GAM	Star	Worldwide	Equity
Ergänzung	55
Diese	 Ergänzung	 ist	 Bestandteil	 des	 Prospekts	 vom	 11.	Juli	
2017	der	GAM	Star	 Fund	p.l.c.	 und	 in	Verbindung	mit	 diesem	
Prospekt	zu	lesen.

Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den 
GAM Star Worldwide Equity (den „Fonds“), einen Teilfonds der 
GAM Star Fund p.l.c. (die „Gesellschaft“). Letztere ist eine offene 
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella‑Fonds mit getrennter 
Haftung der Fonds, die über die Genehmigung der Zentralbank 
gemäss den Bestimmungen der OGAW‑Verordnungen von 1989 
verfügt und den Verordnungen von 2011 untersteht.

1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in erster 
Linie durch Investitionen in börsenkotierte Wertpapiere weltweit.

Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien zu 
investieren.

Der Fonds kann indes auch höchstens 15% seines Nettoinventarwerts 
in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, 
wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung eines maximalen 
Kapitalwachstums für notwendig erachtet. Höchstens 20% des 
Nettoinventarwertes des Fonds dürfen in Wertpapieren der 
Emerging Markets angelegt werden, davon höchstens 10% des 
Nettoinventarwertes des Fonds in russische Titel. In Bezug auf 
solche Investitionen in Russland kann der Fonds nur in Wertpapieren 
anlegen, die an der Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 
bzw. an der Moscow Exchange kotiert sind.

Zudem kann der Fonds in Einlagen, Geldmarktinstrumente und 
kollektive Kapitalanlagen investieren. Anlagen in kollektiven 
Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Nettoinventarwerts des 
Fonds nicht übersteigen.

Anlagestrategie
Das Anlageteam besteht aus „Stockpickern“, die sich im Rahmen 
einer indexunabhängigen globalen Bottom‑up‑Aktienauswahl 
auf die unternehmensspezifischen Fundamentaldaten statt der 
im Vergleich zu einer Benchmark wahrgenommenen Risiken 
konzentrieren. Hierzu werden die Bewertungen ähnlicher 
Unternehmen auf globaler Basis verglichen und die Treiber hinter 
den grossen Bewertungsunterschieden bestimmt. Im Zentrum der 
Analyse steht die Suche nach Anlagen, die zu den langfristigen 
Themen passen und die Qualitäts‑ und Bewertungskriterien des 
Teams erfüllen, wobei die Themen die Richtung des Bottom‑up‑
Unternehmensresearch vorgeben. Die resultierenden Portfolios 
unterscheiden sich in wesentlicher Hinsicht von den Indizes und 
umfassen häufig Aktien, die in keiner Benchmark enthalten sind. 
Das Anlageteam ist bestrebt, das Portfolio aktiv in Aktien mit 
einer Bandbreite Substanzwert‑ und Wachstumsmerkmale zu 
diversifizieren, was zu einer Mischung aus reifen Substanz‑ und 
Wachstumsanlagen führt. Substanzwertunternehmen besitzen in 
der Regel erkennbare Aktiva, deren Bewertung im Vergleich zum 
Marktwert des Unternehmens attraktiv ist.

Derivate
Der Fonds sieht den Einsatz von Derivaten für Anlagezwecke nicht 
vor. Vorbehaltlich der Verordnungen von 2011 und wie ausführlicher 
im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts beschrieben, 
kann der Fonds für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines 
effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur (i) Risikosenkung, (ii) 

Kostensenkung und (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder 
Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das seinem Risikoprofil 
entspricht) die nachstehend aufgeführten Derivate einsetzen.

Der Fonds kann die folgenden derivativen Instrumente halten: 
Devisentermingeschäfte, Index‑/Aktien‑Futures und Optionen 
(Put/ Call). Wenn eine Anteilsklasse in Anhang I des Prospekts 
als abgesichert bezeichnet wird, geht der Fonds bestimmte 
Devisengeschäfte ein, um das Währungsrisiko der nicht in der 
Basiswährung denominierten Klassen gemäss dem Abschnitt 
„Risiko hinsichtlich der Nennwährung der Anteile“ des Prospekts 
abzusichern.

Der Handel dieser Derivate kann im Freiverkehr oder an einem 
anerkannten Markt erfolgen.

Devisentermingeschäfte: Devisentermingeschäfte können wie folgt 
eingesetzt werden: (a) zur Absicherung des Vermögenspools des 
Fonds in die Basiswährung des Fonds oder (b) zur Verringerung 
des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und 
der Nennwährung einer Anteilsklasse dieses Fonds, wenn diese 
Währung nicht die Basiswährung des Fonds ist.

Optionen/Terminkontrakte: Diese Instrumente dürfen ausschliesslich 
zum Schutz vor kräftigen Wertverlusten des Aktienportfolios eingesetzt 
werden. Der Fondsmanager legt fest, welcher prozentuale Anteil 
des Portfolios eine Absicherung erfordert, und entscheidet dann, ob 
Futures verkauft oder eine Verkaufsoption gekauft werden muss, um 
das Risiko zu decken. So könnte beispielsweise das US‑Segment 
eines Portfolios durch den Verkauf von S&P‑Index‑Futures oder aber 
den Kauf einer S&P‑Index‑Option abgesichert werden. Anlagen in 
anderen Ländern werden entsprechend mit den für sie geeigneten 
Futures oder Optionen abgesichert. Anlagen in anderen Ländern 
werden entsprechend mit den für sie geeigneten Futures oder 
Optionen abgesichert, Die Indexduration beträgt in der Regel drei 
Monate und Absicherungen würden verlängert werden, wenn der 
Fonds dies für erforderlich erachtete. Wenn der Fondsmanager 
feststellt, dass es kein weiteres Risiko gibt, würde die Absicherung 
aufgelöst werden.

Zwar kann der Einsatz von Derivaten für ein effizientes 
Portfoliomanagement zusätzliche Risiken bergen, diese 
zusätzlichen Risiken dürfen aber den Nettoinventarwert des Fonds 
nicht übersteigen. Folglich darf die Gesamtrisikoposition des Fonds 
200% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Davon 
ausgenommen sind zulässige kurzfristige Ausleihungen in Höhe von 
10%. Dieses Risiko wird unter Verfolgung des Commitment‑Ansatzes 
gesteuert.

Zudem sollte beachtet werden, dass der Fonds bisweilen 
Short‑Positionen in den im Abschnitt „Anlageziel und 
Anlagepolitik“ genannten Anlageklassen halten kann, jene aber 
nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sie führen auf 
Netto‑Basis icht zu einem zusätzlichen Engagement des Fonds.

Finanzindizes
Der Fonds kann wie vorstehend beschrieben bestimmte derivative 
Instrumente einsetzen, um in Finanzindizes anzulegen, die 
ein Engagement in den oben genannten Vermögensklassen 
ermöglichen. Näheres ist Abschnitt „Anlagen in Finanzindizes 
mittels derivativer Finanzinstrumente“ des Prospekts zu entnehmen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für die oben 
aufgeführten Zwecke kann den Fonds den Risiken aussetzen, die im 
Kapitel „Einleitung – Risikofaktoren“ beschrieben sind.
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Sonstige	Techniken	des	effizienten	Portfoliomanagements
Für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements wie zum Beispiel 
zur Absicherung oder Performancesteigerung (d.h. Senkung 
der Kosten, Kapitalwertsteigerung oder Steigerung der Erträge 
usw.) kann der Fonds zudem die folgenden Techniken einsetzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Fonds die Bestimmungen und 
Bedingungen einhält, welche die Zentralbank in Bezug auf diese 
Techniken gelegentlich erlässt.

Subkonsortialverträge: Der Fonds kann gelegentlich Subkonsortial‑
verträge abschliessen, um Wertpapiere zu erwerben, in die der Fonds 
investieren darf, und/oder um zusätzliche Erträge zu vereinnahmen.

Partizipationsanleihen: Der Fonds darf zur Steigerung seiner 
Performance in Partizipationsanleihen investieren. Dabei geht der 
Fonds eine Short‑Position in einem Aktienkorb ein und profitiert 
zusätzlich von einem Kapitalschutz.

Zusammen mit den allgemeinen Bestimmungen für den Einsatz 
von Partizipationsanleihen und Subkonsortialverträgen finden 
sich in Anhang V des Prospekts auch nähere Angaben über die 
operationellen Kosten und/oder Gebühren, die den dem Fonds aus 
diesen Techniken zufliessenden Erträgen abgezogen werden.

Der Fonds ist als einfacher („non‑sophisticated“) Fonds klassifiziert, 
der für ein nicht‑komplexes, effizientes Portfoliomanagement 
ausschliesslich in eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen 
Instrumenten investiert. Der Fonds wendet im Rahmen seines 
Risikomanagementprozesses den Commitment‑Ansatz an.

2.	Anlagebeschränkungen
Die Anlagebeschränkungen des Fonds sind im Prospekt unter 
„Anlagebeschränkungen“ beschrieben.

3.	Risikofaktoren
Interessierte Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt zu lesen und die darin genannten Risiken vor einer 
Kapitalanlage in dem Fonds abzuwägen.

4.	Basiswährung
US‑Dollar

5.	Erstausgabezeitraum
Die Anteile der einzelnen Klassen werden zu dem Erstausgabepreis 
angeboten, der im Abschnitt „Anlagen in der Gesellschaft – 
Beschreibung der Anteile“ des Prospekts enthalten ist. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Anteilsklassen, die bereits 
Zeichnungen erhalten haben und deren aktuelle Liste von GAM 
Fund Management Limited oder auf der Internetseite www.gam. com 
erhältlich ist. Die Anteile der einzelnen Klassen werden während des 
Erstausgabezeitraums vom 12. Juli 2017 bis zum 12. Oktober 2017 
(der „Erstausgabezeitraum“) zum Erstausgabepreis angeboten. 
Vorbehaltlich der Annahme von Zeichnungsanträgen durch die 
Gesellschaft werden die Anteile erstmals am letzten Geschäftstag 
des Erstausgabezeitraums ausgegeben.

Der Erstausgabezeitraum kann vom Verwaltungsrat verkürzt 
oder verlängert werden. Die Zentralbank wird vorab über eine 
solche Verkürzung oder Verlängerung in Kenntnis gesetzt, wenn 
Zeichnungen für Anteile eingegangen sind bzw. anderweitig auf 
jährlicher Basis. Nach Ablauf des Erstausgabezeitraums werden 
die Anteile des Fonds an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert 
je Anteil zuzüglich einer etwaigen Verwässerungsgebühr (siehe 
Abschnitt „Verwässerungsgebühr“ im Prospekt) ausgegeben.

6.	Handelstag
Jeder Geschäftstag

7.	Handelsaufträge
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erfolgen an jedem 
Handelstag, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Zeichnungs‑ 
und Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr britischer Ortszeit am 
relevanten Handelstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

8.	Kauf	von	Anteilen
Das Antragsverfahren für die Anteilszeichnung wird im Prospekt in 
„Kauf	von	Anteilen“ beschrieben.

Der Zahlungseingang muss in der Nennwährung der gekauften 
Anteile und in frei verfügbaren Mitteln bei der Verwaltungsgesellschaft 
bis 15:00 Uhr britischer Ortszeit am betreffenden Handelstag 
erfolgen. Für von der Verwaltungsgesellschaft anerkannte Anleger 
oder Vermittler gilt eine Zahlungsfrist von vier Geschäftstagen nach 
dem betreffenden Handelstag.

9.	Gebühren
Die anwendbaren Gebühren und Aufwendungen sind im Einzelnen 
im Abschnitt „Gebühren	 und	 Aufwendungen“ im Prospekt 
beschrieben.

Gewöhnliche	Anteile,	MO‑,	QO‑	und	SO‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	U‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 1,35% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,70% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Institutionelle	Anteile,	MI‑,	QI‑	und	SI‑Anteile	mit	
laufender	Ertragsausschüttung	und	W‑	und	X‑Anteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: Bis zu 0,85% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.
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 Diese Gebühr kann auf bis zu 
1,20% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) des 
Nettoinventarwerts der betreffenden 
Anteilsklasse des Fonds erhöht 
werden, wobei die Anteilsinhaber 
hierüber drei Monate im Voraus 
schriftlich informiert werden müssen.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des 
Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des 
Bruttozeichnungsbetrags.

Vertriebsstellenanteile
Gebühren des
Sponsors und des
Co‑Investment‑Managers: 1,10% p.a. (ggf. zzgl. MwSt.) 

des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Gebühr der
Verwaltungsgesellschaft: Bis zu 0,15% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Anlegerservicegebühr: 0,50% p.a. des Nettoinventarwerts 
der Vertriebsstellenanteile des 
Fonds.

Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 
MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Vertriebsstellenanteile des Fonds.

Zeichnungsgebühr: Bis zu 5% des Werts der gekauften 
Anteile.

Umtauschgebühr: Bis zu 0,50% des Werts der 
umzutauschenden Anteile.

Nur	bei	Anteilen	der	Klasse	C
Vertriebsgebühr: 0,45% p.a. des Nettoinventarwerts 

der Anteile der Klasse C des Fonds.

Z‑Anteile
Verwahrstellengebühr: Bis zu 0,0425% p.a. (ggf. zzgl. 

MwSt.) des Nettoinventarwerts der 
Z‑Anteile des Fonds.

Weitere Informationen über die Gebühren der Z‑Anteile sind auf 
Anfrage von GAM Fund Management Limited (Dublin) oder auf 
www.gam.com erhältlich.

10.	Dividenden
Es wird davon ausgegangen, dass unter normalen Umständen die 
nachfolgend genannten Ausschüttungen vorgenommen werden:

Monatliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf MO‑ 
und MI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach monatlich (nach Ende des Kalendermonats).

Vierteljährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen erfolgen die Ausschüttungen auf QO‑ 
und QI‑Anteile mit laufender Ertragsausschüttung aller Voraussicht 
nach vierteljährlich (nach Ende des Kalenderquartals).

Halbjährliche Ausschüttungen

Unter normalen Umständen kotieren SO‑ und SI‑Anteile am ersten 
Handelstag im Januar und Juli „ex‑Dividende“ und die halbjährlichen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der Regel jeweils 
am oder vor dem 28. Februar und dem 31. August.

Jährliche Ausschüttungen

Für alle anderen Anteilsklassen des Fonds, die eine 
Ertragsausschüttung anbieten, kotieren die Anteile in der Regel 
am ersten Handelstag im Juli jedes Jahres „ex‑Dividende“ und die 
jährlichen Ausschüttungen an die Anteilsinhaber erfolgen in der 
Regel am oder vor dem 31. August jedes Jahres.

Weitere Informationen über die Zahlung von Dividenden finden sich 
im Prospekt unter der Überschrift „Dividenden“.

11.	Profil	des	typischen	Anlegers
Eine Anlage in den Fonds ist als eine langfristige Anlage mit einem 
typischen Anlagehorizont von 7 Jahren gedacht. Anleger sollten 
daher keine kurzfristigen Gewinne mit dieser Anlage erwarten. Der 
Fonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital 
für die Dauer des Anlagezyklus einzusetzen, und ein mittleres bis 
hohes Anlagerisiko wünschen.
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Ergänzende	Informationen	für	Anleger	in	der	Schweiz
1.	 Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist GAM Capital Management 
(Switzerland) AG, Hardstrasse 201, Postfach, CH‑8037 Zürich.

2.	 Zahlstelle
Die Zahlstelle in der Schweiz ist die State Street Bank 
International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, 
Beethovenstrasse 19, CH‑8002 Zürich.

3.	 	Stelle	von	der	die	massgebenden	Dokumente	
bezogen	werden	können
Der Prospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen 
für den Anleger (KIID), die Satzung sowie die Jahres‑ 
und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter 
bezogen werden.

4.	 Veröffentlichungen
Veröffentlichungen über die Gesellschaft erfolgen in der 
Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

An jedem Tag, an dem Anteile ausgegeben oder 
zurückgenommen werden, müssen für alle in der Schweiz 
registrierten Anteilsklassen die Ausgabe‑ und Rücknahmepreise 
oder der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive 
Kommissionen“ auf www.fundinfo.com veröffentlicht werden. 
Die Veröffentlichung der Preise muss mindestens zwei Mal 
monatlich (wöchentlich/wochentäglich) erfolgen.

5.	 Zahlung	von	Retrozessionen	und	Rabatten
Die Gesellschaft und ihre Beauftragten können Dritten Retro‑
zessionen (Bestandspflegegebühren) zahlen, um Leistungen in 
Bezug auf den Vertrieb der Fondsanteile in der Schweiz oder 
von der Schweiz aus zu vergüten. Diese Vergütung darf als 

Zahlung insbesondere für die folgenden Leistungen be‑trachtet 
werden:

Unter Vertriebs‑ und Verkaufstätigkeiten sind Tätigkeiten zu 
verstehen, deren Ziel darin besteht, den Vertrieb und Verkauf 
von Fondsanteilen zu fördern, zum Beispiel die Organisation 
von Roadshows, die Teilnahme an Veranstaltungen und 
Messen, die Erstellung von Marketingmaterialien, die Schulung 
von Vertriebsmitarbeitern usw.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, selbst wenn sie letztlich 
ganz oder teilweise an die Anleger weitergereicht werden.

Die Empfänger der Retrozessionen müssen eine transparente 
Offenlegung sicherstellen und die Anleger unaufgefordert und 
kostenfrei über die Höhe der Vergütung informieren, die sie für 
den Vertrieb erhalten.

Für den Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus 
gewähren die Gesellschaft und ihre Beauftragten keine 
Rabatte, deren Ziel es ist, die dem Anleger entstandenen und 
dem Fonds belasteten Kosten und Gebühren zu senken.

6.	 	Hinweis	bezüglich	Steuerabkommen	mit	
dem	Vereinigten	Königreich	und	Oesterreich	
(abgeltende	Quellensteuer)
Aufgrund der Bestimmungen in den jeweiligen bilateralen 
Abkommen der Schweiz mit dem Vereinigten Königreich von 
Grossbritannien und Nordirland sowie der Republik Österreich 
über die Zusammenarbeit im Bereich Steuern sind Zahlstellen 
in der Schweiz verpflichtet, eine abgeltende Quellensteuer auf 
Betreffnissen von Anlagefonds zu erheben, welche direkt oder 
indirekt an betroffene Personen mit Ansässigkeit im Vereinigten 
Königreich oder Österreich geleistet werden, und zwar sowohl 
bei Ausschüttung und/oder Thesaurierung als auch bei 
Verkauf resp. Rückgabe der Fondsanteile. Die abgeltende 
Quellensteuer beträgt:

Abkommensstaat Zinserträge
Dividenden‑

erträge
Sonstige	
Einkünfte

Veräusserungs‑
gewinne

Vereinigtes	Königreich

– Ordentlich 43% 35.6% 43% 27%

– "non‑UK domiciled individual", sofern nicht bescheinigt 45% 37.5% 45% 28%

Österreich 27.5%
Steuersätze: Stand April 2016

Dieser Anlagefonds und/oder einzelne Anteilsklassen können 
für die abgeltende Quellensteuer in einem Abkommensstaat 
nicht transparent sein, d.h. die Erhebung der abgeltenden 
Quellensteuer basiert nicht auf den konkreten Steuerfaktoren des 
Anlagefonds und/oder der Anteilsklassen (Fonds‑Reporting), 
sondern wird aufgrund einer Ersatzbemessung erfolgen.

Die abgeltende Quellensteuer kann auf ausdrückliche 
Anweisung der betroffenen Person an die Zahlstelle durch 
eine freiwillige Meldung an den Fiskus des Steuerdomizils 
ersetzt werden.

Der Steuerrückbehalt sowie die freiwillige Offenlegung 
(Meldung) gemäss Zinsbesteuerungsabkommen bleiben 
von der abgeltenden Quellensteuer unberührt. Wird der 
Steuerrückbehalt erhoben, so gilt dieser als abgeltend. 
Allfällige höhere Abkommenssätze werden auf der gleichen 
Bemessungsgrundlage zusätzlich erhoben.

7.	 Erfüllungsort	und	Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für in der Schweiz oder von der 
Schweiz aus vertriebene Anteile ist der Ort des eingetragenen 
Sitzes des Vertreters.
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